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I

UnionderMecklenburgischenLandstande
vomI. August1623.

(HochteutscheUeberfttzung.)

Ä)ir Prälaten, Manne und Städte derFürstenthümerund LandeMeck¬
lenburg,Wenden, Rostocknnd Stargard. Bekennenoffenbarin und mit
Kraft dieses Briefes, für unS unsere Erben und Nachkommen,als und
nachdem sich nun zur Zeit im heiligenReiche viele Aufruhr und Be¬
schwerung?begeben, nnd zukünftigtäglichmehr zu besorgen, derohalbe»
,vir bewogen,sothanesmit Vernunft und reifem Rath so viel vorznkom-
wen, als uns möglich; Als haben wir uns derowegen,GOtt dem All-
mächtigenzum Lobe,und denDurchlauchtigen,HochgebohrnenFürsten und
Herren Hinrich, und Herrn Alb rechten, Gebrüdern, Herzogen zu
Mecklenburg»Fürsten zu Wenden, Grafen zn Schwerin, der LandeRostock
und Stargard Herren, unseren gnädigenHerren, und Ihrer Fürstlichen
Gnaden Landen und Leuten zn Ehren, Nutz nnd Wohlsarth, uns in nach-
folgendeWeise vereiniget und vertragen, also, daß wir erst zum föder-
lichsten vor allen sollen und wollen hochgedachten unseren gnädigen Herren,

allem unterthäiiigenwilligen Gehorsam thun, alles was wir Ihren
Fürstlichen Gnaden und Ihrer Fürstlichen Gnaden Erben und Nachkommen
von GOtt, Ehre, und Rechtswegenzu thun schuldigund pflichtigsind,
,md einen jeden ordentlichenRechts pflegen, auf daß wir von Ihren
Fürstlichen Gnaden zu unserm Rechte, und bey unsern Privilegien, Frey-
heilen und löbliche»Gewohnheiten, desto gnädiglichergeschützet,gefordert
und gehandhabetwerden. Da es sichaber begebe,daß wir sämtlichoder
sonders Hiernachmals durch jemand wider unsere gedachte Prlvilegia, Frey-
heit, Gerechtigkeit,löblicheGewohnheitenoder alt Herkommen,mit gewalt-
samerThatz oder sonstanders widerRechtund Billigkeitbeschweret,beschä-
fcigctoder verdrücketwürden, alsdenn sollen und wollen wir derselbigen
Beschwerden mit Hülfe, Rath, Trost, nnd Beystand der Billigkeit nach
nicht verlassen, zu ihren Rechten, so ferne wir ihrer auch zu Gleich und
Rechtemächtigsind; Wäre es auchSache daß jemand, wie vor berühret,
über Recht und Gewalt oder rechtlicherForderung, in einigen Schaden
qeführetnnd gedrungenwürde, so sollen nnd wollenwir denselbenScha-
den helfengleichmächtigdulden und tragen, nach Rath Prälaten, Manne
und Städten, bis zn endlicherAustrag der Sachen. Wir wollen auch mit
getreuemFleissedazu helfen nnd vor scyn, daß Hiernachmahlsunter uns
Friede, Recht undEinigkeit, so viel in UnsermhöchstenVermögen ist, soll
befördert,gehaltenund gehandhabetwerden, und darüber die muthwilligen
Beschädiger,die sichan Gleich undRechtnicht wollen gnüge»lassen,durch
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2 LandstandischeUnionvom 1'. August 1623.

UNSoder jemand der unsrige» zu des andern Schaden nichtsollengehauset
vter gehegetwerden, denn einemjeden, dessen, wie vorberühret, wir zu
Gleich und Recht mächtigsind, sollenalle Städte, Schlössernnd Häuser
zu ihrem Recht und nothdürstigerZuflucht offenstehe». Wir solle»u»d
wollen uns auch auf Ansuche»eines jeden beschwertenKlägers, ein jeder-
mann aus seine eigeneKosten und Darlegen an die Oerter und Städte,
da es die Roth erfordert, und imRath erfunden wird, gebrauchenlassen,
und hierauf so si»d auS einträchtigemRath verordnet, diese nachgeschrie-
bene, als von den Prälaten, unser gnädigerHerr von Schwerin, oder
Seiner Gnaden Statthalter zu der Zeit, der Abt zu Dobberan, und der
Dom-Probst von Schwerin; vo» der Mannschaftin dem Lande zu Meck-
lenburg, als Herr Nicolaus Lützow,Ritter, Detlos von Bülow, Mattbiaö
von Oerzen, und HeuneckePlesse. In dem Lande zu Wenden, Wedinge
Molzan, AchimHahne, Dietrich Flotow, und LüdickeBaßwitz. In dem
Lande zu Stargard, MelcherBarvoet, CompterzuMirow, HinrichHahne
zu Pletz, Poppo Blankenberg,und EngelkeHelpte, und dazu ihrer zweene
aus jeglicherdiesennachgeschriebenenStädten, als Rostock,Wißmar,Reuen-
brandeuburg,und Güstrow, welchedazu durchihren Rath verordnet wer«
den, und diese vorbenanntesollenvon unser aller wegen bevollmächtiget
senn, auf des beschwerte»Klägers Ansuchen,demselbennnd einem jeden
in seinenRechtenzu rsthen, und wie vorberühret, der Billigkeit nach,
Beystand zn thun. Da sie aber dieSache so wichtigermessennnd erken-
nen, sollensie Prälaten, Manne und Städte auf gelegeneStete undZeit
dazu verschreiben,alsdann darinn weiter dazu rathen und beschließen, so
viel die Nothdurft der Sache erfordert. Wenn auch ein oder mehr von
diesen vorbenannten,Todes halber in Gott verfallen,so sollendie andern,
in welchemLande der Verfall gefchicht,etlichevon den Geschlechternans
der Landschaftzu sichverschreiben,und einen andern unter sicherwehle»
und erkiesen, der ihres Bedünkens hiezn nütz- und fruchtbarseyn mag.
So wollenwir auch hierinn, und mit dieser unser Vereinigung, hochge-
dachtenunseren gnädigenHerren, Ihren FürstlichenGnaden, und Ihrer
Fürstliche»Gnaden Erben und Nachkommen,an Ihrer FürstlichenGnaden
Obrigkeiten,gar nichts abgeschnittenhaben, nochauch unser» Eyden und
Pflichtenzu nahe gehandelt,damit wir nicht anders als die getreueunter-
thänige und gehorsameallezeiterfunden und vermerketwerden. Wir wol-
len uns auch hierinn bedungenund vorbehaltenhaben, dieseunsere Ver-
pflichtungund Verschreibungallezeitzu verlängern und zu verkürzen,und
zu verändern, so oft uns daS von Nöthenund Behuf ist. Dieses alles,
wie vorberühret,stet, fest, ewig, unwiderruflich zu halten, sonder allen
Behelf menschlicherListigkeit,so haben wir alle, samt und sonders, uns,
ein dem andern bey unfern Ehren und getreuenHand-Gelübdenin Eides
statt verpflichtetund verwilliget,und haben, dessenzuUrKindund mehrer
Versicherung,wir UlricusMalchow,derKirchenzuSchwerinAdministrator,
Nicolaus Abt zu Dobberan, NicvlausFranke, der vorgeschriebenenKirchen
zu Schwerin Senior, Bartholdus Möller, der Dom-KirchenSancti Jacobi
in RostockDecan, und Hinricus Möller, zu Dobbertin Probst, als Voll-
mächtigteundBefehlhaber,an statt und im Nahmen allerPrälaten, Claus
Lützowund Hennig Halverstadt, Rittere, MelcherBarvoet, Compter zu
Mirow, Wedige Molzahn, Clement von Bülow, Reimar Blücher, Jochim
Hane, Caspar von Schoneich,LütkeMoltke, Matthias vonOerzen, Jasper
Finke, Wedige Oldenburg, Jacob Levezow,HinrichWangelin, Diedrich
Flotow, VickeNieregge, Eggert von Quitzow, Berend Robb, Achimvon



LandständischeUnionvom 1. August1523. 3
der Si'ibc,LütkeBassewitz,EngclkevonHelpede,VollradPreen iindClans
Penze, alS vollmächtig^Befehlhaberaller Mannschaft, und wir Burger-
meisterund Rathmänner der Städte Rostock,Wismar, Neuen-Branden-
bürg, Güstrow, Parchim und Schwerin, als vollmächtig^Befehlhaber,an
statt und im Nahmen aller gemeinenStädte der vorgeschriebenenLande,
unsere Jnnsiegel für uns, unsere Geschlechterund Erben, und für Unsere
der Prälaten und Städte Nachkommen,und alle andere gemeinenStände,
ihre Erben und Nachkommenwissentlichthnn hangen vor diesenBrief,
deren Jnnsiegel wir alle die gemeinenStände, unsere Erben und Nach*
kommenhieran mit gebrauchen. Gegeben und geschriebenbinnen Rostock,
am Tage Vincula Petri, der erste Tag deSMonathSAugusti,na6)Christi-
Geburth im funfzehnhunderstenund drey und zwanzigstenJabrc.

AssecuratioZumSterneberge/andernJulii,
Annozweyundsiebenzigdadirt.*)

«w
.•vüir Johanns Albrecht und Ulrich, Gebrüdere n. s. w., Thun
kund und bekennenhiemit, NachdemUnserennterthänige Landschafft,auf
etlichenbishero gehaltenenLandtagenUns unterschiedlicheBeschwerungen,
so eines Theils die gemeine,einesTheils aber sonderbarePersonen ange-
Kenund betreffen,stückweisefürgebrachtund geklaget,und darüberUnsere
gnädigeVerbesserunggebeten,Daß Wir Uns darauf gegen gedachterUn-
ser getreuenLandschafftgnädiglicherboten, und erkläret, thu» auch solches
in Kraft dieses Bricffes, wie von Puncten zu Puneten folget:

Erstlich, Nachdem aus dem Mittel Unserer Land- Räthe etliche
mit tode abgangen, so haben Wir zu Ersetzungderselben ledigenStelle,
die Ehrbaren UnsereLehnleute und liebe Getreue» Jochim Rohrn zum
Neuenhause, Kune Danen zu Basedow, Hans Linstowenzu Bellin, und
ClauS FiuekenzumGnemer, verordnet, und zu Land-Räthen erwehlet,die
auch durchsonderbareSchrifften darzu ermahnet sind worden, sichzu sol-
chemStande gntwillig vermügen, und ans diesemLandtage verende»zu
lassen, die wollenWir hinfüro neben den alten Land- Rathen, zu den
Land-Sachen,in fürfallendenNöthen zuRathe ziehenund gebrauchen,»ach
dem loblichenErempel Unserer gottseligenVor-Eltern milder Gedächtniß.

Zum Andern, sollenzu vollenkommenerund warhafftigerBestel-
lung Unsers Hoffgerichts,zwölffPersonen jederzeitauf den Rechts-Tage»
sitzen,laut und Inhalts UnsererHoff-Gerichtsvrdnnng,nemlichvier Land-
Rätde, vier Hoff-Räthe, ein vom Stifft - Schwerin, ein von der hohen
Schul zu Rostock,zweyvon Rostockund Wißmar, und den Bensil.'er-Eyd,so darin verleibt, nff itzigenRechts-Tag würklichschweren, auch darbe»,ohne Berenderung in solcherAnzahl, jederzeitgelassenwerden.

Zum Dritten, sollenUnsereHaupt- und Amptleute, zu denenKlagen, die in ihrer anbefohlenenAmptsverwaltung sich zutragen oderverursachetwerden, an UnsermHoff-Gerichtezu antworten schuldigseyn,

') Dieser, so wie die beiden ncickistfolgendenReverse, erhielten ck.ck.den ITtrti Februar162ü, die kaiserlicheBestätigung.
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4 Reversalienvom 2. July 1572.

und feinerdcclinaloriae exceptionis fori, wieein Zeitlangbißherogeschehen,
sich dawider zu gebrauchenhaben. So sollen auch die Amptleute durch
einigeRescripta vonUns nichtaus demGerichtszwangeximirtoder vocirt
werden, Und da gleich solchesper obreptionem geschehe,sol es doch
krafftloßund nichtigseyn. So sol auch kein poena!-ma»dat»,n aus der
Gerichts- oder Hoff-Cantzley,im Anfang, ohnejustißcatori-ßlauful auß-
gehen. Wolte auchjemand Uns selbstbesprechen,so wollenWir, vermüge
des heiligenReichs Außträge, oder vermittelstNiedersetzungder psriuni
enriae, einemjeden unweigerlichRechts pflegen. Hätten aberWir jeman-
den von Unsern Unterthanen zu belangen, und solches nicht offenbare
hochsträfflichepeinlicheFälle betreffe,in welchenvom gefänglichenAngriffe,
nach Verordnung der Rechte der Anfang gemachtwird. So sol wider
denselbigennicht mit gewaltsamerThat, oder vomZugrieffundEinziehung
der Güter, oder execution,sondernci'tationzu Verhör- und Erkundigung
der Sachen verfahrenwerden, wie solchesin göttlichen, natürlichenund
beschriebenenRechtenversehen, damit eines jedem Einrede und Entschul-
digungangehöret,Beweißaufgenommen,und ordentlichdarübererkantwerde.

Zum Vierdteu, überweisenWir UnsererLandschafft,die drey
Jungfrauen-Clöster,Dobbertin, Ribnitz und Malchow,dergestalt, daß sie
zn Christlicherehrbarer Auserziehung,der inländischenJungfrauen, so sich
darin zn begebenLust hätten, angewandund gebrauchtwerden, und die
LandschafftMacht haben sol,. einen Amptman, Vorsteheroder Verwalter,
dochvermittelstUnserer confirmation und Bestätigung, darin zu setzen,
und aus erheblichenUrsachenwieder zu entUrlauben,welchersämptlichcn
Uns und etlichen,so die Landschafftverordnet,neinlich,Georg Below zu
Kargow, DieterichPlessezu Zülow, Claus von Oldenburg zuGremmelin,
und Johann Cramon zu Wuserin, von seiner HanßhaltungjährlichRech-
nnng thun, und was an Einkommenersparet und erübrigt wird, dem
Closterzum bestenangewendet.Dagegen auch die Jungfrauen nach Unse-
rer gesastenreformatio» leben und wandele», und durchdie Landschafft
«ine gewisseOrdnung der Haußhaltung, auf Unsere ratification gemacht
und darin gehalten werden sol. Es sol aber die HochgeborneFürstin,
Fräulein Ursula, Hertzoginzu Meckelnburg,:c. und Ebtissinzu Ribnitz,
Unserefreundlicheliebe Vetterche, an vollkommenerRegierung, Admini-
strirung, Bestellungund GeniessunggemeldtesClostersRibnitz, die Zeit
Ihrer L. Lebens, dadurchin nichts gehindert, keineJungfrau auch ohne
Ihrer L. Vorwissenund Bewilligung hinein begeben, sondern alles in
vorigemStande (ohne daß sichdie Jungfrauen, Unsererneuen Closter-
Ordnung, gleichden andern genießverhalten sollen)bey Ihrer L. Leben
gelassenwerden. Wann aber genantes Fräulein, die itzigeEbtissin, nach
GOttes Willen verstürbe, so sol diß ClosterRibnitz, in aller maß, wie
Dobbertin, an eine ehrbare Landschafft, und derselbigenVerordnung
kommen,daranWir sie auch nicht hindern sollennochwollen,Wir wollen
auch aus sondernGnaden, umb UnserergetreuenLandschafftBitte willen,
das ClosterDobbertin, Ribnitz und Malchow mit Tageleistimgen,so je
bißweilenhiebevor darin gehalten worden, deßgleichenmit dem Austritt
und Atzung,Uns und unserer Diener und Gesindes, und dann derselbi-
gen ZugehörigeUntersassenund Paursleute, mit allen Fuß- und Fuhr«
diensten, sürnemlich auch mit den vierzehentägigenHasenjäger Ablagern,
so Wir von Alters-hero im Closter gehabt, hinsüro verschonen,und UnS
derselbigenhiemit begebenhaben, jedochvorbehaltlichUnserSHerbstabla-
Kers im ClosterDobbertin, und deS alten JägerSablagers, so Wir auf



Neversalienvom 2. 1572. ö
des Closters Paursleuten, von UnsernVor-Eltern erblichhergebracht.Wie
Wir dann auch die alten wolhergebrachtenAblager, in beyden Clöstern
Ribnitz und Malchow gleichergestaltUns fürbehalten.

Zum Fünfften, sol männiglichenfrey stehen, der sich an Un-
serm Consistorio oder Kirchen-Gerichtbeschwertzu seyn vermeint, davon
ordentlicher Weise, an Unser Hoff-Gerichtezu appelliren, und suniftiarife
seine Beschwerung zu deduciren, auch der rechtlichenWolthat, »»i> de-
ducta deducain & 11011probata probato zu gebrauchen,wann auch hin-
furo einer von Unfern Superintendenten in seinem Craiß visitiren würde,
sollen ihme allezeit etlichenahegesessenetüchtige Personen von der Land-
schafftadjungiret werden.

Zum Sechsten, wollen Wir hinfüro, Unsere Land- und Muste-rungs-Tage, auf dem Judenberge, vor Unser Stadt Sterneberg halten.
Zum Siebenden, sol hinfüro in Unfern Hoff-Cantzleyen,»ach-folgende Taxt, in Außlofung der Brieffe, gehalten werden.

In beyde Cantzleyen zusammen.Von einem Wilbrieff auf verpfendete, oder zum Leibgeding vermachte
Güter, vom hundert einen halben.

Von neuen Lehensbrieffen, nach Wirderung des Lehnguts, vom hundert
einen halben.

Von einem Gleidt einen Thaler.
Von einem Arrest- oder Relaration-Brieff zwölffSchilling.Von einem Abschiedoder Vertrag, nach mündlicherVerhör, oder gehal«tenen Partheyen Vorbescheide,einen Thaler.
Von einem Paßbrieffe zur Seewärts oder zu Lande, einen Thaler.Von einem Tntorio oder Curatorio, sechszeheuSchilling Lübisch.Von einer Citation oder Commißion, in beyde Cantzeleyen zusammen,sechs Schilling.
Von einem Muthzettel, sechSzehenSchilling Lübisch.
Vor eine Vorfchrifft an Potentaten oder Fürsten, oder ansehnlicheCom»«mitten,sechs Schilling.

Zum Achten, wollen Wir hinfüro keinem von der Ritterschafft,der zu Ablegung seiner Schulden, oder Wendung anderer obliegendenRoth, sein alt Stammlehn, so nicht auf den eusserstenFall, der Anwar-tung- oderEröffnungstunde,verpfenden, versetzenoder auchzumLeibgedingvermachenwolte, Unfern confens und Wilbrieff weigern, doch daß dasselbeden nechstenAgnaten zuvor« angeboten werde.
Solche obgesetzteArticul fampt und sonderlichgereden Wir benUnsern FürstlichenEhren, vor Uns, unsere Erben, und alle nachkommendeHerzogen zu Meckelnburg, :c. Unserer getreuen gehorsamen Landschafftgnädiglichund fest jederzeit ztt halten. Zu Uhrknnd haben Wir Uns miteigenen Händen unterschrieben, und Unser Secret zu End dieses Brieffsauffgedrücket,Der gegeben ist zu Sterneberge, den andern Julii, Annoder weniger Zahl zwey und siebenzig.

(L. S.) (L. S.)
Halls Albrecht, Vlrich, Hertzog

1. M. zu Mecklenburg,
manu propr. manu proria.
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ReversquariaJulii,funffzehenhundertzwey
undsiebenzig/zumSternebergegegeben.

Ä)ir von GOttes Gnaden Jobanns Alb recht und Ulrich, Gebrü¬
dere, HertzogenzuMeckelnburg,Fürsten zu Wenden, Grafen zuSchwerin,
der Lande Rostockund Stargardt Herren, :c. Bekennen hiemit für Uns,
unser Erben und nachkommendeHertzogenzu Meckelnburg. NachdemUn-
sere liebe getreuen Unterthanen aller Stände, auf Unser vielfältiges gnä¬
diges Begehren und Anrehgen, sichaus unterthäniger Zuneigung, Treue
und Liebe, so sie gegen Uns, als ihre Erbherren und Landes-Fürsten
tragen, und daß wir ihnen, die drey zugesagteClöster Dobbertin, Ribnitz
und Malchow, mit mehrerBesreynng und Erlassung derer hiebevor darauf
hafftendenBefchweruugeueingeräumet und übergeben, auch etzlichenallge-
meinen und sonderbaren Beschwerungen,zumTheil abgeholffen,und noch-
maln den übrigen, noch so nicht abgeholffen,gnädiglichund förderlichab-
helffen wollen, solchesauch von Uns ihnen «ssecuriret,oder vorsichert,und
daß auch diejenigen vom Adel, und Städten in Unserer Landschafftgeses-
sen, so für Uns sichin Bürgschafft,gelassen,oder Uns ihr Geld sürstrecket,
cntfreyet uud bezahlet werden sollen, doch unschädlichund unverfänglich
Unsers znvor ihnen gegebenenRevers, sichfreiwillig uud ohn alle Pflicht
und Schuld dahin bewegen lassen,daß sie zn AbhelffuugUnserer obliegen-
den Schulden unterthänig bewilligt, zugesagt und versprochenViermal
hundert tausend Gülden, itzt-gangbarerMüntze zn erlegen, und un-
sere wahrhafftige richtige und außgezahlte Schulde, (fürnemlichaber, und
daß für allen andern unsere Bürgen vom Abel und Städten unserer
Landschafftsolcherihrer Gelübden entsreyet, und die Uns Geld geliehen,
bezahlet werden) abzutragen, sichauch der Mittel und Hülff, dadurch sol-
ches geschehensol, mit einander unverzügerlichvergleichenwollen. Daß
Wir demnachwie zuvorn, in der Erbhnldigung, auch Annehmungder vo-
rigen Schulde, geschehen,denen vom Adel, und Städten gnädiglichzuge-
sagt, sie bey allen ihren habenden Privilegien, Freyheiten und Gerechtig-
keit, (die sie von Unser» löblichenVorfahren den Hertzogenzu Meckeln-
bürg erworben, gernhiglichnnd wolhergebrachthaben) insonderheitdie vom
Adel, die sonsten mit ihren ritterlichen Gütern ein freyer Stand ist, und
seyn sol, bleiben lassen, anch darbey deßgleichenbey der wahren Religion
der AugspurgischenConseßion,und beyFried und Recht gnädiglichschützen
und handhaben, auch den allgemeinenund sonderbaren Uns fürgebrachten
Beschwerungenund Klagen, welchen»och nicht abgeholffen, aber dennoch
liquide und auf Siegel und Brieffe, oder kundbarlichenEntwehrungen
beruhen, unverzüglich, und ohne alle ferner Vorweisen oder Rechtsgang
abgeholffen:Die andern aber nichtkündbar, Sondern altiorem indaginem
erfordern, durch die nachgesesseneunpartheyischeCommissarien(welchesich
unverzüglichdarzu erledigen sollen und wollen) oder durch Niedersetzung
der Räthe, oder parium Curiae, wie solches dem klagendenTheil am
besten gelegen, und von Uns bitten werden, noch für Michaelis den An¬
fang geben, und folgends mit dem allersorderlichstenund zum längsten
innerhalb Jahrsfrist zu endlicherErörterung, gnädiger und billiger End-
schafftkommenund gelangen lassen wollen, mit diesemAnhange Und gnä-
diger Zusage, daß diese ö'er Landschafftitzt abermals geleistete freywillige



Revcrsalimvom 4. Zuly J572. 7
Hülff, ihnen und allen ihren Nachkommendaran und al^o an ihre» Pri¬
vilegien, Freyheiten, Gewonheiten, und von Uns habendenRevers (welchen
Wir hiemit in der allerbesten Form, Maß nnd Gestalt, wie solches von
Rechtswegengeschehensol, kau oder mag, verneuert, erweitert und eni»-
iiliniit haben wollen) gantz unschädlichund uii»acht!ci ig seyn sol, sie sol-lm auch solche und dergleichenBeschwerungen auf sichzu nehmen und
Hulff zu leisten hinsüro nicht schuldignoch verpflichtetseyn, sondern alle-
nege ben ihren alten Privilegien und Freyheiten, und der alten gewöhn-lichen einsächtigen Landbeten (wann in künfftigen Zeiten ein Fürstlich
Fräulein außgegebeu und außgesteuret würde, daß sie auch und nicht au-d,rs dann ans vorgehendesreye nnd gutwillige Bewilligung, und sonstenncht zn leisten sollen schuldigseyn) gelassen,und weiter unser, oder un-fern Erben und nachkommendenHertzogenzu Meckelnburg,Schulde anzu-nihmen und zu bezahlen nicht schuldig seyn, und damit in keinem Wegnrt Nichtenbeschweretwerden sollen. Da auch durch solche bewilligteSumma, alle unsere außgesatzeteBürgen nicht besreyet werden könten, sosolen nnd wollen Wir und unsere Erben nnd nachkommendeHcrtzvgcnzuBeckelnbürg, die welcheein jeder vorsetzet,für uns selbst ihrer Gelübde
Firstliche ohne unserer LandschafftBeschwerungbefreyen, »oth- und schad»lo, halten.

Ferner, ob Uns wol freystehen sol und muß, ob Wir unsereUiterthanen zu Bürgen außsetzenwollen oder nicht, so versprechenWirdick unser nnterthänigen Lantschafft, daß Wir hinsühro niemand von uu-seer Ritterschafft, Städten und dero Einwohner, zn einigen Gelübden,vter iu Bürgschafft sicheinzulassenzwingen wollen, damit auch solcheitzt-bewilligteSumma der Viermal hundert tausend Gülden Müntz-doto füglicherund träglicher könne und mögeaus- und zusammen-gebrachtwerden,wollenWir nicht allein gewilligetund nachgegebenhaben, daß alle
uisere Clöster und Aempter Unterthanen (obWir gleich etzlicheDen Hoch-
gewrnenFürsten, unsern freundlichenliebenBrüdern, Herrn Christoffern
»uflHerrn Caroln, Hertzogen zu Meckelnburg, zu Ihrer L. Unterhalt
ükrgeben und eingeräumet) deßgleichenauch geistlichennd weltlicheGüter
(jivochanßgenommendas Stifft Schwerin, so lange Wir dasselbe,in sei-
im Reichs-Anlagen,laut habender Verträge nicht vertreten werden, oder
sicl sonsten die Stände des Stiffts, auf Ansuchen unser oder unserer
Laidschafft,welchesWirHertzog Ulrich ihnen gnädig nachgegeben,wormit
ciilassenwollen) der FürstlichenLeibgeding, Unterthanen, und der vomAtel Leibgeding,nnd frembderPrälaten, oder anderer ausser- oder inner-
Hab Landes gesessenenGüter, so ihre Nahrung in unsern Landen haben,uw nnscrs Schutzes und Beschirmunggeniessen,was Standes oder con-«liion die seyn, von unsern Vorsahren, oder uns privilegiret oder nicht,
wi dieNamen haben mögen, niemand außgezogen,sürnemlichaber unsere
beiden Seestädte Rostockund Wißmar, so wol als unsere Landstädte, in
sol!)eGontribution gezogen, und nach ihrer unserer LandschafftWillenun Gefallen mügen belegt werden, sondern Wir sollen nnd wollen auchdannne seyn, die gnädige Verordnung und Vorsehung zu thun, daß allerDige niemand hierinnen benant oder nicht benant, ausserhalbbemeltesStfft Schwerin sichselbst, oder sonsten jemand außziehen und eximiron,sonern die von gemeinerLandschafftbewilligteHülff würcklichpraestiren»n! leisten sollen, Wir sollen nnd wollen auch einer ehrbaren Landschafftdiüfreve disposition, und dispensation, über der Zusammenbringung,u»! gleich oon einander Thrilung der bewilligte»Summen, so wol ander
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Außgaben solcherHülff geruhiglichlassen, und ihnen das sonderlichvor-
schreiben und assecurirn, so sol auch der Nachstand, von den vorigen
Landhülffen,so verhanden, oder noch in unsernAemptern oder Keyandern
unsern Unterthanen restiren, oder auch von neuen von unsern Befelchsha
beru aufgenommen worden, in diese Summa der Viermal hundert
tausend Gülden geschlagen,und darzu gebracht und angewand worder,
da auch von obgemeltenPuncten und Articuln einer oder mehr sol über-
gangen, nachgelassenund in Versaumniß gestellet, und von uns niclt
würcklichvollnzogen, und ins Werk gerichtet werden, (welchesdoch niclt
geschehensol) so sol alsdann auf dereu Fall auch dagegeneine unterthäni.e
Landschafftder bewilligten Hülff Folge zu leisten ferner und weiter 51
contribuiren unverstricketund unverbunden seyn, sondern dieselbe aif
vorgehendeCognition der Sachen, so für unsern niedergesetztenLand- uid
Hoff-Rähten, ans der klagendenParthey Ansuchung, alsbald und unve'-
zügerlichangestelletwerden sol, so lang einzustellenund fallen zu lassei,
sambt und ein jeder insonderheit gut Fug und Macht haben, auf welchen
Fall Wir sie auch mit ernstlichenSchreiben, Mandaten und Psandnngin
gautz und gar verschonen,und nicht beschwerenwollen. Solches alles uid
jedes wie obgeschriebeu, haben Wir sambt und sonderlich, als die rege-
rende Landes- Fürsten, für Uns und unsere freundliche liebe Brüdir,
Hertzog Christoffern und Hertzog Caroln und unsereErben und nah-
kommendeHertzogenzu Meckelnburg,unsern Unterthanen, vom Adel, uid
Städten, zugesagt und versprochen, zusagen und versprechenihnen solches

alles sämbtlichund jedes insonderheit, in Krafft und Macht dieses unscs
offenen Briests und Reverses, bey unsern wahrenWorten, FürstlichenÄ>-
ren, Würden und Glauben, solchesstett und fest unverbrüchlichund aif-
richtig zu halten, und zu vollnziehen, darwider nichts für zunehmenuid
zu handeln, noch jemand anders dawider zu thun gestatte», alles getrenlch
und ungefährlich,nhrkündlichhabenWir unserJnsigel wissentlichan diern
Brieff haiigen lassen, denWir auch mit eignerHand unterschriebenhabm.
Geschehenzum Sterneberge den VierdenJulii, Anno der weniger Z>hl
im zwey und siebenzigstenJahre.

AssecurattonReverssubdatoGüstrow,
23 Februar. Anno 162i

<<)on GOttes Gnaden, wir Adolph Friederich lind Hans Albre«t,
Gebrüdere, :c. Thun kund und bekennenhiemit für Uns unsere Erkn,
und nachkommendeHertzogen zu Meckelnburg. Nachdem unsere getrue
Landstände, von Ritterschafft und Städten, bey itzigemLandtage, Ins
unterschiedlichegravainina und Beschwerung übergeben, und umb un-re

(L. S.)
mann propria.
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gnädige Vorbesser- und Abschaffungderselben, unterthänig gebeten. Daß
Wir Uns darauf, und be» einem jeden Punct insonderheit, in Gnaden
erklaret verpsiichtund anheissiggemacht, folgender Gestalt und also:

I.

Erstlich, den punctum Religionis betreffend, haben Wir unser
getreuen Ritter- und Landschafft, in Gnaden versprochen und zugesagt,
daß Wir sie und einen jeden insonderheit bey der ersten unverxnderten
Anno der weniger Zahl 530. der damaligen Römischen Käyferlichen
Majest. Chur-Fürsten und Ständen des Heil. Reichs übergebeneuAug-
spurgischenConfession,und in unfern Fürstenthumen und Landen bis an-
hero allenthalben gelehrt- und gepredigten LntherschenReligion, und in
unser publicirten Kirchen-OrdnungverfasterLehr, Glauben und Bekäntniß,
und deren exercitio. in allen und jeden Kirchen und Schulen, unser
Fürstenthum, Lande, Städte, Aempter und Dörffer, auch In specie im
Thumb zu Güstrow (dessenreformatio», Wir HertzogHans Albrecht,Uns
hiemit begeben, und darin nur allein die Scpultur und Leichpredigten,
für Uns, und unsere Religionsverwandten, wie imgleichen, da Wir mit
unserer Hoffstadt, ans andern nnsern Residentz- Häusern uns aushalten,
und doselbstobberührter unser Religionsverwandten jemand mit todt abge-
hen würde, denselbenalda begraben, und dieLeichpredigt,demordinari Got¬
tesdiust unverhinderlich,verrichten zu lassen, reserviren und vorbehalten)
ohne einigeVerenderung in doctriiialibus und ceremonialibus geruhiglich
verbleiben lassenwollen.

II.

Zum Andern, verpflichtenWir Uns auch, in allen und jeden
Kirchen und Schulen (keine, ohn allein unser Hertzog HanS Albrecht
SchloßkirchennachgesetzterMassenanßgenommen)auch iu der Universitet
zu Rostock, keine andere, als obberührter AugspurgischenConfessionnnd
LutherschenReligion verwandte und zugethane Prediger, Professores,
Lehrer und Schuldiener, zu instituiren, anzunehmenoder zu gedulden.

III.

Vnd sol fürs Dritte, das Consistormm, welchs neben den
jure Lpiseopali, nach wie vor gemein bleibt, die inspectiou haben, daß
in allen und obbemeldenKirchen, Schulen und Universitet zu Rostock,
keine andere, dann die angedeutete Käyfer Carl dem Fünssten, zu
Angspurg übergebeneunveränderte Confeßion,und LutherscheReligion ge-
lehret und geprediget, weniger einige andere, dann dero zugethaneund
warhafftig verwände Kirchen- und Schuldiener, angenommen, eingesetzt
oder geduldet werden.

IV.

Vnd da zum Vierdten, deren einer oder ander, in Lehr und
Leben verdächtig oder schuldigbefunden wird, sol das Cousistorim», in
unser beyderNahmen, ohn einigeKlage, für sichex officio zu inquiriren,
die Sache zu vOAnosoiren,darin zu sprechen,die schuldigbefundene, ihreS
Dienstes zu entsetzenund abzuschaffen,und den Beampten oder Städten,
darunter der condejinm-ter seßhaft, die execution zu dejnaiidireii Fug
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und Macht haben, Jnmassen es auf augcstalte Klagen, vermüge deS<?an-
si'storii Ordnung, gehalten, und fdnsten bey derselben, wie auch der Kir«
che»- und Superintendenten - Ordnung, ohne was in diesemrevers, in
specie anders disponiret, nach wie vor allenthalben ungeendcrt gelassen
werden sol.

V.

Fürs Fünffte, sol den Appellationibus vom Consistorio und
beyden Cantzleyenans Hoffgericht, ihr unbehinderter starckerLauff, nach
wie vor gelassenwerden.

VI.

Zum Sechsten, sol das Coiisistoriuin, mit keinen andern, -als
der oberwehnetenunverenderten AugspurgischenConsessio»,und Lutherschen
Religion zugethanenPersonen besetzetwerden.

VII.

Es behalten aber Wir HertzogHanZ Albrecht, fürs Siebende,
Uns hiemit bevor, auf oder an unscrn Residentz-Häusern,die bereits gc-
banete Capellen zu erweitern, oder doselbst itztberührter maffen, neue
Kirchen zu bauen, und wann Wir Uns mit unserHoffstadt alda aufhalten
werden, durch unsere ortlinari Hoffprediger, so Wir zu unser Schloß-
Kirchen zu Güstrow bestellt, für Uns und unsere Hoffdiener predigen zu
lassen, dahin aber niemand eingepfarret, weniger den Einqepfarreten an
der Kirchen des Orts, an ihrem exc-rcitio der LutherschenReligion einige
Behinderung und Eintrag zugesügetwerden sol.

VIII.

Ebener Massenbehalten Wir Uns fürs Achte, bevor, auf unser
Hoffstadt, unsere Edel- und etliche wenig andere Knaben, so in der Kir-
chen singen, doch nicht wider ihre», ihrer Eltern oder VorwandtenWillen,
privatim instituiren zu lassen. Es sollen aber daneben keine andere
Schulen der reknrmirteu Iteligion angerichtet, Sondern dieselben alle
und jede, auch in specie die Thumb-Schnle zu Güstrow, in welcherdas
Ministerium die Inspectiou behalten sol, bey dem excrcitio der offtge-
dachten unverenderten AugspurgischenConseßion,und LutherschenReligion,
nach wie vor gelassen,und dieKnaben ander Gestalt nichtiustituiret haben.

XI.

Vnd weil zum Nennden, durchetlicherPrediger nngebührlichS
Schmehen und Schelten, offtmals viel Unruhe erreget, nnd die Gemeine
dadurch nicht gebessert,weniger die Kirche gebauet wird, Als wollen Wir
Uns deßwegen einer sonderbaren Ordnung vergleichen, wie es solchen
Falls damit gehalten werden sol, und dieselbevor der publioation, unser
getreuen Ritter- und Landschafftcomimmiciren und mittheilen, Und da
jemand der Prediger, wider solcheOrdnung freventlichhandeln, und aus
bcschehenezweymaligeErinnerung, von seinemUnsuge nicht abstehenwolle.
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so sol Uns Hertzog Hans Albrecht> demselbenzn enturlauben, und einen
andern der offtberührten unverenderten AugspurgischeuConfeßion, und Lu-
therfchenReligion verwandten Prediger, an seine Stelle wiederumb ein-
zusetzen,frcy und bevor stehen. Es sol aber denPredigern die reformirte
Lehr, und deren »utltorn, mit außdrücklicherNennung derselben,gebürlich
zu widerlegen, und mit Grunde göttlichs Worts zu retutire», die l'Iieo-
logicas controversias, auf den Cautzeln jxirspicnt; und bescheidentlichzu
tractiren, ailch die itzo gewöhnlicheeonkessional-Namen, zum Unterschied
der Lehr und Lehrers ohne Schmähen zu gebrauchen, Jmgleichen der Re-
formirten Lehrer eigene Wort ans ihren Büchern und Schrifften, nach
Gelegenheit zu allegiren, und also die Zuhörer für allerhand Lehr, wie
die. Namen haben mag so der ihrigen zn wider, treulich und fleißig zu
warnen, und zur Beständigkeit in ihrer erkannten Religion zu ermahnen,
»ach wie vor unbenommenseyni

X.

Fürs Zehende, wollen Wir die disposition, über die Oecono-
meycn-Güter, ein jeglicherin seinemAntheil behalten, und sollendieselben
jedes Orts unverrnckt gelassen, die Kirchen- und Schuldiener an ihrem
Unterhalt und Besoldung in nichts verkürtzet,oder solcheGüter zu ichtwas
anders, als ad pias causas angewaud, auch den Bürgern und Einwoh-
nern in Städten an ihren einhabenden Oeconomey- und Kirchenäckern,
keinEintrag zugefügt, sondern dieselbenunbehindertdabeygelassenwerden.
Sölten aber von solchenOeconomey-Gütern, gantzeDörffer alieiürt und-
vereussert werden, auf de» Fall wollen Wir es bey Verordnung der ge-
meinen beschriebenenRecht verbleiben lassen.

XI.

Zum Eilfften, sollen die relationes visitationum, so viel der
Prediger und Zuhörer Lehr und Leben betrifft, Item Synocloruni ins
Consistorium eingeschicket,und demjenigen, darunter der visitirter Ort
belegen, daneben zugesertigetwerden.

XII.

Anreichend fürs Zwölffte, das jus nominaiuli und vocandi
pastores Ecclesiarum, erachtenWir Christlich,recht und billig seyn, daß
den Gemeinen, so wol aus dem Lande, als in Städten, auch denen so
das jus patronatus, & vocandi ministros Ecclesiae, nicht haben, keine
Pastores und Seelsorger, die sie zuvor nicht gehöret, oder sonsten am
Leben, Wandel, Lehr und Gaben tadelhafft, knd nicht qualificirt, beyge-
bracht und aufgedrungen werden. Wollen auch unsernLuperintendeute»,
iiber diese unsere Verordnung sestiglichzn halten, mit Ernst aufferlegen
und befehlen. Und erklären Uns demnachin Gnaden dahin, wann Uns
luukünfftigeiner vom Adel, oder die Räthe in Städten, eine Person, die
Er oder Sie, zn seinen oder ihren Seelsorger, ans erheblichenUrsachen,
gern haben, und befördert sehen möchten, nominiren, und umb unsere
gnädige Bewilligung und confirmation unterthänig anhalten werden, daß
Wir Uns darauf, nach Befindung der fürgeschlagenenPerson qualiteteu
und Geschickligkeit,doch unbegeben des juris patronatus, aller gnädigen
Gebüruuß wollen zu erzeigen wissen.

*
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XIII.

Zum Dreyzehenden, sol das Hoffgericht,nach wie vor gemein
bleiben, und mit keinen andern, als der osstberührtenAugfpurgifchenEon-
fession,und LntherschenReligion verwandten Personen, nach ausiweiß des
assecuratjonRevers de Anno 1572. besetzt,und von einemjedenunter uns
zwo Personen, deren einer des Landrichters, der ander des Vioe-Landrich-
ters officium verwaltensol, continuirlichgehaltenwerden, Und wollenWir
Uns, mit Zuziehung unser getreuen Ritter- und Landschafft,wegenRefor-
mir- und Verbesserungdesselben,sordersambstvergleichenund vereinbaren.

XIV.

So sollen auch fürs Vierzeh ende, die Contributiones gemein
bleiben, und die Landtage zum Sterneberge und Malchin umbschichtigge-
halten werden.

XV.

Die Erhöhung der Zolle, snrS Funffzehende, betreffend, wollen
Wir dieselben,dem alten gewöhnlichenHerkommen»ach, und einen jegli¬
chen bey seiner hergebrachtenexeniption und Freyheit derselben unbeein-
trächtiget verbleiben lassen. Und da von den Hanßvoigten, Landreuter»
.undZöllnern dem zu widern einigerMißbrauch eingeführetworden, wollen
Wir solchesauf gebührlichenotification wiederum!?abschaffen.

XVI.

Zum Sechzehenden, wollen und verordnen Wir, daß die
Pauröleute die ihue» umb gewissenZins oder Pacht eingcthane Hüfen,
AckeroderWiesen, dosernsiekeinErbzinsgerechtigkeit,.jus empliyteuticum,
oder dergleichen,gebührlichbeyzubringen, den Eigenthumbs- Herrn, auf
vorgehendeLoßkündignng,inilla vel iininemorialiü temporis detentatione
obstante, unweigerlichabzutretten und einzuräumen schuldigseyn sollen.

XVII.

Was fürs Siebenzehende, der Beampten und Land-Reuter
klxeentioii-Gebühr betrifft, lassenWir es bey unser publicirtenI^xeentio»
Ordnung in Gnaden verbleiben,und seyndarüber festiglichz» halten gemeint.

xvur.
Den zu itziger Kontribution, verordneten Landkaften,fürS Acht-

zeh ende, betreffend, könnenWir in Gnaden geschehenlassen, daß die
freye disposition, Verwaltung und dispensation desselben, so lange die
Uns nnterthänig bewilligte Zehen mal hundert tausend Gülden
auf und beysammengebracht, und zu Befreynng unser beschwertenFürst-
lichen Einkommen, wiederum verwand und angelegt unser Ritter- und
Landschafftungehindert gelassen werde, wie Wir dann derselben solches
biemit und in Krafft dieses, auf itzt-berührreMaß, nochmals gnädig be-
willigen und nachgeben. Belangend aber die Reichs- Cräiß - und andere
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dergleichen©teuren, so nicht Uns und unfern Fürstenthumen und Landen
principaliter zu Nutz und Frommen gereichen,sol es mit dem Landkasten
dergestalt gehalten werden, daß bey Uns, und unfern nachkommenregie-
renden Hertzogen zuMeckelnburg,jederzeit zweenSchlüssel, und bey unser
getreuen Landschafftgleichssals zween Schlüssel, einer bey denen von der
Ritterschafft, und der ander bey denen von Städten, hinfüro seyn, auch
die Einnehmer in unser und gemeiner LandschafftNamen bestellt und be»
eydet, nnd die einkommeneGelder, in unser verordneten, und der von
der LandschafftDeputirten beyseyn, gebührlich berechnet, und was übrig
ohne der LandschafftunterthänigeBeliebung, nicht in unsern, sondernallein
zu des Landes, und gemeinenBesten gebrauchetund verwendet werden sol.

xix.
Fürs Neunzeh ende, wollen Wir keinen unser getreuen Unter-

thanen, an seiner Jagt-Gerechtigkeit, die er über Rechts-verwehret? Zeit
legitime hergebracht,geruhiglichgebraucht, und noch itzo in possessione
vel quasi rechtmässighat, einige Behinderung, turbation und Einhalt er¬
zeigen, oder solchs von den Unferigen zu beschehenverstatten, Uns auch
der Vorjagten ander Gestalt nicht, dann von unsern löblichenVorfahren
beschehen,jederzeit gebrauchen, und sol in den Abschreiben zur Vorjagt
eine gewisseZeit, nachVcrsiiessungderselben sichein jeder seinesRechtens
und Befugnus zu gebrauchen,allewege sperificiret und namhafft gemacht
werden. Damit auch wegen des Jäger-Rechtens hinkünfftigkein Streit
erreget werden müge, als lassenWir geschehen, wann die Jagthunde in
Verfolgung des aufgetriebenenWildes über die Greutzen laussen, daß als-
dann den Jägern frey stehe, ihre Büchse» niederzulegen, die Winde zu
Hinterhalten, und die übergelauffene Jagthunde, von des benachbarten
Grund und Boden wieder zu holen, und auszukoppeln,wann auchgehetzte
Winde mit dem Hasen über die Grentze lauffen und fangen, so sol der
Jäger denselbenalsofort aufzunehmenFug und Macht haben, doch daß er
ihn nicht an den Sattel binde, sondern ungebunden in der Hand davon
führe, würde auch ein Thier uff eines Grund nnd Botem geschossen,und
über die Grentze lauffen und fallen, so sol dem Jäger erleubet seyn, mit
Hinterlassung der Büchsen und Pistolen, dasselbe alsofort in continenti
aufzunehmenund wegzubringen.

xx.
Weil auch zum zwantzigsten, zuErhaltung redlichenGlaubens

und credits, wider die säum- und außfällige Schuldener und Bürgen,
vor Jahren fcharffeZwangsmittel gebraucht, auch deßwegeneine sonderbare
Constitution Aiino 1602. wider die muthwilligeialJiten publicirt wor¬
den, Als wollen Wir itzt angeregte Constitution, auf der falliten Ehe¬
weiber, so ihrer EhemännrUmbfchlägeverrichten, selbst mitzehren,banqne-
tiren, und in aller Üppigkeit leben, und also ihrer Ehemänner, und deren
Creclitorn Ungelegenheitund Schaden, selbst verursachen,und dessenüber-
wiesen werden, zugleich mitgezogen haben, und weil Wir daneben von
unser getreuen Landschafft,nmb Wiedereinführung der Einlager, in Unter-
thänigkeit ersuchet worden, als haben Wir ihrer unterthänigen Bitt, aus
den von ihnen angezogenenUrsachen,aus Gnaden geruhet. Constituiren,
ordnen und wollen demnach,daß ein Bürge, wann er für jemand außge-
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nvMMenwird, seinen Principaln, es sey gleichdie Obligation anffS Ein-
lager geriä)tet oder nicht, Krafft dieser Konstitutin», zu richtigerZahlung
und einreiten ermahnen sol, würde aber dieselbeans Antlionii, oder son-
sten in den beliebtenZahlsristen nicht erfolgen, so sol der Principal nebenst
dem Bürgen vierzehenTage darnach einreiten, und zugleichseinenNeben-
bürgen zum einreiten erfordern, und derselbe auch alsobalddarauff nebenst
zwey Pferden und einemDiener sicheinzustellenschuldigseyn, damit auch
die Unkostendes Einlagers nicht zu hoch gesteigert, und den für diesem
darunter sürgelauffenenMißbrauchen gewehret werden möge, als sol jedem
einreitenden Bürgen, die erste Woche, alle Tage 4. fl. für sich, seinem
Diener, und zwey Pferde, die ander Woche aber 6. fl. jeden Tag, und
so fortan, hiemit verordnet seyn. Und da alsdann der Principal seine
Bürge» vom ersten Tage deS Einreitens nicht bezahlen würde, so sol k
primo die morae uff jedenTag vor jeder hundert einen halben fl. Ine»
i»teresse angeschlagen, am letzten Tage aber des vierzehentägigen Ein-
reitens die Bürgen wircklichbezahlen, und da solchesnicht geschicht, von
der Zeit an statt des iiiteresse jedeWoche einen halben fl. auf hundert,
über den gewöhnlichenZins zu geben schuldigseyn. So bald aber die
Bürgen wirklichzahlen, und des Principaln Obligation und cessio» an
sichbringen, so sollen sie alsdann i» coiitinenti, auf ihr erstes Ansuchen
und Vorzeigung der Obligation und Quittung in des pri»cipaiis Güter
gerichtlichimmittiret und angewiesen werden, und dieselbe, da sich ein
concursns credit omni ereuget, uff vorgehendeKommission und liquida-
tion gebührlich tariret, und auf Fürzeiguug der eingelöseten original!
obligatio»«», und des Wirths Verzeichuus, ohne einige fernere liquida-
tion und Moderation, für die außgezehlteHäuptsumm, Zinse und Unkosten
demGläubiger alsbald i» solntum zugeschlagen,und ferner von demselben
verkanfft, und jeder Besage seiner obligatio» jure prioritatis cniqne
salvo daraus contentiret und bezahlet gemachet. Solte aber nach Ver-
kanffung der Güter sich befinden, daß die Schulden alle nicht bezahlet
werden können, so sol alsdann der Debitor in einen dazu verordneten
Schuldthurm geworffen werden. Dofern auch der Bürgen einer oder
mehr, auf beschehenesEinmahnen nicht einreiten würde, so sol derselbe
dem Principal gleichgeachtet, und mit ihm vorgesetzterMassenprocediret
und verfahren werden, und da der eine oder ander obgesatzterOrdnung
zuwider sich auf flüchtigenFuß setzen,und seine außgesatzteBürgen nicht
benehmen, oder auch seine Kreditor» fuga defraudiren würde, so sol
der oder dieselbe von Helm und Schild, Ehr und Redligkeit öffentlich
vortheilet, und des Landes verfestet werden, und sol diese Konstitution
durch keine appeliatio» snspendiret, oder dessenetlect behindert werden,
Znmassen sich die Landschafftaller suspensiff- mittel, so darwider fürge->
lwmmen werden möchten,auf diesemallgemeinenLandtage n»a»i»,i pLacito
vorziehenund begeben haben, und sol dieseKonstitution so wol ad prae-
sentes als fluturos casus dirigiret und gerichtet seyn.

XX l.

Die übermessigeStawung des Wassers, zum ein und zwanzig-
sten, belangend, sind Wir darunter nochmals gebührlicheErkundigung
fordersambst«»zustellen,und so viel müglich, unser getreuen Unterthanen
Schaden und Rachtheil zu verhüten und abzuwenden in Gnaden

geneigt.
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xxii.
So wollen Wir auch fürs zwen und zwanzigste, ein jeder in

seinem Antheil, unsere Land-Rätbe, vermöge des A»»<>1572. der Land-
schafftgegebenenAssecuration Revers, zu de»Landsachenin sürsallenden
^wthen, zn Rath ziehen und gebrauchen.

xxiii.
Jnmassen Wir auch, fürs drey und zwanzigste, zu Verkündi¬

gung Reichs- und Cräiß-steuren, geschehenlassen können, daß in solchen
Fallen allemal Landtage gehalten werden, und wollenWir alsdann, wann
Wir in der Person selbst nicht erscheinen, die Unserige mit gebührender
Instruction, dahin schickenund abfertigen. Sölten aber dabey etwa hoch-
wichtigeSachen einsallen, dazu unser Präsentz von Nöthen, wollen Wir
Mns nach Befinden dergestalt zn bezeigen wissen, wie Wir es unsern
Land und Leuten znträg- und ersprießlich erachten werden.

xxiv.
Zum vier und zwanzigsten, wollen Wir unser getreuen Rit-

ter- und Landschafft in Gnaden gewilliget und nachgegebenhaben, daß
in alten Leben die Agnaten, so einS Namens, Schild und Helms seyn,
wann sie sichschonder Sipschafft halber nicht berechnenkönnen, einander
succedireu mögen.

xxv.
Zum sünfs und zwanzigsten, wollen Wir den Gebrauch die-

ses Fürstenthumbs, daß der Bürgen Erben in Bürgschafften,so in specie
auf die Erben nicht gerichtet, zn keiner Zahlung verbunden, hiemit in
Gnaden conlirmiret und bestettiget haben.

XXVI.

Wie Wir imgleichen, fürs sechs und zwanzigste, den Ge-
brauch, daß die Bürge», ungeacht sie^allenbcneficiis und Einreden renun-
ciiret, dennochmit Erlegung ihres «tranges, sichentsreyen können, wo
sie sichnicht des MeckelnburgischenLand- und Hoff-Gerichts Gebrauch in
^ecie vorziehen und begeben, hiemit coufirmireu und bekräfftigen.

XXVII.

Weil auch, zum sieben und zwanzigsten, wegen der Erb-
Jungfrauen, und wie weit sichderselben erlangtes Privilegium erstrecket,
eine Zeit hero viel Streit und Irrungen fürgangen, als haben Wir auf
unser getreuen Ritterschafft selbst eigen unterthäniges Gutachten, die
Sachen dahin verabschiedet,daß die Erb-Jungfern die ihnen angefallene
Lehmgüter, Zeit ihres Lebens frei), ungehindert jemandS, doch allein jure
ususfructus einHaben,nutzen und gemessensollen und mögen. Zum Fall
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auch einer Erb-Jungfrauen Vater nicht so viel an Bahrschafftund allo-
dial Gutern auf seinen Todesfall hinter ihm verlassenwürde, daß sie da-
von gebührlich außgesteuret werden fönte, so sol ihr der Brautschatzex
feudo, pro quantitale ejusdfcm, weniger? nicht nnd ungeacht il?res ha-
benden Nießbrauchs abgerichtet' und gesolget werden. Doch sollen die
Erb-Jungsern die einhabendeLehen, weder gantz, noch zum Theil zn alie-
liire», zu vereussern,oder auch zu deterioriren und zu verringern, und
das harte Bau- nnd Mastholtz weiter dann zu des Lehens scheinbaren
Nutz nnd Frommen zn verhauen, keines weges bemächtiget, oder dem
Lehenfolgerauf den einen oder andern Fall, allen erweißlichenSchaden
und Nachtheil zu erstatten, auch die Gebän unter Dach und Schwell in
gutem Wesen zu erhalten, schuldigund verpflichtseyn. Die auf derqlei-
chen Lehen,auf «bleiben des Lehnmans hafftendeSchulde, dofern dieselbe
von deS Verstorbenen Nachlaß nicht bezahlet werden können, sollen von
den Erb-Jungfern, so lange sie sichihres Privilegii gebrauchen,gebührlich
verzinset,aber die Häuptsumma von den Lehenssolgcrnendlich wieder er-
leget und bezahletwerden.

Wann von den Erb - Jungfern in dem Lehen- Gnthe dergleichen
Besserungen angerichtet werden, die den Lehenssolgern zu besonder Nutz
und Frommen gereichenkönnen, so sollen ihr oder ihren Erben dieselbige
nach billiger Ermessigung zum Halbschied, was aber der Vater in dem
Lehen gebauet und gebessert, gar nicht tfefundiret und wieder stattet
werden. Es sol aber eine Erb-Jungfer gar keine neue Gebäu, olm vor-
wissender Lehensfolgeranzurichten, bemächtiget,oder dafür keineWieder-
geltnng gewertig seyn. Als auch vor diesemin Streit und Zweiffel ge-
zogen, da mehr dann eine Erb-Jungfer verbanden, und deren eine tods
verfehret, ob derselbenAntheil an die überlebende Schwestern oder den
Lehensfolger verfalle. Demnach setzenund ordnen Wir, daß die Erb-
Jungfern, wann sie ihres Vater» Lehen ungetheilet nnd pro indiviso ge¬
brauchen und gemessen,einer der andern succediren, hätten sie aber die
Lehen unter sichgetheilet, der Verstorbenen Antheil auf die nechsteAgua-
ten und Lehenstrager, oder an Uns den Lehenherrn nach gestalten Sa-
chen respective verstammen und fallen sol.

Endlich wollenWir, da einer unserLehenleute,der nicht in nnsern
Fürstenthumen und Landen häußlichgesessen,ohne männlicheLeibs-Lehens-
Erben todes verfahren, und alleinTöchter hinter ihm verlassensolte, daß
dieselbige weuigers nicht, als wann der Vater unter unser Bottmässigkeit
sein domiciJiiiin und stettigesAnwesengehabt, obberührtesPrivilegii fähig
seyn, nützen und geniessensollen und mögen.

xxyiii.

Daß mich, fürs acht nnd zwantzigste, die verwittibte Edel-
franen, wann sie zur andern Ehe schreiten, ihren einhabenden Witthumb,
gegen Erstattung des eingebrachtenEhegeldes, Besserung, und was dem
anhängig, den Lehenfolgerncediren nnd abtreten, erachten Wfr denRech¬
ten und Herkommengemäß, Es wäre dann, daß in der Heuraths - und
Witthumbs-Verschreibuugen, so mit Fürstlichen und vetterlichen cdnsens
aufgerichtet, ein anders verschn und-enthalten. Dabei) es dann billig zu
lassen, jedoch sol es mit denselbender Melioration und deterioration
halber, allermassen wie oben im Punct von Erb-Jungsern disponiret,
observiret und gehalten werden.
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XXIX.

Wir constituiren lind verordnen auch hiemit fürs neun und
Zwantzigste, daß die Lehen so jemand über 3t). und mehr Jahren ge-ruhiglich besessen,in keine Wege hinfüro revociret werden sollen.

XXX.

Der aus einem Geschlechtins ander vcrkauffter Lehen halber, er-
klären Wir Uns, fürs dreysigfte, in Gnaden dahin, daß in dergleichen
Fälle» des Käuffers sambtlicheVettern, so sich mit ihm der A^nation
und Sipschafft halber, bis auf den fünfftenGrad exclnsivv gebührlichzuberechnen, in der Kauffverschreibungund Fürstlichenconsens nominatim
mit begrieffe»,und das verkauffteLehen, ijunad ipsos riomiiiatos, undderselbenLeibes-Lehens-Erbenin intinitvm pro 1'vuä« sntiipio gehalten,und solchs auch auf die vor diesem bereits erkaujste Lehen gezogen wer-den sol.

XXXI.

Dem nechst haben Wir, fürs ein und dreysigste, unser ge-treuen Ritterschafft, die besondere Gnade gethan, daß die einem Lehmann
anererbte Schulden, und darin er sonsten wegen gebührlicherAußsteur-
und Abfindung, seiner respective Töchter, Schwester und Brüder, doch
daß solchesnicht übermeßig geschicht,durch Feursbruust, Ungewitter, und
andere vssns tartuitas, ohn sein Hin - und Fahrlessigkeit, aus göttlicher
unwandelbaren Verhängnuß gerathen möchte, aus den Uns eröffneten
Wehnenbezahlet und abgerichtet werden sollen. Doch mit dieser anßdrück-
lichen Bescheidenheit,Geding und Vorbehalt, daß der letzte Lehentrager
ei» Inventarnun oder specificirtedesiAnstia», der ihm anererbten Schul-
den innerhalb 4. Wochen,nach dem ihm das Lehen heimgefallen,vermit-
telst Eydes zu ediren und in die Cantzley einzuschicken.Und wann er
dann zur Außsteur seiner Töchter und Schwester, oder anch in andern
Fällen, so itzt vermeldet, einer Anleihung einer gewissenSummen Geldes
benöthiget, "solches

Uns und unfern nachkommendenregierenden Landes
Fürsten als den Lehnherrn supplicando zu erkennen zn geben, und umb
gnädigen consens und Bewilligung unterthänig anzuhalten schuldigund
verpfiicht. Wir aber und unsere Nachkommenzu Abtragung anderer und
mehrer Schulden, dann öbberührt, nach Eröffnung der Lehen keines we-
gcs obliglret und gehalten seyn sollen und wollen.

XXXII.

So lassen Wir auch, zum zwey und dreysigste n, geschehen,
daß die von der Ritterschafft und Städten auf ihrem unstreitigen Grund
und Bodem, da einer dem andern an Wasser und Wind keinen Schaden
zufüget, und die Unterthanen auf gewisseMühlen zu mahlen nicht ver-
bunden feyu, unbehindert Mühlen bauen mögen.

XXXIII.

Zum Fall auch, fürs drey und dreysigste, die Gewohnheitoder Coustitutio in der Chur-Brandenburg (wann MärckischeBürgen,

%
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nebenst Meckelnburgern,oder auch ander HerrschafftUnterthanen Bürglich
gelobet, daß die Märckischefidejussores in solidum, ob sie sich schon
also verschrieben,nicht belanget, oder der außländischenStrenge zn bezah-
len gedrungen werden mögen) wider die Meckelnbnrger observiret wer¬
den solte, wollen Wir es ebenmessigwider die MärckischeBürgen in
solchenFällen hinwiederumb also halten.

XXXIV.

Das schädlicheMüntzwesenund desselbenRemedirung, fürs vier
und dreysigste, betreffend, wollen Wir an unser treueyserigen Lands-
väterlichen Fürsorg, Mühe und Fleiß, so viel Uns immer zu erheben
möglich, nach wie vor nichts erwinden lassen, und Uns noch bey wehren¬
dem diesem Landtage einer practieirlichenheylsamenMüntz-Ordnung ver-
gleichen.

XXXV.

Zum fünfs und dreysigsten, wollenWir zuVerhütung künff-
tiger disputaten, mit Zuziehung unser getreuen Landschafft, eine gewisse
forraulain obligationis, wie es mit Verschreib- und Entrichtung der
Reichsthaler in specie oder ander Sorten gehalten werden sol, abfassen
und publiciren lassen, darnach auch in unfern Cantzleyenund Hoffgericht
verabschiedetund gesprochenwerden sol.

XXXVI.
Gestalt Wir auch, fürs sechs und dreysigste, mit Zuziehung

unser getreuen Ritter- und Landschafft,ein gemein Land- Recht in Teut-
scher Sprach, damit ein jeder, wie seine Sach im Gericht zu treiben, sel-
ber verstehenkönne, zusammenbringen und abfassen,und nach demselben
in den Cantzleyenund Hoffgerichtsententüren und sprechenlassen wollen.

XXXVII.
Wann Wir Uns auch, fürs sieben und dreysigste, au§ er-

heb- und beweglichenUrsachenzu Nutz und Frommen unser Fürstenthume
und Lande mit jemand in confoederation und Bündnuß absonderlichein-
lassen würden, dazu unser getreuen LandschafstKontribution von Nöthen,
so wollen Wir die Laud-Räthe alsdann mit darzn ziehen, uud ihres Raths
gebrauchen.

XXXVIII.

Wir seynd auch, zum acht und dreysigsten, hinfüro keine
Lauffplätzeoder Durchzüge in und durch unsereFürstenthume und Landen,
oder je ander Gestalt nicht, dann auf Maß, wie i« den Reichs-Abschieden
versehen, zu verstatten, gäntzlichgemeint und entschlossen.

XXXIX.
Würden Wir auch, fürs neun und dreysigste, (welchesGOtt

gnädig abwenden wolle) in solcheschwereMißverstände und Uneinigkeit
gcrathen, und zu den Waffen greiffen, so wollen Wir unser getreuen
Ritter- und Landschafft,wie auch die Stadt Rostockeiner gegen den an-
dern, imgleichen wider die Stadt Rostock, wann dieselbe in terminis
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verbleiben, und sich den aufgerichteten Erbverträgen gemeß verhalten
wird, und keinen Aufstand unter sich,oder auch sonstenRebellion erregen,
und mit unrechtem Gewalt gegen Uns und nnsre Nnterthanen nichts
tentiren, unsere getreue Landschafft, wie auch die Stadt Wißmar mit
Hemmung der Ab- und Zufuhr, oder sonsten ander Thätligkeiten, im-
gleichendie Stadt Rostock wider die andere Stände, und in specie
wider die Stadt Wißmar in obgedachtcnFällen, zu Wasser oder zu Lande
nicht anffordern und gebrauchen.

XL.
Zum Vierzigsten lassenWir es wegen des geklagtenMültzen,

Brauen, Vorkanfferey und Handwercker auf den Dörffern, bey unser
außgekündigtenPolicey-Ordnung nochmals bewenden, und wollen wider
solcheeingerissene Mißbräuche gebührende Verordnung zu machen, und
mit der execution darauf zu verfahren wissen.

XLT.
So erklären Wir Uns auch, fürs ein und vierzigste, in

Gnaden dahin, da jemand auö der Ritter- und Landschafftstraffwürdig
befunden, daß Wir nnerkanten Rechtens wider ihn nicht verfahren, son-
dem ihn zuvor mit seiner Nothdurfft, vermüge des Assecuration ilevers
de Anno 1572 gebührlichhören wollen.

XLII.
Zum zwey und vierzigsten, haben Wir gnädig bewilligt

und nachgegeben,daß diejenige, so von unserm Fiscal in peinliche An-
sprnch genommen werden, si delicte casualia non tlolosa sint, und es
sonsten delicti qualitas permittiret und zulasset, allein bey Eröffnung
der Eudurtheil sichin der Person zu stellen, anzutoben, und darüber ge-
wohnlichecaution zu praestiren verpflichtund schuldigseyn, solchesaber
ad notoria et eiiormiora delicta, darüber in dem Anno 1600 znm
Sterneberge übergebenemgenerali gravamine, und abermals von unser
getreuen Ritterschafft, bey der Landtagsversammlung daselbst gantz be-
schwerlichgeklagt worden, nicht gezogenund verstanden, sondern darunter
Inhalts des Anna 1572. den 4. Julii, der Ritter- und Landschafftge-
gebenen Assecuration Revers allerdings procediret, verfahren, und das
übel mit Eifer und Ernst gestraffet werden sol.

XL1II.
Was die Bestraffnng der unter denen vom Adel länger mehr zn-

und überhand nehmenden Unzucht, fürs drey und vierzigste, an-
reicht, îst derowegen in unser publieirten Policey-Ordnung, 'l'it. Von
^.od ich lag, Ehebruch. K. Wurde auch, cum duob. seqq. albereit
Verordnung geschehen,Daraus Wir aus gebührlichesAnhalten, die exe-
cutio», ohne ansehen der Personen, unweigerlichergehen zu lassen, oder
auch nach Befindung des delicti und der beschuldigten Personen qua-
litet und Beschaffenheit,ausserhalb denen Fällen, so Leib- und Lebens-
straff aus sichtragen, den Verwandten die Vermäurung persouae delin-
luentis zu verstatten, in Gnaden erbietig.

2*
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XL1V.

FürS vier und vierzigste, wollen Wir unser getreuen
Landschafft angetretene Bauren, in unfern Aemptern nicht aufhalten,
sondern auf gebührliches Ansuchen und Beweißthum ihren Herrn wie»
derumb folgen lassen.

XLV.

Zum fünff und vierzigsten, wollen Wir wegen der ge-
klagten und von den Beampten oder andern gelegten neuen Krüge
Erkundigung anstellen, und dieselben nach Befindung hinwiedcrnmb
abschaffen.

XLVI.
Betreffend, fürs fechs und vierzigste, der Bauren über-

massige Kosten bey Hochzeiten, Gilden und Kindtanffen, wollen Wir zu
Abschaffungdesselbengebührende Anordnung zu machenwissen.

XL VII.

So viel, zum sieben und vierzigsten, die Entlauffung der
Knecht und Dienstboten, zur Erndten und ander Zeit belanget, sol deß-
wegen daß kein Knecht oder Magd von jemand in Jahrdienst angenom-
wen werde, sie haben dann ihres guten Abschiedesund Verhaltens glaub-
würdigen Schein vorgezeiget, nothwendige Ordinantz gemacht, und die
Übertreter derselben gebührlichgestraffet werden.

XL VIII.

Angleichen erachten Wir, fürs acht und vierzigste, z»
Erhaltung Gehorsams, Treu und Redligkeit unter dem gemeinen Gesinde
hochnöthig seyn, daß kein Reisiger-Knecht, Kutscher, Voigt, Möller,
Schäffer, und dergleichen Gesellen, die nicht ihres redlichen Verhaltens
und Abschieds,von ihren vorigen Junkern oder Herrschafft gebührlichen
Schein oder Kundschafft, die ein jeder auf sein Eyd und Pflicht ihnen
mittheilen wird, fürzulegen, von jemand zu Dienst anff- und angenom-
men werden. Dannenhero Wir unsere hiebevor deßhalb publicirte Man-
data zu renoviren gemeint, deren ein jeder unser Unterthaneu bey nn-
nachlässigerStraff funffzig Thal er, gehorsamlich zugeleben schuldig
und hiemit nochmals und ernstlichbefehligetseyn sol.

XLIX.

Schließlich, und zum neun und vierzigsten, wollen
Wir auch den angenommenenappellationen am Käyserlichen Cammer-
Gericht, doch mit Erinnerung sich der muthwillige» und srevelhaffte»
appellationen dagegen zu enthalten, ihren starckenLauff, und unsere ge-
treue Ritter- und Landschafft, bey ihren wohlhergebrachtenPrivilcjriis,
Assecuration Revers, Erbverträgen, Appellation Rccessen, Frey- und
Gerechtigkeitenallenthalben ruhig verbleiben lassen, und dawider niemand
beschweren.
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Zu Uhrkund haben Wir diesen Brieff, in vorgesatzten Consti-
tutionibus, Concessionibus, Belieb- und Verordnungen, in allen Clau-
sulen und Pnncten, für Uns, unsere Erben, und nachkommendeHertzo«
gen zu Meckelnburg, mit unserer eigenen Händen, Subscription und
anhangenden Fürstlichen Jnsigeln bestettigt, Und gegeben zu Güstrow,
den drey und zwantzigstenMonats Februar», nach Christi unsers Er-
losers und Seligmachers Geburt, im ein tausend, sechshuuderten und
ein und zwantzigstenJahre.

(L. S.) (L. S.)
AdolphFriedrich, Hans Albrecht,

Hertzog zu Meckelnburg, Hertzog zu Meckelnb.
Qtttnuproprio. »»aiiupropria.

Revers sub dato Güstrow, 23. Februar

Anno 1621,
S3on GOtteS Gnaden, Wir Adolph Friedrich und Hans Al»brecht, Gebrüdere, u. s. w. Bekennen hiemit vor Uns, unsere Erben,und nachkommendeHertzogen zu Meckelnburg. Nachdem unsere liebegetreue Uuterthanen aller Stände sich aus unterthäniger Zuneigung,
Treu und Liebe, so sie gegen Uns, als ihre Erb-Herren und Landes-
Fürsten tragen, sichfreywillig und ohn alle Pflicht und Schuld dahin be»
wegen lassen, daß sie zu Abhelffung unser obliegenden Schulden unter-
thänig bewilliget,zugesagtund versprochen,zehenmal hundert tausend
Gülden zu erlegen, und von diesem itztverflossenenAnthonii an, also«fort sechsmalhundert tausend Gülden mit den Zinsen, und von ermel-der Zeit, über sechs Jahr zweymal hundert tausend Gülden, gleichsalsmit den Zinsen, und solgends über zween, und von abgewichenenAn-thonii an zu rechnen, über acht Jahren, die übrigen zweymal hunderttausend Gülden, sambt den Zinsen anzunehmen, und also unsere Schul-den abzutragen, sichauch der Mittel und Hülff, dadurch solches geschehensol, mit einander unverzüglichvergleichenwollen, daß Wir demnach,wie
zuvor in der Erbhuldigung geschehen,denen vom Adel und Städten gnä-
diglichzugesagt,sie bey allen ihren habenden Privilegien, Freyheiten und
Gerechtigkeit(die sie von unfern löblichen Vorfahren, den Hertzogen zu
Meckelnburgerworben, geruhiglichund wolhergebrachthaben) insonderheit
die vom Adel, die sonst mit ihren Ritterlichen Gütern ein freyer Standist, und feyn sol, bleiben lassen, auch dabey, Deßgleichen bey der Annosunffzehnhundert dreysig, Kävser Carl dem Fünfften, Chur-Fürsten, undStänden des Heil. Rom. Reichs, zu Augspurg übergebenen unverendertenConfeßion und LutherischenReligion, und bey Fried und Recht, gnädig«l'ch schützenund handhaben, auch den allgemeinen und sonderbaren Un»UmgebrachtenBeschwerungenund Klagen, welchen noch nicht abgeholffei^
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aber dennoch klar, und uff Sigel und Brieffe, oder kundbarliche»Ent»
wehrungen beruhen, unverzüglich,und ohn ferner Vorweisen oder Rechts-
gang abhelffen,die andern aber, welchenicht so kn'ndbar, sondern altio-
rein indaginem erfordern, durch die uachgesesseneunpartheysche Com-
missarien (welchesichunverzüglichdarzu erledigen sollen und wollen) oder
durch Niedersetzung der Näthe, oder parium Curiae, wie solches dem
klagendenTheil am besten gelegen, und von Uns bitten werden, noch
vor Johannis den Anfang geben, und folgends mit dem allerförderlich-
sten, und zum längsten innerhalb Jahrsfrist zu endlicherErörterung, gnä-
diger und billiger Endschafft kommen und gelangen lassen wollen, mit
diesem Anhange und gnädigen Zusage, daß diese der Landschafft itzt
abermals geleistete sreywillige Hülff ihnen und allen ihren Nachkommen,
daran nnd also an ihren Privilegien, Freyheiten, Gewonheiten, und von
Uns habenden Revers, (welchen Wir hiemit in der allerbesten Form,
Maß und Gestalt, wie solches von Rechtswegengeschehensol, kan oder
mag, verNeuert, erweitert und confirmiret haben wollen) gantz unschäd-
lich und unnachtheilig seyn sol. Sie sollen auch solche und dergleichen
Beschwerungen auf sich zu nehmen, und Hülffe zu leisten hinfüro nicht
schuldigund verpflicht seyn, Sondern allewege bey ihren alten Privile-
gien und Freiheiten, und der alten gewöhnlicheneinfächtigen Landbeten
(wann in künfftigenZeiten ein Fürstlich Fräulein außgeben, und anßge-
stenret würde, daß sie auch und nichts anders, denn anf vorhergehende
frey- und gutwillige Beliebung, und sonsten nicht zn leisten sollen schul¬
dig seyn) gelassen,und weiter unser, oder unserer Erben und nachkom-
Menden Hertzogen zn Meckelnburg, Schulden anzunehmen und zu
bezahlen nicht schuldig seyn, nnd damit in keinen Weg, mit nichten be-
schwerst werden, damit auch solcheitzt bewilligte Summa der zehe »mal
hundert tausend Gülden, desto füglicher uud träglicher könne und
möge auf-- und zusammen gebracht werden, wollen Wir nicht allein ge-
willigt uud nachgegebenhaben, daß alle unsere Clöster- und Ämpter-Un-
terthanen, begleichen alle geistlicheund weltliche Güter, der Fürstlichen
LeibgedingUnterthanen, und der vom Adel Leibgeding, und srembder
Prälaten, oder anderer ausser- oder innerhalb Landes gesessenGüter, so
ihre Nahrung in uusern Landen haben, und nnsers Schutz und Beschir-
mung geniessen,was Standes, oder condition die seyn, von unser» Vor-
fahren, oder Uns privilegiret, oder nicht, wie die Namen haben mögen,
niemand anßgezogen, möge belegt werden, sondern Wir sollen und wol-
len auch daran seyn, die gnädige Verordnung und Vorsehung zu thun,
daß allerdiug hierin niemand benant oder nit benant sich selbst
oder sonst jemand anßziehen und eximiren, Sondern die von ge-
meiner Landschafftgewilligte Hülff, wircklichpraestiren und leisten sollen.
Wir sollen und wollen auch einer ehrbaren Landschafft,die sreye dispo-
sition und dispensation, über die Zusammenbringung, nnd gleich von
einander Theilung der bewilligten Summen, so wol ander Außgaben sol-
cher Hülffe geruhiglichlassen, und sonderlich ihnen das vorschreibenund
assecurirn. So sol auch der Nachstand, von der vorigen Tripelhülff,
so vorhanden, oder noch in unser» Ämptern, oder bey andern unser»
Unterthanen restiren, oder auch von neuen von unser» Befehlshabern
aufgenommenworden, in diese Summa der zehenmal hundert tau-
send Gülden geschlagen>und darzu gebrachtund angewendet werden.

Da auch von obzedachtcnPuncten und Articuln, ein oder mehr
solte übergangen, nachgelassen,und in Seumnuß gestellct, und von Vns
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nicht wirklich vollnzogen,und ins Werk gerichtet werden, (welchesdoch
nicht geschehensvl) so sol alsdann ans den Fall auch dagegen eine un-
tertbänigc Landschafftder bewilligten Hülffe, Folge zu leisten, ferner und
weiter zu contribuiren, unverstricket und unverbunden seyn, sondern die»
selbe auf fürgehende Cognition der Sachen, so vor unsere niedergesetzte
Land- und Hoff-Räthen, auf der klagenden Parthey Ansuchung,alßbald
und unverzüglichangestellt werden solle, so lange einzustellen,und fallen
ZUlasse», sambt und ein jeder insonderheit gut Fug und Macht haben,
aus welchenFall Wir sie mir ernstlichenSchreiben, Mandaten und Pfan»
düngen gantz und gar verschonen,und nicht beschwerenwollen. Solches
alles und jedes, wie obgeschrieben,haben Wir sambt und sonderlich,als
die regierende Landes-Fürsten vor Vns, nnd unsere Erben, und nach-
kommendeHertzogen zu Meckelnburg,unsern Vnterthanen vom Adel und
Städten, zugesagt und versprochen,zusagen und versprechenihnen solches
alles sämptlichund jedes insonderheit, in Krafft nnd Macht dieses un-
sers offenen Breiffs und Revers, bey unsern wahren Worten, Fürstlichen
Ehren, und Würden, und Glauben, solches stett und fest unverbrüglich
und aufrichtig zu halten und zu vollnziehen, dawider nichts fürznnehmen
und zu handeln, noch jemands anders darwider zu thun gestatten, alles
getreulich und ungefährlich. Vhrkündlich haben Wir unser Jnsigel an
diesen Brieff hangen lassen, den Wir auch mit eigener Hand unterschrie-
den haben. Geschehenzu Güstrow, den drey und zwanzigstenFebruar»,
nach Christi unsers Erlösers und Seligmacherä Geburt, ein tausend,
sechshundert, ein und zwanzigstenJahren.

AdolphFriedrich, Hans Albrecht,
Hertzogzu Meckelnburg, Hertzogzu Meckelnb.

manu propria. manu proprio.

(L. S.) (L. S.)

Polizei- und Land-Ordnung
vom2 Julius 1572.

•vl>{r Johans (brecht vnd Vlrich, gebrüdere, u. s. w. Thun
u>ndt jedermenniglich.Nachdem auff etzlichengemeinen Reichstagen, gute
Polieey ordnnngen, in etzlichenfürnehmen Puncten vnd Articulen auffge-
Achtet, Vnd darneben von dem RömischenKeyser, vnsern allergnedigsten
Herrn, Auch Chür, Fürsten vnd Stenden des heiligen Reichs, vnd vol-
gcnds auff ves Nider SechsischenKreisses versamblungevorabscheidetvnd
>»r rathsam ist angesehen worden, daß ein jeder Chür vnd Fürst, nach
Gelegenheitseiner Lande, sonderliche Policey ordnung machen vnd auff-r,chten fette. Vnd dann vnsere liebe getrcwe Vnderthanen aller Stende,etzlicheviel mengel, so nicht allein den Einwohnern vnserer Lande vnd' "rfUntbumfre,an ihrer Hanltiettmg vnd Narung, sondern auch dem
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gemeinen nutz hinderlich vnd nachteilig, voriger vnserer Landtordnung
zuwidern eingerissen,vbergeben,Vnd hieranff beide mündtlichvnd schrifst-
lich, vmb abschaffung derselben, bey vns vndcrthemge anregung gethan.
Als haben wir Weyland der Hochgeborncn Fürsten, Herrn Heinrichs,
vnd Herrn Albrechts gebrüdere, Hertzogenzn Meckelnbnrgk:c. Vnserer
lieben Herrn Vetters vnd Vaters, löblicherseliger gedechtnus, Landord-
nung für die Handt genommen,vbersehen, bewogen, vnd Gott dem Al-
mechtigenzu Ehren, vnd vnseren lieben getremen Vnderthanen, zu ge-
deyen vnd wolfart, mit deren rath vnd beliebnnge, Dieselbige in vielen
nöthigen Puncten vnd Articulen, nach jetziger zeit leuffte, vnd vnserer
Lande gelegenheit, vernewert vnd verbessert. Vnd befehlen darauff allen
vnsern Vnderthanen aller Stende, Anff dem Lande vnd in Stedten, vnd
sonst in gemein allen andern, so in vnsern Landen ihren enthalt haben,
vnd gewerbe treiben, auch sichvnsers schutzesgebrauchen: Das sie sol-
cher vnserer Ordnung als baldt nach pnbliciruug derselben, in allen
Puncten vnd Articulen, gehorsamblichnachkommen,Vnd nicht allein für
sichselbst, dawider nicht leben, thuen oder handeln. Sonder mich die
vbertretter jedes orts in gebürliche ernste straffe einnehmen, so lieb ei-
nem jedem, vnd in sonderheit eines jeden orts Obrigkeit ist, vnsere
schwerestraff vnd vngnade zu vermeiden. Vnd damit gleichwolniemandt,
der vuwissenheithalben sich znentschüldigenhaben möge, So wollen wir,
das diese vnsere Policey vnd Landtordnung, alle Jar zwey mabl, darzu
sie einen sonderlichenTag ansetzensollen, öffentlich anff dem Rathause,
oder von dem Predigstule, sol abgelesen, vnd vnsere Vnderthanen, jhnen
selbst zum besten, sichdarnach zu richten, ermauet werde». Darauff die
Bürgermeistere vnd Rath in Stedten, die vom Adel vnd vnsere Ampt-
leute auff dem Lande, das dem also uachgelebetwerde, gute achtuug ha-
ben sollen. Das meinen wir ernstlich. Darnach sich ein jeder zurichten,
vnd für schadenzu hüten wisse.

Von GOttes lesterunge vnd Verachtung
Gottes Worts.

ach dem einer jeden ChristlichenObrigkeit, anS tragendem, von Gott
aufferlegtemAmpte, füruemlich gebüret, den lästern so viel möglich,zu-
begegnen, Vnd aber wissentlich,wie eine grosse schwereSünde sey, die
Gotteslesterung vnd Verachtung Göttlichs worts, dadurch GOtt zur
straffe gereitzetwird. Welches dann leyder itziger zeit bey jungk vnd alt,
vnd menniglicheingerissen,vnd im schwängegehet.

So ordnen, setzen vnd wollen wir, Das die jennigen, was wir-
den oder Standes die sein, Frawen oder Mans Personen, So aus an-
genommenembösem Gottlosen willen vnd vorsatz, oder beharrlicherleicht-
Wertigkeit,bey Gott und seines Sones, vnsers Erlösers und Seligma-
chers Jesu Christi, Namen, Leib, Wunden, Blut, Glieder, Krafft, Macht,
Leiden, Marter, Todt, Sacrament, Element, Crcutz, Tanff, oder wie das
namen haben mag, fluchen, schweren,vnd lestern würden, Das dieselben
durch die Obrigkeit des orts, da solchsgeschehen,punachlessig,vnd ernst¬
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lief)sollen geftraffet werden, Nemblich also, Das der Gotteslesterer erst-lich in das Gefengknus geworffen, vnd darin acht tage enthalten, jkmeauch anders nichts denn Wasser vnd Brodt gereicht werde. Da er aber«um andern mahl straffellig würde, sol er an dem Pranger oder Kaken,in das Halseise» öffentlichjedermenniglichzu abfchcwgestellet, oder abervmb eine mercklicheGeldtbusse, nach gefallen der Obrigkeit, vnd nach ge-legenheitder vbertrettung vnd Personen, gestraffet,vnd dieselbeGeldtstraffingemeinenGottes kästengelegt, vnd ferner zu milden fachenangewendetwer-den. Würde aber der Vbertretter zum dritten mahl, oder auch sonstenaus böser angenommenerweise vnd gewohnheit, mit solcherGOttesleste-rung, verbrechen,Ais dann sol er an seinem Leibe, oder mit abnehmungetzlicherseiner Glieder (wie sich solchs nach Ordnung der beschriebe-nen Rechte vnd gelegenheit des schwurs, gebüret) vnnachlessig,peinlichgestraffetwerden.

Vnd damit diesem also nachgelebetwerde, Befehlen wir ernstlich.Das die jennigen, so darbey vnd neben gewesen,solcheGOttes lesterungvnd fluchen,angehöret, vnd in sonderheit die Wirte, in welcher Heuser,solchelesterung, auff Gilden oder andern zusammen knnfften, gejchiehet,schuldigsein sollen, der Obrigkeit desselben orts zum fürderlichsteusolcheziluermelden,vnd darneben anzuzeigen, wer mehr darbey gewesen,vnddie lesterung gehöret habe, vnd sol hierauff die Obrigkeit dieselben per-sonen beschicken,sichbey ihnen erkunden, vnd da sie in warheit befinden
würde. Das die Götteslesterung, in Massendie angegeben, al^o geschehen,^o sol der GOtteslesterer, ohne jennige nachlassnngeoder »oxbitte, instraffe wie oben gemeldet, genommenwerden.

Wo aber die jennigen, so die GOtteslesternng angehöret, solchsverschweigenwürden, sollen sie neben dem Vbertretter, als mit verhengerder Gotteslesteruna, in gleichestraffe, der gebür nach, genommenwerden.Da jemaudt aber vcrgessentlichvnd vnchristlichvon vnserer waren Reli>gion, oder von Gott vnd seiner Majestet reden würde, Derfelbe sol nachvrdnnng der Rechte, ob es gleich nur auch ein mahl geschehen,am leibegestraffetwerden.

Es sollen anch die Hanßuetter vnd Haußmüttern, für sichselbstm ihren Heusern schuldigseyn, ein Erbar züchtig leben zu fuhren, vndsichalles fluchensvnd schwerens,zu enthalten, Auch gleichergestalt, ,hreKinder, vnd Gesinde, zu Christlichem,Erbarn wandet, trewlich vnd fieis-sig, zuuermanen, anzuhalten, und das fluchen, schweren vnd Gottes e-sterung nicht zudnlden oder leiden. Wo aber jemandes solche Gottesle-sterer, in seinem Hause, es weren Knechte,Megde, oder andere Pelso-»en, wissentlichgetulden würde, die sollen gleich den Gotteslesterer nachgestaldt der fachen gestraffetwerden. Da sichs aber begeben wurde, dassolcheGOtteslesterer (wie gemelt) flüchtig, vnd derhalben zugeburenderLeibs straff nicht möchten gebracht werden, So sollen sie doch derwegen,wann sie des mit Rechte überwunden, Ehrlos und anrüchtig seyn, undvon Jedermenniglich
dafür gehalten vnd geschuldenwerden, Vnd nichtsdesterweimger, wo sie hsrnacher betretten würden, Peinlich, nach gestaltthtvi* ^„n....rr.x.

wnvinjuuivvjcr,wo ^te ysrnacyer vihrer verwirkung, gestraffetwerden

,'^!che GOtteslesterer, wieWir wollen auch, das memands. '
sie fürt

stehet, wissentlichzu Dienern annehme,
ob-
ere,
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enthalte oder verschiebe« Würde aber jemands hieinne vngehorsambe¬
funden, wider denselben wollen wir wie sichs zu rechte eignet vnd ge-
büret, vorfahren lassen.

Weil vns auch nicht allein fürbracht, sondern wir auch selbst nicht
ohne sonderlichvngefallen teglich erfahren, Das etzlicheRuchlose leute,
vnder der Predigt, wann man Gottes wort vnd die hochwirdigenSacra-
ment handelt, in den Stadtkellern, vnd andern Krügen, bey dem Wein,
Bier vnd gebrauten Wein, zechen, sitzen, oder auff den Kirchhovenvnd
andern Pletzen spacieren gehen, vnnütz vuderredung vnd goweschhalten.
So wollen wir das hinfürder ein jeder soWein oderBier schencket,vnder
der Predigt, es sei) für oder nach Mittage, keine Geste sitzenlasse, auch
sonsten aus seinem Keller nichts zuholeu gestatte, noch vnder der Pre-
digt, Bier, Wein oder gebranten Wein, in andere Heuser verkeuffe,So
offt aber sollichsvon einem oder mehren der, oder die seyn srembd oder
Jnlendisch, geschehen,vnd dieselbigen durch des Raths diener, oder an-
dere hierzu bestatten, beschlagen würde, Als dann soll der Wein oder
Vierschenke,sünff Gülden der Obrigkeit, so osst er Bier oder Weingeste
vnder der Predigt gesetzt,oder so osst er etwas aus seinem Keller holen
lassen, vier schillinge,vnd der jennige, so sollichGetränk holen lesset, der-
gleichenzur straffe, deu verordenten Stadtdienern vnd Auffseheru,beza-
len vnd entrichten. Jedoch sol den Krancken vnd Wandertenleuten, zu
ihrer notturfft, ein pot Bier oder Wein nicht geweigert werden.

Es sollen auch die Prediger, auff der Cantzel die leute trewlich
warnen, das sie solche Gotteslesterungen hinfürder meiden vnd fliehen,
vnd das volsauffeu, daraus alle vnordnung folget, vuderlassen.

Won Zauberey, Warsagern, Ziegenern, frembden
Betlern, Gardenden Landesknechtenvnd

Müssiggengern.

ns kommen auch klagen für, daß in vnsern Fürstenthumben, sich
grosse ergernussenvnd Mißbreuche Göttlichs worts, durch Zeubern, be-
schwerenvnd Teufelischwarsageu, zutrage, dardurch vnsere Vuderthanen
zu Abgötterey, Aberglauben vnd schadengeführet werden.

Demnach ordnen vnd wollen wir, do jemandt, was Standes der
were, sich des warsagens, oder anderer Zeuberey, befleißen, vnd dar-
durch den leuteu schadenvnd vuglückzufügen würde, das derselbige mit
dem Fewer gestraffet werden sol.

Wo aber jemands Zeuberey gebraucht, vnd damit niemandt scha-
den gethan hette, der sol sonsten nach gelegenheit der fachen gestrafft
werden.

Was auch für schaden,nachtheil, vnd betrug, durch die Ziegener,
srembdeBetler, Müssiggenger, vnd gardeude Landsknechte,vnsern Vn-
derthanen, gemeinemNutz vnd Haußarmeu leuteu zugefügt wird, das ist
jedermeuniglichenbewust. Derwegen beuehlen wir allen vnsern Vnder-
thancn, denen vom Adel, Amptleuten, Heydenreitern vnd Schultissen auff
den, Lande, Bürgermeister«, Rathsleuten v»d Richtuoigten in den «5ted-
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{°n, Das sie auf solche Personen fleissig achtnng geben, die Ziegener,sremi'de Betler vnd gardende Landsknechte,in Embtern, Stedten vndDörffern, nicht dulden noch leiden, viel weiniger vergleiten, bey straff
«weyhundert Taler, so offt jemandt dawider handeln wird, Sondern siebey Sonnenschein ausserhalb Landes verweisen, vnd wo solcheZiegener
betretten, vnd jemauds mit der that, gegen jhnen Handelen, oder etwas
fürnehmen würde, der sol daran, nach besage der Reichs-Abscheidenicht
gefrevelt, noch vnrecht gethan haben.

Es sol auch eine jede Obrigkeit in gemein, auff alle andere
Müssiggengerfleissipe achtuuge haben, vud keinen Juleudischen Betler,
der nicht ein Zeichen mit seiner Obrigkeit Wapen gemerketauff dem
Nocketregt, vnd also ein vrknudt seiner armut mit sichbringe. Viel
weiniger aber den Außwertigen Betlern und Landstreichern,einig Almn-
sen geben, noch sie also in ihren Müssiggang stercken, sondern derselben
Kandelsund wandels sicherkuuden, sie zur arbeit vnd anderer ehrlichen
Handtierimgvermaneu, Vnd wo sie sollichsnach erkündung jhres Handels
nicht annehmen würden, sollen sie an keinem orte in vusern Landen vnd
Fürstenthumbengeduldet oder gelitten werden. So sollen sichauch vn-
sere Amptleute, vnd eine jede Obrigkeit, gegen 'den Gardende» Lands¬
knechten,vnd frembden, auch Jnlendischen starken gesunden Betlern, vn-
serm vorigen beuehlichnach verhalten, dieselbigen durch schlagen,fangen,
Einziehungvud Verweisung des L ndes, abschaffen,und ferner nicht ge-
statten, das vnfere Vnderthanen von jemandt bedrenget oder beschwert
werden, darzu sie auch im vall der notturfft, die volge vnd den Glocken-
schlach,gebrauchensollen, vnd sol niemand an jueu gebrochenhaben.

Es sol auch eine jede Stadt vnd Kirchspil sich befleissigen,ihre
Armen zu vnterhalten, vnd nicht andern vor die Thür zuweisen.

Von Sacramentirernvnd Widerteuffern.

ieweil hin vnd wider, die scheudlichenSeeten vnn Rotten, der Sa-
"amentirer, Widerteuffer vud andere dergleichen, heimlich in unser»
Fürstenthumben, einschleichen,vnd vnsere armen einfältigen Vnderthanen
Mit jhrer gtfft vnd gleissendenLehr vnd leben, beflecken,betriegen, vnd
verfüren, daraus auch offtmals in den Stedten, aller handt Zwiespalt,
auffruhr vnd vneinigkeitentstehen vnd erwachsenkau.

So ordnen vnnd benehlen wir hiemit ernstlich,das niemandtvon
vnsern vnderthanen, die Sacramentirer, Widerteuffer, vnd andere Rotten-
geister in vusern Stedten, Fürstenthumben vnd Landen, bey Vermeidung
unserer Höhestenvngnade, dülde, einnehme, Hauseoder Herberge. Son-
der» ein jeder sol schüldig sein wo solliche vorhanden, die anders von

hochwirdigen Sacramenten reden, lehren, oder disputiren würden,^ann in der AugspurgischenConfession, Anno 30. der minder zal, auß-
gegangen,vnd in vnser Kirchen ordunng vormüge Göttliches worts, auß-gedrucket,dieselbigender Obrigkeit anzuzeigen, vnd wo das also nicht
^c?chehe,sol der jennige, der des wissenschafftund mit jhme geselschafft"ette, neben dem selbstschüldigett,vermüge des heiligen Reichs Ordnung

satzung, ernstlichgestraffet werden.
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Bonn TodtschlagEhebruch, Vnehlichcrbeywohnung,
Coppelereyvnd Hurerey.

amit auch andere vbelthaten, gebürlicher weise gestraffetwerden, So
ordenen vnd wollen wir, Das die Gerichts Verwalter, in vnsern Landen
vnd Gebieten, ein sonderlichfleissigauffsehenhaben, das die Todtschleger,
auff frischerthat betretten, oder durch fleissignacheilenvnd Nachforschung,
in hafft gebracht, vnd vermüge der Rechte, gestraffetwerden. Da aber
vber fleissig auffsehen vnd nacheilen, die Tbeter cntkemen vnd flüchtig
würden, vnd sichauff ein vngesehr vnd vnnvrsichtigkcitader nothwehr be-
rieffen, auch die vmbstendedes zutragenen fals das ansehen daneben het-
ten, das jhrer sürwendung etlicher Massenglauben zugeben stünde, vnd
sichdarauff zu außfürung jhrer vnschnldvnd gerümbten nothwer zugestat-
ten bitten, So sollen die jennigen, so hohe Gericht haben, vnd darunder
die entleibung geschehen,Lauts des 156. Articul der Keis. peinlichenGe-
richts Ordnung, machthaben, -solchenThetern geleit zumRecht vor gewalt
mit zuteilen, Damit sie jhrer außgefürten vuschuldtgemessen, oder da sie
die nicht darthun können, jhrer verwirckungnach, zu verdienter straff ge-
bracht werden. Da sie auch geleichvber das, der Theter mit des ent-
leibten Freunden, ohne vnser in vnsernEmptern, oder einer jeden andern
Obrigkeit, darunder solchs geschehe,vorwissen,vertrüge. So soll er doch
nichts destomünder, wo er bekommen, vermüge der Rechte, am leben
gestraffetwerden.

Weil auch an vns gelanget, Das zum offtermahl des entleibten
Freundschafft, sichvnderstehet, den Theter, desselbigenFreundschafftvnd
verwandten, mit der that znuersolgen, vnd sich selbst ohne vorgehende
Rechtlichemittel, zurechnenvnd in des Theters vnd seiner Freunde Heu-
ser einzufallen, vnd gewalt zu vben, So wollen wir solcheselbst eigene
Räch vnd sreuelicheHandlung, ernstlichverbotten, vnd hiemit gantz vnd
gar abgeschaffethaben. Da aber jemandt wider dis vnser vorbot sich
solchs Mutwillens, und thetlicher eigener gewalt, forthin vnderstehen
würde. Der oder dieselbigen,sollen vermüge der Rechte, nach gelegenheit
der vbertrettung, am leibe, oder.sonsten gestraffetwerden.

Nachdemwir auch befinden, das leider in vnsern Landen, viel-
fcltigeVnzucht, nicht allein bey gemeinen leuten, sondern auch bey denen
vom Adel einreissen,dadurch die Ritterschafft, welcheauff Tugendt, Ehr,
vnd Redligkeit gegründet, Auchdaher anfencklichjren vrsprung gewonnen,
vnd demnachandern, vnd geringern leuten mit erbarem, loblichemgutem
wandel, vnd wesen vorleüchten, vnd ein gut Erempel vnd fürbilde zur
nachfolgesoll geben, nicht in geringe Verkleinerungvnd Verachtungbei
menniglichenkömpt. Auchzubesorgen, da solchenvberhandt nehmenden
Sünden nicht bey zeit begegenet, vnd mit errnst gestcwret, vnd geweret
werden solte, das der Adelichestandt dadurch in Abfal gerathen, vnd
geringer vnderscheidzwischendenen vom Adel, vnd dem gemeinen Man,
hinfüro würde sein, vnd gehalten werden.

Damit nun hierin, vnserm von Gotr anfferlegtenAmpt nach, ge-
bürlichs einsehen geschehe,auch die jennigen, so sichGotttes gebot, vnd
die liebe der Tugendt vnd Erbarkeit nicht bewegen lassen wollen, durch
furcht, schcw,vnd scherffungder straffe, von vnzüchtigemwesen, vnd leben^
abgeschrecktwerden. Als haben wir au,f vorgehendesvnderthenigs bitten,
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Cnb gutachten vnserer Erbaren Ritterschafft, vnd anderer Landstendege-
ordnet. Setzen auch vnd ordnen hiemit ernstlichvnd wollen:

Wann hinfüro ein Eheman, oder ein lediger Gesell, der sey Edel
°der Vnedel, bey eines andern EhemansHaußfraw schlefft,vnd des vber-
eifert wird/ das derselbe sampt der Ehebrecherin,vermüge der beschriebe-
ue>>KeyserlichenRechte, ohne Barmhertzigkeit oder ansehen der Person,
mit dem Schwert vom leben zu Tode gerichtet werden sol.

Würde aber ein Eheman, oder lediger vom Adel eine ledige
Jungsraw, oder Witwe vom Adel, die jm nicht zuvor Ehelich verlobet
were, schwechen,So soll derselbigeTheter sein Lehen vnd Gut verwircket
haben, von Schilt vnd Helm abgeteilt sein, vnd vnserer Lande in Ewig-
keit verweift werden.

Vnd sollen seine Lehengüter den nechstenSchwertmagen, da er
einige dazu gehörige hette, oder vns, da solcheLehengüterauff dem fall
der eröffnung stünden, Deßgleichenauch vns alle seine sarende Habe, auff
den einen vnd andern sol zur straff zukommen. Aber die beschlossene
Weibsperson, soll ihres Erbtails verlustig sein, und derwegen keine ansör-
derung zu jhren Eltern oder Freunden haben, auch des Landes verweiset
werden. Hette sie aber albereit eigene Güter, beweglich,oder vnbeweg-
^ch/ erlangt, die soll sie vns verbürt haben, vnd gleichergestalt vnserer
Lande in Ewigkeit verweiset sein.

Wehre aber der Theter, so mit einer edlen Jungfrawen, oder
Witwen angezeigtevnzuchtgetriben, nicht vom Adel, so soll derselb, wo
sern er in der vernnehrten personEltern, oderFreunde brodt, vnd dienst,
oder jhr Vnderthan were, enthauptet, Sonsten aber, vnd da er in jhrem
dienst oder pflichtennicht wehre, zur stanp geschlagen, seiner Güter ver-
lustig gemacht, vnd neben jhr deS Landes, wie oblaut, ewiglichver-
weiset werden.

Würde auch ein Eheman, Edel oder Vnedel, eine ledige Bürgers
Achter, die ehrlichs Herkommens,vnd wandels zunor gewesen,beschlaffen.
So soll er die helfft seiner Erbgüter, vns verwirket, vnd sie auff Jar
lang des orts, da die schändebegangen, verweist werden. Were er aber
arm, vnd hette keine sonderlicheErdgüter, so soll er des Landes neben
ihr, wie angezeigt, verweist werden, Sie anch kein Erbteil, oder Ehestewr
von jhren Eltern, oder Freunden znfördern haben.

Vnd dieweil sichetwa zntregt, das ein lediger Gesel vom Adel,
eine Jungsraw oder Witwe vomAdel, die jhm verlobt, vor demHochzeit-
^>chenbeylager, oder vertrawung beschlefft,welcheleichtsertigkeitauchgantz
ergerlichist, vnd eine Verachtung des ChristlichenKirchgangs, vnd Ehe-
licher ordentlichervertrawung gebüret. So ordenen wir, daS derselb, so
wol alz seine verlobte, vor anrüchtig, vnd vnredlichbey menniglichenge-
halten, Auch in ehrlichen Gesellschafftenvnd zusammenkunfftennicht ge-
duldet werden. Jnmassen dann auch die Vnedle Personen solcher straff
vnderworsen, in jhrer Handwerksgilde, vnd Znnfft nicht gelitten, vnd
darzu mit Hochzeitlichemehrlichengepreng zuc Kirchen zugehen, jhnen
>uchtgestattet. Sondern mit dem Gcfencknnsanff ein Monat oder zwen
darüber gestraffet werden sollen, Damit also ein vnderscheidt zwischen
ordentlichen vnd den winckelHochzeitenvnd Beylagern gemacht und ge-
halten werde.

Wir verbieten anch hiemit alle vnehlicheBeywonnngen, Coplerey,
-^urerey, vnd dergleichenlaster, bey straff des Prangers, Staupschlags,
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vnd Verweisungdes Landes, oder anderer gebürlichenstraff, nach gelegen-
heit eines jeden zutragenden fals.

Vnd nach dem die Eheleute zu Zeiten, einander verlassen, sich an
andere leichtfertigePersonen beuge», vnd mit denselbigenin öffentlichen
Ehebruch sitzen,welchs von der Obrigkeit gestattet, vnd dardurch der All-
mechtiger(Nach dem es wider sein Göttlichs gebot ist) hoch verletzt, vnd
zu zorn gereitzet, Auch sonsten frommen Christen, zu vielem ergernns,
vrsach geben wird. So gebieten wir hiemit ernstlich, das solche offent-
liche Ehebrüche, vnd andere leichtfertigevnzimblicheBenwohnnngen, hin-
füro mit nichten gestattet oder gelitten, sondern von eines jeden orts
Obrigkeit, ernstlich am leib oder gute, nach gestalt vud gelegenheitder
Personen vnd der verwirkung, gestraffetwerden sollen.

Die jenigen aber, so bißauhero ausserhalbder Ehe, bey einander
gewohnet, vnd sonstenkeinen Ehegaten znuvr gehabt, dieselbigenalsbalt
nach eröffuung vnd außküudung dieser vnser Lands ordnung, ein jedeS
seinen anhang fahren lassen, vud von sichthnn. Da aber jemands hie-
wider handeln, vud in vnehlichembeysitzverharren würde, der vnd die-
selbe», sollen nach vnferer erkantnus, ernstlichgestraffet, vnd sollichevneh-
liche Beywonunge, in vnsern Fürstenthumben, hinsürder mit nichten ge-
duldet, oder gelitten werden.

Gleicher gestalt wollen wir, das die lose leichtfertigePersonen, so
die leute (sie seindt jnner oder ausserhalbdes Ehestands) zusammenbe-
raffen, Coppelen, oder in jhrenHeusern, sollichevuznchtzutreibe», auffent-
halten, mit verweisunge, oder aber nach gestalt der Verhandlung,vermüge
der KeyserlichenpeinlichenHalßgerichts ordnung, an dem Leibe ernstlich
sollen gestraffet werden.

Wo aber ein lediger vnedler Gesell, vnedleJnngfraw oderMagdt,
schwechenwürde, die sollen beiderseits mit Gefengknns, stellung an den
Pranger, vnd Verweisungdes orts, da sollichsgeschehen,anff vorgehende
vxrschwerung, dahin nicht wider zukommen, oder sonsten nach gelegenheit
der fachen, ernstlichgestraffet werden.

Bonn MutwilligenBeuehdernvnd der nacheile.

b wol durch den KeiserlichenLandtfrieden, den wir neben Weylandt
dem Hochgeborne»Fürsten, Herr» Heinrichen, Hertzogen z» Meckelnburck,
ic. vnsern freundlichenliebenVettern, löblichermildergedechtuus, in vnsern
Landen vnud Fürstenthumben, öffentlichhaben außkündigen lassen, Alle
offene Bheden vnd absagungen, bey leibö straffe verbotten. So befinden
wir doch, das, dessenvngeachtet,viel mutwillige leute, ohneeinigeweige-
rang des Rechten, auch vnser, als der Landesfürsten, vnerfucht, sichvn-
verstehen,vnfere Vnderthanen, nicht allein mit Vhedes Brieuen, zubedra-
wen, Sondern auch mit der that nach zuuolgen. Dieweil wir aber,
jedermenniglichRechtens zuuerhelffengeneigt, vnd niemand auff ansuchen,
jemals die pilligkeit geweigert, AuchvermittelstGöttlicher gnaden, hinfüro,
gleich vnd Recht jederman widerfaren lassen wollen.

So ordnen vnd setzenwir hierauff, Welcher hiufnrder an gleich
vnd Recht nicht wil benügig sein, sondern mutwilliger Feindtiicher weise
außtretten, die vnsern zubeschedigen, zu weglagern, oder sonsten etwas
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kbetlichKfürzunemen sich vnderstehen wurde, der sol mit der that vom
Achten, in vnsere HöhesteLandacht gefallen sein. Auch allermenniglich
vnnd einem jeden, gegen demselbenThetter vnnd Friedbrecher, so bald

p'
an vnserem Landgericht,oder durch vns mit vorgehender Citation vnd

ladung, also in die gemelte Acht gefallen zu sein erkleret wirt, sein leib
önb gut, wo er in vnseren Landen und Fürstenthumben, angetroffen
wurde, erlaubt, vnd niemand daran freuelen oder verhandele«. Vnd do

Echter Lehengüter hette, sollen dieselbigen,seinen Kindern oder nech-
Agnaten bleiben anff eidtlichecaution dem Verbrecher nichts davon

Zukomenzulassen, laut des Keiserlichenpeinlichengerichtes ordnung, auch
('oustitutinn vom Laudtfrieden aber die parschafft vnd alle andre

farende Hab sol zu straff vns als den Lands Fürsten folgen. Es soll
auch der mutwillige Vheder, wann er bekommenvnd gefengklicheingezo¬
gen würde, ob er geleichnoch keinen thetlicheu angrieff gethan, mit dem
Schwerdt vom leben zum tode gerichtet werde».

In geleichensollen auch die jennigen, so solchenmutwilligen Be-
»heder wissentlichHerbergen, Hausen, vnderschleuffen, jme mit rath vnd
that behülsflichoder fürderlich sein, wie der Absager vnd selbstschüldige,
gestraffctvnd verfolget werden.

Es sol auch dem, welchemdie Absage geschehen, sichohne vnser
vorwissenvnd bewilligung, mit seinem Feind vnd gegentheil, zniiersühnen

zuuertragen, bey vnser Höhestenstraff, hiemit verbotten sein. Vnd

^
solchsvon jemand geschehe.So wollen wir vns nichts desterweniger,

" mutwilligen Vheder, am leibe zustraffen,vorbehalten haben.
Weil wir anch hiebeuor, vermüge des oben angeregten anßgekun-

usten KeiserlichenLandfriedens, vns mit vnsern Erb einiguugs verwand-
der Chür vnd FürstlichenHeuser, Brandenburg vnd Pommern, ver-

Jüchen, welchergestalt die Landtbeschedigervnd Strassenreuber veruolget,
Zuhafftengebracht werden sollen, vnd sollichs öffentlichimDruck pub-

>cirtvnd außgehen lassen.
So wollen wir dasselbigevnser ausschreiben, jetzo abermals hie-

ernewert haben, Vnd beuehlen darauff allen vnsern Vnderthanen,
etwa sichmutwillige leute sollicherVner°baren Handlung vnderstehen,

Cl"e" angrieff oder einfahl thun wolten, oder einen mutwilligen mord be-
gehen würden, Daß sie mit der volge, Nacheile vnd den Glockenschlage,
gegen sollicheLandeschedigervnd Friedebrecher, sichvnsers außgangenen

»ndats, vnd dieser vnserer Verwarnung, erinnern, vnd demselben, so
einem iedem ist, vnsere schwere straffe vnd vngnade zuuermeiden,
nachsetze,,vnd volge thun.

vn ft-
dann auch in Stedten, offt mordt vnd andere vbelthaten

^ bleiben, der vrsach halben, das vnsere Richters vnd Stadt-
Rethe in den Stedten der Diener halben erst müssenan-

Iprechen. So ordnen vnd wollen wir, Das die Rethe in Stedten, hin-
' et a"e jhre Diener, die sie jtzo haben, oder künfftig annemen werden,

jbtt
e" das sie dem Richter ooer Stadtuoigte, eben so wol als

deJ"' gehorsam sein, vnd wann sie vom Richter oder Stadtuoigte erfür-
fcteVbeltheter, auch ohne des Raths vorwissen, als bald auff des

offt'v
°ber beuehlich, gefengklicheinziehen sollen, Vnd so

>'u >
Rethe in den Stedten, da sie verwegen ersucht, vnd zubefürde-

'g des angriffs, keine anordnnng oder bestellungthun wolten, oder die
"'er, dawider handeln, sollen sie sunffzig Gülden straff, vns verfallen
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fein. Es sol auch ein jeder Bürger oder Pawer, auff des Stadtuviqts
oder Richters in Stedten, vnnd des Schultissen in Dörffern, erfordern,
schuldig sein, die Mörder vnd Vbeltheter anzugreiffen, vnd denselben
nachzueilen,Key Vermeidungjetz gesalzterstraff.

Weil auch befunden, das viel Todtschlegervnd Vbeltheter dadurch
entkomm, das jhnen die Staddiener vnd andere verletzte, oder besche-
digte, in frembde Gerichte oder auff vnsere, oder anderer sreyheit, mit
dem angriff nicht nachfolgendörffen. Als ordenen wir hiemit, das den-
selbigen in scheinbarenhandthafftigen thate», auff die Freyheiten, vnd
in frembde Gerichte nachzueilenvnd daselbstzuergreiffen, frey stehen soll.
Aber gleichwolsollen sie die angegriffenetheter der Obrigkeit jedes orts,
dero die freyheit oder gericht zustehet,alsbalt oberantwvrten.

Bonn heimlichenverlöbnüssen,vnd in tcrtio gradu,
hinfürdernichtzufreien.

iewol wir z» abfchewdes vbels, auch zu befürdernng Erbarer zucht
vnd wandels, ein GeistlichCousistoriuni, mit gelarten täglichen Personen
bestellet, welchein allen fürfallenden fachen, die für sie gehören, Als für-
nemblichin Ehesachen,auch jrrungeu zwischenPfarherrn, Diacon, Kirchen
vnd Schuldienern, vnd andern dergleichen fachen, dermassen, wie jhr
Ampt erfordert, richten vnd erkennen, Vnd anff der Schulen vnd Kirchen-
diener, wandet, leben vnd lehr, ein fleissigaufffehen haben. So wollen
wir doch vnsereVnderthanen, hiemit gnedig vnd ernstlichverwarnet haben,
nach dem die heimlicheEhe, vnd Verlöbnüssen, ohne vorwissender El-
tern, in Göttlichen vnd Keyser. Rechten verbotten, Das sie sich solcher
heimlichenverlöbnüssen, so one vorwissen beiderseits Eltern oder jrer
Vormünden geschehen,geutzlichenthalten.

Vnd dieweil auch sonsten der Sipschafft halben, sich in Ehesachen
allerley vnrichtigkeitvnd Blutschanden, vnder dem gemeinenManne zn-
tragen. So wollen wir, das sichhinfürder, ein jeder solcherverbottener,
vnd gantz naher verwandtnus zufreien, bis ins dritte Gelidt, darinn es
auch, es sey in gleicheroder vngleicherlinien, verbotten sein sol, gentzlich
enthalte vnd eussere. Was aber hiebeuor albereit, aus jrthumb dawider
geschehen,sol niemand vorfenglichsein, sondern darbey bleiben. Vnd da-
mit die Pfarhern auff dem Lande, vnd sonsten die gemeineneinseitigen
lente wissenmüge», wie die Grad dißfals zurechnen. So ist zuermerken,
das zwen Brüder oder Schwester, in dem ersten grad, Brüder vnd
Schwesterkiuder,in dem andern, vnd dann Brüder vnd Schwester kindeS
kinder, in dem dritten glide, ein ander verwant fein, vnd derhalben ein-
ander nicht können ehelichen.Daraus auch ferner eruolget, Das niemandt
seines Vätern Schwestern, oder seines Vätern Schwester tochter, deß-
gleichenauch seines Vätern Schwester tochter tochter freyen kan. Item,
das einer seines großuatern Schwester, oder auch seiner großmutern
Schwester tochter, und auch des großuatern Schwester tochter tochter,
nicht eheligenmag.

Gleicher gestalt, soll auch dem Mann oder Weibe, mit seines
verstorbenen Ehegaten blutsfreunde oder Freundinen, im dritten Grad,
sich widerumb zuue/thlichen, nicht zugelassen,sondern verbotten sein.
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Sonn Erbschafften,vnd wie einer für dem andern zu
demErbe gelassenwerde.

/lad) dem sich auch allerley vnrichtigkeit, zwischenvnscrn Vnderthancn,
"> Stedten vnd auff dem Lande, der Erbfelle halben, wann die leute
^hne Testament versterben, zutragen, Derhalben die parte auch offt in
Rechtfertigungerwachsen, vnd in grossevnkosten gerathen. So haben
wir demnachvnscrn Vnderthancn zum besten, nachuolgendeOrdnung wie
e>3hinsurder mit Erbfellen sol gehalten werden, auffgerichtet. Beuehlen
derhalben allen vnsern Vnderthanen, so in Stedten vnd auff dem Laude
^crichtgewalt haben, Vnd wollen, das sie znuerhütung vuuottürfftiger
Zerungvnd vnkosten, die Parteien, nach solchervuser Ordnung sühnlich

rechtlich sollen entscheiden. In Massen wir dann auch an vnserm
^andtgerichte,alle vrteil in Erbsachen, nach dieser vnser Ordnung, wollen
sprechenvnd fellen lassen.

Anfenglich,Stirbt jemandt, vnd lest nach sichEhe leiblicheKinder,
vnder denselbensollen alle Erbgüter ohne vuderscheidt, sie seindt Töchter
»der Söne, zugleichgeteilet werden.

Were aber ein Son oder Tochter zunor verstorben, vnd hette
entert oder mehr Erben, vud also Soue oder Tochter, oder derselben
Minder,nach sicham leben verladen, dieselbigen sollen mit den Kindern,
1° den fall erlebet haben, an stat jhres vorhin verstorbenen Vaters,
^roßuaters, Mutter oder Großmutter, zu einem theil mitzugelassen, vnd

die Erbschafftnach dem Stammen getheilet werden, Welliches dann
ßuchalso gehalten werden sol, wann allein Kindes kinder von zweyen
^der mehr Brüdern, oder Schwestern, vorhanden weren. Als wann einer
Erstürbe, vnd liesse nach sichvon einem Sone, drey Kindes kinder, vnd

dem andern nur ein Kindes lind. Ms dann wird das Erbe in die
Stamme, vnd also in zwey gleichetheile, getheilet, vnd nimbt der Neue
oder Nifftel, au des Großvaters oder Großmutter Erbe so viel, als die
ander» drey.

Zum andern, Stirbt jemands ohne leibs Erben, vnd lest auch
""ch sich, weder Schwester oder Brüder, sondern hat noch am leben,
j.nilen Vater vud Mutter, oder der einen allein, oder aber dero anch
^'nien, sondern seinen Großvater vnd Großmutter, einen oder mehr, Anff

vhal, wo Vater vud Mutter, oder ein vo» denselben verbanden sei»,
^5^ "ehnien sie des verstorbenenErbschafft alleine, vnd schließen die

^ßueter vnd Großmütter aus.

„ . Wo aber Vater vud Mutter nicht verbanden, sondern allein die
^roßueter vud die Großmütter noch am leben, Als dann nimbt des ver¬
storben?» Vaters Vater, vnd des verstorbenenVaters Mutter, deu hal-
den theil, vnd des verstorbenenMuttens Vater vnd Mntter, den andern
halben theil. Vnd ob gleich der Großuater vud die Großniutter, auff
nnem teile znuor verstorben were, so nimbt doch als dann die entzele

der einen fetten so viel, als die ander zwo, auff der andern
Hm1»,vnd alhie wird kein vnderscheidtgemacht,ob gleichder verstorbene,
Von dem Vater mehr, dann von der Mutter, oder hiuwiderumb, mehr
*'»» der Mutter, dann von dem Vater bekommenhabe.

^
Ferner, wann jemandt verstirbt, vnd lest nach sichneben seinen

Aern, Brüdere oder Schwester?, von voller Geburt, so wird die Erb-
Vollst.Mecklmb.GMsamwl, Bd. I. I
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schafftvnder dem Vater vnd Mutter, oder wo die nicht verhanden, vnder
den Großnetern vnd Großmüttern, vnd vnder den Brüdern vnd Schwe-
steril von voller geburt, zngeleichin die Henpter, vnd also nach Personen
zal, getheilet. Vnnd wo der verstorbene Bruder oder Schwester kinder,
von voller gebnrt, neben den Brüdern, Schwestern vnd Eltern, wie oben
gemelt, verlassenhette, so tretten des vorhin verstorbenenBruders kinder,
an jhres verstorbenenVaters stadt, vnd nemen auch ein theil. So seind
auch des verstorbenenGroßvätern, vnd deS Brüdern oder der Schwester
kinder, von voller gebnrt, zu dem Erbe geleichnahe.

Wo aber Vater oder Mutter, Großuater oder Großmutter, vnd
Brüder oder Schwester, von halber geburt, von dem Vater alleine, oder
Mutter alleine, verbanden sein, so werden dieselbigendnrch den Vater
oder Mutter, oder auchGroßuater oder Großmutter von des verstorbenen
Erbschafft,gentzlichanßgeschlossen.

Also werden auch alle andere, ausserhalbder Brüder vnd Schwe-
ster, vnd derselben Kinder, von voller geburt, vnd also des Großnatern
oder Großmüttern Brüder vnd Schwester, Auch des Vätern vnd Muttern
Brüder vnd Schwester, von der Erbschafftdes verstorbenen, durch den
Vater vnd Mutter, oder auch, Großuater oder Großmutter, außgeschlossen.

Zum Dritten, verstirbt jemandt, vnd lest keine Kinder nochEltern
nach sich,sondern alleine Brüder vnd Schwester, von voller gebnrt, die-
selben nemen als dann das Erbe zugleich,vnnd schliessendie Brüder vnd
Schwester von halber Gebnrt ans. Ist aber ein Brnder oder Schwester
von voller Geburt vorhin verstorben, vnd hat Kinder nach sichgelassen,
desselbigenverstorbenen Bruders Kinder, tretten an jhres Vätern stadt,
vnd nemen, neben jhres VaterS Brüdern oder Schwestern, den theil, den
jhr Vater, wo er den vhal erlebet, hette nemen sollen.

Wann aber der verstorbene, hinder sichverlest, halbe Brüder oder
halbe Schwestern, vnnd von voller Geburt, Brüder vnd Schwestern kin-
der, so nemen sollicheBrüder vnd Schwester kinder von voller Geburt
daS Erbe, auch mit geutzlicheraußschliessungdes verstorbenenhalbenBru-
ders oder halben Schwester, vnangesehen, das sie dem verstorbenen in
dem andern Gelied der Sipschafft, vnd Brüder oder Schwester von voller
geburt Kinder, in dem dritten Gelied, verwandt sein gewesen.

Wann aber der verstorbene allein Brüder vnd Schwester kinder
nach sichverlest, vnd keine Brüder oder Schwester, So wird vnder den-
selbigen Brüder oder Schwester kindern, die Erbschafft nach Personen
zall, getheilet, vermüge der KeyserlicheConstitution, Anno :c. 29. auff
dem Reichstage zu Speyr auffgerichtet, der gestalt: Wann ein Bruder
ein Kindt, vnd der andere vier Kinder, nach sichverlassen, So wird die
Erbschafftjhres verstorbenenVätern Bruders, in sünff geleichetheile ge-
theilet, vnd es bekemendie vier Kinder, so von einem Brnder geboren,
vier theile, vnd das eine Kindt, ein theil, Mellichsauch also gehalten
wird, wo alleine Brüder vnd Schwester kinder von halber Gebnrt, ver-
Händen: Wie auch gleichergestalt: Wann halbe Brüder oder Schwester,
neben halber Brüder oder Schwester kinder, verbanden sein, Als dann
auch die Kinder in jhres Vätern stadt tretten, vnd jhres Vätern theil
nehmen.

Wann nun keine Brüder oderSchwestern von voller Geburt, oder
derselben Kinder, sondern allein Brüder oder Schwestern van halber Ge-
burt, oder derselben Kinder verhanden sein, so schliessensie die andern
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Smmbe, so seitwcrts stehen, von der Erbschafft des verstorbenen aus,Saraus cruolget, das halber Brüder, vnd halber Schwester kinder, zu dem

we werden gelassen, vnd nicht des verstorbenen VatcrS Brüter oderSchwester, sie seind von halber oder voller Geburt.
Weiter, so keine Kinder, Eltern, Brüder, Schwester, Brüder oder

Schwester kinder, weder von voller noch Halver Geburt, wie oben ange-
Agt, verbanden, So hat als dann st^dt die gemeine Rechts Regel.

bj-'r s'ch neher zu dem verstorbenen Geblütes halben, berechnen vndZiehen kan, der schleust den andern, so dem verstorbenen in weiterm Ge-Itcbt oder Grabt verwandt gewesen, von der Erbschafft aus, vnd als
an» wird nicht mehr achtung darauff geben oder bewogen, ob die Elterneinander von halber oder gantzer Geburt verwandt gewesen sein

oder nicht.

Daraus cruolget, das der Mutter halbe Schwester, neher zu desverstorbenen Erbe ist, dann des Großvätern volstendige Schwester, Also
? ' frröb Vaters oder Mntters Brüder oder Schwester von voller Ge-'urt, vnd Vaters oder Mutters Brüder oder Schwester von halber Ge-

gleiche nahe zn dem Erbe des verstorbenen. Item, des Vätern
rudere von halber Geburt, seind neher zn der Erbschafft, dann des
atern Brüder kinder von voller Geburt. Dann, das die Brüders kin-cr >n Vätern stadt tretten, solches geschicht allein. Wann ein Brn-

J* ^er Schwester verstorben ist, vnd lest 'nach sich Brüder oder Schwe-
!n' vnd Brüders oder Schwester kinder. Vnder den Personen aber, so
N' weitem Grad ein ander verwandt, hatt sollichs nicht stadt, sondern es' eibet die gesatzte Regel, feste steben, das der nechste Freundt den wei-

/ ", vnd also des Vätern Bruder, des andern verstorbenen Vaters'ruber
Son, Item, des Großnaters bruder, des Großuaters bruder Son,

ausschleust. Item, des halben Bruders son, schleust des Bruders vonvoller geburt Sons son aus, weil des halben Bruders son in dem drit-
Grad ist, vnd des Brüdern von voller geburt, Sons son in dem

vierten Grad ist, vnd alleine wie gemeldet, der Brüder kinder das recht
^ben, daß sie in jhres Vater» stadt tretten, vnd nicht die weittere ver-

audten oder Freunde.
~ _ Wo sich aber ein fall zutrüge, daS einer verstürbe, vnd licsse nach
s

'1 halben Brnder von dem Vater, vnd eine» halben Bruder von
^'v -Mutter, Als dann nimpt der halbe Bruder von der Mutter, die

uter, so der verstorbene von seiner Mutter oder derselbigen Linien be-
l>n>mc»,Vnd der halbe Bruder von dem Vater, die Güter, so der ver-' ^rbene von seinem Vater, oder desselbigen Linien bekommen hat, Aber

den Gütern, die der verstorbene sonsteu bekommen, vnd erlanget hat,Cl 'eu sie beide ohne vnderscheidt zugeleich.

^ Wie aber die Eheleute einander erbe«, vnd was eins nach des
?,'lL|Vn absterben, auß den Gütern bekommen, vnd was des vrrstorben^w
hms Freunde danon behalten sollen. Damit sol es nach einer jeden

^
adt, vnd eines jeden ort Landes gewonheit, hinfürder gehalten werden:^uionderheit aber soll durch die Obrigkeit vnd Vormünden, gute achtung.arauff gegeben werden. Das die Kinder Zum weittigsten den halben theil,auo den gemeinen Veterlichen vnb Mütterlichen gutern, mügen bekommen,

fr""5 '"'e ^aran nicht verkürzet werden, Also wollen wir auch, wann
-'u) hinfüro Erbfelle zutragen möchten, so aus vorgcsatztem bericht, nichtvnbten entscheiden, oder darurider begriffen werden, so sol darinn nach

2«
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gemeine» Keyfcrlichen Rechten, genrtbeilet vnd gesprochen werden. Vnd

wo die Bürgermeistere vnd Stadtnoigte, in Stedten, oder vnsere Ampt-

teilte, vnd die vom Adel anff dem Lande, sich des Rechten, in diesen

oder andern sellen, wollen erholen vnd erkunden. So sollen sie den fall

deutlich vnd klar stellen, vnd an vnser Landtgerichte anff der parte vnkost,

oder an vnsere Juristen Facultet zu Rostogk, zuuersprechen schicken. Da

sol jhnen vmb die gebür, ein vrteil gesprochen, vnd mit geteilet werden.

So viel aber die Lehengüter, belanget, Damit soll es nach dem

beschriebenen Lehen Rechte, vnd bestendigen gewohnheiten vnser Fürsten-

thumbe, gehalten werden.
Als sich auch offtermals in vnsern Landen jrrungen ober dem

widerfall der besserung, so einer Frawen vpm Adel aus jhres verstorbenen

Maus. Lehengütern, gegen jhrem eingebrachten Ehegeldt, oder Brautschatz

gereicht wird, zutragen.
Damit »nn hinsüro, alle vnrichtigkeit in sollichen sellen auffgehobe»

sey. So ordnen wir, das die besserung nach der Frame» tode, wo fern

sie oh»e Kinder abstürbe, oder da sie gleich zur andern Ehe geschritten,

vnnd mit jhrem andern Manne Kinder, aber keine mit dem ersten Manne,

erzeuget hette, wider dahin falle, daher sie gereicht worden, vnd auskom-

men, Vnd das jhre Kinder der andern Ehe daran kein theil noch Erb-

schafft zufordern haben. Sondern an der Mutter Ehestewr begnügig

sein sollen.
Gleicher gestalt ordnen vnd setzen wir. Wann eine Witsraw vom

Adel, ans jhres verstorbenen Mans gütern anßgestewert, vnd abgewi-

sen wird, daß sie von aller gedachtes jhres Maus farende Hab, an

Viehe, Korn, Betgewandt, vnd alle» ander» Eingethumb, wie das genen-

nct werden mag, die helfft nehmen vnd bekommen sol. Jedoch die bar¬

schafft aiißgeschlosseiit welche bey des Mans lehenssolgern bleiben sol.

Von« Vormündtschafften, Witwen vnd Weysen.

Ä^iewol auch in gemeinen beschriebenen Keyser Rechten, wol verordenet

v»d versehen ist, welcher gestalt es mit der Witwen vnd Minderjarigen

kinder Vormnndtschafft, gehalten, vnd wie derselbigen nutz vnd wolssrt,
gesucht vnd gefürdert werden sol. So befinden wir doch, das in sollichen

fache», den Witwen vitd Minderjarigen, zu grossem Nachteil vnd schaden,

sehr viel vurichtigkeiten, in vnsern Landen vnd Fürstenthumben, einreissett.

Wann aber vns als der Obrigkeit, vnd Obersten der Witwen vnd Weisen

Vormünden, ans tragendem Fürstliche»! Ampte, gebüret vnd zustehet,

hierin ein gebürlich vnd billig einsehen zu haben. So wollen wir hiemit

ernstlich eines jeden orts Obrigkeit, in vnsern Fürstenthumben, aufferlegt

vnd benohlcn haben. Das sie den Witwen vnd Minderjarigen, so jhnen

von jhren Ehemennern oder Eltern, im Testament keine Vormünder vnd

Vorsteher gegeben, oder jhre angeborne Freunde vnd Verwandte, denen

sonst die Vormündtschafft v»d Verwaltung, von Rechts wegen gebüret, sich

derselben ans rechtmessige» vrsachen, nicht vnderfangen wolten, oder auch,

so die darzn vntüglich vnd vngeschicket weren, tügliche vnd geschickteVor-

münder setzen vnd verordenen, vnd in gemein ein fkissige achtung dar-

auff geben, das ein jeglicher Vormünder, er sey geleich Testaments weise
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verordnet, oder durch das Recht, oder den Richter gegeben, sich der Vor-
mündtschafft nicht vnderziehe, die Verwaltung sey jhme dann zuuor, durch
die Obrigkeit beuohlen vnd bestettiget.

So balt auch dem Vormünder also, wie gemelt, die Verwaltung
beuohlen, Sol er von allen lieggenden vnd fahrenden Gütern, schulden
gegen schulden, Brienen vnd Registern, ein bestendig Jnuentarium vnd
klare verzeichnus, in den Stedten, in beysein des Stadtschreibers vnd
tyciyer Rathspersonen, Vnd auff dem Lande in gegenwertigkeit eines
^otarii, vnd dreyer ander ehrlicher Personen, nach gelegenheit eines jeden
vrts, auffrichten, vnd der Obrigkeit seiner Verwaltung halben, ein recht-
wessige Caution vnd Versicherung thuen, auch mit Gelübden vnd Eyden
eingenommen werden, das er den Minderjarigen, vnd jhren Gütern,
trewlich v»d anffrichtig vorstehen, Ihre Person vnd Güter vorsehen vnd
verwaren, die Güter nicht in seinen eigenen nutz kereu oder wenden,
»och dieselbigen ohne vorwissen, erkentnus vnd beuehlich der Obrigkeit,
^ereussern, verpfänden, verendern oder beschweren, vnd gebürliche klare
Nechenschafft aller seiner einname vnd anßgabe thuen, vnd vmb seine
Verwaltung, rede vnd antwort geben wolle, auch sonsten alles das Hände-
le», das einem getrewen Vormünder eigent vnd zustehet, alles bey ver-
pfendnnge seiner Hab vnd Güter.

_ Vnd damit in dem keine versenmnus oder nachlessigkeit, fürfalle:
^>o wollen wir, wo im Testament keine Vormünder oder Verwalter ver-
»rdenet sein, Das nach absterben des Vaters, die Mutter, oder wo die
^vrhin mit dem todte abgangen were, der nechste mündige Blutsfreund,

zu dem Erbe oder Lehen der minderjarigen auff den fall am nech-
sten ist, bey vertust der anwartnng, so er zu des minderjarigen Gütern
"M, schuldig sein sol, für eines jeden orts Obrigkeit, binnen sechsWochen
Ulm aller lengsten, die Vormündtschafft wie gemelt, zusuchen vnd
Zufürdern.

Im fall auch die Mutter, die Verwaltung -der Vormündtschafft,
*'»d Lehengüter jhrer vnmündigen Kinder (dazn sie soust von Rechts
^egon, nicht qiialiiicirt) weiten, oder aus Mangel anderer Vormünder,
"vthwendig müsten behalten. So ordenen wir, das sie sich zur andern
^>e zugreiffen, Auch des behelffs der Rechten 8. C. Velleiaimm genant,
^ußdrücklick, vnd wie sich gebüret, verzeihen, vnd nicht weniger dann
andere Vormünder, die zu Rechte verordente Caution bestellen. Auch

Jar den nechsten Agnaten, oder Mitnormünderu rechenschafft von
ihrer Verwaltung« thun, vnnd geben sollen.

Als vns mich klag sürkümpt, wie sich offt zutrage, wann ein
Haußfraw verstirbt, die Kinder hinder jhr lest, vnd jhr Man zur auderu
Ehe schreittet, Vnd dann den Kindern von jhrer Großmnttter oder an-
^ern Gefreündten etwas anstirbt, das der Vater dässelbige Gut zu sich
»ehme (wie er auch von Rechts wegen des zugemessen befugt, Jedoch

Kindern das Eigenthnmb vorbeheltlich) Er aber darnach vbel damit
Haus halte, vnd den Kindern das jhre also verthue, damit sie dessen hent
oder Morgen nicht habhafftig werden können. So setzen vnd ordenen
wir, das hinfüro der Rath der Stadt, da follichs geschieht, oder wir, da

^
vnter denen vom Adel were, jhn zu gnugsamer Caution halten, den

Kindern jhr solch angestorben Gut nicht zuuerbringen, oder znuerschwenden.

Gleicher gestalt, vnd viel mehr, soll es also gehalten werden, wann
rie Kinder einen Stiefvater hetten, der von jhren der Kinder wegen,
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einige Güter an sich nehme. Köndte aber, oder wolte der rechte natür¬
liche, oder auch der Stiefvater, solche Caution nicht bestellen, so soll die
Verwaltung solcher Guter, jhme nicht vertrawet, sondern von jhme ge-
nommen, vnnd in andere wege bestellet werden.

Würde auch ein Mündlein, so seine sünff vnd zwantzig Jhar noch
nicht erreicht, einige jhm zustendige Hauptsummen bey seinem Schultman
abfordern. Die sol jhm der Schuldtman, ohne der Vormünder wissen,
vnd außtrückliche mitbelibung nicht reichen. Da er aber solchs thete, sol
er dadurch seiner schnldt nicht qnit, noch los sein, Sondern einen weg
wie den andern danor hafften.

Vnd wo sie hierinne seumig, vnd die vnmündigen Verwegen scha-
den erleiden würden. So sollen beide die nechsten Freunde, vnd auch die
Obrigkeit eines jeden ortS, zu der vnmündigen schaden zuantworten,
verpflichtet sein.

Bon Wucherlichen Contracten, Auch Einmanungen vnd

Zerungen der Bürgen in den Herbergen.

Nachdem in vnsern Fürstenthumben, vnd Landen, die ^Bücherlichen
Contract einreissen, Auch etliche von der Ritterschafft, vnd in Stedten
anff solche wucherliche Hendel fast jhre sürnemeste Gewerb vnd Narung
richten. In vnsern Landen das Geldt an grossen vnd kleinen Summen
besprechen, vnd anffnehmen, selbst vbermessige Rente dauor verschreiben.
Vnd wann sie hohe Summen frembdes geliheneS Geldes, vund offt
mehr, vnd höher, dann sich alle jhre Lehen, Erbe, vnd gantzes vermügen
erstrecket, zusammen geschlagen, dieselbige als dann weiter in anßwertige
Lande, Chur vnd Fürstenthumb, da sie noch grösser Zinse, vnd Rente
dauon empfahen können, verführen, vnd anff anzal Jhar, in denen sie
der loßküudigung, vnd abmanung selbst nicht mechtig sein, außleihen. Dar-
aus dann zubesorgen, das diese Lande an vorrath vnd vermügen, durch
weinig Personen allgemach dermassen erschöpfft, vnd entblösset werden
möchten, das der mehrer Theil vnsercr Vnderthanen zu rechter warhaffti-
ger notturfft, auch kleine geringschetzige Summen vnd billiches Interesse,
vnd auff gnugsame Versicherung nicht bekommen, noch auffbringen, oder
je die dürfftigen durch die Wucherhendler, so das Geldt in jhren gewalt
gebracht, mit vntreglichen Zinsen, vnd Renten also beschweret, vnd vbcr-
setzet würden, das sie zu letzt jhre Lehen, Hab, vnd Güter verpfänden,
oder auch genzlich vereyssern. Deßgleichen wir selbst die füi^sorge tragen
müssen, da vns vnd vnser Lande (welchs der Almechtige gnediglich ab-
wende) ein vnuersehener plötzlicher vnrath, vnd nothfall austicsse, das
wir, vnd vnsere gantze Landschafft aus angezeigtem Mangel die gröste
vngelegenheit, vnd beschwerung empfinden möchten. Da sich auch zutrüge,
das einem oder mehren die Bezahlung solcher auffgenommenen, vnd
ferner außgeliehenen hohen Summen, ein Zeitlang verzogen, vnd anffge-
halten, oder auch gantz gewegert, Dder da sie sonsten durch andern vnfall,
in vnuermügen, oder vnglauben gesetzt würden, das viel Unserer Vnder¬
thanen, auch Kirchen, Hospitalien, Witwen, vnnd vnmündige Kinder, die
denselbigen Geldhendlern, jhren vorrath vorgestreckt, Deßgleichen jhre
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Freunde, vnd Verwandte, so für dieselbige gelobt, vnd sich in Bürgschafft
eingelassen (wie dann solchs die erfahrung in newlicher, vnd vniiergessener
Zeit, an vielen andern örtten gegeben) in eussersten verderb vnd vnuer-
wügen, vnd vnsere Vnderthanen dadurch vnter sich selbs in vnanffhör-
liche vnrichtigkeit, gezenck vnd Widerwillen gerathen würden. Vnd vns
aber von wegen, vnsers tragenden Fürstlichen von Gott aufferlegten
^mpts, in alle wege gebüret, vnd obliegt diesen wissentlichen kündbaren
Anordnungen, vnd misbrenchen, die nicht allein vor dem ermelten schaden,
grosse sorge, vnd gesahr auff sich tragen, Sondern auch de» Göttlichen,
vnd Weltlichen Rechten, dergleichen Reichs Constitutionen vnnd Abschei¬
den vnd allem erbarn guten wandet, vnd sitten zu wider feint, mit ernst
sürzukommen, vnd gebürlich einsehen darüber zuhaben, Das nicht etlicher
wenig Personen vnersettigtes Geitzes, vnd eigenuützigkeit halben vnsere
gantze Landschafft bey dem vermügen, damit der Allmechtige die vnsere
Lande begnadet, vnd gesegnet, Mangel leiden, vnd wir mit gemeiner
Landschafft der erzelten, vnd anderer mehr vngelegcnheit, noth vnd gefahr
dürfften gewertig sein.

Als gebieten wir demnach aus obberurten vrsachen, hiemit allen
vnnd jeden vnsern Vnderthanen vnd Landtsässen, niemand was Standes
derselbige sey, mit srembdem geliehenem Gelde, so er selbs nicht erwor¬
ben, vnnd das sein eigen nicht ist, oder des Verwaltung jhme nicht vo»
einer Commnn, Kirchen Hospital, Witwen, vnmüudige Kinder, oder Min-
^erjarigen wegen- vertrawt, vnd besohlen ist, inn vnsern Landen, oder
°uch frembden Königreichen, Chnr oder Fürstenthumben, Herrschafften,
«und Gebieten, Wucher treiben, solch Geldt auff Renthe aus thuu, vnnd
wiedernmb verleihen soll.

Hette anch jemandt vor I'»Mcat!on dieses vnsers offenen Man-
dats srembd Geldt anßgenommen, vnnd in vnsern, oder andern König-
reichen, Fürstenthumben vnd Landen, wiedernmb verliehen. Dasselbe soll
er innerhalb JharcS srist, oder da er solches vorhin albereits auff lenzere
Zeit verschrieben, als baldt nach außgang der verschrieben zeit, loßkündi-
gen, wiedernmb an sich bringen, vnd dem, der es jhm geliehen, vnd
fürgestreckt hat, bezahlen vnd oblegen, vnd hiewider kein list noch gefehrde
brauchen. Alles bey hierunten gefahren straffen. Jedoch soll hiemit wen-
^glichen vnnerbotten sein, zu notturfft seiner Freunde Geldt von andern
"nffzuborgen, vnd das Hundert vmb sechs, vnd nicht höher (welchen Tax
der Renten, wir dieser zeit aus bewegenden Vrsachen, vnd bis zu ferne-
rer Verordnung geschehen lassen) jhnen fürzustrecken.

Da auch jemands vnserer Vnderthanen, seines eigenen Geldes so
viel hette, das ers zu andern Gewerben-und Handlungen, anzuwenden
nicht benöthiget, oder Alters, Minderjarigkeit, oder anderer Sachen hal-
ben, vngeschicktvnd vntüchtig wehre, Vnnd verwegen seiner, oder der
Commune», Kirchen, Hospitalen, Witwen, vnd vnmündigen (deren für-
^ehung, Vormündtschafft, vnd Verwaltung jme befohlen) gelegenheit, vnd
notturfft nach, auff Zinse vnd Interesse außleihen wolte. So soll er
^des Jhar für ein Hundert nicht mehr dann sechs Gülden nehmen,
Äme auch darüber nichts am Gelde, oder andern» öffentlich oder heim-
ljch/ vnter was schein vnd »amen solches jmmer geschehen müge, ver-
Drechen, oder verschreiben lassen. Mit dieser endlichen vnd ernsten Ver¬
warnung, da jemand von vnsern Vnderthanen, was Standes, Wirden,
vnd Wesens der anch sey, diesem vnserm außgegangeuem offenem Mandat
Zuwider mit frembden Gelde, das nicht sein geworben vnd eigen, oder
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jhm in frembder aufffehung, vnd Verwaltung nicht vertrawet, vnd befohlen
ist, wucherliche Contract, Gewerb, vnd Handel treiben. Dasselbe im,
oder ausserhalb vnsers Landes, auff Rente thim, vnd in die vmbfchloge,
legen, auch solches überweiset würde, das als dann der vierte teil der
außgeliehenen Summen vns vnablessig verwirckt, vnd heimgefallen sein soll.

Da aber einer anch von seinem geworbenen eigenem Gelde in
vnserm Lande, Jherlich von einem Hundert mehr dann sechsMilden neh-
men, vnd desselbigen vberzeuget würde, So sol dem Schuldtman ftey
stehen, alles was der gleubiger vber sechs vom Hundert genommen, ihm
an der Hauptsumma, vermüge der Rechte, abzuziehen. Auch darüber
noch der vierte Teil der Hauptsummen an vus vnableslich verfallen sein,
vnd solche straff wider denselbigen auff anklagen vnsers Fiscal Procura-
torn durch vnsere Hoffgerichts Rethe, ohne ansehen der Personen, erkant,
vnd erklert, auch von demselben ftraffgeldt, jedes mals der vierte teil
vns in vnsere Kamer solgen.

Vnd damit dieser vnser Ordnung gewißlich nachgelebt, vnd volge
gethan werde. So wollen wir vnserm Fiscal Procnratorn hiemit auß-
drücklich befohlen, aufferlegt, vnd eingebunden haben. Da er berichtet
würde, vnd in erfahrung keine, das jemandt Hiewider gehandelt hette,
wider denselben auff dieses Mandats einuerleibte straffen zu procediren,
darauff wir dan vnuerzüglich nach Inhalt dieses Mandats, was recht ist,
wollen verhelften.

In gleichnus ordnen vnd wollen wir, Dieweil die Wücherer ge¬
meiniglich jhre wucherische Contract, Hendel vnd Gewerb, in enger ver-
schwigener geheim, vnd grosser stille zuhalten, auch die jeunigen, so jhnen
ablehnen, mit sonderlichen Pflichten einzunehmen pflegen, niemanden zu
offenbaren, was sie jhnen vom Hundert geben, Vnd ob die in der vcr-
schreibung Specificirte Schuldtsumma gantz vnd gar austgezehlt Geldt,
oder ob, vnd wie viel darunder spitz, vnd neben Geldt seye. Das
demnach vnser Fiscal wider dieselbigen, so aus redlichen vrsachen
vnd anzeigungen des Wuchers verdechtig aä purAanckiu» provellirii,
sie auch darauff des Verdachts, vnd wider sie habenden anzeigungen, sich
vermittelst jhres leiblichen Eydes zuentladen, oder zngewarten, das
wider sie als vberzeugte Wücherer, verfahren werde, schüldig sein sollen.
Deßgleichen anch die Creditorn, so ans redlichen vrsachen vnd vmbstenden
verdechtig seindt, das sie nicht so viel, als im Schuldtbrieffe gesetzt, auß-
gezelt haben, zu endtlicher betewrung solcher außzehlung rechtlich ange-
halten werden sollen.

Befehlen vnd einbinden bierauff vnsern zum Gericht verordenten
Beysitzern, bey den Eyden vnd Pflichten, damit sie vns verwandt, ohne
Unterscheid, vnd ansehen der Personen, anff vnsers Fiscals klagen, vnd deS
beschüldigten Antwort, vnd beider teil serners fürbringen, alles daS jen-
nige zuerkennen, in Recht mitzuteilen, vnd ergehen zu lassen, was sich
vermüge dieses vnsers Gebots eigent, vnd gebüret.

Als uns auch weiter fürkommen, das mannigfaltige wucherliche
Contract, vber die oberzelte anfflehnung des Geldes in vnsern Landen,
vnd Verführung desselbigen in frembde Herrschafften, von etlichen, so Geldt
herein leiben, geübt werden. Als das etliche eine Summa geldeS außlei-
hen, vnd doch im Kanff, oder Schuldtbrieffe etliche Hundert oder Tausent
gülden mehr, dann sie außgezehlt, setzen lassen, Dadurch jhnen mehr dann
die gewönliche Renten ertragen, verzinset, vnd im Widerkauff oder ab-
lösung, mehr dann jhre Hauptsumma gewesen, empfahen. Deßgleichen
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Glichesein sollen, die vmb eine kleine versaumuug der zeit, so sie der
bezalungzuthun ansetzen, ein vbermessigInteressen fördern, vnd mit der
Hauptsumma steigen, vnd dieselbenvmbschlageu.

Item, das etliche Getreide, Pferde, Tücher, vnd dergleichen
Wahren an ein Geldtkauffweiseanschlagen, vnd viel höher dann solche
Wahr jmmer mag wert sein, vnd dadurch ein merklichengrossenWucher,
als memiiglichwisseut, zuwege»bringen.

Item, das etlichejhr Gelt hinweg leihen, vnd nehmen vom Hun-
dort ein nemlichs, vnd mus der Entlehne? jhnen darzu ein merklich
Dienstgelde, darumb sie doch zu dienen nicht schuldigseind, verschreiben,
AuchsolchDienstgeldt ohne bezalung der Hauptsummen nicht auffschreiben,
vder auffsagendürffen, oder mügen.

Item, dz etliche allein Geldt an Müntz hinweg leihen, lassen
doch die verschreibungenauff Goldt stellen.

Item, das etlicheein nemlicheSumma gelds auch vergeblichhin»
leihen, aber dagegen mus der Entleheuer jhnen etwa ein grosseWahr,
und gantz in einem geringen wert zustellen. Darin sie jhre Hauptsumma,

vnd ein grossen genieS wol duppelt, oder dreyfechtighaben vnd befinden.

Item, etlicheleihen jhr Geldt mit diesen verbottenen dingen, vnd

Pacten hinweg, Das der Entlehner zu vier Mercken, so die jhm crneii-

nen, ein namhafftigesdafür verzinsen, oder Auffgeldt geben mus, thut

wol etwan mehr dann vom Hundert zmantzig.
Item, etliche leihen ein namhafftigeSumma gelds aus, vnd thut

baldt des andern oder dritten Jhars hernacher die loskundigung, Wil
dann der Schultman, so zur Bezalung baldt nicht kommenkan, dieselbigs

Summa lenger erhalten, so mus er dem Creditorn etlicheHundert taler,
vber die Rente bar reichen, oder sonsteNan Korn, Vitalien, oder andern
Wahren eine statlicheVerehrungthun.

Demnach, vnd weil solchs alles, wie oblant, dem wort Gottes,

der natürlichen Erbarkeit, den beschriebenenRechten, vnd des heiligen

Reichs auffgerichten Constitutionen, vnd Abschiedenvngemes vnd zu

wider. So thun wir solche wucherlicheCoutract vnd alle vnzimliche

Pacta, gediug vnd Hendel,wie die genennet, oder erdachtwerden mögen,

hiemit gentzlichverbieten.
Wollen auch das dieselbige durch niemanden in vnsern Landen,

wes Standes oder Wesens der sey, gebraucht, oder sürgenommenwerden
sollen, Damit allen Richtern in vnsern Herrschafften,Insonderheit aber
vnser Landtgerichternstlichbefehlendt, Wann solche wucherlicheContract
vor sie gebracht werden, das sie dieselbige vnwirdig, krafftlos, vnd vn-
bündig erkennen, vnd erkleren, Wie wir sie dann auch vor nichtig vnd
vnkrefftigerkennen, und erkleren, vnd auf solche Contraet keine Exem¬
tion, hülff oder außpfandungthun wollen, zu dem das der jennige, so

solchenwucherlichenContract üben würde, vnS, da er vnter vns gesessen,
den vierten teil an seiner Hauptsum vcrwirckethaben, vnd auff solchen
vierten Teil durch vns, da er, wie obberürt, vnter vns gesessen,gestrafft
werden sol, Darauff dann vnser Fiscal Procurator, an vnserm Landge-
richt, mit fleiS procedirn soll.

Vnd nachdemdie widerkauffs Gülten allenthalben gemein sein,
So sollen mit hundert Gülden HauptgeldeS nicht mehr dann fünff
Gülden jhrlicher Gülten, wie gebreuchlichin vnsern Landen gekaufft
werden, Vnd die loßkündigung der Gült verschreibung wie Wider«
lauffs recht, ben vcm Vcr-kauffer,vnd nicht bey dem Kauffer stchcn,
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vnangesehen, wie dieselbiqe Gült verschreibunq gestclt ist, vnd was
darüber gegeben, genommen, oder gehandelt. Wollen wir, das das-
selbig, vnd alle andere vnziemblichePacta, oder geding für wucherlich
vnd vnkrefftiggeacht, gehalten, vnd von dem Richter nicht darüber erkant
oder genrteilet, sondern wie obgemelt, gestrafft werden solle.

Ferner, weil wir befinden, das etzlicheglaubiger mit jhren ma-
imngen, gantz vngestümbsicherzeigen, vnd von einiger billicher rechtmes-
sigen einrede nichts hören wollen. Sondern stracksanff den Buchstäblichen
Inhalt jhrer Verschreibungen dringen, vngeacht,was die löblichenKenser
zu stewr des vnziemblichenWuchers, vnd zu Schutzwehrder bedrengten
Schuldener, heilsamlichvnd wol versehen vnd verordnet. Daraus dann
viel vnrichtigkeit,gezenckvnd schmehungeruolgen.

So setzenvnd befehlen wir. Wann hinfüro ein Hauptschuldener,
oder Bürge gemanet würde, vnd aus erheblichen vrsachen sichbeklagen
oder beschwerenthete, das er zn hoch vnd mit vnfügen, vnd also weiter,
dann er zu Recht zuhafftenschuldig,gemanet würde, vnd sichdarüber zu
Recht vor vns oder seine Lnmitelbare Vnteröberkeit erpöte. Das der
Glaubiger in solchemfall sein eigen Richter mit nichten sein, noch den
Schuldtman oder seine Bürgen ins Einlager fördern, viel weniger aber
mit schandgemehldenanschlagen, oder in einigen wegk thetlich wider jhn
^oder seine Bürgen verfahren. Sondern so lang in ruhe vnd stillstandt
bleiben sol, bis das sie darüber mit einander durch ordentlichRecht ent-
scheidensein, Welchs jhnen dann auch schleunigmitgeteilet werden, vnd
ergehen soll. Würde er aber solchs Verbots vngeachtetmit einmanung
der Bürgen, vnd da die nicht einritten, mit anschlagungscheudtlicherGe-
melde oder Schmeheschrifftenwider sie oder den Hauptschuldtman,ver-
fahren. So soll er in die straff der jennigen, so famos, libcll. außspren-
gen, gefallen seyn, auch dem beleidigten frey stehen, vber jhn solcherzu-
gefügter Iniurien halben gerichtlichzuklagen.

Weil sichauch der Leistung, oder Einlager halben, allerlei) klagen
hin und wider erreugen, vnd zum ojstermahl zutragen, das die Bürgen,
so für andere gelobet vnd gutgesagt, Deßgleichen jhre Knecht, die sie in
Leistungenoder Einlagern haben, oder schicken,bey den Wirten, eine vn-
nötige vergeblichezehrnng treiben, Geste zn sich bitten, jhnen das beste
reichlichanfftragen lassen, vnd mit Freunden, vnd fremden, ohne vnter-
scheidtsolchenkosten, auffschlag,vnd unnötige zehrnng treiben, vnd ma-
chen, das dem jenigen, vor welcheneingeritten wirt, seine verschreibung
zuhalten, vnd die gebürliche bezalnng des Hauptstuls vnd der Renten
zuthnn unmüglich,Welchs dann vnsern Vnderthanen zu endtlichemver¬
derben gereicht, die auch darumb jhr Erb und Gut verlassenvnd reu-
men müssen.

Demnach, vnd solchemschedlichenmißbrauch daher angezeigtebe-
schwerung,vnd verderben geursacht,vorzukommen,haben wir gesetzt,vnd
geordnet, das von nun an hinfüro niemanden in vnsern Stedten vnd
Flecken,Einlager, oder Leistung zu halten, gestattet werden sol. Er
bringe dann vor den Rethen der Stedte nottürfftigen schein vnd beweis
ein, das er dessen,vermüge Brieffe und Siegel, vnd von wegen st>ines
Schuldtmans, oder desselbigeuBürgen knndtbarer nicht Haltung genug-
same Vrsach habe, Vnd wann anff vorgehendesolchebeglaubigungjeman-
den Einlager zuhalten vergönnet, vnd zugelassenwird. So soll im an-
schlagder Zehrung diese mas gehalten werden, Das kein Wirt von ei¬
nigem Leistermehr, dann von einem andern srembden Gast vor die or-
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dentliche Malzeit, vnd andere Zchninq mahnen, noch der Leister ein
mehrers zubezahlenschuldigsein soll. Welches also die Rethe in den
Stedten jhren Bürgern, vnd sonderlichden Wirten vnd Gastgebern an-
geben, vnd verkündigensollen, jhren Gesten dasselbigeferner anzumelden,
8'td. mit der Speisung sich darnach zu richten. Auch vor schaden vnd
Nachteilmit vnnötiger vbermas zuHüten.

Weil auch die Kauffleute offtmals ausstehen, vnd ihre Gleubiger
nicht bezalen, dardurch sie die Gleubiger vmb alle ihre vermögen gebracht,
vnd iu armut gesetztwerden, Wie dann in weinig Jaren, in vielen sür--
nemblichenHandels Stedten, die erfarung svllichsgezeigthat. So wollen
wir hiemit gnediglich»ufere Vnderthanen verwarnet, vnd an sie geson¬
nen vnd begert haben, Das sie auff jhre fache gute achtuug geben, Vnd
ihr Geldt ausserhalb Landes, jhnen selbst zu schaden vnd Verderb, nicht
außleihen, vnd dadurch, nach unziemblichengenies vnd wucher nicht
trachten. Do aber hierüber sollichsgeschehen,vnd sie in schadendadurch
kommenwürden, sollen sie sollichenerlittenen schaden, nicht allein vnS
nicht, sondern jhnen selbst, vnd ihrem vnzeitigen vnrechtmessigen Geitz
klagen, Vnd darneben auch wissen, Weil sie das jhre gemißbraucht,vnd
wider göttliche vnd KeyserlicheRechte gethan, das wir verwegen sie auch
ferner in straffe zunehmen,nicht vnderlassenwollen.

Bonn schadenvnd Pfänden.

s sol auch hinfürder ohne bedrencklichevrsachen, kein sihadcn, der
nicht beweislich,gerechnet oder auffgeschlagenwerden. Mit den Pfänden
aber, wo die anßgesatztfeindt worden, soll es »achuolgendergestalt ge-
halten werden. Weil" offtmals Stickpfande außgesetzt, wo dieselbenauff
eine bestimpte zeit nicht eingelösetwerden, das solchePfände verstanden
«nd weiter nicht eingelösetwerden köndteu, Vnd aber sollichePact vnnd
verwilligungen,in Pfänden nicht stadt haben, vnd wider die beschriebene
Rechte vorgenommenwerden, So sollen hinfüro alle sollicheStickpfande,
vnd die darauff, auffgerichteBeschreibungen, hiemit gendlichauffgehoben
vnnd vnkrefftig fein. Die andern Pfände aber, so im Rechten nachge-
lassen, vnd nicht, wie oben gemelt,, Stickpfande sein, so die angesatzts
-eit der einlösung verflossen, sol der jennige, dem sie außgesetzt,erstlich
dem Schüldener, durch die Obrigkeit zulösen, ankündigen, Vnd wo der-
selbig als dann in sechsWochen, seinePfände nicht einlöset, so sollen sie
nach geschehenerGerichtlichenerkandtnus vnd wirderuug, verkaufst, oder
dem Gleubiger zu abkürtzungder schulde,do sie sichhöher erstrecken,vnd
das vbrige dem Schüldener wider zugestelletwerden.

Bonn verschreibungder Heuser, vnd anderer Güter.

ls auch in Stedten vnd Dörffern, von derselben Einwvnern hin vnd
wieder, hinder der Herrschafft,Obrigkeit vnd des Raths der Stedte, dar-
nnder vnd dar'nne die besessensein, wissenund willen, auch zum offtern,
ohne alle notturfft, Geldt auf Heuser, Acker,Wiesen, Hopffen vnd Kol-
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Zarten, genommen, vnd Rcnthe dafür, Geistlichen vnd Weltlichen, ver-
schrieben,vnd dadurch solcheGüter, mercklichgeschwecht,vnd bißweile»
gentzlichverwüstet werden. So haben wir geordnet vnd gesetzt, das
hinfürder kein Einwohner, in Stedten vnd Dörffern ohne wissen vnd
willen seiner Herrschafft, einiges Geldt anff seine Güter nehmen solle,
Wo aber jrgend ein Bürger oder Pawer, dermassenGeldt zn lehnen
benöttiget würde, so sollen sie sichmit dem jennigen, der e§ jhnen leihen
wil, für die Obrigkeit verfügen, vnd derselbenvolwort vnd willen darzu
bitten, Oder so er ein Bürger were, vnd Güter) die in dem Stadtrechte
gelegen weren, hette, für den Rath derselben Stadt erscheinen,oder den-
jennigen so von dem Rathe darzu verordent werden, sollichs sein anlie-
gen, auch die Handlung zwischenjhnen ergangen, anzeigen,Wellichenach
ermessigung des EntlehnerS notturfft, solliche Handlung anhören dem
Rathe vermelden, vnd solgends vmb zimlichebclonung, durch den Stadt-
schreiber,in das Stadtbuch verzeichnenlassensollen.

Weil vns aber auch klagenfürkommen,wann ein armer Bürger
ans dringender noth, auff sein Hans, Acker,oder andere liegendeGründe,
Geldt borgen, vnd ins Stadtbuch schreiben lassen wil, daS die Raths-
Personen, selbs nach demselbigenGut trachten, vnd der Entlehner keinen
Consens, oder jha schwerlicherlangen kan, er lasse dann solchsein Gut
dem Bürgermeister, oder eiuer Raths persou, vor andern zukommen.So
ordnen wir hiemit, das solchegesehrung, vnd eigennützigesuchung,vn-
term schein der bewilligung, nicht mehr gebrauchtwerde, Sondern einem
jedern, seiner notturfft vnd Gelegenheit nach, frey stehe, auff sein Gut
Geldt zuborgen, von wem er wil, Jedoch den

'jenigen,
die sich von

Rechts, vnd gewohnheitwegen, am nechsten,darzu ziehen, an jhrem ver-
zug vnd neher handt vnschedlich. Vnd wo darüber etwas verkaufstoder
verändert ist, ohne der Obrigkeit vorwissen vnd willen, daS svl für nich¬
tig gehalten, vnd das verändert ist, wiederumb zu den Höuen, Heusern
vnd Hufen gelegt, vnd doch das Kauffgeldt dem Keuffer aus andern
des Verkeuffersgütern erstattet werden.

Von wüstenHeusernvnd ftembdenEinkömlingen
in Stedten.

'
Ä)eil auch in viel Stedten hin vnd wider, gantz viel wüster Hofstetten,
daranff Geldt verschriebenist, vngebawet lieggen, So sollen sich die
jennigen, so Geldt darinnen stehen haben, vnd dem der Grundt vnd Ei-
geuthumb an der Hvfstette zustendig, gütlich vereinigen und vergleichen,
dieselbe Hoffstette in zwey Jaren, nach publicirung dieser vuserer Ord-
nung, auff zubawen, oder auffs weinigste in sollicherzeit, sich sollichs
bawens zu vnderwinden.

Es soll anch ein jedes theil nach anzal seiner Summa vnd Ge-
rechtigkeit,die er an der gantzen verwüsten Hofstette zuhaben, vermeint,
wo sie sichdes soustengütlich nicht vereinigen köndten, seinen gebürlichen
theil zu demBaw erlegzn, Es were dann, das der jenige, dem die Hoff-
stette mit dem Eigenth»imbezustünde, das Haus daranff mutwillig vnd
gefehrlicherweise, verfallen vnd verwüsten hetre lassen, So soll es dann
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»ach gelegenheitder fachen,auch guter gewonheit derselbigenStadt, dar-
'filt gehalten werden.

Vud wo sie sich deS pndereinander nicht vergleichen, mügen sie

sichdurch einen Rath, gütlich oder rechtlich, in vier Wochen,vereinigen
vnd entscheidenlassen.

Es sol auch durch den Rath derselben Stadt, denen so die wü-

sten Hoffstettengehören, oder jhren Erben, vier mal im Jar v^Ändet,
und augezeigt werden. Das sie oder jhre nechstenFreunde,^oder die, so
Reuthen darinne haben, die wüste Hoffstette wiedernmb auffbawen, oder
einem andern sollichs zu thunde, verkniffensollen, Da es aber nicht ge-
schicht,sollen sollichewüste Hoffstette, andern auffzubaweneingethau wer»
den, vnd die, so Geldt darinue haben, desselbenauch verlustig sein.

Nach dem auch viel fremde Eiukömblinge, hin und wider, in vn-
fern Stedten vnd Dörffern, einschleichen.So wollen wir, das die Obrig-
fett eines jeden orts, alsbalt, sie des in erfahrung kommet, gemelte
Personen für sichfordern lassen, Vrsach jhre ankunfft, von wannen, vnd
wie sie abgescheideu,Auch was jhre Handtierung und Naruug sey, auffs
fleißigstevou jhneu erforschen, vnd bericht einnehmen. Vnd do sie be-
stcndigenbericht thun, vnd genügsameredtlichekundtschafft,anzeigen,oder
Adscheidsbrieffe vorlegen würden, Als dann vnd eher nicht, sollen sie
mit gewöhnlichemEydt, vnd erlegung des Bürgerrechts, in der Commun
auff und angenommenwerden.

Geleicher gestalt, wo Bürgerkinder, die znuor gewönlichepflicht
vnd Eydt, vns als den Landes Fürsten, vnd dem Gerichte vnd Rathe
derselben Stadt, nicht geleistet, zu eigener Haushaltung geschritten, oder
gefreiet hetten, die sollen inwendig vierzehn tagen, nach gehaltener Hoch-
)eit, vereydet, vnd Bürger werden. Vnd da etzlicheverlengst gefreyet,
und noch nicht Bürgerliche pflicht gethan, die sollen von dem Rathe
darzu, nach publicirung dieser Ordnung, zu dem sürderlichstenangehalten
werden.

Wolte auch jemandt vom Adel, sich heuslich in vnserer Stedte
eine setzen,so sol jhme solchs nicht geweigert werden, Sondern so wol,
als einem andern frei) stehen, Dagegen er aber schüldigsein sol, alleS
fr ein ander Bürger, oder sein Nachbar, vuter vnd ober jhm, mit Ey-
desleistnug, vnd andern Bürgerlichen pflichten,vnd bürden thnt, vnd tra-
ge^nhilfft, seines teils auch selbs, oder durch eine Mittel person, aus-
genommendes Bürger eyds, welchener selbs schwerensoll, zuthnn, vnd
also des gemeinen nutzes Freyheit, mit recht, vnd gerechtigkeitgeniessen.
Wer aber solchs nicht thun wolte, sol auch für keinen Bürger angenom-
wen werden.

Von Jagen, Schlössen,Weidewerckvnd Fischereien.

ach dem sich viel zancksvnd Widerwillens, zwischenden benachbarten
von, Adel, der Jagt vnd Weidwercks halben, zutreget, vnd vns derwe-
gen offt klage fürkombt, dann etzlicheMassen sich nicht allein an, anff
eines andern Gruud vndBodeu zu jagen, Sondern vnderstehensichauch,
da sie geleichdie Hunde auff dem jren gelöset, jhnen auff eines andern
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Grund vnd Boden, vber die scheiden,dadurch den Feltfrüchten vnd armen
Leuten, nicht geringer schadenzugefügt wird, nachzuuolgen.

Vnd vus aber, als der Obrigkeit, aus Fürstlichem tragenden
Ampte, gebüret, solliche jrrungen, der armen leute Nachteilvnd schaden,
vnd die vielseitigen klagen, zuuerhüten vnd anffzuhebeu.

So ordnen, setzenvnd beuehlen wir, DaS hinfürder, jemandt we-
der vvir vnsern eignen Jegern noch vnsern Vudcrthaneu, dem andern
auff seinen, vnd seiner Vnderthanen Gruudt, Boden vnd Gütern, ohne
des Grundherrn erleubuus vnd vorwissen, Hasen zu jageu, zu schiessen,
oder hetzen,vnd Weidewerk zutreiben, sich aumassen, soll, Vnd wann
jemands nur einen oder zween Paweru, in einem Dorffe, vnd weniger
dann vier Hufen, auff der Feldtmarkt, vud der ander mehr Hufen hette,
so soll sichder, so weniger hat, des jagens nicht vnderstehen, Wo aber
jhrer viel eines Geschlechts, ein Dorff, oder jhrer viel, fast geleiche
theile, an der Feldmarckthetteu, so sollen sie dieselbigen,jhrer gerechtig-
keit zugleichgebrauchen.Aber gleichwolkeine frembde Jeger noch Hunde
mit sichdarauff bringen.

Wir wollen auch, das alles Wildt von Fastnacht an, bis auff
Jaevbi, ES geschehedann zu ehren oder nothsellen, Auch vbermässiger
weise im Schnehe, von niemand gehetzt, gefangen oder geschlagenwerde.
Desselben gleichen sollen die Hasen zwischender zeit, auch die wÄden
Eudten, Gense, Kranich, Trappen, Rephüner, und ander Feder wildtbret,
nicht gefangen, geschossenoder gepirst, oder sonsten die Lege eyer oder
Jungen, -dieservud aller anderer Vögel aus genommenwerden. Geleicher
qestalt wollen wir auch, das die Hasen in der Gruse, nicht geschossen
werden, Vnd soll hiemit das Kuren, Lappen und Lauscheu,in obgesetzter
zeit, gantz vnd gar verbotten vnd aufgehoben sein, durch welchs alles
das Wildt verderbt vnd verödet wird. Do aber jemand wider dies vn-
ser verbot, mit der Jagt, schiessenvnd Weidewerckanff fremdem Grund
beschlagenwürde, der fol auff klag vusers Fiscals, jeder zeit ans Hoff-
gen'cht eitirt werden, anzusehensichin straff 200. Tal er halb dem Fisco,
vud halb dembeleidigten zuuerdammen,oder vrsachenanzuzeigen,warumb
er darein nicht zuuerteileu seye.

Solte sichauch zutragen, das ein mntwilliger Jegers schützeoder
Weideman, der auff eines andern Grund vnd Boden beschlagenwürde,
sich mit trutz vnd freuel wider den GrundtSherren setzen, zu thetlicher
Handlung vrsach geben, vnd darüber ein Schnappen empfangen würde,
au dem fol nicht gefrevelt noch verbrochen sein, Sondern darüber noch
die jtztgesatzte Peen der zwey hundert Taler, von ihme eingefordert
werden.

Dieweil auch etzlichein den Wölben vnd Gehöltzen, auch sonsten
nach Wildtbret zn schiessen,sichheimlichvnderstehen,So wollen wir, daS
hinfürder die Pawern, Scheffer, Müller, Fischer, Schweinschneider,Kes-
selsticker,Scharpffrichter, Außleüfferaus den Stedten, vnd andere Müs-
siggenger, Pirßrhör oder selbst zündende Büchsen, ausserhalb der ordent-
lichen Strassen, nicht führen noch tragen sollen, bey Verlustder Büchsen,
Wellichedie Edelleute, oder jhre Voigdte vnd Diener, Amptleute, Jeger,
Landtreiter, und die hierzu verordnete Auffseher, von jhueu nehmen, vnd
in das Ampt, oder Edelmans, oder Stadt gebiet, darinn sie betretten,
verreichensollen, Vnd sollen dann solgends die Amptleute oderEdelleute,
oder Stadt, sollicheBüchsen, den jennigen, den sie genommen, nicht wie-
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der zukommen lassen, oder andern verkeuffen, Sondern bey sich im Ampte,
bis auff weitern bescheidt vnd beuehlich, behalten.

Vnd sollen die Rethe vnd Stadtuoigte in den Stetten, fleiffige
achtung darauff haben, das die Bürger und Handwerks gesellen, auff
frembdem grund und boden, sich Hasen vnd ander Wildtbret zu schiessen,

gentzlich enthalten, Vnd wo sie sich sollichs vnderstehen, ihnen die Büch-
seil nehmen, vnd sie auch sonderlich darumb straffen.

So anch bey einem Bürger oder Pawren, so damit nicht besreyet,

Hasen netz vnd Hüner zeug, vnd das er Hasen jagte, schösse oder lau-

schete, befunden würde, denen sollen dieselben Netze vnnd Zeug genom-
wen werden.

Es sollen auch die Pawren, wann sie ausserhalb vnser Vndertha-
Ne» in vnser Holtz fahren, jhre Hunde zu hause lassen, vnd sie keines
Weges mit sich in die Höltzung nehmen.

Gleicher gestalt verbieten wir hiemit ernstlich, das niemandt vn-
sere Hirsch, anff vnserm Grund vnd Boden, Püschen, jagen, oder sahen,
noch vnsere Wildtban an solchem hohen Wildt veröden soll, in betrach-
tung, das wir die erstlich mit grossem vnkosten, widerumb zubesetzen vnd
iu hegen angefangen.

So soll anch niemands hinfürder anff des andern Seen oder
Wassern, ohne des Herrn wissen vnd willen fischen, vnd das Hechtstechen,
Wid auff dem Eis schlagen oder tenben, anch die Leiche auszusaugen,
gentzlich verbotten sein, Vnd die Vbertretter, so darauff begriffen, oder
des vberweiset, ernstlich gestraffet werden.

Bonn Raden vnnd Verwüstungder Höltzungen.

ach dem wir auch augenscheinlich befinden, Das die Pawern, vnsere
Hvltzer vnd Wildtbanen, vbermessig vnd sehr verwüsten vnd verhawen,

So wollen vnd ordnen wir, das vnsere Amptlente, Vorsteher vnd Heydt-
reiter, die Pawren anhalten, Das sie sich befleissen, zu ersparung des
Hvltzes, Stuben vnd Dornitzen zu bawen, den Winter darin» sitzen, vnd
also das vbrige Holtz, wellichs sie sonsten den gantzen tag vber, anff dem
Herde verbrennen, ersparen mügen. Auch sonsten jhre Acker, mit vber-
fchwei,etlichen grossen Zeunen, zubefrieden, gentzlich abstellen, vnd dagegen

jeder in einem Jar, nach publication dieser vnser Ordnung, vmb
seine Felder vnd Acker, Feldtsteine setze, oder hohe Graben auffwerffe,
vnd allenthalben nach gelegenheit, Weiden, Mast, Obst, und andere
fruchtbare vnd nützliche Beume, setze vnd psiantze, Vnd wann die Pa-
wer» jarlich die Pechte verreichen, wollen wir, das ein jeder insonderheit,
fcc» Amptleuten bericht thue, wie viel Beume vnd Weiden, er das Jar
gepflantzet, Vnd da etzliche in dem nachlessig vnd vnfleissig befunden
würden, sollen sie nach billicher ermessignng gestraffet werden.

Es soll auch in einem jeden Dorffc ein gewisser Hirte, auch für
kleine Viehe, als Schweine, das gantze Jar durch, bestellet vnd ge-

balten werden, der da fleissig achtung habe, damit das Viehe niemandt
Ui schaden, vnd keines vngehütet, auff den Dörffern oder Ackern gehe.
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Vnd denen fei eingebunden vnd beuohlen werden. Das sie l'ey den
Mastbeümen, kein Fewer machen, vnd dadurch die Mastbeume nicht ver-
derben, Wellichs jhnen vnd allen andern Kühe vnd Pferde Hirten, Schef-
fern, vnd sonst jedermenniglich, bey Peen dreissig Mark Lüb. hiemit
verbotten sein sol.

Die Ziegen aber sollen hinfnrder, da sie jemandt zu schaden ge-
halten werden, gentzlich binnen einem Jar, nach eröffnung dieser vnser
Ordnung, abgeschaffct, vnd den Hirten allein drey oder vier (Jedoch daß
sie fleißig acht darauff geben, das die niemandt zu schaden gehen) zu
halten vergünt sein.

Es sollen sich auch die vom Adel vnd Stedte, des vbermessigen
vnd schedlichen radens, dadurch die Mast vnd Grnndholtz, auch vnsere<
Lehengüter verwüstet werden, gemeinem Nutz zum besten, ausserhalb not-
turfstiger Verbesserung der Lehen vnd Güter, anch Zurichtung mehrers
Ackerbawes, eussern vnd enthalten, Sonderlich dieweil befunden wird, das
die Grundt vnd Masthöltzer von bösen Haußheltern, Leipgedings Inhabern,
v,ld deren Lehen auff dem fall der eröffnung oder Succession an vns
oder b\? nechsten Agnaten stehen, vnd die sich Verwegen vmb die Nach-
kömling w'einig bekümmern, zur vngebür verödet werde».

Es sc>Ien anch die vom Adel vnd vnsere Amptleute, deßgleichen

auch die Bürger meistere vud Rathe in den Stedten, so eigene Höltzung

haben, fleissig auMhen, damit das Fewer vnd Brenneholtz, zu rechter

zeit im Winter vnd im Wadel, oder abnemenden Wandten, gehawen

werde, Vnd die Vbertretter sollen sie verwegen ernstlich straffei?.

Bonn schedtlicherRachhutung der Ackerleuteauff

dem Stoppel.

Äls sich auch zur Erndten zeit zutregt, das die Pawern, so jhr Korn
zum ersten abzumeihen, vnd einzubringen vermügen, jhr Viehe andern
Feldtnachbarn, so mit jhrer Erndte so baldt nicht fertig werden können,
zu schaden auff dem Stopfel hüten, auch wol hütlos gehen lassen, vnd
das Korn so jhnen beligen bleibt, sie' mit jhreni Viehe allein abhüten,
Vnd wann die vnuermögenden vnd letzten jl>r Korn hinweg haben, das
Viehe auff der andern vnd letzten Acker auch treiben, wclchs nicht allein
der »»gleichest halben vnbillich, Sondern zn grossem Hader, vnd zanck
zwischen der Obrigkeit vnd Pawerschafft, vrsach gibt, vnd den armen vnd
vnuermügenden, an jhrem Korn, wie oblaut, zugefügt wird. Demnach
so setzen vnd ordnen wir, das znuerhütung solchS Nachteils, vnd verfor-
teilung, so den armen vnd vnuermügenden Ackerleuten dadurch zugefügt
wird, die Obrigkeit an einem jeglichen ort ein ernstes vnd fleissiges
auffsehen habe. Damit das Viehe, so lange aus dem Felde gelassen
werde, bis ein jeder sein Korn, es sey Gersten, oder Rocken, aus dem
Felde hinweg gebracht hat, vnd alsdann die Ackerleute eines jeden orts,
samptlich anff die Stöpseln treiben. Vnd da einet oder mehr, hiewider
vngehorsamlich handeln würden, den oder dieselbigen sollen die vnter
Obrigkeiten darunter sie gesessen, nach befindung vnd gestaldt der ver-
brechung mit ernst straffen.
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Von Gewerb vnnd Handtierung der Pawren mit
den Bürgern in Stedten.

^ldieweil auch etzliche Pawersleute, mit den Bürgern in Stedten, zu
halben zuseen, vnd das Wiehe vmb die helffte zusamen zusetzen pflegen,
daraus ihnen gemeiniglich schade vnd Verderb eruolget, So ordenen vnd
Letten wir, das hinfürder keiner aus den Stedten, mit den Pawern,
auch kein Pawer mit dem ander», ohne vorwissen und bewilligung eines
jeden Obrigkeit, zuhalben seen, vnd das Viehe umb die helffte zusamen
setzen sollen.

Do aber etzliche für dieser vnser Ordnung, mit dem Pawern
^iehe oder Schafe, auff eine gewisse zeit, allebereit wie gebreuchlich ge-
^esen, zusamen gesetzt hetten, damit sol es bis nach außgange der zeit,
^>e zuuor gehalten, vnd hernacher ohne vorwissen der Obrigkeit, nicht
anders, dann wie oben gemeldet, vorgenommen vnd geduldet werden.

Wir wollen auch, das keine Bürgerliche, oder auff dem Lande
Pawern güter, von jhnen selbst ohne jhrer Obrigkeit, vnd der Rethe in
Stedten oorwissen, von einander gerissen, oder zerteilet werden sollen,
Sannt in den Stedten die Wouungen nicht geringert, vnd auf dem
^ande die Dienste nicht geschwecht, vnd die Pechte vngewis gemacht wer-
den, Sondern was hiebenor aus vnuerstande in vnsern Emptern, von
einander gerissen, widernmb zusamen gelegt vnd gestossen werden sol.
Jedoch sol einer jedern Obrigkeit, jhre Güter vnd Hufen, nach jhrer ge-
^egenheit vnd besten, znnerendern vnbenomen sein.

Wo auch durch Erbfelle, Heirate», oder sonsten gebührlicher weise,
^tadtgüter an die Pawerslente, fallen oder kommen würden, so sollen
die Pawern von denselbigen Gütern, so lange sie die gebrauchen, gewon-
^che Pflicht vnd Stadtrecht thnen, oder aber die Güter de» nechste»
Freunden, oder andern in der Stadt, umb ein billich Kauffgeldt zukom¬
men lassen.

Bonn Immen rauben.

eil auch die Pawren einander die Immen rauben, vnd dieselbigen
''etrieglich

an sich brengen, So wollen wir solch rauben bey Verlust des
Reuberscheu Jmmenstocks, der dem beschedigten zugestelt werden soll, hie-
mit ernstlich verbotten, vnd darneben verordnet haben, die Theter in
gebührliche straffe zunehmen.

Bonn Rechenschafftder Bürgermeisters, Rathsleute,
Kemerhern, Kirchgeschwornenvnd Vorstehern der

Hospitalien, in Stedten vnd Dörffern.
fit

sollen auch hinfürder die jennigen, so i>i den Stedten, des Raths,
der Gemeine vnd Kirchen auffl)ebuug vnd Einkommen nrpfange«, j!re

Vollst.Mecklb.Gesttzsamml.Bd. 4
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Register des jarlichen EinnemenS vnd außgebens, auff die zeit wie biß»
hero in einer jeden Stadt gebreuchlich, fchliessen, das sie folgends nach
gewonheit eines jeden orts, für den Bürgermeistern vnd Rathe, vnd
zween alter Mennern, so die Gemeine darzu wehten und kiesen mag,
ilarlich vnd stückweis 3?echenfchafft thun mügen.

Deßgleichcn sollen a»ch die Rathe in Stedten, von den Borste-
Hern der Hospital vnd armen Heuser, vnd auff den Dörffern, die Patro¬
nen, der Capell Jungkern, des Pastor», vnd eines jeden orts, in beyfei»
zweyer der Eltisten aus der Gemeine, von den Kirchgeschwornen vnd
Oeeonomis, ihrer Einname vnd außgabe halben, auch jarliche Rechenschafft
nemen vnd furdern.

Als vns auch fürkömpt, das die Kirchhern, an etzlichen orten die
Grundtholtzer, Wiesen vnd anders zu den Pfarren gehörig, jhres gefal-
lens, verhawen, verwüsten vnd verändern. Vnd das auch sollichs zu Zei¬
ten wol von den Patronen der Geistlichen Lehen selbst geschicht, Als or-
denen wir hicrauff, vnd wollen, das die Patronen vnd Geistliche Lehens-
Hern, auff jhre Kirchen, vnd die Kirchhern hinwiederumb auff jhre Pa-
tronen, ein fleissig auffsehen haben, vnd von wellichem theile die Geist-
lichen Güter zerrissen, verwüstet oder verändert würden, das der ander
theil bey Vermeidung vnser ernsten straff vnd vngnade, sollichS vns den
regierenden Landes Fürsten, oder vnserm geistlichen Consistorio anzeige.
Wo auch bishero etwas den Geistlichen gutem entwandt, vndergeschlagen
vnd entzogen worden were, Solchs sol ein jeder, so wissenschafft davon
hat, bey den Eydspsiichten, damit er vns verwandt, vns oder vnsern
verordnete» Visitatorn, zu entdecken vnnd anzuzeigen, schüldig vnd pfiich-
tig sein, vnd sollichs mit Nichten verschweigen.

Bonn Gerichten in Geistlichenvnd Weltlichen fachen.

lS auch in den Gerichten allerley mißbrauch einfelt, das die Ehe vnnd
andere Geistliche fachen, bißweilen für de» Weltlichen Richter gezogen,
Auch vnfere Vnderthane» zU Zeiten, einer den andern, für vnordentlichen
Gerichten anklaget, fürfetzlich beschweret, vnd in dnnöthige vnkoste» füh-
ret,So ordnen vnd beuehlen wir, das hinfürder alle Geistliche fachen vnd
was vermüge der heiligen Schrifft, für vnfere Geistliche Consistoriiim,
gebracht, vnd daselbst gebührlicher weise außgefüret werden, jedoch so
mügen die Kirchen vnd Schule» diener, die Renthe vnd Zinse, so de»
Geistlichen Lehnen, an liegende» Gründe» verschrieben, vnd alle andere
stehende Hebung, wo die nicht gütlich verrichtet werden, von den Zinse-
gebern, für derselbigen ordentlichen Richter, fordern- vnd einbrenge». Wo
auch fonsten jemandt von seinen schüldnern wissentliche vnd bekenntliche
schult, gerichtlich fordern würde, auff den fall, sol der oder dieselbigen,
so der schult bekant vnd gestendig, auff des klagenden teils ansuchen, von
dem ordentlichen Richter, gewiesen vnd angehalten werden, zu gelegenen
Zeiten, Inwendig vier wvche», zu vngelegenen Zeiten aber 3. Monat, de»
nechsten, dem Kleger bezalunq zutbuude, vnd jene zu frieden zustellen,
Do aber sollichs von dem Schüldener nicht geschehe, v»d dem Kleger von
dem Gerichtshalter, der gcbür, vnd des Schüldenerö vermügen nach,
binnen genanter zeit, nicht gehvlffen würde, so soll als dann der Eleu-
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biger, vnd nicht eher macht haben, seinen Schuldtman, solcher öffentlichen
bekandtliche» Schuldt halben, an welchem orte, er den antreffen würde.
Zu bekümmern vnd anzuhalten, so lange bis er seiner anffirderung hal-
den, mit vollkommener bezalung vorgnügnet, oder sonsten anff zimbliche
Bürgschafft vnd versichernng, zu frieden gestellet werde.

Wo aber einer den andern vmb fachen anklagte, wellicher der be-
klagte nicht gestendig, oder aber die da jrrig vnd zweifelhafftig weren,
^ls dann soll der Antworter, sollicher »»gewisser anspräche halben, an
srembden ortern nicht bekümmert oder Arristert, sondern die sache sol
für des beklagten ordentlichen Richter, vermöge vnser Landtgen'chts ord-
nung, aufgeführt vnd erörtert werde».

Wir wollen aber auch hierbei), alle vnd jede Einwohnere, vnserer
Etedte, vnd die auff dem Lande verwarnet haben, das sie den Pawern
üuff den Dörffern, vnd sie die Pawern selbst, einer de», ander» nicht
weiter oder mebr, leihe, borge oder vorstrecke, da»» so hoch sich eines
jeden Haab vnd eigen, dessen er zuuergebe» vnd zuuerschencken z» Rechte
wechtig, erstrecke» v»d zulangen thuet, Dann sonsten z» de» Husen vnd
Huffwernngen, so der Obrigkeit zusteudig, kan oder sol niemand verholf-
sc» werden, darnach sich jeder»,cnniglich für schaden zu hüten wisse.

Bonn Brawen, Schenckeiyvnd anderer Bürgerlichen
Handtierung.

ns haben auch vnsere Vnderthane» in den Stedten zum öffternmal
Zagende fürbracht, das sich die auff den, Lande wonen> des Brawens,
Meltzens, Bierschenckens, viind anderer Bürgerlichen »arung, besteissen
fcücn, dardurch vns die Stedte, in die leiige, wo das nicht vorkom»,en
vnd abgeschafft, verwüstet, vnd i» verderbliche» schaden gebracht werden
wüste». Damit nun solchem gebreche» aageholffe» werde, v»V zwischen
denvn von der Ritterschaft, Bürgern vnd Pawern, ein vnderfcheidt zufiki-
^e» sey, vnd also ei» Staudt neben dem andern, seine »arü»g haben,
vnd j» feinen wirde» vnd wese» bleiben vnd erhalte» werden müge. So
Ordnen, setze» vnd wollen wir, daS hinfüro die von der Ritterschafft, in
Ihre» Heusern, Dörffer», Gerichten, und Gütern, Auch vnsere Aiuxticute
ftn ihren befohlnen Emptern, für sich selbst, durch die jhre» oder jemand
anders, durch welliche weise das zukommen oder erdacht werden möchte,
anderK^nicht, da»» so viel einem jeder» für seine Haushaltung, Koste vnd
Kindelbier von nöthen, Brawen, vnd sonsten keüierley Biet auff die
Krüge oder jeniandt anders, dahin sie zu brawen keine bcwcißliche Ge¬
rechtigkeit oder gebrauch hiebeuor über rechtsuvrwerte zeit, gehabt hetten,
verkeuffen oder aus schencke» solle». Dann es seüid je die Stedte auff
handtierung, Handtwercker vnd Bierbrawe», gestifftet, müssen auch da-
>-urcherhalte» werden, Vnd denen von, Adel selbst oerweißlich, vnd jh-
J^nt Adelichen Stande nachtheilig, das sie sich des Bietbrawens, und an-
derer Bürgerlichen narung, so dem geri»ger» Stande zusteudig vnd zu-
gehörig, sollen befleissigen vnd gebrauchen.

Jedoch solle» die Krüge, so von alters her die Freyheit deS
brawens beweißlich gehabt, behalten, Dagegen die Krüge, so je vnd alle

4»
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wege daS Bier auö de» Stedten geholt, hinfüro auch, dat Bier daselbst
her holen, vnd beharlich dabey bleiben.

Trügen sich aber Landhülffe» oder Stewren zu, darunter die
Bierzicscn neben andern Mitteln, zu Anbringung der hülffe angelegt

würden. So sollen alle Krüge auff dem Lande durchaus das Bier aus

de» nechstgelegenenStedten holen, damit vns die Ziese nicht veruutrawet,
vund vndergeschlagen werde, Vnd wann die Ziese wider auff höre», ein
jeder vom Adel, vnd ein jeder Krug sich seiner vorige» Gerechtigkeit des
Brawens widerumb gebrauchen.

Nachdem vns aber auch angelangt, das etliche vom Adel, zum
theil auch ihre Haußsraweu, Vnd dann die Edeln Witwen, vnd Jung-
srawen, so auff Leibgedingen sitzen, oder ihre bare Gülden vor sich haben,

allerlei) Getreid von ihren, vnd andern Pawren auffkauffen, Auch wol
ihren Pawren verbieten, ihr Korn vnd Gersten in die Stedte zu Marckt
zubringen, de» Vorkauff selbst daran erzwingen, vnnd nicht allein ihre
eigene erwachsene Gersten, welches noch leidlich wehre, Sondern auch
srembde dazu gekauffte Gersten, vermeltzen. Ja auch ihre Pawern bey
zwang dahin halten, ihne» ei» anzal Maltz zu machen, auch wol vber
Maltz auff eingesetzte mas zu liefern, welches alles sie hernacher auffs
tewrste in die Stedte verkauffen, vnd also die Bürgerliche narung, mit
dem vbermessigen, vnd srembder Gersten vermültzung zu sich reiffen.
Wie dann auch daneben geklagt wird, das etzliche gesunden werden sol-
len, die jhre Wahren vnd Bier aus ihren eigenen Höfe» vorhöke» vnd
verzapfen, dazu Ochffe», vnd Hamel, vnd dergleichen auffkauffen, vnd
ausserhalb Landes zuuertreiben, und zuuerkauffen sich aumassen sollen,
wcllichs vns alzumal besrembdlich fürkompt. Demnach so orden vnd
setzen wir, das hinfüro niemand vom Adel, was Standes oder Ge-
schlechts der auch sei), ausserhalb seiner eigenen gewachsenen Gersten, sich
einiges Multzens, viel weiniger aber des Bierzapfens, von seinem Hofe,
vnd Verhütung, Fürkauffs vnd Verführung der Wahren ausserhalb Lan-
den »»Verstehe, Alles bey Verlust des vnbefugter weise, aus srembder
Gerste» gemachten Maltzes, vnd anders obspeeifieirteS Viehes, so er selbst
nicht zugefüget.

Ferner, Wollen wir auch, das die Cüster, Pawersleute auff den
Dörffern, Müller, Schmiede, Schneider vnd alle andere, so auff dem
Lande vnd nicht in Stedten wohnen, weder heimlich noch öffentlich, für

sich selbst, oder die Gemeine auff den Dörffern, Es were zu Kindelbier,
Brautlachten, Gilden, oder sonsten, wie das name» haben mag, gantz vnd
gar sich des Multzens, vnd Bierbrawens, enthalten vnd eussern sollen,
ausserhalb der Erndt zeit, oder zu notwendigem Gebew ihrer Gehöffte,
zu wellicher dem Pawersma», für sich vnd sein Gesinde, Erbeisleute vnd
Gehülffen, vnd sonsten niemand anders, zu uotturfft der Erndt vnd Ge-
bew, vnd nicht ferner zu brawen, erlenbet sein sol, jedoch ist ihnen
Couent zu ihrer teglichen vnderhaltung vnd notturfft, zusieden, hiemit

«»benommen. Da aber jemandt vber dies vnfer Verbot vnd satzuug,

sich des Brawens vnnd Schenckens, vnderstehen würde, Auff den oder
dieselbigen sollen die Bürger in Stedten, vnd vnsere Beuehlichhabere auff
den Embtern, ein fleissige auffmerckung haben, Nemlich also, vnd der
gestalt, Das die Stadt, so Interesse daran zu haben vermeint, vnd
aus welcher der Pawer, Krüger, Cüster, Müller, Schmied, oder
andere Person, so dis vns Verbot vbertrit, das Bier zu holen schuldig
dem Amptman, oder Edelman, vnter welchem derselbige gesessen, namkün--
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big mache,vnd begere, dem vbertretter den Brawzeug zu nehmen, vud
Zehe»Gülden znr bns auff zulegen, Darauff auch dieselbige Obrigkeit
pflichtigsein sol, de» Klegern schleunig, vnd so weit sich die Übertret¬
ung beweißlicherstreckt,znuorhelffen. Würde sie aber darin seumig sein,
So sol auff anzeigen der Kleger vnser Fiscal wider dieselbige,Obrigkeit,
vnd den Verbrecher zu gleich an vnsermLandgerichtgerichtlichverfahren,
vnd sie citiren lassen, den vbertretter in vertust des Brawzeugs, vnd
ZehenGülden bus, Aber die saumige Obrigkeit in funffzig Taler straff
sichanzusehen,zuerkleren.

Den Pastorn aber anff dem Lande, soll ihres Amptes halben,
vnd damit sie desto weniger vrsach haben, in die Krüge zugehen, sich
voll zutrinken, vnd ihren Pfarkindern böse Ergernus damit zugeben, frey
siehen, vor ihr Haus Bier zu brawen, doch niemanden znuerkauffen.
Würden sie aber hierüber ausserhalbHochzeitlichenehren vnd Kindelbier,
^ die Krüge znr Zech gehen, so sollen sie ihres Predigampts an dem
ort, da sie verbrochen, entsetzt werden, Darauff auch die Superint«iden
jedes orts, mit fleis sehen, vnd darob halten sollen.

Nachdem auch viel Krüge auff dem Lande gelegen, zum offtern-
N'al von den Bürgern in Stetten, mit schüldenbelegt vnd eingenommen
Werden, Der gestalt vnd also, das dieselbigen sür vnd für, aus krafft
lhrer vermeinten Schult verschreibung, von niemand anders, dann allein
von ihren Gleubigeu, Bier zu kauffen, gedrungen werden. Wellichs
nicht allein dem armen Man, sondern auch dem gemeinen nutz, abbru-
chig vnd schedlichist. So befehlen vnd wollen wir, das hinfüro kein
Krüger, auff solchevermeinte Schuldtbrieue vnd Verschreibung,bey dem-
>elbc„seinemGleubiger, Bier zu nehmen, schüldigoder pflichtig sein soll,
Sondern es soll frey vnnd ohne zwanck, zu eines jeden Krügers, willen
vnd gefallen stehen, das Vier in den Stedten, in wellichedas Dorff, in
dem der Keuffer gesessenist, von alters gehörig, an denen orten da es'
«m besten, vnd ihnen am aller bequemstenist, zukauffen,damit gut Bier
auff dem Lande geschencket,vnd in den Stedten einer so wol als der
ander, sein Bier gelosen vnd verkauffen müge, Vnd sollen hierüber sie
^>eKrüger oder ihre Bürgen, von den Gleubigern, auff solcheschedliche
vermeinte Schnldt verschreibunge,vnbedrenget vnd vnangelanget bleiben.

Dann wir in krafft dieser vnserer Ordnung vnd Satzung, ans
fürstlicher macht vnd gewalt, alle sollicheVerschreibunge»,Contraet, vnd
Verpflichtungen,durch wen sie auch ausgangen (dieweil sie zu Nachteil
v»d abbruch des gemeinen nutzes, fnrgenommen werden) hiemit anffge-
beben, krafftlos gemacht,vnd gantz vnnd gar Cassirt haben wollen. Je-
dochsollen die Krügere den jennigen, wellichensie berürter Massenschul-
k>gworden sein, anff zimblicheleidtlichetage zeit, nach grösse vnd gele-
genheit der Schnldt, auch ihres vermügens, solche Schulde, entrichten
vnd bezalen, darzu ihnen die Herrschafft vnd Obrigkeit derselbigen be-
schuldetenKrüge, behülfflichsein sollen.

Es sol aber der Bürger vnd Verkenffer des Biers, dem Krüger
vber zehen Thunnen Bier anff ein mal nicht borgen, damit die Schuldt
oeyden teilen zu schaden nicht gehenffet werde.

Dieweil auch die Gersten, nach dem sie wol oder vbel gerathe,
an dem Kauffe steiget vnd seldt. So wollen vnd bcuehlen wir, das die
^athe in den Stedten, neben dem Stadtuoigte, zwo tügliche Personen
ans der Gemeine verordene», wellichedie Bier losten vnd probieren sollen.
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das die nicht ZUgeringe gemacht. Vnd nach dem Gerstenkauff,vnd gut-
heit des Biers, die Thunne, das Stübichen oder Kandel, wie theur ein
jedes gegeben werden fei, vmb einen zimlichenPfenning anschlagenvnd
schätzen,damit niemandt diesfals, vber Billigkeitbeschwertvnd verthew-
ret werde.

Dieweil auch, vnd damit hierin richtige maS gehalten, vnd aller
betrug, so viel innglich, verhütet werde, So sollen in einer jeglichen
Stadt, zwo vnuerdechtigePersonen, mit sonderbaren Eiden eingenom¬
men werden, welche anff den Achten tag nach Martini, Jehrlich neben
dem Stadtuoigte vnd zweyen des Raths, nach dem die Gersten dersel-
bigen zeit, vngesehrlichAcht tage vor, vnd Acht tage nach Martini am
Kauffgeldt, den Bierkanff, wie es das gantze Jar hernacherbezalt wer-
den sol, schetze»,vnd taxiren, vnd darüber ein sonderliche Verzeichnus
in einer jeglichenStadt machen, vnd vns gegen Hofe zu vbersehen,vnd
zubestettigenschicken,darin versehen sey, Wann der Scheffel Gersten N.
mas N. schilling im Einkanff gelte, vnd auff eine Thunne Bier N.
Stübichen haltendt N. Scheffel abgesetztes N. mas gebrawet werden,
wie thewr die Thunne Biers alsdann gegeben werden sol, Vnd also
fürder, nach dem der Einkanff steigt oder seilet. Deßgleichensollen auch
dieselbigezwo Personen in jhremEide vnter anderm daranff schweren,alle
Bier so zu feilen Kauff gabrawet, vnd verzapfft werden, zu schmecken,
vnd derselbigen güte dem Stadtuoigte vnd Rath, trcwlich zuuermelden,
Damit, da eins oder mehr, die gebürlichegüte nicht hette, auch dem ge-
setztenKauff nach, mit nicht?» gegeben. Sondern am wert ringer gesetzt,
vnd geschätztwerde.

Wir werden anch berichtet, das sich etzlichezu verstörnng der
Empter, vnd Handtwerckerin den Stedten, vnderstehen sollen, Gerber,
Leineweber, Schuster, Schneider, Schmiede, vnd andere Handwercksleute,
in den Dörffern auffzuhalten. Dieweil dann der Stedte vnd Innungen
nottnrfft erfordert, das sollichs abgeschaffetwerden müge. Demnach be-
uehlen vnd wollen wir. Das sichniemandt, was Standes, Wirde» oder
Wesens der sey, vnderstehe, auff die Dörffer Handtwercker zusetzen,
oder sonsten jhr Handtwerck in denselbigen treiben zulasse», gestatte,
Mellichs Dorffs Obrigkeit aber, dieser vnser Satzung zn wieder, sollichs
wissentlichverhinge, die sol vns in vnsere straff, die wir nach gelegenheit
jhr zuerkennenwerden, verfallen sein, Jedoch, wo vor alters ein Schmidt,
Schneider oder Leineweber,in Dörffern gehalten were, die sollen hinfür-
der alda auch gelassenvnd geduldet werden.

Bonn SchedlichenFürkeuffern.

^)ieweil vns auch klagen fürkommen,das wegen des vbermessigenAuß-
führen allerhandt notturfftiger Wahren, deren sich etzlicheeigen nützige,
vnd schädlichelente, mit auff vnd fürkenffung derselbe», hin vnd wider,
in vnser»Furstenthim^henvnd Gebiete»,, vnderstehe»vnd befleissige»,dar-
aus grossethewrung vnd auffsatz in allen Wahre» eruolget.

Hierumb ordnen vnd setze» wir, das sollichegesebrlicheFürkeuffer,
so nicht andere niitzliche, nothwendige gute Wabren, als Saltz vnd der-
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ZeichenHerein in vnsere Lande zu Marckte bringen, Vnd dan auch die
»lermefsigen außfüren, des Honings, Wullen, der Heute, des Leders,
Korns, Garns, Viehes, vnd allerley anoerer nötigen Wahren, hi'nfürder
w tnsern Landen vnd Fürstenthumen, gantz vnd gar abgcschaffetvnd
nichtgeduldet werden, Vnd wo hinfurder sollicheleute, die für sichselbst,
^der durch gewisse vndersetzte Personen, dergestalt gefahrlicher weile, hau-

selten, auffdem Lande oder in Stedten, betrctten würden, die sollen

vnnach!essig,Von eines jeden orts Obrigkeit, mit verlust der fürgekauff-
ten Wahre, welchefür das dritte theil den Amptleuten vnd LandtreiKrn,
^ fern es in vnfern Ampts gerichten betroffen wird, oder dem, so sol-
che schedlicheverbottene Haudtierung anzeigen vnd offenbaren würden,
Zukommensol. Vnd darüber auch so offt die verbrechunggeschicht,vmb
^unffzeherGülden an Gelde, gestraffet werden.

Wir wollen aber geleichwol hiemit, die zimblicheGewerbe vnd

vnschedlich?Handtierung, da etwan Getreidich, Wulle, Leder, oder änderst
ohne gefahr verkaufst würde, nicht gehemet haben, alles be» dem beschei-

de. Das der Keuffer sollicheseine Wahren, den nechstenStedten zubren-
ge, oder die für sein eigen Haus vnd Handtwerck,nutze vnd gebrauche,
Vnd benehlen hierauff allen vnd jeden vnsern Vnderthanen, sonderlich
denen vom Adel, so Korn, Wull, und dergleichenWahren, Haussenund
grosser Summen weis zuuerkauffenhaben, das sie die obengenante, vnd
olle andere Wahren, in die nechsten Kanssstette zu Marckte brengen,
Dder aber jhnen neben Vermeidung des werdts, davor sie solcheWahren
zugeben gemeint, vnd anders wo außzubringen wissen, anbieten, Vnd
wo die vmb solchenwerdt nicht angenommenwürden, Sol alsdann mein
"igliehen srey stehen, das seine Inner oder ausserhalb Landes, wohin er
toil, zunerführen.

Es sol auch niemandt von den Einwohnern der Stedte, durch
sichselbst oder jemands anders, die obgesatztevnd andere Waren für
den Thoren, besprechen,kaussen, oder mit dem verkensser sonderlichege-
dinge derhalben machen. Sondern auff den gewönlichen Kauffplatz vnd
Marckt kommenvnd brengen lassen, Do aber jemandt hiereutgegen han-
delen wurde, der sol von dem Rathe vnd Stadtuoigte derselben Stadt,
derwegen in gebürlichestraff genommen werden.

Jedoch sol hiemit nicht gemeint noch vcrbotten sein daß einer
vom Adel, oder andere auff dem Laude, in seiner Behausung, einem
Bürger Korn, oder anders verkaufte, vnd zu Hans füren lassen müge.

Es kömpt vns auch für, das etzlichePawersleute und Dienstbot¬
en auff den Dörffern, wann sie etwa ein geringfchetzigGeldt, zusammen
^acht, sich des Fürkauffs fleissigen, vnd die Felle, Honnig, Henff,Hopfen,
^iehe, vnd anders, an andere orter ausserhalbLandes, verfüren, denen
wir sollichs auch hiemit bey oben gemelter straff vnd Peen, gentzlichver<
betten haben wollen, Darauff die vom Adel vnd vnsere Amptlente, deß-
gleichen anch die in Stedten die Rethe, Stadtuoigte und Zölner gute
Achtunghaben, vnd sollichsnicht gestatten sollen, Sondern den Vbertret-
fern die Wahr, damit sie handtieren, nehmen.

Vnsere Amptlente, Küchmeisterevnd andere Beuehlichsleute, sollen
»)>chmit niemanden sonderlicheGeding machen, den Fürkauff an einigen
'öaren) wie die heissen mügen, in jh.ren befohlnen Emptern zuhaben,
"der jugebrauchen.
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Was für vleissig aussehen, in Stedten geschehensoll,
damit durch die Becker, Fleischer, Schuster,

vnd andere, alles in billichemWerdt,
müge verkaufft werden.

Sfls auch Weilaudt, unser Freundlicher lieber Herr Better vnd Vater,
Hertzog Heinrich vnd Hertzog Albrecht, Hochlöblicherseliger Gedechtnus,
hiebeuorn, in ihrer Liebden außgekündigtenLandordnuug, verschlug ge-
than, das die Einwohner vnd Bürger in den Stedten, die Wolle, Ro-
cken, Gersten, Getreidich vnd alle andere Wahre, so vom Lando in die
Stedte zu feilem kauff gebracht wird, vmb zimblicheBezalung forderlich
keuffeu, vnd den Verkeuffer nicht sürsetzlicheroder gesehrlicherweise, auff
halten, noch jhme seine Wahr vmb geringer vnd weniger Gcldt, dann
die an jhr selbst wert abdringen, vnd verwegen keinerlei)getinge oder
vnderredung einer mit dem andern, zu vorfang vnd schaden des Ver-
keuffers, machenvnd halten, Dargegen auch herwiderumb das Bier, Ge-
wandt, Schuch, Eisen, vnd alle andere Wahren, der sich die auff dem
Laude aus den Stetten, erholen, vnd die zu ihrer teglichen notturfft,
einer von dem andern keuffen mus, vmb einen gleichen Pfenning, nach
gelegenheit der zeit, znkauffegeben, vnd die Keuffere damit nicht ober-
nehmen, darinn dann die Nethe in den Stedten, ein fleissig auff sehen,
bey allen Verkeuffern, Handwercken, vnd Handtieren haben sollen, Vnd
aber wir gleichwolbefinden, daß demselbigenalso, weinig oder gar nicht
nachgelebt. Sondern, das vnsere Vnderthanen, dem zu wieder von den
Handtierern vnd Handtwercksleuten, zur Unbilligkeit,vbersetzt, und die
Wahren vertewert werden, zur wellichenbeschwerungenvnnd vnordeiiuii-
gen die schedlichenFürkeuffer, nicht die geringste vrsach geben,Dann »ach
dem die Wulle, Heute, Felle, Garn vnd andere Wahren, deren vnsere
Vnderthanen selbst nottürfftig ausserhalb des Landes, an srembde örter,
Haussenweise verführet worden. Ist hieraus, der Handwerckerbericht,
vnv angezogenenbeschwerungennach, eruolget. Das die Wullemveber die
Wullen, die Schuster das Leder, und also alle andere Hanvwerckerdeß-
gleichen,ihren Zeug vmb einen billichenPfennig, nicht bekommenhaben
mügen, dardurch volgends die tewrung vnd vbersetzungin allem kauff
auff vnsere Vnderthanen getrieben worden, Vnd aber wir nun mehr,
wie oben gemelt, solliche schedlicheFürkeuffer abgeschaffet. Dem allen
nach, ordnen vnd setzenwir (Damit hinführo der Keuffer von dem Hand-
tierer oder Handtwercksmanne, zur vnbilligkeit nicht vbersetztwerde, der
Handtierer vnd Handtwercker wiederumb auch, bey einem billichen vnd
leidlichen gewin, bleiben müge) Das die Staduoigte 2 Rathspersonen,
so vnuerdechtig, vnsern Stedten, vnd aus einem jedem Ampte oder In-
nuiig die zween Altermenne, hierzu mit sonderlicherEyds leistung, eiuge-
nommen werden, vnd nach eines jedenHandwercks,vnd der zeit gelegen-
hsit, die Wahren nach dem rechten werth, setzenvnd vmb einen billichen
Pfennig schätzensollen. Vnd darüber fleissig halten, das vnsere Vnder-
thanen mit der vbermessigen steigerung der Wahren, so viel immer müg-
lich, verschonetbleiben, Vnd ein jeder der billigkeit nach, ohne schaden
vnd beschwerungdes andern, seine narung suchenvnd treiben möge,nach
eines jeden orts, Stadt, Fleckenvnd Commuu, gelegenheit.
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Schuster.
cv
O" gemein aller ordnen vnd wollen wir. Das es mit den Schustern,
also vnd nicht anders gehalten werde, Nemblichen, daß eine Ochsenhaut,
für einen Taler, eine Kuehaut für einen halben Taler verkaufst, vnd ein
par Stiefeln bis an den Leib, nicht thewrer dan vmb einen Taler gege-
ben werde. Welte aber jemandt die Stiefeln lenger haben, der mag
sichmit dem Schuster darumb vertragen.

Ein par knie Stiefeln vmb 21. schillingLübisch.
Ein par grosser gesolter Pawer Schlich von sechszehenstichenvmb

Acht schilling.
Ein par einfachePawern Schlich umb Sechs schilling.
Ein par doppelte von Sechszehen stichenvmb Sieben schilling.
Ein par einfacheLackeieuSchuch umb Sechs schil.
Ein par ausgeschnittenerSchuch, von vierzehen, fuusszehen, oder

sechszehenstichen,gedoppelt vmb Sechs schil.
Ein par einfachevmb füuff schilling.
Ein groS par Megde Schuh gedoppelt vmb 6 schil.
Ein par einfachevmb fünff schilling.
Ein par Schuh, deren sichdie Frawen vnd Jungfrawen vom Adel

gebrauchenvmb vier schil.
Ein par Pantoffel vmb Sechs schilling.
Ein par Kinder Schuch, von zwölff Jaren gedoppelt, vmb vier

schilling.
Ein par Kinder Schuh von sechs Jaren, vmb 3 schil.
Ein par Kinder Schuch von drey oder vier Jaren, vmb zween

schilling.
Wann aber der Schuch kürtzer, vnd vnder funffzehenoder sechs-

zehenstichenist, so sol alle mal für zwen stich, ein Ternose an dem ob-
gesatztenKanffgelde, abgekürtzt, vnd die Schuch vmb so viel bester wol-
feiler gekaufft werden, Vnnd sollen also die Stadtnoigte, zwo vuuerdech-
tige Rathspersonen, in vnsern Stedten, neben den Alterleuten des Schu-
ster Handtwercks, so offt vnd an wellichem ort die Ochsenhaut vnder
einem Taler, und die Knehaut, vnder einem halben Taler, gekaufft wird,
den Schustern nach billigkeit, vnd dieser vnserer Ordenung gemes, die
Schuh geringer setzen vnd wirdern. Vnd damit hierin allenthalben keine
gesarde gesuchtwerde. So sollen die obengenannten hierzu verordenten
Personen, von dem Rathe in einer jeden Stadt, mit sonderlicherEydes
leistung eingenommen werden, vnd geloben, daß sie in setznngvnd wir-
derung der Schuh, Stifel, Pantoffel, vnd was des mehr, so die Schu-
ster zuuerkaufenhaben, keinen eigenen nutz vnd vorteil suchen, has oder
gunst ansehen, Sondern so weit sich ihr verstaubt erstrecket, dieselbigen
vmb billichebezalung, darbey der Keuffer vud verkeufferbleiben können,
schätzen,vnd anschlagen wollen, trewlich vnd one geferde.

Vnd weil befunden, daß sich kein Handwerck eigennützigervnd
mutwilliger wider vnsere Ordnung setzt, denn die Schuster, So ordnen
wir vnd befehlen hiemit den Richtern und Rethen in Stedten, daß sie
einen jederu Schuster, so oft er Hierwideriu verkauffunge der Schuhevnd
Stiefel handelt, vmb 20. Gülden vud vertustaller seinerSchuhevnd Stie-
sel straffen, vnd dieselbe in Rechnung bringen, vnd von diesemtag alS
baldt den anfang auff vorgehendepubliciruug dieser Ordnung, an einem
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jedern ort machen. Gleicher gestalt dan auch die jenigen gestrafft werden
sollen, die in verkauffungder Heute herwieder handeln.

Jedoch da namhafftigeTewrungen oder Mißwachs des Getreides,
nach dem willen Gottes sürfielen. So soll als dann den Stadtuoigten
vnd Alterleuten vnbenommensein, vmb einen Groschenoder schillingLüb.
den Kauff an der Schuster arbeit nach gelegenheit eines jedern zuuer-
höhen. Würden auch Richter und Rethe in Einbringungder verwirckten
peen, wie obgemelt, saumig sein. So sollen sie dieselbe peen aus jhrem
eigen Beutel erlegen.

Sattler vnnd Riemer.

Gleicher gestalt sollen auch die verordenten Anffschawerdes Sattler
vmrd Riemer Handtwerks, mit gebürlicherEydesleistung, wie oben gemelt
eingenommen werden, Vnnd neben dem Stadtuoigte vnd zween vom
Rathe, so die nicht selbst Sattler oder Riemer, oder da der selbst
ein Sattler oder Riemer, neben einer tüchtigen Rathspersonen, Alle
Waren, so von den Sattlern vnd Riemern verkaufstwerden, auff einen
billichenPfenning, vnd dieser vnserer Satzung nach, wirdern vnd setzen,
Vnnd wann das Leder, also, wie hier' oben bey den Schustern angezeigt,
gekaufft wird. Sollen sie eineil gemeinen beschlagenenSattel anff einen
gemeinen Gaul, nicht höher dann »Mb Sieben orts Gulden, anschlagen.

Auff einen starckenRitlinck, mit grossen vmbschlegen,Sieben ort.
Einen gemeinen Führsattel, Sechszehen Schilling Lübisch.
Einen großen Polster Sattel, vmb Sieben orts Gülden.
Ein Küssenvmb sünff schilling
Ein gut gros Kommet auff einen grossenGaul vmb 2t. schil.Lüb.
Ein gemein Kommet Sechszehen schilling.
Ein par Rittscheidensünff schilling.
Ein Creutzgort drey schilling.
Ein Obergort, drei schilling.
Doppelte Steigleder, sünff schilling.
Einfache, drey schilling.
Einen gemeinen FrenckischenRetzenzeug, mit einem Riemen, sampt

dem Heubstelle vnd Vorgeboge, Sechszehen schilling.
Eine Halffter mit zween Zügel, sünff schil.
Ein Halffter zügel, Einen schilling.
Einen grossenHefftzügel>ein schilling.
Ein grossenSchloszaum, mit zweienZügelen, zu einemWagen Gaul,

sechsschilling.
Einen gemeinen Pawerzaum, drey schil.
Gemeine Pawer seien ohne vmbschlag,drey schil.
Ein vmbschlagenSell, vier schilling.
Ein gantzen Führzeug auff ein Pferdt, gemeiner Werung Sechs

orts gülden.
Eine Satteltasche, ein Gülden
Eine Wischtasche,Sechs schil.
Ein BüchsenHulffter zu einem langen Pirschhor, einen Gülden.-
Ein kurtzpar Büchsen Hulffter, Achzehenschil.
Ein Spies riemen, Andertbalben schil.
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Es sollen aber forthin die Sattler vnd Riemer, das Leder nicht
mit Lohe, wie bis anHern geschehen,sonder mit Weisgare, zurichten,vnv
gerben, Vnd die, so sichdes Lohe gerbens, nach eroffnnng dieser vnser
Ordnung nicht enthalten werden, ernstlichdurch die Rethc, Stadtuoigdte
vnd verordente Auffschawer,gestraffet werden. Nachdem anch die Sattler
vnd Riemer, vnder andern jhren beschwerungen,vns fürbracht, Als solten
sichan etzlichenorten die Schuster vnderstehen, an den Heuten vnd dem
Tallich, wann sollichs zu Marckte gebracht, den Fürkauff allein zu haben,
vnd den gemelten beiden Handtwerckeuzuuerbieten, geleich neben jhnen,
jhre notturst einzukeuffen, So wollen wir, das hinführo, der Rath in
denen Stetten, da sollichevnbilligkeitvorgenommen,ein fleissig auffsehen
haben, damit es den Sattlern, Riemern, vnd atidern, geleichals den
Schustern, sre» und willkürlich stehe vmb eine billiche bezalung, die
Heute, Tallich vnd andere notturft, zu keuffenvnd zubezalen, bei ver-
meiduuz vnser ernsten straff vnd vngnade.

Kürschner.

ir haben vns auch erkündet, wie jetzigerzeit, die Felle gemeiniglich
gekaufft werden, Vnd wollen, daß die verordenten Auffschawer deS
KürschnerHandtwercks, der gelegenheit vnnd billigkeit nach, sich diesem
vnserem anschlage, in schatzungeder Beltze, so viel müglich, zu einer-,
jedenzeit, gleichförmig machen, Vnd sol »emblich jetziger zeit verkaufft
werden:

Ein gestrimbter Beltz, so man ein Brainpeltz nennet, einer PawerS
Frawen, nicht thewrer, dann vmb sechs vnd dreissig schill.Lüb.

Ein vnder Beltz, einen Gülden.
Ein schurtz Beltz, wie den die Frawen vnd Jungfrawen tragen,

eine» Gülden.
Ein kinder Beltz von Lemmer fellen, einem Kinde von zwey Jaren,

8. Willing.
Einem Megdlein von fünff oder sechs Jaren, zwölff schilling.
Einem Megdlein von zwölffJaren, sechszehenschil.

Wann aber jemandt sonsten ander Beltzwerckoder Rauchfutter
kauffen, oder sonderlicheKleider futtern hette lassen, Vnnd derhalben sich
mit dem Meister nicht vergleichenkündte. Als dann sollen die geschworne
Auffschawer,die Arbeit vnd das sutter, nachbilligkeitschctzenvnd wirdern.

Goldtschmiede.

»„ch Heiligen Reichs Ordnung, der Goldtschmiedehalben
versehung gethan. So wollen vnd ordnen wir, Das derselben also nach-
gelebet werde, Vnd das hinfürder kein Goldtschmiedtin vnser» Landen
vnd Fürstenthumben, andere Gewichte dann Coinisch brauche, vnd das
olles merckSilber, jede Marck, so von den Goldtschmiedenverarbeitet
wird, es geschehein welcherlei)gestalt es wolle, nicht weniger dann vier¬
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zehen Lot, feines Silbers halte, jedochsollen sie vermüge der angezoge«
neu Reichs ordnung, vnd Key Vermeidungder darauf geseztenstraff, sich
des Granulirens enthalten, vnd einige Müntz in Digel nicht werffen.

So sol auch hinfüro keine Mixtur gemacht. Sondern jedes Goldt
nach seinem wertt, vnd kein geringer Goldt, dann Reinisch verarbeitet
werden.

Vnd wann jemandt einem Goldtschmiede,Eine Marck fein Sil-
ber vberantwortet, dem sol der Goldschmiedtdargegen, an gemachterar¬
beit, eine Marck vnd 2. Lot Wercksilberwiderumb zustellenvnd geben.

Ferner beuehlen vnd setzenwir, Das kein Goldtschmiedt,gestolen
vnd verdechtigSilber oder Goldt als von Kirchen geschmeideoder der¬
gleichen,von srembden verdechtigenleuten, kauffevnd annehme. Sondern
ein jeder Goldtschmiedt, dem sollich verdechtig Silber oder Goldt, zu-
kömpt, sol das auffhalten, vnd sollichs einem andern Goldtschmiedeoder
zweyen, zuwissenthuen, vnd den Verkeuffer heissenseinenWehrman bren-
gen, Vnd wo er den nicht haben oder anzeigen kan, So sol sollichgut,
dem Staduoigte vnd Rathe daselbst vberantwortet werden, Welliche, wo
gnugsame vermuttung verhanden, die verdechtigenperson einziehen, Vnd
wo sie sollichGutt bekommen,sichbey jhr erkündigen, vnd nach gelegen»
heit jhrer aussage, ferner fortfaren sollen.

Es sol auch ein jeder Goldtschmiedt,der Stadt (darinnen er ar¬
beitet) Wappen, vnd darneben sein Buden zeichen, vnd die Jarzal, auff
seine arbeit machen, darbey man jhnen, vnd die zeit seiner arbeit müge
erkennen, bey straff sechszigTaler, so offt es anders gehalten wird.

Vnd weil wir auff vnderthenige geschehenebitt, der Goldtschmiede,
nachgelassen,Das allein etzlicheMeister in gewisseranzall, von dem Ra-
the einer jeden Stadt, der notturfft vnd gelegenheitnach, anffgenommen,
»nd ihr Handtwerckzu treiben, zugestattet werden sollen. Damit dann
hierin keine gefehrligkeit gebraucht, vnd die leute des arbeit Lohns hal-
den, nicht vbersetztwerden, So ordnen wir, Das:

Von einem Lot gemeiner Arbeit nicht mehr dann dreyschillingLü-
bisch genommenwerden.

Von einem Lot, durchgebrochenerArbeit, vier schil.
Von einem Lot, gemeiner getribener Arbeit, fünff schilling.
Von einem Lot, gegossenerArbeit, fünff schil.
Ein Lot vbergüldet Silber auff beiden seiten, da der Goldtschmiedt

Silber vnd Goldt zugethan, sol vmb 28. schillingLüb. verkaufft
werden.

Ein Lot Silber zu verarbeiten vnd zunergülden, da der Goldt-
schmiedtallein das Goldt zugibt, Eilffte halben schilling.

Ein Lot vbergüldet Silber, auff einer seiten allein, da der Goldt-
schmiedtallen Zeug zu gibt, zwen vnd zwanzig schilling.

Von 100. Gülden an Goldt zu Ketten zu verarbeiten, S. gülden
Müntz.

Vnd damit diesem allen, also wircklichnachgesetztwerde. So be-
uehlen vnd wollen wir, daß die Rethe in den Stedten, aus dem Goldt-
schmiede Handtwerck,. zwene Meister setzen, bestetigen, vnd mit Eydes
pstichteinnehmensollen, welchealle vierzehen tage zum wenigsten, einem
jeglichen Goldtschmiede in seine Werckstadt gehen, sein Silber, Goldt
vnd Arbeit besehen, streichen, vnd mit dem stich probieren sollen, Vnd
was dicsclbigen zwene Schawmeistcr befinden, das die güte oder wir-



Polizei-Ordnungvom 2. Iuly 1572. 61

derung, wie oben gesetzt, am Silber nicht hat, vnd den stichaus dem
Fewer nicht weiß helt, das sollen sie bey ihren Eyden zerbrechen, vnd
zuschlagen,vnd schaffen,das es bessergemachtwerde.

Gleicher gestalt, sollen auch dieselbigenSchawmeister, zu wilkür-
licher zeit, sichetzlichemal im Jar, aus der Stadt, darin sie gesessen,in
die vmbliegendekleine Stedte begeben, das Gewicht auffziehen, vnd das
gewirckteSilber, wie oben gemelt, probieren, vnnd dann ihren Eydes
pflichtennach, verfahren. Sie sollen auch anff die srembdenKramer vnd
Goldtschmiede,soSilberwerck in vnsernStedten, hin vnd wider feil haben,
steissig auffsehenvnd gute achtung geben, jhr Gewicht vnd Silber besich-
tigen, vnd probieren, Vnd was sie befinden werden, Das die obenge-
satzte wirderung nicht erreichet, sollen sie nehmen, vnd dem Rathe vnd
Stadtuoigte, daselbstvberantworten, Jedoch sollen sollichesrembdeKramer
vnd Goldtschmiede durch den Stadtuoigt, erstlich verwarnet werden.
Wo sie in vnsern Landen handeln wolten, DaS sie solch geringe
Silberwerck nicht zur Stedte brengen, Vnd wo sie es darüber feil het-
ten, Sol es ihnen, wie jetzt gemelt, genomen, Vnd dies alles also, vnd
nicht anders gehalten werden.

Klein Schmiede.

Ä)>r wollen auch, das nach dem Eisen kauff, so jetziger zeit breuchlich,
vnd in betrachtung allerhandt vmbstend. Ein par Sporen nicht thewrer
verkaufftwerden, dann vmb Sechs schillingLüb.

Ein Gebiß vmb vier schilling.
Ein par stanzen sechsschilling.
Ein par Bügel, Acht schill.
Ketten vnd Heuptzügel zusammenvmb sechs schill.
Ein Striegel, vmb drey schilling.
Ein Stuben schlos mit einem Riegel sieben schill.
Mit einem doppelten Riegel, sechSzehenschilling.
Ein Schlos an einen Kasten mit einem doppelten Riegel,

Acht schill.
Ein Schlüsselvmb einen schilling.

Grobschmiede.

or ein gros Natt, an einen Nüstwagen, da der Schmiedt das Eisen
zugibt, zubeschlagen,zween Gülden.

Vor ein gros Ratt, da der Schmidt sein eigen Eisen nicht zugibt,
zubeschlagen,funffzehenschill.

Vor ein klein Ratt, da der Schmidt sein Eisen zunimpt, zubeschla-
gen, Anderthalben Gülden.

Vor ein Vorgestellzu einem Rüstwagen, zubeschlagen,da der Schmidt
sein eigen Eisen zugibt, einen Gülden.

Vor einen Rollwagen oder Fessing,sechszehenschil.
Vor ein Hindergestell an einem Rüstwagen, 12. schil.
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Vor ein Hindergestellan einem Rolwagen, 12. schil.
Vor vier guter Plate», zehen schil.
Vor ein Huffeisen einem grossenGaull, 2. schilling.
Auff einem Rittling, AchtzehenPfenning.
Auff einen gemeinenPawer Klepper, einen schill.
Ein ak Eisen zuuerlegen, von den Geulen vnd Ritlingen, einen

Teruofen.
Von den Pawer Kleppern, drey Pfennig.
Vor zwantzigHnffnagel, Acht Pfennig.
Vor ein Sparren oder oder Schweiffnagel,vier pfen.
Vor hundert Latten nagel, 9. schill.
Vor einen starckenSpaden, vier schill.
Vor eine Mitgabel oder Furcke, 4. schill.
Var eine Schuttfurcke, 18. Pfenning.
Vor eine starckegute Mawer dicke,8. schill.
Vor eine Hopfen hacke,3. schil.
Vor ein Schar vnd Voreisen «m Pflug, sechszehenschilling.
Pfluegwellen, sechsschill.
Pfluegwcden, vier schilling.
Vor ein glitt Hackeisenin Acker, 12. schil.
Vor ein Zimmer oder Blatbeil, einen Gülden.
Vor eine Bind Axt, zehen schilling.
Vor eine Schwel Art, Acht schilling.
Vor eine gute Holt; oder Waldt Axt, 10. schilling.
Vor ein gemeinHandtbeil, wie das die Müller, Zimmerleute, Tischer

und Wagner gebrauchen,zehen.schilling.
Vor ein klein Handtbeil, drey schilling, oder vier, darnach es

gros ist.
Vor ein Zimmer borer oder Nebiger den lengsten, zehen schilling.

Wellicheaber darunder, vnd nach den lengsten seindt, sollen wol»
feiler geben werden.

Vor eine hinder Wage zum Rüstwagen mit kappen zugerichtet,
acht schilling.

Vor ein Zügnagel in die Deissel, anderthalben schill.
Vor eine Hinderwage zu einem Fefsinge ohne kappen vier schilling.
Vor ein par Ringe zn den Halssehlen, vier schilling.

Wir setzen vnd wollen auch, das hinfürder die Spitzbarten, gantz
vnd gar verbotten sein sollen, vnd das niemandt dieselbigenschmieden,
verkauffen,tragen oder bey sichhaben sol, darauf eines jeden orts Obrig-
keit fleissig auffsehensol, vnd die Verbrecher, mit benehmuuge sollicher
verbottener Wehren vnd Barten, vnnachlessigstraffen.

Tuchmacher vnnd Gewandtschneider^

s haben vns auch etzlichevnsere Vnderthanen, die Gewandtschneidere,
vorbracht, das etzlicheAußlendischefrembde Tuchmacher, ausserhalbder
gewonlichenJarmarckte, in vnser Lande vnd Fürstenthumbe sich eiudrin-
gen, jhre Gewandt verkauffeu, verbeuten, vnd vmb andere Wahre ver-
handele», dieselbevnuerzollet,vnd vnsern Vnterthanen zu schaden,ausser¬
halb Landes füren sollen.
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Derwegen befehlen wir hiemit ernstlich, allen vnsern Amptleuten
vnd Zölnern, daS sie hierauff bey Vermeidungvnfer ernsten straff vnd
vngnad, ein fleissig aufffehenhaben, vnd sollich vnzimblichvornehmen,
den Leutten nicht gestatten.

Zu dem kömbt vns auch für (Ob wol den AnßlendischenTuch-
machern vnd Gewandtschneidern, in vnsern Stedten auff den gemeinen
Jarmarckten, jhre Gewerbe zn treiben, vnd jhre Wahre znuerkauffenfrey
gelassen)doch vnsernVuderthanen geleichwol,in etzlichenStedten, ausser-
halb vnserer Fürstenthumbe, auch in den offenen freyen Jarmarckten,
gleichergestalt, jhre Narung zusuchen, nicht gegönnet werden sol. Der-
halben setzen vnd ordenen wir hiemit, vnd wollen, in wellichenStedten,
den vnsern, in den gemeinen Jarmarckten, jhre Waren, eS weren Tuch-
Macher,Schuster oder andere, feil zu haben vnd zunertreiben, nicht zuge-
lassen wirt, Das hinwiderumb den Einwohnern derselben Stedte, anch
in vnsernFürstenthumbenauff den freyenMarckten, jhre Gewerb mit dem
verkauffen,zutreiben, nicht gestattet werde.

Es soll auch sonsten niemands so von frembden örtern, in vnsern
Landen vnd Fürstenthumben, mit Gewandt vnd Tuch, handelt, jenige
Gewandt oder Tuch, in vnser Lande, zn kauff breiigen, die da geringer
vnd schlechterweren, dann die geringsten vnd schlechtesten,so in vnsern
Landen gemacht werden, Do aber jemandt dieser vnser Ordennng, zn
wider Handelen würde, der sol nach gelegenheit, von eines jeden orts
Obrigkeit, gestraffet werden.

Nach dem auch sonsten in des heiligen Reichs Satzungen, von
verkenffungder Wullentücher,gewisseOrdnung gemacht.So befehlenwir,
das dieselbigevon vnsern Vnderthanen, also vnd nicht anders, bey ver-
weidung vnserer ernsten straff, gehalten, vnd wie hernachvolget, in das
werckgerichtet werde.

Extract. Aus des HeiligenReichsOrdnung, Anno
1648. zu Augspurgauffgerichtet.

ieweil auch befunden, das in verkauffungder Wullen Tücher, gantz
oder zum ausschnitt, viel vorteil gebraucht, auch der Keuffer in dem
schwerlichvber vorteilet, Nemblich, das dieTücher an den Rainen znuiel
gestrecketwerden, vnd demnachim Wasser ein merklichsdem Keuffer ab-
gehet, auch zu zeiten die Tücher Hetterich werden, alles zu abbruch vnd
^lngeruiiggemeinen Nutzes.

Demnach setzen, ordenen vnd wollen wir, Das hinfürder im hei-
l'gen Reich Deutscher Nation, kein Tuch mit der Ellen im Ausschuitver-
kaufst werden sol, es sey dann zuuor genetzt vnd geschoren, Was aber
gautze Tücher weren, dieselbigen sollen vngerecketoder gestrecket, aber
^ch genetzt, verkaufft werden, bey straff vnd verlierung desselbigenTuchs,
^üeren die aber genetzt vnd geschoren,vnd wider an die Rainen gespan-
"ct, befunden, dieselbenTücher sollen verloren, und in beiden obberürten
hellen, die straff der Obrigkeit, daründer die Tücher feil gehabt werden,
vnd der die Börgerliche Gerichtszwang ohne mittel der orte, zugehörig,
»ustehen.
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Vnd sol diese vnsere Ordnung in sechs Monaten, den negste»

nach endung dieses vnsers Reichs tages angehen, vnd hinfürder also
vnnachlessigvollenzogenwerden, Wie wir dann deshalben im heiligen
Reich Deutscher Nation, da es die nottnrfft erfordert, Mandat» vnd
Gebots brieue,^außgeheu vnd publiciren lassen wollen.

Vnd wo einige Obrigkeit derhalb vnfleissigeseinsehent thete, vnd
die vbersahrers nicht straffet, sol einem jeden erleubet sein, vor des
vbersahrers gebürlichemRichter, oder an dem ort, da er damit betretten,
zu den Stücken oder Tüchern, damit A ehegemeltesatzung verbrochen,
rechtlichzuklagen, vnd jhme zu zustellen zubegereu, Die als dann auö
genügsamer erfahruuge, jhme Rechtlichzu erteilet, vnd darauff verhelfen
werden sol.

Schneider.

it dem Schneiderlohn sol es forthin also gehalten werden, vnd dar-
über nicht gegeben werden, Nemblich:

Reuter Kleidung

Vvn einem par Hosen darunder vier oder fünff ellen HarreS gefü-
tert, fünff schillingLüb.

Von einem Rocke, sechs schil.
Von einem Reitemantel mit einem Wülstlein, sechs schil.
Von einem Wambs, drey schill.
Von einer Kappen, einen schill.
Von einem par Streiffling, zween schill.
Von einem par Hendtschuch,einen schill.
Von einem gefüterten Wagenzeug vber den gantzen wagen,

zwentzigschill.
Vber einen halben Wagen, zehen schill.

Gemeine Manö Kleidung.

'on einem Seidenen Kamlot, Cartecken,Sindeldorten, oderDaffanten,
Mannes Rocke, der zweymalgestippet wirt, zwelffschilling.

So offt aber als er hierüber gestippet wirt, jedes mal dafür
zween schilling.

Vor einen Gewandtrock oder einen Mantel, mit Tuch gefüttert,
sechs schilling.

Vor einen gemeinen kleinen Leib oder Vnderrock,vier schill.
Vor ein Seiden Wammes, das ein mal gestippet wirt, sechs schilling.
Vor ein schlechtgantz vnd vnzerschnittenpar Hosen vnd Wammes,

fünff schilling.
Von einem gemeinen ledern Wammes, das für der Handt gestippet

wirt, fünff schill.
Vor ein par schlechterledern Hosen, vier schill.
Vor ein schlechtenzerschnittenenledern Goller 4. schill.
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Vor einem Sammit Goller, Das ein mal gestipt wirk, sechs schilling.
Wann es aber darüber gestipt wirt, vor jedes mal, einen schilling.
Vor ein gemein Sammet Virret, vttgestipt 4. schill.
Von der Kleidung aber, so Knaben bis anff zehen Jar angemacht

wird, sol allezeit der halbe theil, der obengesatzten belohnunge,
weniger gegeben werden.

Bis auff sechszehenJar alt, sol der dritte Pfennig abgehen.
; Von einem gefütterte» Pawerrocke, vier schill.

Von einem par Pawerhosen, zwen schill.
Von einem Wammes, zwen schill.
Von einem par Büchsen, einen Groschen.

Frawen vnd ZungfrawenKleidung.

L^n einem langen Trawrock, wie jhne die Frawen tragen,
sieben schilling.

Von einem Seidenen, Kamlottcn, Zindeldorten> Zltlassen schlechten
Frawenrocke, zwclff schilling.

Einen schlechtenFrawcnrock von Gewand, mit dem Krügen, vnd
gestipten Ermelen, vnnerbremet, neu» schilling.

Einen schlechtengewanden Vnderrock, vier schill.
Ein Seidenen, Harrasen, Macheieren Frawcnrock, mit gestipten Er-

meln, zeheü schill.
Ein kurtz Mentlein von Gewand, so oben verbremet wirt,

drey schill.
Ein kurtz Mentelein von Seiden gewand, mit breitem gebrem,

acht schilling.
Ein lnngen Frawenhöiken, 21. schill»
Ein Harrasen höiken, ein Gülden.
Ein gewanden Frawen Vberrock, sechs schlll.
Ein Sayen oder Kamloten Vberrock, acht schill.
Ein Frawen Zöpen von Seiden mit eineck sttich verbremet, sünffte-

halben schilling.
Ein Frawen Zopen von Gewand, zween schilling.
Ein Sammet oder Seiden Goiler, das ein mal gebremet wirt,

vier schilling.
Einen Vberrock, so die Dienst Megde von geringer Tuch ckachen

lassen, fünff schilling.
Einen Vnderrock, viertehalben schilling.

Da aber jemandt, es weren Mannes oder Weibes Personen, son-
Irlich vnd änderst, dann in gemein gebrenchlich,ZhreKleider wölken ver-
wülstet, verköddert, bundt, mit Sammet vnd Seiden ausgefüttert, vnd
dergleichen sonderliche bracht vnd Muster haben, Die mügen derhalben
sonderliche gedinge mit dem Schneider machen. Oder aber'die Hand-
wercksmeistervnd Alterleute, folltche arbeit schawen vnd schätzen lassen.
Jedrch, weil' ein -sck/endtlicherMißbrauch, mit deii vngestalten ergerlicheN>grossen plnder vnd zottendcli Hangenden Hosen, viider den leichtfertigenGesellen, eingerissen, welche Kleidung ohne mas vnd' vernunfft, wider-Ehrbarkeit vnd wolstandt gebraucht wirt, vnds derhalben nicht leidlich ist.

Vollst.Mecklenb.Gesetzsamml.Td. l. 5
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So befehlen wir ernstlich vnd wollen, das hinfüro {ein Schneider, ober
vier, oder zum höchsten fünff ellen Harras, oder ander seyden Gewand,
in der breite vnd lcnge, vnder ein par zerschnittenen Hosen ziehen sol,
also das doch das hierin diese maS, nach dem die Person, gros oder
klein am leibe ist, in allewege gehalten werde, daö allezeit das Futter
eine handtbreit ober dem knie werde. Würde aber jemandt hirwider, in
vnsern Landen vnd Fürstenthumben, solliche vnzimblicheHangelhosen, vber
dieseS vnser Verbot machen oder tragen, So soll der Schneider, so offt
er die gemacht, der Obrigkeit eines jeden orts, da follichs geschieht,Fünff
gülden zur busse geben, vnv der, so sie hette machen lassen, mit Gefengk-
nus zween tagelang gestraffet, vnd jhme solche Schandtkleidt, weiter zu-
tragen, nicht gestattet werden, darauff dann die Rathe vnd Stadtuoigdte
in den Stedten ein fleissig auffsehen haben sollen, damit wir nicht ver-
ursacht werden, gegen der nachlessigen Obrigkeit, vns mit gebürender
straff, zuerzeigen.

Andere Handtwercker.

@omd aber ferner die Bötticher, Wagner, Tischer oder Schnitzer,
Schlachter, vnd in gemein alle andere Handtwerckslelite, Auch Kramer,
Haken vnd dergleichen, so in dieser vnser Ordnung nicht ausgedruckt, be-
langen thuet, Sollen die Rethe in Stedten geleicher gestalt, ZUte Ord-
nimg machen, vnd in einem jedem Ambt die Auffschawer, wie oben ge-
setzt, ordenen, vnd mit gebürlicher Eydes leisting verpflichten, Das sie
neben dem Stadtuoigte, vnd zween vnnordechtige vom Rath, in wirderung
vnd schatzung der arbeit, oder der seylen Wahren, die billigkeit verfügen,
Damit niemand vbertewret, vnd einrr so wol als der ander, seine not-
türfft vmb einen billichen Pfennig keüffen müge.

Becke r.
(y>
^n fonderheit sdlleit die Rathe IN den Stedten, ein fleissig auffsehen
haben, vnd verschaffen.Das die Becker den Rocken vnd Weitzen waschen,
vnnd niedtlich Brodt vnd Semel, auch wol gar vnd fein loß backen,
Vnd sie sollen jhnen auch/ nachdem der Rocken vnd Weitzen jeder zeit
güldig, gewiS mas geben vNd setzen, wie hoch sie den Rocken vnd Weitzen
verbacken sollen, vnd wie schwer das Pfennig wert sein solle, vnd das
demfelbigen also nachgesetzt/ vnd die vngehorfamen gestraffet werden, Sol
der Stadtuoigt neben zween Bürgern aus der Gemein, zum wenigsten
alle vierzehen tage, ein mal vmbgehen, daS Brodt vnd Semel bey allen
Beckern nachwegen, vnd was am Gewicht zu leicht befunden, Sollichs
sollen die verordenten Brodtweger, zu sich nehmen, vnd in die Hospita-
lien, oder den armen geben, Vnd sollen die Verbrecher, wo sollichs offt
vorsetzlich von jhnen geschehen,von eines jeden orts Obrigkeit, vmb eine
gebürliche Geldtbusse, gestraffet werden.

Es sollen auch die Rethe in den Stedten ein gewisse Ordnung
machen, vnd bey einer genanten straff daröb halten, Damit die Armut,

so bey den Hauß-Bekern -jhr Brodt »mbs Geldt backenlest, darin zur

vngebür nicht vbertewret werde.
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Fleischer.

eß geleichen wollen wir, Das die Rothe in den Stedten, Auch die
Verordnung thun, damit die gemeineBürgerschafft, mit einem notturfftigen
Fleischkauffversorget vnd versehen werde, Vud das nit allein an dem
Fleische sein Mangel fürfalle. Sondern, das auch zween aus der Gemein,
»eben dem Stadtuoigte vnd einer Rathspersonen, vorordnet worden,
Welche das psundt Fleisch, nach dem der Viehekauff, jeder zeit steiget vnd
felt, vmb einen billigen Pfennig schätzen, Vnd solches auff ein Tefelein
verzeichnet, für die Fleischbencken,oder an dem orte, da der Fleifchmarckt
gehalten wirt, hengen lassen, Auch sousten zu dem, ein fleissig auffmercken
haben, damit in dem Gewichte, keinvorteil gesuchtwerde, Vnd dasselbigezum
wenigstenalle vier Wochen, ein mal auffzicheuvnd probiren. Auchdie Fleischer
anhalten, das sie dem Armen, eben so wol als dem Reichen, ein Pfund,
halbes, mehr oder weniger, so er es begehret, vngeweigert verkauffen,
vnnd vmb gebürliche bezahlung volgen lassen, Vnd die leute nicht zwin-
gen, das sie das Eingeschueide, als Jnster, Kuhfüsse, Kalbskopffe, Schwein-
klawen, Würste, Kaldauuen vnd dergleichen, ober den wert des Gewichts,
mit keuffen vnd zunehmen müssen.

In sonderheit sollen die verordenten auffschawer, darauff fleissige
achtnng geben, daß kein vnrein oder anbrüchig fleischgeschlachtet, vnd
verkaufft werde.

Leinweber.

^^en Leinwebern sol man das Garn znwegen, vnd die Leinwand hin«
widerumb von jhnen mit dem gewicht empfangen, vnd sol fleissig darauff
achtung geben werden, Das sie in lieferung der gemachten Leinwand,
nicht gefehrlich handeln, die nicht netzen, feuchten, oder in andere wege
schwerer machen. Vnd daS die jennigen so sich sollichs understehen wür-
den, ernstlich gestraffet, Vnd soll jhnen zu macherlohn, wie volget, gege-
ben werden.

Von einem Lackengrober sack Leinwandt, so einer esten breit, vud
vier vnd zwantzig lang ist, 2. schil.

Von einem Lacken,der breite vnd lenze wi? jxtzt gemelt, von grober
Heede, drey schilling.

Von kleiner Heede,vier schilling.
Von Rantflechsen, welches halb heeden vnd flechsen ist, 4. schil.
Von gemein eitel flechsen, welches in sechs vnd zwenzigstigen gehet,

sechs schilling.
Von dem kleinsten flechsen, sechs quartir breit, in die Zjvxx vnd

dreissig stige, vierzehn schilling Lüb.

Meurer vnd Zimmerleute.

^inem Meurer, Tünnicher, oder Zirnmerman, auch Schnitzer, der ei«
Meister ist, zum Sommerlohn, sol geben werden, von Mitfasten an, bis

b«
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auff S. Michaelis tag, neben der kost, zwen schil. vnd ohne die kost,
vier schilling.

Einem Schnitzer, Manr oder Zimmerknecht neben der kost zwen
groschen, vnd one die kost 3. schil. 6 pfen.

En s Menrers zupfleger, helffer oder kalckschlager,neben der kost,
2. Groschen, vnd ohne die kost, drey schilling, 3 pfen.

Sie sollen aber zwischender zeit, wie obengesetzt, des Morgens srü
vmb vier, vnd nicht nicht lengsamer, des Abends vmb sieben
vhr vnd nicht ehr, zu vnd von der Arbeit gehen, vnd sonsten
jhr Früstuck, vnd ?)?ittages malzeit, wie gebreuchlich, halten,
Vnd svl die Mittags ruhe, vber eine halbe stunde nicht weren.

Von S. Michaelis tage aber, bis widerumb auff Mitfasten, sol
zu wint?r!ohn geben werden:

Einem Maurer, Tünnicher oder Zimmerman, der ein Meister ist,
neben der kost, zween Groschen, ohne kost- viertehalben schilling.

Einem Gesellen, Maur oder Zimmerknecht, neben der kost, zween
Groschen, vnd ohne die kost, drey schilling, drey Pfennig.

Eines Mawers jupfleger, Helffer oder Kalckschlagerneben der kost,
einen schilling, ohne die kost, drey schilling.

Leimdecker vnnd Kleiber.

^on Mitfasten bis auff Michaelis, sollen sie zu der zeit, wie oben bey
den Meurern vnd Zimmerleuten angezeigt, zu vnd von der Arbeit gehen,
vnd ihnen zu Sommerlohn, wie volget, geben werden.

Dem Meister neben der kost zween Groschen, ohne die kost, vierte--
halben schilling.

Dem Knechte neben der kost einen schilling, drey pfen. ohne die kost
drey schilling, drey pfen.

Einem Manne oder Frawen, so Wende kleibet, neben der kost, einen
schilling, ohne die kost, drey schilling.

Einem so vberhenpt Windelböden kleibet, neben der kost, ändert-
halben schilling, ohne die Kost, drey schilling, drey Pfennig.

Von S. Michaelis tage an bis auff Mitfasten, dem Meister neben
der kost einen schilling, drey Pfennig, ohne die kost, drey
si; Illing, drey Pfennig.

Dem Knechte neben der kost einen schilling, ohne die kost, drey
schilling.

Bonn Dienstbottenvnd Lohnedes Gesindes,auch
Reisigerknechte.

Uns ist auch klage fürbracht, Als solten sich etzliche Leute vnderstehen,
das Gesinde vnd die Dienstbotten, wann sie albreit von andern gemietet
worden, vnd daS Gottes gelt daranff empfangen haben, anzusprechen vnd
abzuspannen, dadurch das Gesinde verwendt vnd mutwillig gemacht wirt.
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des sie sich nicht straffen lassen, vnd von einem zu dem andern lauffeu.
Dem vorzukommen, ordnen vnd befehlen wir, das hinführo in Stedten
vnd Dörffern, keiner des andern Gesinde, weil eS noch in des andern
Dienst vnd Brodt, vnd vnerleubt ist, ES geschehedann mit des andern
vorwissen, ausmieten vnd dingen sol. Bey straff, so es einer vom Adel
thete, zwenzig Gülden, der Bürger zehen Gülden, vnd der Pawer, so
hoch sich das jarliche lohn, desselbigeiiDienstbotten erstrecket, welchs halbe
^eil, des orts, da sollichSgeschicht,Obrigkeit, vnd die ander helffte dem,
so das Gesinde abgespannet wirt, verfallen sein sol.

Der Dienstbotte aber, so sich der gestalt anS dem Dienste, ohne
seines Herrn vorwissen vnd willen, auffreden liesse, der so! seines Dienst-
lohns verlustig sein, vnd daselbst jemandt anders zu dienen, nichtgelitten
werden, Vnd wer sollicheDienstbotten daselbst annehmen würde, der sol
geleich den andern, wie oben gemelt, gestraffet werden.

Wann auch ein Dienstbotte, ausserhalb der zeit, ohne rechtmessige
vrsache, sein vrlanb selbst nimpt. So sol jhme der Herr oder die Fraw
jeunigen Lohn zugeben nicht schuldig sein.

Darentgegen, wann ein Herr oder Fraw, sein Gesinde, ehe dan
es ausgedienet, vernrlauben würde, vnd das Gesinde vermeinet, es Helte
darzu nicht vrsach geben, So sol es solches den Gerichtshabern der ortcr,
anzeigen, Mellichs (wann sie befinden, das one erhebliche redliche vrsa-
chen das Gesinde enturlaubet worden) den Herrn oder die Fraw dahin
Balten sollen, das sie den Dienstbotten, so der gestalt vor der zeit geur-
laubet worden, jren lohn, vor voll geben vnd entrichten.

Wann auch ein Dienstbotte, nachdem er ausgedienet hat, oder
svnsten mit willen seines Herren, sich von einem andern mieten liesse,
vnd das Gotteszeldt darauff empfinge, dem sol er auch zu dienen schüldig
sein, vnd von keinem andern mehr sich bestellen lassen, oder sein Gottes
Pfennig nehmen, Oder aber, da er sollichs thun würde, Sol er einem
andern zudienen, nicht geduldet werden. Und der, so wissentlich mit ei-
nem Dienstbotten, so allbereit von einem andern dz Gottes Geldt cmp-
sangen, dingen würde, sol des ortS Obrigkeit 1. Gülden zu der straff
geben vnd entrichten.

ES sol auch sousten m'emandt, in oder ausserhalb der gewonlichen
Mietezeit, fremdes gesinde zu dienste auffnehmen. Es könne dann von
seinem vorigen Herren, oder des ortS Obrigkeit, da es zuuor gedienet,
einen schein vnd kuudschafftdarthun, das es redlich abgescheidensey. In
fassen es dann auch durchaus mit annemung der Reisigen knecht, es sey
in oder ausserhalb der Mietezeit, gehalten werden sol. Wir wollen auch,
das die Herrenlose knechte, die weder Weib Kind, noch Hanßhaltung ha-
^en, vnd niemand dienen wollen, vnd sichnur des mussiggangs befleissen,
in vnseru Landen vnd Fürstenthumben, nit gelitten noch geduldet, Son-
dern mit jhnen, wie Hieroben von den Müssiggengern gemeldet, gehandet
vnd geschaffetwerden sollen.

Damit auch dem Gesinde der besoldung halben, nicht vrsach geben
werde, von einem ort zu dem andern zulauffen, So wollen wir, das in
vnsern Landen vnd Fürstenthumben, der belohnnng halben, so viel müg-
Kch, eine geleichheit gehalten werde, vnd das einem erfarnen alten Rei-
sigen knecht 12. Gülden, aber einem andern gemeinen Knecht 10. gülden,
vnd eine Engelische kleidung, 1. Taler zu eim par Stiefel, Einem Reu-
tcriungen noturfftige Kleidung, Einem vollkommenen Pawerknecht, der
da seyen, mey«i, hacken, pflügen, vnd allerley arbeit züm Ackerbaw ge¬
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hörig, ausrichten, vnd darneben auch Futter schneiden kan, ein gantz Jar
ober Z. gülden, zwey par Schuch vnd zwey Hembde zu der belouung,
mit geben werden.

Einem Knechte aber, der nicht seycn vnd meyen kan, sollen allein
drey Gülden, zwey par Schuch vnd zwey Hembde, daö Jar ober zu
lohne gegeben werden.

Vnd sollen da entgegen alle Gedinge auff daS Kornseyen, vnd
wie sonst dasselbige genennet werden mag, bey Megden vnd Knechten,
gantz vnd gar verbotten vnd abgeschaffetsein, auch keinem Dienstbotten,
an ftadt der Belohnung einiger Acker, wie bis anhero von etzlichen ge-
schehen, zubeseyeu vud zugebrauchen, eingereumet vnd zugestelt werden.

Einem Jungen der gleichwol seine Arbeit thuu kann, sollen zum
Jarlohn, zwcen Gülden, zwey Hembde, vnd zwey par Schuch gegeben
werden.

Einer Dienstmagdt, die jhre vollkommene arbeit im Hause, vnd
auff dem Felde thuu kan, sollen ein Jar gegeben werden, zween Gülden,
zwey Hembde vnd zwey par Schuch.

Als vns auch sürkümpt, das die ledigen Pawers Knecht vnd
Megde vnserer Vnderthanen in vnsern Emptern, vnd vnter denen vom
Adel, ohne jhrer Obrigkeit erlaubnus austretten, sich zu auderu in dienst.
Sonderlich aber in die Stedte Rostock vnd Wißmar begeben, vnd vber
beschehenes abfordern nichts desto «einiger daselbst vnderschleifft, vnd
jhrer Herrschafft vorenthalten werden, dadurch die tüchtigsten Bawknechte
von den Hufen abkommen, vnnd das Ackerwerckin die lenge zu grossem
abfall gerathen würde, wo dem nicht zeitlich begegnet solte werden. So
befehlen wir hiemit ernstlich, das sollichs hinfüro gentzlich verbleiben, vnd
keiner dem andern sein Vnderthanen auffnehmen, oder zu dienst wider
seiner Herrschafft willen behalten soll. Da das aber geschehe, vnd ein
gegenanhaltung eines oder mehr aus dem mittel der jenigen, so hierin
schuldig vnd straffellig, darauff erfolgen würde. Wollen wir vns in sol¬
chem fall derfelbigen auffgehaltenen, als Vbertretter dieses vnsers ver-
bots, von wegen ihres wissentlichen vnsugs vnd vngehorsams nicht an-
nehmen.

Arbeitervnd Tagelöhner.

^iner Brawerinnen, sollen neben der kost, einen tag vber zween Gro-
schen nicht gegeben werden. Dafür aber soll sie auch helffen, das Maltz
einsacken, in vnd auS der Millen brengen, Wasser, vnd volgendes zum
ende, bis das Bier in die Tonnen gebracht worden, auswarten.

Einem Rogken, Gersten oder grasmeyer in dem Äugst, sollen neben
der kost, zum tagelohn, zween schillmg gegeben werden.

Einer Binderinnen zween groschen.
Einem Harcker zween groschen.
Einem der das Hew, die wicken vnd Erbsen zusammen brenget, sol

neben der kost zu tagelohn, ein schilling gegeben werden.
Vns wirt auch fürbracht, das sich etzliche Haußgenossen, vnd

Meyer in vnseren Stetten auffenthalten, vnd vuangesehen, das sie das
ganze Jar vber jre narung, bey den Stetten suchen, sich geleichwol wei¬
gern sollen, Den Bawleuten in Stetten vmb gebürlichen lohn, in der
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Arndzeit, Rogken, Gersten, vnd andere Getreidich, zu meyen vnd einbrin«
gen zu helffen. Derwegen beneble» wir, daS die Rethe in den Stetten,
auff dieselbigen, ein vleissig auffmercken haben, Vnd wo die also befun-
den würden, das sie die, bey Vermeidung der Statt, zu der arbeit, ge-
gen gebürlicher vnd in dieser vnser ordnung, ausgedruckten belohnung,
anhalten vnd weisen.

Ferner, einer Hopfenpflügkerinnen, fol den tag neben der kost,
ein schilling gegeben werden.

Einem Sager, so bey eines jeden kost vnd bier, schneidet, sollen
von einer kurtzen Ellen dicke, vnd lang, auff vnd abzuschneiden, zween
Pfennig lüb. gegeben werden-

Einem Futterschneider, sollen von einem drömbt Heckerling, klein
vnd wol geschnitten, sechs Pfennig lüb. bezalt werden.

Einem jeden gemeinen Tagelöner, sol von Mitfasten bis auff
S. Michaelis tag, ein schilling, vnd von S. Michaelis tag, bis auff Mit,
fasten, ein groschen, zum Tagelohn vberreichet werden.

In gemein aber wollen wir, wo man den Arbeitern oder Tage»
bohnern die kost gibt, das «uff eine Personen in den Sommertagen nicht
vber vier potte, vnd in den wintertagen, «um hohesten drey potte gege»
den werden.

Bonn vbermessigen vnkösten auff Bittelkösten vnd
Hochzeitenderer vom Adel, auch in Stetten

vnd Dörffern.

Ä)ellicher gestalt auch mit den Bittelkösten vnd Hochzeiten, beide auff
dem lande vnter denen vom Adel, vnd dann in Stetten vnd auff den
Dörffern, in vnsern Landen vnd Fürstenthumben schedtliche mißbreuche
eingerissen, vnd grosser vberflus gebraucht wirdt, dadurch bisweilen die
leute in sollich vnuermügen geraten, das sie es hernacher an jrer narnng
nicht wol envinden mügcn, das ist öffentlich am tage. Dieselben vnor-
deutlichen zerungen aber gantz vnd gar abzuschaffen, vnd vnserer Vnte«
thanen wolfart vnd bestes zubesurdern. Wollen vnd beuehlen wir, daS
hinfurder alle Bittelkösten, an allen orten in vnsern Landen vnd Für-
stenthumben, die da noch im gebrauch, gantz vnd gar abgestellet, vnd vor
dem rechten Hochzeit tage, niemandt in das Haus, darin die Hochzeit
oder Koste sein wirdt, oder auch sonsten eingeladen werden sol,

Bonn deren vom Adel Hochzeiten.

Braut vnd Breutgam sollen nicht mehr dan vier vnd zwantziz
Haußwirte zu beiden teilen vnterschiedlich vnd nicht darüber laden, die
sollen kein vbrig gesinde mitbringen. Des abends sollen acht essen, vnd am
Braut tag zwölffe, vnd nicht darüber gegeben werden. Vnd sol diS
Koste vber drey tage nicht wehren, auch des Montags auffn Abent ange-
fangen, vnd lenger nicht dan bis auff den Mitwochen einschließlich ge-kalten werden, vnd als dan gantz vnnd gahr jhre entschafft haben. DerBrautkese sol den mitwochen zu abends der abendmalzeit mit angehenzt
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werden, vnd dazu nicht mehr dann butter, fcfe, gebackens vNd confect.
Jedoch alles Zi'mlicher Massen gebraucht werden.

Die Tentze sollen nach altem adelichem Tentschen gebrauch, znch-
tl'g vnd erbarlich, ohne alles verdrehen, vnd andere vnznchtige leichtfertige
geberde gehalten werden.

Es sol auch ein jder vom Adel vnd jhre haußfrawen auff jhr ge-
ftnde, es wehreu knechte oder megde, gut achtung haben, das sie aufs
jhre Junckern vnd frawen warten, vnd sich vbermessiiges fressens vnd
sauffeus, auch anderer vnzüchtiger geberden bey ernster straff enthalten,
vnd da einer oder eine darüber sich anders bielte, der, oder die sol von
der Hochzeit durch die gautze ehrliche Versammlung wit vuehren vnd
schänden verwiesen werden, sie sein gleich zustendig wem sie wollen.

Mit den Hochzeiten aber in Stetten, sol eS nachfolgender gestalt
gehalten werden,

Das ein Bürgermeister oder Raths Person, vnd jre Kinder, so
die ausgesteuert werde», nicht mehr dan Sechszig, ein gemeiner Bürger
snnfftzig, vnd ein Tagelöhner oder Haußgenoß, vier vnd zwantzig Perso-
neu vnd darüber nicht zukitten macht habe, weiniger leute aber, »lügen
sie jrer gelegenheit nach, wol bitten.

Auff den Dörffern, sol den Schultissen oder Hnfenern, zu jrer
selbst, vnd ihrer Söne vnd Töchter, Hochzeiten, vierzig, vnd den Kottern
zwantzig, vnd nicht mehr Personen, zu laden vergünt werden.

Da aber jemands betretten würde, der dieser vuser ordennng zu
wieder, mehr Personen, dann jme alhie zugelassen, eingeladen hette, der
sol von den Rethen in den Stetten, vnd sonsten eines jeden ortsjObrig-
Fett, als viel Personen er vber diese vnsere ordnnng vnd satznng, nie-
dergesetzt vnd gespeiset hette, so manniches mahl vmb einen halben Gül-
den gestraffet werden.

Es sollen auch auff einer jeden Hochzeit nicht mehr, dann drey
Malzeiten gespeiset vnd gegeben werden. Also, das die Hochzeit, welliche
des Abents angehet, den volgenden gantzen tag were, Welliche aber srü
anheben würde, das dieselbige den ersten gantzen tag, vnd auff folgen-
den tag, allein den Abendt gehalten werde. Es were dan, das jemandt
frembde Hochzeit Geste hette, die mag er darüber »och eine, oder zum
allermeisten, zwo Malzeite», vnd darüber nicht speisen, Vnd sollen die
Bürger in Stetten nicht mehr, dan auff eine Malzeit vier essen, vnd die
auff den Dörffern vber drey gerichte, nicht geben.

Wir wollen auch, das kein Hnfener, vber sechs, vnd kein Köter,
mehr dann drey Tonnen bier, zu einer Hochzeit, brauchen vnd aus-
zapffen sol.

Wo aber sollichs vberschritten würde. Sollen die Schultissen, bey
straff drey Gülden, schüldig seyn, sollichs vnsern Ambtleuten, vnd eines
jeden orts Obrigkeit, anzuzeigen, welliche auch für sich selbst, ein vleissig
einsehen vnd Nachforschung haben sollen, das dieser vnser satznng also
nachgelebt werde.

Da aber anch in etzlichen orten gebreuchlich were, weniger Leute,
vnd Malzeiten, zu den Hochzeiten zuladen, vnd geben, so sol sollichs
darbey auch bleiben, vnd darnach gehalten werden.

Es sol auch hinfüro weder Braut noch Breutgam, eines des an-
dern Freunden, noch jemandt anders, keinerlei) Ringe, Hembder, Tücher,
noch andere Gaben schenckenvnd geben.
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Dnd dieweil bis anhero ein vnnoturfftiger gebrauch gewesen, Das
auff den Hochzeiten, Brauthanen, von Zucker, Confect, Wein vnd an-
derm, gegeben sein worden. So ordnen wir, das sollichs nnhn hinfür-
der auch abgestellet, vnd keinerley Brauthanen, gegeben werden sollen,
es weren dann Epfel, Birn, Nüsse, vnd dergleichen geringschetzige dinge.
In massen wir dann mich geleicher gestalt das Hanenbier, bey welchem
die jungen leute auff den Dörffern, offtmals viel vnrahts stifften vnd
anrichten, gantz vnd gar hiemit abgethau vnd verbotten haben wollen.

Auch sollen die, so zur Hochzeit geladen, sich hinsüro des vber-
messigen schencken, enthalten, Vnd sol hiufürder von den vornehmen
Man vnd Weibes Personen, nicht mehr dann ein halber gülden, vnd dar*
über nicht geschencktwerden.

Die andern gemeinen leute, sollen daunder vnd weniger. Die

Gesellen vnd Jungfrawen aber mir zween schil. lüb. vnd darüber nicht

schencken,Do aber jemandt in diesen allen brüchig würde, der oder die-

selbigen, sollen den Gerichts Herren, so offt es geschicht, vier gülden

straff verfallen sein.
Wo aber vor alters nicht gewonlich gewesen, zu den Hochzeiten

etwas zuschenken, dabey sol es auch noch bleiben, vnd sollich geschencke
zu thunde nicht angefangen werden. Vnd sollen vusere Amptleute hie-
mit ernsten befehl haben, auff die Haltung, obgesetzter ordnung, zu Ver¬
hütung des vberflüssigen vnnötigen zerens vnd Verschwendung, vleissig
zusehen, dieselbige abzuschaffen, vnd ein ansang der straff zu machen, da-
mit andere Gerichts Herren, zur nachfolge ein Exempel haben.

VDnn der Kindt-Tanffe vnd Kindelbier, in Stetten

vnd Dörffern.

s wirt bey etzlichen auch ein böser gebrauch gehalten, Das sie die
Kinder (nach dem sie auff die Welt kommen) etzliche viel tage vngetaufft
liegen lassen, Vnd dann ein merkliche vngereimte anzal Gevattern bitten,
Auch nach der Kindtauffe vnordentliche Gestereyen, vnd Bierzechen an-
richten vnd halten. Solliche vbelstende vnd vnartige misbreuche, wollen
wir geleich den andern, hinfüro auch gentzlich auffgehaben vnd abgetha»
haben,

Hiemit ernstlich befehlende, Das ein jeder Vatter vnd Mutter,
oder die nechsteu Freunde, die Kinder also wie oben gemelt, nicht vnge-
taufft ligen, Sondern zum leugsten den volgenden tag, nach dem sie zur
Welt gebracht, zu der heiligen Tanff bringen, vnd nicht mehr dann drey
Personen zu Gevattern bitten, vnd die ordnung darin halten, das zu
einem Knebleiu, zween Menner vnd ein Weibesbild, Zu einem Megdlein
aber, zwo Weibs vnd ein Manspersou, vnd darüber nicht mehr, auch
änderst nicht gebeten werden.

Es sol auch keiner vom Adel vber acht Haus wirte zur Kindt
tauff bitten. Vnd sich ein jeder befleissigen das er sein Kindt fürderlich
tanffen, vnd ohne erhebliche vrsach bis die sechs Wochen geendigt (wie
bishero ein mißbrauch gewesen) mit Nichten vngetaufft ligen lassen.

Vnd wann dies also nach Christlichem gebrauch geschehen vnd ver¬

richtet. So sollen nach der Kindtauffe, auch in vnd nach dem Kirchgange,
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hinfirder die Unordentlichen! vbermeßigen Gastereien vnd Bierzechen, gant»
vnd gar verbleiben, vnd in den Stetten vnd Dörffern abgethan sein,
Vnd die Frawen so zu Gevattern vnd zu dem Kirchgange, gebeten wor-
den, Sollen allein das Kindt zu der Tauff, vnd wieder dauon, bis für
das Haus, geleite». Es were dann, das die Kindelbetterin, jre Gefattern
oder die Frawen, so bey jhr in den Kindsnöten gewesen, oder die auS
den Dörffern vber selt das Kindt zur Kirchen hetten helffen bringen, bey
sich haben wolte, denen mag sie einen drunck, Wein oder Bier, nach ei,
nes jeden gelegenheit, reichen lassen, Oder auch dieselbigen alleine, doch
»ber einen Tisch nicht, eine stunde oder zwo Hey sich behalten, welchs
jnen zimblicher weise sol zugelassen sein. Wir wollen auch das an denen
orten, da etwan ein böser brauch eingerissen, das man den Frawen, so
dem Kinde zu der Tauffe volgen, gebackens oder brot, zugeben psteget,
sollichs hinsürder, gantz vnd gar abgethan vnd abgeschafft werde. Do
sich aber hierin, wider diese vnsere ordnung, jemandt setzen, vnd der
zuwider handeln würde, der oder dieselben, sollen den Gerichtsherren,
für solliche verwirckung, so offt es geschicht, vier gülden zu der straffe,
vnnachlessig vnd alsbaldt, entrichten.

Bonn vnnöthigen Zerungen, der Innungen vnd Gil-
den inn Stetten.

?^ACH dem die Ambt vnd Handtwerksleute, in dem Eingang jhrer
Ambter, sich mit vunützen Gifft vnd Gasteboten, jrer barschafft entblössen,
Vnd die anderen auch sich, zu abbruch jhrer narung, bey sollichen Gela«
gen, dergestalt verseumen, das sie volgends sich schwerlich enthalten, vnd
jhr Handwcrck treiben mügen, Wellich nicht allein jhnen selbst. Sondern
auch den gemeinen Nutz zu abbruch vnd zuuerwüstung vnserer Stette ge-
reichet. So wollen wir derhalben, das nun hinfüro, alle Rath vnd
Werckosten, Hoicken bier, Geselschafften, Companien, vnd dergleichen vn-
nütze vnkosten verbleiben, vnd abgethan werden, Vnd so offt in vnsern
Stetten nach altem gebrauch, vnd eines jeden orts gewohnheit, die Bür-
germeistere vnd Rathsleute gekohren werden. So sollen sie in jhrem ein-
gange, mit keinerley geschenckenoder gaben, wie die erdacht, oder namen
haben möchten beschwert werden, Sondern zu jhrem aufferlegtem Ambte,
einen sreyen eingang haben, Es were dann, das sie von alters hero, an
etztichen ortern, etwas an gelde zu gemeiner Statt oder des Handt-
wercks besten, in den gemeinen des Raths kästen, oder des HandtwerckS
Lade, gegeben hetten, oder aber, sollichs nachmals dahin zu geben, ord¬
nen wolten, Dasselbige mag in diesem sall, also wie vor alters gebreuch-
lich gewesen, gehalten vnd vorgenommen werden. Jngeleichen wollen
wir auch, das die Gewandtschneider einen sreyen eingang, in jhr Amt
haben, vnd mit keinerley geldtkosten, Collation oder anderem beschwert
werden.

Es sollen auch kümfftiglich, in einem Handtwercke des Jars nur
alleine zwo Morgensprachen, vnd darüber nicht, zugcstattet werden, Es
were dann, das sollichs aus notwendigen vrsachen, geschehen müste. So
sol doch dieselbe, vnd andere Morgensprache», nicht vber einen halben
tag, vnd »hnc cinigerlcy kost vnd zerung, es were mit essen oder trin-
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cken, gehalten werden. Da auch in etzlichen Handtwerk'en, deS JarS
nicht mehr als eine, oder aber gar keine Morgensprache gehalten worden
were, dieselben sollen Key ihrem gebrauch bleiben, vnd keine Morgen-
spräche von newes auff brengen. Gleick)er gestalt wollen wir, das hin--
furo von den newen Handwerckern, nicht mehr dau zwo Eschungen ge-
schehen, Vnd das für dieselbigen so viel, als an ein, jeden orte vor
alters gebrewchlich, gegeben werde. Jedoch sollen die Gastebotten, wo
sollichs gewöulich gewesen, hiemit auffgehoben vnd abgeschaffet sein. Wo
auch vor alters vbung gewesen, Das die newen Handtwercker alleme mit
einer Eschunge, in die Ambter genommen weren worden, bey sollichem
altem gebrauch, sol es auch noch bleiben, vnd sollen hinfuro vber die
Eschunge, wie gemelt, die newen Handtwercker, mit keinerley beschweruog,
belegt werden, Vnd hiemit alle gifft vnd gaben, Speise, gebratene Hü-
Ner, werck vnd Schmockelkoste, Stuben bade, vnd wie das alles namen
haben möchte, gentzlich abgethan sein, Vnd sollen darentgegen die Rethe
in den Stetten, solliche vnnütze vnkoften auff eine gewisse geltsumma,
nach eines jeden Handtwerckes gelegenheit setzen, Welliche von den jun¬
gen Meisteren, wann sie die Jnnunge, oder das Ambt gewinnen, m
einen gemeinen Ambtkasten, so hierzu in einem jeden Handtwercke, ver-
ordnet werden sol, erlegt vnd vberreicht, vnd zu des Ambts vorrath?
vnd notturfft, verwaret und angelegt werden sol. Als auch in etzlichen
Stetten, »»der etzlichen Handtwercken, ein beschwerlicher misbrauch gehal-
ten, Wann sich ein Handtwercks Man in den ehelichen «tandt, begeben,
oder jhme seine Haußftawe abgestorben, daß er Verwegen dem Ambte
unkost hat thnen müssen, So ordnen wir, das solcher misbrauch endlich-
abgestellet, vud in berürten fellen, niemandt darmit beschwert sot werden.
Desgleichen auch, sollen der Handtwercker Eheliche haußfrawen, wie et««
an etzlichen orten, ein böser gebrauch gewesen, ^hinfüro nicht mehr ut
dem eingange ihrer Ehemeimer, in das Ambt, Stubenbade, vnd Colla-
tion geben.

Vns wirt auch fürbracht. Das in etzlichen vnsern Stetten, die

Ambter einen vnbilligen gebrauch halten, wann die Meistere verstorben,
daß jhren verlassenen Witwen, nicht vergünuet wirt, das Handtwerck zu-

treibe», Ja auch wol die gefertigte arbeit, vnd anderen vorrath, zu
jhrer handtierung gehörig, feyl zuhaben vnd zuuerkauffen. Sollich vnbil-
lich vornehmen vnd beschwerung der Witwen in den Ambtern, abzuschaf-

fen. Ordnen vnd wollen wir, Das hinfürder die Witwen, wan jhnen jre
Ehemenner abgestorben, das Ambt widerumb von Newen Zugewinnen,
nicht gedrungen werden sollen, Vnd das sie das Handtwerck, inmassen
es jhre verstorbene Ehemenner, getrieben, von jedermenniglich vngehin-
dert, für sich redlich treiben, vnd sich damit ehrlich Nehren mügen, so
lange sie vnuerandert in jrem Witwenstande sitzen vnd bleiben, Darbey

sie auch die Rcthe in den Stetten schützen, handhaben, vnd die jcnnigen
so dieser Verordnung zuwider, die leute bedrengen oder beschweren wolten,
vnnachlessig straffen sollen.

Es wirt auch an etzlichen ortern bey den Handtwerckern, als
Schneidern, Schustern, Beltzern, Beckern und andern gewonlich gehalten,
daß sie in dem anfange jres Handtwerckes, jre Meisterstücke machen, vnd
den Meistern der Handtwercke weisen, Sollichs ist nachgelassen. Jedoch
also, das sie, von alters und nicht höher, etzliche Verehrung mit Bier
darzu thun, Wo es aber gewönlich gewesen, das Kost vnd Speise darzu
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gegeben vnd vwgetragen worden, daS sol hiemit gantz vnd gar abgelte!«
let vnd verketten sein.

Dieweil auch an vielen orten vnder den Handtwercken die Alter»
lente vnd Werckmeister, zu den Zeiten, wann sie gekoren, vnd widernmb
abgekieset werden, etzlich Bier, Kost, vnd Speise zugeben, beschwert wer-
den, So haben wir geordnet, das hinfürder in keinem Handtwercke oder
Jiinunge, einiger Alterman oder Werckmeister, so gesalzt oder abgefatzt
wirt, jenig Gelt Bier öder Kost, geben, Sondern das dieselben zu sol-
chem Ambte, vnd zn gewönlicher zeit, auch widerumb davon, ohne einige
beschwerunge, kommen vnd gelassen sollen werden.

Ferner ist in des Heiligen Reichs Ordnung, der Geschenckten
vnd Vngeschenckten Handtwercker halben versehung gethan, Welliche
wir also, wie volget, vnd nicht anders gehalten haben wollen.

Extract, Aus des Heiligen Reichs Ordnung,
Anno 1548. ausgerichtet.

^^Jeweil in dem heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, gemein«
lich in Stetten vnd Flecken, darin dan bishero geschenckte vnd vnge-
schenckte Handt^wercker gehalten worden, von wegen der Meister Sön,
Gesellen, Knechte vnd Lehrknaben, viel vuruhe, Widerwillen, nachtheil vnd
schaden, nicht allein vnder jhnen selbst, sondern auch zwischen derselben
Handtwerck Meistern vnd andern, so arbeit von jnen ausbereitet, gemacht
vnd gefertigt haben sollen, von wegen der müssigen vmbgehens, schen-
ckens vnd zerung, derselben Meister Sön vnd Handtwercks Gesellen, bis-
hero vielfaltig entstanden. Demnach wollen wir, das jnen, denselben ge-
schenckten vnd vngeschenckten Handtwercken, als viel der in dem Heiligen
Reich in Stetten oder andern Flecken, im gebrauch, die Handtwercks ge-
selten, so jarlich oder von Monat zu Monat, von jnen, den frembden
ankommenden Gesellen, die dienst begeren, vnd dieselben dienst zuwerben,
vnd zu andern bishero erwelet worden, in alwege absein. Wo aber je-
mandt von denselben frembden ankommenden Handtwercks gesellen, in
einer, oder mehr Stette oder Flecken, ankommen, dienst oder einen Mei«
ster begeren, der sol sich jederzeit, von sollicher fachen wegen, bey des-
selben seines gelerneten Handtwercks, Znnfft oder Stubenknechte, oder
wo kein Zunfft oder Stuben were, bey desselben Handtwercks gesellen,
angenommen Wirts vnd Vater, oder bey dem jüngsten Meister, so jeder
zeit desselben Handtwercks sey, oder aber bey den jenen, so von einer
jeden Obrigkeit darzn verordenet seind oder werden möchten, anzeigen,
derselbig Zunfft oder Stubenknecht oder angenommen Wiert vnd Vater
vder verordenter, für sich selbst oder durch seinen Knecht, oder jüngsten
Meister, sol auch als dan vnd zu jeder zeit mit getrewen fleis, vnd wie
der ort der gebrauch ist, demselben ankommenden Handtwercks gesellen,
vmb dienst vnd einen Meister, besehen vnd werben, In aller massen wie
hieuor, die envelten Handtwercks gesellen vnd knechte, zu jeder zeit ge-
than hetten, Doch sol in vnd nach dem, allen, das samentliche schenken
vnd zeren, zum an vnd abzuge, oder sonsten in andere weise, keines we-
ges hinfürder gestattet werden. Es sollen auch einige 'straffen, von obge-
melten gcschenlen oder nicht geschenckenHandtwercks Meister Sonen vnd
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gesellen,nicht mehr für genommen,gehalten nochgebrauchtwerden,auch
keiner den andern weder schmehen,noch auff und vmbtreiben, noch vnred-
lichmachen. Welcheraber das thette, das dochnicht sein, So sol der-
selb schmeher,sollichsvor der ordentlichenObrigkeit des ortes ausführen,
£>b aber der hierinne vngehorsam erscheine, so sol er von derselben
Obrigkeit,nach gestalt der fachengestraffet, vnd für vnredlichgehalten
werden, so lange vnd viel, bis das, wie obstehet,ausgeführet. Es sol
auch der jennig, so geschmehetworden, keines weges ausgetrieben, son-
der» bey seinem Handtwerckegelassen,vnd die Handtwercksgesellen, mit
vnd neben jhme zu arbeiten schuldigsei», bis so lange die angezogenIn-
iurien vnd schmehe,gegen jhme wie sichs gebüret, erörtert wirt, vud
was sousteu ein jeder, Sprüche vnd sürderung, zu dem andern, vmb
sachen,so ein Handtwerck nicht betrifft hette, oder zu haben vermeinte,
die sol ein jeder von der Obrigkeit der Statt oder Flecken, darin der
»der die betretten werden, oder sichenthalten, Vnd vmb sachen,ein Ge-
schencktsoder nicht geschencktsHandtwerck, belangendt, vor der Zuuffte,
oder demselbigenHandtwercke,nach gutem erbarn gebrauch, der orte, wie
sichgebüret, austragen.

Vnd wellicher Meisters Son oder Geselle, sollich obgemelt an-
sehen, erkantnus vnd vertrege nicht annehmen, noch halten wolte, oder
würde, der sol im Reich Deutscher Nation, in Stetten oder Flecken,ser-
«er zu arbeite», vnd solliche geschenckteoder nicht geschenckteHandt-
wercke,zu treiben, nicht zugelassen,sondern ausgetrieben vnd wegckge-
schaffetwerden. Doch wo einiger sich beschwert befünde, dem sol vnbe-
Nommen sein, sich für die nechste Obrigkeit zuberuffen, Darnach sich
Menuiglichhabe zurichten.

Von den Fastnachtsvnd andern Gilden, auch Brü-
derschastenin den Stetten.

wol von tage zu tage durch Göttliche verhengnus, jhe lenger jhe
wehr beschwerlicherzeit von tewruug vnd sonsten, einselt, verwegen sich
auch billig ein jeder mit seinem leben vnd wesen darnach richten vnd
halten sol, So wirt doch sollichs vngeachtet, von vnsern Vuderthauen
allerley vnnothige zerungen, müssiggang vud leichtfertigkeit,mit besuchung
der Zechheüser vnd sonsten geübet vnd gebraucht, Damit nun solliche
leichtfertigezerungen, vnd leichtfertig wesen, dürch gebürlichverbot vnnd
Ziemblichestraff, abgefchaffetwerbe. So ordnen, vnd wollen wir, das
hinfürder keinerlei)Bruderschafften, Fastnachts oder andere Gilden, gehal-
*en, sondern hiemit gentzlichverbotteu vnd auffgehaben,vnd im Jare zu
deiner zeit, dann allein umb Pfingsten, nachgelassenoder erleubt sein
sollen, Jedoch mit der mas, das in den heiligen Pfingst seyertagen, stille
gehalten, vnd mit schwelgen vnd süllerey kein ergernus gegeben werde,
Vnd sollen also erst, sollicheGilden, an dem heiligen Pfingstdingstagezu
abent anzufangen, vnd nicht lenger dann auff den nechstenDonnerstag,
"ur zimblicherweise, zuhalten erleubt vnd nachgegebensein, Jedoch ohne
allen vberflus vnd ohne speisen vnd essen, das man bishero in den Gil».
den gebraucht,Mellichshinfüro ein jeder zu seiner notturfft, in seiner be-
Häufungthuu mag.
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Wo auch eine Innung«, Bruderschafft oder Handtwerck,deS Za-
res auff vnderscheidlichezeit, mehr dann eine Gilde vor alters, vnd vor
dieser vnser Ordnung, gehalten Hette, dieselbigensollen sie hinfüro alle in
eine Gilde bringen, Jedoch also, das sie nach jhrer vnd des Raths der-
selben Statt ermefsigung vnd gutbedünken, dieselb setzen vnd ordenen,
Das die jenigen, welchesichin die Bruderschafft begeben wollen, in dem
eingange der Gilde, vmb souiel destowem'ger,zulegen sollen, Vnd das
die Gilde also wie gemeldet, in der Pfingstwochenalleine, vnd sonst z«
keiner zeit des Jares, gehalten werde. Es sol auch zu eines jeden wil-
kühr vnd freyen willen stehen, ob er in sollicherPfingst Gilden, sein wil
oder nicht, vnd niemandt darzu verpflichtet sein, oder die Zugewinnen
gedrungen werden.

Als auch die Handtwercker vnd Einwoner etzlichervnser Stedte,
zu erhaltung der Gilden, etwan von einer gewissenheuptsummengeldes,
die jarliche Renthe, Gersten oder Maltz, angelegt vnd geordnet. So
haben wir zugelassenvnd nachgegeben, das solcheZinse, Gersten oder
Maltz, zu der Pfingst Gilde, so fern sich dasselbe erstrecket, gebraucht
werden müge.

Wo sie aber zu der Gilden mehr Reuthen, Gersten oder Maltz
hetten, dann sie zu jhrer Pfingst Gilden, ans drittehalb tag, vngesehrlich,
biers bedürfften, So sollen sie die vbermas in der Stadt gemeinen
Kasten geben, oder zu jrer Handtwercke vnd Ampter, fürfeiliger vnuer-
weiblichernotturfft, im vorrath behalten, Da aber sollicheReuthen, welliche
die zween oder drithalben Gilden tage nicht znlangen würden, So mügen
sie sampt vnd sonderlich, was darüber ferner vertrünckenwird, zugleichen
teilen, bezalen. Es sollen auch die Gildemeister, wellichewie oben gesetzt,
alleine zu den Pfingst Gilden zugelassensein sollen, zu derzeit, wann sie
nach gewonheit einer jeden Jnnnnge, gekoren oder abgekieset werden,
keine pnkostenmit Bierschenkenoder anderem, machenvnd treiben, son¬
dern alzeit srey zu solchemAmpt erwelet, vnd wiederumb zu gewönlicher
zeit, ohne beschwerung,davon gelassenwerden.

Als auch in vielen unsern Stetten, bis anhero gewönlichgewesen,
zu gewisserzeit im Jar mit Armborstenzu dem Vogel zu schiessen,vnd
eine Schützen Gilde darbey zu halten, So wollen wir, wor sollichgesel-
lich schiessen,vnd die Sckützen Gilde breüchlichgewesen das dis also,
nicht ausserhalbder zeit, sondern auff die tage geschehe,Wan die gemei-
ne Pfingst Gilde, wie Hierobengemelt, gehalten wirt. Vnd befehlen
hierauff den Rethen in vnfern Stetten, das sie auff solchevnsrre Orde-
nung und satzung, vleissigsehen, vnd die Vbertreter, mit einer ziemlichen
bues, da hin halten, das der also gehorsamlichallenthalben nachgelebet
werde.

Von denGilden vndAbentTeichenauff denDörffern.

Eß gleichen wollen wir auch, daS auff den Dorffern hinfüro, alle
gemeineGilden, wie die namenhaben möchten,abgethan sein sollen, Ohne
allein in denen Dorffern, da es vor alters vnd bis anhero eine gewon-
heit vnd brauch gewesen,die Pfingst Gilden, zu halten, Dieselben mügen
Jerlich in der Pfingst wochen, ziemlicher vnd messiger weise, halte«.
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Doch also, das dieselbenDorffschaften, Mich Gildenbier von den freien
gemeinenAckern vnd Gründen nicht nemen oder keuffen swie vns für-
bracht, das bis anhero von etzlichengeschehensei» sol) sondern das Bier
aus den Stetten, u»d vmb jr eigen geldt geholet, und von jnen selbst
nicht gebrawet, Vnd die Gilden nicht ehr dan auff den Montag zu «achH
angefangen, vnd zum lengften bis auff negstuolgendenMitwochen, gehai-
ten vnd in die Zechen keine Essenoder Speise, getragen werden, Son-
dern ein jeder in seinem eigenen Hause die malzeit nemen sol, vnd die
nicht in der Gilden gemeinschafft,bey dem Gildenbier halten. Wo aber
auch Dingstageö in den heiligen Pfingftagen, auff denselbenDörffern, da
die Gilden gehalten, Gottes wort gepredigt würde, So sol, ehr dan die
Predigt geendet, keine Zeche gehalten werden.

Vns kombtauch bericht ein, das auf den Dörfern hm vnd her-
wider von den iungen leuten, zwischenden WeinachtSfeyrtagen vnd der
Fastnacht, etzlicheNacht vnd Abendtentze,gehalten werden, Vnd das sich
die iugent zu Zeiten, auch sonsten in dein Flachs schwigen versamblet.
Desgleichen in den Oster seiertagen die knechtvnd megde einander vmb-
steupen, vnd darüber einn Eollation versamlen vnd halten, daraus nicht
wenig vnrath, Leichtfertigkeit, Wnzucht auch wol Todtschlegeeruolgen
sollen.

Derhalben befehlenwir ernstlich,vnd wollen das vnsereAmbtleute,
vnd alle die jennigen, so gerichtehaben, hinsürder sollicheergerlichevnd
vngebürlichezusammenlauffungen, vnd Abendtentze, in unsern Dörffern
vnd gerichtennicht gestattten noch verhengen, sichGottes, der Erbarkcit,
vnd dieses vnsers ernsten befelichs,erinnern, vnd die so vber vnser ver-
bot, von sollichemnicht abstehen würden, nach gestalt der Person vnd
Übertretung, ernstlichbüssen vnd straffen, Sonsten wo dies verechrlich
gehalten werden solte, Wollen wir vns gegen den Verbrechern, vnd den
nachlessigen Gerichts habern, dermassen erzeigen, das vnser mißfallen im

wercksol gespüret vnd befunden werden.

WOn Handtwerckernin gemein.

ir kommenauch in ersahrung, Das dieHandtwerckerin den Stetten,
alleine ein gewisseanzal der Meister, in ein jedes Ambt nehmen, vnd
so lange dieselbigeanzal vol, darüber niemandt, vngeachtetwie künstreich
vnd geschicktder were, die Jnnunge Zugewinnen, sichzusetzen,vnd neben
andern vnsern Vuterthanen zuernehren, gestatten sollen.

Dieweil wir dann wissen, das zu vnserer Stette auffnehmenvnd
wachsung, dienstlich, Vnd sonsten auch in gemein, zu befürderung der
bestalten arbeit, vnd zu Verhütung des vbersatzs, vnd betewrung der
Leute nützlichist, daS dieselbigenvnsere Stette, mit vielen Arbeisleuten
besetztvnd vermehret werden.

Demnach beuehlen vnd gebieten wir den Rethen in Stetten, das
sie sMich einziehen der Ambter, forthin nicht mehr gestatten, vnd die
Verschaffungthun, das ein jeder, der umb sein« Gebür die Jnnnunge
gewinnen, vnd sein Handtwerckredlich gelernet, Vnd.treiben, auch gute
g«zeugnusvnd Geburts brieue vorlegen kan, in dieHandtwercksZunffteo,
Mgestatet vnd aiiffgenommen werde, Alleine mügen in einer gewissen
«mzal die Goldschmieds, wie hiewben geordenet, vnd die Becker die
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eigene vnsorgliche Fewrstetten, haben mnssene nach einer jeden Statt
gelegenheitvnd nottnrfft, geordnet vnd gehalten werden, Doch sol allen
Beckern, Weiß vnd Rogkenbrot, wie die Frey und weis Becker sonsten
zu backenpflegen, so niel sie des verkeuffenkönnen, zubackenfrey zuge-
lassen werden.

Es misbrauchen auch die Meister vnd handtwercksgesellen znm
offtern mal der zeit, vnd machen, (wie sie es nennen) einen guten
Montag, warten also des truncks mehr dan der Arbeit, daher verursacht,
das sie die leute auff dem Laude und in Stetten, auff vergeblichever-
tröstungen vnd zusagen, mit der arbeit auffhalten, vnd nicht allein mit
dem Lohn zu letzt vbersetzen,Sondern auch in dem Namen des Drinck-
geldes jhxen gesellen, sonderlichLohn haben wollen. Derwegen beuehlen
wir vnd wollen, das die Rehte in Stetten sollichenmisbrauch abschaffen,
vnd nicht gedulden, Würde aber hierüber ein gesell guten Montag ma-
chen, mit süllerey sauffen oder müssiggange die zeit zubrengen, vnd vn-
nützlichverzeren, Der sol des sechstentheils seines wochenLohns, der-
halben verlustig, vnd sein Meister nicht verpflichtetsein, jme den gantzen
Lohn volnkomblichvolgen zu lassen, sondern sollichentheil innen behalten.

Die Schmiede, Schneider, vnd andere Handtwercksleute, in den
Stetten, sollen auch vor allen andern, die Pawersleute von dem Lande,
so jhnen zn arbeiten breiigen, sürdern, vnd da sie hierinne seumig befun-
den, von den Rethen in Stetten, ernstlichgestraffet werden.

Ein Lehrjnnger oder Knecht sol auch seinem Meister, nicht mehr,
dann sein gewonlichelehrlohn, zu bezahlen schuldig, vnd sonsten alles
Bier vnd essen,so sie bis anhero in etzlichenStetten vnd ortern, geben
müssen,gentzlichabgeschaffetvnd verbotlen sein.

Wo aber etwan in einemHaudtwerck,von alters hero gebreuchlich,
das ein Lehr junger oder knecht, Wachs oder gelt zn liechten geben
hette müssen, dasselbigesollen sie noch zu thunde schuldig sein, jedoch
mir dem bescheide,daö sollichGelt in eine sonderlicheLaden znm vorrath.
gesamblet, Vnd die srembden Armen vnd KranckenHandtwercks gesellen,
so in das Ambt gehörig, von demselbigen,versorget, vnd die da sterben
zur Erden bestattet werden.

Als auch vnder den Handtwercken, an etzlichenorten eine gute
gewonheit, das sie in dem eingang jrer Handtwercke, oder jhe zum we-
nigsten knrtz hernacher, in dem Ambte jhre Wehren, vnd was zu dem
Hergerede gehörig, haben, vnd sollichsauff bestimbtezeit, sürbrengen vnd
weisen müssen, mit demselbensol es auch noch wie vor alters, vnd bis-
hero gescheheuist, ferner gehalten werden.

Wn besserungder Brucken, Wege vnd Stege, in
den Stetten vnd auff demLande.

Ä)ir wolle» auch daö die Rathe in Stetten, die nortürfftige versehung'
thuen, das die Gassen reingehalten, vnd den Einwohnern bey einer nain-
hafften Peen auferlegt werde, für den thüreu vnnd Heusern, zum we--
nigsten alle acht tage einmal zu kehren, vnd keinenMist auff der strassen,
ober zween tage liggen zulassen, Vnd das auch sonsten diö Steinwege,
in vnd vor den Stetten, auch die brücken, stege vnd wege, auff den
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Landtstrassen, wo die verfallen, von den Rethen in den Stetten, vnsern
Ambtleuten, vnd eines jeden ortS Obrigkeit auff dem Lande, wiederumb
gebessert, vnd in bewlichen wesen erhalten werden, Alles Key vermei-
dung vnserer straff, die wir gegen den vngehrrsamen dicS fals, der gebür
»ach, werden zu fürdern wissen.

ls wir auch in erfarnng kommen, das aus Mangel der Wirtshcuser
vnd Gasthöve, in vnseren Stetten, die wanderend frembde Leute, schwer-
^ich zur Herberge vnderkvmmenmügen. So wollen vnnd befehlen wir,
das die Rethe in den Stetten, zween, drey oder mehr, nach gelegenheit
eines jeden orts, gewissevnd gemeinegelegene, Gasthöue, an bequemen
ortern einer jeden Statt, anrichten, die zu Erbgasthöuen auff vnsere,
als der Lands Fürsten bewilligen, verordenen, vnd den Wirten befehlen,
das sie zu nachrichtung des frembden wanderten Mans, Zeichen oder
Schilde aushengen, oder vber die thnren schlagen, Sich mit lager, vor-
rath vnd aller notturfft gefast machen, vnd die wanderten lewte, sie
kommen zu Ros, Wagen oder Fues, einnehmen vnd Herbergen, vnd
dieselben nicht zu andern Leuten, verweisen, Es were dann, das sie
albereit soniel Geste hetten, das sie die nicht einnehmen köndten.

Es soll auch der Rath einer jeden Statt, alle Jar zum wenigsten
Zwenmal, nach dem der Haber am knuff steiget vnd selt, in das Wirts-
haus, ein gcwis mas, mit des Raths zeichen,gemercket,ordenen, vnd
den Habern nach gelegenheiteiner jeden zeit mit dem mas wie der ein-
kauff geschehen,vnd nicht mit einem kleiner» mas, wie bis hero in etli¬
chen Stetten eigennutziger weise gebrewchlichgeweseu, vmb einen billigen
Pfennig, anschlagen vnd setzen. In gemein aber, soll ein Wirt oder
Gastgeber, seinen Gesten nach gelegenheit der zeit, auff eine Malzeit ohne
den Kese, vier gerichte geben, vnd von einer Person Zwen schillingdas
Morgenbrot mit eingerechnet, nehmen, DaS gedrenckeaber sol der Gast
sonderlichbezahlen,vnd so bald das Tischtuch anssgehaben, so soll der
Wiert dasselbige rechnen vnd bezalt nehmen, Oder aber dem Gaste der
es begeret, gestaten, sein getrenckevmb sein eygen gelt, vber oder nach
der Malzeit, selbst holen zulassen, Da aber ein Gast mehr Gerichte vnd
sonderlichePancket, oder Gaftebot halten, vnd köstlichebestallung thuen
wolte, darumb sol er sichmit dem Wierte vergleichen,vnd nach billigkeit
vertragen.

Da entgegen, wo ein armer Gast die rechte Malzeit nicht essen
Welte, dem sol der Wirt das Stückbrod vnd Fleisch, das er fordern wirt,
vmb gleichegebürlichebezalung zukommenlassen, vnd jne zu der ordentli-
che» Malzeit nicht dringen, für Stall miete aber vud Rauch futter, auff
ein Pferdt, die nacht einen schillinglübsch,bezalet nehmen.

Wo auch jemandt ausserhalb des Wirtshaus essen, vnd sollichs
dem anzeigen würde, der sol jhme die Malzeit anrechnen zulassennicht
schuldigsein.

Dieweil auch zn zeiten, die Reisigen knechte, vnd andere Diener,
abwesen vnd vnwissent jhrer Herren, sonderliche Gestebote, auch Zechen
ausserhalbder Malzeit, anrichten, daraus offt allerley vnrath eruolget.
So wollen wir, das hinfüro kein Gastgeber oder Wiert, ohne wissenvnd

Vollst.Mecklb.Gesetzsamml.58b.I. 6

Von Gasthöuenvnd Wirtsheusem.
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willen bcS Herren, den Knechten sonderlicheBiergeste einzuladen, vnd
andere vnkosten, ausserhalb der ordentlichen Malzeiten, auff die Herrn
zutreiben, verhengen, oder diefelbigen den Herren, vnd ihren Gesten zu-
rechne»sol. Sondern da ein Knecht einen Gast für sicheinladen, oder son-
ften ausserhalbseines Herren befehlichs,Wein, Bier oder anders fordern
würde, den sol der Wirt dieser vnser ordnung erinnern, Vnd da er sollichs
für sichselbstzaleu wolte, jhme was ehr vmb seine eigenebezaluugfordert,
reichen, Da er aber ohne bedingung, etwas dem Knechte dergestalt, wie
gemelt, ohne vorwissen seines Herren, geben würde, SollichS sol des
Dieners Herr, dem Wierte zubezalen, nicht verpflichtet sein, Sondern
der Wiert mag desselbeneutratheu, oder sichdes an demDiener erholen.

Zu dem, Sollen alle Gastgeber vnd Wirte, jren Gesten nicht in
einer Summa, fondern von stückzustückdie Rechnung machen, damit ein
jeder wissenmüge, was er verzeret, vnd warumb er sein gelt gegeben.

Wir wollen aber auch, das sich die Geste, in dem Wirtsheusern,
gebürlich vnd wie frommen Gesten gezimet, gegen dem Wirte Hinwider-
umb verhalten, vnd seiner Mit pochen, scheldenoder anderer vngebürli-
chen vbcrfahrung, verschonen, vnd ehe dan sie bezahlt, ohne des Wirts
verwilliaung aus der Herberge nicht ziehen, dan wo dis geschehenwürde,
sol die Obrigkeit eines jeden orts, auff des Wirts anregen, solchevnbe-
scheidenheitvnd Mutwillen nicht vugestrafet lassen.

Vnd auff dies alles, Sol ein Rath einer jeden Statt, vnd in
sonderheit der Stattuogt, ein fleissigs auffsehen haben, vnd den Wiert,
welcher der eins oder mehr, wie oben gemelt, nicht halten wirt, so offt
er in einem jeden stückestrafffellig,vmb einen güldenbüssen,vnd hierinn
sichnicht nachlessig erzeigen, bey vnser Höhestenstraff vnd vngnad.

Vnd damit sich menniglich für schaden vnd vnkosten zu hüten
wisse, So wollen wir, das solcheVerordnung vnd satzung, vnd so offt
die nach Gelegenheitder zeit, vud darnach das jeunige, so man zu der
notturfft bedarff, thewer oder wolfeil ist, anders gesetzt werden würde,
In einem jeden Gasthoue, durch den Stattschreiber des orts, eine ver-
zeichnus, wie alles gekaufft vnd gerechnet werden sol, anff das Papir
gebracht, Vnd von dem Rathe der Stette, in den Gasthöuen öffentlich
angeschlagenwerde. Auch wollen wir, das die Erbe, welliche in den
Stetten also, wie oben angezeigt, zu öffentlichenGast vnnd Wirtzheu-
fern, verordnet werden, durch kauff oder gebewte, nicht verendert, Son-
der» für vnd für offene Gast vnd Wirtsheuser, Auch der vorrath von
demBetgewandt vnd vnderm, darbey bleiben, vnd in bessernngvnd baw-
lichen wesen gehalten, vnd anderer gestalt nicht verkaufft werden sollen.

Wo aber jhe sollichs bey den Erben nicht zuerhalten, so sollen
andere an jhre ftadt, so offt die Wirte absterben, durch den Rath veror-
denet werden.

Lande einschlichen, vnd vntrewlichhauß halten, auch darnach danon lauf-
fcn, Ais sollen hinführe alle Scheffer vnd Schaffknechtin sonderliche

Scheffervnd Müller Eyd.
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Cydtp flicht genommen werden, trewlich ZU dienen vnnd ihres Ambts mit
fleis vnd ohne mutwillige beschedigung jhrer Herschafften oder verseumnis
zu warten. Gleicher gestalt es dann auch mit vereydung der Müller ge-
halten werden sol.

Fewer Ordnung.

S ist zum offternmal, mit vnscre Vnderthanen mergklichen Verderb,
schaden vnd nachtheil, erfahren worden, das durch vnnorsichtigkeit dcö
vnachtsamen Gesindes, hin vnd hcrwider, Fewer in den Stetten vnd
Dorffern, auskommen vnnd da dasselbe geleich, nechstGott, Helte geweret
vnd gedempfft werden mügen, Das dennoch durch den vnfleis der leute,
vntergangk der Brunne, vnd die viiordnung, sollichs verwarloset worden,
das auch gantze Dörffer, Flecken vnd Stette, darüber ausgebrandt vnd
verwüstet sein.

Demselbigen feiltet müglich, vorzukommen, vnd vnsere Vntertha-
nen schaden zuuerhüten. Befehlen vnd wollen wir, das der Rath in den
Stetten, erstlich gewisse Erbe, zu Maltz vnd Brawheuseru, darinnen auch
die Darren sein sollen, verordenen vnd zurichte, vnd dieselbigeu also ver-
waren, das sich des Fewers not, nicht leichtlich zubefahren. Vnd hiufüro
nicht ferner gestatten oder nachgeben, Das ein jeder seines gefallens, in
den engen winckeln vnd Heusern, wie bis anhero geschehen, brawe, oder
fewer vnderschüre.

Zum Andern, Sollen die Rathe in den Stetten, die Bürger dar-
Zu fleissig anhalten, das sie hiufürder die Heuser, Stelle vnd andere ge-
bewte, nicht anders dan mit ziegel oder mit guten leymdechern, vnd nicht
mit schlechtem Stroh oder Rhete, decken, Sonderlich aber, dieweil man
erfehret. Das die Fewergibel in den Stetten, zu zeit der Fewers not,
grossen schaden wehren vnd vorkommen, So sollen die Fewergibel an den
Heusern, mit zigelsteinen, auffgemeuret, oder mit dicken leymwenden, aus-
gelleibet werden.

Für das Dritte, Sollen nun hinfürder keine Scheuren mehr in
die Stette gebawet, Sondern die albereit auffgebawet vnd an geferlichen
vrten stehen, als die so zwischen vnd nahend den Wohnheusern stehen,
in Jares srist abgebrochen, vnd für die Stette gesetzt werde». Die au-
dern aber, so nicht an so gar besorglichen ortern stehen, wann die ver--
fallen oder bawfellig, nicht widerumb gestützt oder gebessert werden, Son-
bern da jemandt ein Scheur zu bawen von Noten, der sol diefelbige aus-
serhalb der Statt, an einen vngefehrlichen ort, setzen vnd auffrichtcn.

Zum Vierten, Sollen die Backöfen in den Heusern, keine? weges
lenger gelitten werden, Vnd sol auff einem jeden Dorffe, ein oder zween
Backöfen, nach nottnrjft vnd gelcgenheit der Pawer anzal, mitten in
dem Dorff«, oder vor demselbigen, an einem sicheren orte, gebawet vnd
geniacht, vnd ferner nicht zugesehen werden, das'der Flachs vnd Henff,
in den Backöfen, so nahend Hey den Heusern stehen (die doch, wie ge-
Welt, abgeschaffet werden sollen) gedörret werde. Gleicher gestalt, sollen
°uch die Backöfen, so an den sorglichen ortern, vnd in den engen Heusern
steh?«, in den Stetten, gantz vnd gar abgestellet vnd hinweg? gethan
werden.

K"
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Zum Fünfften, Sollen alle die jennigen, so teglich mehr dann
andere mit Fewerwerck vmbgehen, Als Becker, Schmiede, Weinbrenner
vnd alle andere, jhre Feweressen, Ofen, in gemein alle Bürger jhre
Schursteine, vnnd Fewerstetten wol verwaren, vnd also bessern, das sie
Feurshalben, nicht sorglich sein mögen. Insonderheit aber sollen die Top-
ser ihre Brenofen, nicht in Stetten, sondern vor denselbigsn, an sichern
orten haben vnd machen.

Zum Sechsten, Sol hinfürder niemandt, eynig selbst zündende
oder andere Röhre, in Stetten oder Dörffern abschiessen, darauff die
Rethe vnd Bürgere in Stetten, vnd der Schultiß ünd Pawren auff den
Dörffern ein fleissig auffmerckung haben, vnd die Vbertretter mit beueh-
mung der büchsen, straffen sollen.

Zum Siebenden, Sol kein Einwohner in Stetten oder Dörffern
dem Gesinde, Gesten, oder jemande in dem Hanse, gestatten, mit bren¬
nenden liechten ohne Laterne, oder auch mit Kinspenen, auff den Boden,
Stellen, Scheuren vud anderen sorglichen örtern, vmbzugehen, Auch solchs
für sich selbst nicht thun, auch gute acht auff die offen thürlein haben.
Das dieselbigen alle nacht beschlossen, oder mit steinen zugesetzt werden.

Vnd damit diesem allen, also bester sieissiger, nachgegangen wer-
de, So wollen wir, das der Rath einer jeden Statt, zwo Rahts Per-
sonen aus jhrem mittel, vnd zwo ans der Gemein, die dieser dinge ver-
stendig sein, ordenen, Vnd anff den Dörffern die Schultissen neben zween
P. w rn, zum wenigsten alle vierteil Jar, ein mal, in den Stetten, vnd
Dörffern, von Hause zu Hause vmbgeheu, die Fewerstetten fleissig besichti-
gen, vnd wo Mangel befunden, das dieselbigen nicht nottinfftig versorget,
also das leichtlich schaden vnd gefehrlicheit, zubeforchten, So sollen sie
dieselbigen ohne jennigen verzugk, von stundt an, niderbrechen, vnd die
jennigen so dieser vnser Verordnung zuwider, mit verwarung der Fewer-
stetten, vnd sonsten Handelen, nach gebür straffen.

Wann aber vber solliche nottnrfftige versehung vnd vnnorsichtig-
keit, (das Gott gnediglich abwende) durch bose lente, etwan Fewer an-
gelegt, oder sonsten durch verwarlosunge, angienge, damit demselbigen ge-
weret, vnd destoleichtlicher gesteuret möchte werden.

So wollen vnd ordnen wir. Das die Rethe in den Stetten, die
alten Wasserbrunnen, ausbawen, vnd wo die verfallen, oder sonsten
bciwfellig weren, widernmb rein machen, vnd zu der uotturfft bereiten
lassen, Auch in jeder gassen oder Virtel der Stadt, Zwo fleissige perso-
nen darzu verordenen, die anff solcheZihebrunnen sehen, das sie in bau-
wirden erhalten, vnd jerlich gereumet werde», darzu den die gemeine Nach-
barschast so sich solcher Brunne gebraucht, den Baukosten »ach gelegeuheit
tragen vnd gelte». Auch die Brunne mit einem Heuslein, oder zum we¬
nigsten eynem Glinde halb mans hoch verwaret werden sol. Auch sollen
zum wenigsten bey einem jeden Brnnnen zwen oder drey grosse wasser
Zuber, mit eisen banden auff Schlössen gefast, alle zeit vol wasser, von
de» Rethen in Stetten verordenet vnd gesetzt werden. Jedoch mus zu
Winterzeit achtung darauff gegeben werden, So ein harter frost einfiele,
das aus den selbigen Zubern (so zu den Brnnnen, wie gemelt, verorde-
nct werden sollen) das wasser gegossen werde, che es in grundt gefrire,
damit man die, so es die not erfordert, wider vol giessen, vnd zum
Fewer gebrauchen möge.

Des geleichen sollen auch die Gerichtsherren, Gemeinden, vnd
Schultheissen, der Dorffschafften, da sie albereit damit zu der notturfft



Polizei-Ordnung vom 2. July 1572. 85

»«cht versehen, wasser Teichlein, Borne oder Sode in jedem Dorffe ma-
chen, Daniit man zu Fewers not, vnd anderer teglicher nottui-fft, masser
darinnen halten könne, Darzu die Brnnqnellen in Felden n»d Fluren
reinigen, das dadurch die Wasser vnd Beche gemehret werden, vnd die
Leute der zu gebrauchen haben.

Zum Andern, wollen wir, daS der Rath einer jeden Statt, der-
gleichen alle Commnnen vnd Gemeinden der Dorffschafften, Leyttern,
Fewrhacken, wasser ©immer, Wagen vnd Schleusten, in zimlicher anzal,
vnd mit aller bereitschafft, vnder dem Rathause, vnd an anderen gelege-
neu orten, verordenen vnd stellen, da solliche in Fewers nöten von men»
niglichen, balt gefunden vnd gebraucht werden mügen.

Zum Dritten, Sollen die Rathe in den Stetten, an den Eckheu-
fern vnd an gelegenen örteru Fewerpsannen, auff des Rathes vnkosten.
Machen vnd bengen lassen, Vnd den Leuten so darbey wonhafftig, Bech-
krentz oder Kien darzu geben, vnd befehlen, wann bei) nacht Fewer auff-
ginge, damit in den Gassen jederman dester besser sich behelffe» vnd aus¬
kommen möchte, Dieselbigen Fewer pfannen, anzubrennen, fleissig zuuer-
waren, vnd also brennend zuerhalten, dieweil die FewerS not weret.

Zum Vierten, sol der Rath einer jeden Statt, die fleissige verord-
nung thnn, das alzeit zehen Bürger nechst bey einander gesessen, einen
guten starken Fewerhacken, vnd ein jeder Bürger in sonderheit für sich
ein gute lange Leiter, zween wasser Eimmer, für vnd in seinem Hause,
in Sommerszeit, ein faß voller wassers, für seiner Thür halte vnd ste-
hende habe, Auch sollen sie die Bürger anhalten, das sie sich befteissigen,
Fewersprutzen zu zeugen, der man wo es die notturfft erforderen würde,
zu rettung vnd leschung des Fewers in der höhe, zu gebrauchen habe.

Zum Fünfften, Sollen die jennigen bey denen das Fewer aus-
kombt, dasselbige alsbald vnd ohne Verzug beschreien vnd hülffe ruffen,
Vnd wo es also durch der Nachtbar fleissige hülffe vnd rettunge, ehe
dann es beleütet, gedempft vnd geleschet würde, Sol der Wirt bey dem
das Fewer auffgangen, des ohne wandet sein vnd bleiben, Wo aber sich
jemandt vnderstehen würde, sollichs ohne Leute heimlich zuuerdrucken, dar-
ans zu mehrmalen ein grosser schade erwachsen. Der sol so offt vnd dick
als das geschieht, von dem Rathe vmb zehen gülden, gebüsset vnd ge--
strafft werden.

Znm Sechsten, Sollen die Rethe in Stetten, den Wechtern, vnd
denen auff den Thürmen befehlen, daS sie jhres ambts trewlich auswar-
ten, vnd so balt ein fewer vermercket, dasselbige mit den Glockenfchlage
vnd gefchrei melden vnd anzeigen, Vnd wo das fewer etwa nahendt bey
dem Rathanse, oder den orten da die Leute gesengklich gehalten werden,

auskeme. So sollen die Stockmeistere, oder die jennigen so auff das ge-
fengknus bescheiden, alöbalt die gefangenen, welliche Haders halben einkom-
Men weren, auff gelnbde das sie sich wider einstellen wollen, enlleddigen,
Die anderen aber so auff den hals sitzen, oder Schuldt halben eingezogen
worden, Die sollen in Ketten geschmiedet, vnd an einem sicheren orte, so
lange die Fewers not weret, behalten vnd verwaret werden.

Zum Siebenden, Sollen die Rathe in den Stetten, alle Zimmer-
leute, Meurer, Tischer, oder Schnitzer, Schmiede, Bader vnd etzliche
andere jhre Bürger, insonderheit darzu ordenen vnd bestellen, das diesel-
den, So balt der Glockenschlag oder das geschrey gehört wirt, mit Aren,
Kannen, Eimmern, Schliffen, Sprügen, vnd was sonsten zu dem leschen
dienstlich, vnd nicht mit langen Messern, Spiesen oder anderen weren.



86 Polizei-Ordnung vom 2, July 1572.

auss das fürderlichste stracks dem Fewer zueilen, vnd dasselbig trcwlich
vnd fleissig leschen helffen, Desgleichen sollen cuichin gemein, Man vnd Fra-
wen, Knechte vnd Megde, jungk v»d alt so hierzu tüglich, dem Fewer mit
Leyt^rn, Fewrhacken, Schleuffen, vnd fassen voller wasser, vnd niemandt
mit leddigen Händen, zu lanffen, vnd keiner bey höhester peen vnd bnes,
der das sechste Haus von dem Fewer wonhafftig ist, in seinem Hanse
bleiben, oder jennig gerede austragen, damit hierdurch nicht weiter vud
gemeiner schade erfolge. Jedoch sol auch neben dem ein jeder Haußwirt,
so baldt das Fewer auffgehet, mit seinem Weibe, Kindern vnd Gesinde,
die bestellung thun, das sie wasser auff die böuen tragen, vno auff das
Fleugfewer in den höuen vnd auss de» techern, gute achtung geben
lassen.

Zum Achten, Sollen alle die jennigen so wasser kästen vnd Brnn-
nen in jhren Heusern oder honen haben, die Heuser vnd Höne aufffchlies-
sen, vnd die Leute das wasser zum Fewer nemen lassen, Vnd sollen alle
die so Pferde halten vnd haben, so balt alse die Glocken oder das ge-
schrey gehört, bey verlust der Pferde schuldig sein, zn dem Fewer wasser
znfüren, Vud sol der jennig der daS Fewer zum dem ersten beschreyet,
vnd der, so das erste, das ander vnd das dritte faß wasser, zu lefchung
desselben brenget, von dem Rathe einer jeden Statt, nach gelegenheit
vnd vermügen derselbigen, mit einem ehrlichen zerpfenninge bedacht wer-
den, darinne eine jede Stadt alsbalt, nach erossnung dieser vnser Land-
ordnung, eine gewisse satzung die vnuerweißlich sey, selbst machen, vnd
der, zubefordernng des gemeinen besten, also nachleben soll.

Zum Neunden, Sollen die Bürgermeistere vnd Stattnogte, die
ersten bey dem Fewer sein, das volck zur arbeit anhalten. Auch mas vnd
ordnung geben, damit keiner müssig stehe, over sousten einer den andern
am leschen verhindere, Vnd so es die nottursst erfordert, die austossende
zwey oder mehr Heuser, so der gefahr am nechsten, von stund an nider-
reissen vnd brechen lassen, welliche hernacher auff gemeinen der Statt vn-
kosten, wiederumb anffgebawet werden sollen, Insonderheit sollen auch
zwene aus dem Rathe verordnet werden, die auff den gassen hin vnnd
herwieder reiten oder gehen, fleissig anffmercken vnv zusehen, Das andere
fewersuot, müterey vnd dergeleichen vnrichtigkeit verhütet werde. Sonder-
lich aber anch der jennigen warnemen, so etwas in sollichenFewers nöten,
den Leuten dieblich entwenden, und dieselben in gebürliche straff der
Rechten nemen. Vnd wo zwey oder mehr fewer (das Gott gnedig ab-
wende) zugleich auffgingen, die leute hin vnd herwieder zusamen brengen,
vnd souiel müglich, das solliche geleschet werden, bestellen vnd versorgen.
In geleichem sollen die Gerichtsherrn anff den Dörffern, in dem wie
oben gemelt, auch notturfftige versehung thun, wie es ein jeder den sei-
nen zum besten bedencken wirt.

Zum Zehenden, Wann das Fewer am tage aus keine, sollen die
schlege vmb die Stette, und die Statt Thor, durch die Thorwechter,
oder aber so die nicht bey Händen, durch die nechsten Nachtbar, zngehal-
ten, vnnd niemandt srembds ohne des Bürgermeisters vorwissen, einge-
lassen werden. Würde auch jemandt vber dem wehren vnd leschen des
Fewers, an seinem leibe schaden empfangen, den sollen die Rethe der
Stette, vnd gemeinede der Dorfschafften, nach gelegenkeit der person vnd
des schadens, auch der Stette vnd Dörffer vermügen vnd vorraths/
zimbliche erstattung thun.
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Vrid thlln hierauff, euch den Rethen in Stetten, vnd Berichts-
Herrn auff den Dörffern, befehlen, vnd wellen. Daß jhr dieser vnser Ord-
nung also nachsetzet, vnd die allenthalben in das werck richtet. Damit
wir nicht verursacht werden, gegen den ungehorsamen vnS der gebür,
vnd notturfft nach, mit straff vnnd vngnad zusrzeigen, Darauff wir einen
jeden verwarnet haben wollen.

Beschluß.

OllichS alles vnd jedeS, wie vorgeschrieben, haben wir euch allen vnd
jeden vnsern Vnderthanen vnd Schutz verwandten, gnediger Meinung
nicht verhalten wollen, Seindt auch endtlich gesinnet, darüber (wie im
eingange dieser vnser Landtordenung ferner zuersehen) ernstlich zu halten.
Jedoch behalten wir vns, unseren Erben vnd Nachkommenden, bevor. Diese
vnsere ausgekündigte Policey vnnd Landtordnung, nach gelegenhcit der zeit
vnd leuffte, vnd wann es vnS, vnseren Erben vnd Nachkommenden, gut, nütz-
lich, notwendig, vnd znbefurderung vnserer Vnderthanen Wolfart, dienst-
lich sein wirt, In einem oder mehr Puncten vnd Articulen, zuueranderen,
zu mindern, zu erkleren, zu mehren vnd zu bessern, Trewlich vnd one
alle geferde. Zn vrkunt haben wir diese vnsere Ordenung, mit vnseren
Jnsieglen wissentlich besiegelt, Vnd geben in vnser Stadt Sternebergk,
nach Christi vnsers lieben Herren vnd Heilands geburt, im Tausendt
fünff hundert vnd zwey vnd Siebentzigesten Jahre, den 2. Julij. *)

Herzog Adolph Friedrichs rmovirte
Gesinde- Tagelöhner- Bauer- Schäfer-

Tax- und Bictual-Ordmmg vom
14. November 16154.

SB, Adolph Friederich, Hertzog zu Mecklenburg?, u. s. w. fügen
allen und jeden Vnsern Vnterthanen, Geistlichen und Weltlichen Stan-
des, Vnsern Hauptleuten, Küchenmeistern, auch denen von der Ritterschasst,
Bürgermeistern, Richtern und Rathen in den Städten, Pfandes Einhabern
und pensioiiarien, Bürgern und Bauren und fonsten jedermänniglichen.
so in Vnsern Fürstenthumen und Landenwohnen, und sonsten sich auff-
kalten, niemand außgenommen, negst entpietung Vnsers gnädigen Grusses/,
hiemit gnädig zu wissen.

*) Von den verschiedenen Polizei-Ordnungen, die in den Jahren 1516, 1542, 1562 und
1512 erschienen sind, ist nur das letzte, unterm 9. May 1519, vom Kaiser Rudolf 8.
bestätigte, und unterm 21. Januar,1513 publizirte Gesetz für noch jetzt gültig i«
erachte», und deshalb hier aufgenommen.
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OB Wir zwar wol »erhoffet, es würde Vnsere für etzliche.nIah-

ren zu abschaff- und ferner Verhütung aller unbilligen Vervortheilung,
Vbersatzes und Eigennutzes, verfasset?» und publicirten Gesinde- Tage¬
löhner- Baur- und Schäffer-Ordnung von jedermänniglich schuldiger Ge-
bühr nach, gehorsambst seyn gelebet worden, anch sich ohne das, ein jeg¬
licher in Handel und Wandel gegen seinen Regsten für sich felbsten also
erwiesen haben, daß daraus, daß er ein Christ, und Gott und seine hei¬
lige Gebote und Befehlige von der Liebe des Regsten, nicht gar in ihm
erloschen weren, an jhm hätte verspüret werden mögen.

So hat doch bißhero nicht allein die leidige Erfahrung bezeuget,
sondern es ist auch Vns und dem Hochgebornen Fürsten, Herrn G u -
stass Adolphen, Hertzogen zu Mecklenburg :c. Vnserm freundlichen
vielgeliebten Vettern, Sohn nnd Gevattern, auff dem negst zn Malchin
gehaltenen Landtage, von Vnser Erbaren Ritter- und Landschafft unter-
thänig berichtet nnd geklaget worden, das sothaner Vilser heilsamen Ver-
Ordnung gantz nicht gelebet, nnd dabey Vnsere getrewe Vnterthanen, Leh-
neleute, Bürgere nnd Baurßleute, so weinig einige Hülffe nnd Erleichte¬
rung verspüret, daß sie anch noch mit härtern nnd schwerern, von ihrem Ge-
sinde ihnen mit Trotz und Frevel fürgeschriebenen Conditionibus und verstei¬
gerten Lohn graviret und beschweret. Vnd ob schon der vielgütige GOtt
voriges und jetziges Jahr das Land mit so reichen Segen gekrönet, daß
das Korn zu einem sehr wohlfeilen prenß gekommen und gerathen, dan-
noch solches dem Landman und armen Leuten in den Städten zu keiner
Erleichterung, bey einkanff Bier uud Brodts, und ander zur erhaltung
menschlichen Lebens benöthigten Victiialieu und Wahren, nicht gedeyen
mögen, sondern der Geitz des Menschen Hertzen und Sinn der massen
eingenommen, verblendet, und gereitzet, daß sie mit gäntzlicher hindan-
setznng aller Christlichen Liebe gegen GOtt nnd jhren Regsten, anff von-
gen Preiß der Victualien nnd Wahren, geringem Gewichte und Masse
und deren Betrug, höchstärgerlicher und boßhaffter Weise, GOttes heili-
gen Wortes, und aller starcken Bedrawungen zeitlicher und ewiger, auff
solches schinderisch und vervortheilisch Wesen, darin befindlichen und ge-
setzeten Straffen gantz ungeachtet, bestanden und beharret, ja den lieben
Seegen GOttes nicht einmahl für ein billiges zu kauffen und anzuneh-
men, begehret, also, daß der arme Banrsmann kaumbst für einen gantzen
Sack Rogken ein paar Schue erhandeln und zu wege bringen können,
und was dergleichen VnChristlichen Vbersatzes und Vervortheilnnge bey
Verkauffung ander Wahren, mehr fürgangen.

Alldieweil wir aber solchen srevelhafften Beginnen und nngehor-
sameu Bezeigungen keines Weges zuzusehen, gemeinet, sondern tragenden
Landes Fürstlichen Ampts nnd Obrigkeit wegen, zu Vnser getrauen Vn¬
terthanen höchstnötigen Erleichterung, Hülff, Nutz und Besten, solch Vn-
Christliches Vervortheilisches, wie auch alles bishero verspüretes, üppiges,
verschwendersch Wesen und Zehren bey jedermänniglich gäntzlich abge-
schaffet nnd schuldigen Gehorsam von einem jeden wissen und haben
wollen. (; .

Als haben Wir hochgedachte Vilsers vielgeliebten Vettern und
Sohns Ld. auff vorgehabte Berathschlagung, auch Vnser Erbaren Ritter-
und Landschafft auff gedachten Landtage angehörtes nnterthäniges rathsa-
mes Bedencken, vorige Vnsere publicirte Constitutione® und Ordnngen
wieder zur Hand genommen, dieselbe revidiret, und in einem nnd an-
deru Punct nach jyigen Vmbstäiidcn und erheischenden hohen Roth, zu



Gesinde- :c. Ordnung vom 14. Nov. 1654. 89

des gantzen Landes besten vermehret und verbessert, und zu beständiger
reiffer Handhabung dessenalle», uns beiderseits mit einander beständig
verglichenund vereinbahret, darüber steiff und nnabsetzlichzu halten, und
so wenig Vnsern Beampten, als einigem von Vnsern Lehnlenten und
andern sämptlichenVnterthanen, Bürgern und Bauren, in einigen Punct
davon abzuschreiten,einiger Massenzugestatteu, sondern anff den fall der
Vbertrettung, mit denen hierin außgedruckten und andern gehörigen
Straffen, gegen die Verbrecher unnachlessig zu verfahren und gehörigen
Ernst dabey verspüren zulassen. Jmmassen Wir dann auch fordersambst
Vusere Policen Ordnung mit Zuziehungetzlicheraus Vilser Erbaren Rit-
ter- und Landschafft zu revidiren, und uach erheischendenNothturfft,
Vmbständen, und Vnser sämbtlichenLanden nnd Leuten gemeinen Nutz
und Besten, in einem und andern zuverbessernund zuvermehren, und
was in diese Vnsere jtzige Ordnung zu bringen, die enge der Zeit nicht
hat zugeben wollen, solchesalles völliger und mit mehrem sothauerVnser
Police» Ordnung einverleiben, und inseriren, und dieselbe mit dem ehi-
sten publiciren zu lassen,gnädig gemeinet und entschlossenseyn.

Tit. I.

Von fleissigerAbwartung des GOttes dienstes.

Etzen, Ordnen und wollen demnachhiemit anfänglichund fürs Erste,
daß hinfüro, damit durch Heiligung GOttes des Allerhöchstenhochwerthen
heiligen Nahmens, dieses Werck und all Vnser ChristlichesVorhaben, Le-
ben nnd Wandel desto mehr von Ihm gesegnet und gefordert werde,
jedermänniglichsich alles Flnchen und Schwerens und andern Gotteslä¬
sterlichenleichtfertigenRedens und Misbrauchs Göttlichen Nahmens gäntz-
lich und bey Vnser unnachlässigenexemplarischenernsten Straffe eussern,
und enthalten, und hingegen des GOttesdienstes mit gebührendemErnst
abwardten, und von niemanden die Sonn- und andere hohe Feyrtage
und Feste, so den gantzenTag über gefeyert werden, mit Pflügen, Seen,
Meyen, Einführen, und ander Feld- und Haußarbeit, wie auch in den
Städten von den Handels Leuten und Handwerckern,mit Handtier- und
Handelung, keineswegesvernnheiliget, vnd sonderlich unter den Predig-
te» kein schenckenvon Wein, Bier oder Brandwein »erstattet, noch kein
Korn oder ander dergleichenGeträidig und Sachen, so wenig von unfern
Beampten als andern Vnterthanen, hereingebrachtoder ausgeführet, auch
keine JahrMärckte gehalten, sondern dieselbe mitten in die Woche, auff
Mitwochs» oder Donnerstage verlegt werden sollen, alles bey Vnser ern-
sten ulinachlässigenschweren Straffe, so offt jemand wieder einen oder
andern Pnnct handeln und sichvergreiffen würde.

§. 2. Jmmassen Wir es dann auch nicht allein, daß keine Hoch-
Zeiten auff Son- oder Feyertagen gehalten werden sollen, und was. dem
anhängig, bey Vnser publicirten Kirchen Ordnung allerdings bewenden
lqssen, sondern wollen auch, daß die Kindrauffs Gastcrcyen auff Son-
oder Feyertagen zu Mittage hinfüro abgestellet und sonsten alle über-
mässigeVnkosten nnd Verschwendungenanff Hochzeiten,Kindtauffen, Be-
gräbnüssennnd andere Gastercyen auff dem Lande und in Städten,. hie-
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mit abgeschaffetund auffs genawste eingezogen, und weil mit den Con-
feeten anffm Lande und in Städten, ein grosses Consumiret wird, sol¬
ches alles Key Vnser hohen schweren Straffe gcmtzlichabgeschaffet,und
an deren statt die allhie gewachseneGartenfrüchte und schlechteEisen-
Kuchen auffgesetzet,auch bey den BaursLeuten auff den Dörffern die
Fastnachts und andere Gilden, in soilderheit, die so man in den Heili-
gen Pfingsten helt, welcheausserhalb dem, daß es eine Zusammeukunfft
zum Gesöffeist, noch darzu umb so viel erschröcklicher,weil es am Feste
des Heiligen Geistes (welches mit Andacht vnd höchsterDanckbarkeitzu
begehen) gehalten, und der Rahme Pfingsten anff gantz böse weise miß-
braucht wird, ferner nicht gehalten, noch zu den Kindtauffen mehr als
die Gefattern, deren sie vermüge Vnser Kirchen Ordnung nur drey bit-
ten sollen, Vater und Mutter, Bruder und Schwestern und deren Ehe«
frawen und Männer gebeten, und auff eine Malzeit entgästiget werden
sollen.

Tit. II.

Von BaursLeuten und deren Dienstbarkeit und
Außfolgung.

Echst diesem und fürs ander Ordnen und setzen Wir, nachdemedie
tägliche Erfahrung bezeuget, daß die Baursleute und Vnterthanen, Man-
nes und Weibes Personen, sich diese Zeit vielfältig unterfangen, sichvhn jhrer Herrn und Obrigkeit vorwissen und bewilligungzusammenzu-
gesellen, zu verloben und znbesreyen, solches aber, weil sie jhrer Herr-
schafft,dieser Vnser Lande und Fürsteuthüme kundbaren Gebrauche nach,
mit Knecht- und Leibeigenschafft,sampt jhren Weib und Kindern ver-
wandt, und dahero jhrer Personen selbst nicht mächtig, noch sichohn
jhrer Herrn bewilligung jhnen zu entziehen und zu verloben, einiger
Massen befüget.

Daß Wir demnachsolchesangemassetesheimblichesVerloben und
Freyen der Baurslente gäntzlichhiemit wollen verbotten und abgeschaffet
haben. Jmmassen Wir dann auch alle sothane Versprech- und Verlob-
nüssen, so von dato Vnser vorigen Anno 1616. publica-ten Constitu¬
tion hinter der Herrn und Obrigkeit vorwissen und belieben selten ge»
schehenund sürgenommen werden, hiemit und Krafft dieses nochmals
Cassiren,*urtb für unkräfftig, null und nichtig erklären nnd declarireu,
also und dergestalt, daß solchessür nicht geschehen,geachtet nnd gehalten,
und ein jeder bey seinem Herrn nach wie vor zuverbleibenschüldigseyn,
und darüber mit einer ernsten Straffe, wegen freventlicherüberschreit-
und Hindansetzungdieser Vnser Ordnung angesehen und beleget werden
sollen. »

§. 2. Wie Wir dann auch allen und jeden Predigern in Städ«
ten und auff dem Laude gantz ernstlichuüd bey Vermeidung Vnser Vn-
gnade, nnd Entsetzung jhres Dienstes, und Erstattung alles Schadens
und Angelegenheit, so der Herrschafft hieraus entstehen würde, hiemit
gebieten und befehlen, das sie niemand von Baursleuten, sie haben jhnen
dann beyderseits von -jhren Herrn und Obrigkeit glaubhafften richtigen
Schein, wegen jhrer außdrücklichenBewilligung oder Erlvssung einge¬
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bracht, und fürgezeiget, Oopuliren noch Vertrawen, noch jemand einigen
Geburts Brieff-mittyeilen sollen; Gestalt dann so wol ein jedweder auff
dem Lande, niemanden ohn solchenSchein zu Baurrecht, als auch die
Obrigkeit in den Städten zu Bürgerrecht auffzunehmen,Gebuhrts Brieffe
zuertheilen, oder hinweg zu schiffen, oder sonsten aus dem Lande, oder
über die Pässe sichzubegeben,zuverstatten, und deßwegenbey den Schis-
fern, und sonsten bey den Ihrigen bestendige Anstalt zumachen, gnädig
und bey VermeidungVilser Ernster Straffe, hiemit befehliget sein sollen.

K. 3. Jmmasse» Wir dann auch ordnen und wollen, daß keines
Bauren Sohn oder Tochter sich eigenes gesallens ohne Erlaubnüß seiner
Herrschafft,nnd eydliche Verpflichtung, oder an dessen stath bestellung
gnughaffter Oaiition, über gesetzte und vergönnet? Zeit nicht außzublei-
ben, noch sichjrgends wo, ohu erlassung, Häußlich nieder zulassen,oder
ausserhalbLandes in Dienste zubegeben,bemächtigetsein sollen.

F. 4. Nach dem aber bey dieser entstandenen Kriegs-Vnruhe,
viele ohn vorwissen und Erfassung Ihrer Obrigkeit und Herrschafftsich
zusammen gesellet, und besreyet. So ordnen und wollen Wir, daß die
Fraw, und die von jhnen beyderseits gezeugte Kinder dem Manne fol-
gen, jedochdes Weibes Herrschafft oder Eigenthums Herrn billigmessiger
Abtrag, nachdemjhr vermögen ist, geschehen.Auch da einer eine Witt-
Frawe diese Zeit über also ohn Erlaß- und Bewilligung gefreyet, und
sich zu jhr auffs Gehöffte begeben hette, gleichfals also gehalten, und die
Kinder erster Ehe zu besetzuug selbigen GehöffteS, dem vorigen Eigen-
thumsHerrn verbleiben, die Kinder ander Ehe aber dem Vater sampt der
Mutter folgen, und was an eigen Viehe bey Anfang der andern Ehe
bey dem Hofe gewesen, den Kindern erster Ehe gelassen,was aber her-
nacher in wehrendem Ehestande zugezeuget, und erworben, unter der
Herrschaffterster Ehe Kinder, zu derselben und des Gehöffts besten, und
ermeldeten abziehendenEheleuten getheilet werden solle.

ß. 5. Würde aber jemand selbst besürdern, oder anlas dazuge-
ben, daS einer seiner Vnterthanen, eines andern Vnterthanen, ohn jhrer
Obrigkeit, darunter sie gehöret, wissenund willen, freycte, und heruacher
mit Praetendiruitg dieser Vilser Ordnung, Mann und Weib, alß wan
sie sichohu sein Porwissen zusammen besreyet hetten, abfordern, so sol
derselbe, wann er zufoderst dessen überwiesen, seines Vnterthanen ver-
lustig sein, nnd sothaner Vnterthan der Obrigkeit, uiiter welchedie Fraw
gehöret, sambt der Frawen nnd erzeugetenKinder verbleiben.

K. 6. Die jennigen so unehrlich gezenget und gebohren, verblei-
ben derjenigenObrigkeit, worunter das Weib gehöret, es were "dann, daß
der Mann das Weib hette geehliget, auff welchenfall es mit jhnen, wie
mit andern, und also wie obgedacht,gehalten werden sol

H. 7. Die Abfolgnng aber zustehenderVnterthanen, sol einem
jedwedern, wann der Vnterthan des Fürgebens gestendig, oder dessen
alßbald überführet und überweiset werden kann, unweigerlich, so wol in
den Städten als auff dem Lande wiederfahren, und damit niemand zur
Vngebüer anffgehalten werden, oder, dafern der jehnige, bey dem sie
gefordert werden, und die Abfolgnng stehet, sichdessenverweigern werde,
und darüber der Eigenthums-Herr unverrichteter Sachen wieder davon
ziehen müste, und immittelst der Vnterthan weg- und von ha»den kom-
men würde, dem Eigenthums-Herru dafür gerecht werden und gehalten
seyn.
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Z. 8. Solte aber bcy der erste» Anspracheder jenige, so den
Vnterthanen abzufordernbegehret, seinen Beweißthumb, daß er etwa von
ungesehr, oder Vnvermuthlich denselben angetroffen, nicht alßbald zur
Hand haben, sondern denselben ehist beyzubringen, sich erklären, so soll
derselbe,bey welchemder Vnterthan sichauffhelt, demselbenentweder ge-
bührende Oavire», oder auch dafür stehen und gehalten seyn, und dem
Vnterthanen alle sein Zeug und Geräthlein, sambt dem Lohn auffhalten,
und nicht außsolgen lassen.

§. 9. Were es aber Sache, daß der Vnterthan zwar gestünde,
oder jhm auch erwiesen würde, daß er dahin, wohin er gefordert wird,
gehöret habe, aber dagegen seine Exceptiones einwendete, dieselbeaber
so bald von jhme nicht beigebracht werden tönten, sondern aitiorem iu-
daginem requirirten, auff solchen Fall soll die Obrigkeit in Städten,
und auff dem Lande, wofern nicht die Leute so gefördert werden, unter
Ihre selbst eigene Jurisdiction gehören, gedachteneinwendens ungeachtet,
die Absolgungbeschaffenund anordnen, jedoch sich von denen, die die
Absorderuug thun, genügsame l'auti»» oder revers aus andworten las¬
sen, daß, dasern sie von den abgeforderten an gehörigen Oerthern wür-
den besprochenwerden, Sie daselbst Ansprache gewärtig seyn, und sichden Judicatis untergeben, anch sie die Obrigkeit der Außfolung halben,
so weit es die Rechte erfordern, jederzeit Roth und Schadeloß, auch es
gegen sie in gleichen Fällen ebenmässig also halten und observiren
wolten.

§. 10. Aldieweil Wir aber vernehmen, daß das muthwillige
heimblicheentlauffen der Vnterthanen von Tag zu Tag mehr und mehr
zunehmensolle, und Wir dan solchemGottlosen boßhafftenWesen lenger
nicht zusehen,sondern mit andern benachbarten Potentaten, Chur- und
Fürsten, Vns vergleichenund auff Mittel und Wege bedacht seyn wol-
len, wie solche Meinaidige böse Buben aus srembden Ländern wieder
herbey gebracht werden sollen. So wollen Wir einem jedwedcrn hiemit
Landes Fürstlich erinnert, und gantz ernstlichanbefohlenhaben, sich sol-
ches ungebührlichenentlanffens gäntzlichzu eussernnnd zu enthalten, oder
da sie hernacher wieder ertappet werden sollten, gewertig zu seyn, daßsie mit Stanpschlage, und andern harten schweren.Ja nach befindunge,
Leib und Lebens Straffen, so viel die Rechte erlauben, beleget werden
sollen. Wobey Wir aber noch aus Landes Fürst- und Väterlicher Cle-
mentz und Gütigkeit allen und jeden so biß dato sichjhren Herrn entzo-
gen, und entlauffen, die gnaden Thür so weit eröffnen, daß, so sie sichinnerhalb drey Monaten nach publication dieser Vilser Ordnung, gehör-sambst wieder einfinden und stellen werden, Ihnen alles vorige hiemitund Krafft dieses gäntzlichpordniiiret, und sie zu vorigen Gnaden wie-der auff- und angenommen werden sollen. Mit der ernsten endlichen
Verwarnung dasern sie diese Gnadenzeit nicht erkennen, noch wahrneb-
wen solten, hernacher dessennicht mehr fähig seyn, sondern, wann siezur Hand gebracht worden, daran es uns dann vermittelst Göttlicher
Hülffe und einmuthiger Zusahmensetzungander benachbarterPotentaten,
Chur- und Fürsten nicht ermangeln soll, als EideS vergesseneMeineidigeBuben obgedachter massen unnachlässig gestraffet, wie auch gegen dieHäler und Verbuscher, nach einhält der gemeinen beschriebenenRechte,verfahren werden solle, Wornach sich ein jeder hat -zurichten, und fürVnglück zu hüten und vorzusehen.
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Tit. III.

Von dem Gesinde, Dienstbotten, Tagelöhnern und
ArbeitsLeuten, auch Herrnlosen ledigen Knechten

und Mägden.

Z. i.

O viel fürs dritte die Dienstbotten und ArbeitsLente anbelangen
thut, Wiederholen wir anhero, wieder deren uns hinterbrachtes und dro-
den schonangerührtes frevelhafftes ungehorsamesBeginnen, unsere hiebe-
vor publicirte Policey Ordnung, und andere heilsame Constitutiones,
und vermöge derselben ordnen und befehlen W^r, daß hinfüro in
Städten und auf den Dörffern keiner des andern Gesinde, w.'il es noch
in des andern Dienst und Brodt, und unerleubet ist, es geschehedann
mit des andern Vorwissen, außmieten und dingen, oder durch Anbietung
grössernLohns oder dergleichenan sich ziehen und lockensolle, bey Straffe
so es einer vom Adel, oder EinHaber Adelicher Güter thäte zwantzig
Reichsthaler, der Bürger zehen Reichsthaler: Vnd der Baur so hoch sich
das Jährliche Lohn desselbigenDienstbotten erstrecket,davon ein Theil
jedes Orths Obrigkeit, der ander Theil ad pios usus, und der dritte
dem jenigen, der einen solchenVbertretter wird anzeigen und nahmkündig
machen, heimbfallenund zugekehretwerden solle; Jmmassen es dann auch
mit allen andern nachfolgendenStraffen also sol gehalten werden; Der
Dienstbotte aber, so sich dergestalt aus dem Dienste ohne seines Herrn
Vorwlssen und Willen auffreden lu-sse, der sol seines Dienstlohns ver-
lüstig seyn, und daselbstjemand anders zu dienen nicht gelitten, sondern
an seinen ersten Herrn verwiesen werden, und wer solche Dienstbotten
daselbst annehmen würde, der sol gleich den andern, wie oben gemeldt
gestraffet werden.

8. 2. Wann auch ein Dienstbotte ausserhalbder Zeit ohn recht-
messigeVrsache sein Vrlaub selbst nimbt, dem soll der Herr oder die
Fraw jenigen Lohn zugeben nicht schuldig, und niemand bey obiger
Straffe jhn in Dienst wieder anzunehmen,bemächtigetsein.

§. 3. Da entgegen, wann ein Herr oder Frawe sein Gesinde
ehe es außgedienet, vernhrlauben würde, und das Gesinde vermeinte,
es hette dazu nicht Vrsache gegeben; So sol es solchesden Gerichtsha-
bern der Oerther anzeigen, welche, wann Sie befinden, daß ohn erheb-
liche redlicheVrsachen das Gesinde erlaubet worden, den Herrn oder die
Fraw dahin halten sollen, daß Sie den Dienstbotten, so dergestalt vor
der Zeit geuhrlanbet worden, Ihren Lohn vor voll geben und entrich-
ten sollen.

§. 4. Wann auch ein Dienstbotte, nachdem er außgedienet hat,
oder fonsten mit willen seines Herrn, von einem andern sichmieten liesse,
und das Gottes oder Hand Geld daranff empfangen, dem soll er auch
ob jhm schonsein jetziger Herr oder Fraw behalten und er dabey ver-
bleiben wollte, dennochzu dienen und zu zuziehe»schuldigseyn, auch von
keinem andern mehr sich bestellen lassen, noch Gottes Geld oder Hand
Pfenning nehmen, oder aber, da er solches thun würde, sol er einem
andern zu dienen nicht geduldet werden, Vnd der, so wissentlichmit ei¬
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nein Dienstbotten, so allbereit von einem andern Gottes oder HandGeld
empfangen, dingen würde der svl von des OrthsObrigkeit ebenmässig,
wie droben gesetzet,gestraffet werden.

K. o. Es sol aber ein Dienstbotte zu rechter Zeit, nemblichein
Viertel Jahrs vorher (worunter doch die Hoffmeister, Voigts, Verwalter
und Bawmvhmen auff dem Lande nicht verstanden werden. Sondern
dieselbe gleich den Schaffen! ein halb Jahr vorher, und zwar auff
Ostern zu resigniren schuldigseyn sollen) seinen Dienst seinem Herrn
auffkündigen, oder da solches nicht geschicht, auff der ersten Stel-
len zu verbleiben verbunden seyn. Jmmaffcn dann niemand in- oder
ausserhalbgewöhnlicherMietzeit srembdes Gesinde zu Dienst auffnehmen
sol, bey obiger Straffe, eö könne dann von seinem vorigen Herrn, oder
des Orths Obrigkeit einen Schein und Kundschafftfürzeigen, daß es red-
lich abgeschiedensey, welcher Schein Ihm dann anch anff solchen Fall
unweigerlichund ohn entgelt mitgetheilet werden sol, Vnd dahingegen
der Dienstbotte von seinem Herrn, zu dem er sichwieder vermietet hat,
einen schrifftlichenSchein unter desselbeneigenHand, was ihm zum Lohn
oder sousten zu gebe» versprochen,einbringen sol. Mit der Verwarnung,
dafern es sich hernacher anders befinden würde, derselbe, so solchen
Schein ertheilet, in zwantzig.ReichsthalerStraffe verfallen seyn solle.

8. 6. Weil wir auch befinden, daß allerhand Herrnloß Gesinde
und ledige Knechte und Mägde aus Muthwilleu andern Leuten, sonder-
lich bey wohlfeiler Zeit zn dienen, bey andern einznliegen,und auff jhre
eigen Hand zu leben, sich einschleiffen.Wir aber solcheshinfüro abge-
schaffet haben wollen. So sollen demnach solche Einlieger, so gesund
seyn, und dienen können, hinfüro nicht gelitten, noch geduldet werden,
Vnd sol deßfals jedes Orths Obrigkeit bey allen Einwohnern in Städ-
ten und auff dem Lande, jedes Viertheil Jahr einmahl oder auch offters,
da es vonnöthen, von Hause zu Hause nachfragen, und erkundigungan-
stellen, was für Leute sich bey jhncn auffhalteu, und was für Nahrung
cm jeglichertreibe, und wann Knechte oder Mägde, so Gesundheit hal-
ber zur Arbeit tauglich und düchtig, obgesetztermassen, ohne Veruff an-
getroffen werden, dieselbezur Arbeit und Dienst sichzubegeben,angetrie-
bev. In dessen aber und biß solches geschiehet,jhnen nach beschaffenen
Vmbständen eine Wöchentlicheoder Monatliche Steur als einen Gülden,
zn reparirnng jedes Orths Kirchen, dahin sie eingepfarret, zu geben anff-
erleget, und dadurch Dienst und redliche Nahrung zu suchengenötiget,
und wann solcheEinlieger anderswo hin ziehen wollen, von jedes Orths
Obrigkeit wohin und wem sie sich vermietet haben, einen Schein, damit
solcherfreventlichenWiedersetzlichkeitmöge gewehret werden, einzubringen,
schuldig seyu sollen.

§. 7. Damit aber auch dem Gesinde der Besoldung halben
nicht Vrsache gegeben werde, sich znbeschweren, oder von einem Orth
zum andern zulauffen. So wollen vnd ordnen Wir, daß in nnsern Lan-
den vnd Fürstenthumen, darin nachfolgendeMaeß und Gleichheit gehal-
ten werden, und darüber Niemand ichts was mehr zu geben oder zu
nehmen, bemächtigetseyn solle, mit der ernstenVerwarnung, dafern dem-
selben einer oder ander zu wiedern handeln würde, derselbe mit ernster
unnachlefsiqerStraffe, und zwar, do es einer vom Adel, oder Einhaber
AdelicherGüter wäre, der mehr gegeben oder versprochen,mit 20. Reichs-
tbal., Ein Bürger mit 10. Reichsthal., Ein Baur so hoch sich das Jähr-
liche Lohn desselbigerDienstbotten erstrecket, und der jenige so mehr ge-
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nommenoder bedinget, mit Verlust selbigenLohns, oder nach befindung
beharlicher Wiedersetzlichkeit,mit endern schweren Straffen von eines
jeden Orths Obrigkeit gestraffet und beleget werden solle.

Z. 8. Vnd sol demnachgegeben werden, wie folget:
Einem grossenKnecht, der Pflügen, Haken, Säen, Weyen, und

das Wagen -Pflng- und HackenZeug verfertigen kan, auffs höchsteeins
für alles 18. Flor, oder auch 12. Flor, und 2. paar Schuhe, 2. Hemb-
der, und 2. paar Leinenhosen.

Einem andern Knechte, so solche Arbeit zu thun nicht düchtig,
eins vor alles 12. Flor, oder auch 7. Flor. 2. paar Schue, 2. Hembder,
2. paar Hosen.

Einem Voigte, so die Fischerei)nnd andere Feld-Arbeit mit ver-
richten kan, eins für alles 20. Flor, welcheraber solcheFischcreyArbeit
nicht verrichtet, sondern das Ackerwerckallein befördert, und die Hand
mit an den Pflug leget, 18. Flor.

Einem Fischer eins für alles 16. Flor.
Einem Jungen so Futter schneiden, und den Sommer über die

Pferde hüten kan, eins vor alles 8. Flor, oder 5. Flor. 2. paar Schue,
2. Hembder, und 2. paar Leinenhosen.

Einer düchtigenBawmohmen, so von dem kleinen und grossen
Viehe guten befcheid weis, uud dasselbe wol wartet, -1. Flor. 2. paar
Schuhe und gewöhnlichLeinen.

Einer Küchin 4. Flor. 2. paar Schue nnd gewöhnlichesLeinen.
Einer andern Dienstmagd 3. Flor. 2. par Schue und gewöhn-,

liches Leinen.
Einem Meyer die Erndte durch, zusammen 6. Flor, darzu die

Kost und nothdürfftiges Speise oder Mittel Bier, oder bey freyer Kost,
an Tagelohn 4. Schilling wann er sichselbstbeköstiget12 Schilling.

Einer Binderin 3. Flor, und ein paar Händschen.

Einem Höker das gautze Jahr über 10. Flor. 2. paar Schue, 2.
Hembde und 2. paar Hosen, dafern aber jemand jhn das gantze Iahe,
über nicht halten wolte, so sol ihm vom Frühling biß Martini 6. Flor,
ein paar Schue und halb Leinen, oder an Tagelohn bey freyer Kost und
SpeifeBier 2. Schilling gegeben werden.

Einem Dröscher der von vier Vhr Morgens, biß AbendS nach
sechsenso wol auff Lande, dafern es allda begehret wird, als in Städ-
ten, seiner Arbeit abzuwarten schüldigfeyn sol, sol auff dem Lande für
dießmahl und biß Vilser sernern Verordnung der 18. Schilling ohir
einige Kost nnd Bier, oder auch an Gelde, für die Last Rogken, Meitze«
und Gersten 4. Gulden. Für die Last Habern, Erbsen und Buchweitzeu
3. Gülden ohne einige Zugabe, oder bey freyer Speisung für die Last
Weihen, Rogken, Gersten20. Schilling. Habern, Erbsen und Buchweitzeu
1ö. Schilling zu Lohne gegeben werden. In Städten aber >ollen die
Dröscher bey beständigenScheüren, in Ansehung der kurzenScheundehlen
und des angesäeten Ackers umb den 13. Scheffel nebenst einer Kanne
Speise Bier auff den Tag, Die aber keine bestendige Scheuren haben,
bey fteyer Kost zu Tagelohn umb.2. Schilling Dröschen, und sol sich
ein ieglicher mit drey Pötte Speise Bier des Tages, und zumFrühestück
wit Saltzen Hering und Butter oder Käse, des Mittages mit einer Vor-
kost, und Zuspeise und Blitter oder Käse, wie auch des Abends wit
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einer Vorkost, Zuspeise und Butter oder Käse, begnügen lassen, und
bleibet die Wahl solcherBelohnung bey dem Lohn Herrn.

Einem gemeinen Tagelöhner sol ausserhalb der Erndte Zeit des
Sommers von Marien Verkündigung, ist den 25. Martij, biß Michaelis
des Tages zu Lohn 2. Schilling (und einer Frawen einen nnd ein hal-
den Schilling) und des Winters, von Michaelis biß Marien Verkündi¬
gung einen und ein halben Schilling, (und einer Frawen 1. Schilling 3
Pfenning) bey sreyer Kost, bey seiner eigen Kost aber des Sommers 8.
und des Winters 7. Schilling gegeben werden.

Einem Botteu innerhalb Landes für die Meile 4. Schilling nnd
auff einen Tag stillieget Geld 4. Schilling. Ausserhalb Landes aber,
dafern über dieses Landes Gräntze die Reise über 10. Meile anlaufft,
für die Meile 6. Schilling und 6. Schilling stillieget Geld, da jhm aber
über die Brieffe zimlich grosse Packen nnd Acten oder sönsten etwas
schwereszn tragen, würde anffgegeben werden, hat man sich mit jhm
deßwegen nach Billigkeit zu vergleichen.

Den Zimmerleuten des Sommers von Marien Verkündigung biß
Michaelis und zwar von 4. Vhren des Morgens biß des Abendes nach
6. Vhren, bey eigener Kost, ohn einiges Bier, dem Meister des Tages
±2. Schilling, dem Knechte 10. Schilling, dem Jungen 9. Schilling, oder
bey freyer Kost dem Meister 5. Schilling, dem Knechte drey und einen
halben Schilling, dem Zungen zwey und einen halben Schilling, des
Winters von Michaelis biß Marien Verkündigung dem Meister 10. Schil-
ling, dem Knechte8. Schilling, dem Jungen 7. Schilling, oder bey freyer
Kost dem Meister 4. Schilling, dem Knechte3. Schilling, dem Jungen
2. Schilling, und sol jhnen nicht mehr als jedem 4. pvtte Speise Bier
«uff den Tag bey Sommer Zeit, und des Winters 3. pott Bier gegeben
werden. Wann aber ein Zimmer zu bawen verdungen wird, so sol für
ein Gebind mit 2. Abseiten und gedoppelten Ständern 5. Flor, ohn
jeniges Bier gereichetwerden.

Den Tischlern, Maurern und deren Gesellen, sol ein Ebenmässiges
«ls den Zimmerleuten zu Tagelohn gegeben werden.

Eines Maurmeisters Handlauger oder Kalckschlägeraber, und
eines Tischlers Lehr Jungen, des Sommers 8. Schilling, des Winters
6. Schilling gegeben, Wobey jhnen aber allerseits ernstlichvnd bey Ver-
lust jhres Tagelohns, oder nach Befindung hober Straffe, so offt er dar-
iiber betroffen wird, oder es jhm kan erwiesen werden, ichtswas von
Holtze oder Spönen, wie sie bißhero sichunterfangen, im Abgehen von
der Arbeit mit sich zu Hause nehmen,verbotten seyn sol.

Den Deckernsol des Tages bey ihrer eignen Kost, des Sommers
dem Meister 10. Schilling und des Winters 9. Schilling, den Kleimern
aber und dergleichen bey jhrer eigen Kost des Sommers 9. Schilling
und des Winters 8. Schilling den Knechten und Zupftägern aber des
Sommers 8. Schilling nnd des Winters 7. Schilling, Wann sie aber
gespeiset werden, dem Meister zu Lohn 3. Schilling gegebenwerden.

§. 9. Ein Einlieger auff dem Lande, so in einemKaten für sich
wohnet, sol seiner Obrigkeit, worunter er seine Wohnung hat, Wochent-
lich ein oder zween Tage, ohn Kost, Hand-Arbeit leisten, die übrige
Tage aber, wann er doch andern dienen wil, dem GrnndHerrn für
einem andern für gewöhnlichesLohn dienen. Da er auch Ackermit des
GrundHerrn wissen und willen besäen wird, sol er davon den Einsal
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geben, solte er aber ohne Vorwissen der Obrigkeit, desselbensichunter-
stehen, sol er des gesäeten Korns verlustig und verfallen seyn; Da er
aber Viehe hat, hat er sichmit dem Grundherrn zuvergleichen.

Sonsten aber sollen keine andere Einlieger, so sichnur zu andern
Vnderthanen auff dem Lande einlegen, und für sichbey jhnen auffhalten,
es sey Mannes oder Weibesbilde, gantz nicht angenommenoder geduldet
werden, sie haben dann einen Schein jhres vorigen Verhaltens und
Dienstes, der Obrigkeit des Orths, worunter sie sich begeben wollen,
fürgezeiget, und deren Bewilligung hierüber erlanget, jedoch das sie zu
dem jenigen, was droben Z. 6. hievon schondisponiret, gleichfals ver¬
bunden seyn solle». Wann auch sousteueiner bey einem andern ei»liegen
wird, und der Mann dienet oder Dröschet, so sol die Fraw umb des
willen, das sie Schutz und Schirm, auch jhre Nahrung und Aufenthalt
daselbst hat, woferne sie dem Haußwirth nicht dienet, oder Alt und Vn-
vermügen ist, und viele Kinder hat, gleichwoleinen Tag dienen.

ß. 10. Einem Hirten sol nach eines jeden Dorffes und Viehes
grosse, Vielheit und Gelegenheit, eine solcheVnterhaltung an Deputat,
Korn und Wohnung vermacht werden, das er zu leben habe, und jhm
gantz kein Korn gesäet werden.

§. 11. Jnmassen Wir dann auch in gemein gantz ernstlich, und
bey obgesetzterStraffe hiemit verbieten, daß niemand seinen Bedienten
über vorher gesetztesLohn, daS geringste, weder in Außseyung einigen
Korns oder Leinsamens, halt- oder außfutterung Viehes, Pferde oder
Füllen, oder wie das sonst Nahmen haben mag, geben noch wiederfahren
lassen solle, oder wann es geschicht, daß das gesäete Korn und anders
seiner Herrschafft obgesetzeterMassen heimfallen, und dem Baursmann
etwaS davor dem Dienstbotten zugeben oder zu erstatten, bey ernster
Straffe verbotten seyn solle.

§. 12. Wie es da»» a»ch mit den jenigen, so zu halben säen,
oder das Getreide auff dem Hai», von den Bauren Kanffen, gehalten,
und solchGetreidig alles durch eines jeden Orts Obrigkeit, als verwircket,
weggenommenwerden solle..

Nlangend fürs vierte die Schäffer, wiederhole» Wir deßwege»Vnsere
vor diesen?publicirte sonderlicheSchäffer Ordnung, Ordnen und wollen
demnach Erstlich, das vermöge derselbe» ei» jedweder Schäffer, so
gemietet und angenommenwird, sol schuldigseyn, seiner Herrschafft einen
CörperlichenEyd, auff diese vnd oberweh»te Vnsere Ordnung, wie der-
selbe in besagter Vnser Ordnung enthalten, vnd dieser itzigen zu Ende
dieses 4. tituls angehenget ist, dafern er biß dato noch nicht gesche¬
hen, numehr unfeilbahr zu leisten und abzulegen, und sichdar»ach gehör-
sambst zu richten.

S. 2. Vnd ob wol fürs Ander wegen der in Vnsern Landen
und Fürstenthumeu diese uegste Jahr her fürgangenen Total ruin und

Vollst.Mecklenb.Kcfttzsamttil.Bd. I. 7

Tit. 1Y.

Von den Schaffen:und jhrer Vnterhaltung.

§. i.



98 Gesinde- ic, Ordnung vsm 14. Nov. 1654.

Verwüstungen, man noch so bald zu lautern reinen Schaff Viehe nicht
wiedergelangen, nochhingegenalles Schmer-Viehe, dessennochetwas wieder
herben gebrachtworden, abstehennoch abschaffenkan, so wird sichdoch
ein jeglicherbesteissigen,daß er allgemachzu reinem Viehe gerathen, und
dasselbesichzur Hand schaffenmüge, Jmmittelst aber seinem Nachbarn,
so rein Viehe hat, mit dem seinigen in Weyden, Feldern und Drifften
nicht zu nahe komme, noch muthwilligen Schaden zufüge, oder das er zu
erstattung, desselbenangehalten werde, gewertig sey.

Z. 3. Sonsten lassenWir es fürs Dritte, wann die Herrschafft
oder Grundherr mit dem Schäffer vermengen kan, bey dem alten her-
kommenund Vilser Ordnung verbleiben, das nemblichder Schäffer nach
der Mehrung zu. der HerrschafftSchaffen das fünffte Schaff zumGemenge
setzen, und also auch von allen den sünfften Theil abnützung von Lem-
mern, Wolle, Molcken und Sterbfellen haben, und hingegen auch zu allen
Vnlosten, ausserhalbWeide, Hew, Strohe, Futter und Stallung, den
fünjst.'N Pfenning, da aber halbe Lemmer und halbe Wolle gegeben wird,
den halben Theil geben, und darfchiessensolle, und sollen jhm auff 100.
Schaffe, er Hab so viel Knechte oder Jungen wie er wolle, zehen Knecht
Schaffe gnth gethan, oder auch zum högsten auff jedes tausend noch ein
Viertheil, und also ingesambt 123. passiret werden, wo von nngefehr
einem Meister Knecht 30. Einem Lammer Knecht 23. gehalten werden,
jedochbleibt dem Schaffmeister frey, mit seinem Gesinde gütlich zu han-
deln und sichzuvergleichen.

§. 4. Es sol aber ein Knecht oder Junge, die Schaffe so jhm
gehalten werden, mit bringen, und sollen solcheKnecht Schaffe ein be-
sonders merckhaben. Des SchäfferS fünfften Theil aber in der Herr-
schafftMarck mit ein gemercket, und so sämbtlichim Gemenge seyn, und
solchesfo wol bey der gehörigen Hamelstellen,alß an deren Schäffereyen.

§. 3. Ferner und fürs Vierte sol dem Schaffmeisterauff 300.
Schaffe, darunter sein fünffter Theil nicht mit eingerechnet, für sich und
sein Gesinde zum Deputat 4. Drömbt Rogken RostockerMaeß.

Auff 600. Häupter 4. Drömbt 6. Scheffel.
Auff 700. - 3. Drömbt.
Auff 800. - 5. Drömbt 6. Scheffel.
Auff 900. - 6. Drömbt.
Auff 1000 Häupter, und was darüber biß auff

1300. - 7. Drömbt.
Was aber über 1300. Häupter ist, sol vor jedes hundert 6.

Scheffel gegeben werden, es sey des Schäffers eigen oder gemengetViehe,
was aber unter 3. hundert, sol von ein hundert biß drey, von jeder
hundert ein Drömbt, und von 4. hundert 3. Drömbt 6 Scheffel gege¬
ben werden.

Z. 6. Jmmassen jhm dann anch fürs Fünffte solcher Vnter-
Haltung zu steur, auff 8. hundert Häupter, und darüber vier Kühe auff
der Schäfferey sollen passiret, was aber darunter, nach solcherpropor-
tion gerechnet, zum wenigsten aber eine Knhe jhm gehalten werden, da-
fern aber kein Rind-Viehe auff der Schäfferey gehalten würde, so sol
jhm uothurffrig Futter, aber durchaus kein Hew darauff gegeben werden.

§. 7. So sol jhm auch fürs Sechste auff jedes hundert Schaffe,
biß auff vierhundert, drey Häupter Schweine, was aber über 400. auff
jevis hundert ei» Haupt passiret, und dann wegen sothaner 4. hundert
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ein und ein halb Drömpt Kaff, und was darüber, drey Drömbt gegeben
werden, er aber mit seinen Schweinen der Herrschafft in dero Holtzung,
Wiesen, Weydeu, Schaffstellenund sonstenkeinen schadenzufügen, sondern
dieselbe in seiner Behausung und Ställen, und bey der Herrschafft oder
Dörffes gemeiner Hude, also, wie es der Herrschafft gefällig seyn wird,
zn halten schuldigseyn, und werden alle Stücke, so nicht Sochoärcken,
oder zum högstenunter einem halben Jahre seyn, für Häupter gerechnet.

H. 8. Wie jhnen dann auch fürs Siebende auff ö<X).Häupter
und darüber, ein halb Scheffel Leinsahmesvl gesäet wrrden.

K. 9. Da es auch zum Achten vonnöthen, und demSchaffherrn
also gefällig und gelegen, mag man auch dem Schäffer ein eigen Pferd
halten, und zu dessenunterhalt jm notthürfftig Hew, Hexet und Strew,
aber gantz kein Korn geben und folgen lassen, dafür sol er die Milch,
Hurten, Holtzung, und das Futter für die Schaffe von dem Hofe nach
dem Schaffstall (jedochda derselbe in oder vor demselbenDorffs belegen)
und andere Nothurfft führen, und sonst seiner Herrschafft, wann sie es
begehret, damit anffwarten.

§. 10. Da aber fürs Neundte der Schäffer mehr Viehe, als
jhm von der Herrschafft erlaubet, gefuttert und außgewintert wird, auff
gemeiner Weyde halten würde, sol er desselbenverlustigund verfallen seyn.

S. iL Es soll auch fürs Zehende der Schäffer schüldigseyn,
die abgelegene Felde und Ecker, dahin man den Mist der ferne halben,
übel bringen kan, »der wohin er von der Herrschafftoder Befehlichsha--
bern gewiesen wird, mit dem Schaffläger in den Hürten zu beliegen, so
späte und zeitig, als e§ s'ch wegen FrostcS, Schnees und Vngewitters
im Herbst, auch'im Frühliilgc'S Vor-Jahr wil leiden und thun lassen.

8. 12. Auch sol er auff e/.ncr statte über ein, oder so viel Nacht
und Mittags Lager jhm von der Herrs^afft befohlen wird, nicht halten,
vielmalig« eine Nacht und Mittages Lager verfeumen, bey Verlusteines
Scheffel Rogkens, so Ihm für jedes Nachtlager, so er darüber lieget,
oder versäumet, an seinem Deputat sol abgezogenwerden.

§. 13. Die Schaffhürten, sol er, jedoch daß jhm von der Herr-
schafft die materialia darzu verschaffetwerden selbst machen, und von
Jahren zn Jahren bessern, und demnach zu seiner Zeit ins trocken zu
bringen und auffzuhebeuwissen, und sol jhm bey erster Verfertigung ein
Scheffel Rogken oder Maltz darfür gegeben werden.

Z. 14. So sollen auch die Schäffer keine Nacht, ohne Erlaub-
nuß der Herrschafftoder bcfehligshaber, ausser der Schäfferey oder Hör-
ten zu schlaffen, und sonsten darnebenst gute Hunde ZAhalten, besehlicht
und verbunden seyn, bey willkührlicherStraffe.

§. 15. Weil sich auch zum Eilfften befunden, daß mit berech-
nung der Sterbschaffe und Felle, viel und grosser Betrug und Vnter-
schleiffbiß daher gebrauchetworden, demselbenso viel müglichzu wehren
und vorzukommen; Ordnen und wollen Wir, daß hinsüro die Sterb-
Schaffe nicht allein mit darzeigung der gantzen Felle berechnet, sondern
so offt und so viel Schaff und Lämmer, Jung und Alt, groß oder klein
sterben, sollen dieselbe noch gantz und unabgezogender Herrschafft, jhren
Dienern, Verwaltern und Voigten jedes Orths, die dessenbesehl haben,
gezeiget, auch alsoforht iu jhrer gegeuwardt abgezogen, und also zur
Rechnung alßbald auffgeschuitteuwerden. Es sol auch das Fleisch oder
Aaß alßdann forth entweder denHunden gegeben, oder je also in Stücken

7«
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zerhacketwerden, daß niemand dasselbezukauffen(ob es guth Fleischwere)
betrogen werde, sie auch die Schäffere selbst (so sie es heimlichgeschlach¬
tet und erwürget) nicht zu gemessenhaben können, der gewissenZuver-
ficht, wann dieses fleissigin acht genommen,vielemBetrug und Diebstall,
so bei? berechnungder Felle und sonsten deßsals fürgefallen, weil mau also
auff diesen Weg ein jedes Sterb-Schaff oder Fäll nicht mehr dann an
einem Orth und nur einmahl zeigen kan, werde vorgebawet werden,
was auch nicht also unabgezogengezeiget wird, sol für ungestorben ge¬
halten, und alle zeit für lebendig, so wol auch alle Schmatzigenzu jeder-
zeit vor nnd nach der Hämelung der Herrschafft von dem Schaffmeister
berechnet werden, und jhm nicht mehr dann sein sünffter Theil daran
bleiben.

K. 16. Es werden auch fleissige Haußwirthe selbst die Obacht
und Vorsichtigkeitgebrauchen,daß sie einem jeden Fäll, so jhnen berech-
net wird, gleich bey der Berechnung, beyde Ohren abschneiden lassen,
damit dasselbedergestalt jhm anderwerts nicht könne vorgezeigetwerden,
wie dann auch keinem Schäffer guth gethan werden solle, wann er ein
Fäll ohne Ohren berechnet.

K. 17. Die Berechnung aber des gantzen Gemenges, sol zwey-
mahl im Jahr geschehen,als bey der Wollschör,und dann auffMichaelis,
und sollen alsdann alle Sterbfälle bey den Hurten, oder wo sonsten die
Berechnung geschiehet,zur Hand seyn, und also wieder gantz vorgezeiget
werden.

§. 18. Wann anch die Herrschaffteinen Argwohn und verdacht
wieder den Schäffer und Knechte gefasset,nnd etwa vermeinet, daß nach
der Berechnung sie mehr Schaffe zum Haussen genommen haben, und
willenS seyn, dieselbe bey der Herrschafft Schaffe außzufuttern, nnd den
Vortheil allein davon zu haben, So soll die Herrfchafft mechtig seyn,
allewege, wens jhr gefeit, den gantzenHaussen zu zehlen, und auch ausser
obangedeutetenZeit berechnen zu lassen, und alles, was über den rech-
ten Zahl verbanden, hinweg zunehmen, und so hoch als die Übermaß,
den Schaffmeisterzu straffen.

§. 19. Da auch derselbe Knecht oder Junge etwas ans dem
Gemenge, ohne der HerrschafftWissen und Willen hinweg nehmen, und
entwendenwürden, sosollen sie wie Diebe gehalten und gestraffet werden,
immassen dann jhnen Hiebet; nicht zu statten kommensol, daß sie zum
Gemenge mit berechtigetgewesen.

§. 20. Ferner und fürs Zwölffte, zum fall jemand seiner
Gelegenheit nach, einen Kostknechthalten wolte, sol demselbenein Vier-
theil oder 25. Schaffe in der Währung an statt Lohns gehalten werden,
jedochdergestalt, daß der Herrschafft alles Molcken davon bleibe, und sol
jhm die Herrschafftnothürfftige Kost, aber darüber kein ander Lohn zu-
geben schüldigseyn, es were dann ein Lohnschaff,und ein Lamb für einen
Jungen, bey der gantzen Schäfferey.

8. 21. Were fürs Dreyzehende der Herrschafft gefällig, die
Schaffe zuverpachten, sol ein jeder Schäffer von jedem hundert Milchen-
den Viehe eine gerüttelte gehänffte Tonne guter uutadelhaffterKäse>eine
halbe Tonne Butter, ein Viertheil Sultzmilch,und 4. Tage das Molcken,
von allen Schaffen zu grossen Käsen, wann es die Herrschafft fordern
lessch oder anstatt der 4. Tage Molcken, von jedem hundert einen guten
grossenKäse geben. Wem aber sothane Verpachtung nicht gefällig, der



Gesinde- :c. Ordnung vom 14. Nov. 1664. 101

nimbt 4. Tage die Milch, und bleibet der fünffteTag dem Schäffer,
oder muß jhm täglichsein fünffterTheil in solchensüuffTagen abmessen
lassen, und fei der Schäffer schuldigseyn 9. Wochenvor Jucolii abzu¬
setzen,wie auch sie des Mittages, so wol als desAbendsdieMilchschaffe
in die Hurten treiben, und die Milch des Morgens, Mittages und
Abendesbey willürlicherStraffe auff den Hoff tragen, auch die Milch
denHunden nicht ausznsauffengeben, nochselbstdieselbeverzehrensollen.

K. 22. Da aber fürs Vierzehende beydiesenjetzigenbeschwer-
lichenZeiten einer ins Gemenge nicht setzenkonte, So Ordnen und
wollen Wir, daß derHerrschafft,gestalt es auch in andern benachtbahrten
Chur und Fürstenthumengehalten wird, die helffteLämmerund Wolle,
und die volle Molckenpachtvon allen Schaffen, darunter auch der
KnechteSchaffe, so viel das Molckenbetrifft, mit verstanden werden,
gegeben, und die Herrschafftein weinigers zu nehmen, nicht bemächtiget
seyn solle. Vnd bleibt es wegen des Korn und Viehes, so anff jedes
hundert zn des Schäffers Vnterhalt, gegeben wird, auch in diesemfall
bey dem was droben, wegen des Menge VieheS verordnet worden.

H. 23. Zum Fuffzehenden. LassenWir es nach wie vor bey
der Schäffer alten an- und abzugs termin Michaelis bewenden, und
sol ein Theil, deine derDienst nicht lenger beliebet,dem andern allewege
ein halb Jahr vorher, das ist auff Ostern, anffkündigen,und danebenst
einen richtigenSchein (zum höchsteninnerhalb 6. Wochennach der Auff-
kündignng, mit dem Anhang, daß er anff dessen nicht lieferung, bey
vorigemHerrn zu verbleibe»schuldigsein solle) wohin und wemeer zu-
ziehen wolle, einbringen, und darauff gegen obgesetzeteZeit mit einen
Paß, seines redlichen Verhaltens und Dienstes, unweigerlicherlassen
werden, und derselbe,ob er schonbey seiner altenHerrschafftverbleiben,
und derselbe jhn gerne behalten wolte, dem andern zu zuziehenschül-
dig seyn.

Wann anch der Schäffer oder SchäfferKnechtseinemHerrn, dar-
bey er ist, z» rechterZeit auffsaget, sol derselbevon dem Herrn, worzu
er sichwieder vermietet, nicht allein einen schlechtenSchein, solcheror-
deutlichenVermietung, sondern auch auff was Arth solcheVermietung
geschehen,oder wie sie mit einandercoutrahiret, was jhnen der künfftige
Grund Herr an Schaffen in- und ausserhalbGemenge, auch an andern
Viehe zuhalten, und sonstenzugeben, zngesaget, innerhalb 6. Wochen,
und zwar unter des Herrn, welchemer znziehet, eigen Hand und war-
hafften Bekrefftigung,bey uunachlessigerStraffe 2Ö. Reichsthaler, und
10. Reichsthaler der Schäffer, dasern es sich hernach anders befinde»
würde, einbringen. Gleichergestalt sollensie auchvon demGrnndHerrn,
bey deme sie gedienet,beym abzugeeinen Schein jhres Verhaltens, dem-
selbensie zuziehe»,brütgen, damit derselbedaraus zuersehenhat, wessen
er sichzu jh»e» z» verlassen.

K. 24. Däfern er aber seiner Herrschafftzu rechter Zeit, wie
sichgebüret, nicht auffgesaget,und dochsichanders wohin Vermietet, so
sol er bey dem ersten Herrn zu bleiben, und mit dem andern, den er
verleitet, sich gebührlichabzufinden, und vor jeglicheshundert Schaffe
20. Gülden abtrag zuerlegenschuldigseyn.

K. 25. Da aber fürs Sechs, ehende die Schäffer und deren
Volckaus Wuthwillen,wegen dieser Vilser gemachte»Ordnung sürsetzlich
i'vsiAnirell, und jich aus Vnsern und Vilsers geliebtenVettern und
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Sohns Ld. Fürstenthumenund Lauben,in andere Lande, da eine gleich«
massigeConstitution und Ordnung nicht im schwängenochodserviret
wird, nur seines Geitzesund höhern Gewinsteshalben, hinweg begeben,
und also sich dieser Vilser Ordnung freventlichwiedersetzen,und die
Einwohnerdes Landes damit zwingenwolte, So wollen Wir so thaue
rcsignation für null und nichtighiemit erkläret haben, und nichtgestat-
ten, daß er dieser Vnser Recht- und billigmessigenLandes-Ordnung zu'
Verachtung und despect sich mit Wiehe aus Vnsern und Vilsers gelieb-
ten Vettern uild Sohns Ld. Fürstenthumeuund Landen anders wohin,
da dieser gleichenOrdnung nicht gehalten wird, begeben, und da er
heimlichdavon zu treiben, sich unterstehen würde, als ein freventlicher
Vbertretter Vnser Landes-Ordnung, alles Viehe verlustig seyn, und da-
von jedes Orths Obrigkeit, von deren er heimlich weggetrieben,von
jedemhundert 25, Häupter, ad pios usus gleichfals25. und dem jeni¬
gen, so einen solchenfreventlichenVbertretter angemeldet, oder auff ge-
halten 10. Häupter zu geeignetund gegebenwerden, und dann Vns die
ührige 40. von jedem hundert, wie auch alle, so jhm darzu Vorschubge-
than, und es befördernhelffen, in Vnsere ernste Straffe verfallenseyn
sollen. JmmassenWir dann Vnsern Beampten, Lehuleuten,Rathen in
den Städten, und sämptlichenVntcrthanen, gnädiges ernstes Befehlen,
hierauff ein wachendesAuge zu haben, und dasern dessenetwas fürgehen,
und ein und ander heimlichhinaus schleichenwolte, dieselbe anzuhalten,
und Vns ungesäumbtdavonnnterthänigenBericht znthun und einzuschicken.

§. 26. WeilWir auchvernehmen,daß in denbenachbahrtenFürsten-
thümen und LandenkeinemSchäffer in Vnsere Lande und Fürsteuthume
mit seinen Schaffenzu ziehen, und sichzuvermietengestattet werde, er
habe dann zuvor von denselbenden Zehendenentrichtet und abgestattet.
So ordnen und wollenWir, daß auchin Vnsern Landen ein ebenmässi-
ges gegen dieselbe observiret, und keinem Schäffer ohne abgerichteten
Zehenden, dahineinsichzubegeben,verstattet werden solle.

H. 27. Weil auchfürs Siebenz ehend e die Dorffschafftenhin
und wieder verwüstet, und dahero die Schäffer in solcheOerter sichbe-
geben, und die Weyde umb geringenAbtrag gebrauchen,Als sol ein sol-
ches gäutzlichabgeschaffet,und die Schäffer sich vermieten, oder der
Obrigkeit, gegen Verreichungdes gebreuchlichenKorns und Futters, die
helffteWolle und Lemmer,nebenstder vollen Molckenpachtzugeben, an-
gehaltenwerden.

8. 28. So soll auch fürs Achtzehen de den Fleischernund
Schlachtern so wenig an Rind Viehe als Schaffen, mehr als sie zu-
schlachtenbenötiget, und gantzkein Zucht-Viehe zu halten, oder Güter
und Meyerhöfe in Pension zunehmen,hinfüro vergönnetnocherlaubet,
sondern so offt sie dawieder handeln, in 20. Reichsthaler und nachbe-
findung höhereStraffe verfallenseyn.

K. 29. Wie dann auch fürS Neunzehende keinemEinwohner
»erstattet werden sol, einiges geraubtes, ungesundes, oder verdechtiges
Viehe auff die Weyde zu bringen, sondern dofern dawiedersolle gehan-
delt werden, sol daß Viehe den Armen verfallenseyn.

§. 30. Mdieweil wir auch fürs Zwantzigste mit gantz uu-
gnädigenMißgefallenvernehmen, was massendas Schäffer Gesindeund
Knechte, wann jhnen jhre Meister, wieder Landes Gebrauchund Vnser
publicirte Schäffer-Ordnung,so viel Viehe als sie nur immerbegehren.
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»sichtpassirenlassen,nochsonstmitLohnundandernGebührnissen
ihren Willen verfolgenwollen, alßbald anff die Derffcr sichzu begeben,
jor Viehe unter die Bauren zu verstecken,auch selbst einen zimblichen
Deil zu behalten, und jhren Nutzendamit zu suchen, und sichdadurch
der Herrschafftund dem gemeine» besten zu entziehen,und alleS auff
jhren eigen Nutz und Vortheil zu richten, und das publicum zu defrau-
diren sichfreventlich unterfangen sollen. Wir aber billig LandesFürstl.
Obrigkeitwegendahin bedacht seyn müssen, daß solchemboßhafftenBs-
ginren gesteuretund gewehretwerde, Als befehlenWir hiemit allen und
jeden Schäffer-Knechte», so Viehe haben, und Schäffereyenzubedienen
düchtigseyn, daß sie bey Schaffmeisternin Dienste verbleiben,und dieser
VnserOrdnung in Lohn und sonsten, in allem Gehorsambstgelxben,und
die sichauff die Dörffer zu denBauren geleget,alßbald nachpublieation
dieserVilser Ordnung sichvon dannen wiederweg,und zu Schaffmeistern
alhie im Lande in Dienst begeben, die Bauren aber, solche bey jhnen
sichauffhaltendeSchäffer-Knechteund derenSchaffe, wie auch alle andere
frembdeSchaffe, alsbald abschaffen,und sürters nicht mehr annehmen,
sondern jhre eigen Schaffe, so viel jhnen deren von jhrer Herrschafftzu
halten nachgegebenwerden,bey der SchweineHude, oder sonstenfür sich
selbstenhüten lassen, und so wvl die Pauren als die Schäffer-Knechte,
solchesalles bey Verlust jhrer Schaffe und ander schwerenStraffen als»
und nicht anders halten sollen.

Der Schäffer Eyv.
CY
Jgh N. lobe und schweredem :c. N. daß ich demselbentrew und hold
seyn wil, desselbenBestes wissen und fordern, Schaden und Nachtheil
verhüten, hindern und wehren, und mich im angenommenemSchäffer«
Dienste nicht anders, denn nach VnferS gnädigen Landes-Fürsten und
Herrn etc. xudlivirten Schäffer-Ordnung, so mir vorgelesen, ohn alle
Finantz, Betrug und Vervortheilung, getrewlich,ehrlich, auffrichtiguiid
fleissig,wie einem getrewen Diener gegenseinem.Herrn eignet und ge¬
bühret, schickenund verhalten,Als mirGott helffeund seinheiligesWort.

Tit. V.

VonVerkaufsder Victualien und ander zu erhaltung
MenschlichenLebensnötigenWahren.

§. i.

Amit nun auch oberwehnten vervortheilischenWesen und VnChrist»
lichen Vbersatzes in Verkauffnngder ViotusUea und ander zu des
MenschlichenLebens Aufenthalt und .Versorgung nöthigenWahren, für
der Hand und in etwas, und biß zu ehisten reviäir- und publiviruug
Vnser Polizey Ordnung, darin von allem nach nothurfft volnkommene
Verordnung geschehensol, müglichsterMassengewehret, und in den für-
nembstenStückenfür dießmahldieChristlicheBilligkeit angeordnetwerde.

D
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So wollen und setzenWir, weil das Getreidig diese zweyJahr
hrro in sehr wolfeilenPreiß gewesen, und noch anitzo dafür eiugekauff?
wird. Daß demnach von nun an biß auff Walpurgis instehenden1655.
Jahres, et» Sechslings SchönrogkenBrzdt von guten reinenRogkenwol
und loß außgebacket,mit einer subtilenRinde und nicht verbraud, wägen
sol 1. Pfund 16. Loth. Ein Mittel-Brodt 2. Pfund, Ein Grob-Brodt
2. Pfund 17. Loth. Ein loßbackenWitten Semmel oder Kringel von
lautern reinen und mit RogkenungemischetenMeitze», und klar außge-
beutelten WeitzenMehl, sol wägen 11. Loth. Vud eine volle Kanne,
deren 61. auff eine Tonne gehen,guten garen klarenunsträfflichenBiers
sol gelten 1. Schilling.

K. 2. Weil auch gute reine Butter, guth FlamischHering,
Rothscharund Tallig gar wolfeilenKauffeseingekaufftwird, ©o sol das
Pfund Butter für 3. Schilling 6. Pfenning, 9. Heringe für 2. Schilling
6. Pfenning, das Pfund Rothscharfür 2. Schilling, und das Pfund
Lichtevon reinen unverfälschetenTallichfür 4z. Schilling gegeben, und
das Tallig einemjeden der. es begehret von den SchlachternPfuudes-
weise, das Pfund zu 4. Schilling verkauffetwerden.

§. 3. Den Fleischkauffaulangent, weil das Viehe sehr wolseil,
vnd von vielen aus Roth verkaufftwerden muß. So sollen die Stadt
Voigte und Deputirte des Raths nebenst 2. aus der Bürgerschafftin
jeder Stadt gute acht haben, daß guth gesundViehe geschlachtet,und zu
Marcktegebracht,und nachuntadelhaffteuGewichteverkauffetwerde, den
Schlachternden Kauff, nachdem?es beschaffen,ohn jennigenMenschlichen
respect, Geschenckoder Gaben setzenund taxiren, solchesauff ein Täff-
lein verzeichnen,und öffentlichzu jedermaunes Wissenschafftbey den
Scharren oder Fleischbänckeuauffhängenund das beste RindFleischnicht
über 2. Schilling, wie auch das besteHamel-Fleischnicht über 2. Schil-
ling biß obgedachtenkünfftigenWalpurgis ansetzennochverkauffeulassen.

Z. 4. Die Schuestersollen die Schue und Stiefeln ins gemein
mit einer guten Prentz-Sohlen von Pfund oder anderm Ledder, darnach
die Schue gemachtoder bestelletwerden, und zwo andern oolukommeuen
guten starckenuutadelhafftenSohlen, ohn einigeVersteckuug,mit gutem
Henff und Drath, bey wilkührlicherernsten Straffe, nehen, und niemand
mit falscheruntadelhaffterArbeit belegen, und sonstenjhre Stiefel» und
Schue umb folgendenPreiß geben, und verkauffen.

Für ein paar gewöhnlicheStiefeln von uutadelhafftengeschmierten
Leder, mit Pfund-Sohlen, Absetzenund gewöhnlichenStülpen,
sambt dem SporenLeder 5. Fl.

Für ein paar Baur-Stiefeln ohne Absetzen. . 3. Fl. 12. Schill.
Für ein paar guter starckerFischer-Stiefeln 5. Fl.
Ein paar Mannes-Schue mit doppeltenSohlen und Absetzenvou

11. biß 14. oder mehr Stichen, nachdemsie groß oder klein
seyn . 1. Fl. 6. Schill.

1. Fl. 8. Schill.
biß 1. Fl. 10. Schill.

_ Was darunter ist, wird auff mittelmäsfigeMannes oder Frawen
Schue von 8. biß 10. Stichen gerechmt,und destoringer verkaufft.

Ei» paar MannesSchue mit doppelte» Sohle» ohne Absetze1. Fl.
4. Schill.

Ein paar Schuhe mit einfachtenSohlen 1. Fl.
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Ein paar Schue mit einer geschmiertenSohle von ungeschmrerete«
Leder in doppeltenRande 1. Fl.

Ein paar geschmierteFrawen oder JungfrawenSchue mit doppelten
Sohlen undPfundLeddermit Absetzengesticket1. Fl. 4. Schill.
Ohngesticket 1. Fl. 2. Schill.

Ein paar Mägde Schue ohne Absatzund ungesticket . . 1. Fl.
Ein paar gemeine einsohligeBaur Schue ohne Absatz und Pfund

Ledder 20. Schill.
Ein paar Schue mit einfachenSohlen von geschmieretenLeddermit

doppeltenRande 20. Schill.
Ein paar KinderSchue von 4. 5. Jahren mit PfuudSohlen

10. 12. Schill.
Von 6. 7. 8. Jahren 16. Schill.
Von geschmiertenLedder 14. 15. Schill.

Was ander Arbeit von Juchten, Cordowanund andern frembden
Ledder betrifft davon sol in gedachterVnser Polizey Ordnung fernere
Verordnung geschehen.

Damit auch umb so viel do bessernPreiß die Wahren gegeben
werden, und Vnsere Vuterthanen zu guten auffnehmengerathen nnd ge-
langen mögen. So wollen Wir hiemit ernstlich,und bey Verlust der
Wahren, nnd andern schwerenStraffen, Käuffern und Verkäuffernver-
Kottenhaben, daß keineOchsen-Kühe- oder Pferde-Heuteaus demLande
verführet, sondernvon den Schuestern, Riemern und Gärbern alhie im
Lande zubereitetund verarbeitet, und von den Gärbern das Pfund guten
nntadelhafftenPfund Ledders nicht höher als für 10. Schilling einem
jeden verkaufstwerden solle.

§. 5. Den Schmiedensollen jhre Wahren und Arbeit folgender
Gestalt bezahletwerden.

Für ein Rayt zu einemgrossenWagen mit des Schmiedes Eisen
zubeschlagen 5. Fl. 12. Schill.

Ohn des SchmiedesEisen 2. Fl.
Für ein Radt zu einer bedecketenGutsche 5. Fl.
Für ein Radt zu einem Caleschen . 4. Fl.
Für ein groß HuefEisen 5. Schill.
Für ein kleinHuefEisen 4. Schill.
Für ein Eisen zuverlegen . 1
Für ein alt Eisen wieder aufzuschlagen
Für einen grossenSpaden ....
Für einen kleinenSpaden
Für eine grosseMistForcke....
Für eine grosseHoltzArte ....
Für eine kleineHoltzArte....
Für ein Hand Beil
Für ein kleinHand Beil ....
Für eine HewGabel
Für eine Hacke
Für ein HackEisenjedes ffi • •
Ein altes zuverlegenfür jedes so er
Für ein HackEisenzu scherpfen . .
Für ein Pflug-Schaar- oder VorEisen für jedes
Für eine PstugWellefürs tfc ..... .

darzu thut,

Schill,
i. Schill.

12. Schill.
9. Schill.

. 10. Schill.
Fl. 9. Schill.

. . 1. Fl.
Schill.
Schill.
Schill.
Schill.

. IG,

. 12,

. 7,

. 8.

. 3. Schill
auch 3. Schill.

. 1. Schill.

. 3. Schill.

. 3. Schill.



106 Gesinde- ic. Orduung vom 14. Nov. 1654.

Für eine PflngWede 7. Schill.
Für eine Sense 1. Fl. 16. Schill.
Für ein SchneideMesser 1. Fl. 8. Schill.

Vnd sol von den übrigen bey revision mehrgedachterVnser Poli-
zey Ordnung fernere Verordnung geschehenund gemachetwerden, Vnd
wollen wir immittelftalles was obstehet fästiglichgehalten nnd odserviret
haben, und sol jedes Orths Obrigkeit, da etwa einer oder ander diese
Vnsere Verordnung zu eJudiren, sich seines Handels und Handtierung
auff eine Zeitlang eussernwolte, uns denselben bey 100. Reichsthaler
alßbald Nahmkündigmachen, Worauff wir die Gebühr gegen denselben
fürzuuehmenwissenwollen.

§. Nachdem?Wir auch schließlichvernehmen, daß Vnserm in
Anno 1631. den 12. Maji publicirten Edicto, darin Wir auff Vnser
Erbarn Ritter- und Landschafftunterthänigen Bericht und Klage (wie
nemblichnicht allein die Brücken, Stege und Wege an vielen Orthern
gäntzlich und dermassenruliüret, daß die gemeine Land- und andere
Wege gantz nicht, oder auch ohne grosse Leib und LebensGefahr und
BeschedigungGeschirs und Viehes, nicht mehr gereiset werden konten,
sondernauchdie Graben, Ströme und Bächen, wegen nicht beschehener
gebührendenAuffreum-und Säuberung, dergestalt verstopffetund zuge-
schlüsetweren, daß hin und wieder den BenachbartenIhre anreinende
Aeckerund Wiesengantz und contimürlich daher überschwemmet,verdor-
ben und zunichtegemachet.Die Führten auch in den Land- und andern
Wegen dermassenanffgeschwollenund sich gestawet hetten, wie auch die
Wege mit grossenstarckenZweigen und Buschwerckalso zugewachsenwe-
ren, daß an vielen Oerthern nicht mehr durchzukommen,und sonstenund
über daß bey etzlichengrossenSeen, wegen behinderten freyen Ablauffs,
höchstgefährlicheDurchbrüchezubefahrenwehren) gehörige ernsteAnstalt
gemachet,wenig gelebet, noch einige gehorsahmeFolge geleistetworden,
Vnd Wir gleichwohlhierin schüldigenGehorsamb haben und wissen
wollen.

Diesem nach wollen Wir sothanes Vnser publicirtes Edictum
hiemit wiederholet,uud allen Vnsern Vnterthanen auff dem Lande und
in den Städten gantz ernstlichund bey 30. Reichsthaler unnachlässiger
Straffe befohlenund gebothenhaben, daß ein jeglicheran seinemOrthe
die verfalleneund ruinirte Brückenund Stäge, verdorbenetieffe außge-
sahrne und gefährlichabgegrabeneund verschmälerte,wie auch mit Busch-
werckzugewachseneLand- und andere Wege, hinwiederdüchtigund be¬
stendig bessern und reparlren, Auch die verstopffeteund zugeschlusete
Graben, Ströme, Bäche und Furten, aus- und einläuffe, so weit es
einem jeden auff dem Seinigen zustehet, und oblieget, zu des Wassers
ungehindertenAblauff, auffreumen, säubern und reinigen, und Jederzeit
in fertigen Stande halten, und damit so bald es sichdeS Wetters hal»
ben wil thun lassen, einen Anfang machen,und gegen Jolianuis Bap-
tistae unfeilbahr gebührent verfertigen und atasolviren sollen, Gestalt
dann Vnsere Beambten hiemit ernstlichund bey Vnser schwerenStraffe
befehligetseyn sollen,nicht allein für sich selbsten,nnd ein Jedweder an
seinen Orthe das Seinige zuthnn und zuverrichten,sondern auch auff
alle des Ambts Eingesesseneeine genaweAuffsichthaben, nnd daß hierin
kein Mangel verspüret werde, befördern ûnd nach abgelanffenemobge-
fetzeten't'ermiiio, so wvl für sichals auff eingeliefertenSchein und An-
zeige des Nachbarn,daß jhm mit Auffreumungder Graben und sonsten
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keine Satisfaction geschehen sey, alßbald mit der Execution attff 50.
Reichsthaler und die Execution Gebühr verfahren, und dasselbe jedes

Jahr gebührent beobachten sollen.

§. 7. Jmmassen dann auch in gemein, damit diese Vnsere Ord-
nung unverbrüchlich gehalten und observiret, und die Verbrecher ernstlich

gestraffet werden mögen, nicht allein ein Nachbahr auff de» andern, damit

Ihm und dem gemeinen Besten zu Schaden und Nachtheil hingegen nicht

wiedrigts fürgeuommen noch practisiret werden möge, wird genawe und

fleissige Acht und Auffsicht haben, und da deßwegen etwas fiirgehen solte,

jedes Orths Obrigkeit und Herrschafft gebührent und dieser Ordnung

gemeeß zu straffen, berichten und klagen. Sondern Wir befehlen auch hie-

mit allen Vnsern zu eingangs gesetzeten Vuterthanen und Einwohnern

Wuser Fürstenthüme und Lande in Gemein gnädig und ernstlich, daß Sie

dieser Vnserer und zu Ihrer aller Nutz und Aufstiehmen gnädig gemeine-

ten und versasseten Ordnung, so Wir Vns gleichwol nach Gelegenheit

und Ersorderung der Notthurfft, jederzeit zu endetn und znverbesseru ver-

bessern vorbehalten, in allen Puncten und Clausuleu gehorsamblich grie¬

ben, und keines Weges wiederkommen noch zugegen handeln sollen. Mit

der angehengten Commination, da etwa die mittelbahre Obrigkeiten und

Herrschafft bey Ihrer Vnterthanen verbrechen Conriivirat und durch die

Finger sehen, oder anch mit denen all pios usus, daß ist zu reparatio«

und Erhaltung Kirchen, Schulen und Hos'pitalien, an denen Orthern,

wohin ein jedweder gehöret oder eingepfarret, verordneten Straffen, nicht

richtig umbgehen würden, dieselbe Vns in 20. Reichsthaler und nach

Befindung höhere Straffe unnachlefsig verfalle» seyn sollen, Wornach sich
ein jedweder gehorsambst zu achten, und für Schaden und Vngelegenheit,

und demnach für diesen Gedancken uud Meinung (daß, weil voriger

Vilser publicirtctt Ordnung kein völliger Gehorsamb geleistet, und mit

keiner ernsten Straffe dagegen verfahren worden, es auch anitzo aber-

mahl also hingehen werde) wol fürzusehen hat, Vrkündlich haben Wir

diese Vnsere renovirte Constitution zu männigliches Nachricht, und da-

mit sich niemand mit einiger Vnwissenhcit zu entschuldigen haben möge,

in offenen Druck verfertigen und publiciren lasse». Geben Schwerin,
Dingstages nachMartini war der 14. Tag Monat iVovenibris Auuo 1654,

LandesherrlicheHesolutionesatlgTavamina

Uhrkunden und bekennen hiemit, Demnach bey jetzo vorseyn-
der Käyserl. Kommission Unsere getreue Ritter- und Laudschafft beyder
Hertzvgthümer Mecklenburg unterthänigst zu erkennen gegeben, wie daß
in Annis 1684. und 1685. bey damahls vorgewesener Käyserl. Com-
Mission und darauff weiter in Anno 1686. erfolgten weitern Handlung
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von Unseren Vorfahren, Herrn Hertzog Christian Ludwigs, und
Herrn Hertzog Gnstav Adolphs, Lbdn Lbdn nnmehro Hochsehl:
Andenckens, gnädigst respeotive ertheilte, und extradirte Resolutiones
nicht publici juris geworden, auch daher dieselbe bey Unfern Regicrun--
gen, Land - und - Hoff-Gerichten und andern Gerichten, in judicando
und sonsten nicht observiret werden können, mit dem gehorsambsten er-
suchen, Wir sothane Resolutiones nicht allein gnädigst zu confirmiren,
besondern anch den völligen Ltleet von Fürstl. Landes Constitiitioiii-
bus denenselben bey zulegen, und darnach in Unseren Gerichten seilten-
tioniren und sprechen zulassen, in Gnaden geruhen möchten; Und dann
solchem Unser getreuen Ritter- und Landschafft untertänigstem gesuche.
Wir in Gnaden dergestalt deferiret, daß, nachdem dieselbe bey numehro
consolidirten Schwerin- und Güstrowschen Hertzogthümern Unß vorher
zu freyer Wahl gelassen, von denen so genandten Schwerin- und Gü-
strowschen communibus Resolutionibus zn nehmen, welche Unß gnädigst
beliebig, Wir darauff auf Maaß und Weise, Wie daß nachfolgende dar-
leget, die Güstrowsche, da aber von selben keine, ob cessans gravainen
Gustroviense verbanden, die Schwerinsche Itosolutlones an dero statt
solcher gestalt erwehlet haben, daß nichts desto minder bey denen Schwe-
rinschen und Güstrowschen so genandten Specialibus & Specialissiinis
Resolutionibus von Adell und Städten es, wie gleicher gestalt nachste¬
het, sein Verbleiben haben solle, Jedenuoch, daß, so weit die bey gegeu-
wertiger Käyserl. Kommission gnädigst abgegebene Resolutiones ad ad-
ditamenta, welche hiebey angefüget seyn, in ein und andern von denen
vorangeführten abstimmig seyn möchten, diese Letztere denen Erstem« de-
rogiren, und darauff, der vorhergehenden andern Resolutionen ungeach-
tet, in judicando und sonsten reüeetiret werden solle.

Was die so genandte weinige Lxcepta Gustroviensia belanget,
weiln man darunter sich nicht hat vergleichen können, sind dieselbe zu
Jhro Käyserl. Majest allerhöchsten vecision außgesetzet, in dessen zur
Nachricht gleichfals hiebey, und zwar vor denn bey gegenwertiger t'oin-
missio» übergebenen Additamentis anneetiret, daß solchem nach alles in
nachfolgender Ordnung, also, daß das Gravainen an der einen, nud die
Resolution an der andern Seiten gegen Über gesetzet worden.

Zu dessen mehrern gnädigsten Versicherung Wir allen und jeden
Exceptionibus, sie mögen Nahmen haben wie sie wollen, hiemit kräfftigst
entsagen, in specie der Exceptioni Laesionis, rei non transigibilis,
rebus in eodeni statu permauentibus, novae Constitutionis ex causa
der Guarnisons - Kosten, ?ersvasionis, rei no» sie seil aliter gestae,
restutionis in integrum, und der gemeinen Rechts -Regul generalein
renunciationem non valere, nisi specialis praecesserit, in Krafft und
Macht dieses, jetzo und fürohin, ein für allemahl, in daß gefambt und
besonders, Unß gäntzlichen begeben haben wollen, und wissentlich und woll
bedacht hiemit begeben, also, daß hiewieder keinem Theil waS znstaten
kommen, sondern, da Wir dagegen was vornehmen würden, derlei) Actus
contraventionis eo ipso Krafftloß, Todt, ab, und nichtig seyn sollen.
Und hierauff vor Unß, Unsere Erben, und nachkommende Regierende
Hertzogen zu Mecklenburg, bey Fürstl. Ehren, Würden, wahren Worten,
und Glauben, diese Resolutiones steht, Fest, unabbrüchlich und auffrichtig
zu halten und noch durch Unß, noch durch Unsere Räthe, und Bediente,
noch jemantS andern dagegen zu handeln, oder was vorzunehmen, in fei-
neney ^Lege, Weise und Zeit zugestatten, so woll versprechen, als auch
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gerne geschehen lassen, daß in omni Casu eontraventionis, Iiac edoc-
tä & probata so gleich Mandata poenalia sine clausula erkant nnd
ergehen, nicht weniger, da dieser ungeachtet. Wir die Parition nicht lei¬
sten würden, Sil Mandatuin Ca^sal-eum der Cräyß, oder wer von denen
Reichs-Ständen hiezu allergnädigst möchte beliebet werden, Unsere Ehr-
bare Ritter- nnd Landschafft bey denen Hesolutionibus handhaben solle.

3Ii mehrer Versicherung dessen allen Ihre Käyserl. Majest. Unser
aller gnädigster Herr diese llesolutiones nach eigenen allergnädigsten
Gefallen, befinden nnd willen auf daß kräfftigste und verbindlichste van-
iinniren mögen *). Alles treulich und ohne Gefährde; zu diesem Ende
und steter Festhaltung dessen allen, haben Wir diese Resoliitiones vor
Unß, Unsere Erben und Nachkommen, auch Tutorio nomine vor Unsere
Herren Gebrüdere Lbden Lbden mit eigener Hand unterschrieben, und
mit Unserm Fnrstl. Jnnsiegel fertigen nnd bekräfftigen lassen. So ge-
schehen in Unserer Resident? nnd Vestung Schwerin den Sechszehenden
Monahts Tag Julij des Eintausend Siebenhundert und Ersten Jahres.

FriedrichWilhelm.
(L. S.)

1. Ecclesiastica.

Gravamina. Resoliitiones.

i. Membrura 1. §. 1. Rever-

sal. Ist einer Ehrbaren Ritter-

und Landschafft versprochen, daß

Sie ohne einige Enderung in Hoc-
trinalibus Sc CereinoniaJibus ge-
ruhiglich gelassen, und (2.) das
Oonsistorinrn neben dem.Iure Lpis-
copali gemein bleiben, und dasselbe
die Inspection haben, inqviriren, die
dahin gehörige Sachen cognosciren,
und darein sprechen soll.

Membr. 2. Wogegen im Lande
geklaget wird, daß zu mercklicher
Gefahr der Kirchen-Sachen, theils
Oonsistorial-Sachen nach Hofe ge-
zogen, particulair Synodi gehalten.

Ad. Grav. 1. Mernbr. i. Daß
in Ecclesiasticis in beyden Hertzog-
thümern Mecklenburg, nach Jnnhalt
der Kirchen- und Consistorial-Örb-
Illing eine Conformität bey behal¬

ten, und solchem nach auch in Spe¬
ele die General-Fast-Büß - und
Beht-Tage, aller Ohrten gantz und
zugleicher Zeit gefeyret werden sol-
len.

Ad. Membr. 2. Daß, wie daß
Coiisistorium nebst dem Jure Epis-
copaJi vermöge Assecurations-Re-
vers de Anno 1621. §. 3. nach
wie vor gemein bleibet, also auch
die ans Coiisistorium vermög der
Consistorial - Ordnung und Itevvr-
salen, auch sonsten de ^ure gehö-
rige Sachen nicht sollen einseitig
an die Fürstl. Hofe gezogen, son-

*) Die kaiserliche Bestätigung ward ä. <1- den 2ten Junius 7702 ertheilet, indem den
Uebertretcrn die „Kaiserliche Ungnad und Straff, und darzu eine Poen, nehmlich
Funffzig Mark Löttigen Golds," halb der kaiserlichen Kammer, halb dem Jnteresstr-
ten oder Beleidigten zufällig, angedrohet wurde.
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1. Z^eelesiastica.

Gravamina. Resolutiones.

dern bey dem Consistorio, als
einem geistlichen Gerichte zn recht-
licher Cognition und Dccision un¬
behindert gelassen werden.

,Ad Membr. 3. Daß auch Key
Einseitigen Syiif»tlis nichts erörtert,
weniger concludiret werden möge,

was Jnnhalts der Jirchen-Ordnung,
oder sonnen de Jure dahin nicht
gehöret, die lielatlonea so viel der
Prediger und Zuhörer Leben und
Wandel betrifft, und die Reversa-
len, imbSuperinteiulenten-Orfcnuitg
etwas mehr erfordert, dem C<tnsi-
storio cingcschicket werden sollen.

Ad Membr. 4. Wolle» Jhro
Hoch-Fürstl. Durchl. dahin sehen,
daß die Kirchen-Gelder conserviret
werden, und lassen es bey dem
Jnnhalt der Superintendenten-Ord-
nnng §. 7. mo. vers. So sollen
imgleichen die veooaomi -üco. aller-
dings bewenden.

Membrnm 3. Einseitige Ver-
Ordnung gemacht, und per subse-
qyeqtia Mandata. Einseitig haben
wollen introduoiret werden, und
zwar.

Membr. 4. Inter alia die Kir¬
chen - Gelder insciis & invitis do-
tautibus Patronis, als dotes Eccle-
siarum. 1. Zur Superintendenten
Kutschen, 2. Erbauung anderer Kir¬
chen und Priester Häuser. 3. Zeh-
rung der Superintendenten bey den
Synodis. 4. Außgabe an die Supe¬
rintendenten bey denen Priester
Praesentationen, und andern derglei¬
chen verwendet, Lxeeutiones des-
fals ertheilet, und so wohl in die-
fem, als in dehme, daß zn Bele-
gnng der Kirchen Gelder und Auff-
nahm der Kirchen Rechnung dem
Patron», ohne vorbewnst und bey-
seyn des Superintendenten, dem
Herkommen nach, zn verfahren wil
verbohten werden.

Membr. 5. Bey so thanen Rech-
nnngen so gar dem Superintendent!,
und Visitations Notario jeden 1.
Reichsthaler gereichet werden soll,
wodurch dem Patrouo höchlichprae-
judieiret, und demselben als wie-
der das Herkommen, Policcy-Ord-
nung, und Fürstl. Versprechen in
der Kirchen Ordnung, da nie-
mand an seinem Jure Patronatus
Eintrag geschehen soll, diese von
dem löbl. Vorfahren hergebrachte,
und biß diese Zeit geruhiglich ge-
habte Jura genommen, und das
Land besorgen müssen, daß bey de<

Ad 5. Membr. Es lassen auch
Jhro Durchl. geschehen, daß die
Patroni der Kirchen, sambt dem
Pastore von denen Kirchen Borste-
Hern laut der Pojicey-Ordnung
jährlich Rechnung fordern und ueh-
men mögen, jedoch ohne Nachtheil
oder Abbruch weiterer Untersuchung,
und gehöriger Revision der Supe¬
rintendenten.
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nett Religions-enberfaljmcrt Leüfften
männiglich in diej euserste Seelen
Gefahr gesetzet, und verwüstete Kir-
chen erfolgen werden, ümb so viel
mehr da.

Membr. 6. Patroni nicht li-
beram praesentationem der Predi¬
ger, wie vor alters behalten, dessen
Effect znm theil die Chur - March
Brandenburg zeigen kan, wofür man
aber, wenn die so sorgfältig von
denen Antecessoribus eingerichtete
Functiones der Patronorxim (von
denen Sie ja ohne dem zu allcrzeit
auff gnädigstes erfodern des Epis-
copi, Rede und Antwort zugeben,
schüldig seyn) mit Veystande eines
wohlgesetzten Consistorii allensals
der gnädigsten Landes Herrschafft
Assistentz vorsichert seyn kan.

Z. Daß das Consistorinm so
lange Jahre nicht vollenkvmmcn,
absonderlich mit Jctis besetzet, wo¬
durch viele vorkommende geistliche
ans Consistoriuin gehörige Sachen
weitläufftig gemachet, und ihrer
Wichtigkeit nach, nicht besodert wer-
den können.

3. Daß der Apellation vom
Consistorio ans Hoff Gericht per
Kpet'iaJia Rescripta ihr freyer Lauff
gehindert wird.

4. Daß nach Maaßgebnng der
Fürstl. Erbverträge und Reversalen
keine gemeine einmüthige Visitation
von beeden Hohen Fürstl. Schwe-
rinschen Häusern angeordnet, weni-
ger dieselbe nach gnädigstem ver-
sprechen §. 11. Reversalen ans

Ad 6. Membr. Ferner auch
die Patron! bey Ihrem Jure Pa-
tronatus, in speeie bey Nomina-
ti»h, wie auch Praesentation gewis¬
ser subjectorum zum Predig-Ambte
nach Jnnhalt der 8uperinte»dente»
und Kirchen Ordnung alten Christ-
lichen Herkommen und Gewohnheit
gemäß, zu sambt dem Jure vocanäi
geschützet werden sollen. Wie dann
I. Fürstl. Durchl. wegen der Kü¬
ster-Wahl es auch bey obgeregter
Lnperintendenten-Ordnuug bewen-
den lassen, und daß, wenn desfals
Zwischen denen Patronen und Pre¬
digern einige Streitigkeiten entste¬
hen, welche der Superintendens ut
Güte nicht heben könte, dieselbe
beym Consistorio anßgemachet wer-
den mögen; Jedoch wollen Jhro
Durchl. Ihrem Juri Episcopali nichts
abgebrochen, weder praejudiciret
sondern dasselbe expresse reserviret
und vorbehalten haben.

Ad Grav. 2. Werden Jhro
Fürstl. Durchl. nicht mangeln die
vaoirende ideologische und Juristen
stellen im Consistorio mit tüchtigen
Subjectis sordersambst zu besetzen.

Ad Grav, 3. Auch den Appel-
lationibus vom Consistorio, an
das Land- und Hoff-Gerichte ihren
rechtlichen Laufs Junhalts der Re¬
versalen gnädigst gönnen, nnd

Ad Grav. 4. Wenn Jhro Durchl.
befinden, daß eine General - Visi¬
tation uöthig sey, wollen Sie sich
darüber mit dem Fürstl. Schwerini-
scheu Hause vereiubahren, und kön-
neu ihres Ohrts woll mit geschehen
lassen, daß innerhalb Jahres frift



112 Landesh. Resolut, ad grav. vom 16. Zul. 1701.

1. Ecclesiastica.

Gravamina. R?sn!utiunes.

Consistorium eingeschicket, und da¬
durch einmühtige Verordnungen in
Behörung beeder Theile, der Lehrer
und Zuhörer, auch sonsteu in Cere-
raonialibus gemachet, sondern bey
den Kpeeial - Visitatioiiibxis mehr¬
mahlen anff einseitigen Bericht der
Prediger mit einer großen Ungleich-
heit sonderliche Verordnungen in-
audita utraqve parte gemachet, den
Pastoren zu allerhand Excessen,
auch denen anderr ReliAlone» diese
Unsere fteJigion zu verlästern Lln-
laß giebet.

5. So findet sich in denen mei-
sten Städten, daß die Oecono-
meyen die grösten Theile der
Städte Aecker an sich gebracht, und
dieselbe dem gemeinen Oneri ent¬
ziehen, sich auch den gewöhnlichen
Schoß von sothanen Aeckern, als
ein Omis fundo feihaerens, abzu-
stateu verwegern, wodurch das Pub¬
licum defraiuliret, und die Städte
nimmer wieder angebauet werden
können, sondern da Sie sothäne
Aecker wieder häuren müssen, bey
ruinirtem Zustande in weitere Schuld
gerahten, und endlich gar verwüstet,
ctlso bey fürfallenden Unglücksfällen
ihren Kirchen und Prediger Häusern
in Erbauung hinwieder zu Hülffe
zu seyn incapabel gcmachet werden.

d. Wenn die Patron* bey nöti¬
gem Kirchen - Bau wollen angehal-
ten werden, zuforderst Relation
abzustatten, wodurch der Bau merck-
ltch verhindert, und

7. Weun die Anßbleibende bey
der Catechismus Lehre von denen
Pastoren mit Geld-Büß beleget,
und solche der Direction des Pre¬
digers gelassen werden wollen, da
doch die Geld - Straffen ad bra-
chiuni seculare gehören.

damit der Anfang gemachet werde,
wollen anch im übrigen gehörige
Vorsehung thun, daß so wohl bey
General als Special Visitationibus
niemand wider Recht, uud wohlge-
gegründetes Herkommen xraviret,
noch unerhöret wozu vertheilet wer-
de, uud daferu dergleichen bißhero
geschehen, solches gnädigst ändern,
und wieder auffheben.

Ad 5. Grav. Es werden auch
Jhro Durchl. denen Oeconomeyen
und andern geistlichen Stifftuugen
wegen an sich gebrachter Städte
Acker oder Häuser, den Schoß nach
Proportion, und andere Onera
Realia hinkünfftig abzuführen, nach
Recht lind Billigkeit anfferlegen,
und wegen des Praeteriti gericht¬
liche Handlung beyden Theilen ver-
staten, gleicher maßen auch wegen
der Banr Aecker und Häuser, da
Onera Realia darauff 1)äfften sel¬
ten, es also halten lassen.

Ad Grav. 6. Ihr Durchl. ver-
staten gnädigst, daß zu Besparung
der Unkosten die Patron! jedes
Ohrts mit Zuziehung Pastoren und
Kirchen-Anraten, auch Zimmer- und
Mauer-Leüte, die baufällige Kirchen
und geistliche Gebäude besichtigen,
und so weit es uöthig befunden
wird, bessern lassen mögen.

Ad Grav. 7, Die Bestrafung
der jenigen, welche bei der Catechis-
mus Lehre außbleiben, kan zwar
per modum implorationis bracliii
secnlaris der weltlichen Obrigkeit
jedes Ohrts verstattet werden, die
daher flissende Geld-Straffe aber
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ist dem Pastori zur Berechnung,
und Anwendung ad. pias causas
zuzustellen, und muß

Ad Gray. 8. Die Außleihung
der Kirchen - Gelder von dem Ka¬
store und Vorstehern, mit vorwissen
und Einwilligung des 8uperinten-
denten, und der Patronen gesche¬
hen, diese auch selbst ohne Consens
des Superintendenten solche nicht
auff Zinse nehmen.

Ad Grav. 9. Endlich sind wegen
der wüsten Husen keine Würste,
Eyer oder Opfer-Geld zu fordern;
Jedoch ist das Mißkorn davon zu
entrichten, und werden dahin vorige
Contsitutiones hiemit declariret.

8. Wenn bei Außleihung der
Kirchen-Gelder der Superintendens

mit interessiren will, so doch dem
herkommen »ach den Vorstehern ge-

bühret, mit Zuziehung des Pastoris.

9. Wenn wegen der Verwüsteten
Hufen Würste, Eyer, Opfer - Geld :c.
von den Pastoren und Küstern
gefordert, und solche praestationes
den übrigen Miteingepfarrten auf-
gebürdet werden wollen, welches
sehr beschwehrlich, und zu remediren
gebeten wird.

2. Politica»
Gravamina. Itesolulioncs.

1. Das die versprochene und so Ad Gravamen 1. Jhro Durchl.
vielfältig soilieirte Lehn- und Land- werden nicht ermangeln, das exlii-
rechte, nachdem Sie so mühesahm dirte Ooneept eines Lehn-Rechts,
ausgearbeitet, und das erste der mit denen dabey von Ritter- und
gnädigsten Herrschaft Censurae über- Landschafft angemerkten unvergreiff-
geben, nicht zur Publikation wol- lichen notis zu revidirert, und in-
len gedeyen, und dadurch vielen nerhalb den nechsten zweyen Jahren
Processibus und Unkosten vorge- zur Pudiieation zu bcfodern, auch
beüget werden. innerhalb folgenden andern zwey

Jahren ein teutfches Land - Recht
nach inhalt der Reversalen, wie
sie schon längst gnädigst intentionirt
gewesen, verfertigen zulassen, und
beydes ante pnblioationem einigen
Deputirten von Ritter- und Land-
schafft communiciren, jedoch Jhro
Durchl. an dero hohen .Iure statn-
endi unpraejudicirlich.

2. Daß die Land - Rähte stellen Ad 2. Wollen Jhro Fürstl.
nicht wieder ersetzet, und deren gn- Durchl. die Stellen der Land - Rähte,
tes Einrahten dem Lande in so so offt dieselbe vaeiren, gnädigst
weit entzogen werden, znmahlen bey wieder besetzen.
Unserer Vorfahren, auch noch Un-

Vollst. Mecklb. Gesetzsamml. Bd.!. F
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fcvett Zeiten bey jedem Fürsten-
thümb zugleich Viere gewesen.

Z. Daß die Außgestorbene Leh-
ne zum theil nicht wieder oonkerirot.

4. Die Fürstliche Dominum (wo¬
von Mirow und Grabow Erempel

nehmen) ab Oneribus publicis, in
specie die neue Meyereyen, welche
von Adelichen Gühtern gemachet,
eximiret werden cum tarnen res
transeat cum onere.

Ad. 3. Die wieder Conferitung
der eröffneten Lehn betreffend, welche
sonsten nach bekandten Lehen Rech-
ten Jhro Durchl. als Ilomino Feudi
wieder anheimb fallen, da zweiffeln
Jhro Durchl. nicht, daß dero Hoch,

löbl. Vorfahren, und Jhro Durchl.
selbst sich also bezeuget, daß die
von dero getreuen Ritterschafft sich
dessen werden dancknehmig zuerin-
nern haben, wollen auch hinführo

sich also gegen dieselbe bezeigen, daß
die Meriten getreuer Landes Patri¬
oten unvergessen bleiben sollen, je-
doch können Jhro Durchl. sich hierin
nicht vorschreiben lassen.

Ad Grav. 4. Membr. 1. Wie
infra ad Grav. 2 & 3. ex Pro-
cessibus.

Ad 2. Membr. Das die resti-
rende Collecten von Mirow außer
jedoch, was bey Anwesenheit der
Fürstl. Frau Wittwen auß gewissen
Uhrsachen in Annis 1677. 78. &
79. remittiret und nachgelassen,
Kie Eintheilung auch desfals von
denen Fürstl. Aembtern, wie auch
der Ritter- und Landschafft unter sich
gemachet, und Grabow gleich an-
dern executive eingetrieben werden
sollen.

Ad 3 Membr. Umb daß die
Aeqvabilität bey den Collecten, so
Aempterweise auffgebracht werden,
stat finde, wenn von Ritter- und
Landschafft ein oder ander pertinen-
tien von dero Gütern an Jhro
Fürstl. Durchl. und wiederumb von
Jhro Durchl. Domainen etwas an
Rittex- und Landschafft transferirrt,
sollen solche Stücke gegen einander
,.yoad dictas collectas compensi-
ret, oder da kein aeqvivalent in
einem und andern Ilmbt zufinden,
dem jenigem Theil, welchem solcher
gestalt etwas abgangen, billige sa-
tisfaction wiederfahren, und von
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dem abgegangenen pertinenti die
gewöhnliche Onera praestiret wer¬
den, biß ein aolzvivalviit erfolget,
es wehre denn, daß man sich in
den Aembtern schon verglichen Härte,
oder auch negsthin mit vorwissen
der Fürstl. Cammer anders verglei-
chen könte.

5. Einseitige Müntz-Schaffer-Ge-
sind- und andere Ordnungen, (auch
obgleich dabei) Ritter- und Land-
schafft Schaden oder Vortheil zu
empfinden hat) dennoch ohne deren
Zuziehung wieder der Vorfahren
Gebrauch publiciret.

6. Gemeinschaffts Vehrtes einsei¬
tig nnoriret, absonderlich Rostocker
Dörsser, die sonst ihr Contmgent
bey Coilectis immediate in den
Kasten gebracht, eine zeithero an
die Aembter gezogen worden.

7. Die Städte mit Einspenni-
gern belegt.

8. Die gedachte Städte, wenn
gleich keine Contributiones im Lan¬
de gehen, dennoch mit der Accise
Erlegung beschweret werden.

5. Wegen der Mütttz-Schäft,
ser-Gesind-- und anderer Ordnung in-
haerircn Jhro Hoch-Fürstl. Durchl.
ihren ti.egalibu8 und Jim Consti-
tuend!, lassen es aber doch wegen
der Müntz- Ordnung bey den Re-
versalen, und wollen wegen der
Schäffer-Gesinde-und anderer der-
gleichen Landes Ordnungen ante
publicationem die Land-Rähte ver¬
nehmen.

Aä 6. Wollen Jhro Dnrchl. ge-
schehen lassen, daß die Collecteu
von dero Ambts Unterthanen, wie
auch ans denen also genandten Ro-
stockschen Dörffern iminediate in
den gemeinen Kasten würcklich gelie-
sert werden, jedoch, daß Ihr auch
darauß ohne Verzug die Nothdnrst
abgefolget werde. Bey militärischen
Einqvartirungen aber lassen Jhro
Durchl. es bey den Herkommen,
Krafft welches die Rostockschen Dorf-
ser zu denen Aembtern, worin Sie
belegen, gezogen werden müssen al-
lerdiugs bewenden.

Ad 7. Ist schon inter specia-
lia gravamina der Städte zuläng¬
lich resolviret.

Ad 8. Wegen der Acci e sind
Jhro Hoch - Fürstl. Durchl. gnädigst
gemeinet, daß die Städte damit
unbillig nicht beschweret werden sok
len, wollen auch in solcher Consi-
deration keine in den Landkasten
gehörige Accisen von Ihnen for¬
dern, jedoch ist hiemit nicht gemei-
net, weniger auffgehoben die Acci-
se, welche a part die Städte ex
pacto Jhro Durchl. geben.

8»
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9. Wenn in der Dobbertinschen
Jagt Gerechtigkeit auff den Sand-
Probstey-Kloster Dörffern daö Klo-
ster vom Ambte Mirow turdiret,
kein Eornm im Lande will agno-
sciret, besonder» solcher maßen Sta¬
tus in statu gemachet werden.

10. Wenn auch über vielfältiges
sollicitiren die Executiones wie¬
der die alten Kasten-restanten nicht
nachdrücklich wollen verliehen wer-
den.

11. Da auch bey frembder Völ-
cker Durch March der gnädigsten
Herrschaft keine Caution de dain-
iio gestellet noch den gravirten
nach den Reichs-Satzungen Zahlung
geschivhet.

12. Keine Gleichheit bey den
Kriegs Oneribus an Kontribution,
Märchen und Einqvartirung bey
den Eingesessenen Einwohnern ohne
unterscheid gehalten, sondern offt
denen Commissariis und sonst eine
Exemptions - Verordnung gegeben
wird, Krafft deren entweder Aemb-
ter oder sonst einige Minist» be-
sreyet sey«.

Ad N. Wegen Mirow hat eS
jetzo eine andere Bewandnis, und
wird es also, was wegen der Dob-
bertinschen Jagt Gerechtigkeit prae-
tendiret wird juxta §. zum dritten
je. in den Assecuration-Revers
de Anno 1572. per litis penden-
tiam in foro competenti unter¬
suchet, und alda remediret werden
können.

Ad 10. Wollen Jhro Durchl.
die alten und neuen Restanten
unverlängt und ohne unterscheid ein-
treiben lassen, doch daß beym Land-
kästen die Billigkeit observiret, al¬
so das niemand über Vermögen an-
gestrenget und ruiniret werde.

Ad 11. Ratione der Durch Zü¬
ge auch Lauff-Plätze als des Ilten
gravaminis lassens Jhro Fürstl.
Durchl. bey dem Assecurations-
Revers de Anno 1621. §. 38.
bewenden, in andern fällen, jedoch,
da vis major hcrfchct, wollen Jhro
Durchl. sich eines solchen gewalti-
gen VerlanffS bey Publiqven Reichs-
und Crayß - vlaeten, auch sonstcn
ander dienlichen Ohrten Landes-Vä-
terlich annehmen, das dem Lande
des zugefügten Schadens halber
Satisfaction geschehen, auch bessere
Securität, denen Reichs-Satzungen,
in specie der Executions-Örbnung
gemeeß, wiederfahren möge.

Ad 12. Es soll überall im gan-
tzen Lande die Billigkeit observi-
ret werden, daß keiner für dem
andern mit Einqvartirung, Contri-
bution und Märchen beschweret,
die Märchen den geradesten Weg
dirigiret und geleitet, auf welchen
Fall jedoch den beschwerten Ohrt
von denen übrigen verschoneten bil-
liger Beytrag geschehen, welcher ge-
stalt aber, und wie der Abtrag zu
machen, desfals kann bey Jhro

Fürstl. Durchl. Eine E. Ritter- und
Landfchasst mit Ihrer unterthänig-
sten Erinnerung einkommett.
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13. Durch welches Verfahren Ad 13. Beziehet sich auff vor,«
nicht auff die nechften Wege die ge Resolution ad 12 mura.
Märchen geführet, sondern die je-
nige welche sonst conserviret bey-
bleiben können, öfters allein rnini-
ret, und dem Lande zum Beytrag
ferner inutil gemachet werden.

14. Ist höchst beschwerlich, daß Ad 14. Gehet Jhrö Durch!, gnä-
denen Schäffern, welche zum Adel digste ltesoliitiou dahin, das von den
ziehen, Zoll abgefordert, die aber in Schaffen, die im Lande bleiben, und
die Fürstl. Aemter ziehen, damit ver- von einem Ohrt zum andern bey
schonet werden, weil dadurch die Abwechselung der Schäffer, und nicht
Schäffer schwierig gemachet, häuffig zum Verkaufs getrieben werden, kein
davon gehen, und ihr Vieh in be- Zoll gefodert werden soll,
nachbahrte Lande heimlich hinweg
treiben.

15. Item, Daß die den Land-Be- Ad 13. Bey dem 15. Gravamine,
gitterten competirente Jagt-Gerech- die Jagt zu verbotener Zeit belan-
tigkeit alzuseher beschweret werde, gend, iiiliaeriren Jhro Durchl. bloß
durch die ergangene Interdicta und und lediglich den Buchstab publi-
Verbohte, unter andern, in dem 1. eirter ?oiieey-Ordnung de Anno
die Fürstl. Jäger und Beambten 1572. vom 2. Julij, und' bleibet daS
das in der ?oIi«ey-Ordnnng ent- Verboth des Termini a qvo & ad
haltenes Verboht, zu gewisser Zei- c>vern von Fastnacht biß Jacobi,
ten daS Wild zu fällen gar nicht und weiter nicht außgestellst, jedoch
respectiren, und gleichwol Einer lassen Jhro Hoch - Fürstl. Durchl.
E. Ritter- und Landschafft allein biß zu dero anderweitigen Ilesolu-
dieses Verboht zuhalten angemuthet, tion gnädigst geschehen, daß d,aß
und wieder dieselbe executive ver- Feder Wildpret, doch mit gebühren»
fahren wird, 2. Das besagtes Ver- der Moderation unter solchem Ver¬
boht bey den Gerichten wieder die both nicht gemeinet seyn soll, ob
Reguln und Gebräuche der Jagt auch zwar E. E. Ritter- und Land-
und Oeconomey gedeutet und es- schafft hiebey linterthänigste Instantz
pliciret, als in der besten Zeit, gemachet, Jhro Hoch-Fürstl. Durchl.
wenn man die jennigen Thiere, wel- ihren Jägern und Forstmeistern anch
che nicht allezeit bey unß bleiben, andern davon dependirenden Bedin-
verboten werden wollen, e. g. Die ten per Edicta injungiren wollen,
Auer- nud Berghahucn in der Boltz- sich des Schiessen und Jagens zu
zeit, die Endten und Gänse ümb verbochener Zeit zu enthalten, so
die Osterzeit, die Ringel-Tauben in hat es zwar die Meinung keines
der Fasten und dergleichen, 3. Daß Weges exparte Jhro Fürstl. Durchl.
die dem Guts-Herrn zustehende, und daß sothanen Ihren Bedienten auff
in her kolieey-Ordnung gelassene expressen -Befehl nicht erlaubet
Freyheit zu Ehren uud Nohtfällen, seyn solte, so viel des Wildprets
ungeachtet der verbohtenen Zeit ihr bey der Hoffstatt nötbig, anzuschaf-
Wild zu schiessen, beschrencket wer- sen, ausser solchen Fällen aber wollen
den will, indem sie angewiesen wer- Jhro Dnrchl. obbemeldten ihren Be-
den wollen, vorhero per Supplicam dienten expresse und alles ernsteS
^oavtzssionem zu suchen dessen, bey Straffe hiemit anbefehlen, Ihre
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welches Ihnen ohne dieselbe vergön-
»et ist, da der Abusus, wenn er
sich ergiebet, ohne dem gestraffes und
verhütet werden kan.

16. Daß von denen Adel und
andern de Jure freyen Gütern Zoll
gefodert wird.

Itesolutiones.

Fürst!. Edicta gehorsamlich zu re-
speetken; Im übrigen so wollen
Jhro Fürstl. Durchl. mit denen Be-
ambten wie auch der Ritterschafft
einerley modum tractandi halten,
daß nicht weniger denen Beambten
verboten seyn solle, ohne express«
Concessio» zn verbötlichen Zeiten
kein Wildprät zu schießen und zu-
fällen.

Ail 16. Jhro Fürstl. Durchl. wol-
leu die alten Zoll-Register nachsehen
lassen, und von den Gütern, welche
von allen Zollfrey gewesen, keinen
Zoll exigiren laßen, nach Inhalt
des Assevuration-Iievers de Ana»
1621. §. 15.

17. Daß verschiedene Adeliche Gü- Ad 17. Lassens Jhro DnrchL bey
ter an die Aembter gezogen, und in der Resolution ad Grav. ItiMcjmbr.
oneribus pubiieis dem Lande ent- 3. gnädigst bewenden,
zogen werden.

18. Daß in denen Aembtern con¬
tra morosos unter der Ritterschafft
uud Städte, welche ihr Contingent
zu den Unkosten der Deputirten
und sonst nicht entrichten, die Exe-
cution verwegert wird.

19. Daß die Visitatores mit Leib-
und Lebens-Gefahr ihr Ambt wegen
der an Seiten Schwerin, Fürstl.
Bauren verrichten, auch denenselben
verbohten wird, ohne Beyseyn der
Beambten ihre Function zu ver¬
richten, solchem nach denenselben
Schutz gehalten werde.

Ad 18. Jhro Durchl. wollen auf
unterthänigstes Anhalten conti ra mo¬
rosos unter der Ritterschafft und
Städte, welche ihr Conti»jjent zu
den Unkosten der Deputirteai nicht
entrichten (jedoch außerhalt» Land-
Tagen und dergleichen, da einjeder
von der Ritterschafft in Pe^sohn er-
scheinen muß und keine Deputatio
statt hat) die Execution ergehen
lassen.

Ad 19. Jhro Durchl. wolle», wie
bißhero ihres Ohrts auch geschehen,
denen Visitatore» bey ihren Ver-
richtuugen gehörigen Schutz und
Sicherheit verschaffen,
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3. lüäicislik».

Gravamina. Picsolutioncs.

1. In deme bey denen Cantzeleyen
dmn Appellationibu« nicht also, wie
vcr alters und verglichen, wil de-
feriret, noch die Appellantes ad
pmestationem solennium admit-
tiret, hingegen im Hoff-Gerichte vor
den Beweiß keine krocesso erkanfc,
auch unter andern die Causa- mulc-
taruin vor iu appellabel gehalten
werden.

2. Wenn diese Schwirigkeit über-
stiegen, findet sich eine anderweitige
in ipsa Executione derer im Hoff-
Gerichte pubücirter Urthel, in dem
post instantia,» restitutionis in in¬
tegrum, welche nach der Hoff-Ge-
richts-Ordnung die Letzte ist, und
kein remedium Suspensimm wei¬
ter admittiret; neue Revisiones'bey
Hofe gesuchet, die Lxeoutionvs da-
gegen gehemniet, und lites immorta-
les oder effectu carentes gemachet
werden, zu Bedruck der Armen und
der Justitz selbst.

Ad 1. Jhro Hoch-Fürstl. Dnrchl.
erklaren sich gnädigst dahin, das Sie
denen Appcllationibüs von der
Cantzeley anS Land- und Hoff-Ge-
richte, vermöge des As^ecnr-ition-
Revers de Anno 1621. §. äto
ihren Rechtl. Lauff gönnen, auch
dem.Iudici ad qvem die Cognition
super relevantia gravamiuum in
puncto devolutionis überlassen, und
die acta, praestitis prius solenni-
bus, aus besagter ihrer Justitat-
Cantzley edirett lassen, jedoch in
Casiun succumbentiae die Ahndung
reserviret, und vorbehalten haben
wollen. Ob aber, wenn des Appel¬
lanten Unfueg ex Actis prioribus
erhellet, das Juramentuin ad evi-
tautum periculum perjurii auszu¬
setzen, solches wird billig dem Nich«
terlichen Ermessen, pro circumstan-
tiis causarum, weil auch des Ge-
gentheils Interesse darunter mit
versiret, heimgestellet. In Causis
Fiscalibus sive mulctarum aber
lassen Jhro Durchl. dem anmaßlichen
gravirten Theil, an statt der Ap¬
pellation, das beneficitun Suppli-
cationis zu, wollen auch auff dessen
Begehren die Transmission der
Acten an eine unparthcyische l'ncul-
tat zu Einholung eines Rechtlichen
Kesponsi »erstatten.

Ad 2. Gleichwie Jhro Durchl.
Intentioii niemahln gewesen, fccin
Land- und Hoff-Gerichte inAdmiiü-
strirung der Justitz hinderlich zu
seyn, als werden Sie auch, wenn
künfftig bey derselben sich jemand
über einem und andern von enyehn-
ten Gericht gethanen Spruch be-
schweren wird, von Richter und
Assessoribus nur ihren Bericht cum
rationibus decidendi erfordern, und
nach Befindnng darauff die Roth-
durfft Ihnen rescribiren, jedoch
fernerer Untersuchung und Revision
der Acten, da nothig, bey anzustel-
lender Visitation, nach Jnnhalt der



120 Landesh. Resolut, ad grav. vom 16. Zul. 1701.

3. Judicialia.
Gravamina, Rasolutiones.

3. Graviret die Partes, daß in-
distincte wieder die Appellantea,
wenn Sententia prior confirmiret,
mit Execution und Fiacalifcher
Straff verfahren wird, insonderheit
wenn expensa; in secunda Instan¬
tia corapensiret, Sententia alda
limitirct, und nicht pure oder gar
nicht ad exeqvendum remittiret
wird, dahero per declarationem
Constitutionia diesem Gravamini
Wandel zu gönnen.

4. Graviret das Land zum hoch-
sten, daß die Vorbescheide promis-
cne bey nahmhaffter Poen angese-
tzet, und in entstehung der Oom-
parition, nnllis attentia Oireum-
stantiis, darauff exeqviret wird.

5. Ein hartes Landes Gravamen
ist, daß nach Vergönnung ungehin-
derter Appellation, viele Justitz-
Sachen von der Juatitz-Cantzelley
(wohin Sie de Jure alle gehörig)
an die Geheimbte, Amts-Rent- und
Lehn-Cammer genommen werden,
und dazu davon keine Appellation
gestatet werden will.

6. Wenn auch die Cognitio super
gravaminibua beym judice a qvo,
sub praetextu cognitionia super
admissione ad juramentuin in de¬
nen Cantzelleyen vorgenommen wer-
den will, und

7. Die Verhöhung der Gerichts-
Kportiile» über das, was dieserwe-
gen in der Hoff-Gerichts-Ordnung
und Iteversaleu versprochen wor-

Land- und Hoff-Gerichts-Ordniilg
part I. Tit. 1. §. gemeldte Unseie
Land-Richter, & seqq. vorbehältliy.

Ad 3. Jhro Durchl. werden hi?-
bey gnädigst vonaideriren, ob die
versprochene Urtheil pro nova, »re¬
nigst in Expensia limitata, oter
pro pure confirmata anzusehen, da
auff letzten Fall allein Appellantes
mit der Straffe billig, anff jenem
Fall aber damit nicht zu belegen
seyn.

Ad 4. Jhro Fürstl. Durchl. seyn
Krafft dieses resolviret, verfügen
auch hiemit sine ulteriore Jiissione
so wohl an das Cantzeley- als Land-
und Hoff-Gen'cht, in denen Citatio-
liibus zur mündlichen Verhör cir-
curaspecte zu verfahren, und in
denen Justitz-Sacheit allein, worin-
nen die l^omminationea poenae de
Jure statt finden, sich derselben,
sonsten aber nicht zu gebrauchen,
wie dann keine Vorbescheide ohne Ap-
parence eines sonderbahren Nutzens
für die Partheyen anzusetzen.

Ad 5. Sollen die Sachen, welche
contentiosae Juris dictionis sind,
und worin die Partheyen wegen
ihres privat Interesse mit einander
zu streiten haben, bey der Justitz-
Cantzelley gelassen, und dasern et-
liche derselben bey dem Geheimbten,
Lehn- oder Cammer-Oollegio anhän-
gig seyn, von damien dahin verwie-
sen werden.

Ad 6. Ist schon oben sub Imo
gravamine begriffen.

Ad 7. Seind Jhro Fürstl. Durchs,
ihres Orths geneigt eine neue billige
Taxt-Ordnung so wohl in dem ge-
meinen Land- und Hoff-Gericht, als
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3. Judicialia.
Grammim. Resolutiones.

den, bey der Lehn- und Justitz- in der ^ustit?-Cauzelley noch inner-
Cantzelleyen verhöhet, so wird das halb Jahres srist verfertigen zulas-
Land auch durch beedes beschweret, sen, und vor deren Publicatmn R.
und die Processe schwer gemachet, und L. mit ihren unbegreiflichen

Monitis darüber zuveruehmen.

8. So seyn ferner die Articn- ^>1 8. & 9. Hierüber wollen Jhro
lirte Libelli, welche per Recessuin Hoch-Fürstl. Sur cht. salvis articulis
Imperii novissimmu de anno 1654. probatorialibus bey dem Land- und
in Camera auffgehoben, im Hoff- Hoff-Gerichte eine solcheVerordnung

Gerichte sehr beschwerlich. machen lassen, die sich mit dem letz-
9. Wie denn auch die Processus tern Reichs-Abschiede de anno 1654.

Appellationis zu des Landes Be- vergleiche.
schwerde sehr protrakiret werden,
wenn das ä practicis so hoch re-
commendirte beneficium, daß man
Instmmentum Appellationis loco
Libelli repetiren, und simpliciter
ad acta priora submittireri möge,
nicht admittiret werden will.

10. Höchst beschwerlich ist auch, 10. Die Documenta Appel¬
wenn Documenta appellationis von lationis gehören nicht auff die Land-
Fürstl. Hn. Hn. Rathen bey Land- Tage, darzn die Fürst!. Räthe re¬
Tagen nicht wollen angenommen wer- strictim commitiretz Zu Hofe aber
den, da juxta dispositionem Re- sollen dieselben bey geziemender In-
cessus Iinperij de anno 1654. inner- sinuation, der Billigkeit nach ange«
halb 4. Wochen Appellatio intim!- nommen werden.
ret werden muß, sub poena deser-
tionis, auch wenn

11. Consense gesuchet werden Ad Ii. Consense müssen billig
sollen von denen, die .Iure Credit! gebildet werden, und ist solches Lehn-
Lehne besitzen, cum tarnen Credi- Rechtens und Herkommens; Im
tum sit allodiale qvid. '

Übrigen wie infra inter addit. grav.
Class. 6. ad 13. Grav.

12. Wenn die Muht-Zettel der Ad 12. Jhro Fürstl. Durchl. haben
Vorfahren zu producireit und an Dero Lehn-Rähte Befehl ergehen

lassen, wegen der Mnth-Zettel und
deren Producirung nichts, als was
den Rechten gemäß, zu verordnen,
und in specie, daß Sie bey Suchung
neüer Muth Zettel den vorhergehen-
den Letzten in Consideration neh¬
men sollen.

13. Alte Possessores der Lehne Ad 13. Jhro Fürstl. Durchl. lassen
nur allererst titulum possesionis zu es dießfals bey dem Buchstäblichen
dociren, contra Reversales, wollen Jnnhalt §. 19. des assecuration
angehalten werden. Revers de Anno 1621.

14. Daß Promiscue keine Sup- Ad 14. Sey bey allen Wolbestal-
plicationes in theils Gerichten an- ten Gerichten gebräuchlich, und die-
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3. ludicialla.

Gravamina. Resohition.es.

genommen werden wollen, es sey net die Advocatos zu hintertreiben.,
denn, daß sie von einem Advocata daß Sie die öffters eingeschobene
unterschrieben seyn. anzügliche Schrifften zurück lassen,

und also wie nomine tecto zuge-
schehen pfleget, keine personall»
tractiret, unterdeßen sollen die ex¬
tra judicial Snppliqven, wenn der
Principalis Sie eigenhändig unter¬
schreibet, und dieselbe gehöriger
maßen sonst eingerichtet sind ange«
nommen werden.

4. Ex Processibus.

Gravamina. Resolulioncs.

1. Daß dem Außschuß und dem Ad 1. Wegen der Conventcn las«
Eingesessenen in Aemptern potestas sen Jhro Durchl. gnädigst geschehen,
conveniendi verbohten, und Sie das der Anßschuß vermöge vor die-
dessals mit harten Alandatis be- sen Ertheilter Fürstl. l^'onjirmation
schwerst, auch deren 8nppI!eationes bey dem Land - Kasten zu Rostock,
und Schreiben verworffen. ümb die dahin gehörigen Geld-Sa--

chen zu expediren, zusammen kom-
men möge, und wollen an statt dxr
durch Todt, oder sonst abgehenden
Persohnen andere von R. und L.
zu benennende, auff gehöriges An-
suchen, gnädigst eontiriniren. Wenn
auch auff LaudTagen etwas vorfal-
len sollte, daß wegen R. und L. an
einen oder beyde Höfe auß ihren
Mittel Deputatos zu schicken, vor
nöthig befunden würde, wollen Jhro
Dnrchl. dieselbe gnädigst admittiren
und hören, und sich auff ihr An-
bringen nach Befinden erklähren^
solte es aber eine Sache seyn, dar-
über mehrmalige Zusammenkünffte
der Deputaten erfordert würden,
hat R. und L. solcher Deputation
halber zuforderst Untertänigste An-
zeige, mittelst Exprimiruiig der
Materie und Benennung der Per-
söhnen zu thun; und gnädigste Con-
firmation darüber zu suchen, und
lassen Jhro Durchl. ratione der
etwa vorfallenden Process - Sachen
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4. Ex Processibxis.
Cravatnina. Itesolutiones.

es bcy dem Kays, keseripto vom
27. ?edr. 1681. auch übrigens bcy
der Disposition §. 3. der letzten
Kays. Wahl Capituhitiorv bewenden.

Ad 2. Ihre Durchl. werden dieß-
fals den kürtzesten und richtigsten
Weg observiren, gleichwohl der R.
und L. Schrifften auff Land Tagen
und andern Diaeten, so weit, und
so offt es die Nohtwendigkeit erhei-
schet, annehmen lassen, und darüber
sich hinwiederümb schrifftl. erklähren.

All 3. Wissen sich Jhro Fürstl.
Durchl. desJnnhalts derlieversalien
wohl zuerinnern, und wenn knnfftig
einige Gravamin» entstehen sollten,
denen sonsten nicht abgcholffen wer-«
den könte, wollen Jhro Durchk. dar«
unter nach Beflndung verfahren
lassen.

2. Daß auff Land-Tagen schrifft-
liche Handlungen nicht völlig znge-
lassen, und schrifftlich nicht allemahl,
wenn es nöthig, geantwortet werden
wollen.

3. Daß die Gravamina, so al-
tioris indaginis etwa gehalten wer¬
den möchten, nach Maaßgebung der
Iieversalen vor einen nieder gesetz-
ten Gerichte annoch nicht abgethan,
noch dazu resolviret.

5. Additamenta.
Gravamina.

Class. 1.

1. Wenn bey denen Land- und
Deputation-Tagen Serenissimi von
denen Reichs- und Srcchfi-Conchisis
keine vollständige Abschnfft, sondern,
wenn dessals Steüren erfordert
werden, nur bloße Lxtracte, und
solche nicht einmqhl vollständig er-
theilen. ?Von obstante, daß die
Reichsabscheide wollen, daß den Land»
Ständen eigentliche und vollständige
Abschrift ertheilet werden soll, wie
sie steüren sollen.

2. Wenn Serenissimi difficulti-
ren, die Land-Rähte und Land-
Marschalle zu defrayreit, 11011ob-
stante, daß es anders hergebracht,
und die Herrschafft versprochen, eS
bey dem Herkommen zulassen, und
solche Bediente und Ministri die
Land-Tage anff eigene Kosten zu
beziehen nicht schuldig seyn.

ReSoltitiones.

Class. i.

Ad 1. Wollen Jhro Durchl. bey
Indivirung Reichs- und Cräyß-Steü-
ern daß jenige in acht nehmen, was
diesfalls die Reichs - Abschiede int
Munde führen, und die Hülffe nah«
ment- und eigentlich exprimiren
lassen.

Ad 2. Wollen Jhro Durchl. tote
Defrayrimg der Land - Rähte und
Land-Marfchälle auf Land- und De¬
putation-Tage, wie bißhero gcfche-
hen, übernehmen, und da ein Rück-
stand von voriger Zeit sichfindet, den-
selben entrichten lassen, es were dann,
daß man sich dieses l'uucts halber
anders vergleichen könte.
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5. Additamenta.
Gravcynina. Resolutionen.

3. Wenn R. und L. von Land-
oder Veputation-Tagen einige an
die Fürstl. Höfe deputlret, dieselbe
daselbst nicht allemahl gehöret, noch
Briefe und Supplicationes ange¬
nommen werden wollen.

4. Ob zwar in den Landes-Re-
versalen ausdrücklich versehen, daß
wenn, die gnädigste Herrschafft auff
Land-Tägen selbst nicht erscheinen
könte, sie alsdenn die Ihrigen mit
gebührender Instruction dahin schi¬
cken und abfertigen wolten, da aber
wichtige Sachen vorkämen, da dero-
selben Gegenwart erfordert würde,
Sie sich so dann dergestalt bezeigen
wolten, wie eö dero Land und Leu-
ten ersprießlich ist. Diesem zu wie-
der ist von beyderfeits gnädigsten
Herrschafft in so vielen Jahren kei-
ner zu den Land-Tägen gekommen,
wie doch dero Löbl. Vorfahren ge-
than, besondern es sind die abge-
schickteRähte solcher gestalt gebnn-
den, daß Sie das Geringste mitN.
und L. nicht außmachen wollen, be-
sondern von allen rekeriren müssen,
worüber denn Zeit und Kosten ver-
lohren gehen.

5. Wenn die Fürstl. Resolutio-
nes nicht ehe, und bevor der Mo¬
dus contribuendi extradiret, er-
theilet werden wollen.

6. Beschweret das Land sehr, daß
zu den Land-Tagen einige Zeit her,
so hart und ungewöhnlich Clausul-
irte Ausschreiben ausgelassen, dar-
inn die Stände nicht allein bey jh-
ren Eyden und Pflichten, damit sie
der Herrschafft verwand, sondern
auch sub praejtidicio, und über
dem bey nahmhaffter Straffe beschrie-
ben werden, und angehalten werden
wollen, Ihr Ausenbleiben per Sup-
piicam zu entschuldigen, auch von

Ad 3. Es wollen auchJhro Durchl.
nicht minder, wenn von Land- und
Veputstion-Tagen an dieselbe einige
Deputirte abgeschicket werden, sel¬
bige, wie bishero geschehen, gnädigst
hören, ihre Brieffe und Supplica¬
tiones, wenn dieselbe geziemend ein-
gerichtet, annehmen, und darüber
gehörige Resolutiones ertheilen
lassen.

Ad 4. Wird lediglich bey dem
Jnnhalt Art. 23. Reversal, de
Anno 1621. gelassen.

Ad 5. Wegen der Extradining
der Fürstl. Resolutionen auff Land-
Tägen lassen es Jhro Fürstl. Durchl.
bey dem Herkommen bewenden.

Ad 6. Mit einrichtung der Aus-
schreiben zum Land-Tagen, und deren
Clausulen wollen Jhro Durchl. nach
der Sachen und Zeiten Umbständen
verfahren.



Landesh. Resolut, ad grav. vom 16. Iul. 1701. 126

5. Additamenta.
Gravamina. Rcsolutiones.

Land-Tagen, ohne Special-Cirlaub*
niß sich nicht weg zu begeben, da
doch ein jeder, dem es müglich ist,
und seine Gelegenheit zugiebet, Sup-
plicas zuverfertigen, und den Schluß
abzuwarten.

Class. 2.

1. Wenn die Land-Nähte ad Ne-
gotia publica in Land Sachen, dazu
das Land etwas beytragen soll, oder
wobey es sonst Interssiret ist, sol-
cher gestalt nicht gezogen werden,
wie es die Landes keversalen er-
fodern. Jnnhalts H. 37. de anno
1621. ibid. §. 22. item anno 1572.
Assecurat: art: Imo.

2. Wenn in Bestellung der Land-
Nähte dem Herkommen nicht gefol-
get wird, in dem ans den jenigen,
welche das Land vorschlägt, mehr-
mahlen keiner von der gnädigsten
Herrschafft gewählet, auch von Se¬
renissimi« dem Lande kein Subjec-
tum zur Wahl vorgeschlagen worden,
non obstante, daß es also Herkom-
mens, wie im Lande Notorinm,
aus den Protocollis zusehen, und
da nöthig, mit Fürstl. Schreiben zu
bestärcken.

3. Wenn die Land-Räthe nicht in
Gegenwart ihrer Collegen beendiget,
und in der k'orrnula ^urniuent!
oder andern Verpflichtungen von den
Herkommen abgegangen wird.

Class. 3.

Ad 1. Wenn die Hertzogthümer
Mecklenburg bey Reichs- und Cräyß-
Anlagen weder durch Bewerbung
gäntzlicher Verschonung, noch durch
nioderation der matriculae suble-
viret werden; non obstante, daß
dieses Land mehr, als andere, durch
den Krieg verderben, andern diese

Class. 2.

Ad 1. Jhro Fürstl. Durchl. lassen
es dessals allerdings bey den R,e-
versalen bewenden.

Ad 2. In Erwehlung der Land-
Nähte behalten sich Jhro Durchl.
die sreye Hand, aus der Ritterschafft
dazu zunehmen, welche Sie wollen.

Ad 3. Jhro Fürstl. Durchl. haben,
die formulam Jurainenti der Land-
Nähte so gelassen, wie sie dieselbe
gefunden, und finden dieselbe sonsten
nicht, daß bey Beeydung der Land-
Rähte die übrige zugegen seyn
müssen.

Class. 3*

Ad 1. Jhro Durchl. wollen sich
angelegen seyn lassen, wie Sie sich
schon ohne diese Erinnerung auß
gnädigster Propension gegen Dero
Land- und Leute es vorgehabt, gleich
andern Reichs - Ständen auch eine
moderationem Mavtriculae zuer¬
halten.
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5. Additamenta.
Gravamina.

Sublevation wiederfähret, und sol¬
ches in den Reichs-Abscheiden ver-
ordnet.

2. Daß größere Summen diesem
Lande, auff Reichs- und Cräyß-Ta-
gen zugetheilet werden, als es ohne
weitern Ruin ertragen kau.

3. Daß der von der R. und L.
ausgestellter modus Coutribuendi
zu dero Schaden ohne Noht geendert
worden.

4. Wenn unter dem Nahmen der
Reichs- und Cräyß-Steüren auff de-
nen Land-Tagen mehr vom Lande
gefordert wird, als das wäre Quan¬
tum erfodert.

5. Wenn vor den Restanten-
Kasten Fürstl. Schlösser geleget, wie-
der das Herkommen und Reversa-
len de anno 1621. §. 18.

6. Wenn die freye Disposition
zu des Landes Nothdurfft über die
Cantributions-ubermaffe E. E. Rit¬
ter- und Landschafft wieder die Re¬
versales und bekandte Rechte wil
entzogen werden, da doch dieselbe
von jeher und noch aNitzo in Pos-
Bessione vel qvasi begriffen seyn.

Resolutiones.

Ad 2. Dahin auch das 2te Gra-
ramen ZU referiren und außzu-
stellen.

Ad 3. Wie ad lZrav. 16. blijns
Olassis, und wenn bey dem von
R. und L. producirenden modo
Contribuendi Jhro Fürstl. Durchl.
etwa desideiiren, wollen Sie solches
E. E. R. und L. eröffnen, welche
dann die defectus zu endern und
zu bessern hat, damit alles ans dem
Land - Tage außgemachet werden
könne.

Ad 4. Jhro Fürstl. Durchl. Be-
zehren ein mehrers nicht zu fordern,
als so hoch sie die Reichs- und
Crayß - Steuern eygentlich betragen,
und lassen es im übrigen bey der
Resolution ad Grav. Imum Class.
Imae.

Ad 5. Lassens Jhro Fürstl. Durchl.
bey den Reversalen de anno 1621.
§. 18. unter der Distinction des
freywilligen und des Reichs- und
Creyß-Kastens, seines Inhalts, be-
wenden, und wollen, wen Sie wegen
der Reichs und Cräyß-Steüren völlig
befriediget, daS Schloß für dem
einen Kasten wegnehmen lassen.

Ad 6. Es geben Jhro Fürstl.
Durchl. auS gnädigsten Willen zu,
daß ratio»« praeteriti die etwa
befindliche Übermasse von Reichs-
und Cräyß-Steüern R. und L. um
selbige zu des Landes und gemei-
nen Besten anzuwenden, jedoch ans
gebührliche Berechnung, verbleibe.

Ratione futuri aber soll es mit
gedachter Übermaße also gehalten
werde», daß davon nur die neces-
saria zur Besoldung der gemeinen
Kasten - Bedienten, und zu Entrich-
tnng der Unkosten, so sonsten beym
Kasten vorfallen, zn nehmen, was
aber alödeun noch übrig, davon ist
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5. Additamenta.
Cravatnincu Resolutionen.

der gnädigsten Herrschafft ihre rata
respectu deß anß den Aembtern
beygebrachten Quanti Contributio-
nis aus zufolgen, oder alles in den
Kasten der negstfolgenden Kontribu¬
tion zu Hülffe zu lassen.

A<I 7. Diesen Fuiiet das Quan¬
tum der Fräulein-Steüer betreffend,
wollen Jhro Fürstl. Durchl. biß zu
negstkünfftigen Land-Tage auS ge,
stellet seyn lassen.

7. Daß wegen der Fräulein-Steuer
ein mehres als das Einfache Land-
Behde traget, proetendiict wird, non
obstante, daß es wieder daö Her-
kommen, und die Reversaleu än-
läufft.

8. Daß der Fürstl. Aembter 8pe-
oikcationes zu rechter Zeit dem
Kasten nicht eingeliefert werden.

9. Wenn das Fürstl. Contribu-
tions - Coiitingent immediate ad
cassam nicht geliefert wird.

10. Wenn die zu dieser Materie
ColJectarum gehörige von dem En-
gern Ausschuß im Februario Anno
1683 der gnädigsten Herrschafft zu-
gefertigte Monita nicht in Gnaden
attendiret, noch cmff die Renen, so
der Käyserl. Oominiiision überge-
den, reilsetiret worden, wie der
Ausschuß sub A. & 11. besaget.

11. Wenn die dem Engern Anß-
schuß zustehende Disposition und
virection über die Visitation und
Executives der Kontribuenten,
und Ratione der Executoren ge¬
hindert, und was dessals beym Auß-
schuß geschehen solte, an die Fürstl.
Höfe gezogen worden. Non obstante
des Schwanschen Land-Tags t!on-
elusi de Anno 1668. der kormu-
lre Juramenti Executorum, eorum-
qve instruetionis.

12. Daß die Executiones zu wei¬
len ohne Noht, kostbahr gemachet
werden, zu augenscheinlicher Ruin
der Kontribuenten.

Ad 8. Die Specificationes aus
den Aembternsollenzu rschtcrZeit
erfolgen.

Ad 9. Wie ad Qravamen 6tum
in Politicis.

Ad 10. Wegen der Fürstl. Ambts
Unterthanen Kontribution erinnern
fich Jhro Fürstl. Durchl. des zu
Schwan auf damahligem Land-Tage
verwilligten modi exei^vendi, ob
Sie zwar annoch nicht resolviret,
daß derselbe beständig bleiben soll,
gar woll. Wie aber Jhro Fürstl.
Dnrchl. die Beybringung der l)on--
iribution durch zu längliche Execu-
tion gerne falcilitiret sehen, als
werden Sie aiiff die dahin abzie»
lende I>Io»ita ebender retlectiren,
und dero gnädigste Resolution dar»
über fordersambst ertheilen.

Ad 11. Werden Jhro Fürstl. Durchl.
die Visitatoren und Exeeutorsn
an Einschickung der Relationen bxy
dem Kasten, secundum foirnulara
Iuramcnti, und nach der eventua-
liter approbirten Instruction keines
wegcns hindern, sondern Sie viel-
mehr dahin gnädigst rernitiren, und
zu instruetionmäßiger Verwaltung
ihres Ambts anweisen.

Ad 12. Wollen Jhro Fürstl.Durchl.
alle dem gemeinen besten schädliche
Executiones abstellen lassen, und
hiemit gäntzlich verbothen haben.
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13. Wenn an ff diese Landes-Re-
stauten angewiesen worden, solche
zubezahlen, die aus den Fürstl. Rent-
Cammer» ihre Bezahlung haben sol-
len, non obstante der Disposition
in den Reversalen de Anno 1621.
§. 18. und des Herkommens.

14. Wenn die Contributiones de
anno 1678. & 79, ohne vorher ge¬
haltene Lcmd-Tage aus geschrieben
und eingetrieben, non obstante, daß
es in lleversalibus anders verord¬
net, item daß es in dem Land-
Tags- Schluß de anno 1677. air-
ders versprochen.

13. Wenn die gnädigste Herr-
schafft den Modnm Contrilraendi
in annis 1678. 79. und 80. auch
82. und 83. gegen R. und L. In¬
tention setzet und ausschreibet, und
den von R. und L. zuletzt überge-
betten Modum Contribuendi ohne
Uhrsache verworffeu, non obstante,
daß der Modus Contribuendi ad
Regalia nicht sondern den Contri-
buenten zu setzen gehöret.

16. Wenn in dem Contributions-
Edict de anno 1682. n. asserlret
werden will, ob were der Modus
eapitationis vor mehr als 30 Iah-
-reu continuiret, adplacidiret und
kein süglicher Modus beyzubn'ngen.

17. Daß in Samblung der Kon¬
tribution nicht allein die vorhin ge-
dachte Hacteims streitige, vom Käy-
ser aber verbohtene Exemptione«
sondern auch noch andere kleinere
gegen die publicirte Edicta selbst
lauffende Exemptiones e. g. bey
denen Pest-Barbieren, Hoff-Genchts
Apotheckern, und dergleichen, auch
anderer Ahrt Leute verordnet ge-
brauchet, oder dochtacitd zugelassen
werden.

18. In dem Assccura(ions-Re-
vers de 23. Febr. Anno 1621.
wird gemeldet, daß der gnädigsten
Herrschafft damahls obliegende Schul-

Resolutlones.

Ad 13. Jhro Fürstl. Durch!, werden
aus die Contributions-Restanten
weiter, als Sie besuegt, keine As-
signation ertheilen, und lauffet die-
ser Punct mit hinein in Grav. 6tum
dieser Class. woselbst mehrere Re¬
solution darüber zufinden.

Ad 14. Ob zwar Jhro Fürstl.
Durchl. daran keine Schuld haben,
so sind Sie doch damit einig, daß,
was diessals geschehen, Ritter- und
Landschafft unpraejudicirltch seyn
müsse.

Ad 15. Können und wollen Jhro
Durchl. geschehen lassen, daß R. und
L. auff Land-Tagen den Modnm
Contribuendi verfassen möge, iedoch
der gnädigsten Herrschafft die Er-
mäßignng und Approbation vorbe«
hältlich, und bleibet es im übrigen
bey der Resolution ad Grav. 3.
Class. 3.

Ad 16. Wollen Jhro Durchl. ge-
staten und zugeben, das ein ander
billiger Modus extra Capitationem
begriffen werden.

Ad 17. Ist schon rechtliche Ver-
ordnung gemachet, und werden Jhro
Durchl. niemand so dem herkommen
nach für seine Persohn steuerbar
ist, oder steürbahre Güter hat, dar-
unter verschonen lassen, wiewol je-
doch zu gemeinem besten und Con-
servintng aller Einwohner des Lan¬
des, Leben und Gesundheit, und in
andern dergleichen Casibus neces-
sitatis einige Exemption gewißen
Persohnen zu ertheilen, der hohen
Obrigkeit nicht verboten seyn kan.

Ad 18. Jhro Fürstl. Durchl. sind
der gnädigsten Intention ihren vä¬
terlichen Creditoren von dem noch
befindlichem Nachstande der sreywil-
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den abzuweltzen, von E. E. Ritter-
und Landschafft zugesaget, und ver-
sprechen, von sothancn Fürstl. Schul-
den Zehenmal hundert tausend Gnl-
den sambt den Zinsen anzunehmen,
und also der gnädigsten Herrschafft
Schulden abzutragen, :c. Und haben
diesem zufolge vor hochgedachte gnä-
digste Landes Herrschaft in dem
Erbvertrage de 3. Martij Anno 1621.
verglichen, daß wenn einer unter
ihnen in währender ContrilrutioTi
mit Tode abgehen solte, solte nichts
desto weniger desselben restirende
Qvot-a jetzt berührter Contributio»
in seine nachgelassene Schulden ver-
wand werden, und graviret dahero
das Land, wenn die gnädigste Herr-
schafftdiese ihre Schuldt derl(XXX)(X)
Gulden mit den Zinsen durch dero
getreüeste R. und L. nicht haben
abtragen lassen, sondern das Meiste
von diesem Gelde zu sich baar ge-
nommen, und dennoch viele im Lande
gesesseneOreditore« unbezahlet, und
verschiedene Bürgen in Ungelegen-
heit stecken laßen.

19. Weil bekant, daß wegen der
Reichs- und Cräyß-Verfassung des
negst abgewichenen Jahres die Hoch-
Fürstl. Häuser Mecklenburg annoch
eine zimbliche Lumina restiren un-
angesehen R. und L. ihr dazu schül-
digcs lüontinxent bezahlet hat, so
wird darunter das Land unschuldig
graviret, nnd derenthalben unter-
thänigst gebeten, durch Bezahlung
des üesidui das Land zuliberiren,
und inskünfftige dergleichen zuver-
hüten, das zu dem Ende die jenige,
welche die Reichs- und Cräyß-Ver-
sassungs-Gelder haben sollten, im-
mediate ad Cassam mittelst der
gnädigsten Herrschafft /^ssignation
verwiesen werden mögen.

ligen Landes Kontribution, auch
sonsten mit billigmäßiger Satisl'ao-
tion zu begegnen. Wissen unter-
dessen sich nicht zu erinnern, daß
ihrenthalben noch einige Bürgen im
Lande unter der Last stecken selten.

Ad 19. Wird sich nicht finden,
daß Ritter- und Landschafft die
Reichs- und Cräyß-Steüren, von
negsten Jahren ab Anno 1682. her
völlig bezahlet haben. Wenn aber
solches wird geschehen seyn, wollen
Jhro Dnrchl. Sie von ferner» An-
spruch liberiren und besreyen, und
müssen diese Rechnungen dieser Sa-
chen den Ausschlag geben, deren
Aufnahm Jhro Fürstl. Durchl. for-
dersambst veranlassen wollen.

Vollst.Mecklb.Gcsctzscimml.Bd.!. 9
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Class. 4.

1. Wenn die Vor-Jagdten nach
den Erbverträgen und Herkommen
nicht, sondern auff ungewisse Zeiten
zu Schaden der Landbegüterten an-
gestellet werden, und so lange des
Guhts - Herrn Jagd durch dieses
Mittel verboten wird, so lange es
den Jagern gefällt.

2. Daß in den Jährlichen Fürftl.
Schwerinischen Jagdt Ausschreiben
die Hirsch-Jagt indistincte denen
Landdegüterten vcrbohten wird, und
also auch an denen Ohrten, woselbst
die gnädigste Herrschast keine Vor-
Jagdten hat.

3. Da auch in den Ausschreiben
expresse gesetzet, daß Jhro Durchl.
vermöge des Forst - Rechts sich der
Jagt-Gerechtigkeit auch in der ver-
botenen Zeit überal zugebrauchen
hette, welches aber wieder das Her-
kommen, und expresse der Dispo¬
sition der Reversalen.

4. Daß in Ehren und Nohtfällen
durch Particulier Concessiones

Class. 4.

Ad 1. Wegen der Vor - Jagden
wollen Jhro Fürstl. Durchl. ihren
Edictis einen gewißen Terminum,
laut der Reversalen de Anno 1621.
§. 19. inserirett lassen, und soll
nach solcher verflossener Zeit, den-
jenigen, welche die Jagt-Gerechtig-
keit auff ihren Gütern haben, sich
des Jagens und Schießen zu ge-
brauchen srey stehen.

Ad 2. Seind Jhro Fürstl. Durchl.
gnädigst gewilliget, so viel die Hirsch-
Jagdt, nicht weniger auch die Vor-
Jagdt belanget, denen Reversalen
in Anno 1621. in allen nachzugehen
E. E. R. und L. darin keines we-
ges einig praejudirium zufügen zu
lassen, maßen dahin Jhro Fürstl.
Durchl. Edicta, welche dem alten
Stylo gemäß eingerichtet werden
sollen, allerdings interpretiret, und
damit alle sorgliche Neüerung abge-
stellet werden, solcher gestalt denn
dem die Hirsch-Jagt bey denen Gü-
tern, alda selbige über Rechts ver-
wehrter Zeit hergebracht, keine Be-
Hinderung oder Einhalt Krafft dieses
geschehen soll.

Ad 3. Das freylich das Forst-
Recht von dem Jure Territoriali
dependire, nichts desto weniger
aber auch obgemeldten 19. §. ange¬
zogener Reversal: den gebührenden
Nachdruck zu geben, gnädigst reflec-
tiren, jedoch hat es dabey diesen
Verstand, da Jhro Fürstl. Durchl.
gleich zu verböhtlichen Zeiten, das
Jagen in ihren Aembtern durch
ihre Jäger verrichten lassen würden,
daß sie in solcher verböhtlichen Zeit,
E. E. R. und L. Felder nicht be-
rühren lassen, sich auch der Vor-
Jagdt andergestalt nicht, als wie
es der 19. K. in den Reversalen
besaget, gebrauchen wollen.

Ad 4. Wollen Jhro Fürstl. Durchl.
außer Ehren- und Noht-Fällen, fcpa*



Landesh.Resolut, ad grav. vom 16. Jul. 1701. 131

5. Additamenta.
Cravamina. Resolutiones.

einem mehr Freyheit in der Jagdt
für andern gegönnet werde, als was
die Polizey-Ordnung in Ehren- und
Noth-Fällen ohne dem verordnet.

5. Daß anch an verschiedenen
Ohrtcn die Außschreiben zur Vor-
Jagt geschicket und insiiniiret wer-
den, da Jhro Durchl. die Vor-Jagt
gar nicht haben.

halber ad Resolut: ad Grav. 15.
Polit: hiemit bezogen wird, niemand,
ausserhalb, was zu dero eigenen
Hoff-St»dt nöhtig ist, in der ver-
botenen Zeit, etwas zu Jagen und
zu Schiessen, ohne bewegende Uhr-
fach erlauben.

Ad 5. Jhro Durchl. wollen in
Puncto der Vor - Jagdt niemand
wieder das alte Herkommen beschwe-
ren, noch auch die Außschreiben we-
gen der Vor-Jagdt auf andere und
mehr Güter, als woselbst Jhro Fürstl.
Durchl. die Vor-Jagt zukommet,
extendiren.

Class. 5.

1. Daß Fürstl. Güstrowscher Sei-
ten wegen des Closter Ribm'tz, und
Fürstlicher Schwerinscher Seiten
wegen Liberintrtg der Bürgen denen
Contracten nicht gefolget, anch sonst
in dergleichen das Kredit-Wesen
mercklich gehindert wird.

2. Wenn wegen der Müntze und

deren Gütigkeit und Werth keine
Gleichheit in beeden Hertzogthümern

gehalten, und darüber denen Com-
merciis großer Schade zugesüget
wird, non obstante, daß es gantz
anders Herkommens und verglichen.

3. Wenn neüe Zölle angeleget

werden.

4. Wenn nicht allein von Meli-
chen Gütern Zoll gefordert, sondern
auch mehr andere Güter, auch
Zollfreye damit beleget werden, un-

andern zu Dassau, Grevismüh-

Class. 5.

Ad 1. Das Kredit-Wesen haben
Jhro Fürstl. Durchl. niemahl gehin-
dert, sondern es vielmehr denen
Reversalen gemeeß zu befördern
getrachtet, daß es aber damit zur
Würckligkeit nicht gekommen, daran
ist R. und L. selbst schuldig; Jhro
Durchl. aber werden darauff bedacht
seyn, daß dennoch die Sache ihren
Effect, nach Jnnhalt der Reversa¬
len erreiche. Im übrigen wie ad
Grav. 18. Class. 3tiae und was
das Closter Nibnitz anbelanget, wie
ad specialissima.

Ad 2. Jhro Fürstl. Durchl. seynd
ihres Ohrts allezeit bereit gewesen,
aus der Müntz ein Commun Werck
zn machen, und Gleichheit darin zu
halten, dabey sie noch beharren.

Ad 3. Wird Fürstl. Güstrow-
scher Seiten in facto nicht zu er¬
weisen stehen, und begehren Jhro
Fürstl. Durchl. keine ungebührliche
neüe Zölle zu introduciren.

Ad 4. Wie es mit dem Zoll zu
Güstrow bewand, dessen wollen sich
Jhro Fürstl. Durchl. erkündigen,
und wieder das Herkommen nie-
mand damit beschweren lassen.

9*
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Icn, Neuen Buckow, Dobbrahn be»
denen zu Güstrow, und sonst an-
haltenden Jahr - Märckten uoa ob-
stante daß eS anderweiten Herkom-
mens, und den Reversslen, Fürst!.
Resolutioiten, und Privilegieti zu
wieder.

8. Wenn E. E. Ritter- und
Landtschast die Mittel, die Landes-
Schulden zu bezahlen, entzogen,
oder nicht vergönnet werden, und
dennoch die Uhrsachen, daß sothane
debita nicht bezahlet werden, nomi¬
ne der gnädigsten Herrschafft E. E.
Ritter- und Landtfchafft imputiret
werden will, »von obstante des
Pai-ticipations-58crgleichÖ, und des
Landes Znstand > der bey großen
Cnntributionen nicht zulasset, die
Schulden zugleich abzuführen.

6. Wenn R. und L. oder dero
Deputirte ohne Verschulden in
Schrifften oder mündlich durch die
Fürstl. Ninistro» mit unerweißli-
chen Impntationibus, als ob jene
gegen Fürstl. Respect, oder daS
Fürstl. wahre Interesse handelten,
indigne tractirct werden, und des-
sals mit ihrer Nohtdurfft nicht ein-
mahl gehöret werden wollen.

7. Wenn die Schaffet bey denen
Fürstl. Aembtern zu rechter Zeit
nicht erlassen, sondern zu Schaden
der Landbegüterten auffgehalten wer-
den.

8. Daß die Kloster-Rechnungen
zu Dobberthien in so langen Iah-
ren nicht auffgenommen, sondern
von einer Zeit zur andeen verscho-
beil.

Ad 5. Jhro Fürstl. Durchl. sind
gleichsals des gnädigsten Erbietens,
nach vessirenden andern nöhtigen
Coilecten den Kasten freywilliger
Kontribution wieder anrichten zu-
lassen, damit die anff dem Lande
Hafflende Schulden daraus bezahlet
werden können.

Ad 6. Diese Beschwer-Führung
wird Fürstl. Güstrowsche Seiten
nicht agnosciret, wie denn auch
Jhro Durchl. daran keinen Gefallen
tragen; Wenn nur hingegen R. und
L. sich auch in gebührenden kerini-
liis halten.

Ad. 7. Muß specificiret wer¬
den, welche Beamten solches gehin«
dert, nnd approbiren Jhro Fürstl.
Durchl. wenn es ohne rechtmessig?
Uhrsachen geschicht, solches nicht,
lassen es auch ihres Ohrts bey der
publicirten Schaffer- Ordnung be¬
wenden.

Ad 8. Die Anffnahm der Dob-
berthienschen Kloster-Rechnung hal-
ten Jhro Fürstl. Durchl. für nöh-
tig, und wollen dazu gehörige An-
statt verfügen.

Class. 6. Class. 6.

1. Wenn die Hoff-Gerichts ?rae- Ad 1. Gehet Jhro Fürstl. Durchl.
«identen und Vice-Presidenten Resolution dahin, wie dieselbe die
an die Fürstl. Höfe abgefvdert, da- Process im Land- und Hoff-Gerichte
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selbst geraume Zeit aufgehalten, auch
wol außer Landes verschicket, und
dadurch, wieder die Hoff-Gerichts-
Ordnung, von den Qvartal-3fcchtS-
Tagen so wvll, als andern Gericht-
lichen Handlungen abgehalten wer-
den.

2. Wenn der Hoff-Gerichts-Prae-
sident zu gleich, als Geheimter
Raht bey Fürstl. Höfen bestellet
wird, non obstante, daß solches
dem Herkommen zu wieder, und der
Hoff-Gerichts-Ordnung nicht gemeeß.

3. Wenn d«K bey dem Landes-
Herrn gemeine unv in den Rcver-
salcn bestätigte Land- und Hoff-Ge-
richt mit versprochener Besoldung
der Presidenten, Vice-Praesiden-
ten und Assessoren, nicht richtig
unterhalten wird. Non obstante,
daß dadurch das Gericht in Verach-
tung gebracht, und viele gute Leute
davon abgeschrecket werden, item,

daß hiedurch bey der verstorbenen
Gerichts-Bedienten, Wittwen und
Wäysen viele Klagen und Seufftzen
veruhrsachet werden, mehr andere
schädliche efl'ectus zugeschweigen.

4. Wenn Ritter- und Landschafft

Appellation«? intimiret, und Acta
requiriret, die dazu nöhtige Schriff-
ten nicht wollen angenommen wer-
den, wie in puncto Commercii
Salis zu Güstrow auch sonst dem
Engern Außschuß mehrmahls wie-
dersahren.

5. Wenn post interpositani ap-
pellationem, pendente lite von den
attentatis nicht abgestanden, fort-
tcrit in praejudicium Appellatio-
nis die Land - Stände weiter be-
schwerst werden, non obstante,
daß es den Rechten, der Land-Ge¬
richts Ordnung und den Reversa-
len zuwieder.

an ihrem Lauff nicht zu behindern,
eben so wenig den Presidenten
oder einige der Assessoren davon
abzuhalten gemeinet, excepta ue-
cessitate.

Ad 2. Erinnern sichJhro Fürstl.
Durch!, zwar wol, daß Sie den je-
tzigen Hoff-Gerichts Presidenten
mit dem Titul eines Geheimen
Rahts begnadiget, welches aber der
Hoff-Gerichts-Ordnung unabbrüchich
geschehen, allermaßen Jhro Fürstl.
Durchl. Ihn auch mit einem abson-
derlichen Eyde desfals nicht beleget.

Ad 3. Die Bestellung wie auch
die Besoldung des Presidenten,
Vice-Praesidenten, und der andern
beyden Assessoren, wie auch der
übrigen Bedienten gehöret ad Cn-
ram Ihrer Fürstl. Durchl. und wol-
len Sie gnädigst darauff bedacht
seyn, auch die Verfügung thun, daß
Selbige ihre Besoldung bekommen.

Ad 4. Sind Jhro Fürstl. Durchl.
der gnädigsten Intention, nach inti-
mirter Appellation, auch Requisi¬
tion der Acten, die desfals über¬
gebende Schrifften an gehörigen Ohr-
ten ad Act-» nehmen zulassen.

Ad 5. Jhro Fürstl. Durchl. wer-
den dißfals nach Jnnhalt der Reichs-
Satzungen, Kävs. Wahl Kapitula¬
tion auch gemeinen Rechten proce-

diren.
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6. Wenn bey der Lehn-Cammer
die Fürstl. Consense über die Con-
tractus und Obligationes, wie auch
die Muht-Zettel wieder das Her-
kommen auffgehalten, und nichs aus-
gefertiget werden wollen, wie eine
zeithero an Fürstl. Güstrowschen Ho-
se geschehen ist.

7. Wenn die Formalia in den
Lehn - Briefen nach der alten Form
nicht eingerichtet, sondern wieder
Willen der Interessenten darinn et-
was ausgelassen, oder verändert wird.

8. Wenn die Consens zu suchen
indistincte denen Vasallis und übri¬
gen Possessoribus der Lehne auff-
gedrungen werden will. Non ob-
staute, daß hiesige Mecklenburgische
Lehne auch ohne Consens Schulden
tragen, item: das theils Posses-
sores jure Crediti die Lehne besi¬
tzen, worüber in Grav. Judicial.
12. gehandelt, item non attenta
distinctione inter Dominium revo-
cabile & irrevocabile, und daß
jenes keinen Consens bedarff.

9. Beschweret die Ritterschafft
und Begüterte, daß ihre Untertha-
nen und andere, so in ihrer Bott-
Massigkeit wohnen, wenn die Beam-
te und andere, so Ansprache an
Sie zu haben vermeinen, irreqvisito
Judice competente, darunter Sie
wohnen, für Gerichte gezogen, und
daselbst wieder Sie erkant wird,
da doch dem Adel und Landbegüter-
ten, weil Sie die Jurisdiction ha¬
ben, prima instantia gebühret.

Ad 6. Wollen Jhro Fürstl. Durchl.
daß die bey derLehu-Cammer gesuchte
und erkante Consensus, wie anch
die Muht-Zettel denen Reqviren-
ten ausgesolget, und selbige damit
nicht auffgehalten werden.

Ad 7. Wollen Jhro Fürstl. Durchl.
in den Lehn-Briefen die alte ge-
wohnliche Formalien uud Ciausu-
len beybehalteu lassen.

Ad 8. Resolvirctt sich Jhro
Fürstl. Durchl. dahin, daß Sie nur
allein in denen Fällen die Konsen¬
sus erfodern werden und wollen,
da selbige de jure fendali & com-
muni auch nach Jnnhalt der liever-
saleu zu erbitten nöhtig seyn.

Ad 9. Erklähren sichJhro Durchl.
gnädigst, daß Sie E. E. Ritter-
und Landschafft bey der Ihnen cum
feudo und übrigen Gütern ver-
liehenen Jurisdiction und deren
Instant!!! , durch die Beambte,
oder andere beeinträchtigen zulassen,
nicht gemeinet, solcher gestalt Jhro
Fürstl. Durchl. einem jedweden sei-
ne Jurisdiction, ümb die Sache
zuerst, dafern Er anders selbst da-
bey nicht interessiret, wieder die
unter seiner Jurisdiction befindli¬
che, zuverhören und zu entscheiden,
gnädigst lassen, vorher aber die
Cognition für die Justit? - Cantzel-
ley, Land-und Hoff-Getichte, und
Consistorio (es möchten dann sim-
piiciter Consistorialia, oder solche
Sachen seyn, welche qvo ad pri-
mam instantiam ans Consistorium,

und jetzt gedachte hohe Gerichte ge-

hören) zu ziehen nicht verstaten



10. Daß auch mehrmahlen ex

injuria privata Fiscalische Proces-

se g?machet werden, zu mercklichem

Schaden und nachtheil der Interes¬

senten.
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wollen; Es müssen aber auch die

von R. und Landschafft den Par-

theyen gebührlichen und fordersam-

sten Rechts verhelffen.
Ad 10. Sey klahren Rechtens,

daß in denen Injurien Sachen ac¬

tio civilis <fc crhninalis erlaubt,

fette nun der Fiscalis an der letz¬

ten kein Theil haben, noch keine
atrocitas injuriarum sich befinden,
wil vielmehr denen Klägern oblie-

gen, ohne zuthun Fiscal!« die ac-
tionem Injuriarum criminalem für

sich selbst auszuführen.

11. So beschweret auch das Land Ad 11. Jhro Durchl. wissen

sehr, daß DieCreditores, welche jure zwar von keinem Zwang, Sie lassen

Crediti entweder durch Adjudica- es aber desfals bey denen Gemei-

tion oder durch einen Kauff, oder nen und Lehn-Rechten.

sonst durch rechtmäsigen Titul Lehn
Güter besitzen, die Güter zu Lehn an-
zunehmen gezwungen werden wollen,
da doch solches den Rechten und Her-
kommen zu wieder, wie ungleichen.

12. Daß den meisten Distribu- Ad 12. Jhro Fürstl. Durchl.

tion« Abscheiden iuserlret, daß die verstaten gnädigst, und lassen gnnz

Creditores, welchen die Güter ad seyn, daß wegen der Güter, so per

jucliciret, schuldig seyn sollen über Distributionem verschiedenen Credi-

die Ihnen ad judicirte pertineu- toribus zugeschlagen, nur in genere

tien partieuiier Fürstl. Conseuse über die geschehene Vistribution, nicht

zu bitten. aber von einem jedweden Creditore

ein partieuiier Consens seiner ra-

tae halber nachgesuchet werde, wie

denn anch Jhro Fürstl. Durchl. bey

particular adjudicationilius die Ver-

Ordnung in dero LeHen-Cammerstel-
len wollen, daß deswegen das sonst

gewohnliche Consens-GelD (es möch¬

te dann seyn, daß derjenige, wel-

cher das Adjudicatum erhalten, sol¬

ches an andere wieder verensern

wolte) nicht, sondern nur das Schreib-

geld dafür genommen werden solle.

13. Beschweret die Ritterschafft Ad 13. Hierüber wollen Jhro
absonderlich, daß durch concedirte Fürstl. Durchl. znsorderst Burger-
Accis-Hebung der Stadt Rostock, meister und Raht der Stadt Ro-
die dafelbst wohnende von der Rit- stock vernehmen, und solgends in
terfchast mit unter die Accise ge- der Sache, was billig und recht ist,
>»gen werden. verordnen.
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a. MONITA

des Engern-Allßschusse6/
de Dato Rostockim Februario Anno 1683.

Bey diesemCrayß- Kastenfallt zuermnern:

1. Daß nicht, wie Herkommens, die Cräyß-Einnehmer, in Bey-
seyn derer gevöllmächtigten Vvputirten des Engern Ausschusses v»n R.
und L. ort den Kasten und dessen Einnehmer, besondern wieder R. und L.
vorhin geschehenes unterthänigstes Ansuchen jede» Fürstl. hohen Ohrts
einseitig angewiesen seyn.

2. Die Executores auch nicht nach dem Land Tags placito
tle dato Schwan 166S. iind wie solches nach der Zeit alhie in Rostock
geschehen in praesentia R. und L. Deputatorum, sondern theils einsei¬
tig beeydiget, auch nicht von R. nnd L. vorgeschlagen worden, ititb ihre
iustructiones in verschiedenen Puncten clifferitcu.

3. Die Restanten nicht, wie R. und L, bey jüngstem?and-Tage
mit beweglichen IJemonstrationibiis gebeten, alle, sondern nur von
Aimo 1677. biß 80. erfodert, solcher gestalt aber die summa so hoch
nicht würde heraus kommen können, daß man des in Edicto gedrückten
andern Termins nicht bedürffe, wie R. und L. allemahl zu höchst »öthiger
Sublevation der Armuth intendirct und verhoffet hat.

4. Daß ob woll R. nud L. beym Land - Tage denen Fürstl.
abgeordneten Herren Rathen kund gemachet, daß Sie dem gesambten
Engern-Außschuß die Vollmacht bey dieser Cräyß - Steür anffgetragen
hätten, dennoch demselben von Fürstl. Schwerinischer Regierung gar keine
JVotificatiou von dieser Diaetc geschehen, sondern dieserwegen ein gantz
ungewöhnliches Schreiben an die Deputate der Aembter abgangen, weS-
.fals Nahmens N. und L. man billig de praejudicio bey bedingen müssen.
Sollte auch das an Fürstl. Güstrowscher Seiten in^erirte Beding vor
dießmahl vitra omnem conseqventiain wieder »erhoffen zu R. und L.
Nachtheil gemeinet seyn, würde man solches gleichfals bedenklich zu ver-
bitten gemüßiget werden.

3. Daß propter angustiain termini weder denen Engern-Auß¬
schuß Deputirten, noch auch alten Restantibus wenigers in specie nah-
mentlich die Zeit der Erscheinung kund worden, und dahero sich zur Li-
qvidation besorglich fast wenige einfinden dörfften, welches jedoch, wann
an Seiten gnädigster Herrschafft ante termimnu Solutionis vel potius
Exccutionis R. und L. offtmahliges unterthänigstes Lesiderium wegen
ExeqvirnnZ der Kestanten hctte mögen statt finden, anjetzo seine Rich-
tigkeit ohne alle Beschwerde hette haben, nnd daraus Geld bey Händen
seyn können. Wie denn auch kein Zweifel, wenn diese dringliche über-
Häuffte Einnahme nur vorbey seyn wird, etwa ohnmaßgeblich in 14.
Tagen oder 3. Wochen nach gnädigst angeordneter Verwarnung durch
die Visitatores die Sache sich ohnschwer zur Richtigkeit wird anschicken
können, wenn nur die gnädigste Herrschafft als Gerechtigkeit liebende
Landes Väter die sämptliche eingesandte Restanten einfordern zu lassen
gnädigst belieben werden. In welcher dann die Einnehmer der über-
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häufften Arbeit sich entladen, und waS zu Ihrer Function in einem

und andern gehörig, herbei) gebracht werden müste, desto füglicher werden

praestiren können, weil fonsten die jüngere Restanten, und welche biß

dahin das Ihrige willig beygetragen, sich desto höher beschweren dnrfften,

daß man Sie allein vornehmen, und die Alten verschonen wolte, welche

doch billig am ersten exceqviret werden sotten; damit aber hier bey alle

etwa besorgende Unbilligkeit, und rigeur verhütet werde, so wird noch-

mahlen hiebevoriges Erbieten wiederholet, nemblich, daß befindlichen

Umbständen nach solche iMo<l<iration könne gebrauchet, und alles in die

Wege gerichtet werden, damit niemand mit fuge sich hierunter zu beschwe-

ren haben, mithin auch alle Confusion zwischen Land- und Cräyß-Kasten

verhütet werden möge.
6. Weil auch die Executio continua & sine intervallo das

Land arm, und nur die Executores Reich zumachen scheinet, anerwogen

denen Kontribuenten, welche absqve omni mora seyn, wann Sie ihre
Speciüoationes und Geld nach dem Kasten bringen, und wieder ihren

Willen nicht expediret werden können, und deren theils das Geld alhie
deponiren müssen, dennoch beydes wegen der untervessen Sie bedrücken-

den oontinuirlichen Exevution, als auch Zehrung sehr graviret zu seyn

sast evidenter erscheinen; So müssen hiednrch E. E. Hoch- Fürstl. Hoch-

Fürstl. Durchl. Durchl. R. und L. Engern Außschusses veputati unter-
thänigst bitten, dieselbe wollen geruhen, denen armeu Leuten im Lande
zum besten, au die Executores solche Verordnung ergehen zulassen, daß
Sie diejenige, welche sich in opera solutionis absonderlich schon auff der
Rostocker Reise befinden, zur Bezalung, oder vorhin ihre l'ontrümtim»

alda zu Verhütung großer Zehrungs-Kosten, und Versäumnis zn Hauß
erweißlich deponiret und parat haben, in der Zeit mit keiner Execution-

Gebühr zubelegen befuegt sevn, sondern, da Sie keine andere Oehrter zu
besuchen haben solten, mit Futter und Mahl vorlieb nehmen, oder eine

Zeit von 14. Tagen befristen müsten, auch da Sie propter excessum
überwiesen werden selten, Jhro Jhro Durchl. Durchl. schwere Ahndung
zugewarten haben solten.

7. Als auch ratione der Müntze dein Lande ei» unbeschreiblicher
Schade zuwachset, und bey nahe guten Theils die Außgabe bey der
Contribution zum fünften Theil höher kömbt, als andern im Lande
wohnenden, So werden Jhro Jhro Durchl. Durchl. unterthäm'gst ersuchet,
solches Fürstlich zu behertzigen, und zu Abwendung dero Landes Ruin die
harte Müntze und Marckstücke gleich andern benachbahrten Landen voll
gelten zulassen, damit sich dadurch die kleine Sorten verlieren, und die
Beibehaltung des Landes möge befördert werden, weil fonsten kein ander

xpedieus außzusinne», in welchem nicht das Remediuin ärger, als
die Kranckheit selbst zu seyn fast abläuglich zu mercken fey.

^ Weil auch bey Liquidation der Restanten in Anno 1677.
die Fürstl. Aembter nicht wollen zum Vorschein noch Liquidation gebracht
werden, damit man auch daselbst die völlige Richtigkeit erhalten möge;
So wird unterthänigst gebeten, hierunter den Edietis und Herkommen
nachgehen zulassen, und die Restanten der Aembter nicht dissortes von
iert andern werden zu lassen, sondern zugleich adjoustiren.

9. Als auch von verschiedenen Jahren die Rechnungen von den
Einnehmern nicht auffgenommen, und wegen Sterblichkeit der Persohnen,
auch anderer Incideotien es hochnöhtig seyn will, mit Auffnahm solcher
nnrerstelligen Rechnung zu verfahren, so wird es zu Fürstgnädigster
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Vereinbahrung gestellet, waß vor einen beqveme» Terminum im bevor¬
stehenden Früh - Jahr Sie dazu bestimmen, und dem engern Außschuß
Key Zeiten solchen notiliciren lassen wollen.

10. Weil auch der 14te Februar, eventualiter nach Malchin
wieder einzukommen von den Fürstl. abgeordneten Nähten, R. und L. da-
mahls intimiret worden, aber nicht zu wissen, ob, rebus sie stantibus,
und da ein jeder mit der Contribution beschäfftiget ist, sondern auch sich
andere impedimenta finden möchten, das Ziel in solchem Termino zu¬
erreichen; So wird gleichsals von Fürstl. Herrschafft in Untertänigkeit
verlanget, sich dessals nachrichtlich zu expectoriren.

Lit. B. Auch ad Additamenta Classis 3tiae, Grav. 10.
Damit die Contributions - Visitatores bey währender Käyserl.

Kommission nach dem Herkommen und Schwanischen Land-Tags Oonciuso
de Anno 1663. wiederumb bestellet, und instmiret werden mögen, So
ist nöthig.

1. Weilen einer von den Güstrowschen Visitatoren lezitimö,
die übrigen Beyde aber wieder die Vertrag- und das Herkommen beym
Fürstl. Hofe, und nicht in Beyseyn R. und L. Deputirten beeydiget, daß
dieselbe nunmehro in gewöhnliche Pflicht genommen werden.

2. Weil auch ein Güstrowscher Visitator mangelt, und die übri-
gen 3. des 4ten vistrict nicht füglich bereiten können, wenn kein neüer
bestellet werden solte, daß derowegen einer in der Stadt Wahren wohn-
hafft, Wüsthoff genant, zu dem Ende, daß er den 4ten jetzo vaeanten
Platz der Executoren bekleide, und dessals beeydiget werde, anhero be-
schrieben werden möge.

3. Weil an Schwerinischer Seiten nur 4. Executores seyn sol¬
len, jetzo aber sich befindet, daß der gedachter Wüsthoff zum Zten Execu-
tore wieder des Land-Tags Conclusuin de Anno 1668. und wieder
das Herkommen bestellet worden, daß derowegen dieses wieder auffgehoben,
und der gedachter Wüsthoff der Schwerinschen Pflicht und Bestallung
zuforderst wieder erlassen werde.

4. Daß denen Executoren und Visitatoren deutlich vorgelesen
werde, die zu Schwan Anno 1668. festgestellte Instruction und formula
Juramenti, damit Sie sich darnach bey Vermeidung der in gedachter
Instruction exprimirten Straffe richten müssen.

3. Weil aber in gedachter Schwanschen Instruction die ange-
drohete Geld Straffe nicht eben exprimiret, so würde zu mehrem Nach-
druck dienen, daß dieselbe determiniret, und auff jedes dergleichen in
der Instruction mit Geld - Buße belegtes Verbrechen, der Verlust deS
Viertentheils des dem Verbrecher sonst gebührenden Salarii gesetzet werde.

6. lieber das, was in besagter Schwanschen Instruction und
fonrnila Jurainenti enthalten ist, hat sich in praxi befunden, daß nach-
folgendes ferner denen Visitatoren und Executoren vorzustellen, und zu
injungiren nöthig fey.

1. Daß die Visitatores denen Kontribuenten die Specificationes
nicht machen, vielweniger die Kontribution von den Contribiienteii ein¬
nehmen.

2. Daß die Visitatores die laut Edicti von den Kontribuenten
verwirckte Straffe nicht endern, weniger des wegen mit entzelen Personen,
oder gantzen Coinrnuuen und Dorffschafften einige Handlung pflegen
sollen.
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3. Daß die Visitatores niemand mit ihren Visitationibus über
sehen, sondern alle und jede Contribnenten visitiren.

4. Daß die Visitatores bey denen Executionen sich nicht gantz,
oder auff gewisse Maße sollen abkauffen lassen.

5. Weiln aber nicht thnnlich fallen solte bey einen oder andern
Kontribuenten, daß die Executores so lange bey Ihnen liegen bleiben,
biß er völlig bezahlet habe, daß Sie so dann für die Zeit, da Sie an-
derwerts hinreiten, die Exemtion. - Gebühr fordern sollen.

6. Vornehmlich, daß die Visitatores die jenige Kontribuenten
mit Abforderung der Executions - Gebühr verschone» sollen, die würcklich
Ihre Kontribution zu bezahlen auff der Reise beweißlich begriffen seyn,
oder ihr Geld unter Wegens haben.

7. Daß die Executores insonderheit die jenige Contribuenten,
welche keine Specificationes eingeschicket haben, so lange exeqviren, und
doppelte Execution fordern sollen, biß Sie die besagte Specificationes
beym Kasten eingebracht und juslificii-et haben.

8. Daß die Visitatores ihre Visitationes unverwarnter Sachen
vollstrecken, und vorhero nicht kund werden lassen, an welchen Ohrte Sie
visitiren wollen.

9. Weil desfals geklaget wird, daß theils Fürstl. Beambten die
Visitatores zwingen wolleu, daß denen Beambten vorhero angemeldet
werden solle, welche Zeit und Stunde die Visitation bey den Amts-
Bauren geschehen soll, solches aber zu großen Unterschleiff Anlaß giebet,
daß dahero bey denen Beambten dieses gäntzlich verboten, und denen
Visitatoren in diesem und dergleichen dem Contributions- SSSefeitschäd¬
lichen Dingen, der Beambten einseitigen befehlen, nicht zu pariren injun-
giret werde.

10. Wenn sichs zutrüge, daß von einem oder andern Ohrte die
Kontribution oder Specilication nicht erfolgen fönte, daß so dann solches
und dessen Uhrsachen die Executores denen Depiitirten beym Kasten
vhnverlengt schrifftlich anzeigen sollen, damit in Zeiten, was hierunter
ferner nöhtig sey, beobachtet werden könne.

11. Weil auch geklaget, daß die Visitstores, wann Sie in den
Fürstl. Dörffern ihre Visitationes verrichten, an dieser ihrer Ambts-
Verrichtung offtmahls gewaltthätiger weise verhindert, und so thaner
Excessus guten Theils ungestrafft bleiben, also daß Sie endlich ihres
Lebens nicht sicher seyn, daß hierunter zureichende Anstalt zu machen,
daß dergleichen nicht mehr zu besorgen, die Fürstliche Höfe und Beamb-
ten bewogen werden mögen, die Executores aber, wenn Ihnen derglei-
chen Gewalt wiederfähret, fchüldig seyn sollen, solches denen Depiitirten
beym Kasten alsobald anzumelden, damit durch dieselbe behörige scharffe
Straffe der Verbrecher beworben werden könne, pro ratione delicti
were wol nöhtig, daß die poena exasperiret würde.

12. Weil bey denen Fürstl. Höfen zu weilen Inbibitiones erthei-
let, die Restanten an theils Ohrten nicht einzutreiben, desgleichen einige
Perfohnen von der Kontribution einseitig eximiret werden, solches aber
denen lleversalen, Schwanschen Land-Tags-Schluß, auch dem Herkommen
und dem Contributions -Söerdf selbst zu wieder läufft, daß dahero dieses
gäntzlich abgestellt werden möge.
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4. Ist Key dem in Anno 1677. Ad. 1. Lassen es Jhro Fürstl.
zu Rostock gehaltenem Land-Tage Durchl Key der in Anno 1677. ad
ad grav. spec. 3tium gnädigst ver- gravamen tertium dero getreusten
sprechen, daß, wenn die Kandidat! R. und L. ertheilten gnädigsten Re-
Ministerii praesentiret, und von Solution bewenden, solcher gestalt,
Superintendenten examiniret lern-- daß, wenn zuerst das Maudalum
den, so dann unverzügliche Verord- an den Superintendenten! oder Se-
nnng wegen Ordination und Intro- niorern ad examinandum, die Re-
duction geschehen soll. Weil aber latio von Ihm ad Episcopum

sich nach der Zeit befunden, daß, wegen des examinirten liabiJität
wenn dieses alles geschehen, die ergangen, gestracks, und zu einem
neüerwehlt- und ordinirte Prediger mahl die Conliirriatio, wie auch
über dieses alles annoch vonkrrna- das Befehl ad ordinanduin & in-
tionem bey Hofe zu suchen ange- stituendum erfolgen soll, und kei-
halten werden wollen, solches aber ne mehrere Confirination zu verx
dem Herkommen zugegen, und große langen.
Unkosten causiret, so wird unter-
thanigst gebeten, auch hierunter gnä-
digsten Wandel R. und L. zu gön¬
nen.

2. Währet auch das Gravamen Ad. 2. Hat man je zwar ver«
annoch, so dicto Anno sub No. 4. meinet, es bey der alten Taxa zu
wegen Retaxation der Güter gefüh- lassen, wornach die Güter indifte-
ret worden, ob gleich gnädigste Re- renter zu steüreu hetten, dieweiln
weäirung versprochen. aber nuumehro ein neuer Modus

contribuendi erfunden, Jhro Fürstl.
Durchl. darüber einen absonderli-
chen Recess ertheilet, so ist derftl«
be forderfambst ad generalem pra¬
xin zu bringen gestaltsahm Jhro
Fürstl. Durchl. auch solches bey. der
Königl. Dänischen Praestation, und
Zwar negst künfftigenMichaelis exe-
s>viret wissen wollen. Weiln aber
der Adel im Schwerinschen Ambte
wegen bißheriger ColJecteu mit
Gottfried Crivitz en streitig,
dieser wie asseriret wird, ein höherS
und mehrers nicht, als das provi-
sionale remedium austragen kan,
praestiret und beygetragen, hinge-
gen der Adel geklagter masen des
C r i v i tze u übrige Portion über¬
nehmen müssen, so ist wegen dieses
Praeteriti, da das Futurum unter
den neüen Mo dum Contribuendi
gehöret, die Fürstl. Resolution da-
hin gerichtet, transinissionem Ac-
toruin ergehen zu lassen.
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3. Ereüget sicheine neue Beschwer¬
de , trt dem die Consense über die
Lehne difficultiret werden wollen,
suh praetextu einiges Laudemii,
welches jedoch dem Herkommen zu ge-
gen, auch in den Rechten in aliena-
tionibus necessariis nicht stat findet,
auch dieses ineonveniens nach sich
Ziehet, daß ein jeglicher lieber die
arljudicirte Güter Jure Crediti
besitzen, als dieselbe zu Lehne neh-
meit, und also allendlich die Lehne
von nicht Lehensfähigen werden oc-
cupiret werden.

4. Weil auch contra .Jura et
consvetudinem provincialem der
Abschuß im Lande wil introduciret
werden, wenn Lehen-Leute Ihre
Lehne «um consensu, qvorum in-
terest, verkauffen, und entweder
außer Landes, oder auch nur auß
einem Fürstenthumb ins andere zie¬
hen.

6. Auch ist eine große Landes
Beschwerde, daß die Abscheide bei)
Vorbescheiden von allen Partheyen
die ultra rationem an der Sache
interessiret, absonderlich, und in
k'isealischen Sachen von dem beklag-
ten Theil in duplo außaelöfet wer¬
den müssen.

6. Werden auch einigen Gemei¬
nen gegc,, die Rechte und Gewohn-

Acl 3. Mit dem Laiidemio wer¬
den Jhro Fürstl. Durchl. ander ge-
(Traft nicht, als nach den Rechten
verfahren, und weilen die Ritter-
schafft vornehmlich in feudis die
laudemia in casum necessariae
alienationis verbittet, und die exern-
pel» nicht allein ex antiqvo, son¬
dern auch dem Fürstenthum Güstrow

anziehet. Und dann Jhro Fürstl.
Durchl. die Ritterschafft wieder das
Herkommen zn beschweren nicht ge-
meinet, vielmehr aeqnabilem trac-
tatum, wie an seiten Güstrow, als
auch in dero Landen verlangen, so
wird es noch zur Zeit darauff be-
ruhen, ob ein ander Herkommen ex
antiqvo die Fürstl. Regierung dar-
thun möge, worüber jedoch die Rit-
terschafft, wie billig, gehöret, und
ein Responsum Juris von einer
Juristen Facxiltiit eingeholet, biß
dahin das Laudcmium in casu ne¬
cessariae alienationis suspeudiret
seyn soll.

Ad 4. Ob das Jus detrahen-
di in feudis einen oder keinen Platz
habe, davon hat das erste die Fürstl.
Regierung per contrarium zu be¬
hau btcn , ein Responsum Juris,
wenn Ritter und L. znforderst dar«
über gehöret, einzuholen, biß dahin
der Adel billig damit zu Übersehen.

Ad 5. Soll die gedobbelte Frae-
station von dem beklagten Theil in
vausis k'iscalidus keines weges hin-
sühro bey der Justitz Cautzeley ge¬
fordert , in denen übrigen Sachen
die Adscheids - Gebühr von Klägern,
Intervenienten und Beklagten, wei¬
ter aber nicht exigiret werden;
Sölten aber die Intervenierten in
mehrer Anzahl unam non diversem
causam foviren, hat man von al-
len denen nicht mehr, denn vor ei-
nen Abscheid zufordern.

Ad (5. Wie in solchen fällen die
praesentatio dem Patrono, dem
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heit Prediger angedrungen, die Sie
vorhero nicht gehöret, noch ihrer
Lehre, Lebens und Wandels zur
gnüge versichert seyn.

7. Wobey wegender verwüsteten
AmbtS Dorffer die Praestationes,
so den Kirchen, Geistlichen Häusern,
Pastoren und Küstern gebühren, den

übrigen Eingepfarreten mit auffge-

bürdet werden, welches sehr beschwer-

lich und zu remedircn gebeten wird.

8. Daß einige Adeliche Güter an
die Aembter gezogen, und denen von

darunter nicht vorgegriffen werden
soll, Commissi» ad examinaudum,
eventualis confirmatio bey dem
Episcopo, so erklähren sich Jhro
Fürstl. Durchl. gnädigst dahin, und
lassen es dabey bewenden, was deß-
sals in denen lieversalibus de
anno 1621. §. 12. gesetzet, solcher
gestalt, daß auch bey denen die das

Patronatus nicht haben, nicht
allein denen Gemeinen gegen die
Recht und Gewohnheit keine Pre-
diger sollen angedrungen werden,
die Sie vorher nicht gehöret, noch
ihrer Lehr, Lebens und Wandels
zur gnüge versichert seyn, sondern
auch, und da hinkünfftig einer vom
Adel, oder die Rähte in den Städ-
ten eine Pcrsohn, die Er, oder Sie
zu seinem oder Ihrem Seelsorger
aus erheblichen Uhrsachen gerne ha-
ben, und befordert sehen möchten,
noininiren, nnd umb Unsere gnä-
dige Bewilligung nnd Confirmation
unterthänigst anhalten werden, daß
Jhro Fürstl. Durchl. dem ingedach-
ten Reversalen gnädigst gethanen
Erbieten nachkommen wolle».

Ad 7. Sey billig, daß die vorhin
unter den Eingesarreten gewöhnliche
proportio praestandorum eonser-
viret und beybehalten, keiner der
Eingepfarreten vnere Tertii behel¬
liget, sondern es von denen wüsten
Huefen nach als vor genommen,
nnd hierinnen denen Fürstl. Ver-
Ordnungen unterm 4ten Oetobr.
Anno 1641. und 23ten Maji 1645.
nach gegangen, jedoch, daß dieselbe,
was die Hebung und Lalaria der
Priester betrifft, weiter nicht wegen
der wüsten Hnefen extendiret werde,
als allein auff das Mißkorn und
stehende Pachte an den Ohrten da
dieselbe von alters gegeben, da
dann alle übrige praestatioiies
personales qäntzlich cessiren.

Ad 8. Wie es mit denen Col-
lecten der Adlichen zu der Fürstl.
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der Ritterschafft keine Versicherung Cammer ex empto fetiffett gelegter
geschehen, daß dieselbe Güter dem Güter künfftig zu halten, daß er-
Adel in denen Ambtern in den Col- messen Jhro Fürstl. Durchl. für
lectis zu Hülffe kommen, oder auch billig, wenn Sie ihreS hohen Ohrts
denenselben anderwerts desfals 8s- bey Vereüssernng einiger Pertinen-
tisfaction verschaffet werden soll. ticu aus dem Ambte der Collecten

halber ihr voriges daß auch
ex aeqvabili ratione der Ritter¬
schafft ihre Gerechtsame nicht weni-
ger zu reserviren, es were dann,
daß man sich eines andern verglichen
hette, oder auch bey einer befind-
lichen inaeqvalität satisfaction an¬
derwerts geschehe, welche dann auff
befindlichen sall utrüujve zu ver-
schaffen.

Specialin de 26. May.

1. Haben Schwerinische Herren Ad 1. Wegen der Land - Rathe
Land-Räthe Uhrsache sichzu befchwe- in pnneto ^ren, daß mehrmahlen, wenn Ihnen offters unmugllche Dmge auszunch-
ctwas zu verrichten vom Hofe an- te» mnvirender Beschwerde, leynd
befohlen wird, gantz harte und un- Jhro Furstl. Durchl. gnadigst ge-
gewöhnliche connniuationes ange- meint, ö,e . Rescripta andieslbe
hänget werden, als daß, daferne Sie dergestalt in gnädigsten terrninis
dieses oder jenes nicht beschaffen, abzufassen, dabey
Sie dafür respondiren, item daß teriam Nicht weniger anzusehen.
Sie den Schaden, so dadurch ent-
stehen mochte, wieder zuerstaten ge-
halten seyn sollen, und dergleichen,
da doch, was solcher gestalt von
Ihnen begehret wird, in Ihren Ver-
mögen nicht ist, und von Ihnen be-
gehrter Massen nicht praestiret wer¬
den kann.

2. Beschweret sich Berend Fried- All 2. Auff daS 2te Kravamsn
rich von Büloweu Wittwe, daß in waS von Seel. Berend Friedrich
der Passeeischen Concurs-Sache alle von Bülowen Wittwe» wegen des
andere atteutata zugeschweigen, we- Guthes Passee vorgebracht, cxpliei-
gen eines geringen PosteS von 490. ren sich Jhro Fürstl. Durchl. gnä-
Gulden der Rentmeister zu Schwe- digst dahin, daß Sie ungesäumbte
rin sich des Guthes Passee ange- Jtachricht von dero ^uütit--Cantzeley
mcijjet, retaxation und adjiidication erfordern, und der Wittwen dieerhalten, da doch Sie

'und
mehr Justitz wiederfahren lassen wollen,vreältares durch den ncüen Taxt

mercklich laediret, und in occupi-rung des Guths gedachte Wittwehöchst graviret, in dem Ihr als
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posteriori Cretlitrici das jus of¬
ferendi nicht zugestanden werden
wollen, da doch solches in jure Com-
muni fundiret, auch durch einen in
Fürstl. ^nstitx-Cantzelcy piibiicirtcii
Abscheid Ihr expresse zngebilliget.

3. Beschweret sich gedachte Witt-
we von Bülowen, daß Ihr das anff
Fürstl. Ordre behandelte, und zu
bezahlen befohlene Qvantum von
4000 Gulden Capital nicht wolle
bezahlet werden, ob Sie eS gleich
zum höchsten benöthiget und dawie-
der nichts eingewand werden könne.

4. Ist eine überaus harte Be-
schwerde, so die Flotowen zum Stüer
drücket, in dem Sic wegen einer Wü-
sten Feldmarck Bistorff, im Stifft
Bützow belegen, von Ihren Gütern
alhie im Lande Kontribution abzu-
statten gezwungen werden, und des-
fals harte Executiones übertragen
müssen, da doch dieselbe sich erboh-
ten, jetztberührte Feldmarck fahren
zn lassen, und für die pneteudirte
Contributiou hinzugeben.

5. Beschweret sich die Ritterschafft
deS Ambts Gadebusch gantz sehr,
daß Sie zwar vielfältig gesuchet,
daß Ihnen das Guht Lovitz, wcl-
cheS vor Jahren ein Dorff gewesen,
so theils nach Grevismühlen, theils
nach Gadebusch gehöret, möchte bey-
geleget und ineorporiret werden,
da doch Ihnen bereits verschiedene
Stücke abgegangen, als Steinbeck,
Jarmstorff, nnd dergleichen, über-
dem anch notorie der Adel deS
Ambts Gadebusch nur klein were,
und das Guht biß dato keinem
Ambte zngeleget.

6. So befindet sich die Ritter-
schafft deS Ambts Mecklenburg auch
sehr beschweret, in dem Ihnen das
den Schabbels Erben zustehendes
Dorff Wendorff vor etzlichen Iah«

Ad 3. Geben Jhro Fürstl. Durchl.
gedachter Wittwen diese gnädigste
Erklärung, wo dieselbe allbereit eine
Fürstl. Anweisung vou Jhro Fürstl.
Durchl. an dero Cammer erhalten,
daß Sie gemeldter Ihrer Cammer
gnädigst befehlen wollen, sich mit
der Wittwen Ihrer Fordernng hal-
ber und wie bey jetzigen Zeiten
möglichst zu Ihrer Befriedigung ge-
langen möge, zu vergleichen.

Ad 4. Der Flotowen Beschwerde
belangend, ist dieselbe wieder Recht
und gantz unbillig, von denen im
Fürstenthum Schwerin belegenen
unbeweglichen Gütern im Hertzog-
thumb Mecklenburg zu steüren, wel-
ches, da es sich also befindet, Jhro
Fürstl. Durchl. gäntzlich abgeschaffet
wissen wollen.

Ad 5. Was von der Ritterschafft
des Ambts Gadebusch wegen des
GnhteS Lövitz augeführet, erheischet
die Ä«li>sdilität vermöge Jhro
Fürstl. Durchl. ad Gravamina gene-
ralia albereit ertheilten Resolution,
weiln verschiedentlich? Stücke, als
Steinbeck und Jarmstorff dem Fürstl.
Ambte zugefallen, daß auch ex re-
ciproco die Coliecte von besagtem
Guhte Lövitz der Ritterschafft hin-
wiederumb zuwachsen müsse, und
negsthin der Ritterschafft im Ambte
Gadebusch ineorporiret seyn soll.

Ad 6. Die Ritterschafft des AmbtS
Mecklenburg, in spevie das Dorff
Wendorff, denen Schabbels Erben
zuständig, betreffend, desfals wollen

Jhro Fürstl. Durchl» der Fürstl.
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rcn wieder entzogen, so an statt Bln-
Nienhagen, das von alters her ein
Adeliches Gukt gewesen, und alle-
zeit Key der Ritterschafft gesteüret,
gedachten Erben eväiret worden.
Und ob gleich desfals per Suppli-
cam bey Hofe Remonstration ge¬
schehen, dennoch biß dato feilte Ile-
medintitg darauff erfolget.

7. Findet sich auch dieseS Jahr
de »ovo die Beschwerde wegen Umb-
Ziehung der Schäffer, in dem der
Herr Obrister Schack zu Prischen-
dorff einen Schäffer, der jetzo bey
dem Hofe Neilschendorff im Ambte
Schönberg sich auffhält, zu rechter
Zeit gemietet, der Schäffer auch das
Gottes Geld 4 Wochen bey sich be-
halten, und hernach wieder zurück
qesand hat, unterm Vorwand, daß
Fürstl. Beambte ihn nicht erlassen
wolten, durch welches der Beamb-
ten unziemliches Aushalten grosse
Confusion entstehet, und das Land
großen Schaden leydet

8. Desgleichen hat Daniel Fried-
rich von Plessen zu Dönckendorff im
Ambte Rehna einen Schäffer ge-
miethet, der sein eigen Unterthan,
und dennoch von den Fürstl. Beamb-
teu nicht erlassen werden will.

9. Der Stadt Sternberg Be-
schwerde ist auch, daß die Kirchen,
Oeconomeyen und Hospitalien von
denen an sich gebrachten, zu Stadt-
Recht liegenden Gütern und Aeckeru
den Schoß sich wegern abzusühren.

*0. Drücket das Land sehr hart,
daß die Scharffrichter sich eine zeit-
hero unterstanden, nicht allein Ihre
Exeoution-Gebühr so hoch zu stei-
gern, als Sie immer können, son¬
dern auch woll in gewissen Fällen
gedobbelt zufordern, und noch dar-

Vollst. Mecklenb. Gesetzsamml. Bd. I.

Cammer gemessenenBefehl ertheilen,
warumb man der Ritterschafft besag-
tes Dorff Wendorff auß der Ritter-
schafft Collecten gezogen, darüber
denn der Küchmeister zu Mecklen-
bürg Red- und Antwort zu geben,
auff welchen ergangenen Fall die
Fürstl. Cammer darin billigmessige
Verfügung ergehen lassen soll.

Ad 7. & 8. Was von dem Obri-
sten Schacken zu Prischendorff, und
Daniel Friedrich von Plessen zu
Dönckendorff in Unterthänigkeit vor-
gestellet, desfals lassens Jhro Fürstl.
Durchl. bey der publicirten Schäf¬
fer- und Gesinde Ordnung, als
darin befindlichen Nodnlo allerdings
bewenden, wornach man sich allent-
halben zu rexuliren.

Ad 9, Wegen der Kirchen veeo-
nomoyen und Hospitalien von der
Stadt Sternberg an sich gebrachten
zum Stadt-Recht liegenden Gütern
und Aeckern, als des 9ten Grava-
minis haben sich Jhro Fürstl. Durchl.
allbereit dahin gnädigst re«olviret,
daß solche adjudicirte Güter und
Aecker nothwendig cum onere ge-
meldten Kirchen, tteoonomeyen und
I1o«pitaI!en zufallen müssen.

Ad 10. So erklären sich auch
Jhro Fürstl. Durchl. fürs lOte der
Scharffrichter und Ihrer bey denen
Exeoutionen vornehmenden Exces-
sen halber gnädigst dahin, daß Sie die
Execntions-Gebühr allerdings beym
Alten lassen sollen, kein gedoppeltes

10
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zu verwehren wollen, daß die Obrig-
fett nicht Macht haben soll, einen
Scharffrichter aus andern und Fremb-
den Ohrten in der Nähe zu ueh-
inen, sondern ihrer gemachten Aus-
theilung nach denselben osft anff
«ele WeilmeZeK, und das mit gro-
ßer Angelegenheit holen müssen.

aus einer Urtheil zu fordern, in
denen Aembtern, worinnen keine
Scharffrichter befindlich, von denen
negst belegenen Ohrtern und Städ-
ten nach belieben zu nehmen.

Nobilium
Gravamina.

Ueber das jenige, was bereits in
denen vorhin verschiedentlich über-
qebenen Gravaminibus angesühret,
ist von der gnädigsten Herrschafft
dero Mecklenburgische Ritterschafft
absonderlich graviret, und zwar

l. Wieder die der Mecklenbur-
zischen Ritterschafft du jure & con-
svetudine totius Germanice, so aus
den Reversaien, aus allen Lehen-
Rechten, und sonst «ouipetirende
Steür Freyheit, in dem 1. die ge-
dachte Ritterschafft wieder ihrn wil-
len Aimo 1678. uud hernach mit
Steüren belegt, und sothane Steü-
ren zu bezahlen mit harten Execu-
tionen gezwungen, 2. Zu der Äde¬
rchen Lehen-Leute noch mehrer Ver-
kleinerung andere nicht mehr, als
Sie de jure exempti auß deine in
Comitiis Anno 1677. von den Meck¬
lenburgischen Lan!5ständen gebührend
übergebenem Modo Contribuendi
an Seiten der gnädigsten Herrschafft
nnd in dero Nahmen ausgestrichen,
und in gedacht- und folgenden Iah-
ren, gegen das Herkommen, Reichs
Wscheide und' Käyserl. Decreta von
der Steür besreyet worden, so dann

3. in deme Rahmens der gnädig-
sten Herrschafft mit öffentlichenScrip-
tis beyw Käyserl. Reichs-Hoff-Raht
nicht anders, als mit eontribuireude

Lpecialia.

ilesolutiane.1;.

Jhro Herrn
Christian Ludwigen,

zu Mecklenburg Fürstl. Durchl. er-
theilte gnädigste .Resolution, auff
die von E. E. Ritterschafft absou-
derlich movirte Gravatnina, und
zwar

Ad 1, Erinnern sich Jhro Fürstl.
Durchl. gnädigst, wie es denn dero
vorige gnädigste Resolutiones ad
Cominunia von selbsten zu Tage
legen, daß E. E. Ritterschafft mit
Ihren Ritterlichen Gütern für einen
sreyen Stand, vermöge der Rever-
salen, billig zu achten, so beruhe
es dennoch lediglich hierauf, daß
auß dem vorigen Modo Capitatio-
nis an Ihm selbsten ohne das ver-
fänglich, ein ander und besser Mo¬
dus, welcher sich mit E. E. Ritter-
schafftzustehender Freyheit vergleichen
könne, vorbehaltlich, jedoch Jhro
Fürstl. Durchl. gnädigsten approba-
tion erfunden werde, damit E. E.
Ritterschafft solcher Freyheit fähig
seyn möge, wie denn allbereit bey
hiesiger Diaet ein ander Modus
Contribuendi mit E. E. Ritterschafft
erfunden, welchem aber die Land-
schafft völlig bißher nicht beygesallen,
des fals Jhro Fürstl. Durchl. vigore
Ihres über den Moduin Contribu¬
endi außgegebenen sonderlichen Re-
cessus der festen Entschliessung, dem
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Unterthanen, die Mecklenburgische
Ritterschafft angegeben werden wol-
len, da doch solches in facto gantz
irrig, und des Adels Steür Frey-
heit zu wieder ist. Die Hoch Fürstl.
Resolution darauff wird ohnmaß-
geblich folgender Gestalt unterthä-
»igst gebeten.

Daß die Mecklenb. Nitterschafft
bey der deroselben obangezogener
maßen oompentirender Steür-Frey-
heit gnädigst geschützet, und hinfüro
ohne ihre Bewilligung mit einigen
Steüren nicht beleget. Wenn auch
der Modus Contribuendi von Rit¬
ter- und L. universal gemachet wird,
derselbe nicht verendert, sondern
darnach, nemine excepto, ins künff-
tige gesteüret, und was in ?rocessu
sd Acta gebracht, der Mecklenburg
gischen Ritterschafft Steür-Freyheit
zu Nachtheil nicht gedeutet werden
soll.

2. Hat die gnädigste Herrschafft
in dem Modo Contribuendi selbst
dero getreüeste Ritterschafft beschwe-
rct, indem deroselben wieder Ihren
Willen in annis 1678. 79. & 80. &c.
der Modus Capitationis, »»ange¬
sehen er des Adels Steür Freyheit,
und gemeittem besten in viele Wege
nachtheilg ist, dennoch imponiret,
und in dem Edioto de anno 1682.
asseriret worden, daß der Modus
C.,pitationis Über 30. Jahr lang in
Mecklenburg continuiret, und kein
füglicher Modus einzuführen gewe-
sen, welches sich aber in facto weit
anders befindet, wenn nur die Acta
und ©teür-Edicta nachgesehen, und
die Reqvisita praescriptionis dabey
attendiret werden; hierauff wird die
Resolution folgender gestalt einzu-
richten ohnmaßgeblich gebeten: Das
die Mecklenburgische Ritterschafft mit
dem Modo Capitationis hinfüro nicht
beschweret, viel mehr dieser Modus
abgeschafft, und was desfals in
vorigen Edictis dem zuwiedern ge¬

allen, was in gedachten Recess be¬
findlich, gebührenden Nachdruck zu
geben, und die Jura Magistratus

dabey zu adliibiren.

Ad 2. Weiten die Stände unter

sich in einigen Jahren super Modos
Contribuendi nicht einig werden
können, habe man bey voriger Ca-
pitation verbleiben müssen, es soll
aber solches nicht in Conseqvence
gezogen werden. Auff allegirte
praescription wird gar nicht reflec-
tiret, dieweilen aber nunmehro ein
neuer Modus Contributionis erfun-

den, so cessiiet das Gravamen

billig.

10*
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setzet seyn mag, zu Nachtheil der
Ritterschafft Steür - Freyheit nicht
verstanden werden soll.

3. Findet sich die Nitterschafft
rationv der Lehen-Dienste beschwe-
ret, indeme auf die bisher» in gro-
ßer Unbilligkeit gestandene Lehen-
Rollen nicht reflectiret, und die
tractu trmporis dahin veruhrsachte
iiioeqvabiJität, und praegravationes
nicht redressiret, da doch solches
von Rechtswegen geschehen solte,
und vorhin auff Land-Tägen ver-
sprechen.
Die RESOLUTIO hierauff wird

gebeten,
Daß Jhro Durchl. die Rectiticirung

der Lehn - Dienste allerforder-
sambst in diesen Jahre beschaf¬
fen wollen.

4. Beschweret die Ritterschafft,
daß eine zeithero wenig auß dem
Adel ad Officia publica gezogen,
und der Noblesse viele Gelegen¬
heit, ihre der Gnädigsten Herrschafft
zu Dienst tragende sonderbahre Be-
gierde in der That zu erweisen
gleichsahm benommen, welches jedoch
anders in vorigen Zeiten zu der
gnädigsten Herrschafft mit dero Lande
Nutzen gehalten worden. Loco Rc-
solntionis wird gebeten.

Daß Jhro Durchl. dero getreuste
Ritterschafft ad officia publica,
und zu ihres Fürstlichen Hau-
ses Diensten bey vorfallender
Gelegenheit gnädigst zu befor-
dern geneigt seyn.

:av. vom 16. Iul. 1701.

Specialia.
Resoltitiones.

Ad 3. Wegen der Lehen- und
Manns-Dienste habe es diese Be-
wandnis, daß dieselbe denen pactis
familiae annectiretj dieweiln nun
dieses ein gemeines Wercke auff eine
beyderseits Fürstl. Resolution be-
ruhen will, so wollen Jhro Fürstl.
Durchl. nach geschehener Communi-
catiou mit Güstrow sich hierüber
weiter vernehmen lassen.

Ad 4. Sey zwar die Oonstitutia
ad officia publica Juris Temto-
rialis, und zu Jhro Fürstl. Durchl.
freyer Disposition juxta subjecta
gestellet, darümb aber Jhro Fürstl.
Durchl. gantz nicht gemeint, den
Adel hievon zu excludiren, wie dann
so wol die Exempla Majorum, als
Ihre eigene bey dero Fürstl. Can-
tzeley Gerichten und sonsten bezeü-
gen: Solcher gestalt denn E. E.
Ritterschafft sich Jhro Fürstl. Durchl.
gnädigster Incliuation nach befind-
lichen Qualitäten in Begebenheiten
erfreuen mögen.

Specialissima

Gravamina.

1. Beschweret sich der Adel des
Ambts Liibtz, daß der Stadt Voigt
zu Parchim sich eine zeithero ange-
masset, von denen durchgehenden

Sverinensia.

Resoltitiones.

Ad 1. Wegen der Klagten eini-
ger vom Adel «is dem Ambt Lubtz
daß dieselbe von dem Stadt Voigt
zu Parchim angehalten, und zu Er,
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Wahren cfnen Schilling ohn unter« legung eines Schillings neuerlich
scheidzu erfordern; Weil aber svl- constringiret worden, so soll, da-
ches wieder das Herkommen,und fern es sich berichteter maßen ver-
nur neuerlichzur ungebühr intro- hält, der StadtVoigt zur Restitu-
dueiret, sowird gebeten,demStadt- tion des zur Ungebührabgenomme-
Voigt solchesbey Nahmhaffterkven »en angehalten, und demselbensich
Zu inhibireii, und was hoc no- dessenins künfftigzu enthalten bey
mine gehoben,hinwieder zu resti- NahmhaffterStraffe anbefohlenwer-
tuireu. den, nnd der Effect dessen,in ter-

mino 3. Wochenä dato anzurech¬
nen, erfolgen.

2. Es beschweretsichHerr Haubt- Ad 2. & qvidem Membr. 1.
mann Bischwangvon Körchow,daß Zum Fall dem von Bischwangen
sein Schäffer Ihm durchsein Vieh noch zur Zeit keine Satisfaction
in der Saat großen Schaden zuge- gegeben, so soll demselbenannoch
füget, und als er denselbenbetrof- frey stehen und zugelassenseyn,
fen, und Ihm sothanes verwiesen, seine Besuegnis nochmahlsad Acta
da Helte derselbe Ihm mit impor- anzuführen, da dann und wann zu
tunen Worten also begegnet, daß forderstdas Gegentheildarüber ge->
Er auch endlich dadurch bewogen höret, darinn von einer auswertigen
worden, Ihm etliche Streiche zu .Juristen Facultät gesprochen,und
geben, worauff aber der Schäffer da derselbebey solcherausgesproche-
Ihn so fort beym Fürstl. Fiscal in nen Urtheil zu acqviescirci nicht
Schwerin verklaget,und auff sein gemeinetwere, darin verfahrenwer-
Vorbringen so viel erhalten, daß den, wie in Resolutione ad gra-
Jhm 100. Reichsthaler Fiscaltfche vamina generalia, sonderlichratione
Straffe dictiret worden, und obEr mulctaruiu, befindlich,
zwar seine GegenNothdurfftwieder
dessenfalschesAngebeneingewendet,
so hette dochsolches nichts verfan«
gen wollen, sondern es wehre bey
dem Ersten geblieben,ja man hette
Ihm auch hiewieder nicht einmahl
die Appellation, vielweniger daß
Er solches mit dem Schäffer per
ordinarium Processum außführen
möchte,verstatten.

2.) Es beschweretsichder Major Ad 2. Hierüber soll der Zöllner
Peterswald, daß wie Er vor 3. zu Zarrenthien so fort vernommen,
Jahren sein Haußgeräht,so Er des die Neüerung abgeschaffet,und das
Krieges wegen nach Lübeckfahren Abgenommene,und vorenthaltenein
lassen, hat wollen durch6. Wagen terrnino Drey Wochen restituiret
abholenlassen,der Zöllner zu Zar- werden,
renthien dessenWagen, unangesehen
des Passes, so Sie unter deö Ma-

Hand und Pittschafftbey sich
gehabt, angehalten, von jedem ein
Lütgen gefordert, auch seinenDie«
"er, ftert cc Geforderte
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nicht geben wollen, 2. Stühle vom
Wagen genommen, und bis dato
behalten.

3.) Es beschwerensicheinige von
der Ritterschafftdaß dieZöllner sich
unterstehen, von den Kalecutschen
Hünern, so Sie nach den Städten
zn verkauffensenden, allemahleins,
auch wohl aus den bestennehmen,
und also einem, der vjel Zölle zu
passirea hatte, wenig übrig bleiben
würden.

Ad 3. Was wegenAbnehmung
der KalecutschenHüner geklaget,
soll als eine Neuerung der Zöllner
bey NahmhaffterStraffe verboten,
und dieselbezuBezahlungderHüner
i» termiiio 3. Wochen angehalten
werden.

4.) BeschweretsichHenneckeLützow
zu Qvaßel gantzsehr, daßvor Iah-
ren von denSchwerinischenBeamb-
ten die alte Sude Ihm abgegraben
und umgeleitet,wodurchIhm seine
Wiesenüberschwemmet,und die Fisch
Gerechtigkeitgroßentheils abgeschnit-
ten worden, darüber Er, wie dieses
von denen Beamten zur Hand ge«
nommen,so sort beyFürstl.Cammer
geklaget,undhiebevorauff denLand-
Tagen ümbAssistentz gebeten,aber
biß dato nicht die geringsteSatis-
faction erhalten können, da doch
dem Herrn Obrist-Leutnant Hund-
ten zu Bandekau, vermöge Fürstl.
Adscheids,bereits in Aniio 1674.
Satisfactiou gegebenworden.

5.) Haubtmann Bülow zu Wöl-
tzowbeschweretsich,daß durcheinen
Fürstl. Corporal und 2 Einspenni¬
ger Ihm sein Voigt mit Gewalt
vom Hoffe genommen, und nach
Schwerin in Arrest geführet,unter
diesenPraetext, ob hette Er einiger
in Hagenow passirter Schlägerey
beygewohnet,da dochderVoigt dar-
an unschüldig,das mahl in Hage-
nownicht gewesen,sichaber dennoch
mit einem Eyde purgiren, und in
die 7. Tage zu Schwerin in der
Corps de Garde sitzen,und sein
Geld verzehrenmüssen.

3. BeschweretsichUlrichRegen-
danckzu Eggerstorff,daß seineLeute
von seinemViehe,so Er durchBü-

Ad 4. Membr. das Gravamen
soll so sort und ungehindert durch
billige Wege zum längsteninnerhalb
Monahts Frist abgethan werden.

Ad 5. Soll der Schwerinschen
^ustitz-Cantzelleyso fort iiijiingiret
werden, wegen der von demHcupt-
mann Bülow zu Wöltzau geklagten
Beschwerden seines Voigts von
seinem Hofe Red und Antwort zu
geben, dabey sichder gravirte Bü¬
low anzumelden,und dieser geklag-
ten BeschwerdeförderlichsteAbhelft
fung, soIhm hiemit asseriret wird,
zu suchen.

Ad 3. Wegen UlrichRegendan-
ckenBeschwerde, daß nemlichvon
seinemViehe zuBützowundTessien
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tzowund Tessien treiben lassen,den
Zoll zuerlegenangehaltenworden.

4. Beschwerensichdie Schwer«'-
nischenStädte zum höchsten,daß sie
mit den sogenandten Lagerstatund
HnartierGeldern proegraviret wer¬
den.

5. Jmgleichen beschweretsichdie
Stadt Parchim, daß wegen derve-
voliome^ei, und GeistlichenSchul-
den vor etlichenJahren auff anhal¬
ten Der Herren Geistlichen eine
Fürstl. Verordnung gemachetwor-
den, daß diegeistlicheSchulden dem
Schoß, der doch ei» onus fundu
inhaerens were, soltcu vorgezogen
werden. Ja auch von denen wüsten
Städten, so den Geistlichenin so-
lutum zugeschlagen,kein Schoß er-
leget werden wolle, und bittet, daß
dieses remedirct, und in vorigen
Stande, wie es vor alters gewe-
sen, gesetzetwerden möge.

L. BeschweretsichdieStadt Gra-
bow über den vorhin zu Dömitz
gewesenen,vor jetzoaber zu Eldena
sichbefindendenAmbt-MaynKrnllen,
so einige Jahre hero monopolia
exerciret, wenn derselbenicht nur
alles an sichgezogen, in dem die
Bauren Ihm Honig und dergleichen
Wahren zuführen, und andere von
Ihm annehmenmüssen, besondern
Er hat ein Brauwerckzugelegt,daß
niemand in solchemAmbte gehöri-
ger Bauren eine Tonne Bier, wo-
fern Sie nicht von Ihm geholet,
es sey anch auff Hochzeiten,Kirch¬
gängen nnd Kindtauffen, ob ihnen
gleich eine geschencketwürde, bey

Resolutiones.

der Zoll gefordert, befindetes sich
dieser gestalt, daß daselbstdurchaus
kein Zoll befindlich, sondern allein
ein Damm-Geld, wovon sichkeiner
eximiren kau, gefordert wird.

Ad 4. Wegen der Lagerstat-Gel-
der, wovon, so viel die Gelder an
Ihm selbstenbelanget, eigentlichdie
Frage, erklärenJhro Fürstl.Durchl.
sichgnädigstdahin, dieser movirtc»
BeschwerdegnädigstenWandel zu-
schaffen,und die Städte damit zu
übersehen,auch sichsonsteuad gra~
vamina generalia zu der Städte
Satisfaction und Abnahmerklähren
wollen.

Ad 5. Wegen der Stadt Parchim
geklagtenpraeferentz in puncto des
Stadt -Schosseshalten Jhro Fürstl.
Durchl. gautzbillig nnd Recht, daß
der Stadt Schoß zu prseieriren,
darumb denn dieEcclesiastici dem¬
selben nachzusetzen,hiemit ftnd in
Krafft dieses angewiesenwerden,

Ad 6. Wegen dm Stadt Grabow
wieder den Ambt- Mann Krnllen
geführter Klage in puncto ihono
poly, soll dem Ambtmanu, »ucil
Jhro Fürstl. Durchl. gautz keine
Neuerung verstaten wollen,das an¬
gelegte Nene Brauwerck,und Auff-
kauffung des Korns, da dieselbe
bey angestellterNachfragebefindlich,
in termino 3. Wochennieder zule¬
gen nnd auffzuheben, anbefohlen,
und demselbenmit Nachdruckgege-
ben werden.



Ad 7. Der Stadt Dömitzvon
der Guarnison und Reuter empfun¬
dener und dobbelten Beschwerde
halber, soll in gleicherModeration,
wie mit Schwerinverfahrenwerden.

152 Landesh. Resolut. a<I grav. vom 16. Jul. 1701.

Specialissima Sverinensia.
Grammina. Resolutionen

Straffe auszapfen dürffen, wodurch
hiesigerStadt die Nahrung gar ent-
zogen wird, weil dieselbigenAmbts
Bauren sonstenvonhinnendas Bier
geholet, und hat die Stadt.in El-
Vena 3. Krüge gehabt, wird dahero
ümb 1i.emedirunggebeten.

7. Beschweretsichdie Stadt Do-
mitz, daß Sie für andern Städten
wegen der Kuarnison zum höchsten
praegraviret, allermaßendie wenige
annoch vorhandene und außgemer-
gelte Bürgerschafft,derselben nicht
allein das Lagerstadt,Feür und Licht
geben und reichen, besondern und
über das auch die gantzehierin lie¬
gende Oompagni« mit benöthigter
Grasung für ihre Pferde ohn Ent-
geld unterhalten muß, da sonstendie
Stadt für den Ohrt, so Ihnen zur
Weyde eingeräumetwerden müssen,
30. biß 4t). ReichsthalerHeuer Ha«
Kenkönte, zngeschweigender großen
Beschwerde,so das Lagerstattdieser
gedobbeltenEinqvartirung mit sich
führet, denn weiln die SolLaten
fastmehrentheilsverweibet,und viele
Kinder haben, hat mancherWirth
fast keinenRaum in seinemeigenen
Hause, weßwegen Er dan seine
Nahrung nicht der Gebühr abwar-
ten kan, sondern dieselbe fahren
lassen,und Nahrloß sitzenmuß, uud
wo i» hoc passu der Stadt keine
Snblevation geschiehet,wird dersel¬
ben kuia nicht ferne seyn, in meh-
rer Erwegung dieselbevon derSol-
datesque nicht die geringste Nah-
ruug hat, sondernalles,was zuder-
selben Sustentatiou von nöthen,eS
sey Brod, Bier oder andere Vic-
tualien, Ihnen von der Vestung
gereichetwird»

8. Beschweret sich die Stadt Ad 8. WegengeklagterBeschwer-
Schwerin, das zum großen Abbruch de der Stadt Schwerin ad 1.) Ihr»
der BürgerlichenNahrung gereiche, Fürstl. Durchl. competiret Krafft
daß Ihrer unterschiedlichdazu pri- Landes Fürstl. Obrigkeit,Privilegia
vilegiret werden, srembdesBier feil zu crtheilen, und gereichetes zum
zu Habs«,und auszufchencken,gestalt gemeinen besten, daß Städte mir
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denn erweißlich,daß Jahrlich mehr
denn 1000. Tonnen frembdesBier
in die Stadt hineingeschleppetwer-
den, dahero die Einwohnergäntzlich
ümb Ihre Nahrung gebracht wer-
den, hingegen die andern Städte
Ihnen Ihr Brodt dadurch hinweg
nehmen.

2. Daß man zu den Jahrmarckt,
Zeiten da alsdan ansserhalbder
Stadt das Viehemarckt gehalten
wird, denen Bürgern und Einwoh-
nern nicht verstatenwolle,eine ein-
tzige Tonne Bier ohne Abstattung
3. Schilling Accise hinaus zufüh¬
ren, und unter die frembdenJahr-
Marckts Leute auszuschencken,wel-
ches vorhin nie Herkommensgewe-
sen, welche Neuerung denn der
Stadt höchstbeschwerlichund prse-
judicirltch fält, geftalt ohne dem
die gewöhnlicheproestatianes an
Acei«e, Matten und Mahlgeldt für
das Maltz entrichtet werden, und
dahero unbillig ein Ding mit dob-
belter Accise zu belegen und zu
beschweren.

3. Mem. Daß dieEinquartierung
der Guarnison und Renter dieser
Stadt dermaßenhart drücke,daß es
in die Längenicht mehr zuertragen,
gestalt man die Guarnisons - Last
nicht allein schon viele Jahre her,
auch zn Friedens-Zeiten,da andere
Landes-Stände von dergleichenBe-
schwerdennichts empfinden,getra-
gen, sondern selbige sich auch von
Tage zu Tage ergrössert,und jetzo
die Monatlicherespective Service
und Qvartier Gelder eflective schon
aus 70. Thaler baarenGeldes hinan
Lanffen,dahingegendieBürgerschafft,
so diese harte Last ob dem Halse
bat, gar wenig und ander Zahl sich
kaum auf 130. Mann erstrecket,un-
ter denen doch nicht 20. zufinden,
die »och ein stück Brodts haben,
ohnedaß auch die armselige Bür-
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frembdenBier und Weine versehe«
werden. Der FrembdenBier und
Weinschenckaber soll allein denen
Bürgern, keinesWeges aber denen
Exemptis, Sie hätten sich denn
zuvor mit Bürgermeisterund Naht
billigmäßig verglichen, beygeleget,
und vergönnet werden.

Ad 2.) Sey allbereit auff jung-
stem Viti-Marck desfals nachBür«
germeister und Rahts Gesuch die
Nohtdurfft verfüget, und soll alle
Neüerung cum effectu abgeschaffet
werden.

Ad 3. Membr. Mit den Reutern
in Fürstl. Residentz und denen
dieserwegen prsetendirten Lager-
stadts Geldern, hat es gleicheBe-
wandnis, wie acl grav. 4tum be¬
reits resolviret, und weilen im
übrigen die Moderation eine nöh--
tige Sache, deren sich dann die
Stadt auch wegenderMusqvetirer,
nach jetzigerAnlage zur Helfftezu-
erfreüen haben soll, so wollen auch
Jhro Fürstl. Durchl. die Bürger-
schafft in der Stadt ausser Roth-
fällen mit der Wacht nicht befchwe-
ren, derMilitz durchauskeineHand-
thierung, noch wenigerdie Erkauf-
fung einiger Häuser verstatten, sie
hetten sich denn des Rahts Juris¬
diction unterworfen, wollen auch
bey Abforderung der Militz nach
andern Ohrte», keinLagerstat-Geldt



in ihrer Abwesenheitvon der Bür<
gerschafft erfordern lind einziehen
lassen.
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gerschafft,ungeachtetder verbände-
nen vielen Soldaten, dennochauch
selbst,mit Hiiidansetzund Nersäu-
»nungihrer Nahr- und Handhierung
auff die Wache gehen, selbsten die
Vice« der Soldaten vertreten, und
wenn sie dahero für sich, und die
ihrige nichts erwerben nochgewin-
nen können,dennochnichts destowe-
niger denen Soldaten ihre Monath-
licheService verschaffenmüssen,da¬
hero es den kömbt,daß es dieBür-
ger Häuser allgemähligverlauffen,
die Soldaten zum theil der Bürger
Häuser an sich bringen, und noch
darzn, weil unterschiedene,und fast
allerhand ahrt Handtwerckerdarun-
ter sind, mit Betreibung solcher
Handtwercker denen Bürgern in-
und ausserhalbder Stadt grossen
Abbruchan der Nahrung thun, und
ihnen das Brodt gleichsam fürm
Maul wegreißen.

(4.) Daß in Stadt Schwerin so
viele Privilegirte und Eximirte sich
befinden, welche zwar die Bürger-
licheNahrung mit Brauen, Mültzen,
Herbergieren, Ackerbau,Viehezucht,
And andern dergleichenBürgerlichen
Gewerbenmehr,aufs besteund Stär-
ckestetreiben, hingegenaber sichde-
nen Stadt oneribus tarn realibus,
qvam personalibus durchaus ent¬
ziehen,und der bedrengtenBürger-
schafft wieder aller VolckerRecht,
da ein jeder der das Commoclum
hat, billig, und de jure natura
auch das incommodum zu sustiiii-
ren schüldig,mit keinemHeller die
Last tragen helffen wollen, dahero
sie die wenigeBürgerschafftohnfehl-
bar zu gründe gehenmuß, hingegen
die Eximüte nnd Privilegirte mit
deren Schaden sich bereichern und
emporsteigen.

9. Beschweret sich die Stadt
Kröpelin

(1.) Daß sie durch das neu an-

Ad 4. Membr.) Die Eximirte,
welcheBürgerlicheNahrung treiben,
sollendavon, so wol in der Stadt
Schwerin, als übrigenStädten nach
gnädigsterbilligmessigerVerordnung
zum GemeinenbestenBeytrag thnn.

Wegendes SchwerinschenSchelff-
Voigdts Bierschenckens,wollenJhro
Fürstl. Durchl. von dero verordne-
ten Negierung es in termino 3.
Wochenuntersuchen,und remediren
lasse».

Ad 9. Ans der Stadt Kröpelin
eingereichteSuppliqve wird.

Qvoad 1. Membr. Wegen des
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gelegte Brauwerck zu Dobberahn
zum höchstengraviret, überdem

(2.) Der Stadt-Voigdt daselbst
oneridas publicis eximiretwer¬

den wolle», wie nicht weniger.

(3.) Daß die Stadt Kröpelin in
dem letztenanßschreibenzum Land-
Tage xroeteriret worden.

10. BeschweretsichVictor Fried-
rich von Winterfeld,daß er Anfangs
von den Fürstl. Jägern wegen der
Mit-Jagdt auffdemPampienerPlatz,
Kauer und Darsahler Feldern tur-
birct, und darauff vom Eiseale in
der Fürstl. Schwerinischen.1vistitz-
Cautzeleyzu Schwerin in Anspruch
geiiommeil,woselbstpost coFiiitio-
nein causae Er in possessione be¬
stätiget, und Fiscalis ad petitorium
verwiesen, welcher auch, so lange
Er gedachterWinterfeld, die Feld-
marckt qvaestioiiis gehabt, acqvis-
eiret, nachgehends,und wie er die-
selbe an den RittmeisterDitten ver-
kaufft, in die Cammergezogen,und
daselbst die in der Justitz-Santzc-
tc^ für Ihm ausgesprocheneUrtheil
rekolwiret worden.

11. Beschwerensich die Buch«
waldsche,Crivitzsche,Rautzowscheund
ViereggischeFidejussores, daß sie
nicht alleinvon jetztgemeldetenCre-
ditoribus auffs höchstegedränget,
und mit Execution belegetwerden,
sondernauch, daß das jennige,waß
von der gnädigstenHerrschafftihnen
die^erwegenversichert worden, zu
keinenEffect gelangenwollen.
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Brauens resolvirct, wie auff der
sämbtlichenStädte Zravamen in
Iloc puncto.

Atl 2. Membr. Des Stadt-
Voigdts halber soll der bereits vor-
hin Fürstgnädigst abgegebenenRe¬
solution, so in vorigen Jahren er-
folget, der effect gegebenwerden,
solchergestalt daß derselbeab one-
ribus realibus sich keines wegens
entziehenkönnenochsolle.

^<l Nembr. 3. So soll auch die
Stadt Kröpelin, wenn Land- Tage
und andere gemeine Landes Ver-
sammlung anßgeschrieben werden,
gleichdenen übrigen Städten, wie
vorhin,also auch nachgehendsersor-
dert und beschriebenwerden.

Ad 10. Wegen des von Win-
terfeldten Beschwerdenwieder den
Advocatum Fisci in puncto der
Jagdt, wollenJhro Fürstl. Dnrchl.
Act» nachsehen,Erkündignng ein-
ziehen, und darnachin der Sachen
Recht messig verfahren, und nn-
partheyische Justitz sordersambst
administriren lassen, und wenn in
possesorio, wie allegiret, allbereit
gesprochen, darüber, biß Fiscalis
ein anders in Judicio petitorio
undzwar in foro competenti erwie¬
sen, und dargethan, billigmässig
halten.

Ad 11. Wegen der Buchwald-
Crivitz-Rantzow-und Viereggischen
Fidejnssions - Sache, fällt es Jhro
Fürstl. Dnrchl. anjetzogantznnmüg-
lich, laut des Fürstl. Vergleichsdie
Bürgen vor jetzo zu secundirerf,
sie wollen auch keinesWeges ver-
staten und zugeben, daß dieselbe
von denen Creditoribus mit Exe¬
cution beleget werden sollen; Im
übrigen sind Jhro Fürstl. Dnrchl.
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keinesWeges gemeinet, vom vori«
gem Fürst!. Vergleich abzugehen,
davon sieWegen derjetzigenbedruck-
ten Zeiten verhindertwerden.

12. So BeschwertsichUlrichNe-
gendanckzu Eggerstorff, daß Er
wegeneinesGelübds für Jhro Fürstl.
Gnaden Herrn Herzog Adolph
Friedrich Hoch-Seel. andenckens,
wolle in Anspruchgenommenund
mit derExecution von denenCre-
ditoribus bedrenet werden.

13. JmgleichenJohann Bülow,
daß, wie Er einen iMaleflcanten
tey RittmeisterSittman denunciret,
ihm angemuhtetwerdenwollen,wie-
der alle Recht und Billigkeit, die
ctuff solchenInqvisitions - Process
verwandte Kostender Fürstl. Cam-
mer zu rekundiren.

14. WiederholetdieStadt Dömitz
ihre Beschwerdesub grav. 7. wegen
der Milice, und bittet, daß, weilen
Sie wegen des grossenWasserscha-
dens sehr ruiniret, Sie billig eine
Erstatt- und Erleichterungbey der
Kontribution gemessenmöge.

15. Die in Parchim wohnende
Hopfenführerbeklagensich,was ge-
statt Sie vor dieseman Zollgelde
für ein Fuder Hopsen zu Crivitz
4. ßl. zu Schwerin 8. ßl. und in
Gadebuschvon jedwedemPferde für
einen HopfenWagen einen Scheffel
Hopfen, in natura, und zwar noch
für weniger Zeit geben müssen;
Wenn nun die Zeiten anjetzosehr
schlecht,und nahrloß, und insonder¬
heit auff Hopffen wenig zu verdie-
nen, offtermahlsauch ein ziemlicher
Verlust dabey wäre, Sie aber, un-
angesehndessenallen, zuCrivitz au.
statt 4. Schilling numehro8. Schil-

Ad 12. Jhro Fürstl.Durchl. sind
nicht minder des Erbietens, sich
gegen Ulrich Negendancken,wenn
bey der Fürstl. Ilesidentz Er sich
einfindenwird, pro^ustitia & aeqvi-
tate zu erklären, da Er den keines
Weges zu befahren,daß einigeExe¬
cution von der Creditoren Seiten
geschehensoll, allermaßenJhro Hoch-
fürstl. Durchl. bey den Gerichten
Ihm assistircn wollen.

Ad 13. AuchwollenJhro Fürstl.
Durchl. des Johann von Bnlowen
unterthanigstesdesiderium so fort
untersuchen, solchesin termiuo 3.
Wochenremediren, und ehe solches
geschehen,keine Execution wieder
ihn ergehen lassen.

Ad 14. Der Stadt Dömitz ge«
klagtenBeschwerdewegenderMilitz
bleibt es bey der ad grav. Speci¬
ale 4tum bereits ertheilten Reso¬
lution, im übrigen derselbenwegen
des grossenWasserschadensbeyzutre-
ten, wie andern ob casus fortuitos
wiederfahrenist.

Ad 15. Die von den Parchimer
Hopfenführer geklagte Neüer- und
Erhöhung des Zolls zu Schwerin,
Gadebuschund Crivitz, soll, wenn
es sich berichteter maßen verhält,
abgestellt werden.
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ling, zu Schwerin vor 8. Schilling
2. Gulden und zuGadcbufchgleich-
fals 2. Gulden geben müssen,als
bähtenSie diesemGravamini einen
gnädigstenWandel zu gönnen.

16. Beschweretsichdas Städlein
Rehna, daß von seel. Haubtmann
Levin Harmfen daselbstAnno 1654.
eine Schäfferen, dem Städlein zum
höchsten pravjuditz und Schaden
angeleget, daher Sie gemüssiget
worden, ihr Viehe einesTheils des
Sommers auff frembderWeide mit
großen Unkostenund Gefahr treiben
zu lassen, und ob Sie gleichgroße
Expeusen desfals angewand,hetten
Sie doch nichts erhalten mögen,
dahero Sie es endlich nachgeben
müssen.

2) Das gedachtesStädlein nicht
so viel Höltzung habe, darinnen
Ihre Schweinekönnenfeistgemachet
werden, und das jenigeWeich-Holtz
und Reht, so auff ihrem Felde
stünde, und sievonAlters her hauen
und schneidenlassenmögen, ihnen
von den Voigten abgenommen
würde, welche es nicht zu Jhro
Fürstl. Durchl. sondern in ihren
eigenenNützenverkauffen,und noch
darzn, wennSie jemand vonIhnen
betreffen, Ihre Beile und Äxten
wegnehmen.

3.) Daß es viel große und an-
dere Frey-Häuser daselbstgebe, so
aber in keinerley Oneribus dem
Städtlein im geringsten zu Hülffe
kämen,imgleichen,daß etlicheAmbts-
Bedienten daselbst, und die Krüger
in denAmbtsWohnungenwohneten.

4.) Das Ihnen gleich andern
Städten wegen der Lagerstat- und
Service-Gelder zu nahegeschehe,in
dem Sie die Soldaten mehrentheils
i" Anfangs mit Essenund Trincken
gliche Tage verpflegen, und doch
>hrvölligesContingent gebenmüssen.

Ad 16. Wie denn auch Jhro
Fürstl. Durchl. die von der
Stadt Rehna angeführteBeschwerde,
als wegen angelegter Schäfferey,
Holtz- und Rehtwerbung, befreiter
Häuser,BeschwerungvonderMilice,
wenn sichsgeklagtermaßen verhält,
in termino 3. Wochenrechtmeßigen
Wandel verschaffen,und demStäd-
lein, gleichwie denen übrigen im
Lande die qvartam de Anno 1680.
remittiren, und desfals Befehl an
dieEinnehmerergehenlassenwollen.
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5.) Daß Sie die Qvartam de
Anno 1680. völlig bezahlet, und
dieselbe,wie andernContribuenten
wiederfahren,Ihnen nochzur Zeit
nicht gut gethan worden.

Aclditamenta Specialissimorum Sverinensmm.
Gravamina. Resolntiones.

Ueber daß jenige, sobereitsAnna
1681. bey der Deputation zu Ro¬
stockvon E. E. Ritter und L. über-
geben, werden nachfolgende Be¬
schwerdegeführet.

1. Von derRitterschafftimAmbte
Grevismühlen,daß von demZöllner
daselbst,wenn nur auff dem Lande
Dienstbotten von einem Dorff zum
andern ziehen, so wol von deren
Gerähte, als ihren Wagen ein
zwiefacherZoll gefordertwird.

2. Von der Ritterschafftin dem
Ambte Wittenburg, daß derZöllner
zuZarrenthien, wenn von demAdel
etwas beyIhm durchgefahrenwird,
wieder das Herkommeneinen Paß
oder Schein fordert, und wennIhm
gleichein Paß vorgezeigetwird, Er
dennochAusflüchtesuche und sage.
Es were kein Ochsenkopffdarunter,
item. Er fordere auchvonjedweden
Wagen etlicheSchillingTrinck-Geld.

Auf die von Ritter- und Land-
schafftden 7. Maji übergeben?neüe
GravaminawirdfolgendeResolution
ertheilet.

Ad 1. Den von der Ritterschafft
deS Ambts Grevismühlen wieder
denZöllner daselbstangeführtenbe-
schwerlich?»Zoll belangend,deßfals
berufst sichdieRitterschafftauff das
Herkommen, welchemzuwieder, so
wol von dem Geräht als von den
Wagen, wenn Sie nur von einem
Dorff zum andern geführet, unge-
wöhnlicherZoll proetendiret und
gefordert wird, daß Jhro Fürstl.
Durchl. an solchererfindlichenNeüe-
rnng keinen Gefallen haben, beson-
dern solches gäntzlich abgeschafft
wissenwollten.

Ad 2. VernehmenJhro Fürstl.
Durchl. der Ritterschafftim Ambte
Wittenburg Beschwerdewieder den
Zöllner zuZarrenthien, daßEr nicht
allein keinebeglaubte Pässe anneh-
men wolle, sondern auch mit unge-
ziemendenWorten außfahre; So
fordere Er auch von allen Wagen
etliche Schilling Trinckgeld, desfals
Ihm eornmittiret werden soll, sich
bescheidentlichzuverhalten, beglaubte
Pässe anzunehmen, auch von jedem
Wagen durchaus kein Trinckgeldzu
fordern, und zum Fall Er dagegen
handeln würde, derselbeexemplari-
ter bestraffetwerden solle.
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3. BeschweretsichUlrichFried-
rich vonStralendorfs zuStröhmken-
dorff, daß ex Actis provincialibus
bekant were, wie anxie sein Seck.
Vater geklaget, daß Er von denen
Beambten zu Redenthien und dem
Pensiouario zu Ströhmkendorffgar
hart Krsviret, und an seinemAn-
theil Ströhmkendorffbeeinträchtiget
werde, indem

(1.) Schon zu Jhro Fürstl. Ena-
den Hn. HertzogAdolphFriedrichs
Zeiten, in dem Dorffe Ströhmken-
dorff, worin Jhro Fürstl. Durchl.
einen, und gedachter Paul Ulrich
von Strahlendorff den andern Hoff
hat, 2. Scheüren und eiu Schaffer
Kahte von denen Beambten auff
die gemeineFreyheit gebauet.

(2.) Die gemeineWeyde nicht
allein von Jhro Fürstl. Durchl.Hofe
Ströhmckendorffvollenkommenund
überflüssigbetriebenwürde, sonder»
daß auch von andern Jhro Fürstl.
Durchl. Höfen als Redenthien, Far-
ben, bey Sommers-Zeit eine solche
Menge an Pferden, Ochsen und
andern Viehe getriebenwürde, daß
sein UlrichFriedrich von Strahlen-
dorffenund der UnterthanenViehe
verhungernund verschmachtenmüste,
zngeschweigen,daß das Weyde-Geld
für das frembde Viehe, so bey
diesem Guhte sonst allemahl ein
grossesgetragen. Ihn dadurcheut-
zogenwürde.

(3.) Jhro Fürstl. Durchl.Pensi-
onarius zuStröhmkendorffsichviele
Jahre hero der Schäferey auf dem
Ströhmkendorffer Felde de facto
und allein gebrauchet, da doch die
Schäffereyzu beydenHöfengehörete,
und ein jeder für Alters einen
Schäffer gehabt, und ob zwarUlrich
Friedrichvon Strahlendorfffür wenig
Jahren eine Schäfferey wieder an-
geleget, so würden doch von dem
Fürstl. Pensiouario mehr Schaffe
gehalten, als Ihm zur Helffte zu-

Ad 3. De« halben Theil seines
des Stralendorffen Guhtes Ströhm-
kendorff, und verschiedentlicheBe-
schwerden belangend, versprechen
Jhro Fürstl. Durchl. selbigein den
nechstendrey Wochen, bey Fürstl.
Cammer, fürgehends billigmässiger
Cognition, abzuthun,undbemeldten
von Strahlendorffen die hülffliche
Hand zu AbstellungfernererKlagten
zu leisten.



160 Landesh. Resolut, ad grav. vom 16. Zul. 1701.

Additamenta Specialissimorum Sverinensium.
Gravamina. Resolutionen.

kommenfönten, so hätte Er auch
wegen des unerträglichenSchadens,
der so woll seinemseel. Vater, als
Ihm wegen verwehrterSchäfferey,
in so vielen Jahren zugewachsen,
keine Satisfaction erhalten können.

(4.) GescheheIhm sehr ungleich,
indem von Seiten Jhro Fürstl.
Durchl. zu dem Hoffe von andern
Ohrten gewisse Dienste geleget,
welchenicht allein mit großer An-
spannung, sondern auch mit vielen
ledigen und Wechsel- Pferden das
Feld betrieben, wenn Sie zu Hose
dieneten, und der Weyde großen
Schaden zufügten, ohne daß dem-
selbenbißherdie geringsteErstattung
dafür wiederfahren.

4. Ist Höchstbeschwerlich,daß
ein Baur Nahmens Hanß Pinnow,
mit dem seinigenund dessenzu be-
hör, so an jetzoin Banschowwoh-
net, denen Landes IteversaJen z„-
wieder, von den SchwerinscheuBe-
ambten nach Grubenhagen, woselbst
Er ein Erb-Unterthan ist, nichtwol
abgesolgetwerden.

5. Beklaget sichdieWittwe von
Bülowen zu Kritzow, und die Jh-
rige gantz wehemühtig, daß Sie
anff Ihr bey Fürstl. Schwen'nschen
Cammer Zinsbaar stehendesCapi-
tal in vielen Jahren keine Zinsen
bekommen,ob gleichdas Capital an
sicheine bey Hoch-Fürstl. Cammer
bekäntlicheSchuld, und vorhin jähr-
lich verzinsetworden.

6. Beschwerensich Bürgermei-
ster und Naht der Stadt Wahren,
daß nach Abdanckungder jüngsten
Krieges-Völcker, sichso viele Kra-

Ad. 4. Die Restitution eines
Bauren, Nahmens Hanß Pinnow,
in Banschow nacher Grubenhagen
betreffend,wollenJhro Fürstl.Durchl.
deucnLandesReversalen zngeleben,
nachdrücklichenBefehl ergchen laS-
sen, ümb so vielmehr, weil der
Land-Raht Moltzahn sichvorhin zu
billigen Conditionen, zu Hinterlas¬
sung der Hoff-Wehr, wie auch der
Helffte ihrer Kinder respeet» der
Mutter, als aus dem Hertzogthumb
MecklenburgSchwerinscheuTheils
bürtig,oflerii-ot,underbietiggemacht.

Ad. 5. WegenderWittwell von
Bülowen zu Kritzow bey Fürstl.
Cammer habender, als bekäntlich
agnoscirter Schuld-Forderung,wol¬
len Jhro Fürstl. Durchl. gnädigst,
daß der Wittwen jährlich die Zin-
sen abgeführet,und mit Ihr desfals
Richtigkeit gemachet, und die Li¬
quidation nichtallein zngeleget,be-
sondern auch, was deroselbenetwa
annochrestirv» möchte,durch leid-
liche'1'ermme baar abgeführetwer-
deu solle.

Ad. 6. Sonderlich wegen Bür¬
germeister und Naht zu Wahren,
der Stadt zum praejuditz auff den
DörfferneinschleichenderKrämer,und
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mer auffwerffen,welchenicht allein
das Land durchstreichen,Ihre Wah-
ren auff den Dörffern verkauffen,
besondernsichgar in den Dörffern
häußlich nieder lassen, und aller-
HandKrahm, wie in den Städten
feil haben, wodurchdie Kramer in
den Städten verdorbenwerden.

7. Beklaget sich Bürgermeister
und Raht der Stadt Parchim daß
Sie auff gnädigsten Befehl Jhro
Fürstl. Durchl. Unsers gnädigsten
Herrn vier Brücken, die allesambt
kurtzzuvor mit großenKostenrepa-
riret, und eine Mühlen Arckeen-
dern und »erweitern müssen,allein
dieser Ursachen halber, daß der
AmbtmannKnill und Hanß Grantz
ihr Holtz, so Sie gekauffet,und ih-
ren eigenen Nutzen und Vortheil
dabey gesuchet, für ihren Mühlen
nicht auflösen u. ungehindertdurch
flößenkönten,und dieses alles bald
bey Poen, daß Jhro Fürstl.Durchl.
ihre Mühlen in Possessiou neh¬
men wollten, bald bey Poeu 500.
ReichsthalerStraffe, und anderwei-
tigerIhnen nicht wolgesälligerVer-
ordnung, daher denn dieselbever-
langet, daß Ihnen von bemeldten
AmbtmannKrullen, undHans Gran-
tzen solcheBaukosten erstattet, und
wennSie hinkünfftigmehr durchflö-
sen würden, Ihnen gewisseErstat-
tung zu thun, daß Ihre Mühlen so
lange stille stehenund nichts verdie-
nen können.

8. Es wird auch wegen der
Stadt Schwerin unterthänigstgebe-
ten, weiln derselben nachfolgende
Beschwerungenanligen, Jhro Fürstl.
Durchl. wolten gnädigstgeruhen zu
veranlassen, daß selbige abgethan
werden möchten.

(1.) DemHoltzvoigtzu Schwe-
riu ist ausserhalbdes Sichenbaums,
jedochgar nahe darbey ein Hanß
gebauet, zu dem Ende, daß Er da-
rinn wohnen, und auff die Einsah-

Vollst.Mecklb.Gesetzsamml.Bd.I.

Resolutiones.

Verkäuffer, befinden Jhro Fürstl.
Dnrchl. solchen Unstand, als den
Städten überall verfänglich,keines
Weges zu leiden, sondern wollen
denselbenaller Ohrten mit ernstli-
chenVerboht, und «ud poena
fiscationis gäntzlichabgeschaffetwis¬
sen.

Ad. 7. Auff Bürgermeisterund
Raht zu Parchim ihrer erweiterten
4. Brückenu. Mühlen-Arckehalber,
sonderlichdem Ambtmann Krullen
und Hanß Grantzen zu gute, ange-
führte Beschwerde,da lassenes Ih-
ro Fürstl. Durchl. lediglichbey dem
jenigen bewenden, daß ein jeder
seine Brücken, und also auchBür-
germeisterund Raht dieselbein bau-
lichemStande erhalten müssen,des-
sals besagterAmbtmannKnill, und
Hanß Grantz dahin anzuhalten,daß
Sie wegen veranlasseterübermässi--
gen Baukosten Burgermeister und
Raht billigmessigeSatisfaction ver¬
schaffen, auch im übrigen wegen
künfftigerKosten, auchAbgangs an
denen Mühleil Intraden sich mit
dem Senat vergleichen,biß dahin
aber sichdes Flösensenthalte», oder
gewärtig seyn sollen, daß Sie zu
Parchim für und unter den Brücken
angehalten werden mögen.

Ad. 8. Auff Bürgermeisterund
Raht der Stadt Schwerin überge-
beiie letztereGravamina und zwar

Ad 1. memlir.l Soll demHoltz¬
voigt ausserhalbdes Sichenbaums,
ernstlichverbotenund gehemmetwer¬
den, keineBürgerlicheNahrung der
Bürgerschafft zum praejuditz zu

11
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rende BauV-Wagen, so mit Holtz
beladen, destobesser achtnng geben
könne: Es ist aber nie borten ein
Hqnß gestanden, viel weniger bür-
gerlicheNahrung darinn getrieben;
Es iiiiteriiimbtsichaber dieserHoltz-
voigt, bürgerlicheNahrung zn trei-
ben, in dem'Er darinn herbergiret,
selber brauet, nn.d jedermänniglich,
der es' mir begehret,das Bier Ver¬
lanffet, worunter die Stadt und
arme Burgerschafft, sonderlich die
vom Brauwerck sichallein ernehret,
und davon dem ersten Stande zum
härtestencoiitribuiien müssen,merck-
lichleydenund in ihrerNahrung be-
eiuträchtigetwerden,vonsolcherTrei-
bender bürgerlicher Nahrung aber
Jhro Fürstl.Dnrchl. keinenVortheil,
sondern nur Schaden haben; In-
dem bey selbigenHoltzvoigtdieBau-
reu, wenn Sie wieder anH der
Stadt kommen,und einwenigGeld
gelöset,ein kehren,sichtoll und voll
und also das wenige Geld mehren-
theils- bey Ihm wieder versauffen,
und wird dahin gcstellet ob der
Holtzvoigt mit dem Bauren auch
deswegennicht connivire, und ob
auch nicht die Accise, nntergeschla-
geu werde weil das Aialtz ausser-
halb der Stadt kau gemahlenwer-
den, bitten demnachBurgermeister
und Raht »ntevthänigst, daß solche
bürgerlicheNahrung dem Holtzvoigt
möge verboten werden.

2. Unternehmensichauchandere,
so sürm Thor wohnen, denen man
endlichdas Krügen oder Bierschen-
ckenzu gönnen hette, gleichsalsdes
Brauwercks, worüber die Brauer
in der Stadt gleichsalsSchaden in
ihrerNahrung lsiden, bittet demnach
Bürgermeister und Raht nnterthä-
nigst, daß selbigenLeutendas Brau-
werckmögeverbohteu,und daßSic
das benöhtigteBier ans der Stadt
hohlen, injungüct werden.

llesolutiones.

treiben, das Bier allein ans der
Stadt von denBrauern zu nehmen.

All. 2. Membr. Soll keinerau¬
ßerhalbder Stadt, der sichdes Krü-
geus anmaßet, sichdes Brauens zum
feilen verkauffunterfangen, sondern
wie ad 1.) resolviret, das Bier
anß der Stadt von der Bnrger-
schafft nehmen, das srembde Bier
aber zn verkauffenIhnen gäntzlich
verbohtenwerden.
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3. Der Gärtner so fürm Thor
wohnet, Nahmens Barthold EoerS,
ist nicht in Fürst!. Diensten, prae-
tendirct aber Exemption, gebrau-
chet aber bürgerlicheNahrung mit
demHerbergieren,Mültzen, Brauen
u. AuSschenckendes Biers, da Er
doch der Stadt nicht mit einem
Heller in denenOneribus zuHülste
kömbt,bittet demnachBürgermeister
u. Raht unterthänigst, daß demsel-
ben solchebürgerlichNahrung, und
in specie das Brauwerck möge
verbohten werden; Und wenn Ihm
ja endlich das Herbergiere» und
Krügerey erlaubet werden könte.
Er dennoch deswegen der Stadt
Ouers mit tragen helffen,auch weil
Er nicht in Fürstl. Diensten, den
Bürger Eydt zu Rahthause abstat-
ten müsse,znmablenEr in Bürger-
meister und Rahts Jurisdiction
wohnet, und bey seinemHause einen
großen Garten hat, darin etliche
ScheffelKorn gesäet werden, Er
aber aus demselbenmit seinerGärt-
nercy sichreichlichernehren kan.

Rcsolutiones.

ÄJ. 3. Membr. Eine gleiche
Bewaudnis hat es mit den 3ten
Gravamine wieder den nunmehr»
verstorbenenGärtnerBarthold Evers,
jetzo dessenErben belangend, daß
dieselbezwar sichdes Herbergierens
gebrauchen,keines weges aber zum
Verfang der BürgerlichenNahrung
selbstenBrauen, sonderndas Bier
von derBurgerschafftauS der Stadt
nehmenmögenund sollen.

Wie Sie dann anch sich mit
Bürgermeister u. Rath, der Ihnen
vorgeregtermaßen zugelassenesNah«
rung halber, erkäntlichabfindenund
vergleichensollen.

Specialia G

Gravamina.

4. Bey dem §. 15. Rerersalen
kombt unterthänigst zu erinnern,
waS beym Zoll zu Tornow in dem
Guhte derer von Buchen fürfält,
da berichtetwird, daß der Zoll vor
Alters nicht, sondernAnfangs benm
WallensteinifchenDoininat alda in-
troduciret, uachgehendsvon den
Buchenstets bey gesprochenworden,
auchJhro Durchl. Land dadurchsehr
beschweretwird, da an Chur-Fürstl.
Seiten der Weg, der sonst ungleich
näher und besserist, für der Hand
denen in Jhro Durchl. Land woh-
nendeu verboten, und dieselbeeinen

Rcsolutiones.

Ad 1. Daß weil die Sache bey
der Fürstl. GüstrowschenJustitz-
Cantzeleyzwischenden Fürstenber-
gischenKreditoren, und dem von
Bnch recht hängig, daselbst die
Cognitio und der AusschlagRech-
tens abzuwarten, unterdessen,wenn
beglaubteNachrichtvon dem in die-
sem Gravamiue angezogenemVer¬
bot beygebrachtwerden könte, wer-
den Jhro Fürstl. Durchl. nicht er-
mangeln, die Nothdurst deswegen
an Churbraudenburg gelangen »u-
lassen.

11*
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großen Umbweg «uff Zedcnickzu
nehmenwollen gezwungenwerden.

2. Daß Ritter - lind L. Ihre
Durch!. Lande den Vorschuß, wel-
che»Sie vor etlicheStädte in nech-
fter ChurVrandenburgl.Belagerung
auf Jhro Durchl.Vermittelung thnn
muffen, versprochenermaßen nicht
wieder fähig gemachetwerden.

3. Daß die Obligation wegen
der FineckischenStipendien-Gelder
Ritter- und L. noch nicht wieder
bekommen,obgleichdas Geld auß
dem Hoff-Gerichte, woselbst es
depouiret gewesen,von Jhro Hoch-
Fürst!.Durchl. gehobenworden, da-
hero Jhro Fürstl. Durchl. uuterthä-
nigst ersuchetwerden, die gnädigste
Anstalt zu verfügen, daß entweder
die Obligation extradiret, oder
das Geld ad depositum wieder
gebrachtwerden möge.

4. Eine gleichmäsigeBewantnis
hat es auch mit denen in der
Cancellaria verschiedentlichdeponir-
ten Geldern, die daselbst gleicher
gestalt nicht zu befinden, also den
Rechtennach, billig wieder herbey
zubringenseyn.

5. Weil daS in denen Itever-
salen reservirte alte Jäger Ablager
bey demClosterMalchownichtallein
dahin gerahten, daß durchdas gantze
Jahr Wild-Fuhren geschehenmüssen,
sondern daß mit andern Fuhren,
welchenur an Menschenund Wah-
ren fast aus allenimStargardischen
Crayß belegenen Aembtern begeh-
ret, zum grösten Ruin bemeldten
Klosters, und Verlust derer Unter-
thanen schuldigeDienste fatigirct
werden; Als ist gnädigsteRemedi-
rung dieses Gravaminis, und daß
ohne Jhro Durchl. Special Verord¬
nung dergleichen nicht geschehen
möge, vermittelstPubliciruttg der¬
selbenuntertänigst zubitten.

Iicfolutiones.

Ad. 2. Umb diesem Gravam.
rechtlicherAhrt nach abzuhelffense»
beygehendesMandatum de Solven-
do cum clausula an die Städte,
vor welcheder Vorschußgeschehen,
erkant, aldieweilen dieselbe ante
condemnationem darüber billig zn
hören.

Ad. 3. So bald sichdie Fineken
anmelden werden, soll ein knrtzer
Terminus Zufortsetzung der ver-
anlasseten l)«Miui«j<ion bestimmet
werden.

Ad. 4. Wenn jemand sichdes-
wegen bey Jhro Fürstl. Durchl.
anmeldenwird, wollendieselbe,was
recht ist, ergehen und geschehen
lassen, alsrl daß keine Qvereleii
mehr nöhtig seyn, sondern einem
jeden rechtlichesatisfaction wieder¬
fahren möge.

Ad. 5. Weil Jhro Fürstl.Durchl.
und dero Vorfahren weit über
MenschenGedenckensZeit die Fuh-
ren Qvacstionis sine interruptione
gebrauchet, wollen Sie die alten
Acten nachsehenlassen, und sich
nach Befindung dieses Puncts hal¬
ber ferner erklähreu.
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6. Weil dem Herkommen zu-
wieder, die Fürstl. Verordnungen
an den Stargardischen Cräyß, und
in dem Ambte Stavenhagen nicht
an die Land- Marschälle daselbst,
sondern an einige Privatos unter
dem Adel zu verschiedenenmahlen
ergangen,welchesallerhandSchmie-
rigkeiten und Conkusio» veruhr-
fachet, so wird auch ümb dessen
Remeditnitg unterthänigstzu bitte»
seyn.

7. Daß auchJhro Fiirstl.Durchl.
getrüestcr Ritterschafft von denen
tempore belli gewesenenCominis-
sariis in denen Aembtern,bey Jh-
ren Angelegenheitendie Zusammen-
künffte wollen untersaget werden,
und solchesgleichwolgegen die von
Städten zu comparire», als denen
solchesnicht verwehret wird, der
Ritterschafft zu höchsterVerkleine¬
rung gereichenwolle, so leben Sie
der unterthänigsten Hoffnung, eS
werden Ihre redlicheActione» zei¬
gen, daß Sie zu dergleichennie-
mahlen Uhrsache gegeben haben,
dahero Sie auch gnädigerePropen-
»jio»uud AuffhebungsothanenVer-
bottS, unterthänigst bitten und Hof-
sen.

8. Beschwerlichist auchdie Ab-
fordernng der Acte» und Inhibi¬
tion ans Hoff-Gerichtewie in Cau¬
sa Ritter- und L. contra Knegen-
dorffengeschehen,zumahleuda der
vx officio veranlasset?Fiscalifche
Inqvisitions Processus in Stecke»
gerahte», und nicht zumStande ge-
bracht wird.

9. Nicht weniger, daß gesessene
vom Adel im Lande bey den Caii-
tzeleyenmit Arreste» wegen Geld-
straffenbeschweretwerden,wie Bas-
sevitzenbegegnet.

1V. Bücherlichist, wenn in ei-
»cmin NeülichkeitgedrucktemFürstl.

Resolutiones.

Ad. Ü. Wenn dgs Alicglrte
Herkommengehöriger maßen wird
«lociret seyn, wollenJhro Fürstl.
Durchl. sich darauff gnädigst und
rechtlicherklähren.

Ad. 7. Jhro Fürstl. Durchl.
erinnern sich nicht daß wekin die
Ritterschafftin einem oder andern
Ambte zusammen kommen wollen,
sie solchesbißhero gehindert, dero-
wegen dieß Lravame» in facto
irrig.

Ad 8. Die KnegendorffscheSa¬
che ist schonbekandtermaßen gut-
lich gehoben, uud läuft das übrige
in das Gravame» Secundum Ju-
diciale hine.in.

Ad. 9. Jhro Fürstl.Durchl.wol-
len in causis midctarum niemand,
sonderlichdie im Lande gnugsahnr
gesessen,über Gebühr mit Arrest
nicht beschwerenlassen,sondernnach
Befindung denen Condemnatis et»
Laxame»t«m temporis indiilgirctt.

Ad. 10. Ist per errorem des
Coiicipienten geschehen,>»id tra-
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Bcsckl dieZauberei)betreffend,sub
<l«to18. August, jüngsthindie von
derRitterschafftso gar denen Rich-
tern lind Rähten in den Städten
nachgesetzetworden.

11. Als auch in der Fürstl.
Lehn-Cammerkeineauscultirte Co-
piac zum Beweißthumb wollen au-
genommen, sondernOrlginalia.de-
sldeiirct, scheine aber zurück zu-
geben verwegert, und dennochdie
Konsense nicht erfolgen wollen,
sondern die Sachen unexpediret
lange Zeit zurückbehalten werden,
und aber Sterbens-Fälle bey sol-
che» Umbständendie Interessenten
leichtgraviren fönten, So werden
Jhro Fürstl. Durchl umb gnädigste
Verordnung zur Beschleunigungder
retradition, und Sachen Expedi¬
tion nnterthänigstgebeten.

12. Als auchJhro Fürstl.Durchl.
Lehn-Leüte wegen der Lehn-Briefe
Anschaffungsehr fatigiret werden,
da dochNotorium ist, daß bey den
dösen Zeiten den mehrentheilohne
sein Verschulden, dieselbe hinweg
gekommen,und aber die Reversa-
les die Besitzervon solcherAnspra-
che,nach langerJahre Posses iibe-
riren, sowerdenJhro Fürstl.Durchl.
ilwb Enthebung dieses Kravamin!«
linterthänigftgebeten.

13. Gereichet zu des Landes
Beschwerde,daß in Güstrow kein
Wage einkommenkönne,es seydenn,
daß der WachthaltendenSoldates-
qve deswegen6. 7. biß 8. Schil¬
ling erleget werde. Wie den auch

14. Die Bürgere selbst in Gu-
strow von außgehendenWahrenwie-
,der das Herkommen,Zoll zugeben
angehaltenwerden.

Jlesolutiones.

gen Jhro Fürstl. Durchl. daran kei-
nen Gefallen.

Ad 11. Jhro Fürstl. Durchl.
haben denen Lehn - Rähten schon
gnädigst befohlen, daß Sie das,
was hier gebeten, gebührend be-
obachten, und ohn rechtmessigeUhr-
fachedie exliibirte Originalia nicht
zurückzuhalten, und wenn die Zu¬
rückhaltungder Original ex can-
sis legitiinis stat hat. Dennochei¬
nen Schein darüber zuertheilensich
nicht verwegen,sollen, immittelstist
bekandt,daß die Sache, wohin mit
diesemGravamine abgeziehletwird,
schongäntzlichabgethan undgehoben
sey.

Ad 12. Es muß billig ein je-
der, der seine Briefe durchKrieg
oderBrand, und andereCasus for-
tiiitos erweißlichverlohren, sichbey
Zeiten-anmelden,und bey derLehn-
Cammerneue Instrumenta ausbit-
teu, die Ihm in Gnaden gefolget,
und keineneüeCvnsvns-Gelder da-
für begehretwerdensollen; In übri-
gen hat es bey dem Art. 29. Rev.
in dem Casn, davon er redet, sein
Verbleiben.

Ad 13. Ist schonabgestellt,und
vorhin zu Jhro Fürstl. Durchl.Wis-
seuschafftnicht gekommen.

Ad. 11. Ist inter gravamina
Specialia der Stadt Güstrow be-
reits gehoben.
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Special issima Giistxoviejtisia,

Cravamina. Resolutiones.

Ad 1. Ist schon vorlängst durcht. Weilen Ihre Durchl. a«I i»
gtauüam der Eingesessenen Landbe-
gütcrten im Stargardischen Cräyse,
vermittelst eines Mandat! vom 29.
Maji. Anno 1681. an die sämbt-
liche Zunfftgenvssen des Leinweber
Handwercks daselbst eine Verord-
»unz ergehen lassen, daß Sie bey
willkührlicher Straffe die jenigen
Leinweber auff den Dörffern, da
vor alters welche gewesen, unbeein-
trächtiget lassen, »nd wieder das
Herkommen Ihnen nichts anmuhten
sollen, und aber dieselbe in Neulig-I
feit sich auff dem Lande hin wieder
angemeldet, und auff ein Privile¬
gium vom 28. Octobr. Anno 1682.
beruffen, darinn Ihnen verliehen sei),
auff eine Aieile Weges ümb die
Städte kein Leinweber auff dem
Lande zu leyden, als wird unter-
thänigst gebeten, vbbemeldtes gnä-
digstes Befehl in patent! forma gnä¬
digst renovirat und ins Land vom-
municiren zu lassen.

2. Kloster Ribnitz Beschwerde.

(1.) Wegen Kxecution in den
Ktostern-Dörffern Kuhlrade und Bop-
pendorff, Bier vom Ambte Ribnitz
zn holen betreffend.

Abforderung der Einspenniger, we-
gen darunter vorgelauffenen Miß-
brauchs abgethan, auch auff die über-
gebeue Suppiiu dao verlangte Man-
datum crkant.

(2.) Daß von den restirenden
Zinß-Geldern dem Kloster von Jhw
Durchl. Rent-Cammer einige mögen
gereichet werden, denn in entstehnng
deßen die Kloster Jungfern, welche
sehr dürfftig an Unterhalt seyn,
unmöglich erhalten werden können.

(3.) Weil Jhro Durchl. in dem
mit Ritter- und L. wegen des
Klosters gemachten vergleich zu des
Klosters irnd Kirchen - Bau 1200.
Reichsthaler gnädigst versprochen,
>u>d in denen verflossenen Jahren
'-'c Gebäude mehr und mehr bau-

All 2. Ad Memb. 1. S. & 3.
Werden Jhro Fürstl. Durchl. den
Ribbenitzschen Vergleich zn adim-
piiren nicht unterlassen, wollen auch
vor der Hand, biß die Sache wei-
ter untersuchet ist, die Dörffer Kühl-
rad und Poppendorff zu Nehmung
des Biers vom Ambte nicht zwin-
gen, deshalber beygehendes Manda-
tum an den Amtsver>valter crkant.



All. 4tum dieses grav. gehöret
mit ad grav. 6. in Politicis, wo¬
selbst izie Resolution zusinden.
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Specialissima Gustroviensia.
Gl(warn ina. llesolu tiones.

fällig worden, und zum Theil mit
Leib und Lebens - Gefahr derer,
die darin wohnen, gar zum Nieder-
fall sich neigen, so wird unterthä-
»igst gebeten, sothane Gelder nun-
mehro auszahlen zulassen.

(4.) Weil oben gedachte Dorf-
fer in Krieges - Zeiten bey allen
Collect™ zu des Ambts Portion
mit gezogen worden, solches aber
dem Contract zu wieder, u. bey
dieser Brandenburgl. Belegung böse
Effectus nach sich gezogen, so zu
des Klosters großen Beschwerden
gereichet, als wird auch hierin ümb
gnädigste Remedinmg dieses gra-
vam. unterthäuigst gebeten.

(5.) Als auch Jhro Durchl. zu
keparirung des Klosters, das Bau-
holtz aus der Ambts -Höltzung gnä¬
digst versprochen, so wird auch des-
sen Verordnung zur Abfolge unter-
thänigst gebeten.

(6.) Ais auch von Jhro Durchl.
die dem Kloster annoch restirende
10000. Reichsthaler Capital nicht,
wie der Vergleich mit Ritter- und
L. verspricht, bezahlet worden, so
wird dahero hiezu ümb gnädigste
Anstalt unterthänigst gebeten.

(7.) Weil auch dem Kloster jähr-
lich ein gewisses Wildpreht im Con¬
tract für die Kloster Versamlung
verschrieben, solches aber noch nie-
mahlen erfolget, so werden Ritter-
und L. gemüssiget, dieses zuerinnern,
mit unterthänigster Bitte, daß Jhro
Durchl. hiezu gnädigste Verordnung
stellen wollen.

(8.) Ferner wird unterthänigst
gebeten, daß dem Anchts-Verwalter
zu Ribnitz möge inhibiret werden,
sich des Klosters Güter, als welche
besage Contractu», mit dem Amb-
te gar keine Vcrwandniß mehr ha-
ben, gäntzlich enthalten solle.

(ö.) Als auch des gewesenen
Provisor» des Klosters, David
Brandten Erben, wegen der uuschul-

A<1 8. Qvoad Mcinbr. 8. Aber,
wenn solches von den Dörffer»
verstanden wird, die tempore Con¬
tractu« zn dem Kloster gehöret
haben, wird dem petito hiemit dcl'-
feriret,
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Specialissima Gustroviensia.

Cravamina.

dig erlittenen Exemtion, derer bey

der Fraesentation des Kloster Pre-

digers von dem Seel. Herrn Luper-

intend. Lirieio, wieder das Her-

kommen gemachten Praetension hal¬

ber, noch keine Erstattung wieder-

fahren, so wird dasselbe zu gnädig-

ster Abhelffung dieser Beschwerde
nochmahls unterthänigst erinnert.

3. Die Ritterschaft im Ambte
Wredenhagen hat Beschwerde gefüh-

ret, das Sic daselbst vom Ambte

wieder des Adels Freyheit und das

Herkommen, mit Zoll beleget würde.

Item. Daß Zimmer-Leute daselbst

gantz iiisolciit weren, und nicht

verstaten wolten, das man sich an-

derer Zimmer-Leute zur Arbeit be-
dienen solte.

Hcsolutioncs.

Ad. 3. Wegen der beiden gra-
vamimim des Ambts Wredenhagen
«onoernirend wird priu«
die Rechtliche ErkäntniS in der bey'
der Fürstl. Cammer anhängig ge-
machten Sache abzuwarten, und
qvoad posterius ein zulängliches
Mandatuni hiebey zu empfangen
seyn.

Wessen aber sich sonsten einige
partieulier Persohnen beschweret,
damit werden dieselbe nach Hofe
gewiesen, alwo Jhro Durchl. gnä-
digst befohlen, solche gravamin»
gehöriger maßen zu untersuchen, und
so weit sie fundiret, nach Recht
und Billigkeit abzuthun.

Gravamina Excepta Gustroviensia.

Die Gravamina, welche gantz oder zum Theil 1636. den 8. Maji

in Güstrow »»erlediget geblieben, u»d was bey denselben, wie auch son-

ste» gleichermaßen annoch unterthänigst desideriret, und eventnaliter- zur

5täyserl. Decision außgesetzet wird, solches alles bestehet in deine, was

hiernegst folget/- und ist
IN ECCLESIASTICIS.

Resolntione ad Grav. 1. Membr. 5. Wird gebeten zu inseri-

ren in fine: bey General Visitationibus.

IN F0L1TICIS.

Resolutione ad Grav. 5. Wird gebeten, daß vor das Wort:
^and-Rähte, gesetzet werde: Einige Deputirte von Ritter- uud Laudschafft.

IN ^vviei^IIZv«.

Resolntione ad Grav. 1. Membr. 2. Wird gebeten daß die
Resolution dahin eingerichtet werden möge, daß auch in Causis Fisca-
libus denen Appellationibus deferiret werden solle, Causas Criniina-
les proprio sie dictas ausgenommen.
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Resolut, ad Grav. 2. Wird gebeten, post verb. Erfordern: zu¬

setzen: indessen aber das obsiegende Theil an den Effect erhaltener Ur-
theil nicht zn verhindern.

Resolut. ad Grav. 12. Wird gebeten, was in hoc passu in
parentliesi gcsetzet. Gass. 6. Grav. 13. auszulassen.

EX PROCESSIBUS.
Resohit. ad Grav. 9. Wird unterthänigst gebeten, post verda:

zusammen kommen möge: Hinzu zn thnn: Wollen auch die au Seiner Durchl.
abzulassende Alemorialia und Supplicationes bei) Hofe annehmen lassen,
& omittantur verba: Und wollen an ftat der :c. us^ve ad gnädigst
confirmiren, n»d post erklären: Sollte es aber usqve ad darüber zu¬
suchen, & addatur: im übrigen es bey dem Käyserl. Rescripto. vom 27.
Februarij Anno 1681. bewenden lassen wollen, omissis caeteris.

Resolut: ad Grav. 15. Wird gebeten, die Worte nach Befiiidung
auszulassen.

EX ADDITAMENTIS CLASS. 2.
Resolut: ad Grav. 2dum Wird gebeten, in Erwehlung der Land»

Nähte auss die von der Ritterschafft praesentirte eine gnädigste re-
flexion zu machen.

CLASS: 3.
Resolut: ad Grav. 7. Wird voriges wiederholet, und eventua-

liter außgesetzet.
Resolut: ad Grav. 19. Wird gebeten, die Resolutionen! ad

existentiam necessitatis allein zu restringiren.
CLASS. 6.

Resolut: ad Grav. 1. Wird unterthänigst gebeten, bey fcer Dis¬
position der Land- uud Hoff-Gerichts-Ordnung es zu lassen, und die
Wörter, necessitate excepta, auszulassen.

Resolut: ad Grav. 13. Wird nochmahlen gebeten, die Reso¬
lution dahin einzurichten, daß die Creditores und deren Cessionarij die
ihnen adjudicirte oder cedirtc Gühter wieder ihren Willen zu Lehn an-
zunehmen nicht sollen adstringiret werden.

AD SPECIALIA ECCLESIASTICA GUSTROV.
Resolut: ad Grav. 2. Wird gebeten, es dabey zulassen, das

sothane Gelder von dem Pastore bey denen Kirchen Rechnungen zu
berechnen.

Resolut: ad Grav. 3. Wird gebeten, die Resolution folgender
gestakt zu faßen, daß die Außleihiing der Kirchen Gelder geschehen solle,
mit Einwilligung der Patronen und vorwissen der Pastoren.

AN SPECIALIA P0LIT1CA.
Resolut: ad Grav. 3. Wird gebeten die versprochene Richtigkeit

nach Inhalt des Gravaminis und ergangenen Commissorij, unverlangt
zubefordern.

Resolut: ad Grav. 4. Wird gebeten, daß das Gravainen würck-
It'ch gehoben, die Gelder hinwieder ad depositum gebracht, uud die In¬
teressente» zu dem Ihrigen geholffen werden mögen.

Resolut: ad Grav. 5. Wird gebeten, es bey denen in dem As-
eecuration-Revers vom 2 Julij 1572. außdrucklich benandten Herbst ab-
lager fuhren schlechter Dings zn lassen.

Resolut: ad Grav. 6. Wird gebeten, daß der Land-Marschall
bey dem Jure couvocandi geschützet werden möge.
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Resolut: ad Grav. 8. Wirb das monitum ad Grav. 2. Judi-

cialc commune wiederholet.
Resolut: ad Grav. 9. Wird gebeten: Die Wörter: über gebühr,

und nach Befindung in Resolutione außzulassen, und als» das Grava-

men pure zu resolviren.

Additamenta So bey der Käyserl.
Gomrnissioil Anno 1701.

übergeben.

1 Wenn küufftig ein Lehn allo-
dial zu machen gesuchet wird, sol¬

len alßdenn die Lehns-Folger dar-

über vernommen werden, sonsten aber

die Allodialf<f>afft Null und nichtig
fcytt soll.

2. Wenn Ihre Hoch-Fürstl. Durchl.
von ihren Vornanial-Gühtern eines
oder anders gegen Adliche Lehn-Gü-
ter ümbsetzen und vertauschen, daß
alsdenn das permutirte Dominial-
Guht, die Qvalität und eigenschafft
vorigen, nunmehro aber vertauschen-
den Lehn-Guts haben, und in allen

Stücken dafür gehalten werden solle.

3. Wird unterthäuigst gebeten,
weil die Sportulen in den Gerich¬
ten auf ein großes verhöhet worden,
sonderlich aber für die Muht-Zet-
teln und confirmation der Allodial-
Güter, mehr, den Jemahlen gefor-
dert wird, daß hierin der in denen
lleversalen gesetzeten Tax® nach«
gelebet werden möge.

4. Weil auch eine Zeithero bey
denen neuen Lehn-Briesen man an-
geniercket, daß dariun der hohen und
medrigen Jagten, Halß und Hand-
Gerichte, wie auch des J uris Pa-
10natus nicht gedacht worden, ohn-

geachtet der Belehnte solches alles
gehabt, und noch hat, so wird ge-
veten, daß ins künfftige solcheStücke
fcpecialiter mit benennet, dcnjcni-

Rcsolutioncs.

Ad 1. Wenn künfftig ein Lehn
allodial zu machen gesuchet wird,
sollen alßdenn die Lehns-Folger dar-
über vernommen werden, sonsten
aber die Allodialfchafft Null und
nichtig feyii.

Ad 2. Wenn Jhro Durchl. von
ihren vornanial-Gütern eines oder
anders gegen Adeliche Güter umb-
setzen und vertauschen, soll solchen
fals das permutirte Domanial-@uht
die Qvalität und eigenschafft vori¬
gen , nnmehro aber vertauschten
Lehn-Guhtes haben, und in allen
Stücken dafür gehalten werden.

Ad 3. Jhro Hoch-Fürstl. Durchl.
ist nicht bewust, daß die Sportulen
in denen Gerichten folten erhöhet,
oder auch für die Muht-Zettel und
confirmation der Allodial - Güter
ein mehrers, den Recht und Her-
kommen, gefordert scyn, so offt ein
wiedriges kan erweißlich gemachet
werden, soll dessen Remedintng ge¬
schehen, gestalt Jhro Hoch Fürstl.
Durchl. gnädigst wollen, daß hierin
der in denen lleversalen gefetzten
Taxas allerdings nachgelebet werden
möge.

Ad 4. Die Lehn - Brieffe sollen
nicht verändert, sondern allemahl
nach dem Einhalt der Alten, ansge-
färtiget werden, und bleibet es im
übrigen bey denen lleversalen und
der Resolution de Anno 1680.
ad grav. 8. class. 6. de Judicia-
libus.
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Additamenta de Anno 1701.
Gravamina. Rcsolutiones.

gen aber zu gute, in dero Lehn-
Brieffen selbe nicht enthalten, ein-
mahl für allemahl declariret wer¬
den möge, daß solches Ihnen an
Ihrer habenden Gerechtigkeit der
hohen und niedrigen Jagt, Hals»
und Hand-Gerichte, wie auch Juris
Patronatus nicht schädlich seyn solle.

3. Wird unterthänigst gebeten,
wenn ein Vomanial-Guht gegen ein
Adeliches vertauschet, oder auch von
Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. gekauffet
wird, daß darüber jiäyferl. consense
zu erbitten srey stehen möge.

6. Wenn Mangel an Korn und
sonsten sich im Laude ereügen, und
desfals einig Verbott für nothig be-
funden werden möchte, daß solches
nicht anders, als mit Einwilligung
der Land-Rähte und Deputirten ver¬
anlasset, sonsten auch der vorgege-
bene Mangel durch gewisse Beey-
digte commissarieu von Aembtern,
Adel und Städtern, untersuchet, dem
Korn aber kein gewisser Preiß in
solchen Fällen gesetzet, sondern hierin
einem jeden nach seinen Belieben
zu verfahren, srey gelassen werden
solle.

7. Wenn die Ritterfchafft sich er-
bieten und offerirctt möchte, zu Sub-
levintrtg der Armuth das uöthige
von Korn herbey zuschassen, und
selbe zu versorgen, daß von denen
Aembtern und Städten ein gleiches
geschehen, und jene» an ihrer sreyen
Außfuhr und Handlung mit den be-
nachbarten Städten kein Einhalt ge-
schehen solle.

8. Sollen die von der Ritter-
schafft und dero Unterthanen mit
keinen Zöllen und consumptions-
Steüren wieder die Reversales,
noch fölisten jemand wieder das Her-
kommen, damit beschweret werden.

!). Weil auch die Städte Lübeck,
Wißmar und Rostock, die Landes-
Einwohner mit neuen Zöllen und

Ad 5. Jhro Hoch-Fürstl. Durchl.
bewilligen gnädigst, wenn ein Do-
manial - Guht gegen ein Adeliches
sürohiu vertauschet, oder auch von
Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. gekauffet
wird, daß darüber Käyserl. conseiis
erbeten werden möge.

A,I 6. &. 7: Wenn Mangel an
Korn und sonsten sich im Lande er-
enget, und desfals einig Verbott,
vor nöhtig befunden werden möchte,
sollen die Land-Rähte vor dem Ver-
bot gehöret werden, auch durch ge-
wisse commissarien von Aembter,
Adel und Städten die Untersuchung
des Maugels, auff Jhro Hoch-Fürstl.
Durchl. Verordnung geschehen, im-
gleichen dem Korn kein serner ge-
wisser Preiß gesetzet werden, als
demjenigen, was zu der Armuht
nöhtigen Versorgung erforderlich,
wenn diese versorget, soll kein Ein-
halt an der Außfuhr geschehen, je-
doch muß auch zu denen Magazinen
zuforderst dasjenige, was nöhtig
seyn wird, gegen der benachbahrten
Handel - Städte Preiß geliefert
werden.

Aä 8. Solley die von der Rit-
terschafft und dero Uuterthaueu mit
keinen Accisen, Zöllen und con-
sumptious-Steüent über den Ein¬
halt der Ileversalen und das Her¬
kommen, beschweret werden.

Ad 9. Jhro Hoch-Fürstl. Durchl.
wollen, so weit recht und müglich,
sich dafür iulevessiren, daß die
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Additamenta de Anno 1701.

liesolutiones.

Accisc beleget, als wird gebeten,

die Sorge dahin zn tragen, damit

solches abgeschaffet, nnd das Land

bey seiner alten Freyheit gelassen

werden möge.

10. Weil in denen Gerichten die

l?angende Rechts Processe sehr weit-

leüfftig gemachet, nnd über die Ge-

bühr auffgehalten werden, wodurch

die Partheyen in großen Schaden

gesetzet, und an Mitteln sehr ent-

blößet werden, so wird nnterthänigst

gebeten, die Verordnung gnädigst

zu stellen, damit, so viel Saiva Ju-

stitia geschehen fem, die Processe

verkürtzet werden mögen.

11. Weil auch befindlich, das Fis-

calis, ohne vorher angestelte genng-

same Erkundigung, ehrliche Leute an

Guht, Ehr und Leben anklaget, nnd

dennoch, da solches ungegründet be-

sunden, den Beklagten keine gehö-

rige Satisfaction gegeben wird, als

wird gebeten, Fiscale» ernstlich da-

hin anzuhalten, daß er ohne genug»

sahmen Grund, zu dergleichen actio-

nibus nicht schreiten, sondern be-

dachtsahm nnd denen Rechten gemeß

verfahren, wiedrigens aber, und nach

befundener Unschuld nnd erfolgter

Absolution, dem Beklagten wegen

erlittenen Schadens, Schimpffs und
Unkosten, völlige Erstattung zu thun

schüldig seyn solle.
12. Weil auch dem Kloster Rib-

nitz für die, an Herrn Hertzog
Gustav Adolphs Durchl. Hoch-
Seel. Andenckens, verkaufte Klo-
ster Güter, die Kauff-Gelder noch
nicht bezahlet, indessen die Güter i»
posses und Nutz genommen worden,
bas Kloster aber weder Capital »och
ö'nfett, wie vielfältig es auch dar-
umb angcuiahnet, bekommen können.

wird nnterthänigst gebeten, die
gnädigste Vorsorge zutragen, damit
entweder die Güter restituiret, oder

Kauff-Geld nebst den Zinsen,

Städte Lübeck, Wißmar und Rostock

die Landes - Einwohner mit denen

Zöllen und Accisen ferner weit

nicht belegen, besonder» das Land

bey seiner alten Freyheit lassen

mögen.
Ad 10. Auch wollen Jhro Durchl.

die gnädigste Verordnung stellen,

daß, so viel Salva Justitia gesche¬

hen kan, die Processe verkürtzet,

und über die Gebühr nicht auf ge-

halten werden mögen.

Aä Ii. Wird es dabey gelassen,

waß die Jura communis davon

disponiren.

Ad 12. Wird künfftig, praevia
informatione ex Archivo Gusro-

viensi, waß recht und billig, daruu«

ter verfüget werden.
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Additamenta <
Gravamintu

und was sousteu per Qontraetnm
dem Kloster gebühret, von den Fürstl.
Erben abgetragen werden möge.

13. Wird unterthänigst gebeten,
die gnädigste Vorsorge zutragen,
damit der Land-Kasten wieder in
Stand gebracht, die Schulde» be-
zahlet, und also das Land von sei-
nen Creditoribus befreyet werden
möge.

14. Wenn Grentz-Jrrungen zwi-
scheu Ritter- und L. nnd denen Bc-
ambteu vorfallen, sollen selbige durch
uupartheyische eonunissarien unter-
suchet, und die Sache an das Hoff-
Gerichte zu rechtlicher Entscheidung
verwiesen werden.

13. Weil auch die Ritterschafft
von dem Quere Decimationls jeder¬
zeit frey gewesen, als wird dieselbe

dabei) zu lassen seyn, und desfals
eiue gnädigste Resolution uliterthä-
nigst gebeten.

16. Die Devise in den Städten
ist ein pars coiitribulioiiis, und
muß also dem Lande gut gethan,
als auch bey kiinfftig zu behandeln-
den Qvanto, so wol ratione prae-
tcriti als futuri, mit angerechnet
werden, wie solches die vorhin des-
sals ergangene Käyserl. Verordnung
und Mandata an Hand geben.

17. Wird vnterthänigst gebeten,
daß die von vielen oontributionibns
im Lande befindliche Restanten per
Executionem eingetrieben, und des¬
fals gehörige Befehl an dieExecii-
tores, auff die von Ritter- lind L.
Ihnen zu überreichende Specifica-
tiones verfüget werden mögen, mit
dem Anhange, daß solche Restanten
ungesäuiubt Sie eintreiben, und in
den Kasten nach Rostock liefern solle,
wie solches denen vorhin ertheilten

Anno 1701.
Resolutiunes.

Ad 13. Wird nach Möglichkeit,
Recht und Billigkeit gerne seeundi-
ret werden.

Ad 14. Wenn Grentz-Jrrungen
zwischen denen Beambten und Adel
auch Städten vorfallen, sollen selbige
durch unparthenische commissarieu
untersuchet, oder auch die Sache an
das Hoff-Gerichte zu rechtlicher Ent-
scheiduug verwiesen werden, nnd
bleibet es übrigens bey bcnRever-
salen.

Ad 15. Ob das Jus detrahendi
in feudis einen oder keinen Platz
habe, davon hat das erste die Fürstl.
Regierung per coiitrarium uoch zur
Zeit zu behaubten, ein Responsum
Juris, wenn Ritter- und L. zufoderst
darüber gehöret, einzuholen, biß da-
hin der Adel billig damit zu über»
sehen.

Ad 16. Die Accise in denen
Städten soll ä dato dieses Ver¬
gleichs, pro parte coiitributioiiia
gehalten, von denen Städten eingc-
nommen, auch in den Land - Kasten
geliefert werden.

Ad 17. So bald die Ritter- und
L. durch die gefchworne Einnehmer
zu Rostock die Restanten einschicken,
und ümb Exemtion anhalten werden,
soll desfals uugefanmbte Ordre an
die Executores jedesmahl ergehen,
mit expressen Befehl, alle dieselbe
ohne jemandes verschonen einzutrei-
beu, und die Gelder au den Land-
Kasten zu liefern.



Landesh. Resolut, ad. grav. vom 16. Jul. 1701. 175

Additamenta <
Gravamina.

Fürstguädigsten Resolutionibus al¬
lerdings gemäß ist.

18. Als durch die Wasserstannug
der Fürstl. Mühlen, den benachbahr-
ten ein grosser Schade ziigesiiget
wird, so wird die Remidiiung dcs-
sals unterthänigst gebeten.

19. Wird gebeten, daß Jhro
Dnrchl. sich der auff denen Stroh-
men und Bächen, welche durch Ade-
liche Felder fliesen, wieder das Her-
kommen angemaßeten Jurisdiction
und Fischerey gnädigst begeben mögen.

20. Wird die Restitution der
Adelichen Güter Hohen Viccheln und
Passee, vermöge übergebenen Me-
morialis, unterthänigst gebeten.

21. Und weil auch das Lehn über
das Guht Hohen-Pritz dem Herrn
Hosemeister Perckenthin «onkeriret,
denen Bülowen aber entzogen, so
wird gebeten, solcherwegen denensel-
ben Saiiisiactioii zu gönnen.

Anno 1701.
Resolutiones.

Ad 18. Wenn die Oehrter spe-
cificirct werben, soll nach Recht
und Billigkeit die Abthuung gc-
schehen.

Ad 19. Wenn die Casus spcci-
ficiret werden, soll daranff Recht-
licher Bescheid erfolgen.

Ad 20. Wegen Wiecheln und
Passe soll die Sache untersuchet,
und darauff uach Recht und Billig-
keit resolviret werden.

Ad 21. Wenn erst wegen Hohen
Pritz die Lehens-Folge bewiesen, er-
gehet fernere Verfügung.

Friedrich Wilhelm.

(L. S.)

'^Emnach durch Jhro Käyserl. Majest. allergnädigste und allergerechteste
Vorsorge vor die Beruhigung Unsers Vaterlandes, und die Wiederher¬
stellung eines respective gnädigsten und unterthänigsten Wollveruehmeus
zwischen dem Durchleüchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich
Wilhelm, Hertzogen zu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden, Schwerin
und Ratzeburg, auch Graffen zu Schwerin, der Lande Rostock und Star-
gard Herrn, Unserm gnädigsten Landes Fürsten und Herrn, auch Unß,
von Ritter- und Landschafft Seiten, eine Commissioii ex officio auff den
Hoch-Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Martin Geschwind, Raron
von Peckstein, der Röm. Käyserl. Majest. würcklichen Cammer - Herrn,
'^pver Oesterreichischen geheimten Raht, Llenersleii der Ober- und Vor-
der-Oesterreichischen Lande, Felvt-Marschall lleuteiianteu, und Obristen
über ein Regiment zu Fuß ;c. gegeben, auch durch dessen unermüdete

die Sache vermittelst Göttlicher Hülffe, den 16. Julij dieses
zu einem gedeylichen Schluß dergestalt gebracht worden, daß
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zween Itecessus errichtet, und von Jhro Hoch - Fürstl. Durchl. gnädigst
unterzeichnet seyn. So bezeugen Wir Ends - Unterschriebene, alß dazu
per maudatum cum libcra, welches von Uns den Julij ad Proto-
oollxim des Käyserl. Herrn Cornrnissarij Excel. sul» Sigiilo eingerichtet
ist, von Ritter- und Landschafft gnugsamb gevollmächtigte, nicht allein
Unsere unterthänigste Annehmung vorgedachter Ifecessen und aller deren
Jnnhalts hiemit, besondern Wir statten auch dessals Jhro Käyserl. Majest.
und Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. Unsere revpectiv6 allerunterthänigste und
unterthänigste Dancksagung hiemit ab, mit geziemender Ansuchung an des
Käyserl. Herrn Coinmissarij Excel: mit geziemender gegenwärtigen und
künfftigen Dancknehmung jederzeit znerkenuen beflissen seyn werden.

Uhrkündlich ist dieser wegen von Unß dieses nicht allein Lud
Sigillo der Ritter- und Landschafft, offt berührten Herrn Käyserl. Com¬
missarij Excel, außgestellet, besonder» anch mit absonderlicher Unser
Nahmens Unterschrifft, und angedrückten angebohrnen Pittschafft bestätiget.
So geschehen Schwerin den Sechszehenden Tag Julij Anno Eintausend
Siebenhundert und Ein *).

(L. S. \
von J

R. und i.y

P. C. v. Bassevitz. Jost Hinrich Behr. C. D. v. Bülov.
(I.. 3.) (L. S.) (L. S.)

August v. Lützow. I. D. Moltzahnen.
(I.. S.) (L. S.)

I. D. v. Plessen. Joachim Fried. Vieregge.
Wegen Schwerini- Wegen des Ambts

schen Ambt. Güstrow.

(L. S.) (L. S.)

I. Raben. C. v. Bulow. v. Buleau.
Wegen des Ambts Buckau.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

u. s. w.

•) Anmerkung. Diese Resolutionen sind nicht mit dem, unier gleichen?Dato, zu
Schwerin geschlossenenVergleiche zu verwechseln. Letzterer findet keine Stelle in die-
ser Sammlung, da er durch de» Landes-Grund-Gesetzlichen Erbvergleich $. 518 auf¬
gehoben ist.
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15
Ublicatur Resolutio Caesarea, deS Jnnhalts: Jhro Käyserl. Maje»

stät haben gehorsahmsten Reichs-Hoff-Raths allerunterthänigftcs Gutachten

durchgeheuds allerguädigst approbiret, diesem nach (1.) wird von Jhro

Käyserlichen Majestät, was der Mecklenburgischen Ritter- und Landschafft

Landes Gravamina betrifft, auff der Käyserl. Commission Bericht und

Gutachten, nach der, vermöge des Reichs Hoff-Rechlichen ErkänntnüsseS

vom 3. Novembris 1722. erfolgten Communication, die Käyserliche lie-

«olutiou auff folgende Maasse festgestellt,

I.

Wird Autboritate Caesarea der Hertzog von Mecklenburg ange»

wiesen: In Zukunfft nach klarem Jnnhalt derer Reversalen zu denen

Land-Sachen, die Land-Räthe in fürfallenden Nöthen, und in specie bey

Confcederationett und Bündnussen, dazu der Landschafft Contributioi»

vonnöthen, zu Rathe zu ziehen und zn gebrauchen, da in widrigem Fall

die Landschafft dahin etwas zu contribuireit unverbunden seyn solle.

II.

Werden Autboritate Caesarea die 5. Mecklenburgische CoIIegia

dahin bedeutet: Daß die Fürstliche Rent-Cammer in Zukunfft weder cutis

ger Rechts-Sachen, noch auch einer Jurisdiction, über die von der Rit-

ter- und Landschafft sich weiter anmassen, sondern die von ermeldter Rent-

Cammer Zeithero wider selbige unternommene Befehle gäntzlich aufgeho-

ben seyn, dagegen, wann Sie, die Rent-Cammer, oder sonst jemand wi-

der die von der Ritter- und Landschafft zu klagen haben, solches allein

bey denen zur Administration der Justiz im Lande verordneten Fürstl.

Judiciis, als denen beyden Justiz-Cantzleyen, oder aber dem Land- und

Hof-Gerichte geziemend anbringen, und daselbst der Sachen rechtlicher Er-

örterung gewärtigen.
Hiernechst die Fürstliche Beambte und Bediente, wenn sie ihrer

anbefohlenen Ambts-Verrichtungen halber, oder sonsten vor gedachtem Land-

und Hof-Gerichte in prima Instantia belanget würden, sich daselbst ein-

Zulassen und zu antworten schuldig seyn.

Denn mehrgedachte Fürstliche Judicia dem Fiscali oder auch Ad-

yocato Camerae, keine mehrere Privilegia und Praerogativen, besonders

w l'rocessu, als in denen Fällen, da derselbe intuitu Jurium publico-

rnni agiret, und so weit ihm solche die Rechte gönnen, zu »erstatten, noch

auch causas ultra Terminos jure constitutos, unter die Fiscales zu

Uehen, befugt seyn, sondern dessen sich gäntzlich enthalten sollen.

Vollst. Mecklb.Gesetzsamml. Bd.I. 12
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III.

Wird Authoritate Caesarea festgestcllet: Daß nach Jnnhalt de-
rer Reichs - Constitutionen und Reversalen de Anno 1572. auß dem
Land- und Hoff-Gerichte auch andern Fürstlichen Judiciis im Anfang kein
Mandatum poenale anderg estalt, als mit Einverleibung der Clausula«
JilStiLeatoriae, ausser denen in der Käyserl. Cammer--Gerichts-Ordnung
Part. II. Tit. 23. eximuien Fällen, ausgehen solle.

IV.

Wird Authoritate Caesarea das neue Land-Siegel welches Fürst-
licher Seits währenden ExiJii des Adels, denen, so den Eydlichen Revers
unterschrieben, auffgedrungen worden, hinwieder cassiret nnd auffgehoben,
hingegen der alleinige Gebrauch des bißherigen alten Laud-Siegels her-
und festgestellet. Hiernechst zu Unterbrechung dergleichen wiederrechtlichens
Verfahrens denen Fürstl. Judiciis nachdrücklich und insonderheit sub poe-
na irriti & Cassationis anbefohlen, nach klarer Disposition derer Asse-
curations-Reverse, ausser denen höchststräfflichen Peinlichen Fällen, so
offenbar sind, nicht mit gewaltsamer That, Zugriff und Einziehung derer
Güther, oder Execution, sondern mit Citation zu Verhör-- und Erkündi-
gung der Sachen ordentlich in Zukunfft zu verfahren.

V.

Wird von Jhro Käyserl. Majestät dem Herrn Hertzog aufferleget:
(1.) Was die drey Jungfrauen-Clöster, Dobberthien, Ribbni^ und Wal»
chaw betrifft, nach Jnnhalt derer Assecurations-Reversen, die behörige
Anstalt dahin zu verfügen, damit die hierüber nun abgenommene Rech-
nungen, sub Termino 2. Mensinra völlig abgeleget, auch damit jährlich
oontinuiret, zu dem Ende die Kästen, worinnen die Rechnungen, wegen
des Closters Dobberthien befindlich, sub eodem Termino 2. Mensiiun
hinwieder zu geziemender Defectir- und Justificinwg, also vollständiger
Abnahme, entsiegelt, und selbigem Closter nachbero restituiret werden
mögen. Da im widrigen Fall Authoritate Caesarea die Rechnungö-
Abnahme jedesmahl verordnet, imgleichen in specie die Entsieglung und
Restitution derer Dobbertieuischen Closter-Rechnungen, auff obige Maaße
vorgekehret werden solle:

(2.) Längstens sub Termino 2. Mensium den von Pedersstorff
als Sueoedirenden, die von Ohsten und Gamm aber, als würckliche Haupt-
leuthe, dann die von Bülau und Wangelin, den von Sperling und den
von der Lühe, als Provisores derer Clöster resp. Dobberthien, Ribbnitz
und Malchaw, in gewöhnlicher Form zu eonkrmjren, mit der Verwar-
ming, daß in fernerm Weigerungs - Fall obermeldten Sub^eotis die aller-
höchste Käyserl. Approbation und Bestätigung ertheilet werden solle.

VI.

Wird Authoritate Caesarea festgestcllet:

t. Daß denen Appellationibus an das Land- und Hoff-Gen'chte
sowohl von dem Fürstlichen Consistorio, als Heyden Justit^-Cantzeleyen
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in Znkunfft, nach Jnnhalt der Reversalen, ihr unvorhinderter Lauff zu
lassen, und gedachte Judicia ä quibus keiner liejectiou derer bey ihnen
eingewandten Appellationen sich anznmassen haben.

2. Hat es zwar, van«»« summarias anlangend, dißfalls bey Ver->
ordnung derer Gemeinen-Rechte sein Bewenden. Dagegen denen ä ve-
fiaitivis, welche allein praesentaneam possessionem und nicht zugleich
mehrere Puncte betreffen, auch von andern, causas moram non ferentes,
insonderheit alimentorum, decidircnbcit Sententiis interponirten Appel-
lationibus zwar kein Effectus suspensivus zu gestatten, sondern dersel-
ben ungehindert, die Lxecution dergleichen Erkäntnüsse, wenn pars Ap-
pellata hierumb geziemend ansuchet, zn vollstrecken, nichts destoweniger
aber vberwehnten Appellationibus Lssectus devolulivus zu lassen, auch
nach Jnnhalt der Cammer-Gerichts-Ordnung dem Processui in smnin-l-
rüssimo andergestalt nicht statt zu geben, als wann über die Possessione
praesentanea vel quasi die Frage ist, ein Theil über beschehene Turba-
tiones klaget, und darwider gerichtliche Mamitenens suchet, die Sache
auch also beschaffen, daß periculum armorum vorhanden oder andere
gefährliche Weiterungen, oder gar unwiederbringlicher Schaden zu besorg
gen, da in denen übrigen Fällen, wo dergleichen sich nicht ereignet, oder
auch das petitorium liquid, selbiger Processus in summariissiino nicht
statt haben soll.

3. Seynd in Causis Fiscalibus die Appellationes von dem
Consistorlo nnd beeden Justitz-ßcmtzleyeit an das Land- und Hof-Ge-
richte; Causas Criminales proprie & cum effectu am Leib nnd Leben
sie dictas ansbeschieden, jedoch mit Vorbehalt des dißfals üblichen Re-
medii Defensionis zuzulassen, und wird diesem nach Authoritate Coesa-
rea das au daS Hoff-Gerichte dißfalls ergangene Fürstliche Inhibitorium
vom 9. August 1709. hinwieder cassirct und auffgehoben, dabeneben nach
Anleitung derer gemeinen Rechte, und besonders des letztern Reichs-Ab-
schiedes, das Lenekcinm Transmissionis Actorum, so wohl in prima
als seeuuda instantia, sumptibus petentium »erstattet.

4. Werden Autlioritate Caesarea die Judicia quibus dahin
angewiesen, daß selbige sich in puncto Appellationis, einer liejectiou
gäntzlich enthalten, imgleichen einiger nichtigen Cognition super relevan-
tia gravaminum Si ratione devolutionis nicht anmassen, sondern prgzsti-
tis solennibus dem Land- und Hoff-Gerichte die Acta ediren, und ohne
Unterscheid, sie mögen der Appellation dekeriren oder nicht, jedennoch
solche gebührend respectiren sollen.

5. Wird der Herr Hertzog erinnert, über die von Deren Bor-
fahren pubiieirte und von Jhro Käyserl. Majestät allergnädigst confirmirte
Land- und Hoff-Gerichts-Ordnung alles Ernstes zu halte«; zu solchem
Ende wieder die Reichs-Satznngen und LandeS-Verfassungen, die bey dem
Land- und Hoff-Gerichte, imgleichen bey denen Cantzleyen und Consi-
storio anhängige, oder dahin gehörige Sachen nicht zu -nociren, noch
solche an Dero Regierung oder Cammer zu Ziehen, vielmehr aber denM
Gerichten ihren Lauff zu lassen, dieselbe unter keinem Schein, durch
Mandata, Inhibitionen oder sonst zu verhindern und zu verzögern, oder
durch Advocaten und Erforderung derer Acten ad inspiciendum in
Administration die Justitz zu hemmen, oder ihnen, so lang selbige de-
uen Rechten und der Ordnung gemäß sich verhalten, anff ^waI Art und
Weise sie verfahren, und sprechen sollen, vorzuschreiben, sondern deren
Assessoren und Räthe Gewissen und Pflichten, womit sie denen Judiciis

12«
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verwandt, solches zu überlassen. Ungeachtet auch ihm, dem Herrn Her-
tzoa, sowohl die Visitation des Hoff-Gcrichts, nach Maaßgebung der
Ordnung, als die Erforderung des Berichts und Ratio,mm decidendi
von selbigem Hoff-Gerichte, allerdings bevor bleibet; So seye doch hier-
durch teinesweges der Lauff der ^u«tit? zu protrakiren, noch der obsie-
gende Theil an dem Effect der erhaltenen Urtheil zu hindern, vielmehr
die Sache in dem Stande, wie sie befindlich, von dem Hoff-Gericht, ohne
Abwartung der Fürstlichen Resolution, excepto inaiiil'estae nuiiitatis
casu, fortzusetzen, und denen Rechten nach zur Endschafft zu befördern,
nicht weniger, waS zeithero in diesen, und oberwehnten Pnncten der
Justitz zuwieder etwa veranlasset worden, hinwieder abzustellen, und in
spccie die an das Land- und Hoff-Gericht in puncto causarum fisca-
]ium, und des od» der Land-Räthin von Bassewitz gesuchten Examinis
ad perpeluarn rei memoriam unterm 9. Aug. 1709. und 7. Dec.
1710. ergangene Fürst!. Mandata, wiederum auffzuheben, und das Land-
und Hoff-Gericht sowohl, als die ^ustits-Cantzleyen, daferne dergleichen
mehrere Rescripta Avocatoria, suspensiva, Inhibitiones, und Mandala
wie i» denen t'i'ocessen zu verfahren, oder zu sprechen, an selbige ab-
gelassen seyn selten, oder noch werde» möchten, solcher ungehindert, in
denen Rechts-Sachen dergestalt, wie es ihrer Ordnung, denen Reichs-
und Landes-Satzungen, gemeinen Rechten, und Actis gemäß, zu verfah¬
ren; diefenuiach insonderheit angeregtes Examen ad perpetnam rei me¬
moriam in causa der von Bassewitz fortzusetzen, und die von ihnen pu-
fclicirtc Judicata zur Execntion gebührend zu bringen. Jmmassen solches
ingesammt von Jhro Käyserl. Majestät also hiemit allergerechtest verord-
net und festgestellt wird.

6. Werdeu die Fürstl. ^ustitü-Cantzleyen und das Konsistorium
dahin angewiesen, in Bestraffung derer Appellanten, denen deßfalls er¬
gangene 0on8titntio»iini8 de 1654 1633. wie auch der Resolution
ad Grav. Jud. I. sich gemäß zu bezeigen, mithin nur in denen Appel-
lationibus, worinn ihre Erkäuntnuß derselben pro krivolis, zusammt den
Urtheln und vecreten selbiger Instant« im Hoff-Gerichte conürrniret,
und di'e Sache an Sie ad exequeudum remittiert, anbeneben die Exe-
cutio auff die deßfalls gesetzte Straffe mit dirigiret wird, solche 4 parte
appellante beyzutreiben, und dasjenige, was demselben zuwieder etwan
geschehen seyn möchte, abzustellen.

VII.

Wird Authoritate Caesarea verordnet, daß es ratione Taxas
derer Gerichts-Hportnl» bey den Reversalen von 1372. und der Land-
und Hoff-Gerichts-Ordnung P. 2. Tit. 44. so lange, biß eine neue Tax-
Ordnung verfertiget, auch Ritter- und Landschafft von der Publication
mit ihren Monitis darüber gehöret worden, zu lassen. Da hingegen die
Anno 1703. pro Collatione neuerlich vor jeden Bogen eingeführte 2. ß.
in Zukuufft cessirert, und wann Ritter- und Landschafft derer Sportuln
Erhöhung in andern Puncten erweißlich machen würde, auch hierinn be-
hörige Remedur erfolgen solle.

Im übrigen hätten der Herr Hertzog und Dero Collegia, wegen
derer in den Reversalen- und der Hoff-Gerichts-Ordnung nicht befind-
lichen Casrnim das Herkommen und die Billigkeit zu observircn, in der
obgedachte» künfftigeu Tax-Ordnung aber selbige exprimiren zu lassen.
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VIII.

Wird von Jhro Käyserl. Majestät der Herr Hertzog dahin «nge«

wiesen: Daß derselbe hinfüro, »ach Jnnhalt derer Revsrsalen von Anno

1572. §. 8. demjenigen, welcher zu Ablegnyg seiner Schulden, oder

Wendung anderer obliegenden Noch, sein Lehn, so nicht auf den ausser-

sten Fall stehet, verpfänden, versetzen, oder auch zum Leib-Geding ver-

machen wolte, dero Konsens nicht weigern, noch selbigen damit bcy Dero

Lehen-Cammer aushalten, oder dafür ein mehrers, als die in oberwehnten

Reversalen de 1572. §. 7. auf ein halbes von hundert gesetzte (Kon¬

sens-Gebühren, abfordern lassen, vielweniger auf Restrictiones auf ge¬

wisse Jahr und ungebührliche Clausuln, dero Vasaliis das aus angezo¬

genen Reversalibus erlangte Jus schmälern solle. Jmmassen auch dasje-

nige, was vorhin darwieder unternommen seyn möchte, hiermit anffgeho-

den, daneben bey einkommenden mehrern Beweiße, die weitere Remedur

vorbehalten wird.

IX.

Wird Authoritate Caesarea hiemit verordnet: Das die ?atron!

bey ihren alten in der Kirchen-Ordnung de Anno 1552. und mit Con-
sens derer Stände errichteten Superintendenten - Ordnung stabilirten
Gerechtigkeit der freyen Wahl, und krsosentation derer Prediger, ohne

Beyseyn und Zuthuu derer 8»peri»te»denten, nach wie vor unbeein¬

trächtiget LU lassen. Ratione Jurisdictionis Consistorii hat selbiges sich
solcher Jurisdiction weiter nicht, als diese ihm in der Kirchen-Gerichts-

oder Consistorii-Ordiiutig de Anno 1570. uud in denen Kirchcn-Ord-

nungen de 1552. ck 1L02. TU. vom Kirchen-Gericht, beygeleget, anzu-

Massen, in oausis Ltupri & Adultexii die weltliche Gerichte keinesweges

an der Bestraffung, auch vecision des Puncti alimentationis, und in¬

sonderheit, wann solche allbereit die Untersuchung angefangen, zn hin-

dern, jedoch da selbige sich hierunter sämnig erzeigen solten, sie an Be-
vbachtnng ihres Amtes zu erinnern, auch da dieses nichts verfienge, umb
denen Verbrechern die Censuram Ecclesiastieam zu deterininircn, und
zu Abwendung alles Aergernusses die benöthigte Untersuchung anzustellen.
Die über die Kirchen, Schulen, Hospitalen und gemeine Kastens-Gühter,
Lehen, Einkommen, Nutzen, Gebäu und Besserung, der Kirchen- und
Schul-Diener Besoldung, imgleichen die wieder selbige eingebrachte Per-
söhnliche Zuspruch?, ihm competirende Jurisdiction, auf dingliche und
andere dahin nicht gehörige Sachen, nicht zn extandiren, noch denen
weltlichen Gerichten das Exercitium Jurisdictionis in delictis, so an¬
derswo, alö in denen Kirchen, oder auf Gottes-Aeckern begangen, zu
hindern. Dagegen auch diese sich aller gewaltsamen Ergreiffung in derer
Geistlichen Häuser, ohne wann periculuin in raora, zu enthalten haben.

Und wie schließlich die Küstere, imgleichen dererselben, und derer Pre-
diger Ehe-Weibere und Kinder, des Fori privilegiati Consistorii mit zu ge-
Glessen; Also sey solches nicht auff ihre übrige augehörige Bediente, oder
auch Bauern zu erstrecken, sondern die diesem zuwieder an das Consi-
storium zeithero gezogene Sachen, an die weltliche Obrigkeit zu »er-
weise».
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X.

Wird Antboritate Caesarea weiter verordnet, daß in Zukunfft in
Ecclesiasticis, inigleichen Lehens Justits-Policey- nnd dahin gehörigeil
Sachen, und überhaupt keine allgemeine Landes-Ordnungen, ohne der
Ritter- und Landschafft, oder wenigstens, wann periculum in mora,
derer Land-Räthe und Engern-Ausfchusses vorgängige Zuziehung zn er-
richten, sondern vor der Publication diese mit ihren IVlonitis, oder rath¬
samen Bedencken nnd Gutachten, nothdürfftig zn hören, und daranff vom
Herrn Hertzog billigmäßige Landes-Väterliche Reiiexion zu machen, auch
ohne gedachter Ritter- und Landschafft vorhergehende ausdrückliche Ein-
willigung in denen Lands - Constitutionen etwas, so derselben Privile¬
giis, Landcs-Verträgen und Herkommen, denen Reichs-Satzungen, Kay-
serlichen Verordnungen und Fürstl. Itesolutionibus, einsolglich ihrem da¬
durch erlangten Rechte zuwieder, keineswegs zn verordnen, noch also de-
nenselben etwas neuerliches aufzuerlegen, vielweniger die nur anff die
Fürstl. Cammer-Güthere gerichtete, und ohne Zuziehung Ritter- und Land-
schafft darinn pnblieirte Verordnungen, auch auff diese Ritter- und Land-
schafft nnd deren Güthere zu vxtendiren. Jmmassen die dergestalt ohne
vorhergehende resp. Vernehmung und Einwilligung Ritter- nnd Land-
schafft abgefaßte Constitutione*, so viel selbige betrifft, ungültig seyn,
und darauff von denen Fürstlichen Jiidiciis nicht gesprochen, noch sonst
reflectirt werden, dagegen in denen Fallen, welche nur eine Vernehmung
erfordern, dem Herrn Hertzog das billigmäßige Arbitrium vorbehalten
seyn solle. Ratione proeteriti aber wird die Fürstl. Rang-Ordnung de
Anno 1704. in so weit darinn derer Land-Räthe und Land-Marschalle
Rang erweißlich proejnäivirt worden, auffgehoben, und es deßfalls bey
dem Herkommen gelassen, und hat es wegen derer Advocatormn und
Procuratomin, bey denen Käyserl. Reseriptis vom 5. ]VT;irt. und 9. Jul.
1708. sein Bewenden; imgleichen wird das, den 4. Oct. 1721. von
denen Notariis publicirte Patent, ratione derer darinn enthaltenen, und
daß Notariat-Amt wieder die Reichs-Satzungen einschrenckenden Pnncte
«assiret und auffgehoben, dargegen ermeldete JVotarii lediglich auf ge¬
dachte JJicichg-Constitutiones verwiesen, und bey gebührender redlicher
Exereimng ihres Amts, deS Käyserl. allerhöchsten Schutzes versichert
werde»; Hiernechst wird wegen der Anno 1708. befchehenen Fürstl. Er¬
läuterung der Kirchen-Ordnung, biß zu Käyserl. Erörterung der vor dem
Käyserl. Reichs-Hoff-Rath anhängigen Appellation, es bey denen vorigen
Kirchen-Ordnnngen lediglich gelassen, und insonderheit das Consistorinm
dahin angewiesen, gestalten auch, was das Duell-Edict von Anno 1715.
betrifft, es vermöge der Käyserl. Verordnung vom 4. Febr. 1716. pen-
dente appellatione, bey denen in das Reich erlassenen Käyserl. Paten¬
ten, wie nicht weniger wegen des Anno 1717. der Deserteurs halber
pnblicirtett Fürstl. Edicts, bey dessen, vermittelst der darwider gleicher-
gestalt eingewandten Appellation, erfolgten Suspension, biß zu deren
Austrag sein Bewenden hat.

Ferner ist die Ausfuhr des Korns nicht ohne Roth, und Zuzie-
hung der Ritter- und Landschafft, oder wenigstens derer Land-Räthe und
Engern-Ausschnsses, zu verbieten, und seynd keine sreye Pässe solchen
Falls denen Fürstlichen Pächtern zn ertheilen, »och eine Korn-'I.'axa, aus¬
ser der äussersten Roth, in den Städten zu setzen; dabeneben ist die
Holtz-Ordnung vom 1. Jul. 1702. Schultzen- und Bauren-Ordnuug, von
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eftdem, imgleichen wegen der Scharffrichtn und Abdeckerei)üom 24. Aug.

1707. insonderheit die Forst- Holtz- auch Jagd- und Wild-Ordnung vom

29. April 1706. nicht auf die Adelichen Güther zu erstrecken, noch das
Saltz-Edietuiu vom 1. Juri. 1718. weiter, als von denen Fürstl. Cammer-

Güthern, zu verstehen und vor gültig zu achten; vielweniger soll die

Einfuhr des srembden SaltzeS verbotteil seyn, sondern dein von Thoins-

dorff wegen des ihm weggenommenen billichmäßige Satis^aotlon gegeben

werden.

XI.

Ergehet die Käyserl. Verordnung dahin, daß, wann eine General-

Sfirchcn-Yisitation anzustellen uöthig, hiezn jedesmahl etliche Persohnen

vom Adel und Land-Räthen, nach Vorschrifft der Kirchen-Ordnung, mit

verordnet; auch wann einer von denen Superintendent?» in seinem

Crayße visitircn würde, ihme allezeit nachgesetzte tüchtige Persohnen von

der Landschafft adjungiret, und ohne solche Ad^nnetion keine ordentliche

Visitation vorgenommen, jedoch denen Superintendenten die unverfehcne

Besuchung derer Prediger, und Correction ihrer Negligentz im Predi¬

gen, auch ausser der Visilation, sreygelassen; ferner die Itelaüones Vi-

sitationum nicht allein ins Consistorium eingeschickt, sondern auch dem-

jenigen von Ritter- uud Landschafft, darunter der visitirte Orth belegen,

so viel derer Prediger und Zuhörer Lehr und Leben betrifft, zugefertiget,

endlich hierüber der Extractus des Visitations Protocolli dem, so dar-

bey einig Intersse hat, und darum ansuchet, gegen Erlegung derer Ge¬

bühren, unweigerlich communiciret werden solle.

XII.

Wird Autlioritate Caesarea verordnet, daß hinkünfftiz, nach

Maaßgebung derer Reversaleit, denen Gemeinen, sowohl auff dem Lande

als in Städten, auch denenjenigen, welche das Jus Patronatus und vo-

candi Ministros Ecclesiae nicht haben, keine Prediger, welche sie nicht

vorhero gehöret, nnd darüber auch, ob sie gegen ihr Leben, Wandel, Lehr
und Gaben etwas einzuwenden haben, vernommen worden, auffgedrungen,
sondern es vielmehr bey der Mecklenburgischen alten Landes-Vliservant?

allenthalben unverändert gelassen, von denen Superintendent?» auch hier¬
über festiglich gehalten werden soll?

XIII.

Wird von Jhro Käyserl. Majestät festgesetzet, daß die Land-Täge,
nach dem Inhalt der Iteversalen, de 1621. jedesmahl alternatim zu
Srernberg, oder zu Malchin, auch an keinem andern Orthe, ohne aus-
drücklichen freywilligen Consens der Ritter- und Landschafft, gehalten
werden sollen.

XIV.

Wird Caesarea autlioritate verordnet: Daß gleichwie neue Zölle
^Zulegen, oder die alte zu erhöhen, in denen Reichs-Gesetzen ernstlich

verbvthcn: Also der Herr Hertzog zu Mecklenburg sich künfftig darnach
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zu achten, und weder directe noch per indirectum durch neue, oder
von Alters nicht hergebrachte Imposten, an Damm- Brücken- und Wege-
Geld, auff denen gewöhnlichen und alten Zoll - Strasse»; ungleichen An¬
legung neuer Schätzung auff das durch die Zölle gehende Viehe, womit
insonderheit, Krafft Fürstl. Resolution ad Grav. polit. 14. die Schaaffe,
so bey Abwechßlung derer Schäfer im Lande bleiben, und nur vou einem
Orth zum andern getrieben werden, zu verschonen; dann auch mit ge-
wissen, sonderlich übermäßigen Gebühren, vor Passir-Zettel, und andere
dergleichen Ungelder, darwider zu handeln habe.

Da aber Er, der Herr Hertzog, nach vorder» geflogener Corinna-
nication mit dero Ritter- und Landschafft, und deren eingenommenen
Gutachten, zu Abkürtzung derer Wege und mehrerer Beqvemlichkeit derer
Reisenden, ausser denen alten Zoll-Wegen, auff Dero Kosten, Dämme,
Brücken und Wege verfertigen lassen wolte, demselben solches zwar unver-
wehrt, auch ein billiges vor jedes Pferd oder Wagen, so diese Dämme,
Brücken und Wege freywillig passiven wollen, nehmen zu lassen, wohl
erlaubt seyn, jedoch auch Er dabey alles Zwangs und Versperrung derer
Alten in brauchbarem Stande ebenfalls zu erhaltenden Zoll-Wege durch
Schlag-Bäume, oder auff andere Weise sich enthalten, alles und jedes,
was dem znwieder, etwa eingeführt und angeordnet, forderfamst abstellen,
diesemnach so wohl denen Reichs-Satzungen, als dem S. 1-5. des Asse-
curations-Revers ije 1621. sich in allem gemäß bezeigen solle.

Betreffend hiernechst die Zoll - Immunität derer von der Ritter-
schafft, ist nach Anleitung derer Revcrsalen, und darauff, wie auch auff
das Herkommen gegründeten Fürstl. Resolutionum ad Gravarnina, ihnen
solche Immunität nicht allein von denen zu ihrer Haußhaltung bedürffen-
den Mehe, Viotualien und andern Sachen, ungleichen von denen zu Er- -

bau- und Reparirung ihrer alten Wohnhäuser, Scheuern, Ställe und
anderer nöthigen Gebäude auff ihren Adelichen Gütern erforderen Mate¬
rialien, sondern auch an Korn, Wolle, Flachs, Hanff, Honig und Wiehe,
Pferden, Schaaffen, Schweinen und andern Mehe und Victualien, so sie
auff ihren Gütern bauen, zuziehen und erübrigen, und entweder daselbst,
oder in denen Städten verkanffen, dessen sich denn auch billig, ihre Pen-
sionarii zu erfreuen haben, ungeschmählert zu belassen, und seynd selbige
zu dem Ende auff denen Zoll-Städten sowohl, als auch auff denen Jahr-
Märckten, und in denen Thoren, nach beschehener Production tauglicher
Pässe, von denen Eigentümern selbst, oder., deren Administratioribus,
oder auch Pensionariis, worum zu Vermeidung alles Unterschleiffs, ein
jedes specific*: und richtig anzugeben mit Zöllen und andern Imposten,
in specie auch mit Damm - und Weg - Geld an denen Orthen, wo die
von der Ritterschafft von uhralteu Zeiten davon befreyet gewesen, nicht
zu gravireit oder zu belegen, es wäre dann, daß das alte erweißliche
Herkommen ratione einiger Stücke ihrer Zoll-Immunität entgegen stünde,
zu welchem Ende die alten Zoll-Register, Inhalts Fürstl. Resolution ad
Grav. Polit. 16. mit Zuziehnng Ritter- und Landschafft geziemenden
Fleisses nachzusehen, solche auffs neue zu drucken, und unter des Herrn
Hertzogs Fürstl. Siegel in allen Zoll - Städten zu ai'ligireii, wie nicht
weniger Zoll - Stangen oder Bretter, mit der gewöhnlichen Verwarnung,
den Zoll nicht zu verfahren, nach Beschaffenheit der Situation, auff vor¬
hergehende Notification an den Gerichts - Herrn des Orths, und ohne
dessen Praejudiz* anffznrichren oder anzuschlagen.
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Wornach sodann nicht nur die von der Ritterschafft, samt andern
Einheimischen und Fremden, sondern auch die Zoll-Einnchmere, sie mögen
Administrators und Berechner, oder Pächters derer Zölle seyn, bey
Vermeidung einer nachdrücklichen auff jeden Contraventions-Fall zusetzen¬
den Straffe, nebst Erstattung des zur Ungebühr erhobenen Zolls, weßhal-
ben denen Justltz-Coliegils und Obrigkeiten, auff beschehenes anmelden,
jedesmahl unpartheyische Justitz schleunig zu administrirett obliegt, sich
genau zu achten haben. Wobey anch denen Zöllnern ihrer affectirteit
Coinmoditdt halber die Reisende mit deren Viehe und Gütern auffzuhal-
ten, auch denenselben mit Ungestühm oder empfindlichen Worten zn be-
gegnen, ernstlich untersaget wird. Was übrigens die uhralte beyderseitige
Freyheit von Zöllen und andern Aufflagen zwischen Bürgern und Ein-
wohnern der Käyserlichen und des Heil. Rom. Reichs-Stadt Lübeck, mid
denen Mecklenburgischen Eingesessenen, belanget, ist bey selbiger, als einer
von Jhro Käyserl. Majestät, Krafft Dero allerhöchsten Obrist-Richterlichen
Amts, bereits deeidirten Sache, und deßfalß unter dem 15. Jul. 1721.
an die Zoll- und Liccnt- ©mtehmcre ergangenen, auch auff Verfügung
der Käyserlichen Kommission im Land öffentlich angeschlagenen allerge-
rechtesten Verordnung allerdings unveränderlich zu lassen, und über die
auff die Kontravenienten darin gesetzte Straffe mit Nachdruck zu halten.
Jmmassen auch, da, wie in additarneiitis ad hoc Grav. es das Ansehen
hat, einige auff der Itekusion dessen, so ihnen denen Rechten und dem
Herkommen zuwieder abgefedert, oder an Unkosten dadurch verursachet
worden, bestehen würden, denenselben hierunter nach vorgegangener sum¬
marischer der Sachen Untersuchung, behörige Justiz mitgetheilet wer¬
den solle.

XV.
Geschicht die weitere Käyserliche Vorsehung dahin: Daß es bey

dem Z. 16. des Assecuration-Recesses de anno 1621. allerdings un¬
veränderlich zu lassen; diesemnach die Bauers-Leute die ihnen um gewisse
Zinß oder Pacht eingethane Höfe, Aecker oder Wiesen dem EigenthumS
Herrn, auff vorhergehende Loskündigung, nullä vel irnmernorialis tem-
poris detentione obstante, unverweigerlich abzutreten, und einzuräumen
schuldig. Jmmassen auch das Land- und Hoff-Gerichte, und die Fürstlichen
Justitz-EaiUjdeyeit, die Land - Begüterte dem zuwieder zubeeinträchtigen,
und die Bauern, ob sie gleich memorialem possessionern, seu deten-
tionem allegircn, oder auch diejenigen, welche einige dem Guths - Herrn
zugehörige Stücke ermeldten Bauren abgemiehtet oder abgepachtet, dem-
nach kein besseres Recht als ihre Tutores haben können, wieder die
Guhts-Herrn zu schützen sich nicht anmassen, sondern selbige vielmehr zn
unweigerlicher Abtretung ihrer bißhero innengehabten Hufen, Aecker und
Wiesen :c. wenn die Sache bey selbigen Gerichten angebracht wird, «ine
ambagibus processüs ernstlich abzuweisen, folglich, so viel an ihnen, dem
Assecuratiou-Recess den Nachdruck zu geben, gehalten seyn sollen.

Daferne aber die Bauers - Leuthe nicht auff ihren, oder deren
ihrigen langwierigen Besitz oder Detentiori, sondern auff andere derglei-
chen legitimö modo acquirirte Gerechtigkeit sich beruffen, und dahero
auff beschehene Loßkündigung zu weichen difficultirten, sollen sodaun die
Adeliche und Land-Begüterte selbige sofort proz»r!ä authoritaie & sine
causae cogiiitione, denen Rechten zuwieder, zu vertreiben und zu ver¬
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flössen nicht Macht haben, sondern, daß ihnen, denen Bauers Leuten, zu
der denenselben obliegenden Beybringung ihres vermeintlich habenden
Rechts ein legaler termimis gesetzet, und nach kurzem beyderseitigen Ver-
fahren, darüber, was Rechtens, unpartheyisch erkannt werden möge, ge-
stalten hingegen auch durch die Fürstl. Gerichte auff der Bauern Klage,
iiber das, ihrer Meinung nach, ihnen beschehene Unrecht, keineswegs mit
Mandatis poenalibus S. C. woferne nicht dergleichen gantz unjnstitieir-
liche facta und Umstände »erhandelt, worinn selbige, denen Rechten nach,
statt haben, alsofort im Anfang verfahre», sondern ebenmäßig in diesem
Fall nach der Käyserl. Cammer-Gerichts-Ordming und verbis §. 3. Re-
ccssus Assecurationis de 1572.,, So soll auch kein poenal-Mandatum
&c. sich achten, und hiemit dazu angewiesen seyn.

Belangend die, zu Bescheinigung des Verfahrens, wieder den an-
gezogenen §. 16. des Aäsecuration-lfeverses de Anno 1621. angeführte
Exempel, und vamis speciale«, ist in fo weit von denen darin ergange-
ltctt Gerichtl. Befehlen und Verfügungen an die Römifch-Käyferliche Ma-
jestät bey Dero Käyserl. Reichs - Hoff - Ra.th appellirt, oder sonst Rechts¬
begründete Beschwer geführet worden, v>on bannen die fernere rechtliche
Verordnung zu erwarten; im übrigen aber der Process des von Spren¬
gel gegen die Einwohner zu Niendorff, ungleichen des Closters Dobbertien
«antra den Müller zu Gahrden, von denen Fürstl. Gerichten, allwo sie
hangen, fortzusetzen, von denenselben aber keineswegs auffzuhalten, auch,
wenn darum geschlossen, und ein oder der andere Theil transmissionein
Actorum ad Coliegium Juridien',n, idemque Extraneum, auff seine
Kosten etwa verlangen würde, ihme solche nicht zu versagen, daneben
sonst gleich durchgehende Justitz schleunig hierinn zu admüustriren.

XVI.
Wird Authoritate Caesarea festgesetzet: daß die Fürstliche Poli-

cey-Ordnung de 1372. tit. 13. nicht ausser dem Falle, da mehrere von
dilfereijten Geschlecht eine Feldmarck zusammen, und einer darinnen weni-
ger, denn 4. Hufen, und der andere mehr besitzet, extendiret, sonst aber
keinem, an seiner Jagt Gerechtigkeit, welche er auch bey geringen Güthern,
nach dem Inhalt der Reversalen de Anno 1621. §. 19. legitime her¬
gebracht, einige Behinderung, turbation und Einhalt erzeiget, noch auch
jemanden dergleichen zuthun »erstattet werden solle.

Hiernechst ist die an fetten eines und des andern Vasall!, oder
Inhabers geschehene Remmciation der Jagd, nicht in praejudicinm Ag<
natorum, oder deren Eigenthümere zu erstrecken, sondern soll, wann das
Lehen auff die Agnatos devolvitict wird, oder an die Eigentümer wie?
der kommt, sofort cessircn.

Ferner ist die Jagd-Gerechtigkeit durch Ansnehmnng ein oder an-
dern Art von Wilde, ohne Bewilligung der dabei) interessirenden von
der Ritterschafft nicht einzuschrencken, auch zu deroselben prsejudiz denen
Fürstl. Jagt-Ldivtis nichts neuerliches, und wieder die Fürstliche Reso¬
lution ad Grav. l'olitic. 15. zu inserirert, vielmehr der Herr Hertzog
zum Vergleich mit der Ritterschafft wegen eines beständigen forinulars
anzuweisen; imgleichen, ausser Ehren- und Nothfällen, nnd was zu der
Fürstlichen eigenen Hoffstaat nöthig, weder denen Fürstlichen Beambten
und Jägern, noch fonften jemanden in der verbothenen Zeit etwas zu
jagen, und zu schiessen ohne bewegende Ursachen zu erlauben, hierüber
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wegen derer überlauffeuden Hunde es allenthalben, nach Maaßgebung ge,

dachter keversale», zuhalten, und selbige von den Fürstl. Jagt - Bedien-

ten nicht todt zuschiessen noch zubehalten; dann dem Herrn Hertzog die

Vor-Jagten und derselben Anßschreiben, auff keine andere und mehrere

Güther, Felder und Perfinentien, als woselbst Ihme solche, vermöge des

zwischen denen Fürstlichen Vorfahren zu Varenholtz den 9. Jul. 1611.

errichteten Vergleichs, oder durch nachherige Rechtsbeständige Acquissition

zukommt, extendircn, selbige anderer gestalt nicht, und nach anderem

Wilde, als von Dero Fürstl. Vorfahren geschehen, zugebrauchen, noch

jemand wieder das alte Herkommen, es seye durch öfftere Exercramg

der Vor - Jagt, oder durch Mitnehmung frembder Jäger und Hunde zu

beschwehren, oder demselben einiges praejudiz zu fügen zu lassen.

Zu welchem Ende die Hochfürstl. Edicta, dem alten Stylo gemäß,

und mit Außlassung aller neuerlichen harten Expressionen, einzurichten,

und solchen ein gewisser termin, nach dem alten Jagt - Gebrauch einzu-

rücken, und nahmhafft zu machen, nach desselben Verfliessung aber denen-

jenigen, welche die Jagt-Gerechtigkeit auff ihren Güthern haben, sich deS

Jagens und Schicssens zu gebrauchen srey stehen, auch sonsten überall

bey denen Vor-Jagten das Herkommen genau beobachtet werden solle.

XVII.

Wird von der Rom. Käyserl. Majestät verordnet: Daß die über-

mäßige Stauung des Wassers, und der dahero denen von der Ritter-

und Landschafft, und Deren Unterthanen erwachsene Schade und Nach-

theil, in Zukunfft, so viel möglich, zu verhüten und abzuwenden; hier-

nechst wann darüber Klage geführet werden solte, deshalb gebührliche

forderfambste Erkündigung vom Herrn Hertzog anzustellen, und solche nach

Recht und Billigkeit abzuthun, wie dann auch, uud nachdem dergleichen

anjetzo verschiedene, durch Veränderung der Mühlen - Gebäude, Erbauung

neuer Mühlen, Schleusen, Abgrabuug, Ableitung, unterlassene Räumung

derer Ströhme, und sonst verursachte Stauungen uud Schäden speciliciret

worden, der Herr Hertzog selbige durch billige Wege längstens in 4. Mo-

nathen völlig abzustellen oder zugewärtigen hat, daß Se. Käyserl. Maj.

solche in Logo, vermittelst Adhibiutng gewisser Peritorum in arte, un¬

tersuchen und abthun, auch die denen dadurch Isedirten gebührende Satis-

factio 11 allergerechtest determiuirat lassen werden.

XVIII.

Wird weiter Authoritate Caesarea verordnet: Daß es wegen

derer verkaussteu Lehne bey dem Inhalt derer Reversalett de 1621. §.

30. zubelassen, und solchen vom Herrn Hertzog, und Dero Lehen-Cammer,

lediglich nachzugehen seye.

XIX.

Nachdem wieder den Herrn Hertzog, laut des Erkäntüsses vom

2. Octobris 1721. in contumaciam Lis pro contestatä, darneben Li-

bellus pro contessato auf- und angenommen, hiernechst was die merita

causae betrifft, die Lehens - Constitution vom 28. Julii 1717. und deren

Renovation vom 25. Februarii 1718. gegen die in denen, Authoritate
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Caesareä confirmirten, auch nachher» anderweit in eontrsckletorio bclräff-
tigten It<;versalibiis von Anno 1621. ungleichen denen hieranff erfolgten
Kesolutionibus fest gestellte Ordnung, ohne Zuziehung der Ritter- und
Landschafft, errichtet und publiciret worden; Als wird von Jhro Käyser-
lichen Majestät Krafft allerhöchsten Käyserlichen Oberst-Richterlichen Ambts
angezogene Lehenä-Constitution vom 28. Julii 1717. und deren Heno-
vatiou vom 25. Februarii 1718. allergerechtest hinwieder cassiret und
aufgehoben, und es bey angeregten Lands Reversalett von Anno 1621.
§. 33. ungleichen dem Lands-Gebrauch und Herkommen, auch der dißfalls
bey dem Vergleich von 1701. gedruckten Landes - Fürstlichen Resolution
ad Grav. 8. class. 6. in Aildittamentis, lediglich gelassen.

XX.

Wird von Jhro Käyserl. Majestät der Herr Hertzog erinnert, daS
exhibirte Concept des Lehen-Rechts endlichen revidiren, die dabey an
Seiten Ritter- und Landschafft allbereit übergebene, und noch zu überge»
bende Nonita, nach Maaßgebung der Resolution ad Crav. 10. atten-
üiren, und svlcheö längstens binnen 2. Jahren, ohne weitem Anstand;
Innerhalb folgenden andern 2. Jahren aber zur Publication befordern;
nicht weniger das in denen Reversalett de 1621. §. 36. versprochene
teutsche Land-Recht mit Zuziehung Ritter- und Landschafft zusammen
bringen, abfassen und publicirert, auch nach demselben in denen Cantze-
leyen und Hoff-Gericht sprechen zn lassen; Damit Se. Käyserl. Majestät
Krafft allerhöchsten Käyserl. Ambts, beydeS allergerechtest zuverfügen sich
nicht gemüßiget finden möchten.

XXI.

Wird Authoritate Caesarea der Herr Hertzog gleichfals dahin
erinnert, daß auch in diesem Punct (nemlich wegen Verstattung der Lauff-
Plätze und Durzüge fremder Militz) in Zukuufft der Inhalt derer Re-
versallum genauer zu observiren seye.

XX II.

Wird ferner Authoritate Caesarea verordnet: Daß es bey dem
F. 41. des Assecurations-Reversüs de Anno 1621. allerdings gelassen,
und dem zufolge künfftig der Herr Hertzog denen Guths-Herren ihre
ausgetretene Bauern, auff gebührliches Ansuchen und Beweißthumb der
Leib-Eigenschafft, in denen Fürstlichen Aembtern nicht auffzuhalten, son-
dern ohnweigerlich hinwieder absolgen zulassen habe.

Und weil auch nach Beschaffenheit derer Leibeigenen Bauren in
denen Mecklenburgischen Landen, denenselben nicht erlaubet seyn kann,
wieder ihrer Herren Wissen und Willen in Kriegs-Dienste sich zu bege-
beu; So wird der Herr Hertzog dahin erinnert, bey Dero Militz die
nachdrücklicheVersehung zu thun, damit hinführe niemand von solchen
Leuten, ausser in vorkommenden Reichs-Creyß- und Landes notwendigen
Rettungs-Fällen, geworben, am wenigsten aber mit Gewalt von denen
Adelichen Gütern weggenommen, im Fall jedoch ein oder der ander mit
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Verschweigung seiner Condition sich zur Militz begäbe, selbiger anff deS
Guths-Herrn Ansuchung und Beybringung der Leib-Eigenschafft, unauff-
hältlich, und so lieb dem vkkeier ist, alle durch die Verzögerung ent-
stehende Schäden und Kosten zu vermeiden, wieder loß- und dem Guths-
Herrn herausgegeben werden möge.

Und weil übrigens der von Linstau zu Wokersien von dem Man¬
date poenali vom 21. Maji 1717. an Jhro Käserl. Majestät allerun-
terthänigst appelliret, auch darauff ein Käyserliches Itesciium Bericht
an den Herrn Hertzog erkannt, so ist dißsalls die fernere allergerechteste
Käyserl. Verordnung zuerwarten; Wegen des andern angeführten casus
aber wird der Herr Hertzog angewiesen, im Fall der von Peutz zu Voltz-
rade seines Untersassen Joachim Steffens sich nicht begeben will, und
dessen Leib-Eigenschafft erweisen kan, Ihm selbigen, dem Assecurations-
Bevers zuwider, länger nicht vorenthalten zulassen.

XXIII.

Von Unterlassener despectirung derer an die allerhöchste Reichs-
Gerichte interponirt- und intimirter Appellationum und begangenen
Attentatis wird endlich von Seiner Käyserlichen Majestät ernstlich ver-
ordnet: Daß in Zukunfft von des Herrn Hertzogs Räthen und Bedien-
ten, in «peeio aber denen Fürstl. Judiciis, denen von Käyserl. Maje-
stät aus denen beyden Käyserl. höchsten Reichs-Gerichten an Sie abge-
lassenen und fernerhin abzulassenden Verordnungen und Judicatis der
schuldige Gehorsam zu leisten, insonderheit, die an selbige bereits einge-
wandte, oder auch in Zukunfft interponirte und intiinirte Appellation-
nes gebührend zu respectirat, und so lange solche bey höchstgedachten
Gerichten in unentschiedenen Rechten schweben, von allen Innovationibus .
und Attentatis gäntzlich zu abstrahiert.

Cum Notificatione hujus, & Inclusione Resolutionis Caesareae,
rescribatur Caesareae Commissioni: Selbige Käyserl. festgestellte Reso¬
lution, vermittelst Dero Subdelegation, dem Herrn Hertzog zu Meckleu-
bürg, und selbiger Ritter- und Landschafft, behöriger und üblicher Massen
zu pnblioiren, auch hierüber allenthalben vermöge des am 22. October
1717. erkannten Käyserl. Conservatorii, festiglich zu halten, daneben von
der Vollziehung Jhro Käyserl. Majestät Bericht fordersamst zu erstatten.

Frantz von Heffener.

MecklenburgischeRitter- und Landschafftcontra des
Hrn. Hertzogenzu MecklenburgHoch-FürstlDurch!,
in puncto der 2anbe§=Gravamimim.
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KaiserlicheResolutionenvomZ3.Marz
1733 *).

Käyserl. Majestät haben gehorsambsten Reichs-Hof-RathS alleruntertha«
nigstes Gutachten vom o. IVovemdr. 1732. allergnädigst apprnbiret;

Deme zufolge wird wegen des 2ten Land-TageS zu Sternberg äs
Slino 1723.

Die Landtagen und deren Anordnung zu gehöriger
und bequemerZeit betreffend.

grav. I. Authorifate Caesarea hiemit verordnet und festge-
stellet: Daß in Zukunfft jährlich zu Verkündigung des Recess - Quanti,
auch derer Reichs - und Crayß- imgleichen Fräulein-Steuren, wann der-
gleichen abzugeben seyn sollen, nicht weniger zu Abthuung der Landes-
Gravamimim und Desideriorium, ein allgemeiner öffentlicher Land-Tag
gehalten, ausser solchem keine Steuren ausgeschrieben noch aufgebracht,
von sothanem Land-Tage aber, niemand, der auf selbigen das Jus Votan-
di, ausgeschlossen, und in specie dem Herrn Hertzog zu Mecklenburg-Stre-
litz jedesmahl von dem Temnno und denen in prnpnsltion zu bringen-
den ?nnoten zeitig Nachricht gegeben werde» solle, damit von Demselben
die in Dero Stargardischen District befindliche Ritter- und Landschafft,
vermittelst eigener Verordnungen znm Land-Tage, wohl befugter Massen
beschicken, und nicht weiter, als vorhin geschehen, davon ausgeschlossen
werden möge; Endlich solcher Terminus nicht in der Erndte oder Saat-
Zeit, oder im spätem Winter (wann nicht deS Reichs -Cräyßes- und Lan-
des-Nothdurfft ein anders unumgänglich erforderten) sondern dem Her-
kommen gemäß, im October angesetzet werden solle.

Die Erörterung- und Abthuung der Gravaminum
auff Land-Tagen betreffend.

Ad grav. II. wird ein regierender Hertzog zu Mecklenburg ernst-
lich dahin angewiesen; Daß derselbe auff denen in Zukunfft zu haltenden
Land-Tägen nicht allein die von Ritter- und Landschafft zu übergebende

) Die Beschwerdenzu derenAbhülfe dieseKaiserlichenResolutionen erlassen wurden, wa?
ren bereits auf denLandtagen von 172!!,1724, 1726 und 1727 vorgekommen,und weil
sie daselbstnicht erlediget/ wurde die KaiserlicheMajestät von Ritter- und Landschaft
angegangen.
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Gravamina annehmen und anhören, sondern auch diejenigen, so in denen
Landes-Verträgen und Käyserl. Erkäntnißen, insonderheit in denen Kay-
serl. Resolutionibus auf die Zeithero eingebrachte Beschwerden abhelff-
licheMaße erhalten, oder sonst in liqiiitlis beruhen, unverzüglich und oh«
ne Weitläufigkeit, nach Recht und Billigkeit, noch bey jedem währenden
Land-Tage abthun, diejenige aber, welche altioris ..indaginis seyn, nach
Maßgebung derer Reversalert, durch unpartheysche iCommissarien oder
Niederse.tzung der Rathe, oder parinm Curiae erörtern, und längstens
vor dem nechsten Land-Tage zu gleichmäßiger billiger Endschafft kommen
und gelangen lassen solle.

Die von demAntheil der Ritterschafft zu denenFürst!.
Aemtern gezogeneAdelicheGüther und davon verwei-
gerten Beytrag zu denen RitterschafftlichenAnlagen

betreffend.

Ad grav. III. ergehet

1. Von Jhro Käyserl. Majest. nach Beschaffenheit dero nun-
mehro vorkommenden trifftigen Umstände, hiemit die Käyserl. Vorsehung
dahin, daß, nachdem von voriger Käyserl. Commission am 29. April
1721. gestellten und dem 27. April 1725. wiederholten Räthlichen Gut-
achten, zu einiger Befriedigung der Mecklenburgischen Ritter- und Land-
schafft, in specie in die von dem Landes-Herren nach und nach an sich
gebrachte Adeliche Giither, ohne Unterscheid, jedoch vor dißmahl nur anff
500000 Rthlr. executive verfahren werden möge. Übrigens wird von
Jhro Käyserl. Majestät dem Herrn Hertzog Christian Ludwig, qua Com-
missario Caesareo hiemit anffgegeben, den Punct, wie die eröffnete Rit-
ter-Lehen an andere wiederum zu verleihen seyn, »ochmahls auf den Land-
Tage in Proposition zu bringe», dabei) auf die Resolution de anno
1610. hierüber von dem dermabligen Hertzogen ergangen ist, gehörige re-
flection zu macheu, und pro futuro demselben aus etwas beständiges
zu reguliren, und zu Käyserl. Majestät allerguädigsten Confinnation,
sodann, was man sich deshalb?» verglichen haben wird, gebührend einzu-
schicken.

2k!c>. Wird Authoritate Caesarea festgesetzet, daß nach Zn-
halt derer Fürstl. Resolutionen ad grav. Polit. 4. N. 3. & grav. spec.
Suerin 8. unter denen Stücken und Pertinenticn, so postannum 1628.
von der Ritterschafft an die Fürstl. Cammer nnd denen, so von vor er-
meldeter Cammer an die Ritterschafft gekommen oder ferner kommen möch-
ten, eine billig und beständige Vergleichuug und Aequabilität ratione
Coilectarum gemacht, und dem Theil, welchem etwas abgegangen, billige
Satisfaction verschaffet, indessen aber, und bis solches erfolget, davon die
gewöhnliche Onera ohuweigerlich praeslirct werden, in specie auch die
an den Herrn Hertzog und dessen Cammer gekommene Adeliche Güther,
sich des Beytrags zu denen Ritterschafftlichen Oneribus und andern An¬
lagen, so wohl bey Kriegs- als Friedens-Zeiten nicht weiter entziehen,
sondern ermeldte Fürstl. Cammer davon die behorige Ratam solcher Rit¬
terschafftlichen Oneruin und Amts-Anlagen abtragen solle.
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Die verweigerteschrifftlicheHandlungenauf denenLand-
Tagen betreffend.

Ad grav. IV. wird ratione futuri von Jhro Käyserk. Majest. aU
lergerechtest verordnet, daß der Ritter- »nd Landschafft auff Land-Tägen
oder andern viaeten die schrifftliche Handlungen nicht versaget, sondern
ihre schrifftlicheVorstellungen, daserne dieselbe geziemend eingerichtet seyn.
Fürstlicher Seits ohuweigerlich angenommen, und ihnen darauf, wenn sie
gebührend darum ansuchen, jedesmal)! schrifftliche Resolutionen ertheilet
werden sollen,

Die Richthörung derer Landes-Oexutirten und Nicht-
annehmung und Resolvirung derer Landschafftlichen

Briefe und 8uzz^>Iicatioii concernimtfce.

Ad grav. Y. wird der Herr Hertzog dahin erinnert, nach dem
Inhalt der, dem Recess de Anno 1701. beigefügten Resolution ad
addit. grav. C. I. grav. 3. wenn an Ihn bey denen Land- und Depu-
tation-lägen einige Deputirte von Ritter- und Landschafft abgeschicket
werden, selbige gebührend zu hören, die Briefe and Supplicationes von
ihnen, auch sonsten von denen Ständen, nach Befund deren geziemenden
Einrichtung, annehmen, und darauff nach Recht und Billigkeit gehörige
Resolution ertheilen zu lassen.

Die Contiibutions-IYestantien und deren Execu-
tiones, imgleichendie Visitationes und Executio-

nes samt den Modo exequendi betreffend.

Ad grav. VI. wird Auftioritate Caesarea festgesetzt, daß die
bey Eintreibung der Kontribution Zeithero eingerissene Unordnung und
alle, dem gemeinen Wesen schädliche Executiones gäntzlich abgestellet
seyn sollen; Wann aber, erheischender Nothdurfft nach, gegen die säumige
Contribuenten executive' verfahren werden muß, und hiernechst Ritter-
und Landschafft oder der Engere Außschuß durch die Einnehmer« beym
Land-Kasten die Restantien einschicken und um die Execution anhalten
würden; So soll solche ohngesaumt angeordnet und durch die Executo-
res ordinarios, denen auf des Engeren Ausschusses geziemende Anzeige
und Bitte einige von der WJilitz im mäßige Anzahl zuzugeben, ohne je-
mandes Verschonen, die alte und neue Restautien eingetrieben und dem
Land-Kasten eingeliefert werden.

2. Damit aber anch hiebey, allen Exeessen und Inconvenientiett
um so mehr vorgebeuget werden möge, so soll der Fürstl. Landtages
Resolution d, d. Schwaan den 23. Decemb. 1668. und dem damadls
beliebten Modo exequendi künfftighin beständig nachgegangen, und die
Executores von der Landes - Herrschafft nicht einseitig, sondern im Bey-
seyn der Ritter- und Landschaffts-Vepulirten beendiget, und mit gemes¬
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sener Instruction versehen werden, worüber jedoch Ritter- und Land-
schafft dergestalt jedesmahl zu vernehmen und zu hören, daß auff die
ehedessen übergebene (so weit selbige auf die gegenwärtige Zeit quadriren)
und künftig zu übergebende Monita, nach Recht und Billigkeit, auch
dem Herkommen gemäß, Landes - Väterlich reflectiret, diesemnach bey
Visitation und Execution derer Contribuenten derselben Ruin und Be¬
druck nach aller Möglichkeit verhütet und abgekehretz

Die eingeführteMonopolia und dem freyen
niöi-cio zu wieder errichtete und ertheilte

vilegia betreffend.

Ad grav. VII. wird

1. Der Hertzog zufoderst und ingemem dahin erinnert, sich
in Zukunfft ratione Nonopoiiorurn und derer dahin abzielenden Privi¬
legien nach denen bekannten Reichs-Satzuugen und dererselben deutlichen
Inhalt, auch natürlicher Billigkeit und Landes - Väterlicher Obliegenheit
zurichten und dergestalt daran zu seyn, damit eines jeden Wohlfahrt, so
viel thunlich, befordert, und niemanden der uothdürfftige Unterhalt enU
zogen werden möge;

2do. Obwohl die Fürstl» Bediente und Cammer -Untcrthanen
zur Zeit der Mästung, die Fürstl. Höltzer vor andern mit ihren Schwei-
nen zu betreiben, anch was sie an Knpffer, Kesseln und Sensen gebrau-
chen, aus denen Fürstl. Fabriquen und von denen hierzu privilegirtert
Persohnen allein zn kauffen, weiter angehalten werden können; so soll
solches, jedoch in keine Weise auff die von Ritter- und Laudschafft, oder
dero Bürger und Untcrthanen extendiret, noch weniger die Einfuhr von
auswärtigen Kupffer, Kesseln und Sensen, in das Land verbothen werden.

3tio. Soll sowohl denen auswärtigen Kauffleuten die Wolle
aus dem Lande ungehindert zu holen, als denen Eingesessenen solche an-
derwärts zu verfahren, und so gut sie können zu debitiren, erlaubt seyn;
Es wäre denn, daß die einheimische Kauffleute, selbige um den Preiß
wofür die Frembde sie annehmen wollen, oder wofür der Verkäuffer sol-
che zn geben gemeinet, und anderswo auszubringen weiß, ebenfals be-
halten und erhandeln wolten; Jmgleichen wird das gewissen Persohnen,
wegen Sied- und Verkanffnng der Seiffe, privative concedirte Privi¬
legium Hienut aufgehoben und cassiret.

4to. Hat es zwar dabey sein Bewenden, daß der Hertzog in
seinen Landen, Schorsteinfeger, Schwein-Schneider, auch Scharffrichter,
jedoch ohne Abbruch der einigen Städten und andern Orten (insonderheit,
was die Scharffrichter und davon abHangende Abdeckerei) betrifft,) desfals
eompetirenden und wohlhergebrachten Befugniß in nothdürfftiger Anzahl
und mit determinirung der von ihnen keinesweges zu überschreitenden
billigmäßigen und von Alters hergebrachten 'Gebühr, bestellet, auff gewisse
Fürstl. Aemter sie privilegiren und die darinnen wohnende Fürstl. Be-
diente und Cammer-Untcrthanen an selbige ratione derer in eines jeden
Profession lauffcndcn Verrichtung verwiesen, auch die davon fallende
Laudenau und jährliche llecognitions - Gelder, der Fürstl. Rent-Cammer
zufliessen lassen können;

Bellst. Mecklenb. Gefttzsamml. Bd. I. 13
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Jedoch soll anbey denen von der Ritter- und Landschafft und de-
nen Untersassen, von denen im Lande etabilirten Schorsteinfegern,
Schwein-Schneidern auch Scharffrichtern, i»id zwar, von diesen so wohl
zu Exeeutionen, als Abdeckung des verreckten Viehes, diejenige, welche
ihnen am nechsten intb mit denen wenigsten Unkosten zu haben, oder
die sie, zumahln zn Gerichtlichen Exeeutionen am tüchtigsten hielten, zu
nehmen; Jmgleichen denen gemeinen Leuten, so es können und wollen
ihre eigene Schweine selbst zu schneiden, nnverwehret seyn.

Zto. Soll einem jeden seine Mühle nach geendigtem Pacht an
einen andern Müller, wenn er will, zu verpachten oder auch administriren
zu lassen, freystehen, und der Müller-Zunft solches zu hindern nnd dem
Müller, welcher solche pachtet, oder darauff arbeitet auffzutreiben, oder
deshalber zu bestraffen, bey Vermeidung nachdrücklicherAhndung verboten,
und ihre angebliche Rolle oder Privilegium, auch in so weit es diesen
entgegen, aufgehoben seyn.

6to. Denen von der Ritter- und Landschafft auch ihren Unter-
thanen, wird zu ihrer Arbeit auf dem Lande, einheimische oder frembde
Zimmer - Meister, wornnter aber keine Pfuscher zu verstehen, nach Gefal-
len zu gebrauchen erlaubt, und sollen die Einheimische unter dem Proetext
ihres Privileg«, frembde Meister in der Arbeit auf dem Lande zu hin-
dern nnd Gewalt gegen dieselbige oder die Bau - Herren auszuüben,
nicht befugt seyn.

7ino. Denen Eingesessenen auf dem Lande, soll zu Ersparung
derer, sonst einiger hartdrückenden Kosten, Musicanten und Spiel - Lente,
nach ihrem Gefallen zn nehmen, frey bleiben.

8vo. Wird dem Herrn Hertzog Christian Ludwig als Com-
missario Caesareo hiemit anbefohlen, dem Amtmann Grantzen und Kon¬
sorten über das ihnen gegebene Privilegium privativen der Holtz-
Flösse auf der Elde, nochmahls zn hören, nnd zu dem Ende solches auf
der geheimden Rath-Stube ihnen in Copia abfolgen zu lassen, und nach
gnugsahmer Instruetion der Sachen au Käyserl. Majestät darüber nebst
Reichlichem Gutachten allerunterthänigst zu berichten.

Der von der Lühe aber, wird mit seinem Gesuch zu der bey
dem Käyserl. Reichs-Hos-Rath zwischen ihm und dem Saltz-Inspector
Schleffen Rechtshängigen Process verwiesen. Im übrigen hat es mit

'denen ans denen Dörffern befindlichen Schneidern und Leinwebern, bey
der wegen der Handwerker ingemein ertheilten Käyserl. Resolution vom
28 Sept. 1724. sein Bewenden.

9. Jedoch wird dem Herrn Hertzogen, im Fall Er bey einem
oder andern Puncte begründet zu seyn, vermeinen mochte, selbige bey
Käyserl. Reichs-Hof-Rath zum Uberfluß und zwar in 2. Monathen an-
zubringen, »erstattet.

Die Hemmung des dem Lande höchstnöthigenLrczäits
betreffend.

Ad grav. IIX. wird hiemit verordnet, daß in Zukunfft die Mo-
ratoria »nderer gestalt nicht, als in denen Fällen, da solche die Rechte
erlauben, und auf vorhergehende der Sachen gnugsahme Erkundigung
und Untersuchuug derer von denen Implorauten vorgebrachten Ursachen
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ertheilet, und dabey insonderheit dasjenige, was deshalb in der Reform.
Polit. August de anno 1548. tit. 22. §. 2 verordnet, und in der Or¬
dinal;. Polit. Francofurt. tit. 23. §. 4. de an. 1577. wiederholet, genau
beobachtet werde; Hingegen, und nachdem nicht zu befinden, daß solches
bey denen, dem von Viettinglioff, imgleichen Pentz zu Pentz, und von
LiUo>v zu Harckensee ooncedzrten Indulten geschehen, als sollen selbige
Krafftlos seyn und dafür gehalten, auch vou Heuen Fürstl. Gerichten
darauff nicht weiter reilectiret werden.

Von denen Voigten und Gerichts- Dienern und deren
Auffnehmungin die Zünffte.

Ad grav. IX. wird dieses Gravamen bey dem 3ten zu Malchin
gehalteneu Land-Tage ad Grav. 4. erlediget.

Die unterlasseneAdministration der Justi| in denen
Fürstl. Unter-Gerichten und Aemtern, wegen der von

der Ritterschafftund ihren Unterthanen belangend.

Ad grav. X. wird Authoritate Caesarea verordnet und festgesetzt,
daß die Fürstl. Unter-Gerichte und Aemter, nach Inhalt der Hos-Gerichts-
Ordnung de anno 1622. p. 2. tit. 1. schleunig und unpartheyisch Recht
und Gerechtigkeit mit durchgehender Gleichheit einem jeden und also
auch denen von der Ritter- und Landschafft und derselben Unterthanen,
wenn selbige bey ihnen klagen oder etwaS denunciiren, ohne Respect
derer Persohnen administriren und mittheilen, auch in allen und jeden
Sachen richtige Protocolla halten, und denen welche dieselbe angehen,
ans ihr Begehren communiciren, insonderheit die von denen ihrer .Ju¬
risdiction untergebene» Bedienten und Unterthanen begangene Verbrechen
und Excesse gebührend untersuchen und bestraffen, widrigenfals aber und
daferne bey den höhern Gerichten über ein oder andern Unter-Richter
oder Beamten in puncto protractae aut denegatae justitiae mit Fug
geklaget werden könte, dieselbe nicht allein der Advocation der Sache,
sondern auch einer Bestraffung und alleusals der Ersetzung des dadurch
verursachenden Schadens zu gewärtigen haben sollen.

Die Marclie und Durch-Mar che, auch Einquarti-
rungen frembder Trouppen und deren Repartition

betreffend.

Ad grav. XI. wird von Käyserl. Majestät weiter verordnet und
festgestellt, daß in Zukunfft bey vorkommenden Märchen nnd Durchzügen
frembder auch derer Fürstl. Trouppen, in alle Wege die Billig- und
Gleichheit zwischen denen Fürstl. Cammer - Güthern, der Ritterschafft und
Städten beobachtet, denen Ritter- und Landschafsts-Oeputirten und Com-

13*
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mis'saxictt, solchen auch die Zeit und dct Ort, woselbst die March-
lloute nebst sämbtlicher Reparation derer Quartier- und Lieferungen,
wie sie Nahmen haben mögen, auszumachen, iu Zeiten notificiiet, sie
bey Formirting dcrerselben uud zu denen darüber zu haltenden Confe-
reiitzien zugelassen, dabey keiner vor dem andern beschweret, die Narebo
den geradesten Weg geleitet, und denjenigen, so vor andern etwa ge-
litten, der billige Beytrag und Vergütung von denen übrigen verschaffet,
endlich auch, die Fürstl. Seits für den Durchzug fremder Trouppen
erhaltene Satisi'actiones der Ritter- und Landschafft pro rata und nach-
dem ein jeder gelitten, mitgetheilet nnd ansgeantwortet werden solle.

Ad grav. XII. wird zu Erhalt- und Verbesserung gilter Policey
Authoritate Caesarea verordnet, daß die Fürstl. Rent-Cammer, gleich
wie in übrigen Policey- und Ju.stitz-Sachcn, also auch in puncto der
Wege-Besserung so wenig selbst, als die von ihr bestellte Wege-Commis-

sarii sich einer Jurisdiction oder Bestraffung, wieder die von der Ritter-
und Landschafft weiter anmaßen, auch in Zuknnfft die Visitationes derer
Land-Wege und Heer-Strassen von denen Fürstl. Commissariis, mit Zu¬
ziehung derer von der Ritter- und Landschafft in jedem Amte darzn bestell-
ten Deputirtcn oder Commissariert, jedesmahl geschehen, solche ans keine
Feld- Dorff- Holtz- und Kirchen-Wege erstrecket; Hiernechst, wenn bey
der Visitation einige Mängel oder Sanmseeligkeit sich hervor thnn solten,
davon fördersamst an die Fürstl. Regierung referiret, von selbiger aber
die vorgekommene Mängel und Gebrechen schleunig abgethan, und was zu
Consenation und Verbesserung der Heerstrassen und Land-Wege nöthig,
ohne Anstand verfüget werden solle; Im Fall aber zwischen einigen

von der Ritter- und Landschafft, oder auch zwischen diesen und denen

Fürstl. Äemtern Streit und Irrung darüber entstünde, wer diesen oder

jenen Theil der Heerstrassen zi/ repariren schuldig, oder auch ein oder

mehr als Kontravenienten derer deshalben nach Zuziehung der Ritter-

und Landschafft und deren eingenommenen Gutachten, bereits publicirtert

und noch ferner zu publicirenbcrt Edictorum flscaiiter zu belangen wä¬
ren, so soll beydes an die Fürstl. Judicia, als das Land- nnd Hoff-Ge-
richt oder die Justitz-Cantzeley gebracht werden, und daselbst und in kei-
nem andern Cnllegio die Erörterung solcher Sachen geschehen, dabey
ein jeder mit seiner Rechtlichen Nothdurfft und Defension gehöret, und
darauf in puncto poenae Commissae, auch fünften was Rechtens erkant
werde».

Die auf dem 3ten Land-Tage zu Malchin von an.

1724* vorgekommeneGravamina, der Prediger un¬

gebührlicheForderungen, Exaetione» Praetentioiien

und andereNeuerungenauchAnmaßungenbetreffend.

Ad grav. I. wird Authoritate Caesarea hiemit fest gesetzet, daß

der, dem Recess von 1701. beygefügten Resolution ad grav. 9. in

Ecclesiast. in Zukunfft genauer, als bisher geschehen, nachgelebet, und

abseiten derer Prediger von denen wüsten Husen weiter nichts denn das

Mißkdrn gefordert, noch ihnen dazu von denen Fürstl. Coilegiis geholffen

werden solle; Dahingegen was die von der Ritter- und Landschafft mit
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geklagte Restitution derer, dem von RestorIF durch die Widerrechtliche er-
kante Lxooution verursachte Schaden und Unkosten anlanget, so ist der Pa¬
stor Weber hierüber förderist zu vernehmen, und im Fall derselbe, daß eS
mit der gegen ihn in specie angebrachten Beschwerden eine solche beson-
dere Beschaffenheit gehabt, daß darauf vorberuhrte Resolution keineswe-
ges zu applicirert gewesen, nichts beybringen solte, der von Restostff
aber besser, als geschehen, erweisen könte, daß er dem Prediger das schul-
dige Mißkorn, oder das Geld davor offerircii lassen, und selbiger solches
nicht eher, biß auch die zur Ungebühr geforderte Praestationes zugleich
bezahlet wurden, annehmen wollen, so wird mehrgedachter Prediger, so
wohl, daS iudebite eingehobene, als auch die, von ihme ausgebrachte
Executio verursachte Schäden und Kosten zu restituirat hierdurch ange¬
wiesen.

2. Das die sogenanntePriester-Banrenin specie der zuNeese,
sich des Beitrages zu der Landes - Kontribution und denen praestandis
publicis nicht weiter entziehen, sondern zu denenselben, gleich andern
Contribuenten, zu concurriren schuldig und verbunden se.yn sollen.

3. Daß nach Maßgebung der 8nperintende»ten-Ordn«ng de an.
1571. und zu Folge, der sich hierauff gründenden Fürstl. Resolution ad
Grav. Ecclesiast. 1. Membr. 6. die Prediger schuldig, die vaeante Kü-
ster-Dieuste nebst denen Kirchen-Geschwornen wieder zu besetzen^ nicht aber,
wie contra den zu Gägelvw geklaget wordeit, solche nach ihrem Gutdüneken
offen zu lassen, und sich indessen derer Küstereyen zu ihren Wohnungen
oder andern Gebrauch zu bedienen. Da auch, vermöge der Superinten¬
denten-Ordnung, hiezu solchePersohnen anzunehmen, welche denen Patro-
nis und Superintendenten nicht entgegen seyn, selbige denen Patronis
vor der Annehmuug gehörig lund, und daferne sodann desfals zwischen
diesen und denen Predigern einige Streitigkeiten entstünden, welche der
Snperintendeus in Güte nicht heben könte, dieselbige bey dem Fürstl,
Consistorio auszumachen.

Die Verkleinerungderer von Adel in der Titulatur
und denen an Sie auszulassendenRescriptett und

Verordnungenbelangend;

^.d xrav. II. werden die sämbtlichen Fürstl. Mecklenburgis. 0oI-
lexia und Gerichte dahin erinnert und angewiesen: Daß künfftighin in
denen an den Engern Ausschuß und die von Adel zu erlassenden Re¬
skripten und Verfügungen, uhralten Observanz gemäß, der Fürstl. gnä¬
digste Gruß praemittiret, auch am Ende die gewöhnliche Gnaden-Gewo-
genheit oder Versicherung beygesetzet; Hiernechst besagtem Engern Aus-
schuß und denen von Adel zum wenigsten die alte Titulatur, biß selbige,
versprochener maßen, convenienti modo verbessert, beygeleget, und im
übrigen solche Rescripta und Verordnungen ratione personae prouti
moris & styli eingerichtet, selbige aber nicht in forma Patenti ausge-
fertiget, sondern mit dem Siegel desjenigen Fürstl. Collegii, welches sel¬
bige expediren lasset, verschlossen, und mit gehöriger Auffschrifft versehen,
solchergestalt mehrgedachtem Engern Ausschuß und denen von der Rittter-
schafft zugesandt werden sollen;
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Die Turbirung der AdelichenJurisdiction und er¬
stenInstantz betreffend.

Ad srrav. III. (i.) Wird Authoritate Caesarea hiemit sestge-
setzet, daß Ritter- und Landschafft bey der ihnen cum feudo und übri¬
gen Güthern verliehenen Jurisdiction und deren Instantz durch die Fürstl.
Collegia, Beamte und andere Bediente nicht weiter zu beeinträchtigen,
sondern einem jeden seine Jurisdiction, um die Sache zu erst, daferne
er anders selbst dabey nicht interessiret, wieder die, unter seiner Juris¬
diction befindliche, verhören und entscheiden zu lassen, vorhero aber die
Cogniiio vor die Fürstl. Justit?-Cantzleyen, Land- und Hof-Gericht, auch
Consistorium, es möchten den simpliciter Consistorialia oder solcheSa-
che» seyn, welche in prima Instantia ans Consistormm und jetztgedachte
Gerichte gehören, nicht zu ziehen, noch die Acta dahin extra Casum de-
negatae vel protractae justitiae von denen Adelichen Gerichten zu avo-
elren, wie dann in specie der Schwerinscheu Jnstitz - Cautzley injangiret
wird, die von denen Berckeutienschen Gerichten in Causa Michael Ga-
veu ergangene Acta dahin unverlangt zu fernerer Rechtlichen Ausübung
zu remittiren, oder, warum solches nicht geschehenkönnen und sie die Exe-
cutioii des eingeholten Urthels gehindert, Rechtsbegründete Ursachen an-
zuzeigen, wiedrigensals den von Lerclcentien erlaubet seyu solle, sothanes
Urthel der Remission unerwartet gebührend vollstrecken zu lassen, da hin«
gegen aber Ritter- und Landschafft angewiesen werden, bey ihren Gerich-
ten denen Partheyen gebührlichen und sördersamsten Rechtens zu verhelffen,
und daferne sie gegen die in ihrer Jurisdiction befindliche selbst zu kla-
gen haben, solche Sache nicht anders, denn vor und von geschwornen Ju-
stitiariis oder wenigstens dazu insbesondere vereydigten Notariis iustriti-
ren, u. in wichtigen Fällen, oder auch, da es eine Parthey verlangen solte,
die Acta jedesmahl zum auswärtigen Rechts-Spruch verschicken zu lassen.

(2.) Wenn hieruechst die Casus, worinnen Ritter- und Landschafft
in ihrer Jurisdiction auf benett Strassen, in ihren Dörffern, Feld- und
Holtz-Wegen, auch durch ihre Fundos fliessende Bäche und Ströhme be-
einträchtigst, oder in denen letztern etwas ungebührliches verlanget worden,
specificiret würden, soll auch hierunter Rechtlicher Bescheid erfolgen.

Da übrigens der Cammer - Juncker von der Lühe zu den bey
Käyserl. Reichs-Hof-Rath Rechtshängigen Process verwiesen wird.

Won denenSchweinschneidern,dererselbenverweigerten
Auffnehmungin dieZünffteund übrige Schmähungen;
Wobey zugleichdas Mense Octob. 1723. auf dem
Land-Tage zu Sternberg mit übergebeneund der
Connexitd't halber bißher ausgesetzteGrav. IX. von
Voigtenund Gerichts-Dienernund deren Aufnehmung

in die Zünffteerörtert wird.
Ad grav. IV. wird vors künfftige Aiitliorit;ite Caesaera festge-

stellet: Daß Inhalts der Käyserl. Declaratioii vom 6. Nov. 1G99. des
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Herr» Hertzogs unterm 18. April. 1724. an Dero sämtliche Fürstl.

Judicia und alle Obrigkeiten im Lande ergangenen ernstlichen Befehle

über sothcme Kayserl. allergerechteste Declaration mit allem Nachdruck

zu halten, die Schwein - Schneider liebst ihren Kindern nicht nur übttall

vor ehrliche Leute zu achten, und ohne alle Contradictiou in die Gilden,

Zünffte und Handwerker auffznnehmen, sondern auch in speeie die Bür¬

ger, oder die sogenannte grosseZunfft zu Güstrow, den dortigen Schwein-

Schneider, Johann Heinrich Kniepen in ihre Zunfft, bey Vermeidung

unausbleiblicher nachdrücklicher Straffe, womit auch diejenige, so gedachter

Zunfft desfals einen Vorwurff zu machen, sich erkühnen möchten, anzu-

sehen seyn, so fort zu recipircn.
2. So viel aber die Voigte auf denen Fürstl. Aemtern und

Adelichen Güthern, auch die Gerichts - Dienere in denen Städte» betrifft,

sollen solche, als unentbehrliche Executores Justiti«, samt denen Ihrigen,

eben wenig vor infam, sondern ehrlich geachtet werden.

Die auf dem 4. Land-Tage zu Sternberg Anno 1726. vorge¬

kommene LaitbeS-Gravamina betreffend;

Die Schmählerung des neuen Patronis Ecclesia-

rum zustehendenRechts über die Kirchen-
Stühle betreffend»

A<I grav. I. wird Authoritate Caesarea verordnet, daß die Na¬

tron!, wie bey allen übrigen der Mecklenburgischen Landes - Observanz

nach, von dem jure Patronätns depeiulirenben Stücken, a!S auch beson-

ders bey der Aufsicht und Disposition über die Kirchen-Stühle geschützet,

und ihnen hierinnen weiter kein Eintrag gethan werden solle.

Die zwischeneinigenFürstl. Aemtern,Ritterschafftund

Städten veränderteSubrepartirung derer gemeinen
Amts-Kostenconcernirenfc*

Ad grav. II. wird Authoritate Caesarea festgesetzt daß die

Ritterschafft in allen Aemtern, über die Proportion, worinnen sie mit

den Fürstl. Aemtern und Städten, wegen des Beytrages zu solche» Kosten,

gestanden, auf keinerlei) Weise gekräncket werden solle. Dahero der jetzige

Commissarius die Beschwerde der Ritterschafft der beyden Aembter Lüebtz

und Boitzenburg nochmahln vorzunehmen und dahin zn sehen hat, daß

eine Rechtliche Proportion ausfündig gemacht, und die Ritterschafft über

ihre Schuldigkeit und altes Herkommen nicht beschweret werde. Worüber

der Herr Commissarius seinen allerunterthänigsten Behicht samt Räth-

lichen Guthachten, so bald nur möglich, au Käyserl. MD^»t allergehor-

samst einzuschicken hat.

Das auff dem 5. Land - Tage zu Malchin von 1727. übergeben?

und nachher untersuchte Landes Gravamen betreffend,

Wird Authoritate Caesarea hiemit verordnet:
in puncto.
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! Der Difficultir- und Denegirnng des Lehen-
Herrl. Consensus bey Alienation der Lehen,un¬

gleichenwegender unschädlichenHoltz-FMnng.

2. Der Obtrudirung neuer Lehen-Briefeund Wer-
WeigerunggewöhnlicherMuth-Scheine.

1. Daß das, wegen Verweigerung des Lehen-Herrl. Consensus
siil» dato Dantzig, den 20. Martii 1726. ergangene Fürstl. Rescript
hinwiederum zu cassirett und zu aimuliiiert, und hinführo der Lehens-
Herrl. Konsensus so wohl zu denen über die Lehen - Güther und deren
Ferlinentien geschlossenen Kaufs- und andern Contractert, alß zum uöthi-
geu Holtzsällen, nicht weiter denexiret, sondern der hier unter ergangenen
Käyserl. Verordnung vom 19. (Mob. 1724. jedesmahl gebührend nach-
gelebet werden solle.

2. Soll angeregterConsensus auch unter dem Anmutheu, daß
man bey jedem Fall renovirte Lehen - Briefe anzunehmen, sich zuförderst
verbindlich machen, oder auch der Jagden und andern Gerechtsahme sich
vorher begeben solle, und was sonsten von dergleichen praejudlcirltchett
derer Yasallorum jura schmählernden Postulatis mehr seyn möchten, nicht
dik'ienltiret, vielmehr alles, was darunter bißher geschehen, und entweder
bereits erweißlich angezeiget worden, oder noch dergestalt angezeiget wer-
den kvnte, wieder aufgehoben seyn; Hingegen soll der seither» bey dem
Herrn Hertzog in vorerwehnten Fällen gesuchte Konsens von Ihme, denen
Supplicantett ohne alle Restriction und Bedingung binnen 2. Monathen
ertheilet, auch überhaupt ratione knturi, „selbiger Konsens, wenn die
„Lehen nicht auff den äussersten Fall der Eröffnung stehen, k die factce
„petitioois durch die Fürstl. Lehen-Cammer den Kupplioanten, wenigstens
intra dirnestre spatinrn in petita torina ausgefertiget werden, oder aber,
in dessen Entstehung der Herr Hertzog, so wohl dieser wegen, alS ratione
praeteriti zu gewärtigen haben, daß nach Ablauff des 'Permini solche
Lehen-Veräusser- und Veränderung vor Rechtsgültig und beständig geach¬
tet, und Authoritate Caesarea der Consens suppliret werden würde.

3. Hat der Hertzog als Lehen-Herr, wegen Mnthung der Lehen
ordentlich es bey denen seither gewöhnlichen in voriger unveränderter
Form ohne Abgang und Zusatz eingerichtete Mnth-Zettel, bewenden las-
sen, oder da Er nach Beschaffenheit des Lehens nnd deren dabey vor-
kommenden Umständen einen Lehen-Brieff zu ertheilen gemeint wäre, oder
auch ein Vasall selbst, seiner Convenientz nach, dergleichen verlangen
würde, dabey sich also zu bezeigen, damit selbigen Lehen-Brief weder
einige neuerliche und nachtheilige Bedingung und Clausul, als wegen der
Jagd, des iuris protimiseös und dergleichen eingerücket, noch wieder des
Vasalle» Willen etwas, so ihre jura concerniret und in denen vorigen
Lehen-Briefen mit expriwiret worden, daraus weggelassen, sondern die
Lehen-Briefe jedesmahl nach denen vorigen Formular?» verfasset, und
gegen Erlegung der vorhingewöhnlichen Tax, ohne deren Erhöhung aus-
gefertiget, dabeneben die Belehnung derer verkanfften, oder auf andere
Weise veräusserten Lehen-Güther unter eben denselben Conditionibus und
mit allen dazu gehörigen Stücken und Gerechtigkeiten, die deren Ante-
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cessores vorhin gehabt, nach Inhalt des XXX. Art derer Reversalen
de au. 1621. eben, als ob es Alt-väterliche Lehen wären, hinwiederum
bewürcket werden, und wie mithin alles, was dagegen bißhero geschehen,
hiemit cassiret ist; Als solle nicht weniger hinführo denen Vasallen, auf
die von ihnen behörig gefchehene^Muthungen der gewöhnliche Muth-
Zettel in der Form, als der letzt vorher gegangene gelautet, ohne Ver¬
zug ausgefertiget und endlich allen, welche ihr Lehen bißhero geziemend
gemuthet und noch keinen Muth-Schein darüber erhalten, derselbe in vor-
gedachter Form sördersamst ausgeantwortet werden; Was endlich die
Nebeu-Punete anlanget, so bleibet es

Die fortdaurendeVerweigerungder Lehen-Herrl.
<ÜOH86H86betreffend,

Ad Grav. I. bey der auf das erste Gravamen des Stert Land-
Tages zu Malchin von 1727. oben gegebenen allergerechtesten Käyserl.
Resolution.

Die Abstellungder veruhrsachtenWasser-Stauung
betreffend.

Aä Grav. II. wird von Jhro Käyserl. Majestät hiemit verordnet,
daß der Herr Hertzog, Christian Ludwig, qua Commissarius Caesareus
die Untersnchung gegenwärtigen Pnnvts sördersamst unter Direktion des
in Borschlag gebrachten Obristen Pauli, oder nach seiner Befindnng einer
andern verständigen und hierzu sattsahm geschickten Persohn vornehmen,
zu dem Ende selbige in einem dem Herrn Hertzog knnd zn machenden
I'ermino mit dem Eyde der xeritornin in arte zuförderst belegen, Ihme
dem Herrn Hertzog auch ein und andern bey dieser Verrichtung zu ad-
jungirenben Wasser- und Mühlenkundigen vorzuschlagen, srey lasse.

Die Vor-Zagden und derselbenAusschreibung
betreffend.

Ad Grav. III. wird von Jhro Käyserl. Majestät der Herr Her-
tzog dabin alles Ernstes angewiesen, sich der Käyserl. Resolution vom
19. Oetob. 1724. ad Grav. Malchin. 16. hinfüro gemäßer zu bezeigen,
und darnieder auf keinerlei) Art und Weise etwas zu unternehmen, und
wird dem jetzigen Käyserl. G'ommissario aufgegeben, nicht nur obbefagte
Käyserl. Resolution nochmahls per Patentes aller Orten bekant zu
machen, sondern anch solche Anstalten zu verfügen, daß, falS ein oder
anderer der Jagd-Bedienten in verbotenen Jagden sich solte betreten
lassen, selbiger so gleich in Arrest genommen werden solle.

Arnold Heinrich von Glandorff.
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HerzoglicheResolutionenvom21. Decbr.
1748.

Angelegenheiten der Städte in den
Herzvgthümern Schwerin und

Güstrow.

i.

Ä5eil die Ritterschaft auf letztver-
wichenem, in diesem Jahr zu Stern-
berg gehaltenen Land-Tag, Beden-
ken nehmen wollen, mit denen Land-
Ständen einen Moiliim Contri-
buendi zu sormiren, und zur Hoch-
fürstl. gnädigsten Approbation zu
überreichen, die Städte aber, so
wohl ihrer untertänigsten Schuldig¬
keit zu seyn erachtet, der auf öffent-
lichen Land-Tag verkündigten l^on-
tribution sich nicht zu entziehen, als
auf den wiedrigen Fall, der Ltatns
publicum, ohne der Kontribution
nicht könne erhalten werden, noch
es auch für die Städte thunlich ge-
wesen seyn würde, ihrer disjährige
Kontribution schuldig zu bleiben,
und künftig nachzuleben; So haben
Städte sich necessitirct befunden,
die auf letztern Land-Tage in den
Herzogl. Pi-opositionibns ihnen ver¬
kündigte leidliche Consnmtions-
Steur, pro hoc Aimo und bis ein
anderes von Ritterschaft und Städ-
ten verglichen, auch von Sr. Herzogt.
Durchl. gnädigst iipprobiret werden
dürste, unterthanigst zu bewilligen,
wobey aber Städte subinissest aus¬
bedingen, und devotefl erbitten.

Daß dem Corpori derer unter-
thänigsten Land-Städte sowohl, als
einer jeden Stadt in speeie, alle
Gerechtigkeiten, Freyheiten und wohl-
hergebrachte Gewohnheiten, welche

Resolutiones.

Ad Imum.

Jl>n> Herzogt. Durchl. gereichet
zwar zu besonders gnädigem Gefal-
len, daß Ihre getreue Städte sich
der, auf vorgewesenem Land - Tage
Ritterschaftlicher Seiten geschehenen
Vorenthaltung der Erklärung, quo
ad modum contrilmendi, nicht
theilhaftig machen wollen, werden
auch desfalls deu Städten ihre
Landes-Väterliche Proponsion, in
allen möglichen Fällen, hinwiederum
zu erkennen geben: Als aber der,
von Jhro Herzogt. Durchl. vorge-
schlage»?, und von ihnen acceptirte
Modus einer leidlichenConsiimtions-
Steur, au sich selbst das wahre
Beste und einige Aufnehmen der
Städte zum Grunde hat; So wol-
len Jhro Herzogl. Durchl. Sich in
Gnaden versehen, es werden Städte
diesen Modum, welcher ihnen fettsten
am vorträglichsten, auch von ihnen
selbst, als der billigste jederzeit er-
kannt und vertheidiget worden, von
längerer Dauer, bis auf gegenwär-
tiges Jahr ha-ltcn. Allenfalls müssen
Jhro Herzogl. Durchl. sich auf das¬
jenige, was dieses Modi halber, in
vorigen und neueren Zeiten per
pacta vest gesetzet worden, hiemit
beziehen.

Ad 2dum.

Versprechen Jhro Herzogl. Durchl.
gnädigst, die Städte samt nnd son-
ders, bey ihren Privilegiis, Gerecht¬
samen und hergebrachten guten Ge-
wohnheiten zu schützen, auch ihnen
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beregtes Corpus, vermöge derer
Hochfürstl. ?rivi1eAiaruiu, liever-
Lillniln, Resolutionum, auch dem
Landesherkommennach, bishero ge-
habt und genossenoder haben, und
gemessen sollen, huldreichst mögen
gelassen,dieselbe bey allen mitständ-
lichen Gerechtsamen und Unions-
Befugnissen gnädigst gehandhabet,
und dabey wieder alle bishero at-
tentirte auch künftigetwa» sichher-
vorbegebendeBeeinträchtigungihres
Mit - Standes kräftigst geschützet
werden.

3.

Daß Jhro Herzog!.Durchl. wäh-
render Erhebung der Consnmtions-
Steur, nach der jetzo beliebten Art
und Weise, die Land-Städte, von
aller weitern Contribution, Reichs-
Crayß- und Fräulein-Steuren, von
Fortisications-Legations-Kosten und
Camnier-Zieleru und allen andern
Abgiften, und Landes-Anlagen, zu
Reluirung der hypothecirtenAemter,
wie sie auch immer Nahmen haben,
auch ex quocunque capite selbige
herrühren möchten, gänzlichzu ver-
schonen,mithindessalö,in alle Wege,
kräftigstzu vertreten geruhen wollen.

4.
Den Städten keine Fuß-Dienste,

oder an deren statt Geld oder son-
sten etwas, imgleichenbey sichbege-
benden Ehren- und Frenden-Fällen,
keine kostbare Livrt'e, noch dafür
baare Bezahlung, auzumuthen, son¬
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den völligenGenuß von allen denen,
zum Besten der Städte ertheilten
Landes- Fürstlichen Iteversalibus,
Resolutionibus und Verordnungen,
angedeihenzu lassen.

Ad 3tium.

Dieser von Jhro Herzogt.Durchl.
gnädigst vorgeschlagene, und von
Städten aooeptirte Modus, soll
wegen der Reichs-Crayß- nnd ande-
rer Kontributionen, ex qiif)ctmque
capite, nichterhöhet,nochauf andere
als darinn benannteSachen, Accise
oder Impost geleget werden, so
lange sothane Ooutributiones das
Quantum von drey hundert Römer-
Monat nichtüberstiegen. Und wann
auch selbige sich höher betragen sol-
ten, soll dennoch keine Erhöhung
anders, als mit Zuziehung Bürger-
meister, Rath und Bürgerschafftge-
schehen.

Die so genannte Fräulein-Steuer
betreffend, soll auch dieser Modus
desfalls nicht erhöhet, sondern zu
deren Aufbringung ein specialer
Modus gebrauchetwerden.

So viel aber den Betrag, zu
Tilgung Landes- Fürst!. Schulden
anlanget, soll es mit den Städten
so gehalten werden, wie es denen
gemeinen Reichs- auch des Landes
besonderen Rechten und Verfassun-
gen gemäß ist.

Ad 4tum.

Den Städten soll keinFuß-Dienst
oder an dessen stat Geld oder
fonsten etwas (wobey gleichwohldie
von einigen Städten gebührende
Hof- und andre Dienste, wie auch
die allgemeine Landes- Folge, aus-
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dern ihre Trabanten, in ihrer ge-
gewöhnlichenLivree zu erscheinen,
gnädigst zu erlauben.

3.
Daß bey Einquartierung der im

Lande würklich vorhandene Cavalle-
rie, als Reuter, Dragoner, Artille-
rie, Guarde oder wie sie soustenge-
nannt werden mögen, eine durchge-
hende Gleichheit gehalten, und der
Hochsürstl,Revers vom 16. Julii
1701. stricte observiret werde.

6.
Daß bey Einquartierung der In-

fanterie auch keine Stadt für die
andere praegravirct werde, auch die
Alilive sonsten nichts, als das blosse
Obdach und Lagerstatt samt dem
Nebcngebrauchdes Wirths Feuruug
und Licht vor Unter-Officier und
Gemeine, ohne einzige Verpflegung,
Service und Fourage, auch nicht
für haare Bezahlung gemessen.Die
Ober-Osficier entweder für das Jh-
nen zu setzende leidliche Quartier-
Geld, die Quartiere selbst zu mie-
then, oder auch nach des Wirths
Gelegenheiten mit dem Quartier
vorlieb zu nehmen habe.

7.
Daß die OfficierS besser eilige-

schränkt werden, und Ihnen nicht
erlaubet seyn möge, für bliude oder
auscommandirte das geringste au
Quartier-Geld zu fordern, und zu
Verhütung alles Unterfchleifs,denen
Billetirern von denen Fourirem
oder Quartiermeistern eine cxacte
Rolle monathlicheingeliefert werde;
item, daß die einquartierte Milice
im geringstenkeineBürgerlicheNah-
rung treibe, und dadurch die Bür-
ger auf einige Weise beeinträchtige;
Und da so wohl diesem als allen
in einige Wege zuwieder gehandelt
würde, nicht allein dem, so dadurch
beleidiget, sofort Erstattung geschehe,
sondern auch die Dsficier, so der-
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genommenbleiben) noch bey bege«
bende Ehren- und Freuden - Fällen
kostbareLivree, weniger baare Be«
zahlnngdafür angemuthetwerden.

Ad. 5tum.
Wollen Jhro Herzogt.Durchl. die

gebeten? Gleichheit genau zu beob-
achten, verordnen.

Ad 6tum.
Dieser Punct wird nach dessen

wörtlichem Einhalt gnädigst accor-
diret.

Ad 7muni.
Es soll zu Verhütung alles

Unterfchleifs der commaiidiratCe
Offllcier dahin gehalten seyn, dem
Billet-Schreiber monatlichdieQuar-
tier-Rolle mit Beysetzungder Z^ah-
men, einzuliefern, und wann die
Stadt dabei) einen Zweifel findet,
kannsie sothaneStelle in das Kriegs-
Cominissariat senden, damit sie da-
selbstmit der Zahl-Rolle conferii-ct,
und der dabey sich etwa findende
Unterschleifin coutineiiti abgestellet
und bestrafet werden könne.

So soll auch für keine blinde
oderAnscnmmandirte (es wäre dann,
daß die Ausconuuandirte ihr Quar-
tier in natura nicht genössen, son¬
dern solchesfür Geld, mit des Wirths
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gleichenauf gebührendes Anmelden
nicht remedirett, dafür ernstlichan¬
gesehen,und das zur Ungebühr Exi-
girte von ihrer Gage abgezogenund
restituirct werde.

8.
Daß bey Friedens-Zeiten keine

Wachten in denen Thoren gehalten
werden, besonders die Städte mit
Lieferung deS Holzes und Lichts an
die Wachen nicht zu beschweren.

9.

Daß über dem gnädigst beliebten
Reglement de dato Sverin den
Msten May 1748, wegen der Ser¬
vice, mit Nachdruckgehalten werden
möge.

10.

Daß die Städte mit denen Ab-
fuhren der Herzogt. Milice nicht
beschweret, sondern selbige aus de-
nen Aemtern genommenwerden.
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Bewilligung miethen mi'tsteit) kein
Quartier-Geld gegebenwerden. Im-
gleichen wollen auch Jhro Herzogt.
Durchl. gnädigst, daß die einquar-
tirte Milice im geringstenkeinebür-
gerliche Nahrung treiben, und da-
durch die Bürgerschaft auf einiger-
ley Weise beeinträchtigen, und da
so wohl diesem, als vorigem allem
in einigeWege zu wieder gehandelt
würde, nicht allein dem, so dadurch
beleidiget, sofort Erstattung gesche-
hen, sondern auch der Officier, so
dergleichen,anfgebührendesAnhalten,
nicht remediret, dafür ernstlichan¬
gesehen, und das zur Ungebühr
Exigirte von der Gage abgezogen
und restiluirct werden solle.

Ad Sviira.

Hierin» kann, wann würckliche
Milice einquartiret ist, diesempetita
um so weniger deferiret werden,
als ohne dergleichenWachen die
Milice in keinerDisciplin und Ord¬
nung gehalten werden kan. Indes-
sen werden Jhro Herzogt. Durchl.
dahin sorgen, daß die.Städte, we-
gen Anschaffung des Hölzes und
Lichtes über die Gebühr nicht be-
schweretwerden sollen; Gestalt die
dessals von Jhro Herzog!. Durchl.
gnädigst zu verfügende Verordnung
den Städten comnmniciret werden
soll.

Ad 9num.

Es soll darüber genau gehalten
werden.

Ad 10.

Mit der Abfuhr der Soldaten
können die Städte, bey vorkommen-
den Fällen nicht übersehenwerden,
jedoch sollen dieselbe nicht weiter
als bis das erste Nacht- Lager zu
extendiren seyn.
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11.
Die Monopolia gänzlich abzu¬

stellen.

12.
Daß vermöge der Policey-Ord-

nnng, alle Vor- und Auf-Käuftrey
auf dem Lande von Einheimischen
und Fremden, mit Hopfen, Honig,
Wachs, Fellen, Flachs, Hanf, Fe-
dern und allen übrigenLandes-?ro-
dnctert, bey Confiscation der auf¬
gekauftenWaaren und andern auf
jeden pontraventions-Fall zu >!l'-
termiiürenden Geld-Strafe gänzlich
abgestellt und nach gleichmäßiger
Disposition der Policey-Ordnung
denen einheimischenBürgern das
Vorkaufs-Recht von allen Landes-
Productert vor andern und beson-
ders Fremden verstattet werden
möge.

13.

Daß vermöge der Policey- und
?rovisio»aI-Verordnnng vom 18ten
Septbr. 1703. 1) Alle und jede
Handwerker aus denenHerzogl. !)<>-
mainen, Aemtern, Güthern, Hofen,
Meyereyeu und Dorfschaftensichauf
Johannis des instehenden1719sten
Jahres von darweg- und in die
Stadt zu begeben, mögen angehal-
ten werden, auch in denenOertern,
so über zwey Meilen von einer je-
den Land-Stadt befindlichsind, keine
andere, als dievier reservirte Hand¬
werker,nemlichGrob-Schmidt,Grob-
Rademacher, Baur-Schneider und
Grob-Leinweber, welche mit einem
Amte ihres Handwerks in der Stadt
es halten und dessen Jnnungs-Ge-
rechtigkeitgewinnen müssen, jedoch
keine Gesellen halten, noch einige
Arbeit ans denen Städten nehmen
dürfen, zn dulden, und darüber auch
inskunftige jederzeit Fürst-gnädigst
zu halten. 2) Daß die auf dem
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Ad 11.
Es soll den Städten der freye

Handel mit allen Waaren ohn ein-
geschränktgelassen werden, jedoch
den Landes-?roduetcn und Fabri-
qnen und deren billigen favori un¬
abbrüchig.

Ad 12.
Wird accordiret nnd soll darüber

Verordnung ergehen; jedochmit dem
Vorbehalt, daß die Einheimische»
zu jederzeit was ein Auswärtiger
aufrichtig und erweißlichbietet, zu
geben schuldigseyn sollen.

Ad 13.

Jhro Herzogl.Durchl. resolviren
gnädigst: daß keine Handwerker,
nach der gesetztenZeit in denDör-
fern der Fürstlichen Domainen und
Aemter geduldet werden sollen. Je-
doch mit dieser Erklärung, daß 1)
in den Dörffern welchean der Land-
Strasse liegen, ohne Ausnahme ein
Grob - Schmidt und Baur - Rade-
macherund 2.) die Grob-Leinweber
und Baur - Schneider nur in den
Dörfern, welche zwo Meilen von
der Stadt belegen sind, zn dulden.
Nicht weniger soll zu gleicherZeit
die völlige bürgerlicheNahrung, als
Brauen, Mützen, Brantwein-Bren-
nen den Städten abgetreten, auch
sollen die Häcker, Krämer, Wein-
schenckeruud dergleichen aus den
Dörfern weggeschaffetwerden. Fer-
ner sollen alle FürstlicheUntertha-
nen und deren Gesinde, auch übrige
Wohnhafte von den Aemtern sorti-
rende, ihre Kleidungen,Hüte, Strnm-



HerzoglicheResolution?

Lande in den Herzogs. Domains
und Aemtern, auch denen dazu ge-
hörigen Güthern, Höfen, Mayereyen
und Dorfschaften wohnhafte, sich
alles Mülzens, Branens und Brannt-
wein-Brennens, sowohl von dem
selbst gebaneten, als von andern
erhandelten Korn, zum feilen Ver-
kanf, bey Verlust aller Brau- und
Brantweins-Geräthschast, auch der
auf jeden Coiitraventioiis-gall zu
setzendenhinlänglichen Geld-Strafe
gänzlichenthalten müssen; Hingegen
alle und jede Krüge auch Glaß-
Hütten auf dem Lande in denen
Herzogl. Domainen Aemtern und
Dorfschaftenmit Bier, Brantwein,
Toback, Haack-Waaren und andern
Mctualien aus denen Mecklenbur-
gifchen Land-Städten müssen bele-
get und versehenwerden. 3) Auch
alle Krämer, Häcker und Wein-
schencke,welcheauf dem Lande be¬
findlich, von denen Herzogl. Do¬
main?», Aemtern nnd Dörfschaften
gänzlich weggeschaffetund in die
Städte sich zu begeben, angehalten
werden mögen, mithin alle denen
Bürgern in denen Städten gehörige
Kaufmannschaft,Handlung und Ge-
werbe auf dem Lande völlig abge-
stellet werde, bey der auf jeden
Contraventions - Fall zusetzenden
Strafe der Confiscation der Maa¬
ren nnd anderer Geld-Busse: Damit
auch wieder obiges kein Unterschleif
geschehe,würde denen Bürgern aus
denen Städten, ohne vorhergehende
Requisition derer Beamten, jeden
in ihren District die Visitation
gnädigst zu verstatten seyn.
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pse, Schue samt allen zur Wirt¬
schaft nöthigenVictualien in specie
auch das Bier, und Weiß-Brod zu
Hochzeiten, Kind-Taufen, Kirch-
Gang, Begräbnissen nnd Erndten,
auch allen übrige» Ausrichtungen
(nur, daß ihnen alleinerlaubetwird,
Covent in ihren Häusern zu sieden)
aus den Städten nehmen, jedoch,
daß, hergegen, 1.) ein billigePreise
gesetzet. 2.) die Käufer nicht auf-
gehalten und 3.) mit guten Waaren
versehen werden. Die Schneider
und Lein- Weber ans dem Lande
sollen keine andere, als Bauer-Ar-
beit machen, hingegen auch die in
den Städten keine Arbeit ans dem
Lande, beyStrafe der Confiscation,
machenlassen. Es sollen auch ob-
berührte Handwerker in den Amts*
Dörfern keineGesellen halten, jedoch
wird den Schmieden, die Haltung
eines Gesellen, wenn sie dessenbe-
nöthiget, zugestanden. Damit nun
wieder obiges kein Unterschleifge¬
schehe, dürfen die Bürger ans den
Städten, ohne vorhergehende'.Re¬
quisition der Beamten, jede in ih-
rem District die Visitation thnn.
Wann sie aber einen Unterschleif
befinden, sollen sie selbigenbey dem
Schulzen in dem Dorf, niederlegen,
darauf aber bey dem Beamten um
dessenAbfolgeanhalten. Jhro Her-
zogl. Durchl. werden auch ihre Be-
amte instruiren, daß sie die Abfol-
gung nicht difficultireit. Hergegen
sollen auch die Aemter in den Städ-
ten für alle Exessenbey dergleichen
Visitationen gehalten seyn, und bey
willkührlicherStrafe nichts zerschla-
gen, zernichten, oder, was nicht zu
demUnterschleifgehöret, wegnehmen,
weniger die Lente, so den Unter-
schleifgethan, wörtlich oder thätlich
tzbel tractiren. Würden die Zünfte
in den Städten einen von vorbe-
schriebenen Handwerkern auf dem
Lande in ihre Zunft aufzunehmen
Bedenken haben, soll dieser den-
noch ohngehindert und ungestöhret
bleiben.



Ad 14.

Werden Jhro Herzogt. Durchs,
alles dasjenige, was in Ansehung
der dieferhalbvorwaltendenlitispen-
denz sich immer thun lassen will,
gnädigst ZUverfügen, nichtentstehen.
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U.

Daß nnn, wegen Restitution der
BürgerlichenNahrung von demLande
an die Städte eine Gleichförmigkeit
in denen der Ritterschaft und ande-
ren Landes-Emgefessenengehörigen
Güthern mit Einbegrif der Gemein-
schasts-Oerter beobachtetund selbige
auch hiezn, denen Landes-Gesetzen
gemäß angehalten werden; so bitten
Städte nnterthänigst, Jhro Herzogl.
Durchl. wollten desfalls dieLandeö-
Väterliche Fürsorge zu tragen und
zum Behuf dessenhinlänglicheVer->
anstaltnng zu machen,huldreichstge-
ruhen.

15. Ad 15.

Daß das Hausiren derer fremden Wird aevardi'ret, jedochmit dem
Krämer und Juden, anchderenWei- Beding, daß die Einheimischendie
der und Kinder, mit allerlei)Waa- Waaren bey Händen haben, und
ren, solche haben Nahmen wie sie die Käufer nicht übersetzen,
wollen bey Confiscatioii der Waa¬
ren, und nahmhafterauf jedenCom
traventions-Fall zu setzendenGeld¬
oder Leibes-Strase, auf dem Laude
sowohl, als in denen Städten, aus-
serhalb derer Jahr-Märkte verbo-
then werde. AußgenommendieBöh--
mischen Glaß - Träger, Leinwands-
Händler, Olitäten - Krämer, Land-
Charten und Kupser-Stiche-Händler,
Stroh - Hüten, Mause - Fallen und
Hechel-Träger, wenn selbige, ausser
letztere dreyen, zuvor in einerMeck-
lenburgischen Stadt das Bürger-
Recht angenommen,und daselbstdie
BürgerlichenOnera mittragen, auch
darüber von derselbenStadt-Obrig-
keit ein Attestat producirai kön¬
nen.

16,

In specie dem Hof-Juden und
dessen Leute», worunter diejenige,
welchener Pässe, um ein gewisses
Geld, zum freyen Handel ertheilet,
mit zu rechnen, das Hausiren a»fm
Lande und in denen Städten nicht
weiter zugestandenwerde.

Ad 16.

Wird secordiret



17.
Denen Städten der Zehnte-Theil

von dem ganzen Ertrag der Con-
«nmtions-Steur einer jeglichen Stadt
sä usus publicos fo lange dieser
Modus dauret, gnädigst zugelassen.
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A<1 17.
Der Zehnte Theil der Aeeise

oder jährlichen Kontribution aus den
Städten bleibet denselben, jedoch
auf Berechnung zu gemeinem der
Städte Besten, absonderlich zu Til-
guug der Städte Schulden. Wann
aber diese völlig abgesühret seyn,
auch einige von den Städten keine
gemeine Stadt-Schulden haben sol-
ten, wird ihnen hinsühro der zwan¬
zigste Theil in perpetuum aus
Gnaden gelassen, jedoch daß sie das-
selbe, zu Anlegung Brunnen, pub-
liquer-©ebäude, Besserung der Mau¬
ren, Brücken, Dämmen und Graben,
in so weit zu diesen drey letztern
(nämlich Brücken, Dämmen und
Graben) sie gehalten seyn, mit em-
ploiren. Wann solches alles aber
in den Stand gesetzet worden, las-
sen Jhro Herzogl. Durchl. gnädigst
geschehen, daß dieser zwanzigste Theil
zum Noth-Pfenning von den Städ-
ten aufgehoben, und solchergestalt
gegen Pfände bestätiget werde, daß
die daher fallende Renten wieder
zu Capital geschlagen, und dadurch
der künftig zu besorgende Nothfall
bestritten werden könne; Gestaltsam
zu sothanem Behnef alle Jahr Rech-
nnng, wie bißhero an jedem Ort
gebräuchlich, auf eine gewisse Zeit
abgeleget werden soll: Jhro Herzogl.
Durchl. auch Ihrer Regierung die
Nachsicht und Ausnahme solcher
Stadt-Rechnung, so oft es nöthig,
zu verfügen vorbehalten.

13.
Keine Recoguitiones von denen

Aemtern und privilegirten Meistern
mehr zu fordern.

19.
Daß das Mülzen, Brauen und

Brantwein - Brennen einem jeden

Vollst. Mecklb.Eesetzsamml.Bd.l.

Ad 13.
Alle jährliche llecognitiones für

die bißher von Jhro Herzogl. Durchl.
gnädigst ertheilte bürgerliche Privi-
legia sollen von nun an cessircn,
und wann deren fernerhin einige
gnädigst gegeben werden solten, dein
Publica zum Besten dafür gleichfals
keine jährliche Recognitiones ange¬
nommen werden.

Ad 19.
Es soll keine gewisse Anzahl Brau-

Häuser angeleget werden, sondern

14
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Bürger, jedoch wann sein Hauß also
conditioniret, daß es ohne Feuers-
Gefahr geschehen kann, srey stchen
möge.

20.
Von dem aus der Stadt gehen-

den Malz, Bier und Branntwein
keine Steur abgefordert werde.

21.
Die Handwerker Key ihren Rollen

gnädigst zu schützen.

22.
Derer Aemter Gravamina, wann

sie übergeben werden, der Billigkeit
nach, abzustellen.

23.

Daß die Säcke, wenn sie einmahl
gestempelt, so lange sie halten kön-
neu, nicht verändert werden, auch
denen Wählenden srey stehen möge,
das abgemahlte Korn und Mehl,
welches schon versteuret ist, und in
den gestempelten Säcken sich nicht
wieder füglich einstampen lässet, in
andere Säcken wieder zurück und
nach Hause zu nehmen.

vom 21. Decbr. 1748.

altem Herkommen nach, einem jeden

srq) bleiben, zu Mützen, Bier zu
brauen und Brantweiu zu brennen,,
und also so gut er kann, sich in der
Stadt zu ernähren; jedemioch ist die
Stadt - Obrigkeit schuldig, hiebey
Sorge zu tragen, daß die Feuer-
Stätten zur dergleichen Nahrung
quaiificiret, und für alle Feuers-
Brunst ßcher genug seyn mögen.

Ad 20.

Bleibet es bey dem Modo con-
tribuendi.

Ad 21,

Alle und jede Handwerker sollen
bey «ihren Amts-Rollen, über welche
sie bereits die Confirmationes er¬
halten, oder annvch suchen und er-
halten werden, geschützet und denen»
selben zuwieder Ihnen nichts ange-
mnthet werden; jedoch daß die
£Reichö-Constitution wieder die Miß¬
bräuche der Handwerker in ihrem
Vigore bleibet.

Ad 22.

Sollen den Rechten und der Bil»

ligkeit nach erlediget werden.

Ad 23.

Wegen der Säcke lassen Ihr»
Herzogt. Durchl. gnädigst geschehen,
daß von jedweden sein eigener Lein-
wand, jedoch, daß solches gut und
dichte sey, dazu genommen und von
solchem Leinwand die. Probe den
Einnehmern zuvor gezeiget werde,
damit eine Gleichförmigkeit darunter
bleibe, und keinem vor dem andern
proegravation wiederfahre. Diese
von berührten Leinen gemachte Säcke,
werden in Gegenwart obgedachter
Einnehmer von einer jeden Stadt,
einmahl gestampet und gestempelt.
Es wird nemlich das Boden-truckene
Malz gehäufet, das übrige Getreide

aber als Dam-Malz, Weitzen, Ro¬

cken, samt dem Schroot-Korn nicht



HerzoglicheResolutionen vom 21. Decbr. 1748. 211

gehäufet. Und wann die Säcke
solchergestalt einmahl gestempelt und
gestampet seyn, werden sie nicht
nachgestempelt, so lange sie ganz
und brauchbar sind. Jmmittelst aber
nnd biß obangezielte neue Säcke
fertig, werden die gegenwärtige alle
einmahl gestampet und gestempelt,
jedoch umsonst nnd ohne Entgeld,
und bleibet solchergestalt einem jeden
frey, ob er die alte Säcke bey be-
halten oder neue machen lassen will.
Für Stempelung, Stampung, oder
Ueberziehung neuer Säcke, soll von
einem, er fey groß oder klein den
Einnehmern nicht mehr, als zwey
Lübfche Schilling gegeben werden.
Jhro Herzog!. Durchl. erlauben auch,
das abgewählte Korn, biß zu weit-
rcr Verordnung in andere Säcke
gefüllet, aus der Mühle zurück
nehmen.

24.

Daß denen jungen Bürgern, zu
beßerer Einrichtung ihres Haus-We-
sens, zwölf Reichsthaler, aus der
Consuintions-Steuer, gereichet und
dieselbe das erste Jahr von allen
Bürgerlichen Oneribus befreyet wer¬
den.

25.

Denen Neuanbauenden, an Stat
der sonst üblichen 6 Frey-Jahre ein
gewisses und Erkläckliches aus der
Accise nach dem Reglement von
Anno 1708 zufließen zulassen, auch
ein gleiches denen jenigen angedei-
hen zulassen, welche ihre Scheuren
zu Häuser entrichten, alte ganz bau-
fällige Häuser reparireit, und mit
Ziegel behangen müssen.

26.
Daß von denen jenigen, so aus

einer Stadt in die andere, oder aufs
Land ziehen, und im Lande bleiben,
a Serenissimo keine decimae gefor¬
dert werden, sondern denen Städ-
ten allein verbleiben, wann aber
jemand ausserhalb Landes ziehet, ist

Ad 24 & 25.

Erklären Jhro Herzogt. Durchl.
sich gnädigst den hiebevorigen Fürst-
lichen Resolutionen und Verordnung
gen desfals nachzugehen.

Aä 26.

Wird ersteres, wen« ttemlich der
Umzug nur aus einer Mecklenburg!-
schen Stadt in die andere geschiehet,
und solches in jeder Stadt erweiß-
lichen Herkommens ist, secoräiret,
von den aus dem Lande Ziehenden
aber werden die dechnae dem Lan-

14»
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Key dem, wie es bey jedem Orth
hergebracht, gelassen werde.

27.

Daß alle dieienige, so Bürgerliche
Nahrung treiben, von der Contri-
bution und allen andern Oneribus
publicis, zum Nacktheit und Be-
druck der andern Kontribuenten
nicht befreyet und die dem entge-
gen erschlichene privilegia sofort
cassiret werden.

28.

Als auch bekannter Massen die
Magistrats-Personen in denen Städ¬
ten mit gar geringer Rang und
jährlichen Salariert versehen, so wird
»nterthänigst gebeten, in Hochfürstl.
Gnaden, Bürgermeistern und Rath
in denen Städten eine Verbesserung/
ihrer ordentlichen salariett zu accor-
diren, und denenselben einen vor-
züglichen Rang zu ertheilen, damit
dadurch ^naiiüoirte Leute, in denen
Städten sich niederzulassen aufge-
muntert werden mögen.

29.

Daß die Beobachtung des Poli-
cey-Wesens Jhro Herzogl. Durchl.
Bürgermeistern und Rath einer jeg-
lichen Stadt allein zu lassen gnädigst
geruhen mögen.

30.

Denen Hochfürstl. Mecklenburgs
schen hohen Gerichten gnädigst zu
demandiren, denen Magistraten und
Nieder-Gcrichten in denen Städten,
nach Einhalt der Hochfürstl. Meck-
lenb. Land- und Hof-Gerichts-Ord-
nung und verschiedenen Fürstl. Ke-
Solutionen in dem jure primae In-
stantiae nicht zu beeinträchtigen,
folglich Klagen wieder die Bürger
und Einwohner in denen Städten
nicht anzunehmen, sondern ad forum
primae instand® ex officio zu ver¬
weisen, imgleichen an Bürgermeister
und Rath hinfüro, bevor dieselbe

des-Fürsten, vi juris Superioritatis
schlechterdings vorbehalten und vin-
diciret.

Ad 27.

Wollen Jhro Herzogl. Durchl.
gnädigst, daß niemand von der
Accise, auch keiner der zu Bürger-

Recht liegende Häuser bewohnet,
von den real-Oneribus, wohin die
Quartier-Gelder gehören, ausgenom-
men seyn sollen.

Ad 23.

Wollen Jhro Herzogl. Durchl.
Landes - Fürstl. gnädigst Absicht und
Vorsorge nehmen, damit die Bür-
germeister und Rathsverwandte hier-
unter zu frieden gestellet werden.

Ad 29.

Wegen deö Policey-WesenS blei-
bet es bey eines jeden Orts Ob-
servance, salvo tarnen superiori-
tatis jure.

Ad 30.

Wird ohne Ausnahme gnädigst
hiemit bewilliget.
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vernommen, extra casus exceptos

keine Mandata sine clausula zu
erkennen.

81.
Da auch an vielen Orten, wegen

der Hochfürstl. Stadt-Richter viele
Ungelegenheiten und Bedrückungen

derer Bürger erwachsen; So wird
unterthänigst gebeten, Jhro Herzogl.
Durchl. geruheten huldreichst denen
Magistraten die Jurisdiction der
Nieder-Gerichte gänzlich zu überlas-
sen, oder aber wenigstens Fürstmil-
dest dahin zu propendirert, daß,
anstatt der bisherigen Richter, zwey
Rathsverwandten nomine Serenis¬
simi und der STaths-Collegioniin

die Nieder - Gerichts - Verwaltung
committiret werden möge.

32.

Ferner die gnädigste Verordnung
zu machen, in Streitigkeiten der
Bürgerschaft in denen Städten un-

ter sich oder wieder die Raths-Col-

legia keine weitläustige und Geld-
spilleude Processe zum merklichen

Verderb der ohnedem von Mitteln
entblößten Städte »erstattet und daß
in dergleichen Streitigkeiten zu vor-
derst durch eine Commissi»», welche
ein oder ander Magistrats-Personen

in denen Vorder-Städten aufzutra-

gen, die Güte für allen und «jit

höchstem Fleisse versuchet, oder bey

deren Entstehung, nach kurzer recht-
licher Untersuchung und abgestatteter
Relation cum voto, bey einem hier-
nächst anzuberahmenden Vorbescheide,
wo immer möglich die Sache durch
einen Abschied abgeurtelt und ent-
schieden werden mögen.

33.

Daß ohne Vorwissen und Ein-
willigung des Magistrats den Bür-
gern so wenig Singulis als insge¬
samt von denen Stadt-Gütern oder
Juribus zu veräussern oder gar zu
verschenken verstattet werden möge,
zumahlen denen Magistraten in denen

Ad 31.

Bleiben zwar die Richter, wie
bißher, jedoch sollen die abusus und
Beschwerden, auf jedesmahlige Spe-
cial-Anzeige gerechtest remediret und
abgeholfen werden.

Ad 32.

Wird völlig accordiret nnd soll
desfalls behufige Verordnung an die
Justitz-Collegia ergehen.

Ad 38.

Ist billig und wird hiemit accor-

diret.



214 HerzoglicheResolutionen vom 21, Decbr. 1748.
Städten die cura des gemeinen
Wesens zu stehet.

3t.

Daß in allen Städten wo noch
keine Stadt-Pfand-Bücher eingefüh-
ret, solche zu Beförderung des ge-
meinen nützlichen Credit-Wesens von
Bürgermeister lind Rath besorget,
und darin alle auf Bürgerlichen
Güthern haftende jetzige und künf-
tige Schulden ordentlich verzeichnet
«erden, auch Key entstehenden Prio-
ritsst-Streitigkeiten denen im Stadt
Pfand-Buch verzeichneten Schulden
der Vorzug zuerkannt, auch dteAd-
ministratorcs derer piorum cor-
porum, imgleichen die Ehe-Frauens,
ratione ihrer illatorum und welche
fettsten ein jus praelationis prse-
tendiren, ihre Forderungen in sol-
che Pfand - Bücher verzeichnen zu
lassen schuldig seyil sollen.

35.

Von denen zu Bürger-Recht lie-
genden Häusern und andern immo-
bilibus das Eigenthum nicht anders
als durch Veranlassung fürm Stadt-
Buche auf andere Possessores trans-
feriret werden könne.

36.

Ad 34.

Wird bewilliget, und den Vor-
der-Städtischen Magistraten hiemit
oommittiret, es so in den Städten
ihres districts zu regulirctt, auch
davon demnächst zu berichten, damit
das nöthige hievon durch ein öfent-
liches Edict zu jedermans Wissen¬
schaft mid Nachachtung gebracht wer-
den könne.

Ad 35.

Wird bewilliget, und soll darüber
Landes - Fürstliche allgemeine Ver-
ordnung ergehen.

Ad 36.
Daß die Grund-Stücke und Län- Lassen es Jhro Herzogs. Durchl.

dereyen, welche nach der publication hierunter bey der Policey-Ordnung
der Polizey-Ordnnng de Anno 1572 und den gemeinen Rechten bewenden,
von denen Städten an benachbarte
I)omamal- und Cammer- oder ade-
liche Güther gekommen, nach Ein-
halt solcher Policey-Ordnung wieder
an die Städte gebracht, allenfalls
bey Entstehung eines gütlichen Aus-
kommens mit denen jetzigen Pos-
sessorfbus bey solchenfalö anzustel¬
lenden Vindiestions-Klagen sum-
marie procediret, und Larinn Mit
Ausschliessung aller kemedioium
verfahren werden

37. Ad 37.
Daß bey entstehenden Feuers- Werden Jhro Herzogt. Durchl bey

Brünsten, welche der Höchste verhü- so betrübten Fällen, die GOtt ver«
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tei wolle! denen Verunglückten eine
Sechsjährige Freiheit gnädigst möge
verstattet werden; nicht weniger

38.

53KriegS-Zeiten, Cinquartirung
und durch-Marchcn fremder 'I'roup-

pen und an selbigen etwan zn lei-
ftenden Lieferungen an Geld, Korn,
Brod^, oder Vouraxe auch andere
Vietu^lien einer jeden Stadt nach
Proportion des Quanti der daher
entstehenden Schäden «nd Kosten,
wenn solches den Ertrag eines Iah?

res Contribution übersteige, wenig¬

stens eine halbjährige Contribution,

und wann jenes Quantum die jähr¬
liche Contribution von einem gan¬

zem Jahre möge remittiret werden,
wo mit so lange continuiten seyn
würde, als solchepressure» dauren.

39.

Daß ein beständiges billigmäßiges
March-Reglement, mit Zuziehung

Ritter- und Landschaft denen Reichs-
Constitutionibus gemäß errichtet nnd
darüber festiglich gehalten, auch von
Städten gewisse Commissarien be-
bestellet, denenfelbigen der March
bey Zeiten kund gemachet, dte March-
Route zngefand uud ohne deren
Unterschrift keine Quartieren gemacht
werden mögen.

40.

Daß die Einnahme dieser Contri¬
bution denen hiezu qualificirten
Magistrats-Personen in denen Städ-
ten für andern gnädigst anvertrauet
werden möge.
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hüte! Jhro Landes-Fürstl. milden

Beytrag, nach den Umständen ihres
Etats, auch sonst durch Mittheilung

vorträglicher Verordnungen zu lei-

sten, nicht entstehen.

Ad 38.

Lassen Jhro Herzogl. Durchl. eS

bey demjenigen, was hierunter den

Reichs - Constitutionen, Landes - Her-

kommen und der Billigkeit gemäß

ist.

Vrf'. .

Ad 30.

Jhro Herzogl. Durchl. wollen dar-

auf zum gemeinen Besten ihrer Lan-

des-Stände in Gnaden bedacht seyn.

Folglich, wann ein beständiges Mar-
che-Reglement errichtet wird, gnä¬

digst Sorge tragen, daß bey den

Marchs» die Städte für andern

nicht xraviret werden sollen. Lassen

auch gnädigst geschehen, daß hinfüh-

ro bey allen Durch Barchen von

den Städten, worauf der March

zugehet, gewisse Commissarii mit

bestellet werden, denen der March

bey Zeiten kund zu thun, die March-

Route zu zu senden, und ans deren

Unterschrift nur allein die Quartier

zu machen.

Ad 40.

Jhro Herzogl. Durchl. wollen die
diesjährige Einnahme zebetener mas-

sen geschehenlassen; jedoch wird vor-

aus gesetzet, das die vorzuscl)lagen-

de Subjecta ihrer Fähigkeit und ih-
rem Vermögen nach, dazu qualifici-

ret seyn. Jhro Herzogl. Durchl.

behalten sich aber siirÄünftig^ weu
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41.

Daß Key diesem Modo Contri-
butionis ohne Zuziehung und vor-
hergegangene unterthänigste Einwil-
ligung derer Städte keine Verän-
dernng, weniger Verhöhung verfüget
noch solcher so wenig an Einzelne
noch Gesellschaften verpachtet werden
möge. Gestakten dann auch.

42.

Sr. Herzogt. Durchs- Fürstnnldest
pvojjendireti wollen, bey zu ertheilen-
ven künftigen ferneren Instructionen
an die Steuer-Bediente dieser Steuer
halber jedesmahl zuvorderst derer
Magistraten in denen Vorder Stäb,
ten untertänigstes Bedenken zu er¬
fordern und darauf in höchstenGna-
den zu reflectiren,

43.
Das die jedes Ortes znbezalende

Steuer an gangbarer kleiner Münze
anzunehmen und von denen Contri-
buenfett keine Lagio zu fordern,
solches auch dem zu pnblieirenden
Edict zu inseriren, imgleichen von
denen Steuer-Bedienten nicht mehr
als 1 ßl. für das jegliches Jahr je-
demOnntriduenten zugebenden Steu-
er-Bnch wie vormahls gebräuchlich
gewesen, auch hinführo nur möge
gefordert werden.

41
Daß die Wahl-Gerechtigkeit derer

Raths-Glieder dem Collegio Magi¬
strates jeglicher ©taöt möge »erstat¬
tet und gelassen werden, wobey je-
doch bey Erwählung eines Bürger-
meisterö darauf würde zusehen seyn,
daß eine Gelehrte und qualificirte
Person jederzeit gewählet werde.

45.
Wann hinkünftig dieser Modus

vom 21. Decbr. 1743.
tere Landes-Fürstl. Visposition, a.lch
Iioo anno nöthigen falls hie rder
da einen Controleur zu bestellen,
bevor.

Ad 41.

Versprechen Jhro Herzog!. Dnrchl.
ohne die Städte gehöret zu haben,
keine Veränderung mit dem jetzigen
Modo vorzunehmen.

Ad 42,
Soll nach Befinden gnädigst ge-

schehen.

Ad 43.
Wird aceordiret.

Ad 44.
Lassen es Jhro Herzogl. Dnrchl.

bey dem, wie es dishalb altem Her-
kommen nach, bey vorigen Regie-
rungen, an jeden Ort gehalten ist,
bewenden.

Ad 45.
Jhro Herzogl. Durchl. können zur
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contribuendi mit unterthänigster be-
bewilligung derer Städte aufgehoben
und ein anderer eingeführet werden
müste; So bitten Städte unterthä-
«igst, daß Jhro Herzogs. Durchl.
geruhen mögten, dennoch über die
jetzo »erbetene Herzogt. Rosowtio-
nes vestiglich zu halten, und dabey
die Städte beständigst und kräftigst
in höchster Hulde zu maintenirett.
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Zeit hierüber nicht anders als nach
dem Maaß der Städtischen Erklä-
rung, nemlich pro Iwo iiimo, die
gnädigste Versicherung geben.

Schwerin den 21. Deeemb. 1743.

Landeö-GrundgeseHlicher Erbvergleich vom

18. April 1755. *)

Ä)ir Christian Lud ewig von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklen«
bürg u. s. w. Urkunden hiemit für Uns und Unsre Nachkommen, Regie-
rende Herzoge zu Mecklenburg: Nachdem Jhro Kayserliche Majestät, dem
von Uns, gleich mit Antrit Unsrer Regierung gefasseten, und von Zeit
ZU Zeit, so viel an Uns, kenntlich gemachtem Landes-Väterlichem Vorsatz,

alle von Unseren in Gott ruhenden Vorfahren an der Regierung hinter-
lassen« innerliche Streitigkeiten, durch gründliche Verträge zu heben, mit-
hin Unsere gesammte Lande in die Glückseligkeit des Friedens und der
Ruhe zu versetzen, dadurch zu Statten zu kommen, allerhuldreichst geruhet
haben, daß Allerhöchst-Dieselbe bereits unterm 9. Junii 1749., zu gütli-
cher Hinlegung aller, zwischen Uns und Unsrer Ritterschaft der Zeit ent-
standenen und entstehen wollenden Streitigkeiten, eine Kayserliche Hof-
Commißion zur Güte allergnädigst zu verordnen, und in deren Verfolg
Wir mit der Erbaren Unsrer lieben getreuen Ritter- und Landschaft, über
die, zwischen Uns und ihr, theils vorgefundene, theils unverhost neüent-
standene Irrungen, in die Wege zum Vergleich getreten sind: daß nun-
mehro die bis hieher, theils vor allerhöchst-gedachterHos-Commißioii, theils
hier im Lande gepflogene mühsame Handlungen, ihr vergnügliches Gedey-
hen erreichet, und Wir unter Kayserlicher allerhöchster Obwaltung mit
Unserer Ritter- und Landschaft folgenden Vergleich getroffen, vollzogen,
und von Nachkommen zu Nachkommen unverbrüglich zu hatten, Landes«
Fürstlich versprochen haben.

*) Man wolle, die zu §. 520 und zum Schlüsse dieses Gesetzes angefügten Bemerkungen
nicht übersehen.
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8- 2-

Wir verkündigen nnd versprechen also hiemit gleich NnfangZ Unse¬
rer gesammtcn Ritter- und Landschaft vollkommene Sicherheit und Erhal-
tung bey Ihren Rechten, Gerechtigkeiten, Freyheiten, Vorzügen, Gebräu-
chen, und Gewohnheiten, wie solche Unsere Ritter- nnd Landschaft über»
Haupt, oder ein jeder Stand für sich alleine, und ein jeglicher derselben
insonderheit, rechtsbeständig erworben und hergebracht hat.

§. 3.

Und da Wir schon in dem ersten Jahre Unsrer Regierung der
Ritter- und Landschaft einen förmlichen und bündigsten BestätigungS-
Brief über ihre Rechte und Gerechtigkeiten ertheilet; So wollen Wir
auch, zu uochmahligem Beweis, wie sehr Uns die Erhaltung derselben am
Herzen liege, die, Unsrer Ritter- und Landschaft von Unfern in Gott
ruhenden Vorfahren, verliehene Rechte, Privilegien und Begnadigungen,
welche in den Assecurations-Reverfen überhaupt, und insbesondere in den,
zur bequemer» Einsicht und Norm, unter den Nummern I. & II. beyge¬
fügten Reversalen von den Jahren 1572, und 1621, in den Resolutio-
nilras ad Gravamina, und in den darauf ergangenen Kayserlichen nnd
Reichs-Mcariats-Erkänntnissen, enthalten sind, abereinst Landes-Fürstlich
anerkannt, bestätiget und versichert haben, der Gestalt: daß solche in allen
Punkten und Articuln, welche in diesem Fundameutal-Vergleich nicht
anders wohin verglichen worden, als LandeS-Grund-Gesetze, nach wie vor
gehalten, angezogen und geltend gemachet, die von Ritter- und Land-
schaft auch dabey alle Wege geschützet, gehandhabet, und dagegen nicht
beschweret werden sollen.

Z. 4.

Gleichwie nun Unser so wohl, als Unsrer getreuen Ritter« und
Landschaft Wunsch und Absehen dahin gehet, daß so wohl alle alte, noch
nicht erledigte Landes-Beschwerden, als auch alle neue Irrungen völlig
zur gesammten Zufriedenheit hingeleget und verglichen werden mögen;
So soll sich dieser Fundamental- und Erb-Vertrag über alle in vorigen
und neueru Zeiten ergangene Beschwerden in der Maaße erstrecken, daß
nicht nur die unerledigte Beschwerden alter und jetziger Zeiten, gänzlich
in diesem Vergleich abgethau, sondern auch die, dieserwegen hiebevor er»
gangene, so wohl Kayserliche- und Reichs - Vicariats - Erkänntnisse, als
ertheilete Landes-Fürstliche Reversales und Resolutiones nochmals aner¬
kannt, bestätiget, bekräftiget, erläutert, und solcher Gestalt zur uuwandel-
baren Verbindlichkeit aufö bündigste vestgesetzet seyn sollen.
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Erster Articul.

Von der Landes-Contribution zu Garnisons-Fortisi-

cations- Legations-Kosten,zu Reichs-Deputations- und
Crayß-Tagen, auch Cammer-Zielern.

§. 5.

a das Contributions-Wesen in Mecklenburg von Zeit zu Zeit eine
Materie zu mancherley innerlichen Zwistigkeiten, Theils zwischen den
Landes-Fürsten und Ritter- und Landschaft, Theils zwischen der Ritter-«
und Landschaft unter ihr selbst, abgegeben, und Wir daher alle» Bedacht
dahin genommen, daß in Ansehung des Contributions-Wesens, und alles
dessen, was dem anhängig ist, mit Ritter- und Landschaft eine billige,
und zu ewigen Zeiten bestehende Vergleichung und Richtigkeit getroffen
werden möge; So haben Wir

(I.)
so viel die aus den Ritterschaftlichen Güthern insonderheit jährlich, zir
obgedachten, in Reichs-Gesetzen selbst vorgeschriebenen Erfordernissen, zu
erlegende Contribution betrift, über den Mochim so wohl, als über das
Quantum derselben, Uns mit Unsrer getreuen Ritterschaft folgender Ge-
stalt unwiderruflich verglichen, daß in den Ritterschastlichen Güthern der,
von der Ritterschaft selbst, als der älteste und füglichste, beliebte Hnfen-
Modus von nun an bis zu ewigen Zeiten hiemit angenommen, zugestan-
den, und vestgesetzet seyn soll.

§. 6.

Wann nun der Hufen-Noä,i8 zur sichern Norm im Contribntions--
Wesen nimmermehr gereichen kann, daserne nicht zuvor die eigentliche
Anzahl der würklich vorhandenen Husen, dann auch der Begrif einer
Hufe an ihr selbst, ins gewisse gesetzet worden; So haben Wir Uns mit
Unsrer getreuen Ritterschaft, die nach den Reverfalen ein freyer Stand
ist und seyn soll, mit billigmäßiger Voraus- und Vestsetzung ihrer Im-
munität, einer allgemeinen Ausmessung der Ritterschastlichen Güther ver¬
glichen, und solchemnach,wegen des ganzen Ritterschastlichen Hufen- Mes-
sungs- und Bouitirungs-Wesens, nachfolgendes verabredet, und Packt-
weise vestgesetzet.

8. 7.

Es soll nämlich die Ausmessung aller und jeder Ritterschaftlicher
Güther, sie mögen Stamm-Güther oder nicht, Lehn oder Erbe seyn, mit
^llcn ihren gegenwärtigen Höfen, Dörfern, Aeckern, Wiesen, Holzungen,
Brüchen, Möhren, Land-Seen, Weyden, und allen Ländereyen, auch
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übrigen Pertinenzien, wie die Nahmen haben, ohne Unterscheid, von wem
dieselbe besessen werden, und ob sie vorhin für Ritter-Hufen, Hof-Acker,
oder Baur-Hufen gehalten worden, nach dem, zwischen Uns und Unsrer

Nun?. Ritterschaft besonders verglichenen, und unter den Nummern III. und IV.m.&iv. hieben geschlossenenMessungs- und Bonitirungs-Fuß vorgenommen, und
demnächst in einem jeden, durch solche Ausmessung und Taxation zu einem
gewissen Hufen-Stand überhaupt gebrachten Adelichen Guth, ohne einige
weitere Ausnahme, die Hälfte der Hufen, gegen Leistung der, in allen
Lehn- und Allodial-Briefen vorbehaltenen Ritter- und Mann-Dienste, von
der Landes-Contribution befreyet, und solcher Gestalt für Immun zu
ewigen Zeiten gehalten werden: Die andere Hälfte der Hufen aber, eS
besitze sie wer da wolle, Contributions pflichtig bleiben, und von selbiger
steuerpflichtigen Hälfte der Hufen die jährliche Landes-Contribution abge-
tragen werden solle.

§. 8.

Die Consistenz, oder der Jnnhalt einer Hufe, wird hiedurch sol«
cher Gestalt bestimmet, daß darunter ein Erstreck und Jnbegrif vonDrey»
l) und ert Scheffeln Einfall und claßificirtem Saat-Lande, Wiesen und Weide
«erstanden wird: mithin wird die Zahl der Ritterschastlichen steurfreyen
so wohl, als steurpstichtigen Hufen, wenn zuvor alles nach der, im ersten
Articnl unter den Nummern III. und IV. zum Grunde liegenden In-
strucktion, gemessen und tariret ist, auf solche Art ausfündig gemacht, daß
alle, bey der Ritterschastlichen oder Adelichen Feld-Marken und Dorf-
schasten befindliche Grund-Stücke, an Aeckern, Wiesen, Weyden, Holz,
Rusch und Busch, und wie es sonsten Nahmen haben mag, nichts als
die hiernächst benannte wenige, von Uns ausdrücklich nachgegebene Stücke,
davon ansbeschieden, in einS wirft, und so oftmahl eine volle Hufe sta-
tuiret, als oftmahl sich in mehrbemeldeten Ritterschastlichen Güthern volle
Dreyhundert Scheffel an Saat-Lande, Wiesen, Weiden, Rusch und Busch,
nach der Kette und der Taxe der beeydigten Hauswirthe finden.

§. 9.

Wobey jedoch Oeconomischer Billigkeit nach ausdrücklich vorbedun-
gen ist, daß ein >Landübliches Baur-Fuder Heu für zw ee n Scheffel claßi-
ficirten Saat-Landes in beyderley Fällen, es sey hinlänglicher oder über-
flüssiger Wiese-Wachs vorhanden, oder es fehle daran, gerechnet werden
sollen: Gleichwie hingegen jeglicher Scheffel claßificirten Saat-Landes,
gegen jeden Scheffel Jnstrucktionsmäßig bonitirter Weyde, auf- und ab¬
gerechnet wird.

§. 10.

Die Scheffel- und Ruthen-Maaße betreffend, wird der richtige
Rostocker Scheffel zum Grunde genommen: Auf eine Ruthe aber, werden,
nach hiesiger oder Lübecker Maaße, Acht Ellen oder Sechszehn Fuß, und
auf einen Fuß zwölf Zoll, mehrern Jnnhalts der unterm Num. III. bey-
gefügten Messungs-Jnstrucktion, gerechnet.
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§.11.
Wegen Taxation und Claßification der Aecker, Wiesen, Weiden,

Holzungen, Möhre, Rusch, Busch und Seen :c. lieget die unterm Rum-
wer IV. verglichene Bonitirungs-Jnstrucktion, ohne alle weitere Reser»
vation und Einrede, zum Grunde.

§. 12.

Mit den, binnen der AdelichettGüthern, Feld-Markten und Dorf--
schaften etwa belegenen, oder damit vermenget?« Pfarr- und übrigen
GeistlichenAeckern,samt allen sonst erweißlichad pia Corpora gehörigen
Grund-Stücken, soll es solcherGestalt gehalten werden, daß, was davon
bishero nicht steurpflichtig gewesen, oder den AdelichenPossessoribus
als Contribuable angerechnet ist, auch künstig der Ritterschaft nicht zur
Last gereichen, vielmehr auch geschehenerVermessung, Key Ausrechnung
des steurbaren Husen-Standes, abgeschlagenwerden soll.

§. 13.

Damit aber künstig hierüber keinerley Streit oder Irrung ent-
stehe; So sollen die Pfarr- und übrige GeistlicheHufen hiemit folgender
Gestalt bestimmetfeyn: So ostmahl ein solcherPrediger, welcher Theil
an des Guths oder Dorfs Außen-Weide hat, «weißlich, oder nach un-
trieglicher Maaßgebung der Kirchen-Bücher, und Visitations-Protocolle,
an saatbarem Lande, oder an urbaren Wiesen-Gründen, in welchen letz-
teren, nach Maaßgebung des 9. Z. ein Baur-Fuder Heu für 2. Scheffel
Einfall gerechnet wird, ein hundert und fünf und siebenzigScheffel Ein-
fall besitzet,so oftmahl sollen auch die Pfarr- und übrige besetzteGeist-
liche Hufen Ein hundert und fünf und zwanzigScheffel an Außen-Weide,
oder in Rusch und Busch gerechnet werden, und so nach Proportion
bey den übrigen.

§. 14.

Jedoch sollen die Geistlichedurch diese, blos zu richtigerAusfin-
dung des wahren RitterschastlichenHusen-Standes, willkührlichangenom-
mene Bestimmung ihrer Husen, nichts erwerben, was sie vorhin nicht
gehabt haben.

8. 16.

Solchen Endes sollen auch an Orten, wo die Prediger und Geist»
liche etwa nur eine, längst vorhin bestimmteAnzahl Vieh halten dürfen,
nicht mehr als präcise fünf elaßificirte Scheffel an Außen- oder gemeiner
Weide auf jeglichesHaupt-Vieh, abgerechnetwerden.

§. 16.

Ob zwar nach Anleitung obigen H. 7. die Ausmessungder Ade-
lichenGüther solcherGestalt allgemeinist, daß nichts, es habe Nahmen
wie es immer wolle, davon ausbeschiedenworden; So sollen dochnach
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geschehenerHauswirthlichet Taxation, KeyAusfindung der steurfreyen und
steurpflichtigenHälfte, nachfolgendeStücke, als: AdelicheHof- und Dorf-
Stäten, ferner auch AdclicheLnst-Gärten, Teiche und geringe Gewässer
und Bäche, welchenicht auf die, in der vestgestelletenBonitirungs-Jn-' strucktionverglicheneArt ästimiret oder taxiret werden können, desglei-
chen die Acker-Koppeln-und Wasser-Graben, nicht minder unbrauchbare
Sand-Schollen, Post- Heer- und übrige beständige,nie zum Aufbrechen
und zur Cultnr und Weide kommendeWege, samt solchen Möhren und
Revieren, welche gar nicht zu Aeckern,Wiesen, und Weiden zu nutzen
sind, abgeschlagen,und den Besitzern der Güther nicht mit angerechnet
werden.

8. i?.

Dahergegen sollen Küchen- und Baum-Gärten, Land-Seen, und
Gewässer, Mühlen-Stäten, und alle andere Grnnd-Stücke, welche an
Aeckern,Wiesen, und Weiden, oder sonst Genuß geben, unter dem An»
schlagbegriffen seyn, und sä computum kommen.

§. 18.

Jedoch sollen die Gärten nicht nach ihrem Ertrag, sondern als
Ackertaxiret werden.

Z. 19.

So kommenauch Wälder, Brüche«Dickungen,ohne einigen Un«
terscheid,mit zum Anschlag.

§. 20.
Doch soll dabey von den Taratoren nur auf den Graß-Wachs,

und auf die darinn zu nutzende Weide, keinesweges aber auf die Be-
schaffenheitdes Bodens, oder auf andere Abnützungen,gesehenwerden.

§. 21.
Daher sollen Wälder, Brüche, und Dickungen, nachdemsie mehr

oder weniger Weide geben, bis an Fünfhmidert Quadrat-Ruthen claßifi-
ciret werden.

§. 22.

Mehrere Quadrat - Ruthen als Fünfhundert sollen auch in den
dickstenZuschlägen, jungen Holz-Kämpen, Latten- Brüchen, und andern
Dickungen, gesetztauch, daß zur Zeit der Taxation solche ganz keine
Weide geben könnten, nicht auf einen Scheffel Einfall gerechnetwerden.

§. 23.

Weil bey der Ausmessung und Taxation der AdelichenGüther,
wenn auch die Messungs- und Bonitirungs - Jnstrucktiones, noch so voll¬
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ständig eingerichtet und gefassetwären, leicht allerhand Irrungen unter
den Possessorender Güther, und den Landmessernoder Taxatoren entste-
hen können: überdem auch nicht rathsam seyn dürfte, jetzt benannten Leu-
ten, das wichtige Vermessung^- und Bonitirungs - Wesen, ohne einige
Direktion und Aufsichtzu vertrauen, so soll eine aus dreyen bis vier
Unserer Räthe, und eben so vielen RitterschaftlichenDeputirten, gleich-
zählig bestehendeDirektorial-Commißion,angeordnet, nnd solche,nachdem
die Glieder derselben, ihrer sonstigenEyde und Pflichte, so viel solchesl)i-
rectorium betriff, erlassenworden, dahin beeydiget und instruiret werden,
daß sie nicht nur das ganzeMessungs- Tarations- und Regulirungs-Wesen
der adelichenHufen, auf eine unpartheyische gewissenhasteArt dirigire,
sondern auch alle dabey auf irgend erdenklicheArt entstehendeGravamina
und Dissensus, per Majora, und NotlügenFalls nach angestellterLocal-
Besichtigung nnd Untersuchung, durch den kürzesten Weg und solcher
Maaßen entscheide,damit jedem Gleich und Recht wiederfahre, und man
weitläuftiger Rechtsgänge und weitanSsehenderIrrungen, so viel möglich
eines jeden Besuguiß unschädlich,überhobensey.

§. 24.

- Von eben dieser Directorial - Commißion, sollen jedesmahl ihrer
zween, einer von Unserer, der ander aber von RitterschaftlicherSeite,
auf demjenigenGuth, welches nach geschehenerVermessung und einge-
richtetenCharten und Registern, bonitirst Und taxiret werden soll, gegen-
wärtig seyn, und das Taxations-Wesen, unter Zuziehung eines, hiezu von
solchemDirectorio besonders in Eyd zu nehmendenNotarii, solchergestalt
dirigiren, daß sie die Classificatores, je zween und zween, einen von
Unserer, den andern von RitterschaftlicherSeite zusammenschürzen,hier-
nächstder gesammtenSchürzen seperats Aussage «opsratiin aü ?roto-
voUuill nehmen, solcheAussagen, wenn sie etwa differiren, erst zusammen
addiren, und darnach, durch Hülfe der Division, zu etwas gewissesredu-
ciren; Gestaltsam dann solches Endes, dieses Direktorium mit einer
ganz besondernJnstrucktvn versehen werden soll.

§. 26.

Die erforderlicheLandmesser wie auch die Landwirthschafts-und
Acker-verständige'1'axatores, sollen Unsrer nnd RitterschaftlicherSeits,
und zwar von HeydenTheilen in gleicherAnzahl, vorgeschlagen,und die-
selben, wann sie zuvorderst anderweitiger, etwa geleistetenSpecial-Eyde
erlassensind, nach den, unter den Nummern V. und VI. hieneben gefüg-Yten Formularen, iu gemeinschaftlichenEyd Key dem, in vorhergehenden
§. gedachtem'CommißionS-Collegivgenommenwerden.

8. 26.

Die Zahl der Landmesserist eigentlich nicht zu bestimmen, und
will man, damit das verglichene Messungs- Wesen desto schleunigervon
stattengehe, deren so viel euzagiren, als an geschicktenund untadelhaften
Personen nur zu haben sind.
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§. 27.

Der Taxatoren aber sotten aus Ursachen, welche die Natur der
Sache, und die Bonitirungs - Instruction unter Num. IV. von selbst an
die Hand giebt, auf jeglicherSeite drey, mithin in allen Sechs erwählet,
und so oft die LandmesserPlan und Register eines adelichenGuths Key
mehrgedachterDirectorial - Commißioneinliefern, in rem praesentcm ge¬
führet werden, wobey so wohl Uns, als der Ritterschaft frey bleibet,
nach Befinden solcheTaxatores, durch mehrere und alle Aemter beyzube-
halten, oder sie abzuschaffen, und an deren Statt andere, von mehrge¬
dachter Directorial-Commißion in Eyd nehmen zu lassen.

§. 28.

In Ansehungder, zu diesemRegulirungs-Werk überhaupt erfor-
derlichenKosten, bleibet es bey Unserm gnädigsten Erbieten, daß Wir,
zum Beweiß Unsrer Neigung zum Frieden und zum Wohlstand Unsrer
getreuen Ritterschaft, die Vermessungs- Kosten bis auf Vier Tausend
Sieben Hundert steurbare, und Vier Tausend Sieben Hun-
dert stenrfreyeHufen zusammengerechnet,und also überhaupt die samt-
lichen Messungs- Regulirungs - Kosten von 9400 Hufen, gemeinschaftlich,
hinfolglichmit der Ritterschaft zur Hälfte übernehmenwollen.

§. 29.

Die überschüßige,oder über jene Zahl hinaus gehendeHufen aber,
sie seyn stenrpflichtigoder steurfrey, werden auf Ritterschaftlichealleinige
Kosten vermessenund reguliret.

§. 30.

Die Ausmessungder adelichenGüther soll zur bequemenJahrs»
Zeit im Früh-Jahr und Herbst, so daß niemanden in der Wirtschaft
Aufenthalt oder Schade geschicht,vorgenommenwerden.

§. 31.

Weil jedochdieHaupt-Absichtdieses §. mir dahin gehet/ daß daS
angewachseneKorn von den Landmessern,und deren Baackern und Ketten-
Ziehern, nicht zertreten werde; So sollen, damit die Ausmessungnicht
gar zu langsam von Stateu gehe, die Landmesserzu der Zeit, wenn in
den besaamten Schlägen Schade geschehenkann, Rusch, Busch, und un-
besäete Oerter vermessen,mithin zu keiner Zeit von der einmahl angesan-
genen Arbeit seyren.

§. 32.

Es soll auch jedem Besitzer eineS AdelichenGuts frey stehen, bey
der Messung und Taxation gegenwärtig zu seyn, und seine Nothdurft ge-
ziemend dabey wahrzunehmen, nur daß niemand die Landmesserund
Taxatores an ihren Geschäften auf irgend einige Art irre mache.
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§. 33.

Damit die Ausmessung einen so viel geschwindemFortgang ge-
Winne; So soll dieselbeAembterweise,und, nachdemman eine zureichiqc
Anzahl von Landmessernhaben kann, in so vielen Aemtern, als nur mög-
lich ist, zugleichgeschehen.

§. 34.

In eben solcher AbsichtversprechenWir Uns, es werden diejenige
von der Ritterschaft, welchebereits vorhin zu ihrem Privat-Nutzen die
Güther vermessen, und davon die Charten und ordentlicheFeld-Regi-
ster aufnehmen lassen, Uns und ihnen selbst, die großen, und mit einer
abermahligen, in solchemFall vergeblichenAusmessung,verknüpftenKosten,
sparen, und gedachteihre Plans, samt den Feld- und Schlag- Registern,
oder aufs wenigstevidimirteExtracte derQuadrat-Nuthen-Zahl bona fide
heraus zu geben, sichnicht entziehen.

§. 35.

GleichwieWir aber auch hierunter niemanden etwas vorzuschreiben
gemeinet sind, vielmehr solcheProdnction der Charten und Register in
eines jeden sreyen Willen gestelletseyn lassen; So soll jedochin Fällen,
wo die Besitzer der RitterschaftlichenGüther sich dazu in nnterthänigster
Aufmerksamkeitund aus redlicherAbsichtbereitwillig finden lassen würden,
die Taxation und Claßifieation der Aecker,Wiesen, Weiden und übrigen
Grund-Stücke eines solchenGuths der Production der Feld-Register vor-
hergehen, damit die Landwirthschafts- und AckerverständigeBonitatores
durch die, in solchenFeld- und Schlag-Registern bereits radicirte Boni-
tirung nicht verleitet werden, danächst wieder die jetzt verabredete, und
ihnen zur RichtschnurvorgeschiebeneInstruction zu bonitiren.

§. 36.

Wenn aber die Taxation geschehen ist, und eln Possessor deS
GnthS produciret alsdann seine Register; So soll der zu Ausmessung
solchenGuths verordnete Landmesser einige Figuren und Haupt - Linien
solchenPlans, accnrat nachmessen,und die Feld-Negister revidiren: Und
wann sich alles richtig befindet; So sollen dergleichenCharten und Ne-
gister zu Reetifieirung und Ausfindung der steurfreyen und steurpflichtigen
Hufen, solchenOrts, pro norma genommenwerden.

§. 37.

Würden im übrigen nicht so viele tüchtige Landmesser herbey zu
schaffenscyn, daß man die Ausmessungin allen Aemtern zugleichanfan-
gen könnte; So soll der Anfang zu messen,in den Aemtern so wohl, als
in den Güthern, durchs Looß, oder nach dem Vorschlag der Ritterschaft,
gemachtwerden.

Vollst.Mccklb.Gefetzsamml.Bd.I. 15
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§. 38.

Finden sichbcy der Ausmessung streitige Scheiden und Grenzen;
So sollen dieselben gemessen, auf der Charte notiret, in dem Messungs-
Register bemercket,und demjenigenvor der Hand, und bis zu ausgemach-
ter Sache zugeschriebenwerden, der in Posseßion ist.

§. 39.

Der Lohn der Landmesserund Notarien, wird mit denselben, wenn
man zum Werk schreitet, gemeinschaftlichund bestens zu behandeln seyn,
so wie hingegen die Taxatores jeglicher Seits bezahlet werden, als wel-
ches die gemeinschaftlichanzuordnendeDirectorial-Commißion am bequem-
sten besorgen wird.

§. 40.

Diesemnachwird hiemit weiter verglichenund vestgesetzet,daß die
würklicheAusmessung und Bonitirung auf Maasse und Weife, wie vor-
stehendeK. K. und die in selbigen angezogeneEntwürfe, buchstäblichvor-
schreiben,nicht nur nach vollzogenemVergleich, so fort ihren uneinstelligen
Anfang nehmen, sondern auch damit nicht eher aufgehöretwerden soll, als
biß das ganze Werk zu Stand gebracht seyn wird.

§. 41.

Die Guther und Dorfschaften der drey Landes-Clöster Dobbertin,
Malchau, und Ribbenitz, nicht weniger die so genannte RostockerGemein»
schasts-Oerter, ungleichendie zu den Cämmcreyender Land-Städte, auch
den Oeconomien gehörigen Höfe und Dorffchaften, werden auf gleichen
Fuß, wie die Ritterschaftlichen, gemessen, und in Hufen getheilet: Da
dann der Betrag der Hufen eines jeden Guths, Hofes, und Dorfs, zu
ewigen Zeiten, gleich den RitterschaftlichenGüthern, halb frey, und halb
fieltrpflichtigbleiben soll.

§ 42.

Die Vermessungs- Kosten wollen Wir bis auf Fünf Hundert
steürbnrc, und Fünf Hundert steürfreye Hufen zusammen gerechnet,
und also überhaupt die sämtlicheMessungs- und Regulirungs-Kosten die-
ser Hufen, Ein Tausend an der Zahl, gemeinschaftlich,folgsam mit
den Clöstern, so genannten Gemeinschafts- Oertern, und Städten, auch
den Oeconomie-Dörfern, zur Hälfte übernehmen. Die über Ein Tausend
hinausgehende Hufen aber, sie seyn steuerpflichtigoder steuerfrey, werden
auf der Clöster, Gemeinschafts- Oerter, und Städte alleinige Kosten ver-
messenund reguliret.

§. 43.

Eine jegliche, nach dieser Ausmessung und Rectification anfkom-
mende steurbareHufe, soll zur obbenannten jährlichen ordentlichenLandes-
Kontribution, von nun an, biß zu ewigen Zeiten, Neun Reichsthaler
Neue Zwey Drittel erlegen, und solcherErlag von der Landes-Herr-
schaft unter keinerley Vorwand jemahlS gesteigert werden.
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§. 44.

Anlangendhiernächstdie, in den Adelichenund Closter- Gilthern,
so genannten RostockfchenGemeinschafts- Oerter», und Städtischen auch
Oeconomie-Güthernund Dörfern, ausserdenHufen wohnendefreye Leute,
und derselbenjährlicheBesteurung zu obberegterjährlichenLandes- Eon?
tribution; So ist nachstehendeNorm, nach dem VorschlagUnfrcr Ritter»
und Landschaft,darüber verglichenund vestgesetzet.

Es gebennemlich:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

Die Glas-Hütten-Meister oder Vice-Meister
Die Glas-Hütten Gesellen ......
Wenn der Grund-Her? selbstGlasermeisterist;

So gibt er nichts: Ein ieder Geselleaber
das obbenannte.

Die Kessel--und Sensen-Träger ..... ß.
deren Gesellen........... 2.
deren Jungen .... ....... 1

20. Rthlr.
4. f

ßl.

Ein Handwercksmann ^ . 2.
Die Papiermacher. 4.
Die Müller, sie seyn Korn- Walk- Graupen-

Grütz- Stanrp- und Schneide :c. Pacht--
oder Erb-Müller .......... 3.

Ziegel- Kalck-nnd Potasch-Brenner .... 3.
Theer-Schwäler 3.
Salpeter-Sieder 3.
Molden- und Stab-Holz-Hauer ..... 3.
Spon-Reisser 3.
Lementirer ............ 3.
Säger 3.

............. 3.
Teich und andere Gräber 3.
Wenn diese von Num. 7. bis 15. benannte als

Handwercker in den Gütern leben, freye
und nicht unterthänige und zum Gute ge-
hörige Leute sind.

Küster und Schulmeister, wenn sie ein Hand-
werk treiben, steuren von ihrem Handwerk 2.

Eine Grütz-Qnerre,so nicht auf adelichenHöfen
oder in den Mühlen ist ..... . 5.

Ledige und freye Manns - Personen, wenn sie
dienen könnenund nicht wollen ....

Ledige und freye WeibS- Personen, wenn sie
dienen könnenund nicht wollen ....

Die Pacht-Fischer..........
Die Pensionarienvon ihremEigenthumals eine

ordentlicheKopf- Steuer 10.
Die Holländer ........... Z.
Die Pacht-Schäfer ......... 3.
Die Kruglagen-Inhaber........ S,

15*

24

4, - —

2. . _
2. f _

24
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Bey allen diesen Personen, welche lediglich von ihrem Kopf
steuren, wird vestgesetzet:

a) Wenn der Müller gleichein Handwerk,oder zwo oder mehr Müh»
len gepachtethat, zahlet er dochnur einmahl.

b) Ein Krüger zahlet, wenn er ein Handwerktreibet, als ein Hand-
werker einmahl, oder wann er zugleichHolländer ist, einmahlals
Holländer.

c) Ein Holländer, wenn er zugleichSchäfer ist, steuret einmahlals
Holländer.

ä) Die Pächter, wenn sie zugleichzwcy oder mehr Güter und Höfe
in Pacht haben, steuren dochnur einmahl.

e) Die Pächter, welchenur Bauer-Hufen gepachtet,gebennichts, weil
sie nicht als Pächter, sondern als Hüfener angesehenwerden, und
von den Hufen steurenmüssen.

§. 45.
Dabey gebenWir UnsrerRitter- und Landschafthiemit die feyer«

lichsteVersicherung:
1.) daß sothane Steuer jährlich nebst der Hufen- Steuer auf

einem allgemeinenLand-Tage specificenach der jetzt beliebtenNorm ver-
kündiget,

2.) von der Ritter- und Landschaftund von den übrigen Eigen,
thümern und Inhabern eines ieden Guths, von den benanntenGuths
Einwohnerneingehoben,

3.) in den Land-Kastengebracht,und
4.) von daraus, nebst der Hufen-Steuer, unter richtigenSpeei,

ficationen,an Unsre Rent-Cammerbezahletwerde. Es soll auch
5.) den zu übergebenden,von dem Guths-Herrn und Eigenthü-

mer selbstoder deren Administratoren,oder, wenn das Guth verpachtet,
von dem Pächter eigenhändigzu unterschreibendenwahrhastenSpecifica-
tioiiiinis völligerGlaube beygemessen,und keine eydlicheBescheinigung
oder Versicherungverlanget werden. Wie dann auch

6.) die von der Ritterschaft und übrige Landbegütertein keine
Wege mit Visitati«nid>i»vonUnsernBeamten beschweretwerden, sondern,
wenn es nöthig, auf Unser Verlangen die Untersuchungenvon dem En-
gern Ausschußangeordnet, und durchdie Landes- Ereeutores, mit Vor-
wissenjeden GuthS-Herrn und Eigenthümers, vollstrecketwerden sollen.
Uebrigenshaben

7.) Die Contribuentendiese Steuer in Curanter gäng- und
gebigerMünze zu entrichten,und soll

8.) Diese verglicheneNorm auf ewig der Gestalt vestgesetzet
seyn, daß weder die in derselben enthalteneGattungen von Personen,
unter einigerleyPrätext im geringstenverändert, noch auch die Steuer
auf andere oder mehrereerstrecketund hinausgezogen,wenigerdaS Quan¬
tum C'ontributionis jemahlenerhöhetwerden kann oder soll.

§. 46.
Gestalt Wir mit dem gesammtenErtrag dessen, was von den

steuerbarenHufen, eine jed« zu Neun Reichsthelerneuer Zwsy Drt.el,
und mit dem Ertrag der Steuer, die nach vbaugefuhrterNorm, von d.u.
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ausserden Hufen wohnenden,und VerkehrtreibendenLeuten erleget wird,
welche beyde Erträge zusammengeschlagenwerden, und das General-
Quantum Contributionis ausmachensollen,als der ordentlichen,respec-
tive Ritter- und LandschaftlichenContribution, zu Garnisons- Fortifica-
tions' und Legations-Kosten,zu Reichs- Krayß- und Deputations-Tägen,
auch Cammer- Zielern, völlig zufriedenseyn wollen.

(0.)

§. 47.

Was die von UnserenStädten zuFortistcations-Garnisons-Reichs^
und Crayß-Deputations-Kosten,auch Cammern-Zielernjährlichzu entrich.
tende Contribution anlanget; So lassenWir Uns den nachgesetzten,von
der Ritter- und LandschaftentworfenenModum in Gnaden gefallen.

Städtscher Modus Contribuendi.

I. Bon Hausern.

Von einemvollen Hause, ohne Unterscheid,in Ring-
Mauren und Vor-Städten belegen,quarta-
liter 12. ßl. also iährlich - 1 Rthlr. — ßl.

Von einem halben Hause quartaliter 6. ßl. also
iährlich — » 24. •

Von einemViertel-HauseoderBude quartaliter 3. ßl.
also jährlich — « 12. »

II. Won Landereyen.

Von einemMorgenAcker,der nichtin Schlägenlieget,
und alle Jahr besäet werden kann, ä vier
ScheffelRostockerMaaße, wenn er besäet
ist, jährlich .

Von einem Morgen besäeten Acker,der in Schlägen
lieget, jährlich » . . . .

Von der Brack wird nichts gegeben,es seydann, daß
etwas darum gesäet ist, welchenFalls der
Morgen gtefcet.

Don einem vierspännigen Fuder Heu, so auf dem
Stadtfelde geworben

Von einemzweyspännigenFuder
Wer nicht in der Stadt oder Vorstadt
wohnet(nämlicheinFremder) und dennoch
Ackerund Wiesen ans dem Stadt-Felde
an sichgebracht,giebt von allen gedoppelt.

*00 Hopfen-Kuhlen

4. .

2. .
i. >

4. *
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III. Vom Vieh.
Einer, der Ackerbautreibet, von einemPferde jahrlich — Rthlr. 4. ßl.
Einer, der keinenAckerbautreibet, von einemPferde

jährlich i < > • —- * 8. »
Von einemOchsenoder Stier jährlich ..... — ' 4. -
Von einer Knhe jährlich.......... — - 3. -
Von einem Schaaf oder Hammel — - 1. *
Von einemFahsel-Schwein ........ •— - 1. -
Von einer Ziege oder Bock . — ' 16. >
Von einem Stock Immen •— » 4. -

IV. Vom Scharren-Schlachten.
Von oinemOchsenohneUnterscheid,er sey groß oder

klein, auch Stier . , 1. - — s
Von einer Kuhe — - 32. -
Von einemKalb ohne Unterscheid ...... •— - 6. -
Von einemgroßen oder kleinemSchwein .... •— - Z. -
Von einem Hammel,Ziege, Bock oder Schaaf . . — - 4. -
Von einemLammoder Hoicken . — - 2. -

V. Vom Haus-Schlachten.
Von einem Ochsen,groß oder klein, auch Stier . . i. - — ,
Von einer Kuh — - 24. -
Von einemKalb ohne Unterscheid ...... — - 4. -
Von einem Schwein, groß oder klein . . . , . — - 4. -
Von einemHammel,Bock,Ziege oder Schaaf . . — - 3. -
Von einem Lamm — - 1. -

VI. Vom Getraidezur Mühle.
Von einemScheffelWeihen ........ — - 5. s
Von einem ScheffelRogken — - 3. -
Von einem ScheffelMalz — - 8. -
Von einemScheffelBrandwem-Schroot « . . ; — - 6. -
Von einem Scheffel Futter-Schroot ...... — - 2. -
Von einem ScheffelKorn zu Grütz oder Graupen . — - 2. -

"VII. Von Kaufmannschaftenund sonstigemErwerb
und Nahrung^

Ein einheimischerKauf- und Handelsmann, er han-
dele womit er wolle, auchHacker,und an-
dereHandlungtreibender, es bestehedieselbe
worinnen es wolle,giebt an dem Orte, wo
er sein Domicilium hat, nach dem Debit
von jedemReichsthalerverkaufterWaare . — » 1. s
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Alle mit Wein und starkemGetränck handelnde von
ihrem Debit ä Reichsthaler . . . . .

Ein fremderKauf- und Handelsmann,auch Künstler
und Handwerker,er verkaufe,was er wolle,
nicht minder die Pferde- und Viehe-Händ-
lcr, inn- und außerhalb Jahrmärkten, von
jedemReichsthalergelöfetenGeldes . .

Ein Herbergierer in kleinen Städten jährlich. . .
Ein Herbergiererin großen Städten jährlich . . .
Ein Künstler und Handwerker,auch Gärtner ohne

Gesellen,quartaliter 12 ßl. also jährlich .
Ein Handwerker oder Künstler mit einem Gesellen

oder zwey Jungen quartaliter 24 ßl. also
jährlich

Ein Handwerker so drey Gesellen hält, quartaliter
36 ßl. alsojährlich

Ein Handwerker oder Künstler, so vier und mehr
Gesellenhält, giebt quartaliter 1 Rthl.

Ein Schornsteinfeger,so Gesellenhält, in loeo Do¬
micilii jährlich .........

Ein Schweinschneiderin loco Domicilii jährlich. .
Ein Tagelöhner,so seine gesundeGliedmaßenhat, er

sey beweibet oder nicht, quartaliter 12 ßl.
also jährlich

Weiber, Knechteund Mägde, so auf ihre eigeneHand
liegen, und nichtdienenwollen,jährl. 1 bis

Commvdianten, Seiltänzer, Marionetten- Spieler,
Warktfchreyer, Oculisten, Bruchschneider,
Bäreuzieher, und dergleichen,täglich . .

Rthlr. 3. ßl.

1.
9

1.

3.

2. -

4. - —

4* - —
4. 5

1. - — -

2. - — s

i* * —

§. 48.

Hierauf versichernWir in Gnaden, daß vorstehende, mit dem
ersten October dieses Jahrs seinen Anfang nehmenderStädtischer Eon-
tnbutioiis-Aiodus, zu keinen Zeiten verhöhet,und weder überhaupt noch
in einigen Stücken, ohne EinwilligungUnserer Land-Stände geändert
werden, vielmehrdiejenige Summa, welchesothanerModus, nach Abzug
der bewilligten,sowohlLandes-als besondernStädtischenNecessariorum,
in jeglichemJahr auswerfen wird, das jährliche Städtische Quantum
€ontributionis seyii und bleiben, auch allezeit an gangbarer kleiner
Acünze,ohne Agio, angenommenwerden soll.

§. 49.
Diese Steur soll in einem Zimmer auf dem Rathhause zu ge-

wissenStunden, Vor- und Nachmittags,eingenommenwerden.

§. 60.
Im Fall aber kein Zimmer vorhanden,oder dazu der erforderliche

Raum fehlet; So kann der Einnehmer jeden Orts die Steurstube in
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seiner Wohnunganlegen: Doch unter der ausdrücklichenBedingung,daß
dieserhalbkeineMiethe gefordertwerde.

§. 51.
Es soll auch bey Besetzungder Einnehmer-Stellen, auf die dazu

gsnngsam qnalificirte Magistrats-Personenin den kleinenStädten vor- .züglichAbsehengenommenwerden.

§. 52.
In den größeren Städten aber, wollenWir noch einen Einneh-

mer setzen. Jedoch soll dem Magistrat, wie bisbero, also anchfernerhin
srey und unbenommenseyn, jemandenans seinemMittel zur gnädigsten
Confirmationin Vorschlagzu bringen, der gegen den, ans der Stenr zu
erhebendengewöhnlichenGehalt, als Jnspector, der Einnahme, an dem
da;» bestimmtenOrt, täglichmit beywohnen, und sichmöglichstangele-
gen seyn lassensoll, dahin zu sehen, daß Ediet- und Jnstructionsmäßig,
so wohl von dem Einnehmer,als anch von den Unter-Bedienten,in allen
Stücken verfahren,und besondersauchdie ankommendeSteuer von dem
Einnehmer richtig und ordentlich berechnet,auch dessenRegister- oder
Rechnungs-Buch,jedesinahl,bey Ablauf eines jeden Monaths, über Ein-
nähme und Ausgabegeschlossen,mithin znr Nachsichtund Einsendungbe-
reit gehalten, und, Falls bey einemoder andern ein Mangel oder Un-
ordnnng zu verspüren, solches zu nöthiger Anordnung gehörigenOrts
angezeigetwerde.

§. 63.
Das ankommendeGeld ist jedesmahlbey demSchluß der Seßion

von dem Einnehmer,in Beyseyndes Inspectoris, nachzuzählen,und dem¬
nächstin einen verschlossenenKastenzu stecken,zu welchemder Jnspector
den einen, und der Einnehmerden andern Schlüsselhat, und werden die
daraus auf UnsereAnweisungzn bezahlendeGelder, nicht anders, denn
in beyderseitigerGegenwart, auS der Cassebezahlet.

§. 54.
Die Einnehmersollen ohne Vorwissenund ConsensdeSInspecto-

ris nichts vornehmen,auch keineZetteln, als nur in dem höchstenRoth-
fall, zu Hause «lsgeben, nochGeld annehmen,sonder» die Contribuenten
nach dem Ort und auf die Zeit verweisen,so zur eigentlichenEinnahme
gefttzetist.

$. 55.
Gleichsie auchso wenig inn- als außerhalbJahrmärkten, hinfolg-lich zu keinerZeit, den Juden, oder andern fremdenKauf- und Handels¬

leuten, einige Freyheit und Erlaubnis, in der Stadt zu Hansiren, er-
theilen, sondernallezeitdie Conceßion, Ordnungs-mäßigvon dem Wort-
habendenBurgermeister,schriftlichgewärtigensollen.
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§. 56.

Wenn Defraudationes und Contraveiitioues bey dcr Stcur vor-
fallen; So soll die Untersuchungderselben, in den großen Städten von
UnsermLicent-Jnspectorc,mit Zuziehung der Licent-Einnehmer, in den
kleinenaber von UnsermLicent-Einnehmer, allein geschehen. Nach be-
sundenerDefraudation und Coutravention, sollen die Desraudanten und
Contravenienten, in die, in dcr, Einmehmer- Jnstrucktiondarauf gesetzte
Strafe vertheiletwerden.

§. 67.

Des Endes soll vor jetztgedachtenLiccnt-Bcdienten,ein jeder Eon-
travenient ohneAnsehunguud unbeschadetseines sonstigenfori ordinär»,
sichgestellen,und nachkurzer rechtlichenErörterung, dem Ausspruchdes-
selben, ohne davon an ein- oder anderes Colleginmappellirenzu können,
sichunterwerfen. Falls aber jemand dadurchbeschweretzu seyn vermei-
nen würde; So soll ihm dcr Recursus an Uns, oder UnsereRegierung,
oder an das zumSteurwesen verordneteCollegium,frcy und offenstehen,
da Wir dann die Gravamina dem Collegio, zu Erstattung seines Gut-
achtens, communiciren, und nach Befinden desselbenweitere gnädigste
Verfügung machenwollen.

§. 68.
Wenn mit der Exemtion zn verfahrennöthig ist; So wird solche,

auf vorhergehendeRequisition der Steurstnbe gewöhnlichvollstrecket,und
so viel die Edictmäßige, in Casum Defraudationis & Contraventionis
zu confiscirendeSachen, wie auch die Edictmäßigzu dictirendeStrafe
betrift; So soll, wenn der Werth des Confiscirten, oder das Quantum
der dictirten Strafe, über vier Reichsthaler gehet, solchepro dimidia
parte, ohneeinigen decourt berechnet,die übrige Hälfte aber, halb dem
Dennnkianten,und das übrige zumildenSachengereichetwerden. Wenn
es aber unter vier Reichsthalerist; So soll davon der vierte Theil dem
Deiiunciantengegeben, und das übrige ad pios usus verwandt werden.

§. 59.

Von denenjenigenSachen, welchein diesemModo nicht ausdrück-
lich enthalten,soll keine Steur gefordertund genommenwerden.

§. 60.

Die Visitatores sowohl, als auch Thor- und Mühlen-Schreiber,
sollen unter jeden Orts gewöhnlicherGerichtsbarkeit,außer in Sachen,
so ad officium gehören, stehen.

§. 61.

Alle Accidentienwerden den Jnspectorcn, Einnehmern, auchden
Unter-Bedienten bey harter Strafe, außer was wegen der Bücher und
Stempelung der Säcke gebräuchlichist, hiemit untersaget: wie dann auch
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besondersden Thor-Schreibern hiemit ernstlichverbothenseyn soll, weder
Holz nochTorf, nochsonst etwas von den zur Stadt kommendenVictua-
lien und einpaßirendenWägen, unter welchemVorwand eS auch seyn
möchte,zu fordern und anzunehmen.

Z. 62.

Den Nenanbanenden,wenn s!eeine wüste oder abgebrandteStelle
neugebauethaben, sollen,wenn solchesHaus zuvor durcherfahrne Hand-
werksleute,in Beyseyneines Membri aus demStadt-Magistrat, und des
Einnehmers selbigenOrts, wo der Bau geschehen,auf ihren geleisteten
Bürger-Eyd tariret worden, nach dem Werth des Hanfes, wenn es vier
KundertReichsthaler und darunter tariret ist. Fünfzehnpro Cent, über
solcheSumma aber zwanzigpro Cent, von Unsrer Steur-Eiunahme in
den bishero üblichenItatis, baar entrichtetwerden.

§. 63.

Wohergegendiejenigen,welcheihre alte Häuser niederreißen, und
statt deren neue bauen, nach vorgängigergleichmäßigerTaxe, zehn pro
Cent zur Hülse zu gewarten haben sollen.

§. 64

Jmgleichensollen einer jeglichenStadt, ohngeachtetvon Uns bey
diesemModo, sowohldie Landes- als besondernStädtischenNecessarien,
für die Städte, übernommenwerden, zur Aufnahme ihrer Cämmerey,
aus der Steur, annochfünf Jahr die bisherigenzehenpro Cent, hiemit
bewilligetund versichertseyn: Mit Anfang des Jahrs 1760. aber, soll
eine jede Stadt Fünf von jeglichemHundert, bis zu allen Zeiten eigen-
thümlich, und ohne einige Berechnungzu genießenhaben, und von dem
Steur-Ertrag einer jeden Stadt in jeglichemMonat vorabnehmen.

§. 65.

Den Schützen-Königenin den Städten, soll dasjenige, was ihnen
von UnS bishero gnädigstbewilligetist, zu ihrerErgötzungferner gelassen,
und aus der Steuer selbigerStadt, wo der König-Schußgeschehen,ohne
weitere Verordnung, baar gereichetwerden.

8. 66.

Jedoch fallen die vorhin ausgezahltezwölf ReichsthalerBürger-
Gelder, wegen der von Uns für die Städte jährlich abzutragendenLan-
des-Necessarien, an Uns wiederum dergestalt zurück,daß solcheforthin
nicht weiter ausgezahlt werden.

§. 67.

EndlichwollenWir dasjenige, was Unserein Gott ruhendeVor-
fahren und Wir, in Ansehungder Städtischen allgemeinenund besonde¬
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ren Angelegenheitengnädigstversprochenhaben, in so ferne das alles hie-
durchnicht limitiret worden, hiemit in genere und in specie huldreichst
bestätigen,mit der weitern gnädigstenVerheißung, den künstigetwa ent-
stehendenübrigen gemeinen•nnd besondernBeschwerdenund Angelegen-»
heiten Unserer Städte, nach Billigkeit, in Gnade» völlig abzuhelfen.

§. 68.
Im übrigen werdenUnsereEinnehmerin denStädten zur genauen

Beobachtungder sub Numero VII. anliegendenJnstrucktiongnädigstan- \u."
gewiesen.

(III.)

69.

Anlangenddie jährlicheLandes-Contributionvon Unfern Aemtern
und Cammer-Güthern;So wollenWir Uns aus selbigenebenmäßignach
den steurbaren Hufen, und zwar von jeder Hufe nicht unter Neun
Reichsthaler neuer Zweydrittel, gleich den Ritterschaftlichensteurbaren
Hufen, dazu Beytrag thun lassen.

§. 70.

Diese jährlicheLandes-Contributionaus den Ritterschaftlichen,wie
auch aus den Closter-Güthern, und so genannten Gemeinfchafts-Oerterir
nachden steurpflichtigenHufen, und zwarvoneinerjeden zu Neun Reichs-
thaler neueZweydrittel: und von den in den Güthern, außer den Hufen
wohnendenLeuten, nach der obenangezogenenNorm: von den Städten,
nach dem verglichenemModo Contribuendi: und von UnserenFürstli-
chettAemtern,und Cammer-Güthern,nach den steurpflichtigenHufen, wird
jährlichauf einem öffentlichenallgemeinenLandtag verkündiget, und mit-
telst Landes- FürstlichenEdicts darauf ausgeschrieben.Wonächstdie aus
den adelichenGüthern auf eine, der Ritterschaft beliebigeArt, zusammen
und in den Landkastengebracht, mithin ferner zu gesetzterZeit an Un-
sere HerzoglicheCammersofort bezahletwerden soll.

§. 71.

Aus Unfern Aemternund den Städten wird die jährlicheContri-
bution oder Steur, nicht in denLandkastengebracht,sondernunmittelbar
von Unsrer Cammer wahrgenommen.

§. 72.

Die Contribntion aus den Closter-Güthernund sogenanntenRosto-
ckischenGemeinschafts-Oertern,auch StädtischenCämmerey-nnd Oecono-
mie-Güthern und Dörfern, wird, gleich der RitterfchaftlichenContribu-
tion, in den Landkastengebracht, und uns demselbenan Uns specitice
bezahlet.
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§. 73.

Wegen des Zahlungs-Termins, sind Wir zwar erböthig, Uns je»
desmahl, nach Bewandniß der Umständemit Unsrer Ritterschaft zu ver-
gleichen;Doch bedingenWir hiemit zum voraus, daß die Zahlungs-Frist
nicht weiter als auf zweyTermine, nämlichWeynachten und Fastnacht,
hinaus gesetzetwerdensolle.

§. 74.

AusseroberwehnterBehandlungder jährlichenContribution,wollen
Wir aus keinerleyGrund, Borwand, oder Angabe,weder derGarnisons-
lind Legations-Kosten,zu Reichs- Deputation?- und Crayß-Tagen, auch
Cammer-Zielern,nochsonstzu einigenandernCollectenuudHülfen, allein
die Reichs- nnd Crayß- auch Prinzeßinnen-Steüren ausgenommen,zu
keinerleyZeit nnd in keinerleyWeise oder Wege, von Unserer getreuen
Ritterschaftund derenHintersassen,nochvon denStädten und derenBür-
gern, Einwohnernund Hintersassen,ein mehreresfordern, nochunter ei-
nigerleyBehelf und Nahmen, am wenigstendurchden Weg der Thätlich«
keit, sie zu mehrermErlag anhalten.

§. 76.

Jnö besonderesolldieRitter- und LandschaftauZ demGrund oder
Vorgeben der Garnisons- und Legatious-Kostenzn Reichs- Deputations-
und Crayß-Täge«,auch Cammer-Zielern,zn einem größern yu-int» nicht
verbunden seyn, ob gleich mehr oder weniger Vestungen in Unseren
beydenHerzogthnmernSchwerin undGüstrow, jetzooder künftigseyn, und
angeleget, viel oder wenigerMannschaft,Proviant, Munition, oder ande-
re Kriegs-Bedürfnisse,zu des Landes- und desselbenBeschütz-Erhaltung,
Besserung,Bau, oder sonstdazu mögtenuothig erfunden werden, sondern
sie soll durch den Abtrag der verglichenenSteur, hievon und insgemein
von allem und jedemBeytrag, unter was Nahmen, Vorwand, Conceßion,
General- oder Special-Verleihungen,oder deren Extension, selbigerge-
genwärtig oder künftigerfordert werden mögte, gänzlichund überall be-
freyet seyn und bleiben, und weiter zu keinenandern Collecten, Hülfen
und Beyträgen, gehalten seyn. VielmehrwollemWir nun und zu ewi-
geu Zeiten von der Ritterschaft und ihren Hintersassen,wie auch von
den Städten weiter nichts, ohne nur, wie obgedacht,die Reichs- Crayß-
und Prinzeßinnen-Steuren fordern, auch künftigzwey-oder mehrjährige
ßanfces-Coutributiones,nichtaufschwellenlassen,und darnachmit eimnahl
verkündigen, sondern jährlich nur eine, und zwar die verglichene, für
das Jahr fälligeLandes-Contribution,verkündigenund verglichenermaas-
sen erheben.

§. 76.

Jedoch .fall Ritter- und Landschaftdie verglicheneContribution
nur so lange zu bezahlenschuldigseyn, als dieselbeund ihre Hintersassen
bey dem Ihrigen ruhig wohnen, und desselbenzn ihrem Unterhalt und
Behuf gemessenkönnen.
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§. 77.

Was die Remissionen der Contribution anlanget; So soll das
kjuüntuin und der Modus Remissionis der Gestalt bestimmetseyn, daß
bey allgemeinemtotalen Mißwachs, Hagel- und Brand-Schaden, wenn
alleFrüchteans demFelde, oder in denGebäudenverderben,so das nicht
das völligeSaat-Korn übrig bleibt, oder bey generalenVieh-Sterben im
Lande, wenn dem Bauren sein mehrestesMilch- oder Zugvieh umfällt,
oder bey Wurm- und Heuschrecken-Fraßund dergleichen,die Hufen-Con-
tribution ein ganz Jahr ceßiren.

§. 78.

Würde einem Hufener Haus und Scheune zugleichdurchFeuer
ausgehen;So soll er drey Jahr Contributionsfreyseyn.

§. 79.

Betreffen dieseUnglücks-Fälle den Halbscheidder Nutzungen, so
daß nicht das zweiteKorn gebauet würde; so ceßiret die Contribution
ein halb Jahr.

§. 80.

Diese Proportion soll ebenfalls in Ansehungder, zu dem Hof-
Ackergezogenensteurbaren Hufen Statt haben.

§. 81.

Die Bescheinigungder einzelnen,etwa eine Hufe oder ein ganzeS
Gnth betreffendenUnglücks-Fälle, wollenWir im ersten Fall dem Ge«
wissenund guten Glauben des Gerichts-Herrn iedes Orts heimstellen,
im andern Fall aber, die Untersuchungdurchzweene,auf Landesfürstliche
KostenabzuordnendeCommissarien,denen die Ritterschaft, oder in An-
sehungder StädtischenLändereyen, die Landschaft,einige ihres Mittels,
gleichmäßigbeyfügenkann und wird, vornehmen, und solchergestaltdas
Quantum Remissionis bestimmenlassen, mithin den Contnbuenten die
Remißio» von der Contribution selbst angedeyen, und bey Abgabe der
Contributiondem Betrag der Remißion abziehenlassen,ohne daß darun-
ter die Ritter- und Landschaftim geringsteneinigerSchadloßhaltung,oder
Ergänz- oder Ersetzunghalber, Anspruchzu befürchtenhaben soll.

§. 82.
Betreffenddie Rcmissiones der durchBrand-Schaden verunglück-

ten Bürger in den Städten; So sollen sie, wenn sie Haus und Hof
verliehren. Vier Jahre der Gestalt der Steuer-Freyheit genießen, daß
sie bey Ablauf des Jahrs die erlegte Steuer, baar aus der Steuerstube
wiederumzurückerhalten sollen.
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§. 83.

Bey Feld- und Acker-Schäden,wird cs mit ihnen, wie oben Key
den Land- Begüterten verglichen,gehalten.

§. 84.

Mittlerweile da die Ausmessungund Nectificirung ihren Ver-
gleichmäßigenFortgang hat, sind Wir gnädigstzufrieden,daß es bey der
provisorischenZahl von Vier Tausend Sieben Hundert steurba-
ren Hufen, und zwar so viel Unsere beydeHerzogthümerSchwerin und
Güstrow, inclusive des, auf 535 und dreyviertelHufen sichbetragende»
Stargardischen Districkts, betrifft, sein zeitlichesBewenden habe, und
darnach das provisorischeContributions- ljnsntum von Vierzigtansend
ReichsthalerneueZweydrittel inclusive der StargardischenQuote, zusam-
men gebrachtund erleget werde.

5. 83.

Jedoch ist die vorberührteNorm der Steuer von den, in den
adelichenGüthern befindlichensteurpflichtigenLeuten, so fort dabey mit
in Gang und Ucbnngzu bringen, mithin deren Steuer, außer dem jetzt-
gedachten provisorischenQuanto aufkommenderContribution, auf dem
Landtage zu verkündigen, zu bewilligen, in den Landkastenzu bringen,
und daraus an Uns zu entrichten.

§. 86.

Wir bedingen aber hiebeyausdrücklich:daß diesesmittlerweilige
Steur-Wesen nach4700 Hufen, keinenAnlaß zurZögerung des Messnngs-
und Rcetifications-Wesensgeben, und daß folglichder, nach vollbrachtem
Messnngs-undRectifieations-Werk,sichergebendesteurbareHufcn-Stand,
so fort verglichenermaßen, als das wahre künftigeund beständigeFunda-
ment der RitterschaffrlichenContribution, in volle Würklichkeitund
Ausübung gesetzetwerden soll.

§. 87.

Anlangend die seit den Jahren 1748. bis 1754. inclusive im-
verkündigteund rückständigeContribution in denRiterschastlichenGüthern;
So wird solche auf Z weymahl Hundert und Fünfzig Tausend
Reichsthalerin gäng- und gäbiger Münze, worunter jedochkeineandere,
als Unsere eigene, oder auch Brandenbnrgische,Sächsische,und Lünebur-
gischevier und acht Schillingstückezu verstehenseyn sollen, hiemit eins
für alles, und ohne einigenAbzngoder Einwand, verglichenund vest
gesetzet,der Gestalt, daß Unsre RitterschaftUnsrer beydenHerzogthümer
Schwerin und Güstrow, sich zu dieser Summe und deren Abtrag, als
eine unläugbareklare Schuld, pflichtigund verbundenbekennet.

§. 88.

Die Art der Aufbringung dieser rückständigenContribution,kann
und soll nach dem Contributions-Edictvom 14ten November 1747, so-
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wohl im Haupt- als Neben-Modo, unter der Ritterschaftselbst, hiemit
gestattet und vestgesetzetseyn.

$, 89.

Weil sichaber verschiedenein den RitterschastlichenGüthern fin-
den, welchewährendder siebenJahre, dermaßenin Verfall und Unver-
mögengerathen, daß ihnen die Aufbringungder rückständigenContribu-
tion unmöglichfällt; So wollenWir, zurErleichterungder Unvermögen-
den, mithin zn desto füglicheremAbtrag der vorhin vestgesetzenSumme
von Zweymal Hundert und Fünfzig Tausend Reichsthaler, die
Stotr von den Leuten, die außer den Hufen sind, nach dem darüber
oben verglichenemFnß und Maaß, für die vergangenesieben Jahre der
Ritterschaft,und den übrigen Laud-Begütherten,in Gnaden, Kraft dieses
dahin überlassenund zugeeignethaben, daß alle und jede sichdes Ertrags
derselben,ohne einige Berechnung, zu richtiger Bezahlung des mehrbe-
sagtenRückstandsvon 250000 Rthlr. bedienensollen und mögen.

§. 60.
In Hinsichtauf die Zeit, zu welcherder Abtrag geschehensoll,

ist verglichenund sestgesetzet,daß die Zahlung in Fünf Terminen zu
beschaffen.Der Erste soll auf Trinitatis dieses Jahrs mit Fünfzig
Tausend Reichsthaler: der Andere aufAnthonii 1756. in eben der
Summe: der Dritte auf Trinitatis 1756. in gleicherSumme: der
Vierte aufAnthonii 1737. in vorbesagtemBelauf: und der Fünfte
aus Trinitatis 1757. mit den letztenFünfzig Tausend Reichstha-
lern an Unfte Rent-Cammer baar und ohne einige Ausfluchtentrichtet
werden. Gestalt sich die Ritterschaft hiemit des Einwands von Ron-
Valenten, und aller sonstigenEinreden bündigstbegiebet.

§. 91.

Die Contributionfür dieses jetzt laufende 1755ste Jahr, soll, wie
die in allen Folge-Zeiten, auf allgemeinenöffentlichenLand-Tagen ver-kündiget,folglichnicht eher, als bis solchealljährigeVerkündigungLandes-
Versassungs-mäßiggeschehen,entrichtet,nochbeygetriebenwerden.

5. 92.

Wegen der Städtischen Dörfer wollenWir Uns der nochetwa
rückständigenContributionwegen,besondersvergleichen:Wegen der diß-
jährigen aber, geschichtder Abtrag, nach dem der Ritterschaftzugestände-
neu Fuß.

§. 93.

Im übrigen wollenWir der Ritter- und Landschaftden Beytragder Closter-Gütherund Gemeinschafts-Oerter, auf die rückständigesiebenjährige Contribution, zu Gute kommenlassen. Was aber die diesjährigeund künftigeContribution aus den Closter-Güthern,RostockschenGemein-
schafts-Oertern,und Städtischen, auchOeconomie-Dörfernbetrist; So ge-het deren Betrag zwar in den Land-Kasten:Es wird UnS aber derselbe
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in den vorhin vestgefetztenbendenTerminen, gleichder Ritterschaftlichen
Contribution, nebst der Steuer der Leute ausser den Hufen, specilice
besonders entrichtet.

§. 94.

Wann nun hiernächftder Contribntions-Rückstandvoriger Jahre,
nebstder jahrlichzu erlegendenordentlichenContributionauS denAdelichen
Güthern, in verglichenerZeit undMaasseabgetragenseyuwird; So soll,nach
völlig geschehenemsothanemAbtrag, ausserder jährlichen,jetzt verglichenen
ordentlichenContribution. und ausser den Reichs- und Crayß- auchPrin-
zeßinn-Stenren, von welchenim folgendenArticul gehandelt ist, die Rit-
ter- und Landschaftmit ihren Hintersassenzu einigenCollectenoder Hül-
sen, sie mögenNahmen haben, wie sie wollen, aus eigenerLandes-Fürst-
licherBemächtigungoder Anforderung, nicht verbundengehalten werden.

§. 96.

Da auch Unsere, in Gott ruhende Vorfahren denen von derRit-
terschaft, wegen der Aceise-oderConsumtions-Steur-Freyheitin Unseren
Städten, vorteilhafte LandesFürstlicheIiesolutiones ertheilet haben; So
wollen Wir denen vom Adel UnsererLande, und deren Wittwen und
Kindern, solcheFreyheit von der Aceise-Consumtions-und Vieh-Stenr,
ebenfallsso wobl in Rostock,alö in Unfern übrigenLand-Städten, hiemit
in Gnaden versichertund bestätiget haben. Gestalt Wir solcheshiemit
wissentlichthnn: Jedoch der Gestalt, daß ein jedweder zu Vermeidung
aller Unrichtigkeitsein eigenesBuch über die zu erlegendeSteur undAceise
halten, und den jährlichenBetrag ans der Steur-Stube, ohne weitere
Verordnung baar wiederum zurückempfangen,derjenigeaber, der wieder
VerhoffenMißbrauch davon, in DurchhelfungsteurpflichtigerLeute und
Waaren gemachtzu haben, überführet werden würde, für seine Lebens-
Zeit der Accife-und Steuer-Freyheit verlustigseyn solle.

§. 96.

In Ansehungder von UnserenDomainen zu den Ritterschaft!«'-
chen Eüthern gekommenen,und wiederum, wegen der von den Ritter-
schaftlichenzu Unfern Domainen gezogenenGüther, ist hiemit verglichen
und vestgesetzet,daß zu Vermeidung aller schädlichenWeiterungen, die
aus langwierigenUntersuchungenoderVergleichungender, von dem einen
an den andern Theil gekommenenGüther, entstehenkönnten, alles gegen
einander ausgehoben,und wie es jetztist, angenommenund gelassenwer-
den solle.

§. 9?.

Jedoch wollenWir von denen RitterschaftlichenGüthern, die seit
Antritt Unsrer Regierung, mithin seit dem Jahr 1748. an Uns und Un-
sere Cammergekommen,oder künftig an dieselbekommensollten, fürohin
alleniahl, sowohl die Landes-Contribntionzum Landkasten, als auch die
Anlagen, und was sonst ans Landtägen, Crayß- oder Amts-Conventen,
nach Maaßgabe des eilstenArticuls dieses Vergleichs beliebet worden,
an das Corps der Ritter- und Landschaftabstatten lassen.
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§- 98.

Wir begebenUnS auch für Uns und Unsere Nachkommen,aller
Ansprachean die, von UnserenDomainen, zu Unserer FürstlichenVor-
fahren Zeiten, an die RitterschaftgekommeneGüther, Meyereyen, Dör¬
fer und Hufen, der Gestalt, das Wir davon nichts zu ewigenZeiten
revociren wollen. Jedoch behaltenWir Uns das Jus Reluendi allenthal¬
ben, wo es Uns ex pacto zuständigist, hiemit offen und bevor. Wie
den auch die Revocationes derer Güther, die vor diesemVergleichbe-
reits von Unserntwegenangestelletsind, und derentwegenLis pendens
ist, weiter aber nicht, zur ordentlichenAusführung,ausbedungenbleiben.

§. 39.

Dahingegen auch Unfrer Ritterschaftalle Wege unbenommenund
vorbehaltenfeyn soll, derjenigenan Uns gekommenenGüther halber, wo
das Jus Reine,uli ex Facto zuständig,oder die Revocation vor diesem
Vergleich,rechtshängiggemachtist, weiteraber nicht, sichgegen Uns und
Unsere Nachkommen,des Rechten zu bedienen.

§. 100.
In Ansehung der nöthigen Erecution bey dem Contribntkons-

Wesen, haben Wir Uns mit Ritter- und Landschaftd«r Landes-Execu-
torum halber, und über den Modnm exequendi derjenigenExecutions-
Orduung, ausdrücklichverglichen,welcheam Ende der Beylagen dieses
Vergleichssub sigiio ©. angefüget ist.

s^"-

Zweyter Articul.

VonReichs-Crayß-undPrinnzeßinnen-Steuren.

§. 101.
Von dem Beytrag zu Reichs- und Crayß-Steuren, soll niemand

befreyet scyn, sondern es hat bey der, in denReichs-Constitutionenvest-
gesetztenallgemeinenVerbindlichkeitzu solchenSteuren, der Gestalt sein
Bewenden, daß davon Niemand, wcs Standes, Wesens, oder Betriebs
er immer seyn möchte,außgenommenwerden soll.

§. 102.
Mithin sollen so wenig UnsereHos- Civil- undMilitair-Bediente,

geist- und weltlichenStandes, als wenig die vom Adel und ihre Bedien-te oder Hintersassender Stadt Rostocknnd alle Städte mit Magistratenund Bürgern allerleyWesens, davon eximiretseyn, sondern alle und jede
ordentlichherbey gezogenwerden.

Vollst. Mecklenb. Gefttzsamml. Bd. I. Iß
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§. 103.

Zu VerkündigungdieserReichs- und Crayß-Steuren, sollenjeder«
zeit von der Landes-Herrschaft,hergebrachtermaßen,allgemeineLandtage
ausgeschriebenund gehalten werden.

§. 104.

Aus selbigemwollenWir der Ritter- und Landschafteine vollstän--
dige und beglaubigteAbschriftder darüber ergangenenReichs- undCrayß-
Schlüssemittheilen,folglichein mehreres,als in selbigenvonReichs- und
Crayß- wegen bewilliget und erfordert ist, von Ritter- und Landschaft
nicht fordern.

§. 105.

Dahingegensoll Ritter- und Landschaftdie auf öffentlichemallge-
meinem Landtag verkündigteund bewilligteReichs- und Crayß-Steur,
nach dem darüber jedesmahlvon derRitter- und Landschaftin Vorschlag
zu bringenden,und von der Landes-Herrschaftzu bestätigendenContribu»
tions-Modo, unweigerlichund unnachstelligzu erlegen, schuldigseyn.

§. 106.

Wir versprechenhiebenebstUnser Ritterschaftbesonders,daß, wenn
nicht über ZweyhuUdert Römer-Monath in einem Jahr von Kayfer-
und Reichs- oder Crayfes- wegen erfordert werden, Unsere Ritterschaft
für sichund ihre Hintersassen,zu den Reichs- und Crayß-Steuren nichtS
erlegen,sondernvon Uns und Unsern FürstlichenNachkommenbis dahin
übertragen werden soll.

§. 107.

Ein gleichesversprechenWir auchUnserenLand-Städten aufD r ey-
hundert Römer-Monathe.

§. 108.

Wenn aber über ZweyhundertRömer-Monathe erfordert werden;
So soll zwar dieRitterschaftfür sichund durchihre Hintersassenzu dem,
was über 200 Römer-Monatheergehet,gleichandernLandes-Eingesessenen
Beytrag thun, jedochgleich Unsern Domainen und den Städten, nicht
mehr als den Dritten Theil, statt ihrer Quote erlegen, der Gestalt, wie
das Quantum und der Modus dazu auf Lanv-Tägenbewilligetund vest«
gesetzetseyn wird.

§. 109.

Zu einer jedenQuote steuren die m den FürstlichenAemtern,ade-
lichenGüthern und Städten befindlicheEin- und Hintersassen,auchsreye
Leute und sämtlicheGeistlichkeit.

§. 110.
Gleichwieder Beytrag der Eximirten allerleyNahmens und We-

sens, dann auchderCloster-Dörfer,derStadt Rostes, und der sogenann¬
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ten Gemeinschafts-Oerter, zu Reichs- und Crayß-Steuren, allen dreyen
contribuirendenTheilen, als den Domainen, der Ritterschaft, und den
Städten zu gute kommt,also kommtauch der dritte Theil des gedachten
Beytrags der Ritterschaftauf ihrem Drittheil insonderheitzu Gute.

§. 111.

Wegen der Wismar- Poel- und Neu-ClosterschenQuote, soll die
Ritter und Landschaftmit aller Anforderung, so wohl sürs vergangene,
als fürs künftige,gänzlichverschonetbleiben.

§. 112.

Die Reichs- Crayß- und alle andere gemeineSteuren, gehen von
jedem der drey contribuirendenTheile, der Stadt Rostock, den Clö-
ftern, und vormahligenso genannten Gemeinschafts-Oertern,wie auch
den Beytrag der Aulicorum und Clericorum, imgleichendes Civil- und
Militair-Standes mit eingeschlossen,mit Einlieserungder Specificationum,
nach Vorschriftdes XVIIIten Articuli der Reverfalen vom Jahr 1621,
baar in den Land-Kasten; zu welchemein Schlüsselbei) denen von der
Ritterschaft,und der andere bey denen von Städten, hinsühro seyn soll.

§. 113.

Die Einnehmer der Reichs- und Crayß-Steuren sollenUns von
Ritter- und Landschaftpräsentiret, und von Unseren Commissariis und
dem Engern-Ausschuß,beeydiget werden. Diese sollen die einkommende
Gelder in Unserer, zum Land-Kastenalsdann besonders zu verordnenden
Commissarien,und der von Ritter- und LandschaftdazuDeputaten Bey-
seyn, gebührlichzu berechnen,verpflichtetseyn.

§. 114.

Wenn nun nach Abtrag der verkündigtenReichs- und Crayß-
Steuren im Land-Kasten etwas übrig bleibt; So soll solchesentweder
einemjeden contribuirendemTheile, nach Proportion des, von ihme ge-
schehenenBeytrags, baar wiederumausgeantwortet,oder zu deS Landes-
und gemeinemBesten, nach gemeinsamerBeliebung, pro rata verwendet
und gebrauchetwerden.

§. 116

Die Prinzeßinnen-Steurensollen auf allgemeinenöffentlichenLand«
Tagen, in Fällen, da eines regierendenLandes-Herrn PrinzeßinnTochter
auszustattenist, verkündigetund berathschlagetwerden.

§. 116.

Zu Vermeidungaller künftigenGelegenheit,woraus einigerZwist,
m Ansehungder Summe einer Prinzeßinn-Steur, entstehenkönnte, ist
hiemit verglichenund vestgesetzet:daß solcheüberhaupt vom ganzenLande
iu Zwanzig Tausend Reichsthaler, in, alSdann in Unser»Landen

16»



244 GrundgesetzlicherErbvergleichvom 13. Ztpr. 1766.

gangbarer- so wohl auS- als innländischerCurrenter Münze, für stet»
bestimmetseyn, und bleibensoll.

§. 117.

Der Modus, wornachdiese Steuer aus den Domainen,Adelichcn
Güthern, und Städten, und zwar von jedemTheil zu seiner Tertia
aufzubringen, wird zwar auf Land-Tagen beliebetund verglichen, dcch
bleibt alle Wege der Land-Beeden-oder der Erben- und Hufen-Modus,
in Conformität der Landes- Reversalen de Anno 1572 und 1621, der
Grund.

§. 118.

Zu dieser Prinzeßinn-Steuer, sollendie Stadt Rostock,die Clo«
ster- Güther und die RostockschenGemeinschasts- Oerkr gleichfallsdas
Ihrige, weichesden dreyen eontribuirendenTheilen, je^em pro Tertia
par.;e ju Gute gerechnetwird, beytragen.

§. 119.

In den Jahren, wenn Reichs- und Crayß-Steuern ergehen,wird
keinePrinzeßinn-Steuer gefordert oder erleget, sondernausgesetzet.

§. 120.

Die solcherGestalt bewilligteGelder gehenin den Land-Kasten,
allwo es in Ansehungder Einnahme,Verwaltung, und desAbtrags, nach
dem XVIIIten §. der Reversalenvom Jahr 1621. gehalten werden soll.

Dritter Articul.

Bon denClöstern,und deren sowohl,als der übrigen
Land-Güther, Rechtenund Steur -Pflichten.

§. 121.

Die drey Clöster, Dobbertin, Ribnitz, und Malchau, sollenbey
ihrer Consistenzund bey ihren Rechten, wie darunter die ReversaleS
vom Jahr 1572. Art: 4. und das HerkommenMaasse geben, gelassen
und geschützetwerden.

§. 122.

Der Ritter- und Landschasstbleibt auch die Wahl, Bestellung,
und Beliebige Veränderung der Provisorum und Beamten unbenommen,
und sollen so wohl die bereits erwählte und ernannte, als die künftig
zu erwählendeund zu ernennendeCloster-Frovisores und Haupt - Leute,
jetzt und künstig allemahl unweigerlichund unaufhältlich, gewöhnlicher-
massenLandes-Fürsilichbestättiget werden, und wenn die gesuchteBestä-
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tigung binnen Jahr und Tag nicht erfolget, sollen selbigeeo ipso pro
eonfirmatis geachtetseyn.

§. 123.

Die von der LandeS-Herrschastbißhero nicht abgenommenRech-
nungen dieser dreyen Clöster, sollennach Jnnhalt vorangezogenerRever-
salen, von Uns und den Ritter- und LandschaftlichenDeputaten aufge¬
nommen, auch solcherGestalt alle Jahr gefertigetund abgelegetwerden.

§. 124.

Uusrer erb- untertänigen Stadt Rostock,und den übrigenStädten
Unsrer Lande, bleiben ihre respeetive, den Reversalen, dem Herkom¬
men und mit der Ritterschaft getroffenenVergleichgemässeGerechtsame,
in Ansehungder beyden ClösterDobbertin und Ribnitz, in ihrem ganzen
Umfang,yiithin auch die Ritterschaft ihre Jura an dem Clöster zum hei-
ligeu Creützin Rostock,hiemit ausdrücklichverwahret und beybehalten.

§. 126.

Es hat auchbey dem, auf dem Land-Tagezu Güstrow am Uten
November 1737. zwischenRitter- und LandschaftgetroffenenSchluß in
Ansehungder Städtischen Theilhabungan den Clöstern,sein Bewenden;
Jedoch mit dieser Erklärung: Daß den Land-Städten über die, in den,
ClösterDobbertin habende drei) Plätze zur vollen Hebung, nochSechs
Plätze zur halben Geld-Hebung, als Zweene in dem Clöster Dobbertin,
Zweene in dem ClösterRibnitz, und Zweene in dem Clöster Malchau,
von Michaelis des jetzt laufendenJahrs an, jede zu Sechszig Reichs-
thaler jährlichenEinkommens,jedochweiter nichts, mithin weder Wvh-
nung nochVictualien, hiemitaeeordiretwerden. WogegensichdieStädte
hiedurchverbindlichmachen, daß sie ferner und zu ewigenZeiten unter
keinerleyVorwand, mehrereStellen in allen dreyen Clöstern, es mögen
dieselbenvermehret, oder verbessertwerden, verlangen, noch sichsonstige
Jura als sie bishero ererciret, anmassen,und also in Ansehungder Wahl
der Provisorum und Clöster-Haupt-Leute,auch bey Aufnahmeder Clv-
ster Rechnung,so wie bißhero bey Dobbertin, also auch in gleicherMaa-
ße und nicht weiter, bey den ClösternRibuitz und Malchau, coneurriren
wollen.

§. 126.
Anlangend die RostockschenStadt- und Hospital- auch Clöster-

Güther, nämlich im Amte Ribnitz, Niederkrug, Rövershagen, Stuthof,
ein Theil in Bentwisch,ein Theil in Dierkow, Cordshagen,Purkshagen,
Voigtshagen, Göllnitz, Schlage und VolckshagenzIm Amte Schwaan,
Sildemow, Barnstorf,Bramau, Grossenklein,Grossen-Schwaß,Lütten-Sto-
ve, Dalvitzenhof,Dietrichshagen,Elmenhorst,Schmarl, Lüttenklein,Kasse-
bohmmit den Pertinenzen,Broderstorf, Jckendorf,Riedahl, und die übrigen
Eigenthümerund Besitzerder Güther Bockholt,Bartelstorf mit den Per-
tinenzenBentwischund Keßin,Ehmkenhagen,Willershagen,Zeplins^Willfs-
Hagen, Rostocker-Wulfshagen,Alverstorf,Beselin, Bussevitz,Finkenberg,
Harmstorf,Grossen-Kussevitz,Lütten-Kussevitz,Oberhof undHoheu-Schwars,
Gragetepfs-Hof, Huckstorf,Nieudorf, Grossen-Stove, Wahrstorf,Bistvw,
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Huckstorf,Polchow, und Evershagen,welcheinsgesammtbishero unfüglich
Gemeinschafts-Oertergenannt worden; So soll dieseBenennung, welche
sich auf den, im Jahr 1621. unterm 3ten März, zwischendamaligen
beyden Landes-Fürsten getroffenenTheilungs-Vergleich,in welchemdiese
Oerter, zwischenbeyden regierendenHerren zu Schwerin und Güstrow
ungetheilt in Gemeinschaftgelassenworden, lediglichfür damahls bezo-
gen, folglichnach der, zu Anfang dieses Jahr-Hunderts ergangenenEon-
solidation nicht weiter stathaftist, hinsüro gänzlichabgethan und an deren
Stat, zur künftigen Benahmung dieser Oerter, der Ausdruck: Unsers
NostockschenDistrickts, vestgesetzetseyn.

§. 127.

Es werden aber nichts destowenigerdiese, im NostockschenDistrickt
belegeneGüther und deren Eigenthümeroder Besitzer,bey ihren übrigen
wohlhergebrachtenRechtengelassenund geschützet,auch die gemeinschaft-
licheBeyträge, nach wie vor, von ihnen geleistet.

§. 128.

In Ansehungder jährlichenLandes-Contribution,ergehetebenfalls
über diesegesammteDörfer die Ausmessung,und folglicheBesteurungder
dadurch sich ergebendensteurbaren Hufen, und zwar eine jeglichezu
Neun Reichsthaler Neue Zweydrittel, in den Land-Kasten,und von
daraus an Unsre Cammer.

§. 129.

Wie denn auch die übrige Steuer von den Eingesessenenausser
den Hufen, nach der obgefetztenNorm, in den Land-Kastengebracht,und
von daraus an UnsereCammerentrichtetwird.

§. 130.
Wegen der Reichs- Crayß- und Prinzeßinn-Stenren, soll es gleiche

Bewandniß, wie mit den Closter-Güthernhaben, der Gestalt, daß dieje-
„ige Steuren dieser Gattung, welcheauf Land-Tägenbewilligetsind, in
den Land-Kastengeliefert, und also dem ganzenSteuer-Belauf mit zu
gerechnetwerden.

§. 131.

Im übrigen wird hkemitden Clöstern, der Ankauf- und die Er-
Werbungmehrerer Land-Güther, es sey aus Adelichenoder Städtischen
Dörfern, ohne vorhergängigenLandes-FürstlichenausdrücklichenConsens,
und der gesammtenRitter- und LandschaftlichenEinwilligung, von nun
an biß zu ewigenZeiten gänzlichbenommen.

§. 132.
Jedoch soll ihnen srey bleiben, Permutationes zu treffen, und

mit den ersparten Geldern auswerts liegendeGründe anzuschaffen.
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§. 133.

Und gleichwie sie Keyihren jetzigenGüthern, Dörfern und Be«
sitzthümern,in der Eigenschaft,wie sie solcheerworben,nochmalsbestäti-
get seyn sollen; Also werden hingegen alle künstige Acquisitiones der
Clösteran liegendenGründen und Güther innerhalb Landes, jetzt alS
dann, und dann als jetzt, vernichtiget.

§. 134.

Doch soll, im Fall von den jetzigenCloster-Güthörn,insonderheit
des Closters Ribnitz, einige reluiret werden sollten, den Clöstern, und
besondersdem Clofter Ribm'tzfreystehen,mit dem Gelde andere Güther
innerhalb Landes an sichzu bringen, wozu nöthigeil Falls, der Landes-
FürstlicheConsens,nichtgeweigertwerden soll.

§. 135.

Auchwollen Wir und UnsereSuccessores Uns eines juris pri-
mariamm precum, für Uns oder Unsere FürstlicheGemahlinnen,an ge->
sammtenClöstern nimmermehr anmassen,noch dasselbebegehren. Was
insonderheitdas Kloster Ribnitz betrfft; So wird der im Jahr 1669.
den ILten September deßfalls getroffene Vergleich, hiemit, ganzenInn-
Halts, wiederholetund bestätiget.

§. 136.

Und wollenWir demselbenzu Folge, Unsern LehnsherrlichenEon-
sens, dem Closter Ribnitz,sowohlzu dem angekauftenGuth Wulfshagen,
als zu dem, bis auf Dreyzehn Tausend Thaler annochzu acquirirenden
Guthe, ohne Erlegung einer C«izley- oder anderer Gebühren, ertheilen,
und solchespro allodio, ohne alle Reservation, erklären.

§. 137.

Im übrigen werden die Clöster, die Cigenthümer und Besitzer
der übrigen vorbenannten Güther, wie von Altersher, zu Land-Tägen
nicht verschriebennochgestattet, sondern die Clöster und deren Güther
werden von der Ritter- und Landschaft,und die Oerter des Rostockfchen
Oistricts, von der Stadt Rostock,auf Land-Tägenund sonst,vertreten.

Vierter Articul.

Von der Unionder Landstände.

§. 138.

Dieweil UnsereRitter- und Landschaftnicht nur in einer natür-
lichenVerbindung stehet, sondern selbigeauch im Jahr 1323. in eine
unzertrennlicheUnion getreten ist; So bleibt dieselbe unter gesammter
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Ritter- und Landschaftnach wie vor, in ihrer unwandelbarenverbindli-
chenKraft und Wirkung. Gestalt Wir sie dahin, wie in dem Hambur-
zischenVergleichvom 8. Merz 1701. geschehen,hiemit abereinst aner¬
kannt und bestätigethaben wollen.

§. 139.
Es verstehetsich also die Landes-Umontheils von der Ve»bin-

dung der Provinzen unter sich,theils von der Verbindung der Landstönde,
nämlichder Ritterschaftund der Städte, in Ansehungihrer selbstunter
einander.

§. 140.
Was dieVerbindung der Provinzenunter sichbetrifft; So soll die

Union dahin vestgesetzetund verstandenwerden, daß die Eingesessenevon
Ritter- und Landschaftin UnfernHerzogthümernSchwerin undGüstrow,mit
Jnnbegrif der Ritter- und Landschaftdes StargardischenCrayses, in einer
unverrücklichenGleichheit,an Rechten, Privilegien, und Gerechtigkeiten,
bestehen,und gelassenwerden; der Gestalt, daß obgedachtedrey Crayse,
nach einerlei)Gesetzen,Landes-Ordnungen,und Verträgen, zu regieren,
mithin in solcherGleichheitundGemeinschaftwie am Hofgerichtund Eon-
sistorio,so auch an den Land-Tägen,und gesammtemContributionali,
nicht weniger an den Landes-Clöstern,nach Jnnhalt des oberwehnten
HamburgischenVergleichs vom 8. März 1701. §. 8. 9, und 10. folglich
an allen andern Rechten, Vorzügen, und Freyheiten, einander in allen
gemeinenAnliegenheitenund Nothfällen, mit Rath und That, nachrecht-
licherOrdnung, sich unter einander zu vertreten und beyzustehenhaben
sollen und mögen.

§. 141.
Anlangenddie Union der Ritterschaftund der Städte unter ihnen

selbst; So soll dieselbein nnverrücklicherGemeinschaftund Theilnehmung
an allen, der Ritter- und LandschaftzustehendenGerechtsamenund Be-
sngnissenbestehen,solchermaßen:daß die Stadt Rostocksowohl,als die
übrige Städte an ihrer Coneurrenzzu den Land-Tägen, zum Hofgericht,
und engern Ausschuß, zu den Clöstern, und überhaupt zu allen Ritter-
und LandschaftlichengemeinsamenRechten und Pflichten, nach wie vor,
dem Herkommengemäß, nirgend beeinträchtiget,zurückgefetzet,oder aus-
geschlossenwerden sollen.

§. 142.

Wie denn auch ein Stand, ohne Zuziehungnnd EinwilligungdeÄ
andern, eine Vsrbindung über gemeinsameRechte zu treffen, nicht befugt
seyn, allen Falls aber solchefür null und nichtiggeachtetwerden soll.

§. 143.
In einem andern, obigem zuwider laufenden Verstände, soll die

Union vom Jahr 1523. nie, weder gerichtlichnochaussergerichtlich,ange-
zogen nnd gebrauchetwerden.
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§. 144.
Wie denn im übrigen jene, in der, zn mehrererBevestigungalles

obigen sub Num. VIII. hiebeygehestetenUnion vom Jahr 1523. ent-
halten? Bedingniß: daß damit der Landes-Obrigkeitnichts abgeschnitten
seyn solle, hicmir wiederholetwird.

Fünfter Articul.

Von Land-Tägen.

§. 145.

Land-TagewollenWir, wie von je her gebräuchlichgewesen,alle
Jahr anordnen und ausschreiben,damit theils das alljährige Contribn-
tions-Wesen, Vergleichsmäßigeingerichtet,Theils in Ansehungder küns-
tigen Reichs- Crayß- und Prinzeßinn-Steuren, jedesmahl das Gehörige
reguliret, Theils über die nöthig befundene nnd zu erlassendeallgemeine
Laiides-l)oii8titutio»es beratschlaget, und endlich alles dasjenige, was
unter dem Nahmen von Landes-Angelegenheitenoder Beschwerdenvor-
kommenmöchte, durch Landes-FürstlicheErledigung abgethan werden
könne.

§. 146.

Die Land-Tägesollen der Gestalt allgemeinbleiben und angeord-
net werden, wie es der HamburgischeVergleichvom 8. März 1701.
§. 8. vorschreibet,als welchemWir nachzugehen,hiemit in Gnaden ver-
sprechen.

§. 147.
Gestalt dem zu Folge, alle und jede eingesesseneLandständealler

dreyer Crayse zu den Land-Tägen durch Landes-FürstlicheAusschreiben
berufen, und auf den Land-Tägen, dem Herkommengemäß, bey den,
darauf vorfallendenHandlungen, ohngehindertStand und Stimme habe»
und behaltensollen.

§. 148.
Die Oerter zu den Land-Tägensollennach wie vor, die in den

Reversalen von 1621. bestimmte Städte Sternberg und Malchin, wech--
selsweise,seyn und bleiben, und Wir wollen es in Ansehungder Bezie-
hung oder Beschickungderselben,nach dem Jnnhalt der Reversalen vom
Jahr 1621. Z. 23. halten.

§. 149.

In Ansehungder Zeit, bleibt es bey dem gewöhnlichenund dazu
am bequemstenfallendenHerbst.
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§. 160.
Jedoch soll UnS und Unseren Nachkommenan der Regierung

allerdingsunbenommenseyn, in Nothfällen und andern dringendenLan-
des-Angelegenheiten,ausserder Herbstzeit,nach GelegenheitderUmstände,
Land-Tägeauszuschreiben,und gewöhnlichermaßen halten zu lassen.

§. 161.
UnsereAusschreibendazu wollen Wir in der hergebrachtenFor«

nuit ergehenlassen,und nicht gestatten,daß ihnen gegen das Herkommen,
und ohne rechtmäßigeUrsache,harte und ungewöhnlicheClausuln, außer
dieser: daß die Ausbleibendeund Abwesendezu allen dem, was auf
Land-Tägen behörig beschlossenist, verbunden seyn sollen, einverleibet
werden.

§. 162.
Auf Land-Tägensollen sich alle und jede dazu Landes-Fürstlich

entbotheneEingesessene,in Person gehorsamlicheinfinden.

§. 163.

Diejenigen aber welcheim Lande gegenwärtigsind, und behindert
werden persönlichzu erscheinen,sollen, wie von Alters her jederzeitGe-
brauch gewesen,ihr Ausbleiben schrist-oder mündlichentschuldigen,oder
entschuldigenlassen, jedoch sollen die Abwesendekeine Vollmachtenzu
ertheilenbefugt, mithin die etwa producirte ungültig seyn. Von den auf
Land-Tägensicheinfindenden,sollen die Land-Marschällevor und nach
Eröffnungdes Land-Tags UnserenCommissariis einen, von ihnen eigen-
händig unterschriebenenPersonen-Zettel einliefern; auch währendenLand-
Tags, so oft Unsere Commissarii eine nahmentlicheund schriftlicheAn-
zeige der Gegenwärtigenvon Ritter- und Landschaftverlangen,solchemit
ihrer Unterschristeinreichen.

§. 164.
Die auf dem Land-Tage zu proponirendeCapita sollenim Aus¬

schreibenVier Wochenvor dem Land-Tagekund gemachetwerden.

§. 166.
Die Land-Tags-Proposition wollenWir auf einmahlan den ge?

wohnlichenOrten, nämlichzu Sternberg auf dem Judenberg außerhalb
der Stadt, und zu Malchin auf dem Rathhause geschehen,auchsofort
nach der Pnblication schriftlich,mit Unserm dazu eigentlichgegebenen
Land-Tags-Canzley-Jnnsiegel, und unter Unserer, von Uns dazu bevoll¬
mächtigten CommissarieuUnterschrift, an Ritter- und Landschafthinaus
geben lassen.

§. 166.
In Ansehungder auf die Proposition abzugebendenRitter- und

LandschaftlichenAntwort, bleibt cs in der Regul bey dem von Aitersher
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gewöhnlichenDritten Tag. Jedoch wollen Wir Key erheblichenHinder¬
nissen,nach Befinden, eine weitere Frist nicht versagen.

§. 157.
Diese Antwort soll ebenfallsschriftlichabgestattet,und zu mehre-

rer Förmlichkeitund Beglaubigung von dem ältesten anwesendenLand-
rath und dem Deputaten der Stadt Rostock,in dessenAbwesenheitaber,
jedoch ohne sonstige Consequenz,von dem ersten anwesendenVorder-
StädtischenBurgermeister,eigenhändigunterschriebenwerden.

§. 158.
Dafernc nun nach der, darauf in Unferm Nahmen von Unser»

bevollmächtigtenCommissarien,ergehendenschriftlichenResolution, etwas
zu erörtern, übrig bleiben sollte: So soll solcheszwarschriftlichgeschehen,
jedoch, daß zn Erleichterungder Vereinbarung,durchmündlicheAn- und
Vorträge, zwischenUnsern Commissarienund den Deputirten der Ritter-
und Landschaft,gehandelt werde. Da denn so lange über die, in Erör-
terung stehendeMaterien gehandelt werden soll, bis die Land- Tags-
Sachen überhauptzur Reife eines förmlichen,in Unsern Nahmen zu pu-
blickenden, und darauf, wie obgedacht,in beglaubter Form schriftlichan
Ritter- und LandschaftauszuantwortendenLand-Tags-Schlusses,gediehen.

§. 159.
WährendenLand-Tags soll das Ab- und Znreisen bey Tage oder

Nacht, ohne Aufenthalt und Anzeigebey dem CommandirendenOfficier,
niemandengehindertwerden. Jedoch soll ein jeder Ankommender,Ab-
reisender,und Wiedereintreffender,wie von je her auf ordentlichenLand-
Tägen gebräuchlichgewesen, bey dem Land- Marschalle,zu dessenCrayß
er gehöret,sichzu melden, und dieser dann weiter an UnsereCommissi-
rien, davon Nachrichtzu geben,schuldigseyn.

§. 160.

Anlangenddie etwanigenLandes- Gebrechen, Beschwerden,oder
Angelegenheiten;So sollen solchenach der Antwort auf die Land-Tags-
Proposition von Ritter- und Landschaft, mittelst eines, nach der obigen,
bey der Antwort »6 capita proposita vestgesetztenFörmlichkeitund Be-
glaubigung,zu unterschreibendenMemorials, übergebenwerden.

§. 161.

DiejenigenBeschwerdenund Angelegenheiten,die bereits in Lan-
des - Verträgen und Ordnungen, oder in dem erweißlichemHerkommen,
und in vorhin ertheiltenIlesolutionibus ihre abhelflicheMaaße erhalten,
oder sonst in Liquidis beruhen, und wobey contra jura Provincialia
etwas vorgegangen, sollen unverzüglichund ohne Weitläufigkeit,nach
Recht und Billigkeit,nochbey währendenLand- Tage, abgethanwerden.
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§. 162.

Diejenigen aber, welchealtioris indaginis sind, sollenlängstens
binnen Jahres-Frist, und vor dem nächstenLand-Tage, zur gleichmäßigen
billigen Endschast, durch gnädigste Landes- Fürstliche Erledigungenund
Erklärungen,kommenund gelangen.

§. 163.

In Entstehung dessenbleiben der Ritter- und Landschaftalle
rechtlicheWege in Ordnung der Landes- und Reichs- Gesetze,mithin an
KayserlicheMajestät, und die höchsteReichs-Gerichte,unverschlossen.

§. 164.

UebrigenSbehalten Wir Uns vor. UnsereRitter- und Landschaft
zu andern Convoeations-und Deputations - Tägen zu beruffen, und über
Unsere und Unserer Lande besondere Angelegenheitenauf selbigen zu
handeln.

§. 166.

Doch sollen die Sachen, welchegesammterRitter- und Landschaft
Rechte und Pflichte antreffen, zu allgemeinenLand- Tägen heimgelassen
bleiben.

Sechster Ärticul.

Von Land-Rathenund Land-Marschällen.

§. 166.

Da in Ansehungder Zahl, Rechte, und Pflichten der Land-Räthe,
sichZeithero Zweifel ergeben; So ist darüber folgendes,zur beständigen
Gewißheit verglichenund vestgesetzetworden. Es sollen nämlich sortan
in Unserm Herzogthnm Schwerin Vier, und in Unserm Herzogthum
Güstrow, inclusive des Stargardschen Crayses, gleichfallsVier, mithin
allemahl Acht würckliche,in Unserenund Unserer Ritter- und Landschaft
Pflichten stehende,und in gedachtenUnserenbeydenHerzogtümern wesent¬
lich angesesseneLand-Räthe, bestelletseyn.

§. 167.

Bey erledigtenLand-Raths-Stellen, wollenWir der Ritter- und
Landschaft,und zwar desjenigenHerzogthums, in welchemsichdie Va-
canz eräuget, den unterthänigstenVorschlagdreyer, im Lande angesessenen
Personen, von dem Eingebohrnenoder recipirten Adel, zu jeder vaciren-
den Stelle, gnädigstgönnen, und aus solchenPi-üc.seiitatis jedeömahl
einen zum Land-Ratb, sofort hinwiederumernennen, auch denselbenaus
dem Land-Tage, da der unterthänigsteVorschlaggeschehen, in Beyseyn
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derer von Ritter- und Landschaft,oder gleich nach dem Land- Tage, in
Beyseyn einiger Deputaten von Ritter- und Landschaft, dazu beeydigen
lassen,und zwar nach dem hier eingerücktengewöhnlichemFormular:

Ich, N. N. gelobeund schwere,daß ich dem Durchlauchtigsten
Fürsten und Herrn, Herrn Christian Ludewig, Herzogen
zu Mecklenburg,Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratze-
bürg, auch Grafen zu Schwerin, der Lande Rostockund
Stargard Herrn ic. meinemgnadigstenFürsten und Herrn,
als jetzt regierendemLandes- Fürsten^ treu und hold seyn,
Seiner HerzoglichenDurchlaucht Landen und LeutenBestes
wissen,Schaden und Nachrheilmeines äußerstenVermögens,
abwenden und verhüten, in allen Berathschlagungen,dazu
ich gefordertwerde, das ehrlichstemeinembestenBersta'ndniß
nach, hintenangesetzetaller Bewegnissen, so michdaran be-
hindern könnten,rathen, was ich in Nachschlagenoder son-
sten von Jhro Herzogl. Durchl. Furstenthum und Landen
Gelegenheitund Geheimnissenerfahren, und nur Rathsweise
anvertrauet werdenwird, Seiner Herzogl. Durchl. und Dero
Fürstenthumzum Nachtheil, Niemand offenbaren, sondern
bey mir bis in die Grube verschwiegenbehalten, an keiner
Stelle und in keinen Nachschlagen, da Seiner Herzogl.
Durchl. Person, Land, und Leutenetwas zumNachtheilund
Schaden, gefährlicherWeise geredet und beschlossenwerden
soll, mich nicht finden lassen,und alles dasjenige in Pflicht-
schuldigergehorsamsterUnterthänigkeitreden, thun und han-
deln will, welcheseinemgetreuen Rath von Ehren löblicher
Gewohnheit und Rechtswegenzu thun gebühret und wohl
anstehet. Alles getreulich und ohne Gefährde, als mir
GOTT helfe durchJESUM CHRISTUM.

§. 168.

Bey einer jeden Veränderung an der Regierung, bleiben zwar
die Land- Räthe, nach wie vor in ihrer Aetivität, sie müssenaber gleich
andern Rathen und Bedienten den vorbeschriebenenLand- Raths - Eyi)
erneuern, und gewöhnlichermaßen ablegen. Wir wollen auchderenRath,
vermöge der Reversalen von den Jahren 1572. Art. I. und 1621. Art.
XXII. zu den Landes- Sachen in vorfallendenNöthen, zuziehen und
gebrauchen.

§. 169.
Auchsollen vier von ihnen, nach der Wahl der Ritterschaft, den

Reversalen de Anuo 1572. gemäß, Assessores beym Land- und Hof-
gcrichtseyn.
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§. 170.

Auf Land- Convocations- und DeputationS- Tagen, wollen Wir
einemjeden der anwesendenLand-Rätheund Land-Marschälle,hergebrach-
ter maßen, täglich Vier Reichsthaler zu seinerDefrayrung aus Unsrer
Rent-Cammer,baar reichenlassen. Diese sollen von dem Tag der Ein-
kunst, bis auf den letztenTag des Schlusses, gerechnet und gezahlet
werden.

§. 171.

Die Berichte, Gutachten, und Vorstellungen, welchean Uns die
Land-Räthe auf Unser Erfordern, oder auS eigener Bewegniß, oder nach
dem Auftrage der Ritter- und Landschafterstatten, sollen von einem
jeglichemnahmentlichund eigenhändigunterschrieben, und die Umschläge
darum mit dem angebohrnenPettschaftdes Vorsitzenden,besiegeltwerden.

§. 172.

Der Begrif und Gebrauch des Nahmens eines befondern Land-
RäthlichenCollegiiaber, soll hiemit gänzlichuntersaget seyn.

§. 173.

Die Erb - Land- Marschälleanlangend; So hat deren Anzahlvon
dreyen überhaupt, nämlicheinem im Mecklenburgischen,einem im Wendi¬
schen, und einem im StargardischeuCrayse, ihr beständigesVerbleiben.

§. 174.

Auf Land-Convocations-und DepntationS-Tägen, auch überhaupt
bey allen Begebenheiten,da im Nahmen der Ritter« und Landschaft,Uns
mündlicheAn- und Vorträge zu thun sind, führen die Land- Marschälle,
nach der unter sicheingeführtenOrdnung der Zeit und des Orts, daS
Wort, jedochbleibt der Ritter- und Landschaft,wie sonst alle Wege srey,
auch durch die Land- Räthe oder Deputirte, An- und Vorträge thun
zu lassen.

§. 175.
UebrigenSsollendie Land-Räthe und Land- Marschällebey ihren

wohlhergebrachtenRang gelassen und geschützetwerden, also das die
Land-Räthe mit Unsern würklichenGeheimen-Räthen,und die Land-Mar-
schallemit UusernObristen, nachder Ancienuete ihrenRang haben sollen.

Siebender Articul.

Vom Engern - Ausschuß.

§. 170.

Damit Wir und UnsereNachkommender unbequemenWeitläustig-
fett überhobenwerden, in Landes- Angelegenheitenjedesmahl mit dem
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zahlreichenCorpore der Ritter - und Landschaftunmittelbar zn handeln;So haben Wir die von Ritter- und Landschaftlängst beliebteVerfassungeines Engern-Ansschusses,in folgenderMaaße, und für stets verglichenerBestimmung,vestgefetzet.

§. 177.
Es soll demnachder Engere- Ausschußaus zweenLand- Rathen,nämlicheinem aus UnsermHerzogthumSchwerin, und einem aus UnsermHerzogthumGüstrow, Inclusive des StargardischenCrayfes, dann DreyenDeputirten der Ritterschaft, nämlich einem aus dem Mecklenburgischen,

einemauS dem Wendischen, und einem aus dem StargardischenCrayse,serner aus einemDeputirten der Stadt Rostock, und dreyen Deputirtender Vorder - Städte, Parchim, Güstrow, und Nenbrandenbnrg, folglichüberhaupt aus Neun Personen, welcheAnzahl jedochdie Ritter- undLandschaftnach Gelegenheitder Umstände,mithin nach Gutfinden, jedochauf ihre Kosten, zu vermehren, jederzeitbefugt bleibet, an und vor ihmselbstbestehen.

§. 173.
Diesem Engern- Ausschuß soll hiemit der Begrif und das Rechteines, die gefammte Ritter- und LandschaftvorstellendenCollegii, auSLandes- FürstlicherMacht und Hoheit, zu ewigenZeiten, für Uns undUnsere Nachkommen,regierendeHerzogenzu Mecklenburgbeygeleget,undbestätiget seyn, um die Ritter- und LandschaftlichenAngelegenheitenanund bey Uns, folglichinn- und außeralb Landes zu besorgen.

§. 179.
Die Wahl der znm Engern- Außschußzu bestellendenPersonen,

soll auf Land-Tägen, oder andern gemeinschaftlichenConventen, derRitter- und LandschaftWillkührund Freyheit überlassenseyn und bleiben.Nur, daß der Engere-Ausschuß,wie hiemit und Kraft dieses geschicht,inder Gestalt und Vefugniß eines besondernCollegii, bey jeder Verände-rung an der Regierung von UnserenNachkommen,regierendenHerzogenzu Mecklenburg,ausdrücklichbestätiget werden soll.

§. 180.
Jedoch soll der Engere-Ansschußfür Ipso jure confirmiret, ange¬sehen und gehalten werden, so bald er darum bey der Landes-Herrschaft

schriftlichAnsuchunggethan haben wird. Der Aufenthaltund die Zusam¬menkunft der zum Engern-Ausschuß gewählten Glieder, bleibt hiemitallenthalbenunbenommenund uneingeschränkt.

§. 181.
Wir wollen auch die an Uns, von demEngern-AusschußergehendeVorstellungenund Memorialien in den Ritter- und LandschaftlichenAn«gelegenheiten, gnädigstannehmen, und darauf jedesmal)!nach Befinde»,gerecht-gnädigsteResolutiones ertheilen.
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§. 182.

Damit nun bey den schriftlichenErpeditionen und Verrichtungen
des Engern-Ausschusses,alle Wege desto mehrereOrdnung und Glaub-
haftigkeitwalten möge; So ertheilenWir Unserer Ritter- und Landschaft
hiemit ein eigenes, zum Gebrauch des Engern- Ausschussesgewidmetes
Landes-Siegel, in der Maaße und Gestalt, wie es zu beständigerBey-
deHaltungallhier abgemahletist:

§. 183.

Mit diesemSiegel soll er alle, die Ritter- und Landschaftzusam-
men- und gemeinschaftlich--«,,gehend?Sachen undAusfertigungen,besiegeln.
Selbiges soll auch von Nachkommenzu Nachkommen,als das wahre
Ritter- und LandschaftlicheSiegel, beybehaltenund gebrauchetwerden.

§. 184.

Was aber diejenigen Sachen und Ausfertigungenbetrift, welche
nicht die Ritter- und Landschaftinsgemein,sonderndie Ritterschaftallein
angehen; So ertheilenWir Unsrer Ritterschaftdas auch hiebeygemahlte
besondereJnnsiegel, dessen sie sich in ihren alleinigen Angelegenheiten
und Ausfertigungen, mit eben dem Gesetzder ewigen Unwandelbarkeit,
zu gebrauchenhaben soll.

§. 185.

Hiebenebstsoll hiemit für stets vestgesetzetseyn, daß alle von dem
Engern-Ausschußan Uns ergehendeVorstellungen, Berichte, und Memo-
rialien in Ritter- und LandschaftlichengemeinenSachen, jederzeit von
dem versitzendenLandrath, oder in Abwesenheitder beydeu Landräthe,
von dem ältesten Ritterschaftlichen Deputaten, und dem ersten Städtischen
Deputirten, eigenhändigunterschrieben,diejenigenaber, welchedie Ritter-
schaftnur allein, ohneVerbindung mit den, die eigentlicheLandschaftaus-
machendenStädten betreffen, von dem VorsitzendenLandrath und einem
RitterschaftlichenDeputirten, mit eigenhändigerNahmens- Unterschriftbe¬
glaubigetwerden sollen.

§. 186.

Der vorbeschriebenenSiegel bedienet sich Ritter- und Landschaft
zu allen Berichten, Vorstellungen,und Memorialien an Uns sowohl, als
in andern ihren Expeditionen: und soll sich dabey jederzeit des rothen
Wachsesgebrauchen.

§. 187.

Im übrigen stehet der Engere- Ausschuß, wenn er zu belangen,
als Beklagter alle Wege in erster Instanz, unter einem Unsrer Landes-
Gerichte,welchesder Kläger erwählen will.
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§. 188.

Doch bleibt dem Engern - Ausschuß, nach Maaßgebung Unserer
Landes- und der Reichs- Gesetze, an die Reichs - Gerichte zu appelliren,
allerdings frey. Gestalt dann von Unseren Gerichten denenAppellationen
des Engern-Ausschusses,welcheUnseren Landes - Gesetzen,und besonders
Unserm Privilegio de non appellando nicht entgegen sind, der ungehin-
derte starke Lauf, mehrern Jnnbalts des unten vorkommendenListen Ar-
ticuls vom Jnstitz-Wesen, gelassen werden wird und soll.

§. 189.

Uebrigens bleibt der Ritter- und Landschaft alle Wege unbenom-
men, dem Engern Ausschuß so wohl die Besorgung des Contributions-
Wesens, als den andern, die Ritter- und Landschaft betreffenden Angele-
genheite», inn- und ausserhalb Landes, in gemessenerInstruction und
Nollmacht, ihrer Willkühr und besten Gelegenheit nach, aufzutragen.

§. 190.
Wir und Unsere Nachkommen, wollen auch dasjenige, was der

Engere Ausschußim Contributions-Wesen, oder in andern Landes-Sachen, *
sothaner obhabenden Vollmacht nach, vornehmen und ausrichten wird,
der Gestalt, als geschehees von Ritter- und Landschaftselbst, ansehen
und dafür halten lassen.

Achter Articul.

Von der Landes-FürstlichenGesetz- Gebnngs- Macht.

§. 191.

Wann es der Wohlstand und die Ruhe einer jeden Regierung
erfordert, daß die Grenzen der Landes - Fürstlichen Macht, Gesetzezu
geben, ihre gemesseneBestimmung haben. So ist von Uns, um auch hier-
unter die Wohlfart und Zufriedenheit Unserer Untcrthanen aller Stände
zu befördern, folgendes nach den Reguln der natürlichen Billigkeit, und
der wohlhergebrachtenLandes - Verfassung gemäß, in Gnaden versprochen
und vestgesetzetworden.

§. 192.
Es theilen sich demnach die Landes-Ordnungen und Constitutio¬

ne» hauptsächlichin zwo Classen.
Zur Ersten gehören die, welche Unsere Aemter, Domainen, und

Cammer- Güther, mithin die darinn gesesseneUnterthanen, und Unsere
eigene, in Unsern besondern Pflichten stehendeBediente/ allerley Wesens,
betreffen.

Zur Andern Classeaber gehörendiejenige, welcheUnseregesammte
Lande, mit Jnnbegrif der Ritter- und Landschaft,angehen.

Vollst. Mecklb. Gefchfamml. Bd.l.
47
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§. 193.

WaS nun die Erste Classe betrift; So bleibt ttnS und Unfern
Nachkommenan der Negierung, darinn Verordnungen, Gesetze, und
Onnk-titutiones, bester Unserer Gelegenheit und Willrühr nach, zu machen
und ergehen zu lassen, allerdings unbenommenund vorbehalten.

§. 194.

Anlangend aber die andere Classe; So zertheilen sichdie darinn
zu erlassendeGesetzeund Ordnungen, wiederum m zween Grund-Sätze:
Nämlich

in solcheVerordnungen und Gesetze, welchegleichgültig,jedoch
zur Wohlsart und zum Vortheil des ganzen Landes absichtlichund dien-
sam sind: und hingegen

2) in solche, welche die wohlerworbene Rechte und Befugnisse
Unserer Ritter- und Landschaft, gesammt, oder besonders, jedoch in An-
sehung des einen Theils, dem andern unnächtheilig, berühren.

§. 195.

Wann nun in jenen gleichgültigen,eS sey in Justitz- Policey- und
Kirchen-Sachen, oder worinn es wolle, von Uns und Unfern Nachkom¬
men eine allgemeine Landes-Verordnung und Conftitution zu erlassen ist;
So sollen die von Ritter- und Landschaft auf öffentlichen allgemeinen
Land-Tägen, oder wenigstens, wann periculum in inora, die Land-Ra¬
the und der ganze Engere-Ausfchußdarüber mit ihrem rathsamen Beden-
ken und Erachten vernommen werden. Bevor solches erstattet ist, erge-
het die Publication der Verordnung nicht.

§. 196.

Würde aber das erforderte Bedenken in der dazu von Uns qe<
setzten, nach Bewandniß der Umstände räumlich zu gönnenden Zeit, nicht
eingehen; So bleibt Uns mit der Publication, dessen ohnerwartet, zu
verfahre», allerdings frey und unbenommen.

§. 197.

Wir wollen übrigens auf der Ritter- und Landschaft, oder der
Land-Räthe und des Engern-AusschussesVernehmlassung und Erinnern«-
gen, alle billigmäßige Landes-Väterliche gnädigste Aufmerksamkeitwenden,
und im Werk spüren lassen: Jedoch UnsermLandes-Fürstlichenhohen Juri
statuendi mit solchergnädigen Vernehmung nichts vergeben.

§. 198.

Im letzter» Fall aber, da die zuerlassendeVerordnung, den Ge-
rechtsamen Unserer Ritter- und Landschaft entgegen laufen, oder von
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deren Minder- oder Abänderung die Frage seyn sollte, wollen und sollen
Wir und Unsere Nachkommen, ohne Unsrer Ritter- und Landschaftaus-
drücklicheBewilligung nichts verhängen.

§. 139.

Gestalt Wir hiemit in Gnaden zusagen, daß Wir in Landes-
Constitutionen, ohne vorhergegangene öffentlicheAnträge und Berathschla-
gnngen auf allgemeinen Land-Tägen, und darauf erfolgte freye Bewilli-
gung Unserer Ritter- und Landschaft, ichtwas, welches ihren habenden
Privilegien, Reversalen, Gerechtigkeiten und Verträgen zuwieder, keines-
weges verordnen, noch der Ritter- und Landschaftetwas neuerliches auf-
legen, weniger die, auf Unsere Domainen und Cammer-Güther gerichtete
(?»nstituti<»ies, auf Ritter- und Landschaft ausziehen, noch darnach in
Unseren Gerichten gegen Ritter- und Landschaft erkennen lassen wollen.
Wie dann alles, was dem zuwieder bißher geschehen, hiemit aufgehoben
und abgestellt seyn soll.

§. 200.
Uebrigens behalten Wir Uns nnd Unsrer Ritter- und Landschaft

hiemit ausdrücklich bevor, die hiebevorige Verordnungen und Consti-
tutiones, in Gleichförmigkeitdieser Grund-Sätze, respective, nach vor-
genommenerRath-Pflegung und Beliebung, den jetzigenZeiten allenthal-
den gemäß zu machen, und solchenach Gelegenheit zu ändern, zu bessern,
zu erläutern, zu erklären, und zu vermehren.

Neunter Articul»

Von den Zusammenkünstender Ritter- und Landschaft/
oder den sogenanntenLandes-Conventen.

§. 201.

Wann außer den Landes-Convocations- und Deputations- tagigen
Zusammenkünften, welche von Landes-Fürstlicher Obrigkeit wegen veran-
lasset und angeordnet werden, entweder die Ritterschaft für sich, oder die
Ritter- und Landschaft durch BevollmächtigteDeputirte, zum Behuf ihrer
Angelegenheiten, öffentlich zusammen zu kommen, nöthig finden; So
wollen Wir zwar des Landes Bestens halber dieselben nicht verhindern.

§. 202.
Damit aber gleichwohl alle Unordnung und Anstössigkeitvermie-

den, mithin alle Gelegenheit zu künftigen Irrungen, in Ansehung der
Freyheit der Zusammenkünfte; abgeschnittenseyn möge; So soll es des-
wegen hierunter auf folgende zwo Reguln für stets gesetzetseyn.

Daß nämlich,

17«
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1) btc Zusammenkünftederer von der Ritterschaft in den Aemtern, nach

wie vor, ganz uneingeschränktseyn und bleiben:
Dagegen aber

2) ein, von dem Engern Ausschuß nöthig befundener, oder sonst von

der Ritter- und Landschaftzusammen,oder von der Ritterschaft und vrn

den Städten, und zwar jeden Theils für sich,beliebter und ausgeschrie-

bencr Consent, jedesmal)! der Zeit und dem Ort nach, mittelst unter-

thäniqsten Memorials, entweder von dem Engern-Ansschuß, oder nach
VerschiedenheitdeS Convents, von den Landräthen, oder von den Vor-
der-Städten, gemeldet, und darauf, jedochohneweitere darüber zu erwar-

tende ausdrücklicheLandes-Fürstlichc Verstattung, unaufhältlich ins Werk

gesetzetwerden soll.

§. 203.

Die von solchenConventen an Uns abgeschickteDepntirte, wollen

Wir gebührend hören, die Briefe und Supplicationes von ihnen, auch
sonst ausserhalbLand- und Deputations-Tägen, nach Befund deren gezie-
wenden Einrichtung, annehmen, und darauf nach Recht und Billigkeit,
gnädig-gewierige Resolutionen ertheilen.

Zehender Articul.

Bo m Münz- Wesen.

§. 204.

Als bey jetzigenZeiten das Münz-Wefen in Unseren Landen, und

mit dem, sowohl der wucherliche Lauf und Werth der neuen Zwcy-
drittel-Stücke, als auch der, je länger je mehr überhandnehmendeUeber-
fiuß der geringhaltigen Geld-Sorten, und die daraus entstehendeSteige-
rung des Preises aller guten silbernen und güldenen Münze, zu Abwen-
dung offenbahren Nachtheils und Schadens, Unserer gesainmten Landes-
Einwohner, ein Landes-Obrigkeitliches-Einfehenerfordeit; So versprechen
Wir Unsrer Ritter- und Landschaft,daß Wir, so gleich nach dem Schluß
dieses Vergleichs alle Kosten und Bemühungen dahin abwenden lassen
wollen, damit, nach vormahligem alte» Fuß und Herkommen in Unseren
Landen, solcheMünz-Sorten wiederum gangbar und gebig werden mögen,
gegen welcheUnsere gestimmteLandes-Eingesesseneund Unterthanen, aller

zu ihrem Verkehr, Handel, Wandel, und Credit-Wesen irgend benöthigter,
grober, und anderer Münz-Sorten in Silber und Gold, auch ausserhalb

Landes, und in Unsern benachbarten Staaten selbst, zu billigern Preisen
und umsonst, jedesmahl habhast werden können.

§. 205.

Es soll auch Unsere Ritter- und Landschaft kraft dieses für stets
dahin versichert seyn und bleiben, daß sie und ihre Nachkommenin ihren
Erlegnissen an Uns und Unsere jetzige oder künftige Renterey und an¬

dere Cassen, zu Bezahlung eines eigenen, so genannten Mecklenburgischen
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Courant-GeldeS, nie gehalten feyn, sondern ihre Abgaben und Erlegnisse
jedesniahlen in solchen Münzen, die in Unfern Landen gäng- und gebig
seyn werden, zu entrichten, Fug und Recht habeil soll.

§. 206.

Uebrigens werden Wir das Münz-Wesenzu seiner Zeit auf Land-
Tagen mit Unsrer Ritter- und Landschaft in Beratschlagungen ziehen,
und nach vernommenen Bedenken, Unsere Landes-FürstlicheVerordnung,
nach Maaßgebung des Achten Articuls, zum gemeinen Besten Unsrer
Laiides-Eingesessenendarüber ergehen zu lassen, nicht crmangeln.

Eilfter Articul.

Von den Anlagen der Ritter- und Landschaft
unter sich.

§. 207.

Das Recht, welches einer jeden Gemeinheit zustehet,unter sich
selbst zu freywilligen Anlagen sich verbindlich zu machen, wollen Wir
auch Unsrer Ritter- und Landschaftnicht bekürzen.

§. 208.
Damit aber auch darinnen fürs künftige Gewißheit und Ordnung

erhalten werde, mithin Niemand sichmit dem Vorwand der Unwissenheit
und Nicht-Bewilligung beym Abtrag der Anlagen schützen, weniger zur
Ungebühr sich den gemeinen Lasten und Obliegenheiten entziehen möge;
So soll es so wohl mit der Bewilligung als mit der Beytreibung der
Anlagen folgender Gestalt gehalten werden. Die freywilligen Anlagen
werden, der bisherigen Observanz nach, entweder

I) auf RitterschaftlichcnAmts-Conventen, wie auch von den Land-
Städten unter sich,bey der Städte Zusammenkünften,oder

II) auf allgemeinenDeputations-Conventen von der Ritterschaft allein,
oder von Ritter- und Landschaftzugleich,oder endlich

III) auf allgemeinen Land- und Convoeations-Tägen von der Ritter-
schaft unter sich, oder von Ritter- und Landschaftmit einander,
bewilliget und beliebet.

§. 209.

(I)
Mit den auf RitterschastlichenAmts- wie auch auf den Städtischen-

Conventen zu bewilligendenAnlagen, soll es der Gestalt gehalten werden,
daß, wenn eine Anlage zu machenist, das Ausschreibenzur Zusammen-
kiinst, ausdrücklichzu Bewilligung der Anlage, mit angezeigter Ursachen
derselben, ergehe, und einem jeden insinuiret werde.
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§. 210.

Diejenige, welcheerscheinen,werdenncchmentlichin demProtocollo
angesühret, und machenper majora den Schluß,

§. 211.

Diejenige aber, die ans das an sie, wegen der nöthigen Anlage
ergangene Benachrichtigungs- und Einladungs-Schreiben, nicht erschienen
sind, sollen, daserne bey dem Protocoilo die Bescheinigung der richtigen
Insinuation des ergangenen Ausschrelbens vorhanden ist, als hätten sie
die Anlage würklich bewilliget, angesehen, und zu deren Abtrag, durch
gehörige Zwangs-Mittel angehalten werden.

§. 212.

Wir befehlen auchUnsern gesammtenLandes-Gerichtenhiemit gnä-
digst und ernstlich: daß sie auf die von den Amts-Deputirten, oder von
den Vorder-Städten einzubringende, vorgcdachtermaßeneingerichteteBe-
willigungs-Protoealla, als auf klare Hand und Siegel, so fort die Exe-
cution, ohneeinigenAnstand, ergehen lassen, und die Säumigen mit ihren,
eine weitläufigere Erörterung erforderndenEinwendungen, nach beygetrie-
denen Anlagen, zum besondern Proceß verweisen sollen,

§. 213.

Betreffend hiernächst

die auf allgemeinenDeputations-Conventen von der Ritterschaft allein,
oder von Ritter- und Landschaft zugleich, zu bewilligendeAnlagen; So
soll der Engere-Ansschnß in dem Ausschreiben zur Zusammenkunft, ans-
drücklichdie Notwendigkeit, und Ursache, warum eine Anlage zu bewil¬
ligen ? anzeigen,

§. 214.

Die Deputirte der Aemter, oder wenn die Anlage allgemein ist,
auch die Vorbcr-Städte, sollen hiernächstauf den auszuschreibendenAmts-
oder Städtischen Conventen, in der unterm Num. I. vorgeschriebenenOrd-
nung, sich über den Punkt der zu bewilligendenAnlagen instruiren lassen,
und auf dem Deputations - Convent, wobey die Nahmen der anwesenden
Deputirten demProtocollo, wie gewöhnlich,vorangesetzetwerden, darüber,
nach der Mehrheit der Stimmen, einen Schluß fassen, und selbigen ad
Protocollum geben. Die solcherGestalt bewilligte Ritterschaftliche oder
Ritter- und LandschaftlicheAnlagen sollen von allen, auch den dissentiren-
den und überstimmeten, ohnweigerlich, in den sreywilligen Kasten abge-
tragen werden,

§. 216.

Zu Beytreibiing der also bewilligten, und mittelst Extrachis des
Deputations - Cvnvents- Prvtvvvlli zu bescheinigendenAnlagen, soll von
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UnS der Engere-Ausschußein Mandatnm de exequendo an die Landes-
Lxeeutores, und die Ordres an die Chefs Unsrer Milice, zu Hergebung
der allenfalls dazu uothigenMannschaft,auswürfen, welcheWir m'emahls
versagen, sondern unweigerlichin Gnaden geschehenlassenwollen, daß
gedachteExecutores, nach der von dem Engern-Ausschuß,ihnen zuzustel¬
lenden Specification und zu ertheilendenJnstrucktion,die Restanten von
denSäumigen per Executionem beytreiben,und an denKasten der srey-
willigen Einflüsse abliefern.

§. 216.
WaS endlich

(III)
die auf allgemeinenLand- und ConvocationS-Tagen von der Ritterschaft
unter sich,oder von Ritter- und Landschaftmit einander, zu bewilligende
Anlagen betrift; So soll derEngere-Ausschußselbigeauf demAnte-ßo-
mitial-Conventvorläufig,zu weiterer Kundwerdung,an alle und jede ad
Protocollum anzeigen, und hienächstauf dem Land- oder Convocativns»
Tage, in förmlichenVortrag bringen. Welchemnächstdie mehrestenStim¬
men der Gegenwärtigendarüber den Schluß machen,die Abwesende,oder
vorher Wegreisendeaber, als ausdrücklichconsentirende,angesehen,und
zum Abtrag, da nöthig, executive angehaltenwerden sollen.

§. 217.

Mit der Erecution wird gleicherGestalt, wie bey Num. II. vest-
gefetzetist, verfahren, nämlichalso: daß von Uns der Engere Ausschuß,
die nöthigeMandata de exequendo, und Ordres an die Chefs Unsrer
Milice, ausbringe. Und wie Wir dieseErecution niemahls versagenoder
aufhalten werden und wollen; Also sollen die Landes-Execnwre« dabey
lediglichnach der Specification und Jnstrucktiondes Engern-Ausschusses
zu verfahren, schuldigseyn.

§. 218.

Zu allen, in vorhinbemerktendreyenNummern beschriebenen,und
in der vorbestimmtenOrdnung fürs zukünftigeauszuschreibenden,und zu
bewilligendenAnlagen, wollen Wir Jnnhalts Unserer, oben im ersten
Articul gegebenenVersicherung,den Beytrag von den, seit Antrit Unsrer
Regierung, zu Uns und Unseren Domainen gekommenenadelichenGü-
thern, jederzeitohnweigerlichthun lassen.

§. 219.

Wie denn auch dieClöster,und die in UnsermRostockschenDistrickt
belegene,oben im dritten Articul benantenGüther, nicht weniger die, den
Stadt-Cämmereyen und OeconomienzuständigeDörfer, Güther, Lände-
reyen, und Stücke, auch Priester-Bauern, (jedochdiese drey Letzterenur
in dem Fall, wenn sie vermählender Ritterschafterweißlich gehöret) so
wie Ritter- und Landschaftzu ten, bereits von der Ritterschaft alleine,
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oder von Ritter- und Landschaftzusammenbeliebten, oder ferner zu be-
liebendenRitter- und LandschaftlichenAnlagen, den schuldigenBeytrag
nach Proportion leisten sollen.

§. 220.

Zu den Ritter- und LandschaftlichenAnlagen, die mit zu der
Stadt Rostock,und des gemeinenLandes Besten gereichen,und von der
Stadt mit zu bewilligensind, giebet dieselbe,der Landes-Versassungge-
maß, außer ihren Land-Güthernund Dörfern, nach wie vor, den zwölf-
ten Theil.

Zwölfter Articul.

Von gemeinenLandes-Ausgaben,oder sogenannten
Necessarien.

§. 221.

Indem die natürlicheBilligkeit erfordert, daß Ritter- und Land-
schaftdie Ausgaben in gemeinenLandes-Angelegenheitengemeinschaftlich
tragen; So ist auch nichts natürlicher, als das, zu Vermeidungallen
Mißverstandes und Streits über den Begris und Umfang der gemeinen
Landes-Angelegenheiten,zumZweckder gemeinenLandeS-Ausgaben,etwaS
Gewissesvestgesetzet,und dadurch sowohl aller einseitigerVortheil, als
auch alle einseitigeBeschwerung,gehoben werde. Die gemeineLandes-
Ausgaben betreffen entweder ordentlichejährliche, oder außerordentliche
Ausgaben.

§. 222.

Zu denenjenigenLandes-Ausgaben,welchevon Ritter- und Land-
schaftzu den jährlichenordentlichengerechnetwerden, wollen Wir, zum
Beweis Unserer, zu UnsererRitter- und LandschaftHegendonLandes«vä¬
terlichen Huld, für UnsereDomainen, dann auch für Unsere gefammte
Land-Städte, die jährlicheSumme von Zwölf Tausend Reichstha-
ler, in der Münz-Sorte und Valeur, wie die Ritter- und Landschaftliche
Contribution alljährig erleget wird, nämlichfür UnsereDomainen Sechs
Tausend Rthlr. in neuen Zweydritteln, und Sechs Tausend
Rthlr. in Couranter gäng- und gäbiger Münze, für UnsereLand-Städte,
hiemit der Gestalt versichernund versprechen,daß solcheAcht Tage vor
Weinachtenzur Hälfte, und in den ersten Acht Tagen der Fasten zur
ander» Hälfte, baar an den Land-Kasten bezahlet, im nnverhostenSän-
mnngs-Fall aber, Uns von dem jährlichenRitterschaftlichenContributions-
Ertrag, abgezogenwerden sollenund mögen.

§. 223.

UnsreRitterschaftaber, soll ihrenAntheil zu den ordentlichenjähr-
lichenLandes-Ausgabenauf ihre steurpstichtigcnHufen zu legen, und die
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Hufen-Steur darnachzu erhöhen,freyeMacht haben. Jedoch ist dieVer-
höhung der Hufe jahrlichauf Land-Tägen anzuzeigen, und zugleichmit
in demLandes-Fürstlichzu erlassendenContributiouS-Edict,zu verkündigen.

§. 224.

Wegen des Beytrags des StargardischenCrayses zu den gemei-
nen Ausgaben, hat sichUnsre Ritter- und Landschaftbester Gelegenheit
nach zu vergleichen.

§. 225.

Unsre Erb- unterthänigeStadt Rostock,hat sichihresTheils dahin
erkläret, jährlich zu den Landes- Necessariis Zweytausend Reichs¬
thaler neue Zweydrittel zu entrichten,und in den Landkastenzu liefern.

§. 226.

Was nun solcherGestalt jährlichvon gesammten, zu den gemei-
nen Ausgaben betragenden Theilen aufkommt,darüber soll Ritter- und
Landschaft,ohne jemahls an Uns und Unsre Nachkommendarüber Rech-
nung ablegen zu dürfen, nachihremGutfinden undWohlgefallen,zu schal-
ten und zu walten haben.

§. 227.

Was hingegendie Ritterschaftalleine, oder die Ritter- und Land-
schaftzusammen, unter dem Nahmen der außerordentlichenNothwendig-
fetten und Verwendungengebrauchenmöchte,das ist durchbesondereAn-
lagen aufzubringen,in Ansehungderen, im vorhergehendenArticul Vor-
sehunggeschehenist, bey welcheres alle Wege sein Verbleibenhat.

§. 228.

Was endlichWir mit Ritter- und Landschaftunter dem Nahmen
der außerordentlichenNotwendigkeiten und Verwendungen, welchedaS
Beste und Wohl des ganzen Landes betreffen, gebrauchenmöchten, daS
ist durch besonderevon Uns und Ritter- und Landschaftdeßfalls zu be-
willigendeAnlagen, aufzubringen:Wozu Unsere Domainen sowohl, als
die RitterschaftlicheGüther und Städte gemeinschaftlichbeytragen sollen.
Und wollen Wir Uns, in AnsehungUnsererDomainen, des Beytrags
nicht entäußern, sondernden drittenTheil dazu, baar, ohneKürzung, und
ohne einige Einrede und Behelf, an den Land-Kastenallemahlunweiger-
lich, entweder entrichten,oder von der Contributionkürzenlassen.

§. 229.

DiejenigenAusgaben aber wovon ein Stand allein Nutzenund
Vortheil hat, trägt derselbeauchfür sichallein.
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§. 230.

So werden auch die Schulden der Ritterschaftund der Städte
von jedem Theil privative getragen, mithin trägt die Ritterschaftihre
Schulden, so wohl in Abbürdung der Zinsen, als der Capitalien, allein,
und die Städte haften gleicherGestalt ihrer besonderenSchulden halber,
nur für und unter sichallein.

§. 231.

Was endlichdie Proeessebetriffj So werden solche in gemeinen
Ritter- und LandschaftlichenAngelegenheiten,oder, wenn die Sache gleich
einen Landstandallein, oder ein oder mehrereGlieder desselbenangienge,
jedoch zu einem Landes-Gravamine qualificiret wäre, auf Ritter- und
LandschaftlicheKosten,mittelstgemeinschaftlicherAnlagen geführet. Belau-
gen sie aber Ritterfchastlicheoder Städtische Sachen allein, wobeykein
Landes-Gravamen obwaltet; So fallen auch die erforderlichenKosten
jeden Theil allein zur Last.

Dreyzehender Articul.

Vom Mutzen,Brauen, und Brandwein-Brennwauf
demLande.

§. 232.

Der Punkt des Brauens zum feilen Verkauf und zuBelegung der
Krüge auf dem Lande, ist dahin verglichenworden: daß alle auf dem
Lande, in Unfern Cammer-Güthernsowohl, als in den Ritterschaftlichen
lind übriger EingesessenenGüthern belegeneKrüge, welcheauf und bin-
i?en zwo Meilen von den Städten belegen sind, schuldigund gehalten
seyn sollen,das benöthigteBier aus der nächstenStadt in solcherDistanz
zn nehmen,damit innerhalbJahrsfrist, nachVollziehungdicseSVergleichs,
den Anfang zu machen,und fortan zu continuiren,der Gestalt: das die-
jenigen Krüge, welchein vorigenZeiten von ein- oder anderer, in vor-
beregter Distanz gelegenen gewissenStadt, mit Bier versorget worden,
verbundenseyn sollen, wenn diese Städte durch glaubhafteSpecificatio-
nes, Urkunden,oder sonst erweißlichmachenkönnen,daß sie selbigeKrüge
in den nächstenzwanzigJahren vor Anno 1700. mit Bier verleget ha-
ben, aus solchenStädten fernerhin ihr Bier zu nehmen. Jedoch soll den
andern Städten, wie auch Unsrer Cammer, und denen von der Ritter-
schaftjeglichenOrts, vorbehaltenseyn, ihren rechtlichenGegenbeweißbey-
zubringen.

§. 233.

Hienächstsollenkeine, in gemeldeterDistanz belegeneKrüge, von
der Verbindlichkeit,das Bier aus einer auf oder binnen zwoMeilen bele-
genen Stadt zu nehmen,ausgenommenoder erimiret seyn, als nur allei-
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niglichdiejenige, wovon binnen Jahresfrist, nach geschlossenemVergleich,
erweißlichgemachetwerden kann, entweder, daß solcheKrüge vor dem
Jahr 1686. in vcrhandenen FürstlichenLehns- und Conceßions-Briefen
(die nrixinsllter zu produciren)mit verliehenund concediret,oder auch,
daß UnsereCammer, die Ritterschaft, und Eingesessene, solcheKrüge,
entweder selbst, oder durch ihre Krüger, mit Bier zu belegen, eine von
ihnen beweißlicheGerechtigkeit,oder den Gebrauchvor Anno 1682. über
RechtsverjährteZeit gehabt: Jedoch bleibt den Städten ihr Gegeubeweiß
vorbehalten.

§. 234.

Die Belegung aller dieser obgedachtenKrüge, ist unter diesen
Conditionenden Städten zugestanden:das daselbstgegen einen billigen,
nach dem currenten Preiß des Gerstens eingerichtetenund proportionirten
Entgeld oder Werth, jederzeit ein gutes, gesundes, und starkes, von
Hopfen und Malz (mit Ausschliessungaller sonstigenIngredienzien und
Kräutereyen)gebrautes Bier, in guter Tonnen Maaße, ä 64 Kannen,
überlassenund geliefertwerden solle.

§. 235.

Zu dem Ende 1) jährlich in jeder Stadt, zu zwo verschiedenen
Zeiten, als um Martini und Fastnacht, durchzweeneunverdächtige,und
dazu besonders in Eyd genommenePersonen aus der Gemeine, und
zweeneaus dem Magistrat, nach dem wahren Koru-Preiß, auch der Bo-
nite des Biers, die Taxe der Tonne Bier gesetzetwerden,2) dem Krü¬
ger oder Käufer frcy stehen soll, von welchemBürger in derjenigen
Stadt, wohin der Krug vorgedachtermaaßeugehöret, er das Bier in
selbstbeliebigerQuantität nehmen und sichliefern lassen, oder selbstab-
holen wolle: Als über welchesrespective Liefern und Abholen,sichKäu-
fer uud Verkäuferzu vergleichenhaben: und 3) keinesogenannteBrauer-
Zunft, dem Landmannzum Präjuditz, in den Städten jemahlenaufge-
richtet, auch kein Reihe-Brauen eingeführetwerden, nochein oder ander
obrigkeitlicherZwang eintreten, sondern jedembrauendenBürger, mit
welchemder Krüger, oder dessenGuths-Herr am bestenhandeln und aus-
kommenkann, der Verkauf des Biers, ohne Abgistenan die Stadt, frey
bleiben, also der Krüger an keinemgewissenBürger oder Brauer gebun-
den seyn soll.

§. 236.

Es soll auch Uns und jedemGuths-Herrn frey bleiben, wenn er
dabey sein Conto findet, seine Krüge ohne Wiederredeaufheben, von ei-
nem Orte »um andern legen, imgleichenneue anrichtenzu können.

§. 237.

Wenn auch von dem brauenden Bürger entweder schlechtesBier,
zum Schaden, sonderlichdes reisendenMannes und der sitzendenGäste,
geliefert werden, oder auch nicht genung Bier, ob e§ gleichbestelletge-
weftn, vorräthig seyn, folglich der Krüger vergeblichsolcheszu fordern,
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reisen, darnachwarten, und daher in Kostenund Schaden gesetzetwerden
sollte; So soll ein solcherBrauer auf diesenFall, für das erste mahl,
einen Reichsthaler (vorbehaltlichder weitern ObrigkeitlichenAhndung)
und bey ferneren dergleichenFällen, das Duplum und Triplum, und
so nach Proportion, dem Schaden leidendenKrüger zu seiner Jndemnisa-
tion, zu bezahlenschuldigseyn, und dazu ohne Unkostenund Aufenthalt
des Krügers oder seines Guths - Herrn, durch die Stadt - Obrigkeit auf
die kürzesteund leichtesteArt, executive angehaltenwerden.

§. 238.

Sollten Sich auchwieder Verhoffenin den nächstbelegenenStäd-
ten, daher die Land-Krüger ihr Bier nehmen, solche Umständehervor
geben, daß es ohnmöglichwäre, daraus Bier zu erhalten; So find die
Krüger verbunden,aus einer andern, auf zwo Meilen belegenenStadt,
das Bier immittelst,biß solcheUnmöglichkeitceßiret, zu nehmen.

§. 239.

In dem Fall jedoch, da die Nehmungdes BierS, vorkommenden
Umständennach, keinenVerzug leidet, bleibt es Mem Grund - Herrn
frey, immittelstselbstbeliebigenRath zu schaffen.

§. 240.

Den Bauers - Leuten und Einwohnernauf dem Lande, inclusive
der Schmiede,Müller, Küster, und Schulmeister,soll nicht »erstattet und
zugelassenseyn, zum feilen Verkauf, sondernnur lediglichzu ihrer Noth-
dürft, auch zur Erndte und zu Bauten, zu Mutzen und zu Brauen.

§. 241.

SchwachesBier oderCovent aber, zu ihrer täglichenUnterhaltung
und Nothdurst zu brauen, bleibt ihnen allen unbenommen.

§. 242.

Was sie sonstenzu Kindelbieren, Hochzeiten,Begräbnissen, und
Gilden gebrauchen,haben sie aus den nächst belegenenStädten oder
Krügen zu nehmen.

§. 243.

Den Schmiedenund Müllern, die nicht zugleichKrüger sind, ist
erlaubet, den so genanntenSchmiede-und Mühlen-Covent,ihrenSchmie-
de- und Mühlen-Gästen,ohne Entgeld zu schenken. Hingegen soll Unse-
rer Cammer, der Ritterschaft, und den übrigen Landbegüterten,auch
deren Pächtern und Pensionarien, nicht weniger den Predigern und ihren
Wittwen, ferner allerdings frey bleiben, auch künftigniemahls verwehret
seyn, oder werden, so viel zu ihrem und der ihrigen eigenenGebrauch,
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und Behuf ihrer Haußhaltung, und Ausrichtungen, auch Bauten, von
Nöthen ist, von ihrem selbst erbauetem Korn, zu mutzen und zu brauen.

§. 244.

Das Mülzen aus eigen-gebauetenGersten, bleibet Unserer Cam-
mer, der Ritterschaft, und den Landbegütertenallerdings, nach wie vor,
frey; Nur wird wegen solchenMülzeus, dieseShiedurchdeuStädten ver¬
sprochenund versichert,daß das, auf dem Lande gemachteMalz, nicht in
die MecklenburgischenStädte zum feilen Verkauf gebracht,oder auf dem
Lande zum Verkauf abgefetzetwerden solle.

§. 246.

ES soll der Bürger und VerkäuferdeS BierS, dem Krüger über
fünf Tonnen Bier, im ganzen Jahr nicht borgen, damit. die Schuld,
beydenTheilen zum Schaden, nicht gehäufetwerde. Hingegensollen die
Krüger denenjenigenBürgern und Verkäufern des Biers, welchensie
berührtermassenschuldiggewordensind, in leidlichenTage- oderMonaths«
Fristen solcheSchuld bezahlen,dazu ihnen die Obrigkeitder verschuldete»
Krüger, in aller Kürze, rechtlichbehülflichseyn soll.

§. 246.

Weil die Glas-Hütten unter die Krüge überall nicht zn rechnen
sind; So soll es einem jeden Eigenthümer derselben, alle Wege frey
bleiben, dieselben mit Bier und andern Bedürfnissen, von ihren Höfen
selbst zu versorgen, oder sichdeshalb mit den Hütten - Meistern, bester
Gelegenheit nach, zu vergleichen. Jedoch auch der Gestalt: daß die
Hütten-Meister damit keine Krügerey oder Häckereyzum feilen Verkauf
für andere, ausser ihren Hütten-Leuten,treiben.

§. 247.

Jmgleichenist Unsrer Cammer,der Ritterschaft und den Landbe-
güterten, anch deren Pächtern und Pensionarien, hiemit durchgehendS
referviret, daß, wenn sie Arbeits- Leute, als Gräber, Räder, Äröscher,
Decker, Säger, Zimmer- und Mauer-Leute, oder andere Handwerker,
Arbeits-Leute, und Künstler, auf ihren Güthern und Dörfern in Arbeit
stehen haben, sie dieselbe nach Gefallen mit Bier und andern Bedürf»
nissen,von ihren Höfen selbstversehenkönnen.

§. 248.

Wann sichaber finden sollte, daß einer oder der andere auf demLande wieder den Einhalt dieses Articuli handeln würde; So soll dieStadt, die Interesse daran hat, denjenigen Beamten, vom Adel, oderLandbegüterten,unter welchemderContravenientgesessen,denselbennahm-kündig machen, da dann die Obrigkeit des Orts dem Contravenienten
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das Brau-Zeug zu nehmen,und ihn in fünf ReichsthalerStrafe zu ver¬
dammen, auch ihm ferner dergleichenContravention ernstlich zu ver«
bieten hat.

§. 249.

Würde die Obrigkeit aber darin säumig seyn; So kann die kla¬
gende Stadt den Fiscaiem, eines Unsrer Landes-Gerichteeritiren, damit
sowohl gegen den Uebertreter, als auch gegen dessenObrigkeit, der Ord-
nung nach,gerichtlich,aber sninmariter verfahren, und dieselbe citiret
werden möge,um anzusehen,daß sowohlder Uebertreter in die Strafe
von fünf ReichSthaler,und Verlust des Bran-Zcugs, als auch des Ueber-
treters connivirendeObrigkeit, in Strafe bis auf dreyßigReichsthaler,
und in die Unkostenverfallensey, und erkläret werde.

§. 250.

Anlangenddas Brandwein-Brennenauf dem Lande, wird hiedurch
vestgesetzet,daß Unsrer Cammer,der Ritterschaft, und den Landbegüter¬
ten, und ihren Pensionarien,Behuf ihres Viehes und der Land-Nahrung,
solch Brennen des Brandweins und desselbenVersilberung auf dem
platten Lande, ausserhalbUnsrer Städte, in Ankernund Orhösten, ferner
nach Belieben zustehen,auch insonderheitdenen von der Ritterschaft und
Landbegütertenunverwehret seyn solle, ihre Krüge damit zu versehen,
doch daß auchdiesenKrügern unbenommenund nichtverboten seyn soll,
Franz- auch gute abgezogeneBrandweine, den Reisenden und ihren an-
dern kästen «um Besten, auö den Städten holen und verschenkenzu
dürfen.

§. 261.
Dagegen versprechenWir Unfern Städten, daß sie in Unfern

Aemtern und Domainen, die Krüge mit Brandwein belegensollen.

§. 262.
Gleichwie hiernächst das sreye und ungezwungeneCommercium

ein grosses Theil des Landes- und eines jeden EingesessenenWohlfarth
mit ausgemacht;Also ist hiedurchvestgesetzetworden, daß Unsrer Cam-
mer, denen von der Ritterschaft,und übrigen Landbegüterten,ihrenPäch¬
tern und den Ihrigen, solch ungehindertes freyeS Commercium, mit
allen dem, was sie auf den Gütdern, und durchihre ÖkonomischeSorge
und Fleiß bauen, ziehen,und erwerben, als Korn, Vieh, Wolle, Flachs,
Hampf, Obst, Honig, Hopfen, Wachs, Bntter, Käse, und mit allenandern
Guths-Producten, so wohl eu gros, als en detail, in- nnd ausserhalb
Landes, srey und beliebigstzustehen,und alsoallerdingsgänzlichreserviret
und versichertbleibensolle.

§. 263.

Weil auch alle auf dem Lande wohnende,Kaufmannschaft,Kräme-
rey und Häckereytreibende Leute, dem Publice, und insonderheit den
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Städten, nachtheiligzu seyn geachtetwerden; So ist bewilligetund ge-
schlössenworden, daß solcheLeute zu keinerZeit weiter auf dem Lande
geduldet werden sollen.

§. 264.

Welchem nach diejenigen, die in Unser» Cammer- Güthern und
unter der Ritterschaft etwa wohnen, und dergleichenGewerbe treiben
mrqtcn, dahin angehaltenwerden sollen,daß sie sichbinnenSechs Mona-
ten, nach Vollziehung dieses Vergleichs, hinweg- und etwan nach den
Städten, um daselbstkünftig ihr Gewerbe zu treiben, verfügenmüssen.

§, 255.

Weil auch die Städte sichnochimmerbeschweren,daß sichsowohl
Leute, welcheauf dem Lande gesessen,auch als fremdeherum vagirende,
und, den Städten zu Hülfe, nichts contribuirendeJuden und Krämer
finden, welcheHopfen, Honig, FellS, Flachs, Federn, und Wachs, vor-
auf- und wegkaufen, um damit hernach zu wuchern. So sollensolche
Leute hinfort in Unfern Aempternso wenig, als in den Ritterschaftlichen
Gütern geduldet, nnd solcheVor- und Aufkänfereyenvon niemandenbe-
trieben werden. Doch soll es hiemit durchaus nicht daS Absehenhaben,
der Frcyheit des Commercii, so wenig directe als per indirectinn Ein¬
halt zu thun, mithin bleibt den Ausländern, als Quedlinburgern,Sachsen,
und arideren Fremden, unbenommen,den Land- Leuten ihr Vieh und
übrige Producten abzukaufenu.ndwegzuführen.

§. 256.

Ferner soll in den Städten und auf dem Lande, das schädliche
Hausiren fremder Krämer und Juden ausserhalbJahrmarkts, abgeschaffet
werden, jedochausgenommendie Glas- und Olitäten- auchHechel-Träger,
Leinwand-Händler,Sieb-Macher, und Scheeren-Schleifer, welcheaber in
einer Unserer Städte das Bürger-Recht, so ihnen auch nicht geweigert
werden soll, gewinnen, und, wenn sie nicht Bürger werden können,den-
noch in einer Unserer Städte, zu den Landes- Oneribus etwaS billiges
mit beytragen sollen, worüber ihnen ein ObrigkeitlicherSchein des Orts
itt ertheilen, welcher von ihnen, auf Erfordern, zu produciren ist.

§. 257.

Alles was in diesemArtickulverglichenist, soll in UnserenAem-t'.rn und Cammer-Güterneben auf dieselbeArt, Zeit, und Maasse, wiet'n den RitterfchastlichenGütern, und hinwiederumin diesen durchaus,'wie in jenen, beobachtetwerden. Maassen die RitterschaftlichenGütervierin vor Unseren Aemtern und Cammer-Gütern, im mindesten nichtZu belästigen, sondern hierunter allemahl eine Gleichheit gehalten wer-den soll.
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§. 258.

WessenUnsereRitterschaftsichim vorstehendenmit UnserenLand-
Städten verglichen,dessenhat Ritter- und Landschaftsich auch mit der
Stadt Rostockin allen Punkten vereinbaret.

Vierzehender Articul.

Bon Handwerkernauf demLande.

§. 269.

Damit wegen der Handwerckerauf dem Lande künftighinalles in
klarer Maaßgebung bestehe; So ist für stets verglichenund vestgesetzet:
daß ausserdenGlas-Hütten-Meistern,Zieglern, KalkbrennernundMüllern
auch Sägern, Decker»,LementierernoderKlemmernund dergleichen,keine
Handwerkerauf dem Lande gehalten oder geduldet werden sollen, als
bey jedem Gut

1) Ein Grob-Schmid mit einem Gesellen.

2) Ein Grob-Rademacherzur alleinigenVerfertigungder, zur Land-
Wirtschaft nöthigenBaur- und Bau-Wagen, ohne Gesellen.

3) Ein Grob - Leinweberüberhaupt mit drey Tauen.
4j Ein Bauer-Schneider ohne Gesellen.

5) Ein Mauer-Mann ohneGesellen. Falls aber jemand keinenMau-
rer haben will, kann er einen Zimmermannmit einem Gesellen
halten. Ist aber der Müller schonein Zimmermann, so stehet
ihm dennochsrey, einen Maurer dabey zu halten.

6) Ein Tischlerohne Gesellen.
7) Ein Schuflickerohne Gesellen, jedoch daß dieser nicht auch neue

Schuster- Arbeit, wie die Nahmen haben mag, zu machen sich
unterfange.

§. 260.

Die Schmiede,die Maurer, die Zimmer- Leute und Tischlerauf
dem Lande, sollen es mit einem Amte oder einer Zunft in einer Unsrer
Städte zu halten schuldigseyn.

§. 261.

Den auf dem Lande befindlichenMüllern nnd Zimmer- Meistern
soll frey seyn, die Mühlen und Gebäude neu zu bauen, und im Stande
ju halten.

§. 262.

^ Alle vorstehendeHandwerker überhaupt sollen keine Arbeit aus
den Städten zu verfertigenübernehmen.
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§. 263.

DahingegensollendieStadt-Obrigkeitenschuldigseyn, dafürbestens
zu sorgen, daß die von den Land- Leuten in den Städten bestellet?Ar-
beit, vorzüglichstbefördert, tüchtig verfertiget, und zur abgeredetenZeit
geliefert, auch deren Preiß nicht über die Gebühr gesetzetwerde.

§. 264.

Gestalt denn in diesen und dergleichenFällen, wenn nämlichvon
dem Land-Mann über ein- oder andere Handwerker in den Städten
solcherhalbBeschwerdegeführet, wie auch hinwiederum, wenn von den
Handwerkernaus den Städten, 'wieder die Land-Leute,wegenZurückhal-
tung des verdienten Lohns, in kor« coinpetente, und zwar eines jeden
seiner ersten Instanz, geklagetwürde, respective sowohlvon dem Magi-
strat in den Städten, als von dem Guts- und Gerichts- Herrn auf dem
Lande, unpartheyischeund prompte Justitz summariter, auch auf Un¬
kostendes UnrechthabendenTheils, administriretwerden soll.

§. 265.

Gleichauch Wir so fort nach Vollziehung dieses Vergleichs, for-
dersamstdie Verordnung ergehenlassen wollen, daß in vorberegten, und
allen übrigen, in diesen 8 §• weiter berührten Fällen, bey Unfern Lan¬
des - Gerichten ebenermassensummariter verfahren, und den etwanigen
Appellationibus in solchenFällen kein Effectus suspensivus, sondern
lediglichdevolutivus gestattet, und der succumbirendeTheil, allemahl in
die Kosten, auch der temere appellans überdem in eine gewissePön
condemniretwerde.

§. 266.

Im übrigen bleibt der Ritterschaftzuvorderstfrey, alles dasjenige,
was ihre eigene Unterthanen und Leute, ohne ein Handwerkgelernet zu
haben, verfertigenkönnen, durch dieselbe für sich selbst, und für ihre
Guts - Obrigkeit, zur eigenen Nothdurft verfertigenzu lassen, hiernächst
auf ihren adelichenHöfen für sichund ihre Familie, auf eine Zeitlang,
allerley Künstler, zu ihrer eigenen Nothdurft, zu halten.

§. 267.

Wie denn auch einem jeden Landbegütertenfrey bleibet» einen
Schneider in Lohn und Livree zu halten, welchernach erhaltenem Ab-
schiede, wenn er sein Handwerk weiter fortsetzen will, von dem Amte
mit einiger Strafe nicht beleget werden soll. Jedoch soll solcherLohn-
Bedienter während der Dienst-Jahre, für andere Leute, unter keinerlei)
Prätext arbeiten, noch ihnen solchesverstattet werden.

§. 268.

Zugleichaber soll Städtischer Seiten dahin gesehen, und dafür
gesorgetwerden, daß den vom Lande wegziehendenHandwerkern, die

Vollst.Mecklb.Gesetzsamml.Bd.I. 13
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Aufnahmein die Städte auf alle Weise facilitiret werde, damit diese
Leute nicht nothig haben, weqen Unmöglichkeitdes Unterkommensin den
Städten, entweder auf dem Lanye zu bleiben, oder gar aus dem Lande
zu gehen,

§. 269.

Der Terminus, in welchemdie übrigen Handwerkervom Lande
abziehen sollen, ist auf Ostern des instehenden17Z6sten Jahres vest«
gesetzet,

§. 270.

Es sollen und werden auch UnsereStädte dahin sorgen, daß
allemahlgute und tüchtigeHandwerkerund Künstler,so viel immer mög-
lich, in den Städten gesunden,wie nicht weniger dieselbenzu guter Auf-
ficht über ihre, in Arbeit stehendeLeute auf dem Laude, und daß sie in
Verding und Tagelvhn, die Landbegüterteund die Ihrige, nicht gegen
die Gebühr übersetzen,und vervortheilenmögen, vermögeder, mit vor-
gehabten Rath und respective EinwilligungRitter- und Landschaft,zu
publicirendenPolizey.Ordnung, angehaltenwerden, damit dieselbennicht
genöthiget werden, bey unverhoster Ermangelung tüchtiger und billiger
Handwerkerin denStädten des Landes, fremdeausserhalbLandes,zu suchen.

§. 271.

Wenn etwa zwischenBau - Herrn und HandwerkernStreit ent-
stehenmogtej So sollendie Zünfte und Aemter in den Städten, sich
darunter nicht meliren, sich keiner Cognition anmassen, vielmaliger zum
Richter aufwerfen, sondern es soll die Untersuch-und Entscheidungder-
gleichenStreitigkeiten, der ordentlichenObrigkeit jeden OrtS überlassen
werden, folglichauch den Handwerks-Zünften in den Städten nicht frey«
stehen,solcheVerbindungenunter sichzu machen, daß inzwischendie Ar-
beit des Bau-Herrn liegen bleibenmüsse.

§. 272.

Sollte sich aber wieder Verhoffen solche Jnconvenienz äussern,
daß die Arbeit liegen müsse; So soll dem Bau-Herrn, nm seinen Scha-
den zn verhüten,frey stehen,zu Vollführungseiner Arbeit, alsdann Leute
zu nehmen,wo er will.

§ 273.

Es soll aitchjedemLand-Begütertenfrey seyn, bey nöthigenBau-
ten, so Zimmer-Leute,wie alle übrige Handwerker,zu nehmen,aus wel-
chrr in UnserenLandenbelegenenStadt es ihm gefälligund beliebigist,
wenn sie daselbstzu finden und um landsittlichenTagelvhn arbeiten wol-
len. Wobey keinemAmte nochMeister gestattet werdensoll, ihrem Mit-
meister und Amtsgenossenzu verwehren,auf die von einem andern ange-
fangene Arbeit zu gehe», oder dieselbeanzunehmen,nochdurchVerboth,
Schelt-Worte, oder sonstdarunter etnwu in den Weg zu legen. Jmmaßen
die Magistrate in den Städten hierüber alle Wege ernstlichhalten solle».



Grundgesetzlicher Erbvergleich vom 18. Äpr. 1755. 275

§. 274.

Daferne nun jemandvon Handwerkernans dem Lande dem In»halt dieses Articuls entgegen handeln würde; So soll dem Amte dessel-bigen Handwerks in der »ächftbclegenenStadt frey stehen, durch zweybis drey Abgeordnete ihres Mittels, der Obrigkeit des Orts, woselbstder Contravenient befindlich,solchesgeziemendanzuzeigen,worauf dannsolcheObrigkeit entwederselbst,oder durchjemand der Ihrigen, mit Zu-ziehuugvorgedachterAmts-Abgeordneten,bey dem angegebenenContra-venienten deshalb genaue Nachsuchunganzustellenhat, und, im Fall dieContraveution würklichbefundenwürde, nichtnur das verbotheneArbeits-Stück der Obrigkeit des Orts verfallenseyn, sondern auch von derselbender Contravenient mit wilkührlicherStrafe beleget, und zn Erstattungder, so wohl dem Gerichte, als dem abgeordnetenAmts-Meisternverur¬sachtenKosten, nach obrigkeitlicherbilliger Ermäßigung, angehalten,undanbcy demselbenanderweitigeContraveution,bey künstigerfernerenStrafe,nachdrücklichuntersaget werden soll.

§. 275.
Das Ausfallen aber aus den Städten gegen die Pfuscher, oderso genanntes Böhn-Hasen-Jagen, soll gänzlich, bey willkührlicherStrafeverbothen seyn. Die dergleichensichunterstehen,sollenvon der Obrigkeit

deS Orts, woselbstsolcherUnfug begangenwürde, den Rechten nach, als
Friedens-Stöhrer, gestrafctund angesehenwerden.

§. 276.
Sollte aber die Obn'gkeit selbst, diesemArticnl zuwider,derglei«chenHandwerks-Leute,in ihren Gütern oder Gerichten,nicht nur hegen,sondern auch zum Nachtheil der Städte dieselbenihr Handwerktreiben

lassen; So haben alsdann die Städte eine solcheObrigkeit bey Unseren
Landes-Gerichtenzu belangen,und dieserwegenalle rechtlicheSatisfaktionzu suchen

§. 277.
Alles was obstehetsoll in Unseren Aemtern und Cammer-Gütern, ,um der nöthigenund nützlichenGleichförn»«gkcitwillen, gleicherGestalt^und zu gleicherZeit, beobachtetwerden.

§. 278.
Was in obigem zwischenUnseren Aemtern und den Ritterschaft«lichenGüthern an der einen, und Unseren Land-Städten an der andernSeite verglichenworden, dessenhat sichauch die Stadt Rostockin allenPunkten mit Unsrer Ritter- und Landschaftvereinbahret.

§. 279.
Uebrigcnsbleibet allen dencnjenigen,die von ihren Gütern dieGrenz- oder Mark-Fleckens-Gerechtigkeit,mithin das Recht allerleyHand«

i8*
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werkerz» halten, und soiistigebürgerlicheNahrung zu treiben, rechtlich
zu beweisenund zu behaupten vermeinen,solches vor UnserenLandes-
Gerichtenauszuführenunbenommenund vorbehalten.

Fünfzehnter Articul.

Von den Zöllen, wie auch von Damm- Brücken-
und Wege-Geldern.

§. 280.

In Ansehungder Zolle, lassen Wir eS bey dem XVten Articul
der Reversalen vom Jahr 1621. und den darinn für stets vestgefetztem
alten Herkommen,ohne einige Erhöhung, der Gestalt, daß gleichwohlein
jeder bey seiner hergebrachtenEremtion und Freiheit unbeeinträchtiget
verbleibensoll.

§. 28 t.

Wir wollenhiernächstdie beweißlichenMißbrauchebey den Zoll-
Bedienten und sonst überhaupt Landes-Fürstlichabschaffen.

§. 282.

Nene Zölle wollen Wir aber hinsuro nicht anlegen, und daß eS
irgendwogeschehe,nicht gestatten,mithin weder Zoll-Stangen, nochVer-
warnungs-Bretter auf den adelichenGüthern, wo dergleichennie gewe»
sen, setzen,auch keineneuerlicheWege, außer den hergebrachtengewöhn-
lichenLand-Straßen, um der Zölle willen, vorschreibenlassen.

§. 283.

Es sollen auch die, nach dem Jahr 1621. etwa angelegteoder
gesteigerteZölle, als neue, und solche,die nnstathastund abzustellensind,
angesehenund herunter gesetzetwerden.

§. 284.

Begebe sichsauch, daß Wir einen Zoll zu verlegenUns gemnßi-
get fänden: Ritter- und Landschaftaber könnte sodann rechtlichdarthun,
daß aus solcherVerlegung ihr einiges Nachtheil erwüchse: So soll die-
selbe damit gehöret, folglich die Verlegung so eingerichtetwerden, daß
niemand gegründetzu klagen,Ursachehaben soll.

§. 286.

ES soll auch von den Schafen, welche im Lande bleiben, und
bcym Umzug der Schäfer von einem Ort zum andern, und nicht zum
Verkauf an Fremde getriebenwerden, kein Zoll gefordertwerden.
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§. 286.

Wir wollen auch nicht gestatten, daß UnsereZoll-Bediente,mit
übermäßigen uiid mehr als einen Schilling austragendenGebührenfür
Paßir-Zettel, oder andern ungebührlichenForderungen und Neben-Gel-
dern jemand belästigen.Betreffend aber die Zoll-Freyheit der Ritterschaft
insonderheit; So soll ihnen selbigenicht nur von allem, zu ihrer Haus-
Haltungbedürfenden Vieh, und sonstigenZubehör, imgleichenvon allen,
zu Erbau- oder Besserung ihrer Wohnhäuser, Scheuren, Ställe und an-
derer Gebäude auf de» adelichenGütern erforderlichenMaterialien, svn-
dern auch ausdrücklichvon ihrem Vieh, Korn, Flachs, Hamps, Butter,
Käse und Honig, auch von der Wolle und dergleichen,so sie auf ihren
Gütern gebauet und entübriget, und entweder daselbst, oder in Unseren
Städten, oder ausserhalbLandes verkauft, folglichmit allen übrigen Pro-
duckten,sie mögenNahmen haben, wie sie wollen, ungekränkthiemit ver-
sichertund gelassen werden. Gestalt Wir auch solch«Freyheit auf ihre
Pächter hiemit erstrecken.

§. 287.

Damit nun hiebey kein Unterschleisvorgehe; So sollen die von
Adel bey Unser» Zoll-Stäten jedesmahltaugliche,und mit eigenhändiger
Unterschriftderer von Adel und Eigenthümer,oder in deren Abwesenheit,
von BevollmächtigtenVerwaltern oder Pächtern und beygedrucktemGe-
richts-Siegel eines jeden GuthS-Herrn, versehenePässe, worinn, zu Ver-
meidung aller Unrichtigkeitund Zweifel, alles und jedes, die Zoll-Stäte
berührendes,Stück für Stück, eigentlichund richtig angegebenist, vorzu-
zeigen schuldig, ausserdem aber keiner Unserer Zoll-Bedienten gehalten
seyn, die Zoll-Freyheit Platz finden zu lassen.

§. 288.

Alle übrige vorhin nicht berührte Sachen, welcheauf den Ritter-
schastliche»Güthern verfertiget werden, nnd nicht zu den natürlichenPro-
ducktengehören, noch aus den Produckten gemacht, sondern durch die
Kunst hervor gebracht, und zum Verkauf ausserhalb Landes bestimmet
sind, mithin ausserhalbLandes abgesetzetnnd verfahren werden, erlegen
den hergebrachtenZoll, nach wie vor, unweigerlich.

§. 289.

Stktnde auch noch in andern Stücken, das in den Reversalen
zum Grunde gesetztealte Herkommender RitterschaftlichenZoll-Freyheit
entgegen; So wollen Wir, Jnnhalts vormahliger Landes-FürstlicherEr-
klärung, geschehenlassen,daß die alten Zoll-Register, mit ZuziehnngRit¬
terschaftlicherDeputirten, mit möglichstemFleiß nachgesehenwerden. Wie
Wir denn anch solchenFalls die alten Zoll-Rollen und Zoll-Negister,die
vor dem Jahr 1621. errichtetsind, mit Benennung der im Lande befind-
lichen Zoll-Stäten, auch mit Bestimmung der etwanigen Gebühr für
Paßierzettel und anderer Forderungen oder Neben-Gelder, aufs neue
drucken,und unter Unserm Jnnsiegel in allen Zoll-Stäte» anschlagen
lassenwollen.
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§. 290.

Es sollen auch die Zoll-Bediente ihrer unziemlichenGemächlichkeit
halber, die Reisende mit Vieh und Gütern aufzuhalten, oder sichuuge-
stümer und empfindlicherBegegnung zu unterfahen, durchaus,ihnen nicht
beygehenlassen.Gestalt ihnen solcheshiemit, KeyVermeidungder schwer-
sten Strafe, untersaget seyu soll.

§. 291.
An den Orten, wo im Jahr 1721. zu Besser- oder Abkürzung

der gewöhnlichenund alten Zoll-Straßen, und zu mehrerer Bequemlich-
keit der Reisenden,Dämme, Bruckenund Wege verfertiget sind, und da-
für bis hieher ein billiges für jedes Pferd oder für jeden Wagen, womit
diese Brücken, Dämme, oder Wege berühret werden, genommenist, da-
selbsthat es bey dem Stand und BesitzsothanenJahrs, sein Bewende».

§. 292.
Jedoch wollen Wir nicht gestatten,daß bey künstiger Abkürzung

oder Besserungder öffentlichenLand-Wegeetwas mit Zwang oder Sper-
rnng, unter dem Nahmen von Damm- Wege- oder Brücken-Geld,einsei-
tig und neuerlichaufgebrachtwerde: Sondern Wir wollen in Fällen, da
die Nothdnrft eine Aenderungoder BesserungöffentlicherLand-Wegeer-
fordern sollte, die Sache aus den Land-Tägenabhandeln, oder, wo Ge-
fahr mit dem Verzug verknüpfetist, gleichwohldas nnnmgänglichverfügte,
nachheran Ritter- und Landschaftgelangen lassen, und deren Nothdnrft
darüber in Gnaden hören, mithin darauf, nach Maaßgabe des Vlüteit
Articuls, attendiren.

Sechszehender Articul.

Von Zagd- und Holz-Sachen.

§. 293.

Bey dem Jagd-Wesen überhaupt, versichernWir Unsrer Ritter-
schastund den übrigen Land-Begüterten,hiemit in bester Form gnädigst,
daß Wir es deshalb bey dem XIXten Articul der Reversalenvom Jahr
1621, grundsätzlich, ein- für allemahl vollkommen verbleiben lassen wollen.

§. 294.

Dem zu Folge wollen Wir keinem Unsrer getreuen Unterthanen
an seiner Jagd-Gerechtigkeit,die er über rechtsverwährteZeit rechtmäßig
hergebracht,geruhiglichgebraucht, und noch jetzo im Besitz hat, einige
Behinderung, Kränkung,oder Beeinträchtigungwiederfghrenlassen,wem-
ger, daß solchesvon den Unsrigengeschehe,verstatte». Gleicher Gestalt
soll es wegen der überlaufendenHunde, und wegen Verfolgungund Auf-
nehmungdes angeschossenenWildes über die Grenzen, »ach dem ange¬
zogenenArticul der Reversalen, schlechterdingsgehalten werden.
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§. 295.

ES bleibt denn,achwegen dcr Jagden und deren Gebrauchs,ledig«
lichbey dem Buchstab dcr Policey-Ordnung vom 2. Juli» 1572. und
dem darin enthaltenenVerboth von Fastnachtbis Jacobi.

§. 296.

Unter diesemVerboth ist jedochdas Feder-Wildpret nicht begrif¬
fen. Nur daß sichder Jagd nach selbigempfleglichund mit Mäßigung
gebrauchtwerde.

§. 297.

ES sollenauch in diesemVerboth, der Regul nach, auf dem Ulisri»
gel?, Unsere Jagd-Bediente und Beamte allerdings mit begriffen seyn.
Gestalt sie hiermit ausdrücklichbefehligetseyn sollen, die verbotheneZeit,
bey VermeidungschwererStrafe, genau zu beobachten.

§. 298.

Es bleibt UnS aber unbenommen,den Unsrigen jederzeit, durch
sonderbahrenBefehl, die Fällung und Lieferungdes, bey Unserer Hos»
staat nothigen Wildes, ohne jedoch der Ritter- und LandschaftFelder
im geringsten zu berühren, gemessenaufgegeben.

§. 299.

In Ehren- niid Noth-Källen,nemlichzu Hochzeiten,Kindtaufett,
und Begräbnissen,sonsten aber nicht, soll einem jeden von dcr Ritter-
schast,und von den Land-Begüterten, welcherdie Jagd-Gcrechtigkeithat,
auch selbstin der verbothencnZeit, ohne Meldung bey Uns, und ohne
eine besondereVerstattung von Uns erhalten zu müssen,nach Rothdurft
etwas Wild zu fällen, anch die Berghane, wilde Gänse, Endten und
Haasen, ohne Unterscheidder Zeit, jedoch mit der, schonoben bedunge--
nen wirklichen Mäßigung, zu schießenerlaubet seyn.

§. 300.

^ Die Policey-Ordnungvom Jahr 1572. Tit. 13. soll nicht außer
dem Fall, da mehrere von verschiedenemGeschlechteine Feld-Mark zu-
sammeninne haben, und einer darinn weniger denn vier Hufen, und der
andere mehr besitzet,erstrecketwerden.

§. 301.

Wir wollen auch den nöiett Lehn-Briefen einender hergebrachten
und «weißlichen Jagd-Gerechtigkeit des Orts nachtheilige Bedingung,
und wider Willen abgenöthigteVerzicht, nicht einverleiben, auch in An-
sehungder alten Lehn-Bricfeund der darinn enthaltenenJagd-Verleihung,
nichtö verfänglicheszu- oder abthun lassen.
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§. 302.

Nicht weniger ist die, von Seiten eines und des andern Vasalli
oder Inhabers, vormahts etwa gescheheneRennnciation der Jagd, nicht
zum Präjuditz der Agnaten zu erstrecken,sondernes soll solcheRennncia-
tion, wenn das Lehn auf die devolviret wird, sofort ceßiren.

§. 303.

Entstünde aber über die Jagd-Gerechtigkeit,sie verstehesichvon
der hohen oder Niedern Jagd, ein Zweifel oder Widerspruch; So soll
Unser Forst- und Jagd-Collegium darunter mit Thathandlungnichts vor¬
nehmen, sondern darüber vor UnsermHof- und Landgerichtin gehöriger
Ordnung, Recht zu geben und zu nehmen,hiemit angewiesenseyn.

§. 304.
In Ansehungder Uns nach Jnnhalt der Reversalenbishero zuge«

standenenVor-Jagden in den adelichenGütern, wollen Wir für Uns und
Unsere NachkommenUnserer Ritterschaftdahin einen Beweis von Unsrer
Landes-väterlichenLiebe und Müdigkeit hiemit gegebenhaben, daß Wir
Uns sothanerVorjagd von nun an für alle Zeiten verzeihen,und Unsre
Ritterschaft,samt allen Land-Begüterten,welchedieser Vorjagd-Gerechtig-
fett unterworfen gewesen, davon entlediget erklären. Wie Wir dann
solcheshiemit für Uns und Unsere Nachkommenwissentlichthun, Uns
der Vorjagd gänzlichbegeben,mithin Unsre Ritterschaft samt allen Land»
Begüterten von der Schuldigkeit, die Landes-FürstlicheVorjagden aus
ihren Feldern zu erleiden, für jetzt und stets srey« und loßgesprochcn
haben wollen.

§. 305.
Findet übrigens Ritter- und Landschaftrathsam oder nöthig, daß

von Uns eine, den jetzigen Umständenund Zeiten gemäße allgemeine
Wild-und Jagd-Ordnung erlassenwerde; So wollen Wir derselben un-
terthänigstes Erachten in Gnaden darüber vernehmen,»nd darauf nach
Befinden mit Erlassung einer solchenOrdnung nicht entstehen.

§. 306.

Wegen des, nur vor kurzer Zeit erst in unsere Lande und zu
Unseren Gehegen gebrachten Tannenwildes, ist hiemit vestgesetzetund
versichert,daß von nun an, innerhalb Sechs Jahren, sothanes Tannen-
Wild, wenn es etwa aus- und auf Ritter- und LandschaftlicheFelder
treten mögte, von niemanden geschossenwerden, nach Verlauf solcher
Jahre aber, einem jedweden, welcherdie Jagd-Gerechtigkeitnach hohem
Wilde, Jnnhalts deS XIXten Articuls der Reversalen vom Jahr 1621.
hergebracht,und in Bcsiy hat, das Jagen und Schießen nach Tannen«
Wild unverwehrctund erlaube seyn soll.
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§. 307.

In Ansehungder Holz-Fällung in den adclichen Gütern, behält
eS bey dem, unterm 24. Februar. 1750. von Uns, zum allgemeinen
Landes-Bestenerlassenen,und hieben unterm Num. IX. mit gedrucktem
Patent, in allem durchgängigsein Bewenden. Jedoch mit dieser Erklä-
rung, daß 1) diejenigen Allodial-Güter, welchen in den von Uns oder
Unfern Vorfahren darüber ergangenen Allodial-Verleihungen,besondere
Rechte und Freiheitendarunter beygelegetworden, auf keinerlei)Art be«
nachtheiligetoder eingeschränktseyn, und daß 2) alle Lehn-Güterjährlich
zwölf Stück Eichenuud fünfzig Stück Büchen, ohne Anzeigeund Schul-
digkeitzur Consens-Suchung, ein mehres aber nicht, zum Berkauf zu
fällen, hiemit für stets berechtigeterkläret seyn sollen.

§. 308.

Wann bey Lehn-Gütern ein mchrers verkaust wird, sollen die
Consens-Gebühren,Jnnhalts der Reversalen, auf ein halbes von Hnn-
dert vestgesetzetbleiben. Im übrigen soll das, in Unsermhiebeygedruck-
ten Patent angezogeneEdict vom 16ten Junii 1702. an und für
sichniemahls allegieret,nochin Gebrauchgesetzetwerden.

Siebenzehender Articul.

Von Einquartierung, und Verpflegung
unserer Truppen.

§. 309.

UnsereRitter- und Landschaftist und bleibt, nebst den Clöstern
und Oertern des RostockfchenDistrickts, von allem Beytrag, zu Zahlung
und Verpstegung Unserer Truppen, gänzlichbesreyet, indem Wir solche
lediglichauf Unsere Kosten zu errichten und zu unterhalten, gegen die
verglichenejährlicheLandes-Contribntionzu Garnisons- Fortifications- Le-
gations-Kosten,zu Reichs-Deputations- und Crayß-Tägeu, auch Cammer«
Zielern Unö hiemit bündigstverpflichten.

§. 310.

Wie es aber bey Obdach und Lager-Stat in den Städten für
Unfre Militz sein Bewenden hat; Also versprechenWir insonderheit
Unsrer Ritterschafthiemit gnädigst: daß sie und ihre Hintersassen,von
aller Einquartierung und Verpflegung Unsrer Militz, sie bestehein In-
fanterie oder Cavallerie, oder wie sie sonst Nahmen haben mögte, zu
allen Zeiten uud in alle Wege frey seyn und bleiben solle.

§. 311.

Gleicher Gestalt sollen Unsere Land-Städte mit Bequartierung
Unsrer Eavallerie gänzlichverschonetwerden.
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§. 312.
Wegen Unsrer Leib-Garde zu Pferde aber, und wegen der Ser¬

vice-Tabelle,für die dabey bestelleteOfficiers sowohl,als sonst, behalten
Wir Uns eine nähere Vergleichungmit Unfern Städten, worüber nachhin
genau gehaltcu werden soll, bevor.

§. 313.
Es soll auch Ritter- und Landschaftmit Lieferungen zu Magazi«

«SN, mit Aufforderung ihrer Uuterthauen und Angehörigen zu Fortifica«
tipns--und Echanz-Arbeitenund Herbeyführuugder dazu erforderlichen
Nothwendigkeiten,oder stat dessenmit Geld-Beyträgen außer den allge«
meinen Reichs- Crayß- und LandeS-nöthigenRettuugs-Fälleu, allerdings
stets verschonetseyu und bleiben.

§. 314.
Wann über VerhoffendieseUnsereVersicherungüberschritten,oderhintangesetzetwerden wollte, soll die Abstellungaller Ungebühr, und dieErstattung der Kostensowohl als des wirderrechtlichgeforderten,so fort

ohne Weitläufigkeit von Uns verfüget werden.

§. 316.

Wegen Desertion Unsrer Militz, und der deßfattSzu machenden
.allgemeinenVorkehrung,wollenWir nächstens,nach vernommenenrathsa-
wen Erachten auch respective Einwilligung Unsrer Ritter- und Land«
schafteinq besondereConstitution ergehen lassen.

imft«® »,S Ott» & «lim
In Ansehungder Städtischen Beschwerden,wegen der Einquar¬tierung und Service-Gelder, wollen Wir UnS so fort nach geschlossenemVergleich, nach Anleitung vormaliger Landes-FürstlicherResolution undder Billigkeit,mit den Städten einer solchen Ordnung vergleichen,daßkeiner Stadt vor der Andern zu einigen BeschwerdenUrsache übrig

bleibensolle.

Ztchtzehcnder Articul.

WonfremderTruppenMarschenund Durch-Marschen.

§. 317.
Nachdembereits der Ritter- und Landschaftin dem XXXVIIIten

Articul der Reversalen vom Jahr 1621. Landes-Fürstlichversichertwor-
den, daß keine Lauf-Plätze und Durchzüge in und durch hiesigeHerzog-
thümer und Laude, oder je anderer Gestalt nicht, dann auf Maaß, wie
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in den Reichs-Abschiedenversehen, »erstattet werden, sollen; So lassen
Wir eS Keydieser Versicherunghiemit und Kraft dieses nochmM für
stets bewenden.

§. 318.

In unverhosten Fällen aber, wo eine auswärtige überwiegende
Macht vordringen wollte, ist hiemit Unser gnädigstes Versprechen,für
Uns und Unsere Nachkommen,daß Mir Uns, eines gewaltigenUnter-
nehmens und Einfalls halber, bey der Reichs-Persammluygoder bey dem
Crayse, und sonst aller dienlichenOrten, mit Unser» Beschwerden»ach-
drücklichmelden wollen, damit dem Lande des zugefügtenSchadens hal-
ber, vollkommeneGenugthuungundErstattung geschehe,mithin der Reichs«
Erecutions-Ordnnng gemäß. UnserenLandenüberhaupt, und Ritter- und
Landschaftinsonderheit, alle öffentlicheund gemeine Sicherheit wieder-
fahren möge.

§. 319.

Wann Wir auch die Vergütung svthaner Eractionen oder eine
ctappenmäßigeBezahlung erlangen; So wollen Wir solchesden Stän-
den kund machen,und sollen mit derselbenZuziehung den Daraiiificatis
pro rata des erlittenen Schadens, diese Jndemnisations-Gelder ausge-
zahlet werden.

§. 320.

Uebrigens soll im ganzen Lande die Billigkeitund-Gleichheitzu
dreyen gleichenTheilen, zwischenDomainen, Ritterschaft und Städten,
beobachtet,keine Gegend für die andere, keinStand für den andern, mit
Einquartierung, Schätzungenund Marschen beschweret,ein jeder Marsch
den geradestenWeg geleitet, und den beschwertenOettern, durchbilligen
Beitrag von den verschontgebliebenen,Vergütung geleistet werden, als
in welchemFall die Stadt Rostockden Zwölften Theil, Verfassnngs-
mäßig beiträgt, auch im Fall die Stadt Rostockselbst gelitten) nach
Maaße des erwiesenen Schadens, vom Lande, in Verfassu»gsmäßiger
Proportion, indemnisiretwird.

§. 321.

Jedoch wollen Wir in jetzt gedachtenFällen, aus Landes-vaker-
licherMilde, und besondererZuneigung für unsere Land-Städte, dieUnS
zustehendeTertiam von der Quote der Stadt Rostock,hiemit zu ihrer
Erleichterung,abgetreten und versicherthaben.

§. 322.

Damit nun hierunter Ritter- und Landschaftdestomehr gesichert
werden möge; So soll ihr nicht nur frey stehen,in obigen Begebenhei?
ten, jederzeitdie nöthig gefundene Vorstellungenund Erinnerungen uns
terthänigst einzubringen, sondern Wir versprechenauch hiemit gnädigst,
daß Unsern Landes-FürstlichenCommissarien,allezeit Ritter- und Land¬
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schaftlicheDeputirte zugefügetwerden sollen, »m Zeit und Ort wie die
Marsch-Rvute einzuleiten,nebst der ganzen Einrichtung und Reparation
der Quartiere und Lieferungen,wie die Nahmen haben mögen, ordent-
lich und richtigausmachen.

§. 323.

Zu dem Ende soll Ritter- und Landschaftvon allem zeitigeNach-
richten ertheilet werden, damit ihre Deputirte den zu haltende»Confe-
renzen und der Formirnng der dazu gehörigen Einwürfe beywohnen
können.

§. 324.

Bey militärischerEinquartierung lasse»Wir es schließlichbey dem
Herkommen,Kraft welches die RostockischenDörfer zu denen Ämtern,
worinnen sie belegen,gezogenwerden müssen,allerdings bewenden.

Neunzehender Artlcul.

Von den leibeigenenUnterthanender Ritter- und
Landschaft.

§. 325.

Wir und UnsereNachkommenwollen und werden überhaupt Un«
ferer Ritter- und Landschaft,die Landes-Clöster,und RostockschenGe«
meinschafts-Oertermit eingeschlossen,in Ansehungdes Zustandes und
Wesens der Leibeigenschast,und der damit behaftetenUnterthaitenund
Bauersleute, nie Zweifel oder Hinderniß machen, hingegen alle Wege
ernstlichdarüber halten, und durch Unsere Landes-Gerichtehalten lassen,
daß Jnnhalts der Reversalen vom Jahr 1621. Art. XVI. die Bauers¬leute, die ihnen um gewissenPacht oder Zins eingethaneHufen, Aecker,vder Wiesen, daferne sie keine Erb- Zins- oder andere Gerechtigkeitgebührend zu erweisen, vermögend sind, dem Eigenthnms>Herrn auf
vorhergehendeLoßkündignng,wann sie solcheauch vor undenklichen"Zei-
ten besessenhaben, mithin alles EinwandS von Verjährung ungeachtet,
vhnweigerlichund ohne Proceß-Weitlaustigkeitabtreten und einzuräumen
schuldigseyn sollen.

§. 326.

Wie denn auch Unsere Landes-Gerichtediejenigen, welcheeinige,dem Guts-Herrn zugehörige,den Bauren aber eingethaneStücke, ermeld,ten Bauren abgemiethetoder abgepachtet, demnachkein besseresRecht,als ihre Autores haben können, wieder die Guts-Herren zu schützen,sichnicht anmaßen, sondern selbigevielmehrzu unweigerlicherAbtretung ihrerl'ishero inne gehabtenHufen, Aecker, und Wiesen :c. wenn die Sachebey selbigenGerichten angebrachtwird, sine ambajribus processns ernst'lich anzuweisen, folglichso viel an ihnen, dem Assecuratious- Receß denNachdruckzu geben, gehalten seyn sollen.



GrundgesetzlicherErbvergleich vom 18. Apr. 1765. 285

§. 327.

Würden aber die Bauersleute sichauf obberührteErb-Zins« oder
eine andere Gerechtigkeitberufen, und daher auf bescheheneLoßkündigung
zu weichen,und die Grund-Stücke abzutretensichweigern; So sollen die
Adlicheund Landbegüterteselbigeso sort aus eigener Macht, und unver-
hörter Sache, den Rechten zuwieder, zu vertreiben, oder zu verstoßen,
nicht befugt seyn, sondernes soll den Bauersleuten, zu der ihnen oblie-
genden Beybringnng ibres vermeintlichhabendenRechts, eine rechtSsör-
mige Frist gesctzet,und nach kurzembeiderseitigemVerfahre», in Unser»
Landes-Gerichtendarüber was Rechtens, erkannt werden.

§. 528.

Dahingegen werden und solchenUnsere LandeS- Gerichteauf der
Bauren Klage, wenn nicht zugleichganz unerlaubte Thathandlung und
Umständemit bescheinigetsind, nicht so fort Prenal- Mandata erkennen,
sondern sichdarunter nach den Reichs^und Landes- Gesetzen, wie schon
im Art. III. der Reversalenvom Jahr 1572. zum Theil versichertwor»
den, genau verhalten.

§. 329.

Wann auch in solchenProcessen,der eine oder andere Theil, die
Verschickungder Acten zum Spruch auswärtiger Rechtsgelehrten, auf
seine Kostenverlangenmöchte;So soll ihm solchenicht versaget, sondern
damit, wie gewöhnlich,ohne Aufenthalt der Sachen verfahren werden.

§. 330.

Hiebenebsterneuern Wir auch die im XLIV. Articul der Rever¬
salen vom Jahr 1621. schongegebeneVersicherung,daß Wir den Guts^
Herren ihre ausgetretene Leibeigene oder Unterthailen auf gebührliches
Ansuchen,nach Maaßgabe der von Unseren in Gott ruhendenVorfahren
an der Regierung, weylaudHerrn Herzogs Adolph Friederichs, und
Herrn Herzogs Gustav Adolphs Gnaden und Liebden, publicirten
Gesinde- Tagelöhner-Bauer- und Schäfer-Ordnung d. a. 1654. Tit. 2.
§. 9. hergebrachterBescheinigungder Leibeigenschaftin Unfern Aemtern
und Städten nicht aufhalten, sondernunweigerlichabfolgenlassenwollen.

§. 331.

Und weil den leibeigenenUnterthanen nicht erlaubet seyn kann,
wieder ihrerHerren Wissenund Willen sich in Kriegs-Dienstezu begeben;
So wollenWir bey Unsern Osficiers nachdrücklicheVersehungthun, daß
ln'nführoNiemand von solchenLeuten, außer iu vorkommendenReichs-
Crayß- und Landes-nothwendigenRettungs-Fällen, geworben,am wenig-
steu aber mit Gewalt von den adelichenGütern und der Städte Dörfern
und Höfen, auch den Closter-Güternund Gemeinschafts- Oertern, wegge-
nommen werden sollen.
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§. 332.
Im Fall aber jemand mit Verschweigungseiner Leibeigenschaft

sichunter UnsereTruppen begeben mögte, soll selbiger ans des Guts-
Herrn Ansuchungund Bescheinigungder Leibeigenschaft,unaufhältlich,
ohne Entgeld, und so tieb dem Öfficier ist, alle durch die Verzögerung
entstehendeSchäden undKostenzu vermeide»,wieder loß- und demGutö-
Herrn heraus gegebenwerden.

§. 333.
AuchwollenMir, wie Wir bishero nicht gestattet, fremdenWer-

bern fortan nicht erlauben, Unterthanen, oder sonst in Dienst stehende
Personen, gegen den Willen ihrer Leibes- und Brod - Herrn zu Krieges-
Diensten anzunehmen. Wie Wir den auch nach wie vor keinegewalt-
same Werbung angessenerBürger, oder der Handwerks- Purschen, noch
sonstigerin den Städten sichaufhaltenderPersonen, wederfremdenWer-
bern, nochauch Unfern eigenenTruppen, verstattenwollen.

§. 334.
Was die Verlegung und Niederlegungder Bauren anlanget; So

wollen Wir die Ritter- und Landschaftinclusive der Clöster und der
RostockschenGemeinschafts- Oerter, bey ihrem LandfittlichenEigenthums-
Recht, über ihre LeibeigeneGuths - Unterthanen,und deren innehabendes
Ackerwerkund GeHöste,unbeschwertlassen,mithin ist und bleibt die Ver-
legung und Niederlegungeinem jeden Guts-Herrn, der Gestalt frey und
unbenommen,daß er den Bauren von einem Dorf zum andern zu setzen,
und dessenAckerwerkzum Höf - Acker zu nehmen, oder sonst dasselbezn
uutzen, Fug und Macht haben soll; jedochmit der Maaße, daß alle und
jede darauf haftendeReal - Pflichtenund Lasten, nach wie vor, deshalb
«om Gute getragen, und die verlegten oder niedergelegtenBauren, nach
eines jeden Guts - Herrn Convenience, auch außer oder ohne Hufen,
wieder untergebrachtwerden. Uebrigens aber sollen ihnen an den Orten,
wohin sie verleget werden, keine neue Ouera realia auferlegetwerden.

§. 33S.
Würde jemand ein oder NiehrereBauer-Hufen, oder auch ein

ganzesDorf aus immünenStücken anrichten; So soll ihm solchesallezeit
unbenommen,dabenebenaber ihm oder seinen Erben vorbehaltenbleiben,
solchesnach feiner Convenience wieder eingehenzu lassen.

§. 336.
So viel aber die gänzlicheNiederlegung der Dörfer und Banr-

schäftenbetriff,- anS welcherVerarmung und Verminderungder Unter-
thanen entstehet; So soll solcheeigenmächtigeNiederlegungeines Dorfs,
an sichin der Regnl gänzlichverboten, hingegen ein jeder Eigenthums-
Herr schuldigseyn, solches sein Vorhaben jedesmahlzuerstdem Engern
Ausschußanzuzeigen,welcherso dann an Uns davon seinen gutachtlichen
Bericht erstattet, damit Wir darauf, wegen einer solchen,bey einem Gut
vorgehende»in das allgemeineBeste einschlagendenHaupt-Veränderung,
die Nothdurst weiter Landes-Fürstlichverfügenkönnen.
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Zwanzigster Articul.

Bon PolitischenSachenüberhaupt.

§. 337,

NachdemUnserer Ritter- und Landschaftvon Unseren in Gott
ruhenden Vorfahren an der Regierung längst versprochenworden, ein
eigenes MecklenburgischesLand-Rechtin Drnck gehen zu lassen; So wie-
verholenWir solcheVersprechunghiemit in Gnaden dahin, daß ein sol-
ches Land-Rechtbinnen den nächstenzweycnJahren, mit ZuziehungRit-
ter- und Landschaft,zusammengebrachtund publkiret werden, mithin Un¬
sere Verordnung an UnseregesamteLandes-Gerichteergeh«»soll, darnach
durchaus zu sprechen.

§. 338.

NichtwenigerwollenWir das Werk einer von neuem durchzuse¬
henden und zu verbessernden,mithin den heutige»Zeiten gemäß zn ma-
cheudeuPolicey-Ordnung vor die Hand nehmen, und »ach Maaßgebung
des achten Articuls von der Landes-FürstlichenGesetz-Gebungs-Macht,
durch den Druck höchstensbinnen zweyenJahren publicirenlassen.

§. 339.

Die zu vielen UnordnungenAnlaß gebendebißherigeUngleichheit
der Ellen- Scheffel- und Tonnen-Maasse, auch des Gewichts, wollen
Wir auf dem ersten hierauf folgendenLand-Tag, nach Anleitung der
darüber bereits unterm 18. September 1703. ergangenen Landes-Fürst¬
lichenConstitution vornehmen, und nach vernommenenrathsamenGut-
achtenUnserer Ritter- und Landschaft,von neuem in allgemein- verbind-
licheLandes-GefetzlicheKraft setzen.

§. 340.

Die Monopolia, oder die Landes-FürstlicheFreyheit-Briefe, ver«
möge deren einem allein, oder etlichenPrivat-Perfonen, der alleinige
Handel mit einer Waare zu Wasser oder zu Lande »erstattet zu werden
pflegt, sollen in Unseren Landen, nach wie vor, nicht zuläßig, noch
jemahls stathaft seyn.

§. 341.
Jedoch ist hierunter keineswegesder vorzüglicheAbsatzund Der»

schleifder in Unseren Landen sich ergebendeneinheimischenProduckten,
oder die Emporbringung einheimischerFabriquen und Manufacktureu,
verstandenund eingefchränket,als worüber nach dem Exempelder benach-
karten und anderer wohleingerichtetenLänder und Staaten zn seiner
Zeit, auf Land-TägenBerathfchlagungenmit Ritter- und Landschaftzu
pflegen, mithin zu», Aufnehmendes Landes, heilsameMaaß-Reguln mit
Verselbenzu fassen,vorbehaltenbleibt.
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§. 342.
Was deshalb aber in Unfern Cammer-Gütern bishero verordnet

worden, dabeyhat es, so viel ersagte UnsereGüter und Aemter betrist,
sein Verbleiben.

§. 343.

Die in UnserenAemtern nnd Städten bestellet«und angesessene
Musicantenund Schornstein-Feger,Schweinschneidcr,und Scharf-Richter,
auch Abdecker,deren Gebühren in der bevorstehende»Policey-Ordnung
vestzusetzen,sollenzwar der Ritterschaft, der Gestalt nicht aufgedrungen
seyn, daß sie solcheeben aus den Aemternund Städten, zu welchensie
nächst mit ihren Gütern belegen, zu Verrichtung der in ihren Gütern
vorfallendenArbeit, zu nehmengehaltenseyn sollen.

§. 344.
Jedoch wird hiemit der Gebrauch auswärtiger von obberührten

Handthierunqen, der Gestalt untersaget, daß die Ritterschaft jederzeit
dergleichenLeute aus Unseren einheimischenund Landes-Eingesessenen
zu nehmenschuldigsind.

§. 345.

Den gemeinenLeuten, die das Schornsteinfegen,Schweinschnei-
den und Abdecke»verstehen,nnd selbstverrichtenwollen, soll, ihre eigene
Schornsteineselbst zu fegen, ihre eigene Schweine selbst zu schneiden,
und ihr eigenes Vieh selbstabzudeckenunverwehrt seyn.

§. 346.
Denen von der Ritterschaftauf dem Lande, soll auch, zu Erspa¬

rung der Kosten, Mnsicanten und Spiel -Leute, nach ihren Gefallenzu
nehmen, frey bleiben, eS soll auch den Spiel-Leuten auf den Dörfern
unverwehrt seyn, auf Verlangen der Einwohner auf dem Lande Key
ihren Gelagen sichgebrauchenzu lassen.

§. 347.

Wir wollen auchinsonderheit, so viel die Schornsteinfegerbetrist,
dahin Sorge tragen lassen, daß in jeglichemUnfrer Herzogthümer, eine
zulänglicheAnzahl Schornsteinfegerin verschiedenenStädten seßhaftund
gehalten werden, damit auf dem Lande sichniemandüber Ermangelung
oder Entlegenheitderselbenzu beklagenUrsachehaben soll.

§. 348.

Wegen des Zehenden, von ausserhalbLandes gehenden Ritter-
schaftlichenGeldern aus Lehn-Gütern, ist hiemit verglichen,das darüber
die Ritterschaft mit Unsrer Cammer vor Unsern Landes-Gerichten sich
in ordentlichenProzeß einlassen, darüber beyderseitigeschriftlicheHand-
lung beigebracht, und alles sodann auf den Ausspruch uupartheyischer
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Rechtsaelahrten,mit Vorbehalt allcr dem succumbirendenTheil zu statten
kommendenRechts-Wohlthaten, gesetzt, immittelst aber die Ritterschaft
mit Absorderung des Zehenden von Lehn-Geldern, nicht beschweret
werden soll.

§. 349.

In Ansehung der Allodial-Güter aber, bleibt eS bey dem Her«
kommenund Besitz.

§. 350.
Jedoch sollendie von der Ritterschaftbey det1Freyheit von allen

Äbzugs-Geldernbeym Abzug innerhalb Landes von einem Ort und von
einer Stadt zur andern, gelassenwerden, und von Erlegung derselben
gänzlichfrey seyn, auch dabey sichwider die Städte und Stadt-Gerichte
allen Schutzeszu versehenhaben.

§. 361.

Ebener Gestalt verbindet sich die Stadt Rostock, die daselbst
wohnendevon Adel beyderleyGeschlechts,sie mögen angesessenseyn oder
nicht, in Absichtauf ihre daselbsthabende, und befindlicheMobilia und
Immobilia von allen Abzugs-und Decimatious-Geldernfreyzulassen.

§. 352.
Werden aber nach diesem VergleichFremde, mit ansehnlichen

Capitalien sich in UnsereLande begeben, lind darinn niederlassenund
ansäßig machen; So soll ihnen und ihren Erben, auf den Fall des
Abzugs, das erweißlichEingebrachte, ohne Erlegung einiger Abzugs-Gel-
der, abgefolgetwerden.

$. 353.

Im übrigen wollenWir darauf weitern Bedacht nehmen, mit
den Uns benachbartenStaaten, zu mutuellerAufhebungder Abzugs-Gel»
der, in Convention zu treten.

§. 354.

Die jedesmahligeLandes-FürstlicheBestätigung der Ritter- und
LandschaftlichenPrivilegien, Reversalen, Verträge und löblichenGewöhn-
heiten, soll unmittelbar zur Stelle, nach der eingenommenenErbduldi«
gung, durcheine vollzogeneschriftlicheUrkundegeschehen.

§. 355.

Würde aber diese nicht erfordert, oder ohne der Ritter- und
LandschaftVerschulden, ausgesetzet, soll doch jene Bestätigung in dem
ersten Jahr, ertheilet werden; in Entstehung dessen aber sollen alle
Ritter- und LandschaftlichePrivilegien, Freyheiten,, Gerechtigkeitenund
Verträge der Gestalt, als wäre die förmlichsteConfirmation erfolget,
angesehenund gehaltenwerden.

Vollst. Mecklb. Gesctzsamml. Bd. I. i p
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§. 356.

Von allgemeinen, die Ritter- und Landschaftmit verbindenden
Verordnungen und Edicten, soll in Zukunft auf einem jeden adelichen
Gut, und bey einer jeden Stadt ein Eremplar zur unterthänigstenNach-
achtung,insinuiret werden.

§. 357.

Denen von der Ritterschaft, ob sie gleich mit keinem solchen
Character versehensind, der nach dem bisherigen Canzley-Branchin den
Verordnungen und Befehlen der Gnaden-Gruß, und die Gnaden-Ver-
sicherungvon selbstmit sich führet, soll hinkünftigin allen Ausfertigun»
gen, von gesammteuUnsern Collegiis, zu Anfang der Gnaden-Gruß,
und am Ende die Gnadeu-Versichdrunggegebenwerden.

§. 358.

Im übrigen soll denen von der Ritterschaft die, Anno 1701.
mündlich,und 1703. auf dem Land-Tage schriftlichversprocheneAende-
rung und Verbesserungder Titulatur, sordersamstwürklichangedeyen,
und deswegen an UnseregesammteCollegla das nbthige dahin ergehen,
daß ihnen das Praedicat: Bester, den Land-Rathenaber Edler, gege¬
ben, auch in allen Ausfertigungen denen von Adel die Particul: von,
vor dem Gefchlechts-Nahmen,und an Stat Du: Ihr beygeleget, nicht
weniger eine jeglicheVerordnung, die auch an verschiedenePersonen
zugleichgerichtetwird, verschlossenansgesertigetwerden soll.

§. 359.

Jedoch soll durch diese besondereBegnadigung dem Bande der
«ngebohriic.ilUntertänigkeit, und der LandsässigenUnterwürfigkeit,womit
die Ritterschaft Uns und Unsern Nachkommenverknüpfetist, und bleibt,
nichts vergebe» oder entzogenseyn.

§. 360.

Mit eben diesem Beding und Verhalt, dann auch unter der,
selbst in KayserlicherWahl-CapitulationArt: XII. §. 5. enthaltenenVor¬
aussetzung und Versicherungder Landes-FürstlichenTerritorial-Gerecht-
same, wolle» Wir die, von KayserlicherMajestät oder von dem Reichs-
Vicariat ertheilete, oder noch zu ertheileudeStandes-ErhöhungenUnsrer
Landsassen,Vasallen lind Unterchanen, besondersauch in Ansehungder
darinn verliehenen Titulaturen, Praedieaten, und Praerogativen, aner-
kennen, mithin Unseren gestimmtenCollegiis und Canzleyen befehlen,
den Erhöheten und Begnadigten, die Titulatur, und Praedicate beyzule-
gen, welchebesage der, bey Unsrer Regierung entweder schonvorgewie-
senen, oder noch vorzuweisendenOriginal-piplainatui», aus Kayserlicher
und Reichs-Canzley ihnen gegebenwerden, in allen Verordnungen und
Befehlen beyzulezen. Gestalt für die Zukunft alle und jede Standes-
Erhohungs-^iplomilta in ihren Originalien bey Unsrer Regierung zu
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prodnciren, und mit Hinterlassung einer beglaubtenAbschrift, Unsere
Landes-FürstlicheVerordnungenund Befehle an Unsere gesammteColle-
gia darüber auszubringen,folglichbevor solchesgeschehen,weder vonUns
noch von Unser« Collegiis anzuerkennenoder zu befolgensind.

§. 361.
Denen von Adel und adelsmäßigenPersonen soll mit keiner wie-

derrechtlichenIndignität begegnet,und, daferne einige in Criminel-Dinge
verfielen, wieder diefelbigender Gestalt, daß auf ihre unschuldigeFami-
lien gegen die Rechte kein Nachtheil erwachse, verfahren werden. Wie
es den bey den Reverfalen vom Jahr 1572. K. 3. vom Jahr 1621.
§. 42. und den, in gemeinen Rechten dem Adel zugeeignetenVorzügen,
verbleibet.

§. 362.
Die auf einem Land-Gnt haftendeLandes-SchuldenContributions«

Anlags- und andere öffentlicheRückstände, wie auch die Stadt- und
Cämmerey-Gefällein den Städten, sollenfürs zukünftigejedesmahlbey
Unfern Landes-Gerichtenin Fällen ergehenderProclamation, mit profiti-
ret, jedoch solcheSchulden dem weitläuftigenProceß nicht mit eilige-
pflochten,sondernans dem Geradesten abgenommen,und an die Behörde
berichtigetwerden.

§. 363.
Dabey sollen die Landes-Schulden, so lange sie nicht liquidiret

sind, und die Rata jeden Guts nochnicht determiniret ist, so wohl ra-
tione praeteriti, als ratione futuri, nur in folle, respective durch
den Engern-Ausschuß,oder die RitterschastlicheAmts-Deputirte profitiret
werden, als dafür das Gut, es besitzewer es wolle, nach wie vor,
hasten soll.

. §. 364»
Wann auch gleichpro praeterito, die Contributions- und Anlags-

Restanten in Termino Liquidation.}« nicht profitiret wären; So soll
dennoch das Gut selbst, und ein jeder neuer Besitzerdesselben, so wie
für die restirende und cnrrente Contribution, als für die restirendeund
currente Anlags-Restanten, alle Wege zu hasten schuldig,auch beyde, so
wohl Contributions- als Anlags-Restanten, in „na eademquc CJasse in
Concursu lociret, auch deßsalls ehestenseine besondereLandes-Fürstliche
Verfügung bekanntgemachtwerden.

§. 365.
Wenn sich im Laude ein Korn-Mangel' ereignet, und deßsallseinig Verboth für nöthig befunden werde,!-möchte, sollen die Deputirteder Aemter und der Vorder-Städte, wenn aber periculum in mora,

die Land-Räthe und der Engere-Außschußvor dem Verboth gehöret, undihre Vorstellungen Betracht gezogenwerden.

tS«
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§. 366.

Wir wollen auch durch UnsereCommißarieuvon Aemtern,Adel,
und Städten, die Untersuchungdes Mangels anstellenlassen, da dann,
nach ausgemachterNothdurft für die Armuth, der Ausfuhr des Korns
kein Einhalt geschehensoll.

§. 367.

Wann Grenz-Jrrungen zwischenUnsern Beamten und dem Adel,
auch den Städten vorfallen, sollenselbige,im Fall sie nicht durch unpar-
theyischeCommissarienin Güte entschiedenwerden können, an Unser
Hos- und Land-Gericht,zu rechtlicherEntscheidung,verwiesenwerden.

§. 363.

Allen und jeden, an die Ost-See mit ihren Gütern grenzenden
vom Adel und Land-Begüterten, soll, nach wie vor, gleichUns selbst
mit Unsern angrenzendenGütern, unbenommen seyn, die auf ihren
Gütern aufkommendeNaturalien mit Fahr-Zeugen über die See bringen
zu lassen, wohin sie wollen, auch mittelst derselben die Nothdurft an
Bau-Materialien und sonst für ihre Güter überSee zu holen, jedochdaß
alle Äaufmanns-Waare,und was auf einenWaaren-Handel hinaus gehen
könnte,ausgeschlossenbleiben soll.

§. 369.

Ferner wollenWir in Streitigkeiten, welche zwischenden Bür«
gerschastenunter sich.Und mit ihren Magistraten in den Städten vorfal¬
len, keineweitläuftigeund GeldspiellendeProcesse, zum merklichenVer¬
derb der, ohne dis von Mitteln entblößtenStädten, zulassen,sondern
die Verfügung machen, daß durch die, einemoder dem andern von den
RathS-Gliedern der Vorder-Stadt, wohin die unter sichstreitigeLand-
Stadt gehöret, aufzutragendeCommißion, die Güte vor allen Dingen
mit höchstemFleiß versuchet, oder bey deren Entstehung nach kurzer
summarischen,doch rechtlichenUntersuchung, und abgestattetenBericht
cum voto, bey einem, hienächstanzuberahmendenVorbescheid,wo immer
möglichdie Sache durcheinen Abschied,so fort abgeurtheltwerden möge.

§ 370.

Ohne Vorwissenund Einwilligung deS Magistrats, soll dem Bür«
gern sammt oder sonders nicht srey stehen, von de» Stadt-Gütern oder
Juribus etwas zu veräussern, oder gar zn verschenken,zumahlen den
Magistratibus in den Städten die Cura des gemeinenWesens zukommt.

§. 371.

In allen Städten, wo nochkeine Stadt-Pfand-Bücher' einqefüh-
ret sind, sollen diese, zu Beförderung des gemein- nützlichenCredit-
Wesens, von Bürgermeisterund Rath aufgerichtet, und darinn alle, auf
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bürgerlichen, und zn Stadt-Recht liegenden Gütern haftende, jetzige und
künftige Schulden, ordentlich verzeichnet,auch bey entstehendenPrioritäts-
Streitigkeiten, den in solchemStadt-Pfand-Buch eingeschriebenenSchuld-
Posten, der Vorzug bey den Gerichten zuerkannt, anbey die Administra¬
tors der Piornra Corporuin, die Ehe-Frauen, wegen ihrer Illatorum,
und welchefettsten cm Jus praelationis vor andern Gläubigern prae-
tendiren, ihre Forderungen in solcheStgdt-Pfand-Bücher eintragen zu
lassen, gehalten seyn.

§. 372.

Von den zu Bürger-Recht liegendenHäusern, und andern Imma-
bilibus, soll das Eigenthum nicht anders, als durch die Verlassung vor
dem Stadt-Buch, aus andere Fossessores können transseriret werden.

§. 373.

Die Erbtheilnngs-Sachen unter bürgerlichenStandes-Personen,
deren Untersuch-und Regulirnng, soll, nach der Policey-Ordnung, Vnr-
germeistern und Rath in den Städten, und dem aus ihnen verordneten
Waysen-Gericht, auf dem Lande aber deS GutA Obrigkeit, privative
ohne Beeinträchtigung gelassenwerden,

§. 374.

Alle diejenige, welche bürgerlicheNahrung treiben, ohne Unter«
scheid, und selbige mögen wohnen an welchemOrt der Stadt es sey,
sollen zuvorderst, ehe und bevor ihnen solcherNahrungs-Betrieb zu ver-
statten, schuldigscyn, das Bürger-Recht zu gewinnen, und alle Lasten,
gleich andern Bürgern, zu übernehmen, Dabeneben sollen die Zünfte in
den Städten der Gestalt eingeschränktscyn, daß

1) keine überflüßige, sondern ganz leidliche, so genannte Amts»
Gebühren von den angehenden, die Amts-Gerechtsame suchenden Mei-
stern, welchesich durch richtige Geburts- und Lehr-Briese, auchdreyjährige
Wanderschaft, und darüber habende Kundschaften, als geschicktdazu
legitimiret, gefordert:

2) Solche angehende Meister mit keinen Amts-Kosten oder
Schmansereyen und dergleichenunnöthigen Geld- und Zeit- verfallenden
Ausrichtungen, vielweniger

3) mit kostbaren, alten und unbrauchbaren Meister - Stücken be»
schweret, noch

4) eines Amts-Meisters-Tochter oder Wittwe zu Heyrathen, genö-
thiget; übrigens aber alle bißhero eingerisseneMißbräuche, dabey gänzlich
abgestellt werden sollen.

§. 575.

Die von uralten Zeiten her, zwischenUnseren Landen Mecklen-
bnrg, und der Reichs-Stadt Lübeck, hergebrachte Freyheit, von Zöllen,
Accisen und andern Jmposten, soll hinfüro zu Aufrechthaltnng des Com-
mercii, auf keine Weise eingefchränket noch beeinträchtiget, hingegen
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reciproquement von neuem vestgesetzet, mithin auf die beyderseitige
Aufhebung der sogenannten Schreib- und Zulage-Gelder erstrecketwerden.

§. 376.

Wir wollen nicht gestatten, daß jemand von Unserer Militz, durch
welche bürgerliche Handthierung es auch seyn mögte, den Einwohnern,
Künstlern, und Handwerkern in den Städten, in ihrer Nahrung, Ein-
trag und Abbruchthun soll.

§. 377.

In Ansehung der Aufnahme der Juden, versprechenWir Unsern
Städten, der Gestalt Maaße zu halten, daß sie keine Ursache über
deren gar zu große Anzahl zu klagen haben sollen. Wie dann auch den
Juden hiemit untersaget seyn soll, liegende Gründe eigenthümlichan sich
zu bringen.

§. 378.

Alle Wasser-Stanungs-Beschwerden, insonderheit der, an der
Müntz, Peeu, Cölpien, Planer- und Goldberger- auch andern Seen und
Flüssen belegenenInteressenten, sollen unpartheyisch,und auf Kosten derer,
welche durch unbefugteNeuerungen, mithin wiederrechtlicheinigenSchaden
gethan haben, wäre auch darunter Ui.'sere Cammer begriffen, untersuchet,
und erlediget, mithin durch billige Vergütung und Ersetzung abgethan
werden.

§. 379.

Die Visitationes, zu Besserung der öffentlichen Land-Wege und
Heer-Strassen, sollen von Unsern Fürstlichen Co mmissariis, mit Zuzie¬
hung der, von Ritter- und Landschaft in jedem -.Amte, dazu bestellet?»
Deputirten,- und des Eingesesseneneines jeden Guts< jedesmahl geschehen,
jedoch auf keine Feld-Dorf-Holz- und Kirchen-Wegt' erstrecketwerden.

§. 380.

Was im übrigen Ritter- und Landschaft insgemein, oder die
Ritterschaft für fiich, oder auch die Städte für sich, in gemeinen oder
besondern Angelegenheiten, zum gemeinen oder besondernBesten, anzntra-
gen oder vorzuschlagenInden, das alles wird den künftigen allgemeinen
Land-Tägen, zu gehörigen Vorstellungen und Berathschlagungcn, folglich
zu Ordnungen und billic»mäßigenErledigungen und Verfügungen, vor¬
behalten.

Ein und Zwanzigster Articul.

Von JltstH-Wesm»

§. 38t.

Damit in Verwaltung der Jnstitz bey Unserm Hof- und Land-
Gericht kein Aufenthalt verspüret werden möge; So lassen Wirs hiemit
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rachmahls bey der, in der Hof-Gerichts-Ordnung enthaltenen gnädigsten
Zusage, nach welcherWir und Unsere Nachkommen,die zum Höf- und
Land-Gericht Verordnete, zu Unseren Angelegenheiten weder absonderlich
noch insgemein gebrauchen, sie auch nicht von dem Ort ihrer Gerichts-
S'elle ab- und zu Uns fordern, mithin auch nicht außer Landes verschi«
rfert, noch von den Quarten-Rechts-Tägen abhalten wollen,

§. 382.

Der starke Lauf der Appellationen.
~~ ' '

CIO

von Unfern Jnstitz -Canzleyen so wohl, als von Unserm Consistorio an
das Hos- und Land-Gericht, soll nach wie vor, Jnnhalts der Reversalen
vom Jahr 1621. und mehrmaligerVersicherung, ganz ungehindert gelassen
werden.

§. 283.

Jedoch sollen nachbenannteFälle ausdrücklichhievon ausgenommen
seyn, in welchenselbst nach denReichs- und UnserenLandeö-Gesetzen,anch
nach der Observanz, die Appellationes entweder schlechterdings,mithin,
quoad effectum suspensivuin & devolutivem zugleich,oder auch gewis-
sermaßen, nämlich iznoad efFectuin suspensivuin allein, unzuläßiz erkannt
werden.

§. 384.

Svlchemnachhat keine Appellation, weder zu dem einen, noch zu
dem andern Effect, und folglichüberall nicht Stat:

1) in peinlichen und fifcalifchenSachen, welche an Leib und
Leben gehen, es fey darinn mittelst inquisitorischenoder accusatorischen
Processus verfahren und erkannt worden.

2) Wann jemand in einer Verfchreibung, oder sonst, der Appel-
lation sich ausdrücklichbegeben hat.

3) Wann eine eingewandte Appellation wegen versäumter, in der
Hvs- und Land-Gerichts-Ordnung vorgeschriebenerFormalien, für desert
erkannt worden.

4) In geringschätzigen,nicht über dreißig Reichsth^ler sich belau-
senden Geld-Sachen.

5) Wann eine Erkänntniß oder eine Encutions-Versüguug ergan-
gen, welchesich auf eine rechtskräftigeUrtel beziehet, jedoch, der gegrün»
deten Beschwerden über einen etwanigen Excessum in executione,
unbeschadet.

6) Wann die Urtel, nach gerichtlich geleistetenEyden, jemanden
verurtl,eilet oder loßspricht.

7) Wann bereits drey conso,rmeUrteln in der Sache verhanden.
K) In den Fällen, wann jemand von einer bloßen, sonst keine

beschwerlicheClausulu in sich Essenden Citation appellir^t, oder, wann
er rechtmäßig citiret ist, mtd4feine rechtmäßigeUrsache seines Außenblei-
bi'ns auigeführct hat, folglich KontumsÄam verurteilet worden.
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9) Wann einer Restitutionen* in Integrum von einer Urtlnl
erhalten hat, unb t'ji solcherRestitutions-Sache abermahl sachfälliggewer-
den ist; Auch wann das Beneficium Nullitatis ergriffen und ausgeführel,
mithin die Sache darauf entschiedenworden.

10) Wann in klaren und liquiden, auf reine Hand und Siegel
beruhenden Schuld-Wechsel-Gelübds- und Bürgschaft - Sachen erka»nt
worden. Jedoch bleibet einem jeden unbenommen, seine etwa habende
Exceptiones vor demselbenGericht in separato anzubringen und aus¬
zuführen, mithin sich danachst der Appellation zu bedienen. Wie dann
auch der obsiegendeTheil, wann er ein Ausländer und mit unbeweglichen
Gütern im Lande nicht angesessenist, auf die ihm zuerkannte Summe,
sattsame Caution bey dem Gericht zu bestellen/ schuldigseyn, und dazu
angehalten werden soll.

§. 385.
Hingegen werden quoad effectum suspenslvum zwar nicht, jedoch

quoad effectum devolutivum, Appeilationes gestattet:
1) Wann die llrtef über ein Spolium, oder über momentaneam

possessionein, folglichin possessorio summariissimo ergangen.
2) Wann nur eine Interlocutoria mera gesprochenworden.
3) Wann in Sachen der Kirchen, Schulen, Hospitäler, Armen-

Häuser, armer Wittwen und Waysen, oder anderer dürstigen und miserab-
leit Personen, endlich auch der AdelichenWittwen und Tochter Unterhalt
oder Aussteur, gesprochenist.

4) Wann die Urthel sich auf einen klaren Vertrag oder 23er-
gleich, oder auf klare, vor Unser» Landes - Gerichten getroffene Contractu
gründet.

5) In Sachen, welchekeinen Verzug leiden, als Beerdigungen,
Eröfnuligen eines Testaments, Besitznehmung von der Erbschaft, wcnn
das Testament mit keinemsichtbaren Mangel behaftet ist, Alimenten, »er-
dienter Lohn, und Stipendien; oder, wann noch eine Gefahr mit dem
Verzug der Sache, oder ein unersetzlicherVerlust verknüpfet ist: Wohin
die Polizey - Bau - Wasser Stauungs- und andere fchäd- oder gSfätrliche
Unternehmungen zum Nachtheil des gemeinenWesens, oder eines Dritten,
und die darüber erkannte Inhibitoria und Sequestra zu rechnensind,
oder wann so gar

6) periculum armorum, oder andere gefährliche Weiterungen
ju befürchten stehen, und dawieder in einer Urtel Vorsehung gesche¬
hen ist,

$. 386.

Jedoch verordnen Wir hiemit, daß in jetzt erwehnten FäSen, da
Nur die Appeilationes quoad effectum devolutivum ins fünftige »er¬
stattet seyn sollen, der AppellatischeTheil, Falls er in Unfern H^rzogthü»
mern und Landen mit unbeweglichen Gütern nicht genugsam angesessen,
dem AppellantischenTheil, bevor dieser der ausgesprochenenUrtkl nachzu-
kommenschuldig, zureichlicheCaution de restituendo cum omni causa
in casum sueciunbeutiae zu bestellen, jedesmahl gehalten seyn soll.
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§. 387.

In allen übrigen Fällen, sie mögen bewand seyn wie sie wollen,
behaupten die Appellationes an Unser Hof- und Land-Gericht ihren
Lauf, und ihre volle Würkung unverkürzt.

§. 388.

Es sollen daher UnsereJustitz-Canzeleyenund UnserConsistorium
sich ausser den, im vorhergehenden ausdrücklich ausgenommenen Fällen,
aller Rejection der eingewandten Appellationen, ungleichenaller Cognition
über die Erheblichkeitder Gravaminuin, und über den Punct der Devo¬
lution gänzlichenthalten.

§. 389.

Wie sie dann auch wegen der Succumbenz-Gelder, und Bestrafung
der Advocaten, bloß dem Jnnhalt der Constitution vom 23sten November
4655 buchstäblichnachgehen,und von der dabevorigen ersten, vom 30sten
October 1654 zu Erschwerung der Appellationen wieder die Appellantea
keinen Gebrauch machensollen.

§. 390.

WogegenWir aber UnsermHof- und Land-Gericht hiemit befehlen,
daß cs nachVorschrift der obangezogenenConstitution vom 23sten Novem-
ber 1655, in seinen Urteilen, bey Rejicirung der Appellation sowohl, als
bey den Confirmatoriis, im Fall die Appel latio frivola ist, zugleichdas
Erkänntniß dahin mit richten soll: Es sey die Appellado frivola, mithin
so wohl der Appellant, als dessenAdvocatus ZUbestrafen.

§. 391.

So viel aber

(II.)
die Appellationes von Unseren Landes-Gerichten an die höchstenReichs«
Gerichte betrift, denen ebenmäßig, vermöge der Reversalen, der starke
ungehinderte Lauf geladen werden soll; So behält es bey UnseremPrivi-
legio de non appellando, in Ansehungsothauer Appellationen, sein un-
geändertes Verbleiben. ES soll also nach desselben dürrem Buchstab,
nicht an die Reichs-Gerichte appelliret werden.

1) In Sachen die auf und unter Ein tausend Gold - Gülden,
oder Zwcy tausend Rheinische Gulden sichbetragen.

2) In Injurien- und Schmäh-Sachen, obgleichdarinn bürgerlich
ad aestijnationera geklagt würde, und die Aestimation die bestimmete
Sunimam appellabilem nicht austrüge.

3) In Schuld - Sachen, da das veditnm bekanntlich, oder sonst
scheinbar, liquidum und richtig, obgleichdie Schuld ein mehreres als die
angeregte privilegirte Summe, betrüge.
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4) In denenFällen, in welchendie gemeinenKayserlichenRechte,
oder die Constitutiones, Observanz, und Gewohnheiten Unserer Lande,
keine Appellation verstatten, nämlich nicht in allen den andern Fällen,
die oben, nach ihrer verschiedenenGattung, respective unter 10 und 6
Nummern, verzeichnetund ausgedruckt stehen, und hieher wörtlich wieder»
holet sein sollen. Dann endlich

5) nicht in Ehe - Sachen, auch nicht in Causis Ecclesiasticis.
Es wäre dann, daß Unsere Land»Stände wieder die Kirchen- Ordnung
oder Landes-Gesetzebeschweretworden.

§. 392.

Hingegen soll in allen übrigen Fällen, die hierunter nicht begriffen,
allen Appellationen an die höchstenReichs - Gerichte allemahl völlig und
unweigerlich deseriret werden.

§. 393.
Alle Justitz-Sachen werden und sollen jederzeit lediglichbey Un»

seren Landes-Gerichtenausgeübet und betrieben werden.

§. 394.

Diesemnach werden und sollen Unsere Regierungs- und Cammer-
Collegia alle Parthey- und Streit - Sachen, welche bey ihnen anhängig
gemacht werden wollen, an die Landes-Gerichteverweisen, die bey letzteren
anhängige zu keiner Zeit abrufen und an sich ziehen, auch insonderheit
nie richterlicherWeise gegen Ritter- und Landschaft verfahren, sondern
vielmehr diese in allen Sachen, worinn es auf ein Recht- und Richter-
lichenAusspruchankommt, bey den Landes-Gerichten, durchdieRegierungs^
und Cammer-Procuralores, belangen lassen.

§. 395.
Wie denn auch Unsere Beamte und Bediente, so oft sie in erster

Instanz vor dem Hof-Gericht belanget werden, sich daselbst einzulassen
schuldigseyn sollen.

§. 396.

Wir wollen auch weder dem Hof- und Land-Gericht, noch Unseren
übrigen Landes-Gerichten, in Verwaltung der Justitz, Aufenthalt machen,
oder durch Unsere Regierung oder Cammer verursachen lassen, folglich
durch keine Mandata oder Inhibitiones, oder sonst durch Advocaliones,
Hinderniß und Zögerung der Justitz erwecken, weniger die Gerichts-Ver-
wandte durch absonderlicheBefehle belästigen und beschweren,oder ihnen,
auf was Art und Weise sie verfahren oder sprechen sollen, vorschreiben,
sondern wollen solches der Gerichts- Assessorenund Räthe Gewissen und
Pflichten, womit sie den Gerichten und der Gerechtigkeitverwandt, über-
lassen. Und daferne die eine oder die andere Parthey, die ergangene»
Urteln und Bescheide halber, sich graviret zu seyn erachten wird, soll
selbige die ordentliche Wege und Mittel des Rechten an die Hand zu
nehmen, und sich dercn zu gebrauchenhaben.
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§. 397.

Jedoch behalten Wir Uns, wann nöthig, eine Visitation UnserS
Hof- und Land-Gerichts,»ach Maaßgabe der Hof-Gerichts-Ordnung,an-
zustellen, und alsdann gebührlichEinsehen zu thun, hiemit ausdrücklich
bevö^ Wenn demnachsichjemand über einen Ausspruchbey Uns be-
schwerenwird; So wollenWir zwar von dem GerichteBericht, mit den
Ursachendes Verfahrens oder Erkänntnisses,erfordern,jedochdurchVor«
schreibungdes fernerenVerfahrens oderweiter»Erkämttnisses,keineswegeS
de» Lauf derJustitz aufhalten,nochdem obsigendenTheil an demEffectder
erhaltenenUrtel hinderlichseyn, sondern dieSache, in demStande wie-sie
befindlich,von den Gerichten,ohneAbwartungUnsrerResolution ans vor-
gedachtenBericht, excepto manifest® nuliitatis casu, fortsetzen,und den
Rechten nach zur Endschaftbefördern, nichtweniger was zeithero in die-
sen und oberwehntenPunkten, der Justitz zuwiederetwa veranlassetwor«
den, hinwiederabstellenlassen.

§. 398.

Wie dann UnsereLandes-Gerichte,dasernedergleichenRescripta,
Advocatoria, Suspensiva, Inhibitiones, und Mandata, wie in den Pro-
cessenzu verfahren oder zu sprechen,an selbigesub- & obreptitie aus¬
gebrachtund abgelassenwerden sollten, authorisiret seyn sollen, solcher
ungehindert, in den Rechts- Sachen der Gestalt, wie es ihrer Ordnung,
den Reichs-und Landes-Satzungen,gemeinenRechten und Actis gemäß,
zu verfahren.

§. 399.

Es sollen auch Unsere Landes-Gerichteüberhaupt verpflichtet,und
hiemit angewiesenseyn, in Sachen, wo keineVerschickungvon dem einem
oder anderm Theil ausdrücklichbegehretwird, selbst zu sprechen, und in
solchenSachen, welcheaus den besonderenLandes-Gesetzenund Rechten
entschiedenwerden müssen,dieActen nicht zu verschicken.Es wäre dann,
daß Unser besonderInteresse mit eintrete, oder die Stimmen im Collegio
gleichwären, oder eine oder andere Parthey die Transmissionera Acto-
nim verlanget, in welchenFällen dann die verbindlicheLandes-c!oustitu-
tiones, woraus die Sache zu decidiren,beygelegetwerden sollen.

§. 400.

Außer diesenFällen sollen Unsere Gerichte, die Bey- und End»
Urtheileselbstabzufassenschuldig,und hiemitein- für allemahlbefehligetseyu.

§. 401.

Wann auch über den Sinn der Landes-Constitutionenden Gerich-
ten selbstein Zweifel vorkommt; Soll darob nicht geurtheilet, sondern
der Interpretation wegen, es ebenfalls, wie bey Erlassung allgemeiner
Landes-Verordnungenund Constitutionen, in dem achte»Articul von der
Landes-FürstlichenGesetz-Gel'ungs-Machtverglichenist, gehalten werden.
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§. 402.

Wir wollen auch gestimmtenUnserenLandeS-FürstlichenCollegiis,
wegen der Canzley- auch den Städtschen Nieder- Gerichten wegen der
Gerichts-Gebühren,eine erneuerte billigmäßigeTar-Ordnung vorschreiben,
jedochselbige,vor der Pnblieation, den Land- Rathen und dem Eitgern-
Ausschuß,und zwar höchstensbinnen sechsMonaten, abschriftlichmitthei-
len lassen,um darauf ihre untertänigste Erinnerung einzubringen,welche
Wir in eben gedachterOrdnung des achten Articuls, in Erwegnng ziehen
wollen, um danächstauf dem folgendenLand- Tage, die neue Tax«Ord»
nung zu publiciren.

§. 403.

Wir wollenauch den, zum Hos- und Land-Gerichtverordnetenso
wohl als andern Rechts- Gelehrten anfgeben, daß Uns sie, worin« die,
nach und nach gegen die Hof- und Land-Gerichts-Ordnung,eingeschlichene
Mißbräuche bestehen, und worinn sonst dieselbe einer Veränder- und
Verbesserungbedürfe,Bericht erstatten, demnächst,binnen Jahres - Frist,
die Hof»und Land-Gerichts-Ordnung,mit ZuziehungUnsererRitter- und
Landschaft,undVernehmungihrer unterthänigstenErinnerungen, verbessern,
und durchden Druckpublicirenlassen, mithin dahin sorgen, daß darnach
eine uniformeProceß-Ordnung, bey UnserngesammtenLandes- und Un¬
ter-Gerichten,eingeführetwerde.

§. 404.

In mehrgedachterMaaßgebnng deS achtenArticuls wollen Wir,
bey Nachsichtund Verbesserungder Proeeß-Ordnungen, hauptsächlichauf
künftigeAbkürzungder Processedas Augenmerkrichten, und die hierüber
sowohl, als besondersin Absichtauf die Concurs>Processebereits erstat-
tete Bedenken UnsererLandes-Gerichte,erwegen, mithin Unsere Landes-
FürstlicheVerordnung, wie bey allen und besondersden Concurs-Proces--
sen, kurz, dochrechtmäßigzu verfahren, durch den Drnck ergehenlassen.

§. 405.

Es soll auch allen Landes-Eingesessenenfrey stehen, zu Fassung
ihrer Rechts und Schutz«Schriften, wieder eines jeden, und besonders
Unserer Fiscäle und andere UnsereAnsprüche,sichauswärtiger Advocaten
und Notan'en zu bedienen.

§. 406.

Die Einheimischesollen auch auf keineArt den Eingesessenenin
ihren Angelegenheitenzu dienen, intimidiret, sondern vielmehrbenöthigten
Falls, dazu angehalten, die verfertigteHandlungen, Schriften undAnträge
nichtverworfen, auch die Eingesessenesonst an Vorwendung ihrer rechte
lichenBeschützungund Nothdnrst, nicht verhindertwerden.
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§. 407.

Jedoch sollen in gerichtlichenSachen, die Schriften, Memorialien
und Vorstellungen, von einheimischenProcuratoren, in außergerichtlichen
Sachen aber, wenigstens von dem Principal selbst eigenhändigunter-
schrieben,und anderer Gestalt bey gesammtenUnserenCollegiis, nicht
angenommenwerden.

§. 408.

Unterdessenwird das Vergehen der auswärtigen Advocaten und
Notarien, gegen unsre Landes-Gesetzeund Rechte, von den Partheycn
gebüsset.

§. 409.

Nachdem anch mehrmalige Beschwerden vorgekommen,daß die
Partheycn von den Advocaten,Procuratoren, und Notarien, in den Ge-
bühren übernommen werden; So soll mit dem fordersamstenvon UnS
eine besondereConstitution,in Ansehungder Advocaten,in der, vermöge
des obigen achten Articuls verglichenenOrdnung, ergehen,wornachUn-
sere Gerichtesichzu richten haben.

§. 410.

Wegen Unserer Fiscäle Amt, Pflicht nnd Recht, behält es bey
demjenigen,was in der Hof-Gerichts-OrdnungP. I. Tit. V. und in den
gemeinenRechten verordnet ist, sein ungeänderteSVerbleiben.

§. 411.

Würden Unsere Fiscäle jemandenohne rechtmäßigeUrsacheactio-
niren, und der Angeklagtevon der Anklageloßgesprochen;So sollendie
Fiscäle in Fällen, da die Urteln wieder sie ausfallen, keinen mehreren
i'avorem, wegen Erstattung der Unkosten,als andere proceßführendePar-
theyen haben, auch wohl gar wegen des ihrem Amte begangenenExces-
8U8,nach Befinden,mit Geld- und andern Strafen belegetwerden.

§. 412.

Die Pächter, Verwalter, Schreiber, Bediente und andere, unter
derer vom Adel und Land-Begüterten Gerichtsbarkeit befindlichefreye
Leute, sollenin Sachen, welchenicht den Contract und des Guts-Herrn
eigenePerson angehen,vor dem Guts-Herrn in Person in erster Jnstan»belanget werden.

§. 413.

Es wäre' dann, daß sie sich auch in solchenFällen der Gerichts-
barkeit des Guts in den Contracten ausdrücklichunterworfen hätten;
Welche»Falls tin uupartheyischesGericht zu setzen, die Sache auf Be»
gehren zu verschicken,allemahl aber der Appellation an UnsereLandes-
Gerichteder Lauf zn lassen. Außer diesemausdrücklichenProrogations-
Fall aber, soll die Sache gleich vor Unsere Landes-Gerichtegehören.
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§. 414.

Derer von der Ritterschaft und LandbegütertenUnterthanen und
Hintersassen,deren Wagen, Pferde, oder andere beweglicheGüter, sollen,
daferne selbigewegender Flucht außerhalb Landes nicht verdächtig,oder
nicht schongar aus der Flucht begriffensind, mithin ausser den Fällen,
in welchendie Hof-Gerichts-OrdnungP. II. Tit. 39. die Arreste aus-
drücklicherlaubt, Schulden halber, anderwerts unter Unsrer oder Stadt-
scherJurisdiction mit real- und personai-Arrestnicht beleget, sondern
ihre Creditores deshalb ad forum ordinarium primae instantia; ver¬
wiesenwerden.

§. 415.

Unser Konsistoriumsoll sich der Jurisdiction weiter nicht, als
selbigeihm in der Kirchen-Gerichts-oder Consistorial-Ordnnngvom Jahr
1570. und in der recipirtenKirchen-Ordnungbcngelegetist, anmaßen.

§. 416.

In Causis stiipri adulterii & incestus, soll Unser Consistorium
die weltlicheGerichtekeineswegesan der Bestrafung, auch Decisiondes
PuRcti alimenti, und insonderheit,wenn solcheallbereit die Untersuchung
angefangen,hindern.

§. 417.

Nichtwenigersoll die, UnsermConsistorivüber die Kirchen-Schu¬
len- Hospitalien-und gemeineKastens-Güter,Leben,Einkommen,Nutzen,
Gebäude und Besserung, der Kirchen- und Schnl-Diener Besoldung,
imgleichenüber die wieder selbigeeingebrachtepersönlicheZnsprüche,com-
petirende Jurisdiction auf dingliche nnd andere dahin nicht gehörige
Sachen, nicht ertendiret, noch den weltlichenGerichten das Exercitiuin
Jurisdictionis in delictis, siewerdenin der Kirchen,oder auf den Kirch-
Höfenbegangen, gehindert werden.

§. 418.

Die Prediger und Küster stehen zwar mit ihren Eheweibernund
Kindern, in Civilibus, vor UusermConsistoriv,aber solchessoll sichnicht
auf deren übrige Angehörigeoder ihr Gesinde, als Knechte,Mägde und
Bediente, noch anf die Priester-Bauren, in Ansehungderen die Prediger
kein erweislichesRecht haben, erstrecken,sondern es sollen über diese,
die Adelicheund Unsere Stadt-Obrigkeiten, so wohl in Civilibus als
auch in Delictis, die Jurisdiction zu ererciren befugt seyn.

§. 419.

Auch soll denen von der Ritterschaft, den Landbegnterten,und
Städten, die Gerichtsbarkeitüber die, durch ihre Güter gehendeLand--
Straßen, Feld- und Holz-Wege, auch Bäche und Ströhme, so weit sie
selbigeberühren,gelassenwerden.
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§. 420.

Uebrigens bleibt Unseren Regierungs- und Justitz-(?oIIexüs die
seit unvordenklichenJahren hergebrachteBefugniß der iliinnttelbarenVor-
ladung und Erequirung der in den RitterschaftlichenGütern Gesessenen,
»ach wie vor, unbenommen.

§. 421.

In Criminal-Fällen soll ein anderwerts besonders unter Unser
Gerichtsbarkeit deliquireuder, unter adelicherJurisdiction sichsonstbe-
findender,und in loco Delicti nicht sogleichergriffener,ohne und wider
Willen des Guts- und Gerichts-Herrn, von Unfern FürstlichenGerichten
de facto nicht weggenommen,und in Unserer GerichteArrest geführet
werden.

§. 422.

In Causis mulctarum sollen die im Landegenugsamangesessene
nicht mit Arrest beschweret,auch den Coiulemuatis hinlänglichFristen
gestattet werden.

§. 423.

Im übrigen erklären Wir Uns nochmahlsüberhaupt in Gnaden
dahin, daß Wir Ritter- und Landschaftbey der ihnen mit den Lehn- und
übrigen Gütern verliehenen,auch denen Magistraten in den Städten zu-
stehendenJurisdiction und ersten Instanz, durch Unsere Collegia, Ge¬
richte und Beamte, oder andere beeinträchtigenzu lassen,nicht gemeinet,
sondern einem jeden seine Jurisdiction, um die Sache seinesHintersassen
zu verhörenund zu entscheiden,überlassen,mithin daß vorher» die Cog¬
nition vor die Landesgerichtegezogenwerde, nicht gestatten wollen.

§. 424.

Wegen der Art der Publicir- Affigir- und offenenVerkündigung
Unserer Landes-FürstlichenEdicten und Verordnungen, als welchekeine
gerichtlicheHandlungen find, behalten Wir, nach wie vor, ungebundene
Hände.

§. 425.

Es sollenaber übrigens die von Ritter- und Landschaftschuldig
seyn, ihr Gericht mit tüchtigenMännern, und einem geschwornenActua-
rio, oder einem specialiter ad Acta vereidigtemNotario, zu besetzen,
und den Partheyen gebührlich und unausgehaltenRecht wiederfahrenzulassen,auch Acta in Civil- oder Criminal-Sachen, zu Urteln, nie an
Privat-voctore«, sondern in diesen die Acta an einheimische, oder aus-wärtige Rechts-Lollcxia, in jenen aber, wann die Transmißion entwedergebeten, oder ex officio erkannt wird, allezeit an Juristeu-Facultäte» zuverschicken,so lieb einem jeden ist, die Advocationder Sache, und nachBefinden ernstlicheStrafe zu vermeiden.
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§. 426.

Wer sichdurchdie, bey den Adelichenund Stadt-Gerichten, aus-
gesprocheneBescheide,beschwereterachtet,und dieSache, daferne sie nicht
geringschätzigist, und die Summe von fünf Reichsthalerübersteiget,auch
nicht der Art ist, daß sie nach Maaßgebung Unserer Hof- und Land-Ge¬
richts-OrdnungP. II. Tit. I. summarischund mündlichabzuthungewesen,
an UnsereLandes-Gerichtebringen will, soll zwar die, in gemeinenRech-
ten vorgeschriebenenFormalien und Feyerlichkeitenbeobachten;

§. 427.

Jedoch bleibt Unseren LaudeS-Gerichtenunbenommen,darunter,
bey Armen nnd Geringen, oder der Rechte unkundigen Leuten, ihres
richterlichenErmessens sich zu bedienen,und mehr auf die Wahrheit und
Gerechtigkeitselbst,als auf die Formalitäten zu sehen,auch die Proto-
colla und Acta primae instantia; abzufordern,um von der Sachen Be-
schaffenheitdestobesserurtheilen zu können.

§. 428.

In Causis Fiscalibus mnlctarnm soll an die Reichs-Gerichte
appelliret werden können,wann die Strafe über zweyTausend Gülden
Rheinischgehet.

§. 429.

Don Unser» Jnstitz-Canzeleyenund UnsermConsistorio,soll jedes-
mahl, wann die Strafe Fünfzig Reichsthaler und darüber beträgt, die
Appellationan Unser Hof- und Land-Gerichtzugelassenseyn.

§. 430.

Bey denen, wo die Strafe unter dreyßigbis fünfzigReichsthaler
gehet, soll die Verschickungder Acten und das Kemeckiuinsupplicatio-
nis, in allen Fälle», auf Begehren, Stat haben.

§. 431.

Unsere Landes-Gerichtesollen und werden übrigens allen>an die
Reichs-Gerichte,jedochnachMaaßgebung Unsers Privilegii de non ap-
pellando und der Landes-Gesetze,eingewandten,und bey de» Reichs-
Gerichten angenommenenAppellationen, es sey in bloßen eigentlichso
genannten Civil- oder auch in Lehns-Sachen>gebührendenPlatz geben,
und, so lange solchenicht aus dem Wege geräumet, von allen Atteuta«
ten und Innovationibus abstehen.

§. 432.

Was im übrige» bey diesemArticlil, vom Justitz-Wesen»och ab-
gehen Mvgte,das soll bey künftiger Verfassungdes versprochenenLand-
Rechts, und der ebenfallsverheißenenVerbesserungder Mecklenburgische»
Proeeß-Ordnunge», in Obacht gezogen, und von Uns dahin gesorget
werden, daß das Justitz-Wesenauf den bestenFuß gesetzetwerden möge.
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§. 433.

Schließlichsollen die in der Stadt Rostockwohnende,oder sich
anfhaltendevon Unsrer Ritterschaft, nach der, zwischenHeydenerfolgten
Vereinbahrung, nicht unter dem LübschenRecht, sondernunter den ge-
meinen Kayserlichenund Unserer Lande Rechten stehen, folglichin vor-
kommendenFällen bloß darnachgeurtheiletwerden.

Zwey und Zwanzigster Articul.

Vom Lehn- Wesen.

§. 434.

Was wegendes Lehn-Wesensin UnserenLanden, die Rerersales
vom Jahr 1572. art. VIII. und die Reversales vom Jahr 1621. art.
XXVII. XXVIII. XXIX XXX. und XXXI. im Munde führen und
klärlichverordnen, das soll, seinemBuchstabnach, hiemit von Uns noch-
mahls, als unverbrüchlichbestättiget,verordnet und vestgesetzetseyn.

§. 435.

Es sollenauch die Land-Tags- und andere Landes-FürstlicheRe-
solutiones vom Lehn-Wesen,in so ferne sie nicht in diesemVergleich
anders erkläretund verändert sind, dahin bey Kräften bleiben, daß dar-
auf bey Fassungdes künftigenLehn-Rechts,Obachtgenommenwerdensoll.

§. 436.

Damit es aber auch an sothanem besondern Mecklenburgischen
Lehn-Rechtnichtfehle; So wollenWir den, vor langer Zeit davon über-
gcbcucnEntwurf, mit den von der Ritterschaftdabey gemachtenund noch
zu machendenErinnerungen,nachsehen,und innerhalb der nächstenzweyen
Jahre, wann solchesvorhero nochmalsder Ritter- und Landschaft,respec-
tive zn Abgebuugihres unvorgreiflichenGutachtens, und zu Ertheilung
ihrer Bewilligung in den Punkten, in welchensie bereits wohlerworbene
Rechte für sichhaben mögten, communiciretseyn wird, durch den Druck
zur Publication befördern.

§. 437.

Wir wollenaucheine besondereLehn-Tax-Ordiiung,auf den Grund
der in der Reverfalen vom Jahr 1572. art. VII vestgesetztenTax, und
mit billiger Vergleichnngdes damahligenMünz-Werths zu den heutigen
Zeiten errichten,und solche,nach Maaßgebuugdes obigen achtenArticuIS
von der Landes-FürstlichenGesetz-Gebungs-Macht,durch den Druck pu-
bliciren, und darnach aufs genauestebey Unsrer Lehn-Cammerverfahren
lassen.

Vollst. Mecklcnb. Gesttzsamml. Bd. I. 20
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§. 438.

In sothanerTax-Ordnung, soll zum Grunde gesetzetwerden, daß,
gleichwiezu Zeiten der ersten Reversalen vom Jahr 1572, für einen
Will-Brief von Hundert ein halber Reichsthalerdes damahligenPrei-
ses der Güter, nach damahligerMünz-Sorte zu bezahlen,verglichenwor-
den, also auch ein solches,nach dem jetzigen und künstigenPreise, und
nach der jetzigenund künftigenValeur der Münze, bezahletwerdensolle.

§. 439.

Inzwischen soll inskünftige, und so lange die Tar-Ordnnng nicht
publiciret worden, KeyUnsrer Lehns-Canzleyfür die Expeditione« nicht
mehr, als was die Reversales im Munde führen, genommen,und was
dem zuwieder,wieder Verhoffenetwa geschehen,künftig zu keiner Conse-
quenzgezogenwerden.

§. 440.

Für LehnherrlicheConsense, Lehn«und Allodial-Briefe,die bey
e>'nesHerrn Regierung gesuchet, aber bey des nachfolgendenHerrn Re¬
gierung erst expediretworden, sollennicht doppelte>sondern nur einfache
Gebühren gefordert, und erleget werden.

§. 441.
A

Die Besitzer verschiedenerHaupt-Lehnesollen zwar nicht zu ver->
schiedenenZeiten, jedochüber alle Güter den schuldigenLehn-Eydable«
gen, und haben dahero das Verzeichnißvon allen ihren Haupt-Gütern zu
rechterZeit und in gehörigerOrdnung, über ein jedes Haupt-Gut mit
seinen Pertinenzien, besonders einzubringen.

§. 442.

Die Lehn-Eydesollen bey personlicherEydeS-Leistungüber alle
Lehn-Gütereines Lehn-Mannes,zugleichund mit einem mahl in einem
Eyde abgeschworenwerden. Jedoch sind so viele eydlicheReverse beson-
ders zu unterschreiben,als Haupt-Güter ein jeder zu Lehn empfängt,
oder durchMuthung zu Lehn erneuret.

§. 443.

Die Wieder-Conferirungder crösneten Lehne betreffend, welche
sonst, nach bekannten Lehn-RechtenUns, als Domino Feudi, wieder an¬
Heimfallen; Da zweifelnWir nicht, daß UnserehochlöblicheVorfahren,
und Wir selbst,Uns also bezeiget,daß die von Unsrer getreuenRitter-
schastsich dessen werden danknehmigzu erinnern haben. Wollen auch
hinfüro Uns also gegen dieselbebezeigen,daß die Meriten getreuer Lan-
des-Patrioten unvergessenbleiben sollen. Jedoch könnenWir Uns hierin
nichts vorschreibenlassen.
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§. 444.

Anlangend die Uns und Unseren Nachkommen,nach wie vor,
unbenommenbleibendeErkaufungder adelichenGüter; So lassenWir es
bey dem Landes-Schluß vom Isten October 1651. nochmalsbewenden,
und versichern,vermögedessen,in Gnaden, daß, wann Wir die erkauften
und andere erledigte Lehn-Güter Unseren FürstlichenAemtern und Pa-
trimonial-Gütern, etwa über kurzoder lang, zulegenwollten, solches doch
nicht anders als cum sua causa & onere, ohne Nachtheilder Ritter«
schast,der Gestalt geschehensolle, daß sie nicht Ursach habe, sichdieser-
wegen zu beschweren.

§. 445.

DahingegenwollenWir auch zum Aufnehmen und zu Erhaltung
Unsrer Ritterschaft, nicht entgegen seyn, daß sie Fideicoinmissa und
Majorate in Unseren Landen, wegen der neu-acqnirirtenLehn-Güterer«
richten. Jedoch wollenWir, bey der verheißenenVerfassung des Lehn-
Rechts, über eine allgemeineLandes-Ordnnng, nach welcher dieselbige
einzuführen,Uns zuvor mit einander vereinbahren.

§. 446.

Wir wiederholendemnachUnsere bereits oben ertheilte Versiche-
rung, daß Wir von den, seit Unsrer Regierung an Uns gekommenen,oder
in Zukunft an Uns und Unsere Nachkommen,durch Tausch,Kauf, oder
Anfall, gelangenden Gütern, allemahl dasjenige erlegen und abstatten
wollen,was der Landes-Verfassnngnach, davon *n Ritter- und Land¬
schafterleget und abgestattetwerden muß.

447.

Wann die Lehns-Muthung, aus einem Versehen, nicht zu rechter
Zeit gesuchet,oder versäumet, oder sonst ein Lehns-Fehlerohne Vorsatz
begangenist; So sollen die Lehne nicht nach der Strenge der Lehn-
Rechtedeswegenfür Caduc, nnd Unsrer Lehn-Cammerheimgefallengeach-tet, sondern es soll das befundeneVersehen mit einer mäßigen Geld«
Strafe von Fünf, Zehen, biö Zwanzig Reichsthalern gebüsset
werden.

§. 448.

Wann ein Lehen zu Erbe oderAllodialzu machen gesuchetwird,
sollen die Lehn-Folgerdarüber vernommenwerden, und daferne dieses
junterlassenworden,oder die Lehn-Folgerin die Verwandelungdes LehnS
n Erbe nicht willigen,soll solchenull und nichtigseyn.

§. 449.

Wegen der bey letzt voriger Regierung aber ertheilten, und vonUns nochnicht erkannten und bestätigtenAllodial-Briese,deren, so vielWir jetzowissen,nur nocheiner in Ute befangenist, bleibt Uns UnsereLandes-und LehnherrlicheBefngniß, in Ansehungderen Richtigkeit,un«verkürztalle Wege vorbehalten.
LS»
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§. 450.

Wegen der bey Unsrer Regierung bestätigten, oder verliehenen,
und noch weiter zu bestätigendenoder zu verleihendenAllodial-Briefe,
versprechenWir für Uns und Unsere Fürstliche Nachkommen,daß gegen
svthaneAllodial-Briefeniemandbeschweret,und ein mehreres, als darin»
Gedings- undPackt-Weisevon denAllodial-Besitzernangenommenworden,
niemahls begehret, weniger die Allodialität selbst von Uns und Unsern
Nachkommenausgerufenwerden soll.

§. 461.

ES soll auch einem jeden unbenommenseyn, sein Lehn-Gut auf
so viele Jahre, als er es seinen Umständennach convenableachtet,jedoch
höchstensnur auf Zwanzig Jahr, zu verpfänden,welcheZahl der Jahre,
von Uns oder Unsrer Lehn-Cammer,nicht eingeschränktoder vermindert
werden soll.

§. 462.

Bey Veräußerung der Lehngüter an einen, in der ersten Jnvesti-
tur mitbegriffenenAgnaten, soll der neue Vasall zwar den Lehnherrlichen
Consens zu suchenallerdings schuldig,jedoch nur die Hälfte der sonst
gewöhnlichenConsens-Gelderzu erlegen gehalten seyn.

§. 463.

Wann aber leiblicheBrüder einander Lehn-Güterverkaufen,oder
überlassen,soll nichts als die bloße Anzeigeund Ableistungdes Lehn-
Eydes, dabey aber kein Consens-Geldgefordert werden.

§. 464.

Des juris protimiseos in Lehn-und Allodial-Gütern,wollen Wir
Uns nicht weiter als bey denen Gütern, wo es in den Lehn-oder Allo»
dial-Briefen ausdrücklichvorbehaltenund stipuliret ist, gebrauchen.Gestalt
Wir Uns dessenhiemit, in Absichtauf die übrigen Lehn- und Allodial-
Güter, für Uns und UnsereNachkommenseyerlichstbegeben.

§. 455.

Der von neuen Vasallen an den Lehn-Herrn zu erlegendenLau-
demial-Gelder halber, bleibt es bey der kundbarenObservanzund Pos-
seßion von Zwey ?ro Cent in Curanter gäng- und gebigerMünze, das
ftauf-Pretium möge gesetzetseyn, in welcherMünz-Sorte es wolle, ohne
Verhöhung, nach wie vor, ungeändert.

§. 466.

Alle diejenige,welche in Lehn-Sachenbey WtijYirLehn-Cammer
zu suchen haben, sollen einen Procurator oder in Actis nahmhastzu
machendenBevollmächtigtenzu bestellenschuldigseyn. Und da auchder
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Unterscheidvon Judicial- und Extrajudicial-Sachenbey Unsrer Lehn-
CammerStat hat; So soll in jenen die Unterschristdes Procuratoris
und Advocatcnschlechterdingserforderlich,in diesen aber die eigenhändige
Unterschriftdes Principalen zulänglichseyn.

§. 457.

Da auch nach Unsrer Lande notorischemHerkommenund üblichem
Gebrauchdie Lehnedurch entstehendeConcurse, aus der Familie fallen;
So sind die Gläubiger und Besitzer solcher Lehn-Güter, entweder das
Lehn darüber zu suchen, und durch einen zu benennendenLehn-Träger
zu nehmen schuldig,oder auch gehalten, Uns selbige, gegen Empfang
ihrer rechtmäßigenerweißlichenForderungen an Capital, Zinsen, Melio-
rations-Kosten, so wohl impensarum necessarium, als utilium, nebst
Kriegs- und andern Schäden, zur Lehn-HerrlichenDisposition über das
Lehn,abzutreten.

§. 458.

Jedoch versichernWir hiemit ausdrücklich,daß Wir über die, zum
Concurs gekommeneGüter wegen des Lehns nichteher disponirenwollen,
bevor der Concurs geendiget, oder die Güter durch geschehenenöffent-
lichenVerkauf veräussertworden.

§. 459.

Wir versprechenhiebenebstgnädigst,es genug seyn zu lassen, daß
wegen der Güter, so per Distributionen verschiedenenCreditoribus
zugeschlagen,nur in geaere über die gescheheneDistribution, nicht aber
von einem jedwedenCreditore ein particular-Consens,seiner Rat« hal¬
ber, nachgesuchetwerde.

§. 460.

Wie dann auch Wir, bey particular-Adjndicationen,die Verord-
nung in Unsrer Lehn-Cammerstellen wollen, daß deswegen das sonst
gewöhnlicheConsens-Geld, es mögte dann seyn, daß derjenige, welcher
das Adjudicatum erhalten, solchesan andere wiederumveräussernwollte,
nicht, sondern nur das Schreib-Geld dafür genommenwerden solle.

§. 461,

So oft ein Verkauf oder Tausch eines oder andern Lehn-Perti-
nenz-Stücks an einen fremden nicht mitbelehntenAgnaten vorgehet,muß
darüber, nach dem gewöhnlichenConsens, ein neuer Lehn-Briesgenom-
men werden.

§. 462.

Wann aber ein Verkauf oder Tausch eines oder des andern Lehn-
Pertinenz-Stücksan einen, in der ersten Investitur mitbegriffenenAgna¬
ten vorgehet, soll derselbezwar nicht schuldigseyn, darüber einen Lehn-
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Brief zu nehmen,gleichwohleinen Consens zur Acquisitionund Inkorpo¬
ration des Pertinenz- Stückes zu dem Haupt - Lehn- Gute zu losen, ge-
halten seyn.

§. 463.

In Lchn-Sachen bleibt Unsere Lehn-Cammerallein Forum com-
petens. Es soll aber zu dem Begrif von Lehn- Sachen nichts gerechnet
werden, als

1) Die Causae Investitur® und was dahin einschlaget.
2) Causae Gratiae.
3) Wenn wegen der Lehn-Dienstedie Frage ist.
4) In Lehn-Fehlern,Felonie- und Caducitäts-Fällen.
ö) In Nausis Kev»oati»uis Feudi.
6) In Causis lleluitionis, wann die Frage vom Jure reluendi.
7) In Causis Successionuin in Feuda.
8) In Causis proxiinitatis Agnatorum.

Alle Übrigensollen als Causa; eontentiasae ^urisäivtionis, welche
lediglichdas Interesse krivatniiim betreffen,angesehen,mithin von Unser
Lehn-Cammeran die Landes-Gerichteverwiesenwerden.

§. 464.

In allen Fällen aber behalten von der Lehn-Cammerdie Appel-
lationes ad Caesarem, und von denCanzelcyenan das Hof- und Land-
Gericht, Jnnhalts deS vorigen Articuls vom Justitz- Wesen, ihren
freyen Laus.

§. 465.

Wir wollen übrigens bey Unsrer Lehn- Cammer, die gehörig ge-
suchteund erkannteConsens- Briefe, auch die Mnth - Zettel und andere
Ausfertigungen, nicht aufhalten, sondern schleunig, gegen Erlegung der
gewöhnlichenGebühren, ausfolgen lassen.

§. 466.

Bey den Lehn- Briefen sollen die gewöhnlichenFormalien und
Clausuln alle Wege beobachtet, und wiederWissen und Willen der Va-
fallen keine neue und ungewöhnlichedem Lehn-Brief einverleibetwerden.

§. 467.

Wann Wir oder Unsere Nachkommenvon Unseren Domanial-
Eutern, eins oder daS andere gegen AdelicheGüter umsetzenund ver«
tauschen, soll daS veräusserteDomauial- Gut die Eigenschaftund Rechte
eines AdelichenGuts, zu allen Zeiten und in allen Stücken, haben und
behalten.

§. 468.

Verlieret ein Vasall durch Brand oder andere Unglücks- Falle
seine Lehn-Briefe und Muth-Schcine; So soll er mit rechtlicherBeschei-
nigung de§ UnglückS-Falls,sichin Zeiten bey Unsrer Lehn-Cammermel-
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den, und neue Urkundenausbitten, welcheihm in Gnaden, gegenbittige
Schreib-Gebühr,dochohne sonstigenEntgeld, gefolgetwerden sollen.

§. 469.

Wegen der Lehn- oder Ritter-Pferde und LandeS-Folge, wollen
Wir auf dem, nach vollendetenHufen-Messungs-Werk,nächstbevorstehen-
dem Land- Tag, wegen ordentlicherRegnlirung und Richtigstellungder
Lehn- Pferde, auch deren Gebrauchs und Aufgebots, den Antrag tbun,
und Uns darüber eines beständigenRegulativs mit Unsrer Ritterschaft
vergleichen.

§. 470.

Jedoch geben Wir derselbe»hiemit, für UnS und UnsereNach-
kommen,diegnädigsteVersicherung, daß keinemUnsrer Vasallen, für die
Ritter-Pferde, jemahls einige Geld - Schätzungauferlegetwerden, mithin
memahlSeinige Erlegnisseunter dem Nahmen von Roß-Dienst-Geldern,
oder unter andernPrätexten gefordert,wenigerbeygetriebenwerdensollen.

§. 471.

Das VeräußerungS-Rechtder Allodial-Güterbleibt alle Wege un-
eingeschränktund ungeschmählert.Nur daß Niemand eine Veräusserung
seines Allodial-Guts an einen auswärtigen Potentiorein, oder an Stifter
und Commünen,unternehme. Gestalt diese hiemit ein- für allemahl ver-
Kothen,mithin sothaneHandlungen,an und für sichnull und nichtigseyn,
auch dem Unternehmendenzur besonder»willkührlichenStrafe gereichen
sollen.

§. 472.

Bey Veräußerung der Lehne, soll dieses ebenfallsRechtens seyn,
mit dem Anhang: daß so fort nach geschlossenemContract und ohnfthlbar
binnen Jahr und Tag, vom Dato des Vollzugs desselben,allemahl aber
vor Besitznehmungund Uebergabe deS Guts, mittelst Einrichtung des
Contracts, der LehnherrlicheConsensgesuchetwerden soll.

§. 473.

Im übrigen wird UnserLehn-Edictvom Lösten September 1749,
nachdemdemselbenin den mehrestenPunkten bereits seither»Genüge und
sonst abhelflicheMaaße geschehenist, hiemit aufgehoben.

Drey und Zwanzigster Articul.

Von Kirchen- und Pfarr-Sachen.

§. 474.

Nach Maaßgebung deS Xlltcn Articuls der Reversalen vom Jahr
1621. wollen Wir Unsrer Ritter- und Landschaftdas Patronat- und das
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damit verknüpfteRecht, die Kirchen- Diener zu berufen, wo solchesein
jeder rechtmäßig erworben und hergebracht, hiemit bestätigetund ver-
sichert,folglichden jetzt angezogenenReversal-Articul,seinemganzenInn-
halt nach, anhero wiederholethaben.

§. 475.

In Ansehungder Prediger-Wahlen bey den Ritter- und Land-
schaftlichenPatronat-Pfarren, soll es hinfüroder Gestalt gehalten werden,
daß der Patron, der Gemeine, bey welcherein neuer Prediger zu bestel-
len, drey Kandidatenzur freyen Wahl vorstelle, die ganzeWahl-Haltung
allein dirigire, und unter seinemVorsitz'dasWahl-Protocoll,mit anständ-
licherBesetzungdes Wahl- Tisches und durch einen geschicktenund im
Lande angesessenenNotarium halten lasse, das Protokoll aber selbstmit
seinenVeysitzernunterschreibe,solchesUnS mit seinemBericht einsende,
und um UnsereLandes-FürstlicheVerordnung zur Ordination und Jntro-
ductiou des Gewählten,unterthänigstansuche.

§. 476.

Damit nun dem Zufall vorgebeugetwerde, daß nicht solchePer«
sonen, welchenichtPräsentations- und AmtS-fähig sind, zur Präsentation
und zum Predigt-Amt gelangen; So sollen die Kirchen-Patronendie auf-
zustellendePersonen, aus der Zahl der ein- oder ausländischen,bereits
von einem Unsrer Superintendenten eraminirten, und mit dem Zeugniß
der Präsentations- und Amts-FähigkeitversehenenCandidaten,zu nehmen
schuldigseyn: WelcheZeugnissejederzeit dem vomPatron einzusendenden
Wahl - Protocollo, in ihren Originalien beyzulegen,und mit an Uns
einzusendensind.

§. 477.

Fände sichaber eine präsentirendePerson, welchenochnicht exa-
miniret, und mit dem Zeugniß der Präsentations- undAmtsfähigkeitver-
sehen worden; So sollen Unsere Ehrn Superintendentes schuldig, und
hiemit ein- für allemahl angewiesenseyn, diejenigezu präsentirendeCan-
didaten, welchenochnicht examiniretsind, folglichkeineZeugnisseihrer
Fähigkeit zur Präsentation und Wahl von einem Unserer Superintenden-
ten vorweisenkönnen, auf schriftlichesAnsucheneines Kirchen- I'itüoiii,
mit Fleiß zu examiniren,und ihnen ein gewissenhaftesZeugniß über ihre
Tüchtig- oder Undichtigkeitzu ertheilen.

§. 478.

Wann nun das von dem Kirchen-PatronsolcherGestalt eingerich-
tete Wahl-Protocoll, mit seinemBericht an Uns einkömmt; So wollen
Wir dem Ehrn Superintendenten, in dessenSnperintendentur die Pfarre
belegen. Unfern Befehl ertheilen, den Erwählten nach der alten, von
Ritter- und LandschaftangenommenenKirchen-Ordnung, und Observanz-
mäßig zu ordiniren und an sein Amt zu weisen.
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§. 479.

UebrigenSwird es dem Herkommengemäß, Keyder Präsentation
dreyer Candidatenzur Wahl gelassen. Es wäre dann, daß Key einer
Pfarre mehr als ein Patronus das Patronat hätten, da dann ein jeder
Patronus einen Candidaten zu präsentireu berechtiget ist.

§. 480.

Wann jedochaus erheblichenUrsachen, von UnS, bey Pfarren,
wo jemand von der Ritterschaft und Land- Begüterten eingepfarretist,
oder auch von Ritter- und LandschaftlichenPatronis, ein Candidatus
allein präsentiret werden soll; So soll dazu vorher dieGenehmigungder
gesammtenEingepfarreten und der Gemeinde eingezogenund beweißlich
beygebrachtwerden.

§. 481.

Die Kirchen-Patroni sollen bey ihren Juribus Patronatns, und
ihrem Recht der Dispositionin Ansehungder Kirchen-Stühle, auchbey
allem, was der hiesigenLandes-Observanznach, von dem .kurv Patrona-
tus sonst dependiret, in alle Wege geschützet,und ihnen, weder von
Unserer Regierung, noch von dem Consistorio, Superintendenten oder
Pastore, darinn einiger Eintrag weiter geschehen.

§. 482.

In Fällen von Reichs- und Landes- Trauer, dabey das Glocken-
Läuten und Einstellendes Orgel-Schlagens und derMusic von Uns und
UnserenNachkommenLandes- Fürstlichzu verfügen,und zu gebietenseyn
wird, wollen Wir durch eine allgemeineVerfügung an Ritter- und Land-
schast,so wohl den Patronen, als den Guts - Herren, zu gehörigerNach-
achtungund Veranstaltung,das nöthigebekanntmachenlassen.

§. 483.

Bey der alten und revidirten Kirchen-Ordnung,respective d. a.
1552. und 1602. hat es so lange sein Bewenden, bis selbigenebst der
Consistorial-und Superintendenten-Ordnung, nach Vorschrift des mehr
angezogenenachtenArticuls von der Landes-FürstlichenGesetz-GebungS-
Macht, mit Zuziehung der Ritter- und Landschaft, von neuem nachge-
sehen,und verbessertseyn wird.

§. 484.

Wir wollenaber diese Nachsichtund Fertigung einer neuen allge-
meinen Ordnung, in Kirchen-Pfarr- und geistlichenSachen, sogleichnach
Schliessungdieses Vergleichs, der Gestalt befördern, daß Wir Unser»
dazu verordnetenRathen, dann auch der TheologischenFacnltät in Rostock,
und gesammtenUnseren Ehrn Superintendenten den Entwurf eines all-
gemeinenund jetzigenZeiten, dochsonst der Landes-Versassunggemäßen
^vnststvrial- auch Kirchen- und Superintendenten- Ordnung aufgeben,
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solchennachhinder Ritter- und Landschaftcommuniciren,und nachgehör-
ten deren Erinnerungen, nach Maaßgebung deS achtenArticuls dieseS
VergleichsH. Im letzternFall :c. höchstensbinnen zweyJahren publi»
ciren lassenwollen.

§. 485.

Beicht-Scheinesollen überall nichtgefordert,nochertheiletwerden,
sondern es Key der von dem Guts- oder Lohn- und Brodt - Herrn den
Unterthanenund Bedienten ertheiltenBescheinigung,nachDispositionder
Policey--Gesinde--und Tagelöhner-Ordnung, sein unwandelbaresBewen«
den haben.

§. 486.

In Ansehungder Veränderung des Beicht-Vaters, soll zwar ein
jeder insgemein sichdes Amts seines einmahl erwähltenBeicht-Vaters,
unter dessenKirchspieler eingepfarret, gebrauchen, gleichwohlaber soll
auch einem jeden, wenn er mit demselbenin Wiederwillenja gar Pro-
cessenverwickelt,frey stehen, auf Dispensation, ohne jährlicheErlegung
der neuerlicheingeführtenSechs Reichsthaler, einen andern Beicht-Vater
zu nehmen.

§. 487.

Es bleibt auch hiemit die baldmöglichsteLandes-FürstlicheVeran«
staltung einer General-Kirchen-Visitationin Gleichförmigkeither Landes«
Gesetze,vorbehalten,und versichert.

§. 488.

Würde aber immittelsteine Special - Kirchen- Visitation hie oder
da durchden Superintendenten in seinemCrayse anzustellenseyn; So
sollen ihm allezeit tüchtigePersonen von der Ritter- und Landschaftad-
jungiret, und ohne solcheAdjunctionkeine ordentlicheVisitation vorge¬
nommen werden, jedochden Superintendenten die unverseheneBesuchung
der Prediger und Correction ihrer Negligenzin ihrem Amte, auch außer
der Visitation, jedochohne Unkostender Kirchen, des Patrom und der
Eingepfarrten,freygelassenseyn.

§. 489.

Die kelatione« Visitationtfm sollen nicht allein ins Consistorium
eingeschickt,sondern auch demjenigenvon Ritter- und Landschaft,darunter
der visitirte Ort belegen, so viel der Prediger und Zuhörer Lehr und
Leben, auch jenerEinkünftebetrift, zugefertiget,und darüber der Extrac-
tus des Vifttattonä-Pi'otocolJi, dem, so dabey einige Interesse hat, und
darum ansuchet,gegen Erlegung der Schreib-Gebühren,unweigerlichcom«
municiret werden.

§. 490.

Die Kirchen-Patronensollen sammtdem Prediger von denKirchen«
Vorstehern jährlichRechnung fordern und ausnehmen: Jedoch ohne Ab«
bruch weitererUntersuchungund geherigerRevision bey der vorbehaltenen
General- und Special - Visitation.
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§. 491.

Wir verordnen auch hiemit, daß diePfarrer und Kirchen-Vorsteher
schuldigseyn sollen,die Kirchen-Rechnungenin deS Pstroni Hause abzu-
legen, wenigstensvier Wochenvor der Aufnahmeselbigead monendum
dem Patrono einzureichen,und sich nicht zu weigern, wenn Patronus
nöthig findet, auch außßr der Zeit die Rechnungeneinzusehen,solcheihme
einzusenden.

§. 492.

Wann auch neuerlicheund unnothige, dem Recht und Herkommen
entgegenlaufendeAnlagen auf die Kirchen-Gelder,als wegen der Jntro-
duction der Superintendenten, dabey anzustellendenGastmahle, der Su-
perintendentenGutsche und deS Brief - Porto und dergleichengemacht
worden; So sind solchesofort abzustellen. Die Ausleihe der Kirchen-
Gelder soll von den Pastoren und den Vorstehern, mit Vorwissenund
Einwilligungder Patronen geschehen.

§. 493.

Diesen aber stehet nicht frey, Kirchen-Gelder,ohneMeldungbeym
Superintendenten, und ohne dessenBewilligung, auf Zinsen zu nehmen.

§. 494.

Die Inspektion über die Schulen in den Städten, soll denMagi-
straten jedes Orts, daserne von der Stadt zum Unterhalt der Schulen
ein Beytrag geschieht,oder sie solcheswohl hergebracht, oder auch das
Patronat-Recht über die Schulen ex Concessione haben, ungekränktge»
lassenwerden. Jedoch Uns an Unserer Ober.Jnspeetion, und jedeman
seinemerweißlichemRecht unschädlich.

§. 495.

Die Prediger sollen auch schuldigseyn, die Schulen in ihrer Ge«
meinde, so wohl in den Städten als auf dem Lande, steißigzu besuchen,
und den SchulmeisternAnleitung zu geben, wie sie die Kinder unterrich¬
ten sollen, auch zugleichdurch Eraminiruug der Kinder untersuchen, wie
weit sie von der Anweisung ihrer Schulmeisterprofitiret haben. Die
Prediger aber, so solches unterlassen, sollen entweder an Gelde, oder
mit Einziehungdes Mißkorns bestrafetwerden.

§. 496.

Die Dorf-Schulmeister,die keineKüster seyn, sollen mit Anbrin¬gung guter Zeugnisse und mit Zuziehungdes Predigers an dem Ort,
von der Guts-Obrigkeit, unter beliebigenBedingungen, angenommenund
nachWillkührbeurlaubet werden, auch der Jurisdiction der Letzterenin
allen Fällen, außer im Lehr-Puuct, unterworfen seyn.
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§. 497.

Die Küster sollen auch an den Orten, woselbst es hergebracht,
von den Patronis vorgeschlagenwerden.

§. 498.

Die Oeconomeyenund andere geistlicheStiftungen sollen, wegen
an sichgebrachterStadt-Aeckerund Häuser, den Schoß und andereHaus-
Lasten und Pflichtenabzuführengehalten seyn.

§. 499.

Bey UnsernPatronat-Pfarren sollenUnsereBeamte, bey adelichen
und StädtischenPatronat-Pfarren aber die Patronen jeden Orts, Macht
haben, mit Zuziehung5er Prediger, Kirchen- Vorsteher, auch beeidigter
Zimmer- und Mauerleute, die baufälligeKirchenund geistlicheGebäude
besichtigen,und so weit es nöthig befundenwird, vondenKirchen-Geldern
bessernzu lassen. Jedoch wenn der EingepfarretenAssistenzedarzu erfor-
dert wird, so sollenselbigemit zugezogen,und, nachvorgängigerVerein-
bahrung, die zu leistendeFuhr- und Hand-Dienstereguliret werden.

§. 500.

Wenn Pfarr- und Küster-Häuser neu erbauet werden sollen, so
sollen die Eingepfarrete nur allein an den Orten, wo es hergebracht,
sonst aber nicht, Hand- und Spann - Dienste, keineswegesaber einige
Gelfc-Praestarulazu leisten,oder Bau-Materialien in Natnra zu liefern,
schuldigseyn. Jedoch bleibt der Fall eines besondernPacti oder erweiß-
lichenHerkommensauöbeschieden.

§. 601.

Wenn aber alte Kirchenganz abzubrechen,und neue wieder auf-
zubauensind, soll solchesUns, wie Rechtens, vorher gemeldetwerden.

§. 602.

Da auch nach jetzigerVerfassungund Einrichtungder Land-Güter,
der in vorigen dreyßigjährigenund andernKriegs-Zeiten entstandeneBe-
gris von wüsten und verwüstetenHusen, gänzlichaufgehöret, hingegen
nunmehro ein jeder Guts-Besitzer alle, vor hundert Jahren etwa
wüst geheißeneHufen, entweder selbst im Gebrauch und Genuß, oder
um Pacht und sonst ausgethan hat; So sollen hinführo, zu Abschneidung
unendlicherProcessen, von allen Hufen, die vorhin und bis jetzt wüste
gewesenund geheißen, oder niedergeleget worden, den Predigern und
Kirchen-Bedienten, nebstdem Miß-Korn, auchEyer und Würste, jedoch
beyde letztereErlegnisse nur an den Orten, wo sie erweißlichseit dem
Jahr 1701. hergebrachtsind, gegebenwerden. DaS Opfer-Geld haben
die Prediger von den Leuten, die wirklichin den Gütern wohnhaftsind,
hergebrachtermaßenzu genießen.
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§. 503.

Wie sich aber dieses nur für die Zukunft, und nach Ablauf deS
ersten Jahrs nach dem Schluß gegenwärtigen Vergleichs, verstehet; Also
haben die Prediger und Kirchen-Bedientehieraus aufs vergangene, ausser
dem genossenen,nichts zu fordern.

§. 604.

Nicht weniger sollen, dem Herkommenjedes Orts gemäß, so wohl
bey Fürstlichen als AdelichenPatronat - Pfarren, von den so genannte»
wüsten und gelegten, zum FürstlichemAmte oder zum AdelichenHof ge-
zogenen Hufen, als welche drey Gattungen, in Ansehung der Kirchen-
und Prediger-Gebühren, von nun an und künstig einerley Begrifs und
Rechts seyn sollen, die Fuhren zur Reparatur der Kirchen, Wedmen,
Küstereyen, und übrigen Kirchen- Gebäuden, dann auch zum Holen der
Prediger zu Vacanz- Zeiten, nicht weniger zum Dienst des Geläuts bey
Reichs, und Landes - Trauer-Fällen, geleistet und beyträgig mit abgehst-
ten werden.

§. 606.

Wie denn auch der, von wüsten oder gelegten Hufen, der Pfarre
und deren Dienern erweißlich zuständige Zehende, nebst allen darauf
hastenden Renten und Pächter?, jedesmahl gebührend entrichtet und abge«
stattet werden soll.

§. 606.
Wenn ein oder anderer Patronus den Kirchen- und Pfarr-Aecker,

oder sonst ein Land-Begüterter, zu Hebung der Communion, gegen andern
Acker,jedochohne allen Schaden der Kirche und der Pfarre, vertauschen
wollte; So soll nach vorgängiger, von beyden Partheyen auszukittender
CommissarischerUntersuchung, und erstattetem Bericht, mithin nach Be-
finden der Umstände,Unser Landes-FürstlicherConsens darüber nicht ver«
saget werden.

§. 607.

Außer diesem, was vorhin gnädigst bewilliget, und Fürstlich ver«
sprechen ist, bleibt überhaupt die Disposition der revidirten Kirchen-Orb«
nung Tit. von Unterhaltung und Schutz der Pastorn, §. Wann auch der
Herrschast ic. fol. 276. b, ein- für allemahl zum Grunde geleget.

§. 608.
Wir lassen auch hiemit aus Landes-FürstlicherMacht und Gnade,

so wohl denen von der Ritterschaft, als allen und jeden vom Stande,
auf dem Lande und in den Städten, frei), sich der Privat-Communion
an Sonntagen, vor oder nach der Predigt, auch in der Wochenan Werk-
Tägen, in der Kirchen zu gebrauchen, auch die Copulationes und Kind-
Haufen in den Häusern anzustellen,nicht minder ihre Leichendes Abends
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in der Stille, nach Maaßgebung Unsrer publicirten Trauer-Ordnnng vom
12ten September 1749. und gegen Erlegung der hergebrachtenKirchen»
Prediger- und Schul-Gebühren, beysetzenzu lassen, ohne darüber irgend-
wo Special-Dispensation suchenzu dürfen.

§. 509.

Wegen der Proclamationcn derer, die sich verehelichen wollen,
bleibt es, der Regul nach, bey der revidirten Kirchen- Ordnung. Jedoch
sollen die Dispensationes, nach Befinden der Umstände, weder erschweret,
noch versaget, und höchstensmit Sechs Rthlr. ausgelöset werden.

§. 510.

Was sonst noch in Kirchen- und Pfarr-Sachen zu ändern, zu ver-
bessern, oder zu erläutern, daS bleibt den künftigen Land-lägen, und
der, zur Hinkunft obverglichenermaßenausgesetzten Nachsicht und Ver»
besserungder Kirchen-Consistorial-und Superiutendenten-Ordnung, hiemit
vorbehalten.

Vier und Zwanzigster Articul.

Von den bisherigenForderungenund Gegen-
Forderungen.

§. Sil.

Dem, von Uns so wohl, als von Unsrer Ritter- und Landschaft
abgezieltenZweck der bald möglichstenBeförderung und Herstellung einer
vollkommenenRuhe und Befriedigung des Vaterlandes, haben Wir nichtS
gemäßer und vorträglicher gehalten, als daß alle, Uns und Unserm Hause
an die Ritter- und Landschaft, oder an die Ritterschaft alleine, oder an
den Land-KastenzustehendeForderungen, auS vorigem oder diesemSeculo,
oder auch von voriger Regierung insbesondere, so wohl in Ansehung der
freywilligen Steuren, als der Reversal-Schulden, der jährlichenLandes«
Contributionen, Reichs- Crayß- und Prinzeßinn-Steuren, oder woher die-
selbe irgend rühren, an einem, und denn alle von Ritter- und Land-
schaft zusammen,oder von der Ritterschaft alleine, von vorigen Regierun-
gen her gemachteSchadens- und andere Geld - Forderungen an Unser
Haus, am andern Theil, gegen einander ausgehoben, abgethan, und ver-
nichtiget werden. Wie Wir denn solche Forderungen und Gegen-Forde-
rungen hiemit gänzlichgege« einander aufheben, abthun, und zernichten.

§. 512.

Jedoch bleiben Unsrer Ritter- und Landschaftwegen der Schäden,
so sie durch die RußischeEractionen, imgleichendurch die Durch-Märsche,
und den Aufenthalt der Schwedischen und Dänischen Truppen erlitten,
und Unsers in Gott ruhenden Herrn Bruders, wayland Herzogen Carl
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Leopolds zu Mecklenburg Liebden Descendenten, wie auch an die aus»
wärtige Mächte, Rußland, Schweden, Dännemark, und andere auswär¬
tige Staaten zu fordern haben, und gegen dieselbe auszuführen und zu
erhalten vermögten, alle Befugnisse vorbehalten.

§. 513.

Und gleichwie Wir auch ratione praeteriti, wegen der, aus Un-
seren hypothecirtenAemtern, für Unsere Ritterschaft nach Hannover ge-
gangenen Contribution im Haupt- und Neben Modo, zu Verzinsung
eines von derselben daselbst angeliehenen Capitals, nach Abtrag der
52000 Rthlr. wegen der SchwarzburgischenTruppen, nichts fordern wol-
len, sondern darüber Unsere Rechte an die Ritterschaft, an Stat des,
aus Unsern Domainen und Städten geforderten Bcytrags zu den Neces-
sarien der Jahre Unserer Regierung, da keine Contribution versündiget
worden, völlig abgetreten, und übertragen haben; So verbindet sichhin-
gegen ratione futuri Unsere Ritterschaft, durch baare Bezahlung des von
Chur-HaunöverscherRent-Cammer angeliehenen Capitals, samt den Zin»
scn, den darüber verschriebenenLand-Kasten, mithin die Contribution in
sothanen Unsern Aemtern, so wohl nach dem Husen- als nach dem Nc-
ben-Modo, längstens Trinitatis 1756, mithin ohne Abbruch der Uns für
dieses 1755fte Jahr auf den Herbst zustehendenContribution aus gedach»
ten Hypotheck-Aemtern,wieder frey zu machen.

§. 614.

Geschähe dieses aber durch Versäumung oder Verschuldungder
Ritterschaft nicht; So ziehen Wir die ganze Contributious-Summe, wcl-
che Uns auS den hypothecirten Aemtern, im Haupt- und Neben-IVIvd»
zurückbleiben mögte, an dem für Uns und die Städte bewilligten<jusnt»
ad Necessaria, jährlich so lange ab, bis Unsere Ritterschaft ihr Ver-
sprechenerfüllet.

Fünf und Zwanzigster Articul.

Von der Eigenschaftund Kraft diesesVergleichs.

§. 616.
In und mit diesem aus Fünf und Zwanzig Articuln und

deren Beylagen, vom Nummer I. bis IX. inclusive nebst dem 8ixno QbestehendenVergleich, gönnen und geben Wir allen und jeden Mißhel«ligkeiten, welche bey Gelegenheit der hiebevorigen Irrungen, Processen,Appellationen und anderer Weiterungen sich erhoben und fortgesetzt ha«ben, eine gänzlicheAmnestie und Vergessenheit.

§. 516.

Cs werden demnach hiemit und Kraft dieses, alle bisherige, zwi-ichen UnS und dem Corps Unsrer Ritter» und Lavdschaftinsgesamt, oder
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mit jedem Land-Stand besonders obgeschwebeteProeesse,Appellationes,
Rechtshängigkeiten,und was mit solchemallem verknüpfet ist, hiemit ge-
tödtet, abgethan, und aufgehoben,der Gestalt, daß dergleichenvon keiner
Seite sürohin angezogen,eingewendet, oder vorgerücketwerden sollen.

§. 517,

Diese Amnestie und Vergessenheit soll sich,wie über die Ritter-
und Landschaftsammt und sonders, so auch über die Landes-Bediente,
Syndicos, und Consulenten, der Gestalt erstrecken,daß keinem,wer der
auch sey, aus den hiebevorigen Mißhcllig- und Streitigkeiten, einiges
Mißvergnügen oder Nachtheil erwecket werden, hingegen durch diesen
Vergleich, zwischenUns und Unfrer getreuen Ritter- und Landschaft,ein
gnädigstes und untertänigstes Vertrauen, hiemit für ewig versichert und
vestgestelletscyn soll.

§. 618.

Indem auch dieser Vergleich von dem Umfang ist, daß er die,
nicht nur zur Zeit des, im Jahr 1701. errichteten Vergleichs, mit be-
stätigte und ertheilte Ilesolutiones der Gravaminum, sondern auch die,
während der Mißhelligkeiten, ergangene Recht- und Landes-Verfassungs-
mäßige, Kraft dieses nicht anders verglichene,allerhöchsteKayserlicheund
SStctmatä-ConcIusa in sichbegreifet; So ist, um allen Zweifeln, Jrrsa-
len, Mißdeutungen, und Ausnahmen vorzubauen, die, aus so mancherley,
der Zeit und anderer Umstände wegen, sehr verschiedentlichentstandenen
Landes-Gesetzen,Erkänntnissen, Resolutionen, und wie das Nahmen ha-
den mag, künftighin von neuem erwachsenkönnten, hiemit wohlbedächtlich
verabredet und unumstößlichvestgesetzet,daß mit Wiederholung und in
Voraussetzung dessen, was Eingangs dieses Vergleichs §. 3 und 4 ver¬
sichert worden, von nun an dieser Vergleich mit seinen Beylagen, als ein
Landes-GrundgesetzlicherErb-Vertrag, in und außer Gericht angesehen,
und darnach lediglich gesprochen werden, der Vergleich vom 16. Julii
1701. aber hiemit zum Ueberfluß für ewige Zeiten, aufgehoben, und ab-
gethan scyn soll.

§. 519.

Jedoch aber sollen insonderheit die, zwischen Unseren Vorfahren
ati der Regierung so wohl, als von Uns, während Unsrer Regierung
mit Unsrer erb- unterthänigen und Residenz-Stadt Rostock getroffene
Erb-Verträge und Convention, respective vom 21. September 1573.
vom letzten Februar 1581. und vom 26. April auch 16. August 1748.
zur steten und unwiederruflichenGelebung und Vesthaltung, hiemit aber-
einst bündigst bestätiget, und mit allen ihren besonder» Privilegiis und
Rechten bekräftiget, und solchen Verträgen, Privilegien und Rechten, so
weit in diesem Vergleich, zwischenRitter- und Landschaftan einem, und
der Stadt Rostockam andern Theil, sichnicht anders wohin ausdrücklich
verglichenworden, wohin aber dasjenige, so eben in dem 2ten Articul
von den Reichs-Crayß- und Prinzeßinn-Steuren vorkommt,nicht zu ziehen
ist, als welchevon Uns, nach der Convention de Aiiao 1748. übertra¬
gen werden, hiedurchüberall nichts abgebrochenseyn.
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§. 520.

Es soll demnachdieser Vergleich so fort nach der Vollziehung im
Druck gehen, und Wir wollen selbigen Unseren gesammten Collegiis und
Landes-Gerichten,zur unabweichlicheuBeobachtung in allen Verfügungen,
Befehlen, Urtheilen und Bescheiden, für stets vorschreiben.*)

§. 521.

Ergeben sich aber, wieder Vermuthen, aus diesemVergleich künf-
tig Zweifel und Mißverstände; So wollen Wir solche, auf gebührende
Vorstellung des Engern-Ausschusses,oder allen Falls auf Land-Tägen, nach
Recht und Billigkeit, zur Zufriedenheit Uusrer getreuen Ritter- und
Landschaft, abthun, und wie solches geschehen, so fort durch den Druck,
zu jedermanns Wissenschaftund Nachachtung,bekannt machen.

§. 522.

Es wird auch hiemit Grundsätzlich verglichen und vestgestellet,
daß hinsüro von Unsrer getreuen Ritter- und Landschaft,dasjenige, was
in den Reversalen, und in diesem Vergleich, keinesweges eigentlichaus-
gedruckt,zugesaget,und verglichen,auch sonst in beschriebenenallgemeinen
Rechte«, nach Maaßgebung der, Einganqs dieses Vergleichs K. 3. und 4.
vcstgesctztenund anerkannten Landes-Grnnd-Gesetzen, nicht mit klaren
Worten enthalten ist, noch in einem gegründeten und erweißlichenHer-
kommenberuhet, für ein Gravamen nicht angegeben, noch von Uns und
Unsern Nachkommendafür erkannt werden soll.

•) Dies geschähe durch folgende beide Reskripte»

I) An den Engern Ausschuß zu Stoftoff.
Von Gottes. Gnaden, Christian Ludwig Herzog zu Mecklenburg it.. f. w. Unser»
gnädigsten Gruß zuvor. Edle und Beste, auch Ehrenveste und Ehrsame liebe Getreue.

Nachdem nunmehro der mit Unserer getreuen Ritter- und Landschaft unterm
18. April a. c. getroffene Lavdes-Grund-Gesehliche Erb-Vergleich im Abdruck fertig
geworden; So haben Wir nicht nur jedem Eingesessenem vom Adel und Land-Tegü-
terten ein Exemplar davon zufertigen, sondern au-'> an gesamte Unfern Collcfjia dar¬
über bekommendes Ilescript ergehen lassen. Ihr erhaltet hiebey auch insonderheit
für euch vor erstacht Exemplurj«, habt aber nächstens mehrere in kol-o zu gewarten. ^.ir
wollen hierüber Eurer Cmpfangs-Anzeige nächstens erwärtig feyn. und verbleiben
Euch mit Gnaden gewogen, Da(um auf Unserer Nestung Schwerin d^n 24, Siul, 1755*

Christian Ludwig H. z. M.

G. R. B. v. D i tmar. ^

t) An die Herzogliche Regierung. Cammer, die Justizcanzley zu Schwerin
und Rostock, an das Herzoglich« Hof« und Land-Gericht, Consistvrium
und Sieuer-Collegium. .

Christian Ludwig u. f. w. Unfern u. s. w.
Wir lassen Such hiebey Acht x,?wpl->ri» von dem zwischen Uns und Unserer R. und
L. unterm I8ten April dieses Jahrs.getroffenen Landes-Grund-Gese?lichrn Erb-Ver»
gleich, anschließen, und befehlen Euch hiemit gnädigst, daß Ihr demselben bey Eurem'
'.ollegio von nun an Buchstäblich und q?nau nachzehen, mithin alles was darinnen
zu Eurer Befolgung und Nackachtung vorgeschrieben ist, sorafältig be?
ovachten und erfüllen, auch den Empfang nächstens ad Acta berichten sollet. Euch
bleibt zugleich nachrichilich nicht verhalten, daß sobald der weitere Abdruck dieses
Vergleichs in Folio zu Stand gebracht seyn wird Euch ennoch mehrere Exonplari«
nachgefertiget werden sollen. An dem u. f. w. Wir u.' f. w. Schwerin Sen
2«ste» Jul. 1150.

»ollst.M«klb.Gesetzsamml.Bd.I. 21
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§. 523.

Funden sichaber, über Vermuthen, einige Beschwerungen Und
Klagen, die ermeldetermaßen ihre völlige Erledigung und Abhelsungnicht
erreichen isiögten, So bleiben der Ritter- und Landschaft,die LandeS-
und Reichs-ConstitutiqnS-mäßige Wege Rechtens, frey und offen.

§. 524.

Wir entsagen hiesemuachfür Uns, Unsere Fürstliche Erben und
Nachkommenan der Negierung, hiemit kräftigst, allen und jeden, gegen
diesen Vergleich nur erdenklichenoder erdachten Ausreden und Einwen«
düngen, wie die Nahmen haben mögen: Insonderheit aber den Einwand
einer Beschädigungund Verletzung, der Ausflucht, die Sache sey keines
Vergleichs fähig, und hätten Wir darüber, als über GerechtsameUnsers
Fürstlichen Hauses nicht handeln können, oder es sey anders beschrieben
als verglichen, nicht weniger der Schutz-Rede vom veränderten Stand
der Sachen, von Uebereilung, von Ueberredung, der Wiederzurücksetzung
in vorigen Stand, und zu Unseriy Vortheil, hingegen zum Nachtheil der
Ritter- und Landschaft errichteter,- oder künftig zu errichtender Reichs,

. Constitutionen und Reichs.Schlüsse, insonderheit der gemeinen Rechts«
Regul, welcheeine allgemeine Verzicht für unkrästig erkläret, wenn keine
besondere Rechts-Entsagung vorhergegangen, in der bündigsten und zu-
verläßigsten Form Rechtens, mit dem reisesten Vorbedacht und bestem
Willen, der Gestalt, daß alles was hierwieder geschicht,oder geschehen
kann, jetzt als dann, und dann alS jetzt, kraftloß todt, ab, und nichtig
ftyn soll.

§. 525.

Gestalt Wir dieses alles hl'emit nochmals für UnS und Unsere
FürstlicheErben und NachkommendeRegierende Herzogen zu Mecklenburg,
bey Fürstlichen Ehren, Würden, wahren Worten und Glauben, stet, vest,
und unverbrüglich zusage» und versichern, mithin weder Selbst, noch
durch die Unsrige dawider handeln, noch weniger, daß sonst jemand an«
ders dqgegen etwas unternehuze, auf einige Weise »erhäng?», gestatten,
oder geschehenlassen wollen.

§. 626.

CS verstehet sich Hiebes von selbst, d.aß n,ichtnur auf alle«!Eon-
traventions-Fall, so..bald.Derselbeangezeiget mt&,bescheinigett(t>.Mandat«.
Ptenaiia sine Clausula, durch die höchste Reichs-Gerichte erkannt wer-
den und ergehen können und, mögen, sondern auch Unsere Ritter- und
Landschaft, im Fall solchen Mandatis die Folge nicht geleistet würde,
ad Mandatuin Cajsareum, vom Crayse, oder wer von den Reichs-Stän-
den hiezu allergnädigst mögte beliebet werden, die kräftigsteHandhabung
bey diesem Vergleich zu gewarten habe»
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§. 527.

Dahingegenauch Uns billig unbenommenbleibt, gegen alle Con-
tfayentiones, Uns tit Reichs- und LandeS-GesetzmäßigerOrdnung bev
diesemVergleich Selbst zu handhaben, und Uns zu dem UnS daraus
zustehende»klaren Recht, Selbst zu verhelfen.

§. 528.
Und wie Wir übrigens von diesem, mit Unserer Ritter- Und

LandschaftvollzogenemVergleich, die Anzeigebey Kayserlicher Ma¬
jestät forderfamst,mittelst desselbenBeylegung,thun wollen. Also bleibet
Uns so wohl als Ritter- und Landschaftunbenommen,die allerhöchste
Kay serliche Confirmation über gegenwärtigenVergleichzu suchenund
auszubringen.

§. 629.
Alles getreulichund ohne Gefährde.

§. 630.

Urkundlichhaben Wie zur Versicherungund Desthaltung dieses
Vergleichs, ihn sür Uns Selbst eigenhändigunterschrieben,auch daß er
zu gleichemEnde für künftigeSueceßions-Fälle, von Unsers vielgeliebten
Sohns und Erb-Prinzens Friedrich Licbden, dann auch von UnserS
vielgeliebtenSohnS Prinz Ludewigs Liebdcn eigenhändigunterfchric-
den, geschehenlassen,und mit Unsorn FürstlichenZnsiegelnbestärket. So
geschehenund gegeben in Unsrer Erbnnterthänigen und Residenz-Stadt
Rostock,den löten April, Ein Tausend Sieben hundert Fünf
und Fünfzig.

f
ChristianLudewig.

Herzog zu Mecklenburg.
(L. L.)

Friedrich. Ludewig.
Herzog zu Mecklenburg. Herzog zu Mecklenb.

(L. S.) (L. S.)

^vOtt Land-Räthe, Land-Marschälle, und übrige von Ritter»und LandschaftderHerzogthümerMecklenburg/geredeu und gelobenhiemit,fiir Uns und unsere Erben und Nachfolgerin unfern Aemtern: Als derDurchlauchtigsteFürst und Herr, Herr Christian Ludewig, Herzog

21*
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zu Mecklenburg,Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf
zu Schwerin, der LandeRostockund Stargard Herr :c. unser gnädigster
Landes-Fürst und Herr, auf dem bißherigenallgemeinenConvocations-
Tage allhicr zu Rostock,über den vorstehenden,in Fünf und Zw an«
zig Articuln und Fünf Hundert und Dreyzig §§. befasseten
Vergleichmit uns gehandelt, uns denselbenvorbeschriebenermaßenzuge-
standen, und wir ihn darauf, in allen seinen Punrten und Claufuln, sei-
ner ganzen vorstehendenSchrift und Fassungnach, abgehandelt,bewilliget
und angenommenhaben, daß wir demnachsothanenVergleich, als einen
Landcs-Grund-GesetzlichenErb-Vertrag für verbindlichund kräftig halten,
demselbenunsrer Seits aufs genaueste nachkommenund Genüge leisten,
und mit denenjenigen,welcheihm entgegen zu leben, oder ihn als einen
gemeinenund all- verbindlichenLandes-Vergleichnicht zu erkennen,sich
beygehenlassenwollten, nie gemeine Sache machen,sondernmit Ihr»
Herzog!. Durchl. unserm gnädigstenFürsten und Herrn, in- und au-
ßer Gericht, diesen allgemeinenLandes-Vergleich,als ein Pragmatisches-
Landes-Fundamental-Gesetzanerkennen, behaupten, befolgen und erfüllen
wollen. Gestalt wir solches alles hiemit wohlbedächtlichversprechen,und
dahero nicht nur allen bisherigen, wegen hiebevorigerStreitigkeiten und
Irrungen mit unsers gnädigsten Landes-Fürstenund Herrn, Herzogl.
Durchl. obgewalteten Processen und Appellationen, Key den höchsten
Reichs-Gcrichten,bündigstentsagen, sondern auch aller uns wieder diesen
Vergleichzu Staten kommendenEinreden und Ausflüchte,wie die Nah-
men haben mögen, insonderheit dem Einwand der Uebereilung,nichtge¬
nommenengenügsamenBedachts, der Furcht, der Ueberredung,des Irr«
thums, nicht gehabtergenügsamerFreyheit, einer nicht so, sondernanders
getroffenen Abrede jc. und besonders der Negul: daß eine allgemeine
Verzicht, ohne Vorhergehung einer besondern, unverbindlichsey, uns
hiemit feyerlichstund bündigst begeben und verzeihen. Zu dessenallen
mehrerer Beglaubigung und Versicherungwir dieses Exemplar des Ver-
gleichsvom heutigem Dato, sammt gegenwärtigenunserm Annehmungs-
und ErfüllungsGelöbniß,eigenhändigunterschrieben,und so wohl mit dem
allgemeinenLandes-Siegel, als mit unfern angebohrnenund gewöhnlichen
Ptttschaften bestärkethaben. So geschehenzu Rostockd. 18. Apr. 1755. *)

Hier folgt ba8 Siegel der Mecklenburgischen Ritter- und Landschaft/ die Unterschrift
der Landräthe und Stande.
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Beilagen
zumErbvergleichevom 18. April17SZ.
Bemerkung. ES gehörenzu dem letztvorstehendemGesetzeneunBei-

lagen. Einige von denselbenfanden bereits als selbst-
ständigeGesetzein dieserSammlung einenPlatz, nämlich:

Die Beilage Nro. I. Reversallenvom 2. und 4. Julius 1572;
diese finden sich bereits oben pag. 3 bis 8
abgedruckt.

Die Beilage Nro. II. Reversalien vom 23sten Februar 1621;
auch diesefinden sichbereits oben pag. 8—23
abgedruckt,also, daß hier, und zunächst,nur noch

Die BeilageNro. III. nämlich;
Die Instruction für die Landmesser,

jenem Grundgesetzeanzufüge»ist.
I

Die Instruction für die Landmesser.

§. 1.
Es sollen die zu allgemeiner Ausmessungder RitterschaftlichenGüther
theilS von Jhro Herzogl. Durchl. Selbst, theilS von der Ritterschaft in
VorschlaggebrachteLandmesser,tüchtige, der Geometrie und was dahin
schläget,ganz wohlerfahrne,danebenauchredlicheund gewissenhafteLeute,
und bevor sie zu der vorhabendenallgemeinenAusmessunggebrauchtwer-
den, von der, zur Direction dieser allgemeinenVermc-ssungernannten
Commißion, nach dem sub Num. V. beyliegendenFormular, beeydl«
get seyn.

§. 2.

Bey der Arbeit selbst, sollen die Landmesser,die ihnen zum Ver«
messenaufgegebeneGüther, deren Feldmarkenund andere Terrains, wie
die Nahmenhaben mögen,der Gestalt accurat ausnehmen,und wenn esverlanget wird, Charten davon formiren, damit, wenn mit schleuniger
Nachmessungeiniger Linien, eineProbe in dem gemessenenGuthe gemachtwird, nach dem verjüngtenMaaßstabe, alles nach den Reguln der Geo-Metrie, so viel nur immer möglichist, eintreffe. Würde dem entgegen
jemand betroffen,daß er wieder seinen geleistetenEyd unrichtigproceti-ret, oder wohl gar zur Ungebührcollvdiret, derselbewird dem Befinden
nach dafür auf schärfsteangesehen.
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§. 3.

Ob zwar einemjeden Geometra überlassenwird, was für Jnstru-
menta, die jedpchacenrat seyn müssen, er bey der Vermessungzu ge-
brauchen,seiner Bequemlichkeitund Convenieneefindet; So haben den-
noch dieselben,wann ein ganzes und zumahl ein großes Feld aufzuneh-
men ist, entweder vorhero oder bey Aufnehmungder Figuren, sichdurch
abzusteckende,möglichstlange Ha»pt-Linien, der accuraten Zusammen?
setzungder Figuren zu versichern,zu welchemEnde sie die Charten von
starkemfeinem Papier, gleich beym Anfange ihrer Arbeit, so groß als
nöthig ist, zusammenzn setzen,und entwederso fort, oder nach gerade
HeyfortführenderAustragung der Figuren, die Haupt-Linien darauf zu
verzeichnenhaben.

§. 4.

Soll ihnen ins besondere »»verwehrt seyn, daS zu Ersparung
der Zeit dienende Instrumente, die Mensnla genannt, zu gebrauchen,
und damit wie gewöhnlichdaS aufzunehmendeTerrain von Stück zu
Stück aufs Papier zu bringen. Jedoch ist mit Fleiß zu beobachten,daß
sie beym Auftragen auf die reine Charte, mit den Haupt-Linienrichtig
zutreffen,mithin keinefalscheFiguren einschleichen,

S- s,
Soll ein jeder Landmesser,der adhibiret seyn will, seine Meß»

Kette nach der zum Grund gesetzten,und bey der anzuordnendenge-
meinfchastlichenCommißion perhandenen richtigen Kette von 16 Fuß
ä Fuß 12 Zoll LübeckfcheMaasse, verfertigen, oder diejenige, welche
er schonhat, darnachretificirenlassen,damit bei; der Ausmessungeiner-
ley und richtigeMaasse adhibiret werde.

§. 6.

Gleichwieman jetzig«, Umständennach, an Weyen Eremplarien
jeglicherformirte» Charte gnug hat; So sollen die adhibirten Landmesser,
2. auf feinenweissenLeinwandgezogeneExeinplaria, nebst dem Felds
Register, damit erfordernden Falls desto bequemlichermehrereCopeyen
davon genommenwerden könne»,verfertige», nnd beyde an die gemein-
schaftlicheCommißionabgeben: Da dann die eine die Fürstlicheverord-
nete, die andere die RitterschaftlicheDeputirte zu sich nehmen; jedoch
auch die entweder mit dem Meß-Tisch aufgenommeneund zusammenge-
setzte,oder die mit andern Instrumenten verfertigte Stücke des Jlrouil-
ions, samt allen bey der AusrechnunggebrauchtenCladden und Selie-
«lulw, es betreffensolchedie Charte, oder das Feld-Register,dem Guths-
Besitzer einzuliefern verbunden seyn, und nicht Macht habe» mehrere
Kxemplaria oder Copeyen zu nehmen, weniger selbigein andere Hände
kommenzu lassen.

%7,
Die verjüngte MaaH-Stqbr., der Landmessersollen so beschaffen

seyn, daß bey große» Feld-Markcu, und zum Messe» vorgegebeneTer«
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rainS die Charten nicht zu groß und unhandlichgerathen, jedochmüssen
dieselbenauch nicht zu klein eingerichtetseyn, und ist darauf zu sehen,
daß eine Ruthe nochvollenkommenkänntlichbleibe: zu solchemEnde ei-
nerley und ein egaler verjüngterMaaß-Stab bey allen Charten, und
ausser dem keiner, gebraucht werde. Und soll die verjüngte Ruthen-
Maafe, zwischenFürstlichenHerren Commissarienund Ritterschastlichen
Deputirten verglichen,und denen Feldmesserngegebenwerden.

§. 8.
Und weil alle von den adhibirenden Land-Messerngefertigten

Charten uniform ausfallen müssen; ipo sollen die Landmesserihre Char-
ten nichtnach eigenen Gefallen illuminiren. vielmehr einem jeden ein
Modell von der Commißionvorgezeigetwerden, wovon er Cvpey zu neh¬
men und die Charte inSkünftigedarnachzu illuminirenhat,

§. 9.

Damit man auch auf den Charten den «uperKeial-Cinhaltan
1^1Ruthen vor Augen haben möge, so ist selbiger, wie das gemeinschaft-
liche-zu entwerfendeLeliema ausweisen wird, von jeder Abtheilung,sie
habe Nahmen wie sie wolle, auf die Charte zu setzen,

§. io.

Die Feld-Registersollen dergestalt aecnrat und ordentlich einge-
richtet seyn, daß nichts überall von dem, was in den Plans oder den
Charten enthalten ist, daraus gelassenwerde. Zu solchemEnde ist alleS
m Sechs Capita zu bringen, und zwar in das Erste der Ackerinclu¬
sive der Koppeln und Worte, auch alles desjenigen,was sonst als Acker
bestandigoder zuweilengebrauchetwird, in das Zweyte die Wiesen,
ins Dritte die Haus-Stäten, Lust-Kohl- undObst-Gärten, ins Vierte
die Holzungen,Möhre, Brüche, Brinke, und alles was zur Weide alleine
oder zugleichmit dazu gebrauchetwird, ins Fünfte, die Seen, Teiche,
Solle, Kolke,und alles übrige, was sich unter die andern Capita nicht
bringen lasset, ins Sechste und letzte aber die Priester- und Küster-
Aecker,Wiesen und Ländereyen,nicht weniger alles, was den Priester-
Bauren zustehet,oder sonst sä Pia Corpora erweißlichgehöret.

§. 11.

Mit der Bonitirung oder mit der Anschlagungder ^Ruthen zu
ScheffelnEinsaat, haben die Landmesserüberall nichts zu schaffen. Sie
lassenvielmehrdie Colomne, wohin sie solchesonst gemeiniglichin ihren
Feld-Registernzu verzeichnenpflegen, der Gestalt offen, daß die verord¬
nete Taxalores die Bouite selber hinein schreibenkönnen.

§. 12,

Beym Messen sollen de» Landmessern3 Personen zugeselletund
nachgegebenwerden. Den Backeraber hält sichein jeder adhibirter Land¬
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messerselbstauS eigenenMitteln, und hat damit weder die Gutlis-Un-
terthanen zu beschweren,noch dafür, außer dem hienächstbedungenen
Lohn, etwaS besondersin Rechnungzu bringen.

§. 13.

Sollte ein oder anderer Landmesserso fahrläßig zu Werkegehen,
daß bey anzustellendemCramme ihrer Charten merklicheFehler vorxegan-
gen, und entwederganze Oerter weggelassen,oder selbige zu klein,oder
zu gros gezeichnetworden, sollen sie gehalten seyn, solcheFehler durch
neue Nachmessungauf ihre Kosten zu corrigiren. Würde sich aber her-
vor geben, daß ein Landmesservorsätzlichfalschgemessenhätte, so soll er
andern zum abschreckendenExempel, alö ein Meineydiger hart gestrafet
werden.

§. 14.

Nach geschehenerAusmessungsollendie LandmesserdaKBrouillon,
nebst2 reinen Charten und dem Feld- und Schlag-Register und allen
Cladden, von welchensie vorberührtermaßen nichts in Händen behalten,
weniger andern etwas davon communicirendürfen, der Gestalt als in
§. 6. erwehnet, abliefern.

§. 15.

Und ob ihnen zwar an dem Orte der VermessungsreyesQuartier
eingeäumetwerden soll; So müssensie dennochbeyvorbeschriebenemGe-
halt, sichselbstdefrayren.

§. 16.

Würden aber die Landmesserin den General-Vermessuugs-Angele-
genheitenvor die hiezu verordneteDirectorial-Commißion,citiret werden,
so soll ihnen das Fuhrlohn, bis zurnächstenPoststation,und das verlegte
Postgeld vergütet, und dabey 1 Nthlr. an täglicherDiät gezahletwerben.

§. 17.

Ferner sollen die beeydigtenLandmesser,nicht nur die Nummern,
worauf sich das Feld-Register beziehet, sondern auch die Nahmen der
Oerter, nicht minder die ^Ruthen in oder bey den Figuren der Char¬
ten setze».

§. 18.

Die Figuren so weit sie die Natur distinguiret, und sie ausge-
rechnetworden, sollen mit Punkten oder Linien genau bezeichnetwerden.

§. 19.

Jmgleichensollen die Figuren oder Oerter, sie seyn so klein, wie
sie wollen, in der Charte mit in dem Register mit numeriret, keineswe-
ge6 aber die kleinenOerter in eins zusammengezogenwerden.
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§. 20.
Die Landmessersollen in den Holzungen den unterschiedenenBo«

den, die darin verhandene harte und weicheHolz-Oerter, bloße Stellen,
Wege, Solle, Lieten und dergleichennatürliche und gemachteVeränderun¬
gen^ genau heraus messenund marquiren.

§. 21.
Die in einem Felde vorhandene beträchtlicheBerge, Anhöhenund

hohe Ufer, sollen jederzeit horizontal gemessen und in der Charte be-
merket werden«

§. 22.
Was nahe an der Grenze der zu messendenFeldmark lieget, als

Holzungen, See, Wohn-Oerter und dergleichen, sollen wenigstens ohnge-
fähr auf der Charte angedeutet werde». Schwerin, den 3V. Oct. 1751.

Beilage Nro. IV.
zum Erbvergleichevom 18. April 1755.

Jnstrucktion,für dieWirthschasts-und Ackerverständige
Achtöleute,welchedie AdelicheGütherclaßificiren

und taxirensollen.

(i.)
ES sollen von Herzoglich- und Ritterschaftlicher, und zwar von

jeglicherSeite drey unpartheyische,in Absicht auf Christanständige Eon-
duite und Lebensart unverdächtige, der Landwirthschaftund des Ackers-
Wesensaber vollkommenkundige Hauswirthe angenommen, und von der.
Zur Regulirung des RitterschastlichenHufen-Wesens von Jhro Herzogt.
Durchl. nach Maaßgebung der Präliminarien, angeordneten gemeinschast-
lichen Directorial-Commißion, nach dem Formular sub Num VI. beeydi«
gct werden. Es bleibet jedoch sowohl Jhro Herzogl. Durchl. als der
Ritterschaft dem Befinden nach, solche Personen, entweder beyzube«
halten, «der sie zu dimittiren, und an deren Stat andere zu vereyden.

(2.)
So bald die verordnete Landmessermit ihren GeometrischenPlanund Registern eines ganzen oder mehrer adelichenGüther, fertig sind,und solche an das gnädigst verordnete Directorium eingesandt haben,verfügen sichzwee» aus dem Mittel solcher Commißion, unter Zuziehungeines hiezu gemeinschaftlichbeeydigten Notar«, und der 6 geschwornenI axatorum nach dem vermessenenGuthe. Daraus verfüget man sich
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(3.)
Ins Feld, allwo die beyden Commissarii unter derer Direetion

otfeS geschiehet, die 6 Taxatores, in drey besondere Schürzen, solcher
Gestalt vertheilen, daß in jegliche Schürze, ein von Herzoglich-und ein
von Ritterschastlicher Seite ernannter Taxator komme. Alsdann nimmt
man

(4.)
Den Plan und die Feld- und Schlag-Register solchenGnthS zur

Hand, und bringet alle und jede Arten von Acker,Wiesen, Weiden, Hol-
jungen, Brüchen, Mohren, grossen Seen und alles, was sichfindet, und
von den Landmessernin ihren Registern besonders nahmhaft gemachtist,
ausser den unten in dem §. 12. excipirten Stücken, ohne Unterscheid
besonders in eine haußwirthlicheTaxe, ohne die Figuren, und die mit
besondern Farben in der Charte distinguirte Oerter, mit einander zu
consundiren. Und damit alles desto unpartheyischerzugehe, so wird

(6.)
Ein jeglicher in dem Feld-Register besonders notirter Ort, durch

eine jede der §pho 3. benannten Schürzen, solcher Gestalt besonders
taxiret, daß eine jeglicheSchürze sich,für sich,und ohne mit der andern,
die geringste Rückspracheund das mindeste Einverständniß, es sey durch
Worte, Gebehrden, oder Zeichen zu haben, über die verschiedeneV»»it6
des Orts, welchertaxiret wird, vereinbahre. Wann solchesgeschehenist,
so treten

(6.)

Die gesamte Schürzen, eine nach der andern, zu dem verordneten
Notario, und geben jede besonders, auch ohne daß die andere Schürze
das geringste davon höre, ihre hauswirthlicheMeinung von der Bonitd
des taxirten Stücks, und von der Scheffel-Zahl, oder, wenn es Wiesen-
Grund ist, ron der Fuder-Zahl, wozu die in der Figur und in dem
Feld-Register angesetztesMuthen-Zahl, der untrieglichen Erfahrung, oder
auch gewissenhaftenBilligkeit Nach, zu redueiren sey, ad Protocollum.
Wenn solchesgeschehenist, und sich findet, daß die Aussage der Taxa-
toriun discrepant ist, so wird

(7.)
Die Deposition gesamter Schürzen laut verlesen, und waS sie

jedes besonders angegeben, zusammen addiret, und zu Herausbringung
des Faeit, hernächstmit der Zahl 3. so viel nämlich der Schürzen sind,
dividiret, und solche, durch Hülse der Division herausgebrachteBonite,
in die offen gelasseneColonne des Fcld-RegisterS geschrieben,mithin der
wahre Inhalt der, «uS jeglicher Figur des Plans kommendenScheffel-
und Fuder-Zahl öffentlich ad Protocollum verzeichnet, und ans solche
Art am Schluß solches Frotocolli in Beyseyn der Commissarien und
sämtlicherTaotatoruta herausgebracht, wie viel Husen ein adeliches Gnth
überhaupt enthalte.. Wobey
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(8)
Vermöge des mit der Ritterschaft getroffenenVergleichs, vestge-

setzet wird, daß auf eine Hufe dreyh lindert Schst. Einfall nach richti»
ger RostockerMaasse gegeben, und daß ei» landübliches Bauer - Fuder
Heu für Zw een Scheffel claßifidrteS Saats - Land, in beyderley Fällen,
es sey hinlänglicherund überflüßigerWiesewachsin einem solchenadelichen
Guthe vorhanden, oder es fehle daran, gerechnet werden sollen; Gleichwie
hergcgen jeglicherScheffel claßificirten Saat-Landes gegen jeden Scheffel
Jnstrucktionsmäßig bonitirter Weyde, aus- und abgerechnetwird. Da«
mit aber

(9)
Die beeydigte Taxstoros einen gewissenGrund und ein allge«

meines Prineipinm zu der ihnen anvertraueten 'l'axatioii der adelichen
Gürher haben mögen; So werden hiednrch nach hanswirthlicherBilligkeit,
Sechs besondere Acker-Classenangenommen und vorgeschrieben.

Zur ersten Classe soll der beste Weitzen-Ackergerechnet, und nicht
weniger, als 75. Ruthen, auf einen Scheffel NostockerMaasse zum
Anschlaggebracht werden.

Zur zwoten Classe geboret der Acker, wo Gersten und Erbsen
wachsen können, von 75 bis 90 [] Ruthen.

In der dritten Classe stehet der Zlcker,wo auch Gersten wachset,
welcher jedochnicht von Bonität der kurz vorhergehendenClasse ist. In
solcherleyGrunde sollen, dem hanswirthlichenBefinden nach, von 90 biö
110. £] Ruthen gerechnet werden.

In die vierte Classe ist derjenigeAckerzn setzen,welcherzuRocke»
und weissenHabern in Anschlaggebracht werden kann, und in demAcker,
welcheralso naturet ist, sollen die Taxatores von 110 bis 130. ^Ruthen
auf einen Scheffel Einfall NostockerMaasse rechnen.

Zur fünften Classe soll derjenige Acker ästimiret werden, welcher
all nms 4te Jahr Rocken und bulltenHabern tragen kann, und in solcher«'
ley Ackersollen die bestellteBoiiitatores, nach VerschiedenheitdeS Grun«
deS, von 150 bis 230 sl Ruthen auf einen Scheffel geben.

In die sechste Classe aber soll endlich derjenige Ackergebracht
werden, welchernur alle 6 bis 7 Jahre aufgenommen, und mit Rocken
und rauhem Habern besäet werden kann, und in solchemsoll die Taxa-
tion von 200 bis 250. anch wohl, dem hanswirthlichenund gewissenhaft
ten Ermessennach, bis 300. ^Ruthen gehen.

Würde sichübrigens bey dem tarirten Guthe gar schlechter,nicht
einmahl zur ßten und letzten Classe zu rechnenderAckerfinden; So soll
derselbe von den Taxatoribus anch nicht in Ackev-Anschlag,gebracht, son-
dern, nach seiner wahren Beschaffenheit, zur Weide angeschlagenwerden,

(10)
Ben Bonitirung der Wiesen - Gründe , sollen die Taxatores7 aufeben die Art, wie bey der Taxation des Saat-Landes verfahren, doch mir

dem Unterscheid,daß sie in dem besten Grunde, von 100 ^Ruthen zu
«neti, LandüblichenBauer-Fuder Heu, den Anfang machen, und so, dem
befinden nach, bis 300 ^Ruthen höchstens,continuire».
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(11)
Bey Claßificirung der Weide sollen die Taxanten zuvor die be¬

wachseneund unbewachseneOerter unterscheiden. Ist die Weide von
Brink« und anderm gutem Grunde ; So soll die Bonitirung von 100
^ Ruthen ä Scheffel ihren Anfang nehmen, und nachdemdie Weide gut,
mittelmäßig, und schlechtist, auch mehr oder weniger in Rusch und Busch
lieget, bis 300 []Ruthen, auf und ab, continuiren. Jedoch sollen auch
bey schlechtenMöhren, grossenHeiden und starken Dickungen, die jedoch
noch einigen Abnutz zur Weide geben können, dem Ermessen nach, von
300 bis 500 ^ Ruthen, mehr aber nicht, auf einen Scheffel gerechnet
werden.

(12)
Als eS im übrigen bey den, an grossenStrömen und Gewässern

gelegene Güthern, solche Aecker, Wiesen, und Weiden giebt, die zwar
guten Grund haben, jedennoch, wo nicht jährlich, doch oftmahl, von
Ucberstauung, und so genanntemOvalm incommodiretwerden; So haben
die verordnete Taxatores bey der Bonitirung darauf gewissenhaftzu
reflectiren, und solcherunvermeidlichenZufälle halber, von der ordinairen
Claßification nach Billigkeit abzugehen.

(13)
Die Taxation soll sichüber alles, was in dem vorgelegten geome-

krischenPlan, und in den dazu gehörigen Feld-Registern befindlich ist,
erstrecken, und soll überhaupt von den Taxanten nichts ausser Acht noch
lintaxiret gelassenwerden. Jedoch sollen dieselbe alle adeliche Hos- und
Dors-Stäten, ferner auch adeliche Lust-Gärten, Teiche, geringe Gewässer,
und Bäche, desgleichen die Acker- -Koppel- und Wasser- Graben, nicht
minder unbrauchbare Sand-Schollen, Post- Heer- und übrige beständige,
nie zum Aufbrechenund zur Cultur und Weide kommendeWege, samt
solchenMöhren und Revieren, welche gar nicht zu Ackern, Wiesen und
Weiden zu nutzen sind, ganz abschlage», und solcheden Possessoribus
der Güther nicht mit anrechnen. Dahergegen sollen

(14)

Alle adelicheKüchen-und Baum-Gärten, grössereLand-Seen und
Gewässer, Mühlen - Stäten, und alle andere Grund - Stücke, welche zur
Saat, zu Wiesen und Weyden Genuß geben, unter dem Anschlagbegris-
fen seyn. Jedoch sollen in specie die Gärten nicht nach ihrem Ertrag,
sondern als Ackertractiret werden. So sollen

(15)
Auch alle Wälder, Brüche und Dickungen, ohne einigen Unter-

scheidmit zum hauswirthlichenAnschlagkommen,doch daß dabey von den
Taxatoribus nur auf den Graß-Wachs, und auf die darin» zu nutzende
Wcide, keinesweges aber auf die Beschaffenheit des Bodens, oder ans
andere Abnutzungen, gesehen werde. Daher sollen Wälder und Dickun-
gen, nachdemsie mehr oder wenigerWeide geben, biß an 500 ^Ruthen
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a Scheffel claßificiret werden. Mehrere ^Ruthen aber als ZOO.sollenauch in den dickestenZuschlägen,jungen Holz- Kämpen, Latten - Brüchen,
und andern Dickungen, gesetztauch daß zur Zeit der Taxation solche garkeine Weide geben konnten, auf einen Scheffel Einfall nicht gerechnet
werden. Was insonderheit

(16)
Die Taxation der grosserenSeen und Gewässer in den Adelichen

Güthern betrist; So sollen die bestelleteTaranten damit solcherGestaltverfahren, daß sie den, von dem Possessoi-e des Guths darauf bestelle-ten Pacht-Fischer, vor sichladen, denselbenmit einem Wahrheits - Eidebelegen, alsdann ihm seinen Original - Pacht - Contract, welcherjetzt undimmerdar hierunter die Norm seyu soll, abfordern, daraus das jährlichePensions-Quantum erforschen, und davon alles dasjenige abziehen, wasein solcherPacht-Fischer von dem Possessorc des Guths an Acker,Wiese-wachs, Weide, Wobuung, Garten oder Deputat, jährlich zu gemessenhat.Was alsdann deductis deducendis an reiner und überschüßigerFischer-Pension noch übrig bleibet, solches soll zum Hufen - Anschlag, und zwarsolcherGestalt gebracht werden, daß Land-Seen und Gewässer, so oft-mahl für eine Hufe gerechnetwerden, als ostmahl 120 Rthlr. jährlicher
Fifcher-Pacht überschüßigbleiben, und so nach Proportion eines geringer»
tyianti. Die Fische aber, welche dem Locatori der Fischerey etwa innatura Contractmäßig geliefert werden, sollen um so weniger gerechnetwerden, als die Fischer- Pacht - Contracte bey diesem Punct das einzigeRedulativ abgeben. Was

(17)
Die binnen der AdelichenGüther Feldmarken und Dorfschaftenetwa belegene, oder damit vermenget«Pfarr- und übrige geistlicheAecker,sammt allen ad pia oarpnra gehörigen Gruud-Stückeu betrist; So sollendie verordnete Taxatores, unter Direetion der Commissarien, sich aufsfleißigste erkundigen, was davon bishero steuerpflichtiggewesenoder nicht?Und gleichwie solche geistlicheGrundstücke, den Possessoribus AdelicherGüther, in dem eventualiter zu errichtenden Ritterfchaftlichen Hufen*t-'atastro nicht zur Last geschriebenwerden sollen; So dienet den bestelle-^n Taxatoribus, zu eigentlicherund genauer Ansfindung der, von deneigentlichenRitterschaftlichenGrund - Stücken, abzuschlagendenPfarr» undübrigen geistlichenHnfen, hiemit folgendes zur Vorschrift.

(18)

s So oftmahl ein solcher Prediger oder Geistlicher, der Theil andes Guths- oder deS Dorfs Aussen-Weidehat, an saatbarem Lande, oderan urbaren Wiesen-Gründen, in welchenletzteren nach Maaßgebung desein Bauer-Fuder-Heu, für 2 Scheffel Einfall gerechnet wird, Einhundert und fünf und Siebenzig Scheffel Einfall besitzet,so oft->"ahl sollen aus die Pfarr- und übrige besetzte geistlicheHufen EinHundert und fünf und Zwanzig Scheffel an Aussen-Weide, oder'n Rusch und Busch gerechnet, mithin in solcher Maasse und Proportionle geistlicheGrund - Stücke von dem RitterschaftlichenEigenthum, abge»
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schlagenwerden. An Orten aber, wo die Prediger und Geistliche etwa
nur eine, längst vorhero bestimmteAnzahl Vieh halten dürfen, sind von
den Taxatoribus nicht mehr alS praecise fünf elaßificirte Scheffel an
Aussen- oder gemeiner Weide auf jegliches Haupt Vieh anzurechnen.
Wann sich

(19)

Bey solcherTaxation der AdelichenGüther, streitige Scheiden und
Grenzen finden; So sollen dieselbe nach Maasse, wie sie in ven Charten
notiret, nnd in den Feld - Registern bemerket sind, demjenigen adelichen
Guthe zugeschriebenwerden, welches zur Zeit der Taxation in dent
würllichen Besitz ist. UebrigenS und zum

(20)
Sollen die bestellet?Taxatores ihres geleistetenEydes stets eittge-

denk seyn, und dem zu Folge bey einem so wichtigen Geschäfte mit
aller Behutsamfeit, Sorgfalt, und Einsicht, gewissenhaft, so viel nur im-
mer an ihnen ist, niemanden zu Liebe noch zu Leide, um so mehr zu
Werke gehen, als die Aecker,Wiesen und Weiden, auch so gar auf einem
einzigen Stücke, und in einer geringhaltigen Circumference gar sehr
unterschieden sind, mithin die Bonitirung in mancherleyWeise dilTicil
machen, nnd eine vorsetzlicheHintansetzung itres Eydes und Gewissens,
der man sich zu ihnen nicht versiehet, schwereVerantwortung und Ahn»
dung nach sichziehen dürfte.

(21)

Sonst sollen die Diäteit und Zehnings-Kösten mit den üdhibirtett
Taxatoribns aufs beste behandelt, tüid jedesmahl, nach vollendeter Taxa«
tion eines GuthS, so von Herzoglich- alS RitterschaftlicherSeite, richtig
auszezahlet werden. Schwerin, den 30. Lctober 1751.

Beilage Nro. V

zum Erbvergleiche vom 18. Ztpril 1756»

Eyd, der zur allgemeinenRitterschaftlichenVermessung
bestelltenLandmesser.

^hr sollet geloben und schweren, einen körperlichen Eyd zu Gott, nnd

auf sein heiliges Wort: daß, nachdem auf gnädigstes Veranlassen des
Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian Ludwigs,
Herzogs zu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,

auch Grafen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herrn ic.
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zu vorseyender allgemeinen Vermessung der adelichen Güther, in den
MecklenburgischenHerzog- Fürstenthumen und Landen, ihr unter andern
mit berufen und angenommenseyd, ihr bey solcher euch jetzt anvertraue»
ten und künftig noch weiter aufzutragenden Vermessung richtig und red-
lich zu Werke gehen, darunter niemand zu Liebeoder Leide handeln, noch
mit jemand, er sey w?r er woile, conm'viren, oder colludiren, noch euch
durch Gunst oder Ungunst, Freundschaft oder Feindschaft, am wenigsten
aber durch Verheißung, Furcht oder Drohung, noch durch Geschenkoder
Gabe, von rechtschaffenemVerfahren abwendig machen lassn, vielmehr
nach der euch öffentlichvorgelesenen und abschriftlich zugestelletenLand-
messer-Jnstruction, euch, bestem eurer.« Wissen und Gewisse» nach, alle
Wege genau verhalten, und überhaupt dabey euchso betragen wollet, als
einem geschicktenund redlichen Landmesser wohl anstehet, eignet und ge-
bühret, und ihr euch solchesvor Gott an jen?m großen Gerichts-Tage,
auch vor eurem eigenen Gewissen und männiglich zu verantworten ge-
trauet: So wahr euch Gott helfe, durch Unsern Herrn und Heyland
Jesum Christum.

Beilage Nro. VI.
zum Erbvergleichevom 18. April 1755.

Eyd, In zur Taxation der RitterschastlichenGüther
bestellten Ackerversta'ndigenHauswirthe.

vW sollet geloben und schweren einen körperlichen Eyd zu Gott,und auf sein heiliges Wort: daß, nachdem auf gnädigste Anordnung desDurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian LudewigS,
Herzogs zu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,auch Grafen Zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herrn lc.iur Taxation, Claßification, und Bonitirung der adelichen Güther in denMecklenburgischenHerzog-Fürstenthümern und Landen, ihr unter andern^ZU ernannten AckerverständigenHauswirthe» mit berufen und angenom-
me" seyd, ihr bey solcher euch jetzt anvertraueten, und künftig noch wei-to; aufzutragenden Taxation, Claßification, und Bonitirung, aufrichtigund redlich zu Werke gehen, darunter niemand zu Liebe oder zu Leidehandeln, mit niemand, er sey wer er wolle, conniviren, noch euch durchGunst oder Ungunst, Freundschaft oder Feindschaft, am wenigsten aberdurch Verheissungoder Drohung, noch durch Geschenkoder Gabe, vomrechtschaffenenund redlichen Verfahren abwendig machen lassen, vielmehrnach der euch öffentlich vorgelesenen, und abschriftlichzugestelletenBoni-tirungs-Instruction, euch, bestem eurem Wissen und Gewissen nach, alleWege unabhältlich achten, und überhaupt dabey euch so verhalten wollet,als einem erfahrnen und redlichenHauswirth, guten Christen, und ehr-liebenden Mann, wohlanstehet> eignet und gebühret, und ihr euch solchesvor GOtt an jenem grossen Gerichts-Tage, auch vor eurem eigenen Ge-wissen, und männiglich zu verantworten getrauet. So wahr euch GOttnelfe durch unfern Heyland Jesum Christum.
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Beilage Num. VII.

zum Erbvergleichevom 18. April 1755,

Instruction für die Einnehmerbey dem Städtschen
Modo Contribuendi ad Cap. iraum& 2dum-

§- 1.

Eine jede Stadt-Obrigkeit soll ein richtiges Häuser- Acker und
Wiesen-Register an den Orten, wo dergleichennochermangelt, verfertigen,
und eine beglaubte Abschrift unter der Stadt Jnnsiegel, und der ge-
wohnlichendes Raths Unterschrift,der Steuer-Stuben überliefern, so wie
siees ihrenPflichtennachzn justificirensichgetrauet.

§. 2.
Diejenigen Häuser, worüber von dem Magistrat dahin eine Be-

scheinigungbeygebrachtwird, daß sie während des ganzenQuartals über-
all unbewohnt geblieben, sollen von der Haus-Steuer für solcheZeit,
befteyet seyn: Alle bewohnte Häuser aber ohne Unterschied der Oerter
und der Nahrung, nach der Edictmäßigen Anlage steuren.

§. 3.

Oaserne aber die Einnehmer eine unrichtige Angabe bemerken
sollten, haben sie solche dem Magistrat des Orts anzuzeigen, welcher
solche gehörig untersuchen, und den geflissentlichenDefraudanten auf das
Quadraplum der verschwiegenenAcker-Steur, bestrafen soll.

§. 4.

Die Hans-Steur, welche nach den oberwähnten Stadt-Registern
zu reguliren, wird jährlich im Martio, Junio, September, und December,
zu Anfang dieser Monate, bezahlet, und ist niemand davon befreyet, er
sey auch wer er wolle, und wohne in der Stadt oder in den Vorstädten.
Die Steuer von dem Acker und Hopfen-Kublen aber, wird in Termirio
Martini entrichtet, und dafern sichjemand dieserhalb,nach geschehenerAn«
erinnerung, säumig finden lassen mögte; So soll derselbe auf vorgängige
Anzeige der Einnehmer, von der Obrigkeit des Orts, zur schuldigenBe-
Zahlung per Executiouem angehalten werden.

§. 5.

Wenn ein Fremder, der nicht zur Stadt gehöret, Ackerauf dem
Felde an sich gebracht, nnd sich in Bezahlung der Acker-Steur säumig
erweiset; So sollen die Einnehmer bey dessen ordentlichenObrigkeit An-
suchung thuu, und diese denselben i»r Edictmäßigen Bezahlung gebüh¬
rend anhalten.
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§. 6.

Das Heu, welches auf dem Stadt-Felde, oder in den Stadt-
Wiesen geworben wird, soll acht Tage nach der Heu-Erndte sub poena
Executionis verstenret, bey befundenem Unterschleifaber, das tjuaüru-
xlum davon an Strafe erlegt werden.

Anmerkungen ad Cap. 3.

§. 1.

. Das gesamte Vieh, worunter aber die Füllen unter dh-t?Jahren,
ein Stier oder Stark unter zwey Jahren, ein Färken unter einem halben
Jahre, und die Lämmer, so noch nicht ein Jahr alt, imgleichendas zum
Feist-Machen aufgestellte,und in die Mast oder Weide gejagte Vieh Nicht
zu verstehen ist, soll im Anfang des September-Monats jährlich von
einem jeden Bürger und Einwohner in der Stadt oder in der Vorstadt,
bey der Steur-Stube angegeben, und die gesetzteSteuer davon entrichtet
werden. Wesfalls

§. 2.

die Hirten im August-Monath an Eides-Stat vor den lnspeeto-
ribus und Einnehmern auszusagen haben, wie viel Vieh

1) ihres Wissens in der Hude verhaiiden, und
2) was einem jeden Einwohner davon gehöre.

Welche Aussage die Einnehmer schriftlichabzufassen, und der Berechnung
der Vieh-Steuer, mit der Angabe der Coutribuenten, beyzufügen haben,
und werden die Magistrates jeglicher Stadt dahin ein für allemahl an-
gewiesen, die Hirten dazu anzuhalten.

8. 3.

Wer von seinem stenrbaren Vieh das geringste verschweiget,soll,
"ach überführter Defraudation, um das Quadrupluiu, nebst Erlegung der
ordentlichen Stener, bestrafet werden. Würde aber jemand zum zwey-
^onmahlüber dergleichen vorfetzlichenUnterschleifbetroffen; So soll daS
Untergeschlageneder uuabbittlichen Confiseation unterworfen seyn.

Anmerkungen ad Cap. 4. et 5.

§. i-

Die Scharren- und andere Schlächter, sollen keinem der Einwoh¬
ner, ohne vorgezeigten richtigen Steuer-Zettel, etwas abschlachten,oderdaferne sie solchesheimlich thäten, und dessen überwiesen würden, sollen
sie «n Strafe erlegen,

vor einem Ochsen ... 2 Rthlr. — ßl.
vor eine Kuh . ^ 1 - — -
vor eiu Schwein, Hammel, Schaaf, Ziege,

Lamm oder Kalb — - 16 *
Vollst.Mccklb.Gesetzsamml.Bd.I. 22
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und diesen Strafen sollen auch diejenigen, welcheentweder durch Fremde,
ihr Gesinde, oder Soldaten, heimlichin oder ausser der Stadt ihr Vieh
schlachtenlassen, nebstErlegung der ordentlichenSteur, unterworfen seyn,
wie nicht weniger diejenigen, so das heimlicheSchlachten verrichten. Da
sie es aber nicht im Vermögen haben, sollen dieselben von ihrer ordent¬
lichen Obrigkeit mit Gefängniß bestrafet werden.

§. 2.

Der Bentler so einen Bock zur vergönnten Zeit unversteuret
schlachtet,zahlet dafür, nebst der ordentlichenSteuer, 1. Rthlr. zur Strafe.

§. 3.

An den Orten, wo öffentlicheSchlacht-Häuser vorhanden, soll der
beeidigte Ausseher die Steuer-Zettel in einer Büchse verwahren, in den
Städten aber, wo keine gemeine Schlacht-Häuser sind, sollen die Schläch-
ter gehalten seyn, die, auf das geschlachteteVieh ausgegebene Zettel,
alle Sonnabend bey der Steur-Stube einzuliefern; im Fall aber ein oder
anderer darunter geflissentlichsäumig erfunden wird, für jeden zurückge-
haltenen Zettel 16 ßl. Strafe erlegen.

§. 4.

Zu Verhütung des Unterschleifs beym Schlachten, soll überall
kein geschlachtetes Fleisch in die Städte eingelassen, sondern von den
Thor-Schreibern zurückgewiesenwerden. Brächte aber eine notorisch
arme, oder sonsten geringe und dürftige Person einige Pfunden Fleisch
zur Stadt, von welcher zu muthmaßeu, daß es ihr geschenket; Soll sol-
ches ohne Abgabe der Steuer paßiren. Jmgleichen wird von dem, was
auf der Post an frischemFleisch und geräuchert ankommt, nichts erleget.

§. s.
Würden aber ganze geschlachteteHammel- und Viertel Rindfleisch

heimlich eingebracht, soll solches Fleisch confisciret seyn, lind die Hälfte
davon den Thor-Schreibern und Aufsehern zu ihrem Nutzen anHeimfal¬
len, öas übrige aber an die Armen-Häufer gegeben werden.

§. 6.

Sollte jemanden ein Stück Vieh durch Bein-Bruch, Stöffling von
anderm Vieh, oder aus eine andere Art zu Schaden kommen,so daft eS
nicht wieder curiret, dennoch zum Schlachte» gebraucht und genossen
werde» könnte, wird dafjir nur die Halste des ImpvM bezahlet^

Anmerkungen ad Cap. 6.

§. 1.
Das Mehl, Malz, Brandwein-Schrot und gedackoneSBrod, wel¬

ches vom Lande und auswertü in die Stadt gebracht wird, soll auf ge»
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schehenes Anmelden von den Thor - Schreibern zurückgewiesenwerden,
einer armen Person aber paßiret ein ganzes Brod frey ein.

Daserne nun dennoch jemand dergleichenheimlich in die Stadt
practisirte, hat derselbe ohne Anstand die Confiscation zu gewärtigen.
Jedoch wird das Weitzen-Mehl hievon ausgenommen, was sonst gewöhn-
lich in oder ausser denen Jahrmärkten aus fremden Landen eingebracht
wird, und soll, wenn Handlung damit getrieben wird, & Rthlr. 1. ßl.
gleich andern Kausmanns-Waaren, davon bezahlet werden.

§. 2.

Da wegen des Brandwein-Schrots den Unterschleifen fast nicht
vorzubeugen ist; So soll hinfort kein Korn unter dem Nahmen von Fut-
ter-Korn, in der Mühle paßiren, es sey dann mit andern, Korn, und
sonderlich Bohnen oder Erbsen, oder Wicken, oder Habern, oder Buch»
weitzen sehr merklichvermenget.

§. 3.

Alle Mühlen-Gäste, wenn sie das Korn zur Mühle liefern, sollen
sogleichden Steuer-Zettel mitbringen, und ihn an den Mühlen-Schreiber
abgeben, oder der Confiscation des KornS gewärtig sepn.

§. 4.

Auch soll weder der Müller, noch dessen Frau, Kinder, Gesinde,
»der Knechte, von Niemanden, er sey wer er wolle, ob er gleich eine»
Steuer-Zettel brächte, Korn zu mahlen annehmen, es sey denn in gestern-
pelten Säcken verfasset, jedeSmahl bey 1. Rthlr. Strafe für jeden Scheffel.

§. 6.

Die Mahl-GästevomLandesindSteuer-fren,es soll aber ein
jederschuldigscyn,von demThor-SchreibereinenZettelzu nehmenauf
das Korn, so er zur Mühlen bringet, welcher darauf an den Mühlen-
Schreiber abgegeben wird, damit dieser davon ein besonderes und rich-
tiges Register halten könne, und hat der Thor-Schreiber, wenn der Mahl-
Gast vom Lande wieder anspaßiret. Ach! zu haben, ob derselbe auch ^o
viel Säcke gemahltes Kor», als er eingebracht, wieder mit zurücknimmt.

§. 6.

Würdeein fremderMahl-Gastüberführetwerdenkönnen,daß er
.UMivu«tu nullit

Säcke vou seinen gemallten
Unterschlcisgemacht, und einen ^

fett nicht allein das
Korn bey jemandenm der «tad derselbeauchauf
Zur Mühlen gebrachte Korn c>e r- ,r Ohriqkeit für jeden Schef»
gescheheneAnzeige deS E»inehme»-

Strafe anch denjenigen Ein-
fcl mit 1 Rcblr. gestrafet werden, fremden Mahl-
wohnerbetreffensoll, welcherdas gewählteKorn von dem|u,

Gast «„genommen.
22«
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§. 7.

Die Müller, welchekeine Kopf- oder Cammer-Steuer geben, sol-
len ihr eigen zu wählendes Korn in gestempelteSäcke fassen, und vor
der Ansgiessnngsolchesfrey gemacht haben. Würden sie aber eines an-
dern überführet, sollen dieselben für jeden Scheffel in 1. Rthlr. Strafe
verfallen seyn.

§. 8.

Hierunter soll auch dasjenige Korn oder Malz, welches bey Tage
und Nacht-Zeiten dem Versteureten nachgetragenund in der Mühlen au-
genommen würde, verstanden, mithin solches confisciret, und der Müller,
wenn er oder die Seinigen davon Wissenschafthaben, in die Strafe von
1. Rthlr. ä Scheffel vertheilet werden.

§. 9.

Aus der Matt-Kisten, vor welcher zwey Schlößer zu legen, davon
der Mühlen-Schreiber den einen in Verwahrung hat, soll sonder Gegen-
wart des Mühleu-Schreibers nichts zu mahlen, veräussert oder anfgegos-
sen werden, bevor desfalls der Accise-Zettel produciret worden, da denn
auch wiederum der Mühlen-Schreiber, wenn und so oft im Tage der
Müller die Matten-Kist zu seinem Verkehr geöffnet haben will, mit den«
Aufschließenderselben sofort auf die erste Anzeige des Müllers bey der
Hand seyn, und dem Müller durch seinen Verzug nicht zum Schaden nnd
Nachtheil seyn, auch sichallezeit bescheiden,sowohl gegen den Müller und
dessen Leute, afe anch gegen die Mahl-Gäste, bey Strafe der Absetzung,
aufführen soll. Wie denn anch der Mühlen-Schreiber, so viel die in- und
vor die Stadt liegenden Mühlen betrist, bey Vermeidung schwererStrafe
dahin zu sehen hat, daß die Matten allemahl richtig in den Kasten ge-
gössen werden.

§. 10.

Und damit der Unterschleif in den Mühlen um so mehr verhütet
werden möge; So soll der Mühlenschreiber, nach einem ihm zu gebenden
Formular, alle Steuer, und Frey-Zettel nach ihren Nummern monatlich
berechnen,und dabey genau verzeichnen, an wen das Matten-Korn ver,
kaufet worden.

§. 11.

Auch sollen alle und jede Müller, und deren Knechte von der
Obrigkeit, worunter der Müller gehöret, in Gegenwart des Einnehmers,
nach dem hiebey gedrucktenFormular, in Eydes-Psiicht genommen wer¬
den, und soll sich der Müller bey Vermeidung 20. Rthlr. Strafe, der
Eides-Leistung nicht weigern. Wollten aber dessenKnechte den Eid nicht
abschweren; So soll der Müller für allen Unterschleif,den seine Knechte
erweißlichbegangen, zu stehen schuldigseyn.

§. 12.

Die Müller sollen anch bey später Abend-Zeit nnd nächtlicher

Weile, obgleich die Steuer-Zettel und gestempelteSäcke vorhanden, kein
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Korn annehmen, oder ausgeben, bey 1. Rthlr. oder »ach Befinden, här-
terer Strafe. Es wäre dann, daß es Noth halber geschehenmüste, damit
etwa das Malz die Nacht über nichtverHitze,auf welchen Fall der Müh-
len-Schreiber, nach ausdrücklicherAnweisung des Inspectoris oder Ein¬
nehmers, solches Malz in seiner Gegenwart ausfahren lassen kann.

§. 13.

Die Maasse der Säcke soll nach dem approbirten Rahm einge-
richtet, und hiernach die Stempelung derselben von dem Aufseher in Gr-
genwart des Einnehmers solcher Gestalt geschehen,daß der Stempel auf
der Seiten-Naht zu stehen komme.

§. 14.

Zu den Säcken aber soll weder gekrimptes- noch gekochtes-oder
gewalktes Lein verstattet werden, und sollen die Einnehmer sonderlichmit
dahin sehen, daß der Saum an dem Sack nicht breit und oft umge-
schlagen,oder die Seiten- und andere Nähte nicht breit eingelegt seyn,
damit ei» solcherSack, weder in der Länge noch in der Weite zur Un-
gebühr vergrössert werden könne.

§. 15.

So lange nun ein solcher über den Rahm ordentlich gezogener,
und nach allen obigen ErfordernissenrechtmäßiggestempelterSack, halten,
und gebraucht werden kann, soll er nicht verändert werden, sondern für
gültig paßiren. Sollte aber ein Sack der Verfälschung wegen inadmis-
sible befunden werden; So soll der Mühlen-Schreiber dem Inspectori
oder dem Einnehmer davon Anzeige thun, da denn nach untersuchter und
befundener Verfälschung,das in solchemSack verfasset?Korn confisciret,
und ein solcher Contribuent darneben in Strafe von Einem Rthlr. für
jeden Scheffel, nach der Maassedes verfälschtenSacks, verfallen seyn soll.

§. 16.

Für die Verstempelung der neuen Säcke, soll von den Contri-
buenten vor jeden Sack, klein oder groß, zwey Schilling gangbare Münze
bezahlet, und der Einnehmer dahin Acht haben, daß niemand über dem
beschweretwerde.

§. 17.

Die Mühlen-Schreiber sollen ihrem Eyde nach, ihr Amt getreu-
lich verrichten, die Stener-Zettel an sich nehmen, solche bey Ausfahrung
des Korn aus der Mühle allen Fleisses mit denselbennachsehen,und sie
daraus in die ihnen gegebene verschlosseneLade stecken. Würden aber
bey Eröffnung der Lade einige Zettiil mangeln, sollen besagte Mühlen-
Schreiber, »ach befundener deren Nachläßigkeitoder Collnsion, respective
abgesetzer, oder mit der Karre bestrafet werden. Da aber sich finden
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sollte, daß der Müller oder jemand der Seinigen, einen Zettel bößlich
vorenthalten hätte, soll er für jeden Scheffel, nach Einhalt des Zettels,
einen Nthlr. Strafe erlegen.

§. 18.

Hand- und Grütz-Mühlen, sollenzur Vermeidung des Unterschieds,
ebne Obrigkeitliche Erlaubm'ß nicht geduldet werden, noch die Grütz-
Müller sichunterstehen, ohne einen Steuer-Zettel, weder für sich selbst,
noch sonst jemanden, Grütze zu mahlen, am wenigsten aber Rocken, Malz,
Brandweins-Korn, oder Fntter-Schrot, auf seine Grütz Onerre, weder
für sich, noch für andere, zu bringe», und abzuwählen, im wiedrigen er
gedoppelt so hoch, als der Defraudant, nach dem Werth des gemahlten
oder angenommenenGetraides, bestrafet werden soll.

§. 19.

Da etwa die Stadt-Mühlen wegen Bau- oder anderer Zufälle
den Einwohnern das Korn abznmahlen nicht vermögten, sollen dieselbe
zuvor die Steuer, wie vorhin verordnet, richtig machen, die Steuer-
Zettel im Thore abgeben, und im Aus- und Einfahren, gestempelteSäcke
haben.

§. 20.

Die Bewohner der Stadt-Burgen, werden wegen ihrer Consum-
tion, mit Zuziehung ihrer Obrigkeit zu einem gewissenlandüblichenDe-
putat gcsetzet, und sollen dieselben nach Proportion, quartaliter, bey
Vermeidung promter Exemtion, deöfalls bey der Steuer-Stuben Richtig-
fett machen: Die Einnehmer aber schuldig seyn, das Bezahlte in die
ihnen zu ertheileude und jährlich abzulieferndeSteuer-Bücher zu verzeichnen.

§. 21.

Gleicher Gestalt soll e§ in allen Vor-Städten, wo nicht ein an-
ders in vorigen Zeiten hergebracht und welchesonst nicht die ordinaire
Steuer beygetragen, gehalten werden.

Anmerkungen ad Cap. 7.

§. 1.

Alles, was vom Lande zum Verkauf in die Städte gebracht wird,
ist steuer-frey, der Käufer aber, welcher damit Handlung treibet, erleget
davon, wie von andern Kaufmanns-Waaren, von jedem Rthlr. die Edict-
mäßige Steuer, und ist solcherKäufer gehalten, die Ankanfnng sothaner
Waareu bey Strafe der Confiscation derselben, so fort dem Stener-Auf-
seher vor der Abladung anzuzeigen, der von solcherAnkaufung den Ein-
nehmern täglich schriftlichen Rapport abzustatten hat. Jedoch soll der
Korn-Handel, yievon ausgenommen und ohne Abgabe seyn.
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§. 2.

Die in Unseren Städten von den Kausieuten angekaufte Wolle,
wird nur » Rthlr. mit 6 Pfenning versteuret, und ist bey VerfahruiA
derselben oder andrer Landes-Prodnckten hierauf eine Bescheinigung,daß
solchewürklichversteuret, von der Stener-Stube zu fordern, und sowohl
bey der Ausfahrt, als auch Paßirung der übrigen Städte, welcheberuh-
ret werden, zu produciren.

§. 3.

Wann aber auswärtige Kauf- und Handelsleute in Unfern Lan-
den Wolle ankaufen und aus dem Lande fahren; So sollen selbige ge-
halten feyn, davon in der ersten Stsuer-Stube ä Rthlr. 1. ßl. zu erle¬
gen, und zu Bescheinigung dessen sich von der Steuer-Stube 1) einen
Naßir-Zettel, welchensie an den Thor-Schreiber des Orts bey der Aus-
fahrt zu liefern, und 2) einen besondern Schein, daß diese Waare ein-
mahl versteuertworden, ohnentgeltlichgebenzu lassen, damit sie nach Pro-
ducirung desselbenan keinemOrte auf- und zu Abgebung einer weitem
Steuer angehalten werden.

§. 4.

Sollen die seitherigen Beschwerden der Kauf- und Handelsleute,
daß sie bey der Einfahrt ihrer Waaren durch die Thor-Schreiber über
Gebühr aufgehalten, auch bey Nachsichtund Specifidrung sott!aner Waa¬
ren, durch die bisherigen Ausseherihnen so wohl allerhand Hinderungen
in den Weg geleget, als auch empfindlicheVerdrießlichkeitenverursachet
worden, mit äußerstem Ernst und Nachdruckabbestellet werden, und wol-
len Wir wieder die Einnehmer und Unter-Bedienten, wenn sie sicheini-
ger Cliicane oder vorsätzlicherAufzüglichkeite»schuldig machen, und des-
falls überführet werden, mit der Remotion von ihren Diensten, und anderer
willkührlichenscharfenEinsicht und Ahndung, ohne alle Proccß-Weitlauf-
tigkeit, verfahren lassen.

§. 6.

Es bleiben jedoch zur Abkehrung der, auf andere Art, alle Wege
unvermeidlichen Unterschläge, alle und jede Kauf- und Handels-Leute,
Apotheker, Weinhändler, Hacker, Kerzengießer, Seifensieder und andere,
sie haben Nahmen wie sie wollen, und handeln mit Waaren, welcher
Art sie auch sind, gleichwiebishero schuldig,bey der Einfahrt ihrer Kauf
Gewürz Hack- und aller andern Waaren, sich in den Thören von den
Thor-Schreibern einen Paßir-Zettul geben zu lassen, welchen sie so fort
bey dem Steuer-Eiunehmer abzugeben, und diesemnächstnach einer, in
Gegenwart eines Steuer-Bedienten, gleich nach der Abladung aufzuueh-
Menden genauen Specification der ganzen Ladung, wie selbige mit ihren
Handels-Büchern, und auf eine andere unverwerflicheglaubhafte Art zu
bescheinigensichgetrauen, die Steuer zu entrichten, mithin bey arbitrairer
Strase nichts unterzuschlagenhaben.
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§. 6.
Da jedochdie eigentlicheAbsichtdieses, für immerdar vestgesetzten

Städtschen Contributions Modi, so viel die Handelung betriff, auf den
Debit der Waareu gehet; So soll jedem der obbenannten Kauf- und
Handelsleute verstattet seyn, nach Verlauf jeglichen Quartals oder Jahrs
bey der Collectur-Stube überzeuglichdarzuthun, daß diese oder jene ein-
gebrachteund bey der Einfuhr versteurete Waare nicht debitiret oder oer-
handelt, sondern entweder auf dem Lager geblieben, oder unverkauft wie-
der weggesaudtsey: Da denn solchenFalls nach zugelegter Liquidation,
dü für unverhandelte, oder solcher Gestalt wieder erportirte Maaren er-
legete Steuer, aus der Casse promt und ohne einige Difficultät wieder
erstattet werden soll.

§. 7.

Was nun ein jeder solcherHandlung treibender Bürger von sei-
nem Debit an Steuer erleget, sollen die Einnehmer in die ihnen gege-
denen Bücher verzeichnen,und falls sie einen Unterfchleifbemerkenwür-
den; So soll der Defraudant, nach überführten! Unterschleifznr Erlegung
des I)»],Ii, von der zurückbegehrten Steuer, vertheilet, und durch Hülfe
der Obrigkeit dazu angehalten werden.

§. 8.

Die zu Jahrmärkten kommendefremde Kauf- und Handelsleute,
sie haben Nahmen wie sie wollen, auch Künstler und Handwerker, nicht
minder Pferde- und Vieh-Händler müssen sichvon den Thor-Schreibern,
welchehierüber ein Register halten, und solcheauf die Steuer-Stube lie-
fern sollen, bey ihrer Ankunft einen Schein geben lassen, und in der
Stadt, wo sie etwas zu verkaufen Vorhabens sind, bey den Steuer Ein-
nehmern sichangeben, auch zur Versicherung, daß sie das verkaufte rich-
tig anmelden und versteuren wollen, ein hinlängliches Pfand niederlegen,
und bey ihrer Abreise die unter diesem Titul gesetzteSteuer entrichten,
wovon jedoch die Rostockschenund LübeckischenKauf- und Handelsleute,
auch Handwerker, so wohl in unser» HeydenHerzogthümernMecklenburg,
als auch in Unserm Fürstenthum Schwerin, ausgenommen sinv, als wel-
chen unter dem Nahmen von Accise nichts abgefordert werden soll.

§. 9.

Alle fremde und ausheimifcheKaufleute aber, sie handeln en Gros
oder eu Detail, welcheaußerhalb den Jahr-Märkten in Unfern Städten
ihre Maaren abzusetzen gedenken, sollen im Thor stille halten, um dem
Thor-Schreiber durch Vorzeigung des Fracht-Zettels Nachricht ihrer La-
dung zu geben, die ankommende,zu verkaufende, oder abzuladendeMaa-
reu anzeigen, darauf einen Paßir-Zettel nehmen, und die verkauftenMaa-
ren Edictmäßig versteuren: Diejenigen aber, die nur bloß durchpaßiren,
il're Coffres und bey sichhabende Paquets versiegeln lassen, wiedrigen-
falls aber die Confiscirung der verkauften Maaren gewärtigen. Gleich
denn die Thor-Schreiber hierauf fleißige Achtung zn geben, und die ein-
paßirende Kaufiente zu warnen, hiedurch alles Ernstes und bey Verlust
ihres Dienstes, angewiesen werden.
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§. 10.
Die einmahl versteurete Waaren, so aus einer Unsrer Städte in

die andere versandt werden, paßiren, mittelst eines Paßir - Zettuls, frey
aus und ein.

§. 11.

Von denjenigen Waaren aber, so die in Unfern Land- Städten
wohnende Kauf-Leute, zu ihrem Verkehr aus Uusrer ResidenzStadt Ro-stock ankaufen, werden von einem Rthlr. 6. Pf. als eine Nachsteuermittelst Producirung eines RostockschenPaßir-Zettels erleget.

§. 12.

An den Orten, wo mit Holz gehandelt wird, oder bey der Stadt,welchedie Holz-Flössererst berühren, müssendie Einnehmer, wann ihnenvorhero von den Holz-Flösserneine richtigeSpecification wird eingeliefert
seyn, solches selbst in Augenscheinnehmen, alles ordentlich specificiren,
und nach dem Ankauf, welchensie durch Producirung ihrer Contracte zuverificiren haben, mit 1 ßl. von jedem Reichsthaler versteuren lassen.Da aber bey der Visitation die Specification mit der Angabe der Holz-Händler, nicht einstimmig, sondern ein mehres befunden würde, ist derUeberrest zu confisciren.

§. 13.
Die Bau-Materialien bleiben den Neuanbauenden und ihre Häuserreparirenden srey, auch soll von allen demjenigen, was Künstler undHandwerker zum Betrieb ihrer Profeßionen, oder andere Einwohner zuihrer eigenen Bedürftniß aus fremden Landen und Städte» an Waarenkommenlassen, keine Steuer erleget werden. Würde aber jemand anandere davon etwas zum Nachtheil des einheimische»Verkehrs überlassen;

So soll er als ein Defraudant angesehen, und neben der Consiscation
des überlassenen,wilkührlichund nach der Schärfe dafür gestrafet werden.

§. 14.
Von allen und jeden in den Städten wohnendenKünstlern, Hand-werkern und andern Verkehr treibenden, auch Tagelöhnern, sollen die

Einnehmer mittelst Aßistenzund BescheinigungeineS jeden Orts Obrigkeit,
e>"egenaue Designation aufnehmen, und solche ihren Rechnungen, nachVerftießuug eines Quartals, beyfügen, mithin die Edictmäßige Stcur,
yuartaliter richtig beytreiben und berechnen. Es werden aber von dieser
Steuer die Bäcker »vd Schlächter ausgenommen, als welcheschon sonsten
von ihrem Gewerbe steureu.

§. 15.
Diejenigen Handwerker und Tagelöhner aber, welche persona;miserabiles sind, und solche durch ObrigkeitlicheAttestata bescheinigen,sollen mit der Quartal-Stenr, entweder ganz oder znm Theil übersehe»,und die von ih»e» beygebrachteAttestat» von den Einnehmern, derenRechnungen beygefügetwerden.
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§. 16.

Gleicher Gestalt denn auch die, von den HinterbliebenenWittwen

der verstorbenen Künstler und Handwerker, bey Fortsetzung der, von

ihren Ehe-Männern getriebenen Profeßion, zu erlegende Quartal-Steuer,

der Gestalt moderiret werden soll, daß nach Proportion der, von ihnen

zu haltenden Gesellen, und der darnach eingerichtetenSteuer, ihnen in

der Zahl ein Gesell, zum Betrieb der Nahrung, nachgelassenwerde.

Müller - E y d.
C"
^ch N. N. schwerezu GOtt dem Allerhöchsten,daß ich, meine Frau,

Kinder, Knecht, Junge oder Magd, weder für mich felbsten, noch für

einen, was Standes oder Conditio» er sey, allhier auf meiner Mühle

einiges Korn annehmen, noch aufgiessenlassen will, bevor mir der gebüh-

rende Steur-Zettnl und das Korn in den verordneten gestempeltenSäcken

eingeliefert, auch denen von aussen einkommendenMühlen Gästen ihr

Korn nicht eher aufladen oder wegzutragen »erstatten, bis der Paßir-

Zettul vorhanden, und sie zum Ausführen bereit, auch keinen Unterschleif

im geringstemvornehmen, noch darin willigen oder schweigen. Da mir

auch ein UnterschleifS-Verdacht auf einen oder andern sollte vorkommen,

so will solchenbey dem Steur-Juspector und Einnehmer aufrichtig anzei-

gen, mich als einen gewissenhaftenChristen in allem diesen also betragen,

so daß ich vor Gott und meinem gnädigsten Fürsten und Herrn allezeit

dieserhalben mit reinem und gutem Gewissenbestehenkönne, so wahr mir

GOtt helfe durch JEsum CHristum,

Sign. ©

Ä)ir Christian Ludewig von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklen«

bürg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu

Schwerin, der Laude Rostockund Stargard Herr ?c.

Thun kund und bekennenhiemit: Daß Wir Uns, bey Errichtung

des, mit Unsrer getreuen Ritter- und Landschaft,am heutigenTage, voll-

zogenen Haupt - Vergleichs, auch der nachfolgendenExecutions- Ordnung

im Contributions - Wesen und was dem anhängig, folgender Gestalt ver»

glichenhaben.

1) Die Landes- Executores sollen die Restanten

(I)
von der jährlichen ordentlichenLandes - Contribution zum Antbeil

der Ritterschaft, der Closter-Güter, und der Oerter Unsers Rostocksche»

Districks, auch diejenigen Städtischen Dörfer und Oeconomie- Güter und

Priester-Bauren, die ehemahls zur Ritterschaft gehöret, die aus die Hufen

gelegte jährlicheNecessaria mit eingeschlossen,nach Maaßgabe des ersten

Articuls deS zwischenUns und Unsrer Ritter- und Landschaftgetroffenen

Vergleichs:
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Ferner
(»)

die Restanten von den verkündigten und bewilligtenReichs-Crayß-
und Prinzeßinnen - Äteuren, die Unsere Cammer-Güter so wohl, als die
Ritterschaft und Städte, Jnnhalts des zweyten Articuls bemeldeten Ver¬
gleichs zu tragen schuldigsind: Nicht weniger

(HI)
die Restanten von der Ritter- und Landschaftlicheninsgemein,

oder der von einem jede» Stand insbesondere, oder vom ganzen Lande
auf Land- und Couvvcätions- Tagen, oder auf Deputations - Conventen,
besage des eilften Articuls mehrgedachteuVergleichs, beliebten Anlagen,
nach den jedesmahligen Contributions-Edicten und Beliebungen, execntive
betreiben.

2) Diese Landes - Executores, deren an der Zahl drey seyn
sollen, nämlich einer im Mecklenburgischen,einer im Wendischen, und
einer im Stargardischen Crayse, werden von dem Engern-AußschußUnsrer
Ritter- und Landschaft,gegen genügsameBürgschafts- Leistung, angenom-
wen, und bey verspürter Nachläßigleit und Untreue, oder sonst nöthig
befundenen Umständen nach, wieder beurlaubet.

3) Nach geschehenerBenennung werden Uns von dem Engern-
Ausschußdie erwählte LandeS-Executores, unterthänigst präsentiret, und
wird zugleichum Verordnung eines vomwisssrll zu deren Beeidigung,
gebeten.

4) Die Beeidigung der Landes-Exevntnriim geschichtin Unserin
und der Ritter- und LandschaftNahmen, ans dem Rathhause zu Rostock,
in Gegenwart Unsers jedesmahl dazu verordneten Comniissarii, und der
AnwesendenMitglieder des Engeru-Ausschusses, nach dem sub Sign. *
hieneben gefügten Formular.

5) Dem zu Folge sollen sich die Landes-Execiitore^, nicht nur
überhaupt eines ehrbaren und nüchternen Wandels befleißigen, sondern
auch iu ihrem Amte sich ehrlich, treu und fteißig beweisen, den Aufträgen
und Jnstrucktioncn des Engern - AusschussesschuldigeFolge leisten, auch
gegen diejenigen, bey welchen sie Amtshalber die Execntion verrichten
wüssen, bescheiden, in Worten und Werken erzeigen, die Erecutions-
Verwarnungen in Person verrichten, sich an ihrer Besoldung, und den
hlenächstausdrücklichbestimmetenGebühren, begnügen lassen, und darüber
nicht das geringste fordern oder nehmen, kein Geld, so in den Land-Ka-
sieii gehöret, empfangen, oder, wenn sie es zu empfangen genöthiget seyn
würden, solchesso fort in den Land-Kasten abliefern, und endlich so wohl
von der verrichteten Erecution, als auch währender Erecutiou, so oft
einige irgeud bedenklicheUmständedabey vorfallen, an den Engern - Aus-
schußAnzeige erstatten, und fernere Instructiones erwarten.

6) Mit der Execution selbst, soll es folgender Gestalt gehalten
werden:

Nachdem der Engere-Außschuß,auf eingesandte beglaubte Specifi-
«tttiones der Restanten, von Uns oder von Unseren Landes - Gerichten
ei» Mtuidatum de exequendo an die Landes - Exeeutnres (welches un-
weigerlichertheilet werden soll) ausgewürcket hat, werden sie mit den
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etwa nöthigen Instructionen, wie sie sichbey der Execution zu betragen
haben, vom Engern - Ausschußversehen. So bald die Executores, nach
vorgängiger 14tägigen persönlichenVerwarnung, an dem Ort, wo die
Execution zu verrichten ist, gelangen, und keine Quitung über entrichtete
Contribution und Anlagen, wenn gleich auf Abrechnung etwas bezahlet,
seyn mögte, vorgezeigetwerden kann, sollen sie so fort mit der Execution
auf den Nachstand, Einwendens ungeachtet, verfahren, und sich davon
keine Inliibitior.es und Suspensiones, welche ohne dem nicht ertheilet
werden sollen, abhalten lassen, also und der Gestalt, daß sie entweder
daselbstzur Execution, bis auf weitere Ordre vom Engern-Ausfchnß,ver-
bleiben, oder daß sie so viele Mobilia nehmen, woraus das restirende
bezahlet werder kann, oder, wo diese nicht vorhanden, sie entweder das
Vieh oder Korn, so viel von nöthen, anschreiben,mit Verwarnung: daß,
da innerhalb 4 Wochen, von Zeit der Designation, die völligeBezahlung
nicht beschaffetseyn würde, sie alsdenn das angeschriebeneauf offenem
Markt, in der nächst belegenen Stadt, verkaufen würden. Gestalt sie
auch solcheswürklichauf allen Säumungs - Fall, nach verflossener Frist,
zu thun hiemit befehliget seyn sollen.

7) Gleichwieaber nicht nur den Landes-Executoribus auf den
unverhoften Fall einiger, von den zu exequireudenEingesessenenverspür-
ter Wiedersetzlichkeit,nvthiger Schutz angedeyhen, sondern auch bey con-
tinnirender Saumseeligkeit in Bezahlung des Schuldigen, die Execution
je zuweilen verstärketwerden muß; So sollen auch auf Ansuchen des
Engern - Ausschussesdie behufigeBefehle von Uns an die Chefs Unserer
Militz, zn Hergebung der erforderlichenMannschaft, ergehen, und diese
den Executoribus, auf ihr Anmelden bey den Chefs, so fort mitgegeben
werden.

8) Einem zur Execution commandirten Unter-Officier, sollen tag-
lich, wenn kein Essen und Trinken gereichetwird, nicht mehr als Sechs-
zehn Schilling, und einem jeden Gemeinen auf solchenFall nicht mehr
als Acht Schilling, bey freyer Kost und Bier aber, jenem nur AchtSchil-
ling, und diesem Vier Schilling, gegeben werden.

9) Es stehet übrigens zu eines jeden EingesessenenGefallen,
welches von beyden er erwählen will.

10) Die Salaria der Landes>Executorum werden ohne Unfern
Special-Beytrag von den jährlichengemeinschaftlichenNecessarien-Geldern
genommen, in der Maasse, wie sichder Engere-Ausschnßdarüber mit den
erwählten vergleichenwird.

11) Ausserdemwird den Landes- Executoribus für jeden Tag,
den sie von dem Ort ihres Aufenthalts, biß an den Ort, woselbstdie
Verwarnung oder die Execution zu verrichtenist, hin- und wieder zurück
reisen, nebst freyer Kost sür sich und seinen Knecht, auch Futter für die
Pferde, Sechszehu Schilling: ohne dieselbe aber Vierzig Schilling, und
für jeden Tag, da sie an dem Ort znr Execution sind, nebst freyer Kost
und Futter, so daß, wann das Futter in natura gereichetwird, auf ei»
Pferd ein Viertel Haber RostockerMaaß, und Acht Pfund Heu, nebst
Hächselund Streu zu rechnen, ä Tag Sechszehn Schilling: ohne freye

Kostund Futter aber. VierzigSchilling von demjenigen entrichtet werden,
der die Execution wieder sichveranlassethat.
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12) Für eine Verwarnung, oder wenn auch die Restanten IN-
zwischen, entweder kurz vor ihrer Abreise, oder, da sie schonauf dem
Wege sind, mithin keine Nachricht von der Berichtigung der Restanten
erhalten können, bezahletsind, und solcheBezahlung gleichwohldurchQui-
tung vom Land-Kastensofort bescheinigetwird, so bekommensie dennoch
die oben für die Reise-Täge determinirte Gebühren.

Wir befehlen demnachUnfern gesammten Collejriis und Landes-
Eingesessenen,sichnach dieser verglichenenErecutions- Ordnung allenthal-
ben zu richten, und dagegen weder Selbst zu handeln, noch jemand, wer
er se», einige Entgegenlebuiig derselben zugestatten oder nachzusehen.
Urkundlich Unsers Handzeichens und Jnnsiegels. Gegeben in Uusrer
Residenz Stadt Rostockden 18ten April 1755.

Christian Ludewig.
Herzog zu Mecklenburg.

(L. S.)

Sign. *

Eyd der £anbe6=Execiitorum.

ry
Och, N. N. gelobe und schwere: Demnach im Nahmen des Durchlauch-
tigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian Ludewig, Herzogen zu
Mecklenburg,Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Grafen
zu Schwerin, der Lande Rostockund Stargard Herrn, und der Mecklen-
burgischenRitter- und Landschaft,ich zu Eintreibung der Contributionen,
Stenren, und bewilligten Anlagen von den Säumigen, verordnet und
bestellet bin; Daß ich nicht nur überhaupt mich eines nüchternen und
ehrbaren Wandels befleißigen, besonders auch bei) den anbefohlenenEre-
cutionen mich ehrlich, treu, und bescheidenverhalten, keines Menschen
Freund- oder Feindschaftansehen, mich mit Gaben oder Geschenkennicht
bestechenlassen, alle Aufträge und Instractiones bestenFleißes gehorsam¬lich befolgen, mich an meiner Besoldung und den bestimmtenGebührenbegnügen lassen, und darüber nicht das geringste fordern oder nehmen,
kein Geld, so in den Land- oder sreywilligenKasten gehöret, annehmen,
oder, wo ich es anzunehmengenöthiget feyn würde, solches so fort anden Land- oder freywilligenKasten, abliefern, und in Summa, wie eseinem redlichenDiener und Executori eignet und wohl anstehet, handelnund verfahren wolle. So wahr mir Gott helfe, durch Jesum
Christ» m.
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Die Beilage Nro. VIII. Die Union der MecklenburgischenLand-
stände vom 1. August 1521; findet sich
oben psx. 1 — 3 bereits abgedruckt, und

Die Beilage Nro. IX. endlichbildet das:

Edict wegender Holzfällungauf Lehn-und Allodial-

Gütern, vom 24. Februar 1755,
folgenden Inhaltes:

ir Christian Ludewig, Herzog zu Mecklenburg,u. s. w. Geben

hiemit gesammtenUnseren Landsassen,Vasallen und Unterthanen in Gna-

den zu vernehmen, was Gestalt Wir zeitbero wahrgenommen, daß, ohn-

geachtet so vielfältiger, von Unseren in Gott ruhenden Vorfahren an der

Negierung, ergangenen Landes - FürstlichenEdicten und Verboten, und

insonderheit dem, im Jahre 1702. auf öffentlichemLand-Tag zu Malchin

mit Ritter- und Landschaftverabredeten, auch darauf unterm löten Februar

1703. gehörig publicirten Patent entgegen, das ohnangezeigteund unbe-

willigte Holz- Fällen in den adelichenGütern, dahin überhand nehmen

wollen, daß mit der Zeit, zum unwiederbringlichen Schaden Unserer

Lande, der größeste Mangel au harter Holzung entstehen muß.

Wann Wir nun, Kraft Laudes-Fürstlichenhohen Rechts, und aus

Landes - väterlicher Vorsorge, zu Abkehrung des, Unseren Landen, auS

fernerem uneingestelltemFortgang des ungemessenenHolz-Fällens, bevor--

haltenden unersetzlichenAbgangs und Verlust» au nothdürstigem harten

Holz, nicht Anstand nehmen können, die hiehevorigenLandes - Fürstlichen

Edicte und Verordnungen gegen daS ungemäßigte Holz-V/rwüsten, zn er¬

neuern und zn wiederholen; So wollen und verordnen Wir hiemit gnä»

dl'ast und ernstlich,daß, in GleichförmigkeitbesagterEdicte vom IG. Junii

1702. nnd 16. Februar 1703. alle Allodial-Jnnhabere und Vasallen Un-

serer Lande, wenn sie, außer dem benötkigten Bau- und Brenn - Holz,

eine Quantität harten Holzes umhauen, oder znm Verkauf fällen wollen,

Uns davon den Rechten und altem Herkommen nach, vorherige Anzeige

thun sollen, und zwar so viel die Allodial- Güter betrist, nur zu dem

Ende, damit nach untersuchtenUmständen, u»d befundener Entbehrlichkeit

der Quantität-Holzes, Unsere Verordnung au Unfern Ober-Jägermeister,

zur ordentlichenAnweisung ergehen könne.

Was aber die Lehn-Güter anlanget, so sollen Unsere Vasallen,

wie es sichden Lehn- Rechten und dem Herkommennach von selbst ver-

stehet, nicht nur eine jegliche, außer der vorgedachtenNothdnrft vorha¬

bende Holzfällung gebührend anzeigen, sondern auch Unfern schriftlichen

Consens, und Unsre gleichmäßigeVerordnung zn Anweisungdes Holzes,

nach vorgängiger Untersuchung, aus Unsrer Lehn-Cammer zu erheben,

schuldigseyn.
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Gleichwie sichnun vorbernhrtermaßen die respective Anzeigeund

Consens-i,?uchungnur von einer zn fällendenQuantität Holzes, von selbst
verstehet; Also ist hingegen einem jeden Guts - Besitzer einzelne Bänme,
Zur Nothdurft und zum Besten seines Guts, wirtblicherArt nach, auch
ohne Anzeige und Consens-Suchung zu fällen, unbenommen.

Gestalt Wir in solcherMaaße, hiemit und Kraft dieses, die von
Unfers, in Gott ruhenden Herrn Bruders und Vorfahren an der Regie-
rung, Herzogen Friedrich Wilhelms zu MecklenburgLbden, unterm
16. Junii 1702. und 16. Februar 1703. ergangene Edicte und respective
Deklaration, nicht weniger Unsrer Laude Polizey- Ordnung, wiederholet,
erneuert und erkläret, mithin mänm'glichendie genane Nachlebnng, so lieb
einem jeden ist, die darin auf das unangezeigteund unbewilligte Holz-
Fällen und Verwüsten vestgesetzteStrafe zu vermeiden, befohlen haben
wollen.

Urkundlichunter Unsrer eigenhändigenUnterschriftund anfgedruck-
tem Fürstlichem Jniifiegel. Gegeben in Unsrer Erbunterthänigen und
Residenz-Stadt Rostock, den 24. Februar 1750.e)

Christian Ludewig,

Herzogzn Mecklenburg.

(L. S.)

*) Außer den eben gegebenen Beilagen zu diesem allgemeinsten und inhaltsvollesten der
Mecklenburg-Schwerinischen Landesgesetze, finden sich noch eine Menge von Special--
Verordnungen zu den einzelnen Paragraphen des Erbvergleiches, die nicht hier, son-
dern an einer mehr enisprechenden Stelle der Sammlung ihren Platz erhallen sollen.

Au bemerken wird hier noch seyn, daß der Erbvergleich eine kaiserliche Consirisia-
tion >1->1- Wien den 14. May 1756 empfing, daß derselbe auch für Mecklenburg-Stre-
litz landesgesetzliche Gültigkeit erhielt 6, <1. Neu-StreliS den II. July und 3«, Sep¬
tember 1755, und den 27, Februar 116(1. — Die Wollziehung der Mecklenburg-
Strelitzifchen Landstände fand den 2Z. November 1755 zu Malchin Statt.

Eine Ausgabe dieses Gesetzes ohne Durckort und Jahreszahl, aber mit Noten
versehen — vom Landdrost von der Lühe? — ist unterm 14. December 115(1
durch eine besondere Verordnung- und zwar bey fiskalischer Strafe, verboten.
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KaiserCarl'sIV.LehnbriefeandieHerzoge
AlbrechtundJohann *)

de anriis 1348 et 1377 respective.

In Nomine Sanctcc & individute Trinitatis feliciter, Amen}

Uarolus IV. divina favente dementia Romanorum Imperator Sem¬

per Augustus, et Booinite Rex, ad perpetuam Rei memoriam. Inter
gloriosas Reipnbiicae ciiras Iinperatorioe Majestatis animus ad ea
gratiosius roboranda fäTorabili meditatione dirigitur, per quae illu-
strium sxibditorum Imperii Status et lionoris, procuratur utilitas, et
augustalis potentioe salus copiosius dilatatnr. Sane constitutus in
Majestatis nostrae potentia illustris ALBERTUS, Dux Magnopolen-

sis, Princeps Consanguineus noster fidelis, dilectus, ad imperialem

meutern curavit reducere, quod olim, dum adliue Regiae Roman:

dignitas officio fungebamur, ipsum et illustrem JOIIAINNEM, Fra-

trem ejus, ac heeredes ipsorum in nostros et Imperii Sacri Prinei-

pes, Duces Magnopolenses creaverimus, et ipsos in perpetuum illu-
etraveriinus, et solemniter investiverimus, juxta morem Principum

Sacri Imperii, Libertate, Jure, honore, feudis, Titulis, et etiam dig-

nitate, prout in privilegio subscripto lucidius contiuetur, cujus tenor

per omiiia sequitur in haec verba:

JWarolus, Dei gratis, Romanorum Rex Semper Augustus, Boemiaa

Rex; Ad perpetuam rei memoriam; Augustalis Potentiaj Monarcliia,
cujus ex omnipotentis Dei mirifica bonitate, quamvis insufficientibus
jneritis regimini prajsidernus, adbuc nostrum a»im»m solicitudine
quotidiana fatigat, ut circa ea, qua Sacro sancti Romani Imperii

decus, dignitatem et gloriam feücibus incrementis amplificant, inde-
fessis laboribus et assiduitate contiuua meditemur, quod quidein

tum credimus efficaciter impleri, cum illustrium Principiuin, a qui-

*) Nicht blos wegen seines geschichtlichen Werthes, sondern auch UM die rechtliche Be-

deutung der ehemaligen, oft erwähnten, kaiserlichen Confirmationen zu erhellen, ist

dem vorstehenden Lehnbriefe der Platz in dieser Gesetzsammlung gegeben. der ihm,

nach dem staatsrechtlichen Inhalte der beiden zunächstfolgenden Gesetze, besonders an-

gemessen erschien. — Manche ältere Lheilungsrezesse, Erbverträge und Testamente

dagegen, finden hier deshalb ein« Aufnahme nicht, «eil sie entweder überhaupt keinem

Bestand nahmen, oder aber, nur den bestimmten Fall erfassend, keine allgemeine,

auch noch für die Zukunft als Gesetze geltende, Bestimmungen enthalten. Aus dem

ebengenannten Gründen, dann aber, weil der Abgang der Güstrcwschen Linie des

regierenden Hauses, mit den dadurch späterhin veränderten Verhältnissen, ihnen ihre

Bedeutung für den Zweck dieser Sammlung vollends nahm, sind hier z. B. die Testa-

mente der Herzöge Johann Albrecht J. (läTi), Adolph Friedrich l (1651)

die Auseinandersetzungen, Erb - Vergleiche und Vereinigungen von Iii»!», 1611, 161''

1621 u. a. m. nicht aufgenommen.
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bus pacis libertas progreditur, fluit gratia, justitia roboratur et
statuni et numerum feliciter adaugeinus. Sane, nobilium ALBERTI
et JOHANNIS, Fratrum de Megapoli fidelium nostrorum merita,
probitatis et praeclarae devotionis insignia, quibus ipsi et felicis me-
mori® progenitores eorum, Nos et Sacrum Romanum Imperium
sunt diguis lionoribus venerati, clarae nostrae mentis intuitu limpi-
dius intuentes, nec non propter specialem dilectionis affectum ac
intime suppiicationis instantiam illustris Rudolphi, l)ucis Saxonias,
Sacri Romani Imperii Archimareschalci, Avunculi et Principis nostri
Clarissimi, de ipsius aliorum, tam Principium Electorum, quam cae-
terorum Principuni, ac etiam nobilium Vasallorum Imperii consilio,
verbo, voluntate et expresso consensu, praedictos Albertum et Jo-
hannem, Fratrcs de Megapoli, nostros et Imperii Fideles, haeredes
ipsorum illustravimus et illustramus, et Ii0die, in Dei nomine, in
veros Principe« et Duces Magnopolenses ereximus et decoravimus
erigimus perpetuo, de plenitudine Regia; potestatis, volentes ex-
pressö, quod supradicti Albertus et Johannes ac haeredes ipsorum,
Duces Magnopolenses, ex nunc, ut antea omni dignitate, nobilitate
jure, potentia, libertate, honore et consuetudine, quibus alii Sacri
Romani Imperii Principe» et nominatim Duces jure vel gratia freti
suut, gaudere debeant et potiri. Et, q\üa illustris Rudolplius, Dux
Saxoniae supradictus, Avunculus et Princeps noster dilectus, suo,
haeredum et successorum suorum nomine atque vice, animo deli-
berato et de bona voluntate Nobis et ad manus nostras ornnia Jura,
sibi et praedictis haeredibus et successoribus suis, in terris prEedic-
torum illustrium Alberti et Johannis, Ducum Magnopolensium, titulo
pheudi, aut alia quavis ratione, competentia, voluntarie resignavit,
et supradictos illustres Albertum et Johannem, Duces Magnopolen¬
ses, nostros et Romani Imperii Principes, haeredes et successores
ipsorum, libertavit, liberosque dimisit de omni respectu, quem titulo
pheudi, vel alia conditione, ad ipsum, haeredes et successores suos
habere debeant, vel quomodo übet habere tenebantur, ipsosque ad
Sacrum Imperium remisit et ostendit, de bona ac libera voluntate,
ipsique praedicti illustres Albertus et Johannes, Duces Magnopo¬
lenses, Nobis sinceris affectibus liumiliter supplicaruut, quod ipsis,
de Bonitate Regia, eadem pheuda et alia pheuda, quae ab Imperio
Jure tenuerunt et tenent, conferre, et ipsorum Dominium in prin-
eipatum et Ducatum sublimare et erigere gratiosius dignaremur.
Quamobrem supra dictis illustribus Alberto et Johanni, Ducibus
Magnopolensibus, haeredibus et successoribus eorum, qui hoc ä
sacro Romano Imperio in pheudum suseipefe tenebuntur, Domi¬
nium Magnopolense, subscriptas quoque Civitates et castra Wismar,
Gothebus, Grevensmoel, Buckow cum Buga, et quidquid in Eick¬
hoff habere noscuntur, Sternberg, Eldeneburg cum Tliura, Wesen¬
burg cum Löza, Barth et Darmgard cum omnibus suis pertinentiis,
Gnoyen et quiequid ibidem in pheudum ab imperio tenent, cum
omnibus Terris, districtibus, metis seu gradibus, sylvis, rubetis,
Jnontibus, vallibus, planis, pratis, aquis, paseuis, piscinis, raolendi-
liis, Theloniis, Judaeis, monetis, judieiis, venationum inhibitionis,
quac vulgo Wildpenner nominantur, et poenis inde sequentibus, de
consuetudine vel de Jure, pheudis, pheudalibus, Vasallis, vasalla-
giis, Baronibus, inilitibus, Cüentibus, Judicibus, Scultetis, Civibus,

Vollst. Mecklenb. Gefttzsamml. Bd.I. 23
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Rusticis, Ndbilibtrs et plebejis pauperibns et divitibus, cum Omnibus
Dominiis, Iibertatibus, juribus, honoribus, dignitatibus, et consuetu-
dinibus suis, in verum Principatum et Ducatum erexiraus, decoravi-
inus, erigimus et decoramus ac etiam insignimus de plenitudine Re-
gias Potestatis, ipsis, haeredibus et successorilnis ipsorum, Ducibus
Magnopolensibus, Principatum hujtismodi, cum omnibus honoribus,
nobilitatibus, gratüs, juribus et immunitatibus, quemadmodum Duca-
tus seu Principatus ab illustribus sacro sancti Romani Imperii Prin-
cipibus possidentur, seu teneri et possideri hactenus consueverunt,
de bonitate Regia daraus, conferimus et donamus, decernentes, quod
supradicti illustres Albertus et Johannes, haeredes et successores
ipsorum, Duces Magnopolenses nominari et appellari debeant, et
vehi'ti coEteri Sacri Romani Imperii Duces et Principes, teneri et
honorari, et üWqwe ab omnibus reputari, omnique Jure, honore et
dignitate, quibus alii Duces et Principes sacrosancti Romani Impe¬
rii fret'i sunt, in dandis seu recipieiidis juribus, in conferendis vel
suscipiendis pheudis, et in omnibus, quae ad sacri Bomani Imperii
Duces et Principes jure spectare noscuntur, uti frui debeant libere
et gaudere. Verum, quia supradicti illustres Albertus et Jollannes,
Duces Magnopolenses, nostri et sacri Imperii Principes, Nobis, ve-
lut Romanorum Regi et vero Domino suo, fidelitatis, obedientiae
et subjectionis debitae juramenta corporaliter praestiterunt, quodque
in Principatu ac Ducatu suo pacem et Jnstitiam omnibus et singu-
lis procurare velint et debeant efficaciter et fideliter juxta posse,
decrevimus, quod toto tempore successivo supra dicti Principes et
Duces, haeredes ac successores illorum, Principatum, Ducatum et
castera pheuda ipsormn, ä Nobis nec non serenissimis Imperatori-
bns seu Regibus Romanorum, successoribus Nostris, et ab ipso Im-
perio Romano, quoties opportunum fuerit, adhibitis solennitatibus
consuetis et debitis suscipere teneantur, Nobisque ac iisdem succes¬
soribus nostris, in casibus praemissis, velut alii sacri Romani Impe¬
rii Principes et Duces praestare et facere corporaliter fidelitatis,
homagii, obedientiae et subjectionis debitae Juramenta. Praeterea si
ä celebris memoriae Romanorum Imperatoribus seu Regibus, prae-
decessoribus nostris, quicquam irrationabilis, injusti vel in consueti,
supra ante dictos Principes nostros, Principatum, Dominia seu Ter¬
ms ipsorum indultum, donatum seu conscriptum foret personis qui-
buscunque;. hoc tanquam Juri contrarium, de Regise potestatis ple¬
nitudine abrogamus, destruimns, et penitfis abolemus; volentes,
quod ex hujusmodi indultu nullius valoris seu firmitatis, supra die-
tis illustribus ALBERTO et JOHANNI Ducibus Magnopolensibus,
haeredibus et successoribus ipsorum in perpetuum in Principatu,
Ducatn, Terris, Vasallis, hominibus, juribus, honoribus, dignitatibus,
et Iibertatibus ipsorum, nulhim generari debeat praejudicium. In
cujus rei Testimonium praesentes fieri et Nostrae Majestatis sigillo
jussimus coinmuniri, venerabilibiis et illustribus Gerlaco, sancUe
Moguiitinensis Ecclesiae Archi-Episcopo, sacri Imperii per Germa-
uiam Ärchi-Cancellario, Rudolphe, Duce Saxonia?, Avunculo nostro
praedicto, Ernesto, Arehi-Episeopo Pragensi, Ulrico, Curiensi Epi-
copo, nec non Barnim, Stettinensi Slavorum et Pomeraniae, Fried e-
rico de Deck, Uladislao, Teschinensi, Ducibus et Principibus nos¬
tris; nec »on spectabilibns, Rudolph« de Ochsensteiii, Cratoue de
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Achenloe, Ulrico de Helfenstein, Comitibus, ac Nobilibus, Wilhelmo
de Landstein, Simone de Lichtenberg, Waltero de Gereliscike, Jo-
doco de Rosenberg, Henrico et Ülrico Fratribiis de nova domo,
Burchardo de Erlbach, Bnrchardo, Monacho de Basilea, Baronibus
et quamplurimis aliis, tarn Sacri Imperii quam patrimonialis Regni
nostri Boemiae Principibus, et Vasallis, testibus ad praemissa. Actum
et datum in Castro nostro Pragensi, Anno Domini M CCC XLVIII.
Indictione prima, Octavo Idus Julii, Regnorum nostrorum Romaiii
Anno tertio, Boiimiae secundo.

Et ego Nicolaus Olomnicensis, Aulae Regiae Cancellarhis, vice
et nomine Reverendi in Christo Patris, Domini Gerlaci, Mo-
guntinensis Archi-Episcopi, Sacri Imperii per Germaniam.
Archi-Cancellarii, recognovi per Dominium Cancellarium Jo¬
hannes Noviforensis.

Veriira, qnia praedictus Consanguineus et Princcps noster, Dux
Magnopolensis Nobis cum instantia suplicavit, quatenüs illustratio-
nem, creationem, exemptionem et libertatiönem supra dictas, quibus
ipsuin et JOIIANNEM Fratrem ejus, rtec 11011haeredes et succes-
sores eorum legitimos, in principe« et Dxices Magnopolensis crea-
vimus, ereximus, insignivimus, exemimus et libertavimus, ad instar
allioruin illustrium nostrorum et Imperii Sacri Principum, jure, iio-
liore, libertate, feudis, Titulo et etiam dignitate innovare, ratificare,
approbare et confirmare, auctoritate Caesarea, gratiosius dignaremur.
Nos igitur non solum Carnalitatis affectu, quo dictos Principes No¬
bis ideiititas sanguinis et natura conjunxit, verum etiam nobilitate
Originis poscente, praesertim cum hacc, et latitudo Dominii amplaque
Terrarum

'spatia,
vetustis traiisactis tempöribus, eorum ditioni sub-

jecta, nec non probat® fidelitatis siiiceritas, qua Nos et Sacr. Rom.
Imperium Iionorare non cessant, digne requirat, animo deliberato,
liou per errorem, vel improvide, sed matüre tarn Ecclesiasticorum
quam secularium Principum, Comitum et Nobilium nostrorum et
Imperii S. Fidelium communicato consilio, de certa nostra scientia,
Ulustrationem, Creationem, infeudationem solennem et investituram,
exemptionem, decorationem et libertatiönem praedictas in omnibus
et singulis suis Cerenioniis, Punctis, Articulis et Clausulis, prout
de verbo ad verbum süperiüs expressata, et sicut ofim per Nos
facta sunt, approbavimus, ratifieavimus, innovavimus, et roboravimus
et confirmavimus; Adprobamus, ratificamus, innovamus, roboramus
et Iinperatoriac potestatis plenitudine präesentis scripti patrocinio
confirmamus5 insuper ad Sac. Rom. Imperium gloriosius honoraiidiim,
Ducatusque Magnopolensis ditionem et Limites latius dilatandum,
ad dictorum consan^uineorum nostrorum Ducum Magnopolelis. sup-
plicem rogatum, de Imperaforiae Majestatis plenitucline, Dominum
Stargardiae, quod iidem Duces a Nobis et Imperio S'. teimerunt
bacteilus et tenent in feuduin, eidem tiueatui univimus et unimus
perpetuo per präsentes, ac idem Dominium Stargard et etiam uni-
versas et singulas Terra'», Civitates, Castra et Dominiä eorum sü¬
periüs expressata et qiiaecunquc alia, quiMsvis etiam nominentur
Vocabulis, quas et quae ä Nobis et Sac. Rom. Imperio tenuernnt
et tenent in feudum cum omnibus et singulis Juribus, proventibus

23*
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et pertinentiis suis, ncc non pleno dominio ac mero et mixto im-
perio in verum Principatum et Ducatum Magnopolens. ereximus,
creavimus, insignivimus et decoravimus, erigimus, creamus, insigni-

mus, et etiam praesentibus decoramus, ä Nobis, S. Rom. Imperio
et successoribus Nostris, Roman. Iinperatoribus et Regibus, in ve¬

rum illustre Fendilin, ac solidum et indivisum perpetuo, Principatum

et Ducatum Magnopolense per eos, haeredes et successorcs eorum,
legitimus Duces Magr.opolenses, quoties opportunum fuerit, cum debi-
tis solennitatibus et ceremoniis solidis suscipiendum, ac etiam cum
debitis Titulis, honoribus, Juribus, Privilegiis, Libertatibns, exeinpt:-

onibus et immunitatibus tenendum et perenniter possidendum, quem-
admodum insignes Principatus et Ducatus Imperii per Illustres

SS. Imperii Principes et Duces ä Nobis et Eodem Imperio haben-

tur, tenentur et etiam possidentur, decernentes et hoc Imperiali
perpetuo valituro sancientes et statuentes Edicto, quod praedicti
Consanguinei nostri Albertus et Johannes Fratres, nec non haere¬

des et successores eorum legitim! Duces Magnopol. Sacr. Rom. Im¬
perii Principes tarn coram Nobis et Imperio S. quam alibi locorum,
ubique in oinnibus et singulis actibus legitimis, publicis et privatis
nominentur, dicantur, reputentur et habeantur, quodque omni et
qualibet dignitate, potestate, immunitate, exemptione, übertäte, ho-
nore et consuetudine gaudere, Irin et potiri debeant continue, per-
petuisque temporibus, quibus caeteri Sacr. Rom. Imperii Principes

et Duces illustres tarn de consuetudine, quam de jure freti sunt
hactemts, et quömodo übet potiuntur, supplentes nihilominus, aud-
ctoritate Caesarea oranem defectum, si quis ratione Solemnitatis

omissae, defectu verborum seu sententiarum, vel alias quomodo

übet in praemissis repertus fuerit aut inventus. Nulü ergo omuino
hominum üceat hanc noslrae Imperialis Majestatis paginam infrin-

gere, vel ei quo>is ausu teinerario contra ire; sub poena mille mar»

carum auri purissimi, quam quemlibet contra facientem toties quo¬

ties per eum contra factum fuerit, eo ipso ineurrisse decernimus et
volumus medietatem ejusdem Imperiaüs aerarii sive fisci, residuam
vero partem dictorum nostrorum consanguineorum, heredum succes-
üorum suorum Ductim Magnopolensium appücari.

(Signum serenissimi Principis ac Domini, Domini Karoli IV.
Rom. Imperat. invictissimi, et gloriosiss. Boemiae Regis.)

Testes hujus rei sunt venerabiüs Lampertus, Argentin. Ec-

cles. Episcopus, illustris Primislaus, Dux Teschinensis, et Nobiles,

Petrus de Wartenberg, Imperiaüs Curiae Nostrae Magister, Benes-

sus de Wartenberg, dictus de Wessele, Johannes et Wenceslaus

Fratres de Wartenberg, Wilhelmus de Hajenburg, Ilenricus Berca

de Deiba, Friedericus de Hackenburg, Potka de Kasdowitz, Mei¬

necke de Schorffeten, Potha de Durgau, Johannes de Kothebus,

Richardus de Dame, Henricus dictus Reusse de Planen, Otto de

Witten, Otto Schenke de Schenkendorff, Johannes de Schreibens¬

dorff, et alii quam plurimi nostri Imperii Sacri et Coronae Regni

Boemiae Nobilis et lideles. Sub Imperiaüs Majestatis Nosti-ae Si-

gillo. Datum Fürstenberg, Anno Domini M CCC LXXVII. Indict.

XI. X. Calend. Juüj, Regnorum nostrorum 27. Imperii verö. 19.
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HamburgerVergleichvom8.Marz1701.*)
Nahmen deß Dreieinigen GOttes, und zu deßen alleinigen Ehren

sey hiemit kund und zu wißen, alß durch den in Anno 169Z. erfolgten
Hochsehligen Todesfall deß Weyland Durchl. Fürsten und Herrn, Herrn
Gustav Adolphs, Hertzogen zu Mecklenburg :c. Nach GOttes deß
Allmächtigen unerforschlichen disposition, die Fürstl. Güstrowsche Linie
erloschen, und darauff die »uocession in solches Fürstenthumb von dem
Durchl. Firsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, Regierenden
Hertzogen zu Mecklenburg-Schwerin, als Primogenito Primogeniti deß
Fürstl. Mecklenb. Schwerinschen Hauses, ex capite juris Primogenitur»
& LineaJis successionis (: nach disposition des vom Hertzogen JOHANNE
ALBERTO I. hinterlaffenen Testaments:) behaubtet, hingegen von Dero
Hochsehligen Herrn Vaters jüngerem Bruder, dem auch Durchl. Fürsten
und Herrn, Herrn Adolph Friedrich, Hertzogen zu Mecklenburg-
Strelitz, die Succession juxta praerogativam Gradus sustiniret werden
wollen, und die zwischen beyden theilen dieserwegen erwachsene schwere
Differenzen sich dermaßen erweitert, daß darüber in Anno 1697. daß
Fürstenthumb Güstrow in deß Nieder-Sächsischen Creyß - Directorii Ad¬
ministration qerathen, dannenhero die Römische Käyserl. Majestät auß
hochstpreißlicher Reichs - Väterlicher Vorsorge, und den Ruhestand in
diesem Nieder-Sächsischen Crayße und dem Reich zuerhalten, und mehrerm
Unheil vorzukommen bewogen worden, Dero Allerhöchstes Käyserl. Ambt
iu interponiren, und zu gut- und Friedlicher Composition sothaner
successions-Differentzen, Dero Commissiones auff Jhro Königl. Maje-
stät zu Dännemarck, als Hertzogen zu Holstein, so dann des Herrn
Bischoffen zu Lübeck, ingleichen Beyder Herren Hertzogen zu Braun-
schweig - Lüneburg - AZolffenbüttel Durchl. Durchl. wie auch Dero Käyser-
lichen Abgesandten Herrn Graffen von Egkh- und Hungersbach :c.
Allergnädigst zuerkennen und zu verordnen; So haben darauff Hocher-
wehnte Herren Commissarii Jhro Käyserliche Majestät zu schuldigsten
Ehren, und zu Erhaltung Friede und Ruhe nicht ermangelt, sich der
Sachen würcklichanzunehmen, und zwischendenen Hohen Partheyen,
respectivt5 durch Ihre dazu gevollmächtige Subdelegirte, in der Stadt
Hamburg, bey vielfältigen darüber angestellten Diaeten mühesambe Unter¬
handlung versuchet, und endlich mittelst Göttlicher hülffe, die Differenzen
folgender Gcstaldt in Güte gehoben:

t.

ERstlich wird Herrn Hertzogen Friedrich Wilhelms Durchl.
daß ganze Fürstenthumb Güstrow, mit allen darzu gehörigen Stücken
(nur allein die Herrschafft Stargard davon anß genommen) sambt Sitz

') Dieser Vergleich erhielt <1 d Wien den 26. März 1701 die kaiserlich- Bestätigung.
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und Stimmen auff Reichs- und Creyß-Tagen, und im übrigen cum omni

jure Principum Imperii, wie es dabevor von denen Herren Hertzogen

Eüstrowscher Linie besessen, regiret und genossen worden, als Primoge-

liito Primogeniti, und Seiner Durch!, künfftigen Lehens - Descendenten

gclaßen, und Dero Behueff von Herrn Hertzog Adolph Friedrichs

Durchl. Ihrem ex capitf; gradualis successionis formirten Anspruch

deständig renunciiret, Deroselben und Dero Fürstl. Postsritat aber,
«jxliiieti linea priinogeniali der ledige Anfall allerdings vorbehalten, und

wie hiebey wohl erwogen worden, welcher gestaldt die 8ueve««i»i> nach
dem Primogemtur-Necht, daß principalostc mittel fei;, die Alten Fürstl.

Häuser bey unzertheilten kräfften, ftarcker macht, hoher Estime, und in

einem solchem Stande zu erhalten, daß dieselbe zu deß gemeinen Vater-

landes Schutz und Rettung wieder alle gefährlich- und verderbliche zu-
fälle mit desto mehrerem Nachdruck concurriren, und so wol in- alß auß-
serhalb Reichs sich in Consideration halten können; Alß ist auch hiemit

verabredet und verglichen, daß hiusühro nicht allein daß gantze Hertzog-
thumb Mecklenburg mit allen inoorporirten Landen, (außer waß bey
diesem Vergleich an deß Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl.
und Dero Descendenten abgetreten und gelaßen worden) bey Herrn
Hertzog Friedrich Wilhelms Durchl. allein bleiben, und nach Dero
in GOttes Händen stehenden Absterben, auff Ihren künfftigen ältisten
männiglichen Leibes - Lehns Erbe», und dessen ferner» Descendenten,

oder falß dieselbe nicht sein würden, auff den Lecundo-genitum Lineas
Prirnogenialis, Printzen Carl Leopolds zu Mecklenburg Durchl. und
Dero Niedersteigende Linie, und da auch dieselbe ermangeln solte, alß-
dann auff den Tertio-genitum Lineae Priraogenialis, Printzen Chri¬
stian Ludwigs zu Mecklenburg Durchl. und Dero Descendeten, nach

dem Primogenitur Recht, wie daßelbe in Testament» Ducis JOHAN¬
NIS ALBERTI Primi im Jahr 1573. fundiret und bestätiget, auch vom

Käyser MAXIMILIANO Secundo confirmiret worden, allermassen beyde
xaeisoircnde Hohe Theile sich numero solcher gestalt Dero Fürstl. gefamb<
tem Hause zum Besten darüber mit einander vereiniget, ordine «ueees-
sivo, und wie es bey der Lineal succession üblich ist, verfallen, und
solcher gestalt inperpetuum, so lange die jetzige Prirnogenial-Linie flo-
riren wird, von Erben zu Erben verstammen, sondern auch, daß, wan
nach GOttes schickung, entweder die jetzige Linea Primogenialis, oder
des Herrn Hertzogen Adolph Friederichs Durchl. Fürstl. Leibes-Lehns
descendentz verloschen und gantzlich abgehen, und die gantze in denen
Fürstenthümbern Schwerin, Güstrow, Herrschafft Stargard und denen
seculari-irten Bischoff - Thümbern Schwerin und Ratzeburg bestehende
Massa deß Hertzogthums Mecklenburg völlig zusammen fallen solte, so
dann solchvermählen eon«olidirtes gantzeöCorpus auff den von ein oder
ander Linie alßdann überlebenden Primogenitur und deßen Descenden-
ten allein verstammen, Ritter- und Landschafft auch solchenfäls nur den
jedesmaligen Primogenitum allein vor ihren Regierenden Herrn und

Laudes-Fürsten zu erkennen, und selbsten in einem unzertheilten Corpore

zu bleiben verbunden sein, und solchergestalt daß Jus Primogenitur»«
& linealis successio fo wohl in der jetzigen von Weyland Herrn Her-
tz.og Friedrich zu Mecklenburg herstammenden Linie, als auch bey
Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. Fürstl. Descendenz »«
ewigen Zeiten unverrückht od-erviret werden soll.
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2.
VOrs Ander wird krafft diesesVergleichs von Herrn Her-

tzvgen Friedrich Wilhelms Durchl. an Herrn Hertzog Adolph
Friedrichs Durchl. und Dero Männliche Lehns-Erben und Descen-
denten, daß FürstentbumbRatzeburg srey von Schulden, wie dasselbe
pei' Instrumeutum Paci« Westphalicae an daß Hauß Mecklenburg
kommen,in seiner völligenConsistence cum voto & sessione in Corai-
tiis Jmperii & Circuli, & cum omni jure Principum, allermaßensolch
Fürstentbumbbiß herzu von dem Fürstl. MecklenburgischenHause Schwe-
riu in quantitate & qualitate regieret, besessen,und genossenworden,
Erblichcecliret, übergebenund abgetreten,dabenebenauchdie Herrschafft
Stargard, und Dero gantzerVistrict in seinen Grantzen und Scheidun-
gen mit allem darin befindlichenAdel, Städten und Aemptern, nemblich
die AembtcrStargard, Brode, Strelitz, Wantzke,Feldberg, Fürstenberg
und Wesenberg,nebenst der l^ommentiirey ^iemerov, und der krafft
diesesnochdarbey gefügten,mit keinenvon zeit deß WestphalischenFrie-
den-Schlußes gemachten schuldenbeschwertenCommenthurey Mirow,
wie solchebeedeOoivmenthureyen, gleichmäßigdem Fürstl.Hause Meck-
lenburg, krafftvorerwehntenWestphalischenFrieden-Schlußes zu geeignet
worden, auch die Städte Neü-Brandenburg,Friedland, Woldeck,Strelitz,
Stargard, Fürstenbergund Wesenberg, es seind alle diese Stücke srey,
oder mit hypotequen beschweret, cum omni jure Principum Iinperii,
wieselbigeHerrschaffti» Qualität« & quantitate von denenvormahligen
Herren Hertzogenzu Güstrow alß ein acces<orium solchenFürstenthunibS
regiret, po^eäirvt und genossenworden, Erblich (: jedochmit res.erva-
tion deß ledige»Anfalß:) gelaßen. Und nachdeu>

3.
DRittenS hiebeyPacisciret und verglichen,daß Herrn Hertzog

Adolph Friedrichs Durchl. eine Jährliche Freye Fürstl. Cammer-
lntrado von Vierzig Tausend NeichsthalerConstituiret werden soll.
So ist Dero behuffder Ertrag obbenannterbeyder, so wol Ratzeburgl.
alß Stargardl. Landes- Vistrioten und aller darin begriffenenStücken,
mit Beyderseitigengutem willen überhaubt, (zumahleneine gahr genaue
Untersuchungzu viel zeit und weitläufftigkeiterfordern wollen> auff ein
und DreitzigTausendReichsthalergesetzt und sind zu erfüllungvorer-
wehnterViertzigTausendNeichsthaler, auß dem Böitzenburger- Zoll, es
betrage solcher wenig oder viel. Jährlich Neun Tausend Reichsthaler
jure Dominiiperpetui znedjeben,Erblichgeeignetuud abgetretenworden;
Zu dem Ende dann im NahmenHochgedachtenHerrn HertzogenAdolph
Friedrichs Durchl. und Dero Leibes-Lehus--Erbender jedesmalige
Zoll-Einnehmersothane Neun TausendReichsthaler, Jährlich in Dreyen
Terminen, benandlich: 1. Vier Woche» nach Ostern Drey Tausend
Neichsthaler,2. Vier WochennachJohannis Drey TausendNeichsthaler,
und 3. Vier WochennachMichaelis Drey Tausend Neichsthaler, alles
in Speciebus Ihrer Durchl. Fürstl. Cammer außzuzahlensichvermittelst
würckliche»Eydes verpflichte»solle.

4.

VJertens versprechenbeede Hoch-Fürstl. Theile einer dem
andern, die einem Jeden krafft diesesVergleichs zu gefallene Stücke,
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wie rechtens, gegenmänniglichesansprnchreciproquement zu gewehxen,
und deßhalben,in- und ausserhalbRechtens zu assistiren und zu vertre¬
ten, auchselbstennichts von dem was ein jeder besitzet,außerhalbdem
Fürstl. gesambtenHause zu alienireii, oder in FrembdeHände kommen
zu laßen.

Z.

Fünfftens sollen zuVerhütungder excommiinionezubesorgenden
Streitigkeiten, des Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. zwar
den erlangten Stargardschen vi.trlot privalive regieren, und solcher
Massen darin die jura territorii & superioritatis so wol in Eccle.äasti-

cis alß Foliticis, wie die Nahmen haben, nichts davon außgeschlossen,
besondersexerciren, mithin auch die in dem District vorhandeneMeck¬
lenburgischeAdelicheund andere Vasallen alß Dominus feudi directus
belehnen. Es wollen jedoch

6.

SEchstens HochgedachtenHerrn HertzogAdolph Friedrichs
Dnrchl. in Dero StargardischcmDistrict die in dem gantzemHerzog-
thumb MecklenburgeingeführteKirchen-Ordnung,in allen Stücken unge-
ändert observiren auch darin eine gemeinsambeFoliov^-Ordnung exerci-
ren und beobachtenlaßen; Und sollenim übrigen so wol die im Ratze-
burgl. alß Stargardschen District und demselbenzu gelegterCoramen-
thurey Mirow EingesesseneUnterthanen, bey ihren biß daher habenden
Freyen (!ommercieu in denenMecklenburg!.Landen ungehindertgelassen,
auch so wol Ihr Durchl. eigene alß Dero Fürstl. Räthe, Güter und
Sachen, dieselbemögen zu Lande, oder zu Wasser auß dem Ratzeburgl.
nach dem Stargardischen,oder von daraus dorthin gebrachtwerden, auff
Vorzeigung beglaubter Pässe jederzeit Zoll - srey und ungehindert passiret
werden. Jmgleichenden jenigen, welcheaus demFürstenthumbGüstrow
so woll ins Ratzeburgl.alß Stargardl. und vice versa, innerhalbJahr
und Tag zu transmigriren beliebentragen solten, solchesohne sonstge-
wohnlichedccimatäon srey sicher und ungehindert vergönnet seyn soll.
Und gleichwie

7.

SJebendes, bey Anweisungdes FürstenthumbsRatzebnrg,das
darzu gehörigeArchivum Herrn HertzogAdolph Friedrichs Durchl.
außznantworten, also sollen Seiner Durchl. auch nichtwenigerauß dem
GüstrowschenArchivo, und sonsten,alle undjede die HerrschafftStargard,
und die Commentliurey Mirow concernirende Documenta, zu Dero
Eigenem gewahrsambextradirt werden. Und dieweil

8.

AChtens, die in solchemDistrict befindlicheLand- Stände mit
dem gantzenCorpore der Mecklenburg!.Ritter- und Landschafftin einer
alten unzertrenlichenl.1n!o»stehen,Ihre Stimmen auff allgemeinenLand-
tagen, und der Vor-Rechte zn Land-Räthen, Hoff-GerichtS Assessoren
und Administratoren einiger Klostererwehletjit werden, mit zu genie-
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ficn haben, solcheJura, wie auch alle andere derselbenPrivilegia sambt
und sonders denenselbenkrafftdieses billig conserviret bleibenmüßen,
so soll es mit denen erfordertenGemeinsahmenLandtags- Handlungen
dergestaltengehaltenwerden, daß, wann erheischenderNotdurfft nach ein
Landtag oder ander GemeinsamerConvent anzustellen, und dabey ein
oder andere Collecte an Reichs- Crayß- Fräulein- oder andere Steüren,
auch sonstenetwas in Propositione zu bringen, die Notwendigkeitersor-
dern mögte,so dann Herrn HertzogFriedrich Wilhelms Durchl. (als
unter Dero Regierung kundbarlichder größesteTheil der Mecklenburg!.
Ritter- und Landschafftsichbefindet) die Convocation insgemeinzu ver¬
anstaltenhaben, jedoch,so viel in specie denStargardl. Adel und Städte
betrifft, darüber an HerrnHertzogAdolph Friedrichs Durchl. geschrie-
ben, und von denen in Propositione zu bringenden puncten part ge¬
geben werdensoll, damit der Terminus denen Stargardscheneingesesse¬
nen Land-Ständen, ümb dem herkommennach bey den Landtägenoder
andern GemeinsamenConventen zu erscheinen,zeitig intimirt werden
könne,da dann auch Jhro Durchl. srey bleibet, rationv Dero Stargardl.
Districts jemand der Ihrigen solchemLandtage,wie auch andernGemein-
samen Konventen mit beywohnen,und selbigenDistricts Notturfft ob-
serviren zu laßen.

9.
NEundtens, die auff solchenLandtägen oder andern Gemein-

samen Conventen, von Ritter- und LandschafftbewilligteSteüren und
Coilecten, werden so woll auß dem FürstenthnmbGüstrow, als auß dem
Stargardl. District in den GemeinenLand-Kasteneingebracht,es haben
aber Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. die im gemeldten
Dero vistriet gesessene,und etwa säumig befundenezu richtigerEin-
liefferungIhrer Quoten, nötigen falls durchwürcklicheExecution beson¬
ders anzuhalten,und wie dieReichs- Crayß- und PrineessinnenSteüren
an Ihre gehörigeOrthe, so wol wegen des FürstenthumsGüstrow, alß
wegen deß StargardschenDistricts außgezahletwerden müßen, also soll
von allen ander» bewilligtenGeldern, und wie es sonstenwird verglichen
und dcterminirt werden, jedesmahldie StargardscheQuota Herrn Her¬
tzog Adolph Friedrichs Durchl. abgefolgetwerden, und zu eigener
sreyendisposition verbleiben. Ferner ist

10.

ZEhentens, wegendes Hoff- und Landt-Gerichts,wie auchdes
Consistorii beliebet und verglichen,daß zwar solcheJudicia regulariter
in Herrn Hertzog Friedrich Wilhelms Durchl. und Dero künfftigen
SuccesBorennahmengehalten, in denen Sachen aber, so entwedergegen
Stargardscheeingesesseneklagbahrgemachet,oder auß solchemDistrict per
»ppeiiationem dahin devolviret, die Citationes, Mandata und Urtheile
in HeederHerren Nahmenabgefasset,und dahin die jedesmahligeMem-
bra Judicii bey ihrer reception verpflichtetwerdensollen,wobey dann
auch Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. srey stehen soll, für
ticheinen besonderenAssessoren! zum Hoff-Gerichtzu verordnen,und
dahin zu schicken,auch dem Consistorio durch Ihren StargardschenSu¬
perintendenten mit beywohnenzu laßen, welchedann, so offt als bey
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mehrerwehntenJudiciis StargardscheProcessen und Sachen vorkommen
werden, (wovondenenselbenjedeßmahlzeitigenvtiev gegebenwerdensoll)
sichdabey einfinden, der Sachen Erörterung mit vornehmen,und darin
Ihr freyes votum führen mögen, die erforderteExecutiones aber aller
und jeder gegen die Stargardschen Eingesesseneergangenen,und Rechts-
kräfftiggewordenenUrtheile und Mandatorum haben Jhro Durchlaucht
Privative vollstreckenzu laßen. Und alß

11.

EJlfstens, Herrn HertzogFriedrich Wilhelms Durchl. an
Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. zu aptirung eines oder
andern Fürstl. Schlosses zu einer Residenjj, einen Zuschußvon acht
Tausend Reichs thaler zu thun, und innerhalbden negstenvier Wo-
che»nachVollziehungdiesesRecessus außzahlenzu laßen, dann auchdie
Bewohnung des Fürstl. Hauses zu Güstrow, Jhro Durchl. der Frau
Wittwen und denen UnverheyrahtetenPrineessinne», zeit Ihres LebenS
zu laßen sicherklähret und anheißig gemacht,so wird solch versprechen
krafftdieses bestermassenconßrmiret und bestätiget. Und dieweil

12.
ZWölfstens, 8slns Patriss und der Wohlstand deS Hauses

lind der Lande Mecklenburgallerseits ultimus scopus seyn und bleiben
muß; So will ei» jedes Hochfürstl.Theil seine Consilia und actione»
allemahlauff diesem heilsamenZweck richten, und so woll bey Reichs«
und Krayß-Tägen, als bey anderen Conventen keine haubtsächlichdis-
crepirende Vota und Sentunents führen, nochfortfieltin einigenStük-
ken dem gemeinsamenluterresse und oberwehntemHaubt-Zweckcoil-
traire oder ungemäßenemesures nehme»laßen.

13.

DReyzehentens, als 'auch am 7ten December verwichenen
Jahrs, von dem Hochlöbl.Nieder-Sächsischen-Crayß-Itirectoriodie Ver-
sicherunggegebenworden, daß so bald dieserVergleichvon beedenHoch-
Fürstl. Partheien vollnzogen,die CrayßMilice so gleich aus dem Gü-
strowschenabgesühret,und des Herrn Hertzog Friedrich Wilhelms
Durchl. die völlige Possession des FürstenthumbsGüstrow ruhig gelas-
sen werden solle,hingegenauchvon Jhro Durchl. versprochenworden,zu
gleicherzeit an Herrn Hertzog Adolph Friedrichs Durchl. nach Ein«
halt dieses Vergleichs, das FürstenthumbRatzeburg zu übergeben,und
dabenebenDerselbenden StargardschenDistrict nebenstder dabey geleg-
ten Commenthurey Mirow Erblichzu laßen, so ist beliebet,daß wegen
eines zu vor- erwehnterevacuatioa nochvor Ostern anzusetzendenTer¬
mini mit denen anwesenden(SräyjMMrectorial-Miuistrisunverzüglichab¬
rede genommen,uyd die Z.eit fest gcstelletwerde»solle.

14.

VJerzehentens, Was sonftenHerrn HertzogAdolph Fried-
richs Durchl. wegenanderer au Herrn HertzogFriedrich Wilhelms
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Durchl. korwirenden Praetensionen anfuhren laßen, solcheswird als zu
gegenwertigerKäyserl.Oomwission nicht gehörig, zu anderweitigemgut-
lichenVergleichoder Compromiss außgcsetzet,und ist danebenvon bee-
den Hohen-Theilenbeliebet,daß solchergestalt dieselbe Sache innerhalb
6. Monathcu ä dato, zur Nichtigkeitgebrachtwerden soll.

15.

FUnfszehentens, Es ist auch fest gestellet und von beeden
Hohen-Theilenfür sichund Ihre Successores an der Regierung festiglich
zagesagetund versprochenworden, daß alles und jedes, so occasione
dieses erledigtenFürstenthumbsund Landen von dem erstenAnfangher,
von dem Nieder-SächsischenCräyß-Direetorio, dessenMinistris, Befehls¬
habern und Bedienten veranstaltetund vorgenommen,folglichdurch die
angeordneteAdministration von der Interims-Regierung verfüget und
bewerckstelliget,insonderheitaber und i» specie was in Justitz- Ambts-
UitbLandes-Sachen, so woll in IZovIesisstieis als Politicis, Civilibus
oder MiJitaribus, nicht weniger,was bey dem Cammcr-weefenund deßcn
Administration, denen Finances, Peiisions-93erpachtungcn,und also tu
allem dem, so zeit wehrender solcher Interims-Regierung und biß zur
evacuation und raumung deß Landes, worzu vermöge einer besondern
Acte der Terminus beliebetworden,vorgangenund respectivt: erkandt,
decretiret, verfüget und verordnet worden,allenthalbenin gehörigenund
ungeändertemStande und vigor gelassen,und zumahlenauchkeinein
rem Judicatam erwachseneUrtheil rescindiret, nochjemand wieder sol-
chesalles, von wem und durchwen es auch seyn und geschehenmöchte,
betrübet, gekräncketoder verfolget,ferner auch die Processe, so zeit weh¬
render Interims-Regierung angefangen,nicht aufgehoben, sondernin ih¬
rem Stande gelassenund fortgesetzt, nicht weniger auch alles dasjenige,
was von Ritter- und Landschafftauff der Interims-Regierung ergangene
Convocation, Verordnung oder sonsten geschehen,und gestaltenSache»
nach von Ihnen praestiret und beobachtetwerde» müßen, insonderheit
unangefochtengelassen,und auch dieserwegenNiemand, er sey wer er
wolle, auch unter waß Ursachenund praetext es immer seyn möge,we»
der in Corpore, nochen particulier besprochen,und zur Verantwortung
gezogenwerden soll, gestalt es dann auch wegen der eingefordertenCon-
tribution auß dem Landesolchermaßenseynverbleibenbehält, daß ratio»«
praeteriti, so wenig etwas alß ein Residuum, nochauchsonstensub
«juovisalio titulo & praetextu deswegendas geringstevom Lande,oder
jemandabsonderlich,nicht nach-gefordert,noch auch solchesRitter- und
Landschaftzum praejudiz oder consequenz ausgebeutet,oder auchwegen
der von denen Land-Ständen anff die von des Herrn HertzogenFried-
rich Wilhelms Dnrchl. ergangenenCitation, sonderlichin Ansehungder
dagegengeschehenenharten Inhibitorialien nicht erfolgten Comparition,
denenselbennichts beygemessen,oder jemahlen deßwegeneinigeAnsprache
gemacht,und in Summa überall keinem über obigem allen der geringste
Verdruß oder Beschwerde,noch sonsten etwas ungebührlicheszugefüget
»der geahndet, vielwenigerSie in Ihren Juribus und Privilegiis ge¬
kräncketund beeinträchtiget,insonderheitaber auff die jenigen Persohnen
»nd Bedienten, so von dem Cräyß-vireetorio zeit wehrenderJnterims-
RegierungimLandezu dienstenund gewissenAembternbestellet,odersonst
auff ein- oder andere weise gebrauchetworden, gleich wie Sie jemand
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anders alß dem Cräyß-vireotorio Ihres Ambts und Verrichtungenhalber
Antwort und Rechenschafftzu geben keines weges schuldig,also auch kei«
ner von diesenallen, wie auch von Land-Rähtenund Landes-veputirten
auff keineweise und wege, was von Ihnen Ambts-wegengeschehen,in
ungutemzu entgelten, noch im geringstengegen Sie es geahndet,res-
sentiret, oder auch deßwegen inskünfftigevon bedienungenim Lande
außgeschlossen,sondern vielmehr alles und jedes, waß auff ein- und an-
dere obgedachtemaße passiret und vorgangen, es -bestehe worin es
wolle, hiemit und krafft diesesper generalem & specialem amnestiarn
iurchgehendsgäntzlichauffgehoben,abgethan,und in ewigenvergeßgestel-
let seyn, insonderheitaber die Stadt Güstrow, nebenst allen und jeden
Ihren Einwohnern, was Standes und Wesens die seyn,gleichsalßmit
in solcheamnestie dergestalt eingeschloßen,daß auch daran keinemder
geringsteVerdrußoder Schade zugesüget,sondernauch Jhrentwegenalles
beständighingeleget,und abgethan bleibensoll; Wie dann nichtweniger
auch beederseitsonmpaeisvirendenHerrschastenNähte, Ministri, Bediente
und Angehörige,sie seyn wer sie wollen,unter solcheamnestie mit be¬
griffen,und sich ebenfalls alles dessen,was obgedacht,beständigzu er«
freuen haben sollen.

^Bstehendes alles geloben und versprechen beede Hohe
Theile vor sichund Ihre Erben, bey Fürstl. Ehren-Wortenund Glauben,
treulichzu halten und zu erfüllen, und ex nullo capite, weder selbsten
dawieder zu handeln, noch den Ihrigen solcheszu verstadten,auch wann
hinkünfftigwiedervermuthen,zwischenIhnen ein- oder andere differeu-
zen, es sey worin es wolle, sich eräugen selten, alßdan darüber sich
entweder gütlichzu vergleichen,oder da die Sache auff solcheweisenicht
zu heben seyn möchte, durch gewiße Arbitros, deren jeder Theil zwene
soll zu benennenhaben, selbigeuntersuchenund decidiren zu laßen, bey
sothaner entscheidungauch lediglichzu acquiescireit. Und wie die Rom.
Käyserl.Majestät durch Dero angeordneteKäyserl. Commission gegen¬
wertigen gütlichenVergleich zwischendenen Hoch-Fürstl.Partheyen ver-
mittelst mühesamberUnterhandlungaußfinden, einrichten und befördern
laßen, und dahero auff UnterthänigstesAnsuchendenselbenzweiffelsohne
mit Dero Käyserl. Confirmation zu befestigen,auch darüber mit Dero
AllerhöchstemKäyserl. Ambt Nachdrücklichzuhalten Allergnädigstgeneigt
seyn werden, alß haben im übrigen die Hoch-Fürstl.Paciscenten Ihnen
vorbehalten,befindendenumständennach, einige benachbahrteReichs-Für-
sten zu mit- übernehmungder Kuarautieleistung zu ersuchenund zu
vermögen.

£>U Uhrkund haben mehr Hoch gemeldte beyde Fürstliche
Theile, da dieselbe bev dem Schluß dieser gütlichenTractaten sichin
eigenen Hohen- Persohnen befinden, diesen von der daz» verordneten
Käyserl. Coimnission wollbedächtlichabgefastenund adjnuztirten Ver-
gleich,mit allem seinen Inhalt ex certa scientia, nachgründlicherund
reiffiicherÜberlegungaller Artivuln, und was bey einemjeden zu erwe-
gen gewesen,völligagreiret, selbigen alß ein vor sichund Ihren Nach-
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kommenerwehltes Recht angenommen, und solches mit Ihren Eigenhän-
digen Stibccriptionen und Fürst!. Siegeln bekräfstiget, So geschehenin
der Stadt Hamburg, den 8. Martij. Anno 1701.

Friedrich Wilhelm, Adolph Friedrich,
Herzog zu Mecklenburg. Herzog zu Mecklenb.

(L. S.) (L. S.)

Erläuterungs--Vergleich zum Hamburger
Vertrage ä. 6. den 14. July 1755,

nebst3 Beilagen.
und und zu wissen sey biemit: Als zwischendem Durchlauchtigsten

Fürsten und Herrn, Herrn Christian Ludewig, Herzogen zu Mecklen¬
burg, Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Grafen zu
Schwerin, der Lande Rostockund Stargard Herrn :c. an einem, und dem
auch DurchlauchtigstenFürsten und Herrn, Herrn Adolph Friederich,
Herzogen zu Mecklenburg,Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,
auch Grafen zu Schwerin, der Lande Rostockund Stargard Herrn :c.
«m andern Theil, aus Veranlassung der seit dem Hamburgischen Ver-
gleich vom Lten Martii 1701. in beyderseits HerzoglichenHäusern vor-
gefundenenbeyderseitigaber unangenehmgefallenen Streitigkeiten, bishie-
her mancherleyMißverständniß obgeschwebt,und dann von beyden Thei-len ein besonders Freund-Vetterliches Verlangen bezeuget worden, alle
Irrungen in Güte, jedoch gründlichzu heben und abzuthun, daß demnach
die zu solchem heilsamen Endzweckzwischenbeyden Höfen gepsiogenen
Handlungen, zu nachfolgendenwohlüberlegten und unwiederrustichenVer-trag gediehen: Nemlich

1.
Zum Ersten, ist und bleibt der Hamburgische Vergleich vom8ten Martii 1701. pure und «implieiter nach seinem Buchstab, ohneeinige Restrietion und Abänderung, außer in denenjenigenPuncten, welchedurchdiesen Erläuterungs-Vertrag anders verabredet und vestgesetzetsind,von beyden Seiten anerkannt und zum Grunde gelcget.

2.
Zum Andern, entsage« und renuneiren Jhro Herzogt. Durchl.

i» MecklenburgStrelitz für Sich und Ihre Nachkommenim Hause undan der Regierung, allen bisherigen Prätensionen auf eine Communionoder auf ein Condominium in Ansehung der Herzoglich-Mecklenburg-
Schwerin-und GüstrowischenLande und Regierung aufs BündigsteundVollkommenstezu ewigenZeiten.
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3.

Zum Dritten. Em gleiches thun auch hiemit und Kraft die-
ses Ihre Herzogt. Durchl. zu Mecklenburg-Schwerin und Güstrow in
Ansehungdes Stargardischen Crayses in der bündigsten Form, der Ge-
statt, daß dem HerzoglichenHause Strelitz nach Juuhalt des Hamburg'!-
scheuVergleichs Art. 2 und 5 die völlige Landes-Hoheit über den Star-
gardischenDistrict in ihrem ganzen Umfang, nichts ausbeschieden,noch«
mahls versichertseyn soll.

4.

Zum Vierten, werden der Ritter- und Landschaftaller dreyer

Crayse Jura Unionis nach Maaßgebung des nur besagten Hamburgischen

Vergleichs, uud des jüngsten Erb-Vertrags vom ILteu April a. c. noch-

mahls unabänderlichgelassenund versichert.
Gestalt Jhro Herzogt. Durchl. zu Strelitz sothauen Erb-Vertrag

pro praesens, ratione Dero Stargardischen Districts, pro futuro aber
auch als Agnatus und Successvr auf den, in Gottes Händen stehenden
Succeßioni-Fall, für verbindlicherkennen.

5.

Zum Fünften wird die Jhro Herzogl. Durchl. zu Strelitz, in

dem §. 8. des Hamburgischen Vergleichs vorbehaltene Beobachtung der

Nothdurft des Stargardischen Districts auf gemeinsamenConventen und
Land-Tägen nochmahlshiemit vestgesetzetund versichert.

6.

Zum Sechsten, bleibt die Veranstaltung der gemeinen Conven-

ten und Land-Täge Jhro Herzogt. Durchl. zu Schwerin und Güstrow

allein: Jedoch soll, so viel insonderheit die Stargardische Ritter- und
Landschaftbetrifft, an Jhro Herzogt. Durchl. zu Strelitz Vier Wochen
»nie Termin,,m geschrieben,Ihnen die nomine Serenissimi Sxierinensis
zu haltende Land-Tags-Proposition vollständig zur Nachricht commnniciret,
und von Deroselben darauf hinwiederumwenigstens8 Tage ante Termi-

num, die nomine Serenissimi Strelitzensis an Dero StargardischeRit-
ter- und Landschaftzu stellende Proposition vollständig nachrichtlichzuge-
sandt werden.

7.

Zum Siebenden geschichtdie Eröfnnng und Haltung der Pro-
Position auf gemeinen Conventen und Land-Tägen nomine Serenissimi

Suerinensis allein. Es ist aber der Herzogliche Strelitzifche Ministre
oder Abgeordneter dabey zugegen: und, wann die Proposition Herzoglich
Schwerin- und Güstrowischer Seiten geschehen,auch dem Schwerin- oder

GüstrowischenLand-Marschallschriftlichzugestellet ist; So übergiebt der
Herzoglich-StrelitzifcheCommissarius dem Stargardifchen Land-Marschall,
oder demjenigen, der dessen Stelle vertritt, die Herzoglich-Strelitzische
Proposition geschrieben, und deelariret mit ausdrücklichenWorten dieses

dabey: Daß hierinnen schriftlichJhro Herzogt. Durchl. zu Strelitz beson¬
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dere Proposition, ratione Dero Stargardischen Distn'cts an Dero Star-
gardischeRitter- und Landschaftenthalten fty.

8.

Zum Achten werden und wollen Jhro Durchl. der Herzog zu
Strelitz Deputationes von Ritter- und Landschaft an die Herzoglich-
Schwerin- und GüstrowischeLand-Räthe und Land- Marschälle nicht ge-sinnen, sondern solchevon Dero StargardischenDistnct begehren. Jedoch
sollen die von Ritter- und Landschaftaus den HerzogtkümernSchwerin
und Güstrow ihre Deputirte von Ritter- und LandschaftUnions - mäßig
dazu ordnen.

9.

Zum Neunten kann dieses auch ab Seiten der Land- Stände
des Stargardischen Crayses zu denenjenigeu Deputationen geschehen,
welcheJhro Durchl. der Herzog zu Schwerin und Güstrow von Ihrer
Ritter- und Landschaft begehren, oder imbegehrtvon Ritter- und Land-
schaftabgeschicketwerden.

10.
Zum Zehenden bleiben die Cnrialien, deren Sich Serenissi¬

mus Strelitzensis im Schreiben an gesammteRitter- nnd Landschaftbe-dienen, die bisherigen, nemlichintuitu der Schwerin- nnd Güstrowischen
Ritter- und Landschaft:Liebe besondere und Dieselben.

11.
Zum Eilsten wird die Insinuation solcher Schreiben allemahl

Stargardiensibus gethan. Es wird aber

12.
Zum Zwölften aus solchemHerzoglich-StrelitzischenSchreiben,

weder auf Hoheits- und Regierungs-Gemeinschaft, zwischenbeyden Her-ZoglichenHäusern, noch auf einige Subjection der Schwerin- oder
GüstrowischenRitter- uud Landschaft an Serenissimum Strelitzensem
gefolgert.

13.

Zum Dreyzehenden geschichtder Land-Tags-Schluß von des
Herzogs zu Schwerin und Güstrow Durchl. verordneten Commissariis
allein: Jedoch in Beyseyn des Herzoglich-Strelitzischenund mit Beobach.tung dessen, was oben bey der Land- Tags - Erösnung und Proposition

6. vestgesetzetworden.

14.

Zum Vierzehenden bleibt in Ansehungder Landes- Contribu-twn zn Legations- Garnison?- Fortifications - Kosten und Cammer-Zie-^rn einem jeden Landes-Herrn dasjenige, was in seinem Territorio auf-gebrachtwird, privative. Auch sollen die Prinzeßinnen-Steuren in beyden
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HerzoglichenHäusern, von beyderseitigenAemtern und Land-Ständen, es
geschehedie Ausstattung in welchemHause sie wolle, zusammengebracht,
und erleget werden.

16.

Zum Funfzehenden tragen Serenissimus Strelitzen«is immer
pro Rata der Herrschaft Stargard die Reichs- und Crayß - Prästanda,
auch Cammer-Zieler, dringen desfalls auf Dero Kosten von Reichs- und
Crayses- wegen einen besonder»Matriculair - Anschlagans, und indemni-
siren bis dahin Lereiussimum Luerinensem praevia I^i^uidatinne
vom Anfang des Jahrs 1753. an gerechnet, als dem Termino a quo,
und so fortan jährlich in prompter Bezahlung.

16.

Zum Sechszehenden bleiben in der Reichs-Belehnnngs-Sache,

so viel das Herzoglich- SchwerinischeHaus betrifft, die vormahligen und
letzten Lehn-Briefe die Norm und Form. In Ansehungdes Herzoglich-
Strelitzischen Hauses, werden anliegende beyde Formulä, als für stets
verglichen, hiemit angenommen. In beyder HerzoglichenHäuser Lehn-
Briefe aber, wird sowohl der HamburgischeVergleich vom Lten Martii
1701. als dieser FürstlicheErläuterungs-Vertrag pro basi geleget.

17.

Zum Siebenzehenden hat es, in Ansehungdes Hof-Gerichts
bey dem HamburgischenVergleichsein Verbleiben. Nur wollen Serenis¬
simus Suerinensis Sich, aus Ergebenheit und Freundschafftsür Sere¬
nissimus Strelitzensem des Gebrauchs Dero Nahmens und Siegels

in den Expeditionen, welche ins Stargardische gehen, hiemit begeben
haben.

Es behält aber dagegen bey den Decreturen und Signaturen

der Concepten, wie es darunter im Hof-Gericht Herkommens,sein unge-
ändertes Verbleiben.

18.

Zum Achtzehenden bleibt es auch des Consistoriihalber ben
dem HamburgischenVergleich. Es sollen diesemnachdie Doctrinalia und
Ceremonialia für das Consistorium zu Rostock nach wie vor gehören.
Indessen wollen Serenissimus Suerinensis, Serenissimo Strelitzensi»
Falls Sie ein besonders Consistorium zu bloßen Justitz- und Privat-Pro-
reß-Sachen etabliren wollen, darunter nichts in den Weg legen, noch ir-
gend der Appellation davon ans Hof-Gericht hinderlich seyn.

19.

Zum Neunzeh enden, bey etwa anzuordnenderVisitation des
Hof-Gerichts, ab Seiten Jhro Herzogl. Durchl. zu Schwerin und Gü¬
strow, schreibendieselbean Jhro Herzogl.Durchl. zu Strelitz, um ratione
Dero Stargardischen Distriets, der Hof - Gerichts - Visitation in causis
Stargardiensibus durch Ihren abzuordnenden Commissariummit beyzu-

wohnen.
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20.
Zum Zwanzigsten, bleibt Serenissimo Strelitzensi, nach die¬sem Erläuterungs-Vergleich frey, einen Land-Rath in Dero Stargardi«

schen Crayfe, nach dem Vorschlag des Herzogthums Güstrow und desStargardischen Districts zu wählen und zu bestellen, welchemSerenissi¬
mus Suerinensis alle Jura eines Mecklenburg-GüstrowischenLand:Raths,nach seiner Anciennete gönnen. Jedoch ist die gewöhnlicheFormul desLand-Raths-EydeS, welchender Electus aus dem Stargardischen an JhroHerzoglichenDurchl. zu Strelitz zu schwörenhat, das eventual-Juramen-
tnin an Jhro Herzogl. Durchl. zu Schwerin- und Güstrow auf die Fälleeinzuverleiben, und in Gegenwart eines Herzoglich-Schwenn-und Gü-strowischenCommiffarii dahin abzuleisten, wann er 1) der älteste Land-rath im Herzogthum Güstrow, oder 2) zufälliger Weise, auf Conventenund Land-Tägen der erste und dirigirende, oder endlich3) zum Engern-Ausschußerwählet werden würde. Die Beeidigung geschichtallemahl aufdem Land-Tage, oder zu Rostockim Engern Ausschuß.

21.
Zum Ein und zwanzigsten bleibt es wegen der Tutel® indem Herzogt. MecklenburgischenGesammt-Hanse pro futuro in Regulabey der Legitima Agnatonim: Jedoch soll Serenissimae Miroviensi, solange Sie leben, die Fürstliche Vormund- und Regentschaft, auf alle inGottes Händen stehendeFälle hiemit versichertseyn.

22.
Zum Zwey und zwanzigsten wird ein gleiches für daS Her»Zvglich-Schwerin-und Güstrowische Hauß in Ansehung der FürstlichenFrauen Gemahlinnen des Erb-Prinzen Friederichs und des Prinzen Lu-dewigs Durchl. Durchl. vestgesetzet. In welchendreyeNFällen der Fürst-liche Agnat einen Vormundschafts-Rath, so wie in Zukunft bey der Tu¬tel» Agnatica die Fürstlichen Frauen Mütter, einen solchenim Conseilzu haben, berechtiget seyn sollen. Die Vormundschaften sollen niemahlstruetuariaz, jedochauch nicht damnosac seyn.

I
25.

Zum Drey und zwanzigsten versichernJhro Herzogl. Durchl.zu Strelitz sür Sich und Ihre Nachkommen,daß es bey den Verträgenund Verzichten, welcheauf das TestaMentum Weyland Herzogs Adolph
Friedrichs vom 1. October 1654* und deßeu Dispositioues von Dero
Fürstlichen Nachkommen beyderley Geschlechts unterm 24. May 1669ergangen sind, und hiemit zum Ueberfluß in der besten Form wiederholet
seyn sollen, sein Verbleiben, mithin der etwanige Anspruchdes Herzogli»
chenHauseS Strelitz, intnitu dasiger FürstlichenPrinzeßinnen auch derenWahlfähigkeitzur Regentschaft des sogenannten Closter Rühn, jetzt und
iu ewigen Zeiten nicht Statt haben, sondern sothanes Amt Rühn zuSerenissimi Suerinensis und Dero Hauses alleinigen sreyen Dispositionheimgelaßenbleiben soll.

Vollst.Mecklenb.Gesctzsamml.Bd. l 24
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24.

Zum Vier und zwanzigsten wird von beyden Seiten reci-
proquement allen übrigen An- und Zufprüchen, wie die Nahmen haben
mögen, keinen ausgenommen, hiemit auf die feyerlichsteArt renunciiret.
und alle künftige freundschaftlicheCorrespondence, Harmonie und Com-
munication versprochen.

Urkundlich ist dieser Erläuterungs-Vertrag zu ewiger und von
allen Seiten unwiederruflicherVesthaltung und Nachlebung, nicht nur von
beyden Regierenden Herren eigenhändig unterschrieben und untersiegelt,
sondern es haben ihn auch des Erb-Prinzen Friederichs und des Prin-
zeit Ludwigs Durchl. Durchl. mit Ihren Subscriptionen und Siegeln auf
der einen, und der Verwittibten Frau Herzogin zuMirow Durchl. als von
KayserlicherMajestät bestätigten Vsrmünderin der nachbenannten Fürst-
licheu Prinzen und Princessinnen auf der andern Seite wohlbedächtlich
mit Ihrer Unterschrifftund Besiegelung vollenzogen.

So geschehenSchwerin und Strelitz, den 14. Julii Ao. 1755.

Christian Ludewig

H. z. M.
(1,

Friedrich

H. z. M.
(L. S.)

S.)

Lud ewig

H. z.M.
(I.. 5.)

Adolph Friedrich

H. z. M.
(I.. 8.)

Elisabetha Albertina

M. z. M. g. H. z. S.
für Uns und in Vormundschaft
UnsrerPrinzen nndPrinzeßinnen

Carl LudwigFriedrich
Ernst Gottlob Albrecht
Georg August
Christina Sophia Albertina
Soph a Charlotte

Lbd. Lbd. Lbd. Lbd. Lbd.
(Z^. 5.)

Beilage i»

P r o j e c t

Lehn - Briefes über Ratzeburg.

Ä>ir Franz von GotteS Gnaden, Erwählter Römischer Kayser, zu
allen Zeiten Mehrer des Reichs ic.

Bekennen öffentlichmit diesemBrief und thun kund allermännig-
lich: Und darümb mit wohlbedachtenRath und rechten Wissen, demselben
Adolph Friedrich Herzog zu Mecklenburg, und deßen Leibes-Lehens-
Erben, nebst der Herrschaft Stargard und dero ganzen District mit allen
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darin befindlichen Aemtern und Städten, wie selbige in obbenannten ab-
sonderlichen Lehn-Brief deutlich ausgedrücket worden, auch das Fürsten-
thum Ratzeburg, wie dasselbe per Instrument,im Pacis Westphalicaa
an das Hauß Mecklenburg gekommen, in seiner völligen Consistenz cum
Vutu & Sessione in Comitiis Imperii & Circuli & cum omni Jure
Principum, allermaßen solches Fürstenthum vormahls von dem Fürstl.
Mecklenburg. Hanse Schwerin in quantitate et qualitate regieret, be¬
setzen und genoßen,a»ch vermittelst des Kayserl. Lehn-Briefs vom Löten
Aug. 1693 ausgedrücket worden, nach allen und jeden darin benannten
Stücken, Regalien, Recht und Gerechtigkeiten, ohne alle Ausnahme, da»
neben mit dem in angezogenen Hamburgischen Receß von Ao. 1701.
§. 3. befindlichen Anhange:

Daß aus dem Boitzenburger Elb-Zoll, es betrage selbiger we-
nig oder viel, jährlich 9000 Rthlr. Jure Dominii perpetui der
Herzog Adolph Friedrich und alle von dem zeitigen Herzog,
Adolph Friedrich desccndirenden Herzoge zu Mecklenburg zu
erheben haben, und dieselben ihren Erben zugeeignet und abge,
treten werden, zu dem Ende in Nahmen Herzog Adolph Fried-
richs und Dero Leibes-Lehns-Erben oder Dero Bruders und des-
sen Descendenz der jedesmahlige Zoll-Einnehmer sothane 9000 Rthlr.
jährlich in dreyen Terminen, beuanntlich erstlich 4 Wochen nach
Ostern 3000 Rthlr. zweytens, Vier Wochen nach Johannis
3000 Rthlr. Drittens, Vier Wochen nach Michaelis 3000 Rthlr,
alles in Speciebus, der Fürstlichen Cammer zu Strelitz auszuzah-
len, sich vermittelst würcklichen Eydes verpflichten soll,

nebst der Commenthurey Nemerow und der Kraft dieses noch dabey ge-
fügten mit ^keinen, von Zeit des Westfälischen Frieden - Schliches
gemachten Schulden beschwerten Cvmmenthnrcy Mirow, wie solche
beyde Commenthureyen gleichmäßig dem Fürstl. Hause Mecklenburg
Kraft vorerwähnten Westfälischen Frieden - Schlußes zugeeignet wor-
den, zu Lehn, im übrigen aber an Herzog Christian Ludewigs
Landes - Portion in specie dem Fürstenthum Schwerin sonst Bützow
genannte, mit allen und jeden dazu gehörigen Rechten und Gerechtigkei-
ten, gar nichts ausgenommen, diefemnach auch in specie denen zu selbi¬
gem Fürstenthum gehörigen und in dem Osnabrückischen Friedens-Schlnß
Art. XII. ß. 4. in perpetuum bestätigten, und in denen Kayserl. Lehen-
Briefen vom 26. Aug. 1693. ausdrücklich mit bemerkten Elb-Zollen
sammt Sitz und Stimm auf Reichs- und Craiß-Tägen, und cum omni
Jure Principum Imperii nach mehrern Znnhalt des Über das Geistliche
verfaßten Schwerinischen Lehn-Briefes, zu rechten gesammten Händen gnä-
diglich gereichet und verliehen, und Ihnen darzu diese sonderliche Gnade
gethan, reichen und verleihen und thun Ihrer Lbdn, diese sonderbahre
Gnade von Römisch. Kayserl. Macht Vollkommenheit, wißenblich und
Kraft dieses Briefes also ob eine der in oberwehnten Hamburgischen
Vergleich constituirte Linie ohne daß in selbiger Männiglichc Lehns-Erben
übrig bleiben, verleschen sollte, daß alsdann der ausgehenden Linie in
Besitz habende Theil in Land und Leuten wie selbige in beyden Lehen-
Briefen ausgedrücket worden, also ohne alle Ausnahme und Unterscheid
an der überlebenden nach nunmehro in beyden Linien vestgesetzten
Primogenitur-Recht, und nach Maaßgebung des mehrgedachtrn Hambnrgi-
schen Vergleichs §. 1. kommen und fallen soll, als oft solches bey Uns»der Unfern Nachkommen am Reich zu Falle kommt, und derselbe beyder

24 *
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Linien Land und Leute, Herzog- und Fürstenthiim, Herrschast und Graf«

schaft sollen allezeit bey iimen und Ihren Lehns-Erben in ungeschiede«

nen Lehen bleiben, immaßen denn auch die von Weyl. Herzog Friedrich

Wilhelm und Adolph Friedrich Gevettern Herzogen zu Mecklenburg

Lbd. Lbd. vermöge deS durch ostgedachten Hamburgischen Vergleich vor-

genommene, und von höchst ermeldeten Römischen Kaysers Leopold» l.

confirmirte Erbtheilung Ihrer Lande Ihnen und Ihrer Lehens-Erben an

Ihren gestimmten Händen keinen Schaden bringen, sondern Dieselbe, Ihre

Herzog-Fürstenthümbe, Herrschaft, Grasschaft, Laude und Leute, beregter-

maßen von einem aus den andern kommen und fallen sollen, gleicherweise

als ob Sie von einander nicht gesetzet, noch getheilet gewesen wären,

ohne alles Gefährde.
Wir haben auch den obgenannten Herzog Adolph Friedrichen

zu Mecklenburg von sondern Unsern Kayserlichen Gnaden nicht allein«

mehr angezogen den 8ten Martii 1701. gemachten Theilungs-Receß und
'
Vertrag in allen seinen Puncten und Clausuln, sondern auch alle und

jede Hcrzog-Fürstenthum- Graf- und Herrschaften, Rechte, Handveste,

Gnade, Freyhcit, Briefe Privilegia, gute Gewohnheit und Herkommen, so

er nebst seinem Vetter Herzog Christian Ludwig von Weyl. Unsern Vor-

fahren, Römischen Kaysern, Königen, UnS und dem heyligen Reiche er-

worden und redlich hergebracht, und durch obgemeldeten Osnabrückischen

Friedens-Schluß pro locis Regin« et Regno Sueciae cessis erlangt

haben, gnädiglich erneuert, confirmiret und bestätiget. Erneuern, confir«

miren und bestätigen auch die hiemit von obberührter Unser Kayserl.

Macht und Vollkommenheit wißendlich in Kraft dieses Briefes, und mei-

nen, setzen und wollen, daß Er und seine Lehns-Erben nun hinführo bey

denen vorbestimmten Herzog-Fürstenthumb, Graf- und Herrschaften, Herr»

lichkeiten und Lehenschaften, auch bey denen Reichs- und Crayß-Seßionen

und Votis, Rechten, Handvesten, allen und jeden Freyheiten, Briefen,

Privilegien, guten Gewohnheiten und Herkommen auf obbefchriebene Arth

und Weise geruhiglich bleiben, und selbige als Regierender Herzog von

Mecklenburg, theils cke praesenti, theils auf begebenden Fall gebrauchen,

nutzen nnd genießen solle und möge, von allermänniglich unverhindert,

doch Uns und dem Heyl. Reiche an Unsern und sonst männiglich an sei«

nen Rechten unvergriffen, und unschädlich lc.

Beilage Z.

P r o j e c t

Lehn - Briefts über Stargard.

Ä)ir Fr an» von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Kayset/

t» allen Zeiten Mehrer des Reichs :c. !c.

Bekennen öffentlich mit diesem Brief, und thun kund allermännig-

It'ch, wie wohl Wir aus Kayferlicher Höhe und Würdigkeit darin der All-

mächtige, nach seiner Göttlichen Fürsehung Uns gesetzet hat, auch ange-

bohrner Güte und Mildigkeit allen und jeglichen Unsern und des Heili«

gen Reichs Unterthanen und Getreuen, Unsere Gnad und Gütigkeit zu

erzeigen bereit:



ErlckuterungZ- Vergleich:c. von 1755. 373

So ist doch Unser Kayftrliches Gemüthe billig mehr gewogen
diejenigen, die Unser und des heiligen Reichs Glieder sind, und Uns
die Bürde und Sorgfalt des heiligen Reichs mit tragen helffen, Uns
auch stete Liebe und Treue erwiesen, mit Unfern Käyserl. Gnaden zu
bedenken.

Nachdem Uns nun der Durchl. Hochgebohrne Adolph Friedrich,
Hertzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr:c. Unser
lieber Oheim und Fürst durch Sr. Lbd. Bothschaft und Bevollmächtigte
allerunterthänigst angerufen und gebeten, daß Wir Sr. Lbd. die Meck¬
lenburgische Lehen Herzogthümer, Fürstentümer, Lande Graf- und Herr-
schasten, so Sr. Lbd. Vorfahren die Herzoge von Mecklenburg bisher»
von dem heiligen Römischen Reich zu gewißen Theilen, als nemlich die
Herrschaft Stargard cum omni Jure Frincipurn Irnperii, Inhalts dar¬
über zwischen Weyland Friedrich Wilhelm auch Weyland Adolph
Friedrich Sr. Lbd. resp. Vettern und Groß-Vätern den Ltcn Martz
1701. corarn Commissione Caesarea zu Hamburg errichteten und des
in Gott ruhenden Kaysers Leopoldi I-»'. Majestät Glorwürdigsten An-
denkens confirmirten Vergleichs, erblich gekommen und verfallen, auch
von neuem zu Lehn zu suchen und zu empfangen sich gebühret, in Con-
formitaet des Hamburgischen Vergleichs, jedoch nach Arth und Weise,
wie solche Herrschaft Stargard allemadl durch Dero Vorfahren und letz-
lich durch Weyland Hertzog Gustav Adolph und Weyl. Herzog Chri-
stian Ludwig den 17ten Junii 1659. von dem Aller-Durchlauchtigsten
Fürsten Herrn Leopold» lm°, Römischen KayserS Majestät glorwürdig-
sten Andenkens, nemlich das ganze Herzogthum simnltantfe, ein jeder
aber seinen daran habenden Antheil principaliter und privative empfangen
und getragen, gleichergestalt zu Lehen zu reichen und zu leihen gnädiglich
geruhen wollten: So haben Wir, angesehen solch bemsldetes Unsers lieben
Oheims Adolph Friedrich zu Mecklenburg demüthiges sieißigeS Bitten,
auch die angenehme und nützliche Dienste so Sr. Lbd. Vorfahren Herzoge
i» Mecklenburg. Weyland Unfern Vorfahren Römischen Kaysern und
Königen und dem Heil. Reiche nicht weniger zu thun unterthänigst er-
böthig seyn, auch wohl thun solle und möge, und darin mit wohlbedachtem
Rath und rechtem Wissen demselben Adolph Friedrich Herzogen zu
Mecklenburg und deßen Leibes-Lehns-Erben, die Herrschaft Stargard und
dero ganzer District in seinen Grenzen und Scheidungen mit allen darin
befindlichen Adel, Aemtern und Städten, nemlich die Aemter Stargard,
Broda, Strelitz, Wanzke, Feldberg, Fnrstenberg, und Wesenberg, auch die
Städte Neu-Brandenburg, Friedland, Woldegk, Strelitz, Stargard, Für-
stenberg und Wesenberg, es seyn alle diese Stücke srey, oder mit Hypo-
thecken beschweret, «um omni Jure Frincipurn Imperii, wie selbige Herr¬
schast in qualitate et quantitate von den vormahligen Herzogen zu
Güstrow, als ein Atcessorium solchen Herzogthums regieret, possesediret
und genossen worden, zu Lehn, im übrigen aber an Herzogs Christian
Ludwigs Landes - Portion, also den Herzogthümer» und Herrschaften
Mecklenburg-Schwerin und Güstrow, soweit selbiges ihm nach obangezo-
Jenem Hamburgischen Vergleich zukommt, ungleichen Werte, das man
»eunet das Land Wenden, Rostock und die Grafschaft Schwerin, mit
allen ihren Zubehörungen, Zinsen Renten auch Wasser und Lande, wie
die mit gemeinen und sonderlichen Worten genennet werden mögen, mit
allen Gnaden, Freyheiten und Rechten, gar nichts ausgenommen, zu
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rechten gesammten Händen gnädiglich gereichet und verliehen, und ihnen
dazu diese besondere Gnade gethan.

Reichen und verleiben und thun Ihrer Lbd. diese sonderbare
Gnade von Römisch-Kayserlicher Macht und Vollkommenheit wißentlich und
Kraft dieses Briefes also, ob eine der in oberweynte» Hamburgischen
Vergleich constituirte Linie, ohne daß in selbiger Männliche Lehenü-Erben
übrig bleiben, verloschen sollte, daß alsdenn der ausgehenden Linie in
Besitz habende Theil in Land und Leuten an der überlebenden, nach nun-
mehro in beyden Linien vestgesetzten Primogenitur-Recht und nach Maaß-
gebung des mehrgedachten Hamburgischen Vergleichs Z. 1. kommen und
fallen soll, als oft solches bey Uns oder Unser» Nachkommen am Reich
zn Falle kommt, und derselbe beyder Linien Land und Leute, Herzog-
und Fürstenthum, Herrschaft und Grafschaft, sollen allezeit bey Ihnen und
Ihren Lehens-Erben in nngefchiedenen Lehn bleiben, immaßen denn auch
die von Weyland Herzog Friedrich Wilhelm und Adolpb Friedrich
Gevettern, Herzogen zu Mecklenburg Lbd. Lbd. vermöge des durch obge-
dachten Hamburgischen Vergleichs vorgenommene und von höchstermeldeten
Römischen KayferS Leopoldi I"". Majestät eonfirmirte Ertheilung Ihrer
Lande, Ihnen und Ihren Lehns-Erben an Ihren gesammten Händen kei-
nen Schaden bringen, sondern dieselbe Ihre Herzog-Fürstenthnme, Herr-
schaft, Grafschaft, Lande und Leute beregtermasse» von einem auf den
andern kommen und fallen sollen, gleicherweise, als ob sie von einander
nicht gesetzet, noch getheilet gewesen wären. Ohue alles Gefährde.

Wir baben auch dem obgenannten Herzog Adolph Friedrich z»
Mecklenburg von sondern Unser» Kayserlichen Gnaden nicht allein mehr-
angezogenen den 8ten Martz 1701. gemachten Theilungs-Receß und Ver-
gleich, benebst dem unterm 14. Jnlii 1755, zwischen Herzog Christian
Ludwig und Herzog Adolph Friedrich getroffenen Erläuterungs Vertrag
in allen seinen Puncten und Clausuln, sondern auch all und jede Herzog
Fürstenthume, Graf- und Herrschasten, Rechte, Handveste, Gnad, Frey-
heits-Briefe, Privileg«'», gute Gewohnheit und Herkommen, so er Herzog
Adolph Friedrich nebst seinem Vetter Herzog Christian Ludwig von Wey-
land Unfern Vorfahren, Römischen Kaysern, Königen, U»ß nnd den heil.
Reiche erworben und redlich hergebracht gnädiglich erneuert, confirmiret
und bestätiget. Erneuern, confirmiren und bestätigen auch die hiemit
von obberührter Unser Kayserlicher Macht und Vollkommenheit wißentlich
in Kraft dieses Briefes, und meinen, setzen und wollen, daß Er und seine
Lehens-Erben nun hinführo bey denen vorbestimmten Herzog-Fürstenthum,
Graft und Herrschaften, Herrlichkeit und Lehnschaften, Rechten, Hand-
vesten, allen und jeden Freyheiten, Briefen, Privilegien, gute Gewohn-
heiten und Herkommen auf obbeschriebene Art und Weise geruhiglich blei-
ben und selbige als Regierender Herzog von Mecklenburg, Theils äe
prsesenti, Theils auf gegebenden Fall gebrauche», nutzen und gemessen
solle und möge, von allermänniglich, jedoch Uns und dein heiligen Reiche an
Unser» und sonst männiglich an seinen Rechten unvergriffen und unschädlich.

Der mehrgenannte Unser lieber Oheim Adolph Friedrich Herzog
zu Mecklenburg, hat uns auch darauf durch obbefagte seine Gevollmäch-
tigte Gesandten gewöhnliche Gelübde und Eyd gethan. Uns und dem
heiligen Reiche von solcher Lehn wegen getreu, gehorsam und gewärtig
zn feyn, zu dienen und zu thn», als sich von Fürsten und getreue» Lehn«
Mann seinem rechten Herrn von Rechts oder Gewohnheits wegen zu

thun gebühret.
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Beilage 3.

Von Gottes Gnaden Christian Ludewig

Herzog zu Mecklenburg ?c.

Unfern gnädigsten Gruß zuvor. Edle, Beste, auch Ehrnveste und
Ehrsame, Liebe getreuen

Nachdem zwischen Uns und UnserS freundlich geliebten Herrn
Vettern, Herzogen. Adolph Friedrichs zu Strelitz Liebden, unterm
14ten Julii jüngfthin ein beyderfeits vergnüglicher Erläuterungs-Vergleich
geschlossen worden; So haben Wir euch solchen in dem copeylicheu Bey-
schluß nachrichtlich nicht verhalten wollen, und verbleiben mit Gnaden
wohl beygethan. Datum aus Unsrer Vestung Schwerin, den 14ten
October 1755.

Christian Ludewig,
Herzog zu Mecklenburg.

Den Edlen und Besten, auch Ehrenvesten, und Ehr»
samen, Unsern Lieben getreuen, zum Engern Aus-
schuß erwählten Land Rathen und Deputirten von
Ritter- und Landschaft Unsrer Herzogthümer Meck»
lenburg zu Rostock.

Hof- S a ch e n.

Herzog Carl'ö Hoffriede.

O. Güstrow, den 19. April 1609.

on Gottes Gnaden Wir Carl, Hertzog zu Mecklenburg, ic. Entbieten
allen und jeden Bnseren Prälaten, Herren, Räthen, denen von der Rit-
terschast, Heupt- vnd Amptleuten, Cantzley vnd Renterey Verwandten,
Küchmeistern, Hoff- vnd andern Amptsdienern, auch Stagtvoigten, Bür-

germeistern. Rathsverwandten, Bürgern vnd Vnterthanen, auch Frembden,
Geistlichen vnd Weltlichen vnd allen dieses Brieffs ansichtigen, oder
denen glaubhaffte abfchrifft hievon zu lesen oder hören vorkümpt, wes
Standes oder Wesens die auch sein, Bnsern gnedigen Gruß, guad vnd
alles gutes zu vor, vnd fügen Euch hiemit zu wissen; Wie wol Wir in
Bnser zu mehrmalen publicirten Hoffordnung, zu Handhabung Fried vnd
Einigkeit, mit starken Ernst verbotten, das ein jeder an Vnferem Hofe,
auf Vuseren Schlossers» und Heusern, so wol auch in Stedten oder an
andern Ortern, da ffötr mit Hofe sein, sich friedlich verhalte», mit »ich-
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ten zancken vnd hadern, noch reuffen, balgen, schlagen, vnd gar keine
Wehre blossen soll, vnd Vns in Gnaden gentzlich versehen, es würde
diesem menniglich der Gebühr gehorsamblich sein nachgekommen: So ha-
ben Wir deme zu wiedern, eine zeithero nicht ohne sonder Beschwerung
Vilsers Fürstlichen Gemüts, auch mit Vngnedigem Mißfallen gespüret,
daß solch Vnser ernstlich Verbot vnd Befehl, von etlichen Vnsern Hoff
Junckern vnd Dienern, auch frembden vom Adel, Bürgern vnd andern
durch manniglicher Weise heimlich vnd öffentlich, auch zu Zeiten nicht
anß Vnwissenheit, sondern auß gefaster frewentlicher Vermcssenheit, stoltz,
hoffsrth, muthwillen, vnd anderer bößhaftiger Meinung, gröblich vberfahren
vnd gebrochen, alles Vns an Vnserer Fürstlichen Hocheit zu mercklicher
Verlleiilcrnng vnd Verachtung. Wann Wir dann solchen Frevel, muth-
willen vnd vngehorsamb, lenger nicht gedencken zu zusehen: Als sind Wir
verursacht worden, einen geheimen Burg- vnd Hauß Frieden, alhie in
Vnserem Hofe, vnd durch Vnser gantzes Fürstenthumb anff Vnseren an-
deren Vestungen, Schlösseren, Heusern vnd Emptern zu publiciren, vnd
menniglich kundbahr zu machen. Vnd gebieten demnach allen Vnsern
Dienern, Vnterthanen vnd Verwandten, auch den Frembden vnd Gesten,
die Vnsern Hoff, Vestungen, Schlösser, Heuser, Empter, vnd darbey ge-
legene vnd angehörige Freybeiten besuchen, vnd sich an den örtern vnd
enden, dahin sich dieser Friede erstrecket, enthalten werden: Vnd wollen
ernstlich, daß hinführo alhie zu Güstrow auff Vnserm Schloß, in der
Cantzley, Renterev, im Marstall, auff der Freyheit vnd so weit sich die
wendet, so wol auch auf Vnseren anderen Vestungen, Schlösseren, Heusern,
Emptern vnd deren zu gehörigen Freyheiten vnd Plätzen, keiner den
andern, mit Worten oder Wercken, es geschehe gleich durch Schelten,
schmähen, auffrücken, schlagen, werffen, treten, stechen, oder in was ander
weise und gestalt, sich ein solches immer zutragen könte, nichts anßgenom-
men, angreiffen, vbergeben, beleidigen, verletzen, beschedigen, oder vergwal-
tigen, sondern ein jeglicher gegen den andern sriedsamb handeln vnd ge-
Kehren, vnd was ein jeglicher vor Zuspruch zum andern hat, oder vermeint
zu fürdern, vor Vns, Vnsern Rathen, oder denjenigen, der sichs seines
Diensts Amts- oder Sachen halber geziemet, odentlicher gebührlicher
Weise mit Gute oder Rechte, suchen vnd außtrageu, vnd alles
thetlichen beginnenS, sich gegen menniglich eussern vnd enthalten soll,
alles bey Verlust Leib vnd Lebens, in welche scharffe ernste Straffe der-
selbe, so obgedachter Massen, wieder diesen Vnsern Burg vnd Haußfriede
frewelen vnd handeln würde, vor Vnserm öffentlichem peinlichen halßge-
richte, mit Vrtheil vnd Recht erkleret, auch dieselbe straffe, ohne alle
Gnad, Barmhertzigkeit vnd einigerley Vorbitte oder Verdienst; an ihme
vollstrecket werden soll. Do auch einer oder mehr gegen einander in
zanck gerieten, dadurch zu besorgen, daß dieser Burg vnd Haußfriede ge-
brechen, oder geschwecht werden möchte, so sollen die andern beywefende,
vnd ein jeder für sich selbst, den Haderen diesen Friede zu gebieten vnd
anzukündigen, deßgleichen die Haderer denselben bey obgesetzter straff Leib
und Lebens zu halten schuldig seyn. Würde aber einer oder sie beyde,
ihre Wehren darüber blössen vnd zücken, vnd doch einander nicht besche-
digen, so sollen sie nach Gelegenheit der Person, anff vorhergehende Vn-
ser vnd Vnser Räthe erkentnus, darumb ernstlich gestraffet werden: Vnd
sollen die Anwesende sie nicht feindlich an einander kommen lassen, dafern
sie aber solches gestatten würden, sollen sie alß Verächter vnd Vverfahr-
»er dieses Friedens, so wvl alß der Heuptsachen auch gestraffet werden:
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Vnd damit dieser Vnser Burg vnd Haußfriede, desto besservnd vnver-
brüchlichgehalten werde, So wollen Wir hiemit alles außfürdern vnd
außheischen,gentzlichauffgehoben,vnd abgeschaffethaben. Vnd gebieten
derohalben daß hinführo keiner dem andern, weder in- nochausserhalb
Vnser Vestung, Schlösser, Häusern oder andern Freyheiten, zu Kämpfte
oderBalgen außfürdernsolle,welcheraber daS thete der sol ernstlichnach
Vnser, oderVnsererRäthe erkantnusgestraffetwerden. Es soll auch der
Außgefürderte dem andern der ihm außheischenwürde, zusolgen nicht
schuldigfeilt, auch derowegenan seinen Ehren vnd guten Nahmen vnver-
kleinert bleiben. Da sie aber herüber gleichwolzusammenkommen,vnd
mit einander balgeten, so sollensie beyde ihres Dienstes, sambt der Be-
soldungverlustig, vnd wiederumbin Vnserm Fürstenthumbzu Diensten
nicht ein: oder auff genommen, sondernfür muthwilligeAuffrührervnd
Freweler gehalten, vnd da sie ergriffen,für peinlichRecht, ihres began-
genen Muthwillens halber, gestellet, vnd nach rechtlichererkantnus ge-
straffetwerden. Würde sichs auch zutragen, daß der Vbertreter oder
Freweler, welcher von wegen begangenenFriedbruchsoder Vbertretung,
obgeschriebcnerVnserm Burg- und Haußfrieden einverleibter Articuln^durch Vnsere dazu verordnete Besehlichhabere,gefenglichangenommeir
werden solte, sichdagegensperren, vnd mit Gewalt auffzuhaltenanmaffen,
vnd darüber verletzetvnd beschedigetwürde, sol er derhalbenNiemandt
haben zu Klagen, vielwenigerdie, so ihnen angegriffenvnd verletzet,ihm
darumb zu antworten schuldigsein. VnterstündesichauchJemandt, derr
Schuldigern so eingezogenoder angenommenwerden sollte, davon zu.
lielffen,oder dawiederzu schützenoder zu retten, so sollen der, oder die,
welchesichsolchenVnsugs vnterstünden,zu gleicher hafft angenommen,
vnd verstricket,auch nach Vnser vnd Vnserer Räthe erkantnus, vermüge
der Rechte,ernstlichgestraffetwerden. Im Fall auchVnsereBefehlhaber
vnd Diener, jemandt zu bekrefftigen,vnd in Gefengniß zu bringen, zu
schwachweren, sollenauff ihr anruffend, alle vnd jeglicheVnsere Diener,
Bürger vnd Haußgesaffen,sampt ihrem Gesinde,bey VermeidungVnserer
schwerenVngnad vnd vnabläßigeStraffe, ohne Weigerungdazu zu ver-
helffenverpflichtetsein. Wir wollen auch, daß die Einwoner in Vnsern
sried gehörigenörtern vnd denen, Keine anßgenommenso viel derer jetz»
alhie sein, oder Künffkigankommenvnd daselbstwonen, oder sichauff-
halten müchten, diesen Vnsern Hauß Friede, mit ihrem Gesinde vnd
Haußgenossen,bey ihren Pflichten vnd eyden, damit sie Vns verwant,
auch halten, Dofern auch in ihren Heusern, denselbenVnser Burg und
Haußfriede,inhalts der obgeschriebenenArtikul gebrochenwürde, oder cirt
Hader vnd Zanckentstünde,daraus man sichdes Friedbruchszu befahren
hette, so sollensie solchesin, oder unverzüglichnachfrischerHandhafftiger
geschehenerthat, alhie Vnserm Marschalckoder Heuptman, vnd in den
andern Vnseren vnd Vilsers Fürstenthumbs Schlössern, Heusern oder
Emptern den Inhaber oder Befehlhaberdaselbst, zur Stunde anzeigen,
welchebey ihren Eydes Pflichten, schuldigsein sollen, die Theter alsobald einzuziehenvnd anzuhalten, damit sie zu gebürlicherStraffe gebrachtwerdenmügen. Welcheraber von den Wirten vnd Bürgern, oder an-dern, ein solches verschweigenoder verHelenwürde, den oder die sollennachgelegenheit; vnd nachgestalten Sachen vnd Vmbstende der Personvnd Geschichte,hart vnd ernstlichgestraffetwerden, Jmgleichenda Je-niand den thetern oder Verbrecherndieses Friedes, beschedigernoder be-
schedigten,mit Worten, Schafften, Wincken,Deuten oder andern Zeichen
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Warnung geben,oder zu seiner FluchtVerbergnngoderAustretung, cini-
gen Vorschubmit Naht oder that leisten,oder sonstdavon helffenwürde,
der sol nicht weniger als der HauptschuldigeFriedbrecher ernstlichge-
straffetwerden, vnd sol l?infüroNiemand sich mit dieses Vilsers Fried
Gebots Vnwissenheitzu schützenoder zu beschonenhaben, nochdurchvol-
lerey, trunckenheit,gesellschafft,oder einige andereAußflucht,einrede oder
Behelff, von der verdientenstraff des Friedbruchsentsreyetsein, Wir
ordnen auch vnd wollen, daß dieserVnser Burg und Haußfriede, nicht
allein allhie zu Güstrow, vnd der dazu belegenenFreiheit, vnd an denen
Oertern, da Wir Wesentlichmit Vnserm Hofflager sein, sondern auch
auff vnd in allen vnd jedenVnsern Vestungen,Emptern, Schlössernvnd
Heusern, auchdie darzu gehörigenHöffen,Schäffereyen,Vorwerckenvnd
andern Freyheiten, auch in Vnsern vnd frembden Klöstern, Stedten,
Flecken,Dörffern vnd Heusern so lange, vnd Wan Wir alba in eigener
Person verharren vnd Losierunghaben, steiff, fest vnd vnverbrüchlich,ne-
benst dem allen, was Vnsere Hoffordnungvermag, gehalten werden sol:
Alles bey obgedachteraußgedrucktePoen, Leibs- vnd Lebens, vnd ande¬
rer ernstlichenstraffen: Darnach sichein jeder zu richten,vndfürSchaden
vnd Vnheil wird zu hüten wissen. Zu mehrerVrkund, habenWir diesen
Vnsern Burg und Haußsriedenin Druckverfertigen,vnd hin vnd wieder
an gehörigenOrten vnd enden Vilsers Fürstenthumbs anschlagenlassen,
der gegebenzu Güstrow den 19ten Aprilis Anno 1609.

Herzogs Christian Ludewig Hof - Reglement.

D. Schwerin den 26. September 1753*

t'r Christian Ludewig von Gottes Gnaden, Hertzogzu Mecklen«
bürg :c. fügen hiemit nachrespectiveEntbietung Unsers gnädigstenGrus-
ses gesamtenUnsern, zum Hose gehörigenBedienten zu wißen, daß Wir
zu Erhaltung guter Ordnung im Dienst eine schriftlicheHosbedienten-
Ordnung ergehen zu lassen, nöthig befunden, und selbige folgenderge-
stalt versaßenzu laßen Uns entschloßenhaben.

Anlangenddemnach

1.

Unsere Ober- und Hof-Marschälle,auch Ober-Schenck,so bleibet
es in Ansehungderen Dienste überhaupt bey Unserer, unterm heutigen
dato erlassenenHos- und Marschall-Amts-Ordnung,auch in specie bey
ihren Bestallungenund Unsern vorherigenVerordnungen, vermögederen
Uns künftighinin Verkommenheiten,wenn über Lieferung von Weinen,
Wachslichternund sonstigenWaaren und Sachen zum Behuf UnsererTa-
fein oder zum Gebrauch Unsers Hofstaats Contracte zu errichten sind,
wie nicht wenigerauch in allen übrigen Fällen, da ohne schriftlicheEon-
tracts-ErrichtungSachen von einigemBetrag anzuschaffensind, eine fchrist-
licheSpezifikationdavon zu Unsrer Unterschriftvorgelegt werden soll.
So viel
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2.
Unsere Cammer-Junckerbetrist: so sollen ihre Pflichten in folgen-

den bestehe».
Erstlich: sollen sie sämmtlich,im Fall nicht jemand durch Unpäßlichkeit,

oder andere wichtige Umstände davon »othdringlichabgehalten
wird, als welchesderselbegleichwohldem Ober-Hof-Marschalloder
in dessenErmangelung demjenigen,der auf selbigenfolget, an z»
zeigenhat, so wohl des Vormittags gegen 11 Uhr, als des Nach-
mittags gegen 6 Uhr bey Hofe sich einfinden. Wann zur Tafel
geblasenwird, sollen einige von ihnen nach den Zimmern Unse-
rer Prinzeßinnen Lbdl. Lbdl. gehen und dieselbenach dem Tafel-
Zimmer und nach aufgehobenerTafel nach Ihren Zimmern zu-
rück führen.

Zweytens: An Sonn- und Feyer-Tagen sollen sie zu gehöriger Zeit zu
Hofe kommen,um Uns und UnsereFürstlicheFamilie nach der
Kirchezu begleiten.

Drittens: Vor UnsermGemachsoll täglich ein Cammer-Junckerdie Auf-
Wartunghaben, des Morgens um 9 Uhr, sichdaselbsteinfinden,
und bis Abends, wenn Wir Uns retirirt haben, verbleiben.Solte
auch derjenige, an dem die Tour ist, durchUnpäßlichkeitoder
andere Vorkommenheitenunwiederstehlichverhindert werden, diese
Aufwartungzu verrichten; so soll er solches dennochdem Ober-
Hof-Marfchall anzuzeigen haben, da denn solche einem andern
aufgetragenwerden soll.

Viertens: Wenn fremde Gesandten zur Andience sollen aufgeholetwer-
den; so sollen sämmtlicheCavaliers, nachdem ihnen solchesdes
Abends vorher von dem Hoff-Marschallbekanntgemachtseynwird,
vor der Ankunft des Gesandten bey Hofe sich einfinden,und in
den Vorzimmernsichversammle»,nm dasjenige zu bewerkstelligen,
was wegen Empfang des Gesandten und sonstenvon dem Ober-
Hof-Marfchallwird angeordnetwerden.

Fünftens: Bey Galla- und Cour-Tagen sollensämmtlicheHoff-CavalierS
etwas zeitigerals sonstenbey Hofe erscheinen.An solennenTagen,
wenn es verordnet wird, sollen sie vor und nach der Tafel den
FürstlichenPersonen das Wasser präsentiren. Hüte und Hand-
Schuh abnehmen, und wieder überreichen. Bey der Tafel sollen
sämmtlicheCavaliers, wovon auch die Hof-Marschällenicht ausge-
schlössensind, den Fürstlichen Personen so lange aufwarten, bis
Wir getrunckenhaben. Alsdenn gehenSie auch zum Eßen, müs-
sen aber, ehe Wir aufstehen,wieder^nr Aufwartungkommen,und
bis zur aufgehobenenTafel hinter der Herrschaftstehen.

Sechstens: Wenn Wir ausfahren, oder ansreiten, sollen Uns diejenigen
Cammer-Junker,denen Wir anzeigen lassenwerden, daß sie vom
Gefolge seyn sollen, begleiten, und sollenihnen dazu, wenn sie
keineFourage auf ihre eigene Pferde bekommen,die Reit-Pferde
aus UnsermStalle gegebenwerden.

Betreffend
3.

Unsere Pagen, so sollendieselbefolgendegenau beobachten.
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Erstlich: Sollen sie bey der Tafel mit gehörigerAchtsamkeitaufwarten;
wenn Sie einen unreinen Teller weggesetzet,sogleichhinter der
Herrschastwieder treten, und ohne weggeschicktzu werden, nicht
aus dem Zimmer gehen, dieserwegendenn auch der Pagen-Hof-
meister jederzeitbey der Tafel gegenwärtigseyn soll um darauff
genau Acht zu haben. Die Teller sollen sie nicht in den bloßen
Händen halten, sondern sich der Serviette, welche sie von der
Alt-Frau bekomme.!,bedienen,solcheauch allemahlderselbenrichtig
wieder abliefern. Wer dieses nicht thut, und die Serviette ver»
licret, soll solchebezahlen.

Zweytens: sollen die Pagen in dem Zimmer bleiben, und den Gaffe
präsentiren.

Drittens: Bey Cour und andern Tägen sollendie Pagen, Wenn Unsere
Prinzeßmnen Lbdl. Lbdl. sich zum Spiel setzen wollen, zugegen
seyn, und die Charten auf die Spiel-Tischelegen.

Viertens: Wenn Unsrer Prinzeßinnen Lbdl. Lbdl. Abends von Ihrem
Zimmer nach dem Tafel-Gemach,und von da zurückgehen,sollen
die Pagen mit den Lichternzum Leuchtenin Bereitschaftstehen,
und wenn sie solches verrichtet, dem Saal-Diener die silbernen
Leuchtermit den Lichtern zur Verwahrung überliefern,und solche
nicht nachläßigerWeise hier und dort hinsetzen.

Fünfftens: Sollen die Pagen in ihrer Kleidung und in Leinenzeugsich
reinlichhalten, und die Kirch-Tageordentlich zur Kirchegehen,
worauf der Pagen-Hof-Meisterseiner Function nach besonderszu
sehenhat.

4.

Der Mund Schenckhat folgendes in acht zu nehmen.

Erstlich: Soll derselbeMittags und Abends in dem Speise-Zimmer sich
einfindenund das Getränckselbsteinschencken.

Zweytens: Soll er einen Tage-Zettul von dem täglichen Aufgang der
Weine halten, auf welchemalle Personen, die an Unsrer und an
der Marschalls-Tafel,Mittags und Abends gespeisethaben, be«
nennet seyn sollen. Nicht weniger soll darauf augeführetwerden,
was den Tag über ertra und zur Kücheabgegebenworden. Eben
so wohl soll er die Personen am Cammer- und Pagen-Tische,
welchean Sonn- und Fest- auch Geburts-Tagen Wein bekommen,
gleichfallsnahmentlichaufführen. Diese Zettnln, welcheder Mund
Schenckwöchentlichübergeben muß, sollen nach geschehenerUnter«
schriftUnsers Oberschencksder Rechnungbeygefügetwerden.

6.

Der Tafel-Deckersoll taglich an den Ober Hof-Marschalleinen
Zettul von Semmel und Brod, welches bey Unsrer und der Marschalls«
Tafel aufgegangen,übergeben. Er soll darum alle Personen, die an be«
regten Tischen gcspeisethaben, mit Nahmen aufführen,imgleichenalles,
was an Semmel und Brod zum Früh-Stück, extra zur Kücheund an
die andern Tischeund Nachspeisenden Tag über abgegebenworden, dar¬
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auf genau specifieiren. Sothaner Zettul soll von dem Ober Hof-Mar»
schallnunterschrieben,dem Tafeldeckerzur Berechnungmit dem Becker
zurückgegebenund der wöchentlichenBerechnungvon Semmel, Brod und
Bier, welche der Haus-Jnspector formiret und übergiebet, beygeleget
werden.

6.
UnsereLaquayen sollen ihre Dienste folgender Vorschriftgemäß

auf das genauesteverrichten:
Erstlich: Sollen täglich zween von ihnen vor UnsermZimmer, der eine

in der Garderobbe, und der andere in dem Vorgemachdie Auf»
Wartunghaben. Der letzteresollum 12 Uhr nach der Stadt zum
Eßen gehen; der andere aber bis 1 Uhr in der Garderobbebiet»
den, zu welcherZeit dann derjenige,der um 12 Uhr zum Eßen
gegangen wiederkommenund jenen ablösen,um 2 Uhr aber sich
gleichfalswieder einfindensoll.

Zweytens: Die übrigen sämmtlichenLaquayensollenum halb 12 Uhr zu
Hofe und so bald zum zweyten mahl zur Tafel geblasenwird,
vor der Küchezusammenkommenund die Speisen auftragen. Die
sichnicht zur bestimmtenZeit einfinden,hat der Hof-Fourier bey
UnsermHof-Marschall-Amtanzuzeigen,damit die, so gefehletha-
ben, nach Befinden bestrafetwerden. Bey der Tafel sollensie in
ihrer Aufwartungnicht nachläßig seyn, und wenn sie die Teller
wegtragen,sich nicht außen vor dem Zimmer mit Plaudern und
andern Unanständigkeiten,oder auch zu der Zeit ihnen nicht auf»
gegebenenBeschäftigungenaufhalten, als worauf der Hof-Fourier
besonderssehen,und wenn einer oder der andere seinen Erinner»
engen nicht folgen will, es Unserm Hof-Marschall-Amtzu mel»
den hat.

Drittens: So bald es des Abendsbeginnetdunckelzu werden, soll der
Laqnay an dem die Tour ist, die Lichterauf den K.rohnenund
Wandleuchternanzünden, und solcheso lange brennen lassen,biS
alle Personen aus den Zimmern weggegangensind.

7.

Öie Saal-Diener sollen
Erstlich: Dahin sehen,daß alles in den Zimmern reinlichscy.
Zweytens: Wann an den Stühlen oder Tischenetwas zerbrochenist, als

worauf sie gleichfalsacht zu geben haben, soll es von Ihnen dem
Hauß-Jnspeetorso fort gemeldetwerden, der dann die Reparation
des Schadhaftennach seiner Bestellungzu besorgenhat.

Drittens: Der Saal-Diener in UnsermVorzimmer,soll bey Cour- und
andern Tagen die Spiel-Tische und auf dieselben die Leuchter
setzen,und wenn das Spiel geendigt ist, die Spiel-Tischean die
Seite bringen; die Leuchteraber mit den Lichtern,auch die Käst-
gen mit den Marquen wieder in Verwahrungnehmen.

Viertens: Des Winters sollendie Saal-Diener in allen FürstlichenZim-
mern auf das Feuer in den Oefens und Caminen, wenn die
Feuer-Böther es angeleget haben, Acht geben, daß kein Brand
ausfallen oder das Feuer sonst Schaden thun könne. Endlich
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8.

Werden Unser Küchen-Meister,Haus-Jnfpector, Hof-Bäckerund
Hof-Brauer, wie auch Unsere Mund-Köcheauf ihre respectiveInstructio¬
nen, die in ihren Bestallungen enthalten sind, zu ihrer unterthänigstett
Nachachtungverwiesen.

Und wie Wir übrigens zu allen Unser»Hof-Bedientendas gnä¬
digsteZutrauen hegen,daß sie ihren Obliegenheiten,nach Unsern hiedurch
kundgemachtengnädigstenWillen, getreulichstund mit aller möglichstenGe-
nauigkeituntertänigst nachkommenwerden; so haben im Gegentheildie-
jenigen, die es hieran ermangeln lassen; Unsere Ungnade, und nach Be-
finden schwereAhndung zu gewärtigen. Wornach sichein jeder Unsrer
Hoff-Bedienten zu achten, denen respective Wir übrigens mit Gnaden
gewogenbleiben.

Uhrkundlichhaben Wir dieseUnsre Hofordnungmit UnsermHand»
zeichenund FürstlichenJnsiegel bestärke»und gewöhnlichermaßen allen
Unser» Hos-Bedientenpublicirenlassen. Gegeben auf Unsrer Vestung
Schwerin, d. Löten September 1753.

Christian Ludewig.

(L. s.)

Herzog Adolph Friedrich und Hans Albrecht

Hof- und Reise -Ordnung.

D. Schwerin, d. 10. Zun. 1609.

Nachdem Wir, Adolph Friederich undt Johann Albrecht, Her--
tzogenzu Mecklenburg?,Fürsten zu Wenden, Grafen zu Schwerin, der
LandeRostockundt Stargardt Herren, mit hülflichenBeystandt des Al-
mechtigen,gegenwertigeZeit, das hochnotwendigeheilsame Werck der
Huldigung zu aggredirenundt zu Werckzu setzenbedacht.

Als haben Wier Unsern semtlichen,Dienern, nicht wenigers allen
andern hierzu verschriebenen,und Mit-Reisenden, auch auf dieserUnser
wehrendenReise, all ungebührlichsStrafmesiges Wesen zu meyden,undt

sichmehrers der Gebucr und Erbarkeit zu befleißigennachvolgeudeHoff-
undt Feldt-Ordnungbegriffenundt sie (damit sichkünfftigkeiner der Un-
wissenheitdis orts zu entschuldigenhaben könne) öffentlichverlesenlassen.

Befehlen demnachmit Ernst, allen undt jeden, die seyn was
Standtes undt Würden sie wollen,daß sie ihnen nicht allein diese Unsere
Ordnung gefallen lassen, sondern derer auch durchaus geleben wollen,
undt insonderheitbefehlenWir hiemitUnsermOber-MarschalckundtObri-
sten, Ober-Schencken,Küchemeister,Futter-Marschalck,Furier, Trabanten-
Hauptmann, mit Ernst, bey ihren Pflichten und Ayden, damit sie Uns
zugethanseynd,ob solcherUnser Ordnung beständigzu halten, bey Ver-
meydungUnsererUngnadt.

Undt Anfangs sollen alle Unsere Hoff-Verwandtennndt Diener,
sie seyn Grafen, Herren von Adel, Rath, hierzu verschriebeneundt andere.
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von Ersten bis zu den Geringsten, keinen ausgenommen,nicht allein am
Sonntag, sondern wann Wir Uns auch sonsten anderer Zeit znr Predigt
gottlichs Worts finden werden, zu der Stundt, die durch den Furirer
angekündetwerden soll, auf den Dienst fleißig warten, hierinnen nicht
färleßig erscheinen,undt das heylsameWort Gottes selbst, (wie Christen
gebueret) steißig hören undt beywarten, das meynen Wier ernstlich,dann
es ihnen so wohl als Uns zur Seelen Heyl gereichet.

Fürs ander wollen undt befehlen Wier hiemit ernstlichenallen
Unfern Dienern, daß sie sich des niiordeiitlichen wüsten Lebens, deS
VollsaufenS, Fluchen, Schweren, Spielens, Gottes-Lesterung, undt andern
Untugenden und Uebelstandes eussern, meyden, undt gantz enthalten, so
lieb jeden zu vermeyden seyn wird Unsere höchsteStraff undt schwere
Ungnadt.

Drittens so soll auch hiemit die von Alters hergebrachteBurgck-
undt HoffFreiheidt observiret undt in acht zu nehmen seyn, dergestaldt
undt also, daß auf Unsere Reise, auff Unfern Heusern, oder wo und
welcherOrten Wir Uns sonst befinden undt aufhalten werden, ein freyer,
sicherer, aufrichtiger und steiffer Burgck-Friedt undt Sicherheit seyn und
gehalten werden soll, als daß keiner mit dem andern, er sey hohes oder
niedriges Standes, einiche Aufruhr, Zanck, Lermen, Wiederwillen oder
dergleichenDing, die zu Vneinigkeit reichen mögen,fürnehmen, oder tödt-
lich handteln, auch keiner den andern ansfordern, weinigers eines alten
gefasten Neidt, Haß undt Grollen, dadurch rechnen, sondern so einer von
dem andern was Vnrechtes wüste, oder beschweretwürde, dasselbeUnfern
Ober-Marschalckundt Obristen eröffnen soll, der soll die Gebuer darnn-ter fürnehmen, oder wann es von nöten, an Uns gelangen laßen, daWier nach Verhör Billigkeit undt Straff fürzunehmenwissen wollen.

Da auch jemandts Unsers Hoff-Gesindts undt Mit - Reisenden im
Feldt, in Täntzen, über Tisch, undt anderswo, zu wiederwillen gerieten,
auch wol die Wehren zuecken,entblössen,oder mit Puren, Schimpfs oderErnst treiben würden, sollen es diejenigen, die negst dabey seyn, undt esanhören undt sehen, zu Verhüetung Unglücks und mehrers Uebels, nichtverschweigen,sondern alsbald Unser» Ober-Marschalck undt Obristen an-
zeigen, derselbige mit den Wiederwertigen unverzüglichFriede schaffen,und derhalben gebüerlicheZusage und Pflicht annehmen, also, was einervon den andern zu suchenvermeynet, er dasselbefür Unserm Ober-Mar-
schalckund Obristen antrage, wo dann die Sache durch ihnen nicht bey-
gelegt undt vertragen werden kündte, solchealsdann durch Uns undt Un-
sere Rähte verheeret, entschieden, und hierauf die Straff undt Billigkeit
verordnet werden soll.

Zum vierten, ist gleicherweis UnserWill undt ernstlicheMevnung,daß Unsere Diener und Hoff- Verwandten im Feldte bey Unser Person
(wo es müglichundt die Gelegenheit gibt) in der Nahend in guter Orb-nnng, wie sie geordnet werden, halten, fleißig aufwarten, und keiner keinunnothwendiges überflüßiges Nennen im Feldt machen,, es wehre dann,daß einer oder mehr von Uns auszurückenerfordert, oder von UnsermOber-Marschalckundt Obristen in was befehlichetwürde, soll er alsdanndemselbennachkommen,die andern aber in guter Ordnung pleiben: Trügsichs auch zu, daß einer von den Printzen im Fortziehen verhindertwürde, soll der ander immittelst vortrücken, er aber mit etlichen Pferden3 oder 4 oder wann es müglich, auf einer Kutschennachfolge»soll, be«
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gibt es sich aber, daß auch beyde Herren nicht fertig würden, soll doch
der reisige zeug voertziehen,undt sie mit ihren Kutschenvolgen.

Es sollen auch beydes hohes undt niedrigenStandtes, nicht allem
unter ihnen selbst, sondern auch mit Unfern Ampt-Leuten, Bürgerschafft,
Inwohnern und Unterthanen an allen und jeden Orten, sich friedlich
halten, keinemnichts Widerwärtiges beweisen, auch bei) Nachtzeiten alles
unzüchtigen Wesens, ungebuerl. Jauchtzens, Schreyens, undt anderer
Leichtfertigkeiten,welches alles UnS nicht wenigen Schimpff zuziehet,
gentzlich enthalten, damit UnS nicht Klag fürgebracht undt hierauff die
gebuerlicheScherff der Straff fürzunehmen,verursachetwerden mögen.

Also wollen Wier auch, daß Unsere Junckern undt Hoff-Diener,

so ihnen was zu Verrichtung anbefohlen, oder die Stunde aufzuwarten
angezeigetwirbt, sichin Erequirnng dessenundt ungeseumbterAufwartung
fleißig finden lassen sollen, welches Wir auch auf alle andere Unsere

Diener gezogenundt verstanden haben wollen; insonderheit aber begehren

Wir UnsereHoff-Juuckern in solcherfleißigerAuswarth jederzeit zu finden,

daß, ob Wier wohl das Trincken keinemverbieten, sondern ihnen dasselbe

gantz gerne gönnen, sie sich doch also bezeigen,undt des TrunckS solcher-
Massen gebrauchen sollen, daß darbey siirnehmlich Unsere, dann auch ihre

selbst eigene Person in acht genommenwerden könne; Im Fall aber des
vbermeßigenTruncks wegen ihre Diensts - Verrichtung der Gebuer nach
(wieder zunersicht)nicht kundten versehenwerden, wirbt der vbermeßige

Trunck sie nicht entschuldigen,sondern würden demselbenerstlichdas Fut»

ter abzustreichen, vors andermahl des Dienstes zuerlassen verursacht

«erden.
Zum Füufften, wollen Wier auch, daß in Unser Eße - Stueben,

Saahl oder Gezelt, wann Unsere Taffel besetzt ist, sichniemands, er scy

wehr er auch wolle, zu den Tisch oder in das Gemach eintringe, darauf

dann die vor Unserm Gemach aufwartende Trabanten gute Achtung ge¬

ben, undt diejenigen, die darinnen nichts zu schaffen, abweisen sollen.

Sie werden dann mit Unsers Ober Marschalcksundt Obristen Wissen und

Bewilligung hinein gelassen. Also auch weilen under dem Gesinde des

Eitzens halber grosseVnordnnng geschicht,daher anch under ihnen Vn-

willen undt UnS übele Nachredeaufwachsen, so wollen Wier, daß sich
keiner selbst an einen Tisch eintringe, sondern wohin ihnen Unser Unter-
Marschalckordnen undt setzenwirdt, damit Zu frieden seyn soll. Wie

auch imgleichenUnser Befehlich, daß ein jeder seine einmahl angezeigte

Stelle hernacher allezeit wieder besuche, undt zu seinem Tisch- Gesellen

sich finde, wie dem Unter-Marschalckein Verzeichnißsoll gegeben werden.

Es soll auch der Unter-Marschalck,wann die Tische besetztseyn,

sichbeym Küchen-Meister anmelden, undt anzeigen, wie viele er Tische,

undt wie starcksie besetzt seyn, darnach er mit dem AnrichtenOrdnung

geben könne: Wier wollen aber hiemit Unser Gesinde gnedig vor warnet

haben, daß sie dasjenige was ihnen für Speis undt Tranck aller Orten,

sonderlichin den Stetten, da UnS Ausrichtung geschicht,sürgesetzetundt

anffgetragen wirdt, darwieder nicht murren noch rehden, sondern sichUn-

serer Ordnung nach, damit ersettigenlassen, alles bey I. I. F. F. G. G.

willkürlichen Straffe.
Es soll auch bey undt über den Mahlzeiten ohne vberlautes

Schreyen, auch Zerprech-Werffung der Trinck- Geschirr, ein jeder züchtig

undt eingezogenvorhalten, undt nicht allein des Vor- undt Nach-GebethS,

sondern auch im Aus- und Eingehen still undt sittsamb erzeigen, bey
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Straff das erstemal»!in die Eiße», das andermahl die Kleider ausgezo-
gen, und des Dienstes erlassen werden soll; Undt weiln Wir fuer Unsere
Person selbst, wo mueglich,nur eine Stunde, oder aufs höheste1J, aus¬
ser angestelleter Pancketen, zu Mahlzeiten nicht gemeinet, soll zu jeder
Mahlzeit dem Gesinde 1 Stunde, als Mittags von IV bis Ii undt
Mendts von 5 bis 6 Uhr vergonndt undt zugelassenwerden.

Es sollen sich auch beyde Schencken mit fleißiger Aufwarth bey
der Fürstl. Taffel erzeigen, und einzutragen umbwechseln,undt, sollen auch
biemit ernstlich verwarnet seyn, daß sie den Wein, den sie für die Fürstl.
Taffel vorm Keller abfürdern, dahin zu Taffel bringen, undt anders wo-
hin nicht verschleppen,sondern so viel man dessen bey der Fürstl. Taffel
begehret, davon schencken;Auf die Truncksessen-Taffelaber allein 2 Stü-
bichenWein, undt mehrers nicht folgen lassen, es wäre dann von Unferm
Ober-Marschalckmehrers verordnet, und von ihme ein zeichengeschicket;
würden sie anders erfunden, sollen sie I. I. F. F. G. G würcklicheuud
scharffeStraffe zu gewarten haben.

Wie dann auch zum kten UnsereLakayen nebenUnsernJungen sich
nicht allein bey der Taffel, sondern vor Unsern Lossamentenjederzeit auff-
wachig undt anwesent erzeigen undt finden lassen sollen, bey negst-ange-
zogener Straffe.

Undt weiln Wir zum 7ten dem Gesinde ein gewisses an Essen
und Trincken verordnet, als nemblich weil kein Frühestücke,der Vngele-
genheit halber, kan geben werden, zur Mittags-Mahlzeit 5 Eßen, Ii Pott
Bier undt 3 Miecke Brodt, welche darnach gebacken werden sollen, daß
man damit wirdt auskommen können, dann zwischen den Mahlzeiten
1 Pott Bier, und Abendts wieder 5 Eßen und 3 Miecke Brodts, IjPott
Bier, jeder Mahlzeit 5 Eßen bringen thut.

Befehlen demnach dem Unter-Marschalckhiemit ernstlich,ob diesem
Deputat fest, steiff zu halten, zuzusehen, daß es dem Gesinde gebuerlich
undt unabbrüchiggereichetwerde; der Marschalckaber soll die ö Speisen
zu 2 mahl, als erstlich3 Gericht, dann hernach 2 abholen lassen, undt
von jedem Tische 2 Personen darnach schicken,und soll er, der Marschalck,
zu jeglichemGange, ehe man austragen will, undt also hernacher zu je-
dem Gange, austlopffen, und persohnlich vorgehen, wie auch gleichfals
nach beschenerMahlzeiten zum Gebethe wieder aufklopffeu.

Zum 8. Nachdemebißweilen einer seines Gefallens frembde undt
andere Personen zu Tisch und Mahlzeit führet, verpietenWir hiemit ernst-
lich, daß sichNiemandt, wieder Unsern ausdrücklichenBefehlig, dessenun-
terstehe, hierauf der Unter-Marschalcksein fleißig Aufsichthaben soll, da
nun einer oder mehr darüber betretten, undt Uns angezeiget würde, soll
gegen dem oder dieselben mit gebuerender scharfferBestraffung vorsah-
ren werden.

Wier haben auch glaubhafftige Nachrichtung, daß in der Küchen
sich allerhand, auch Unsere eigene Diener finden, welcheallda Tische hal-
ten, anrichten lassen, und ziemblicheGesellschafftzusammensürdern sollen,
welchesWier durchaus keinem, er sey auch wer er wolle, zu vorstatten
gemeynet.

Befehlen demnach Unserm Küchenmeister,daß er, seiner Jnstrnc-
tion nach, darauf fleißige Achtung habe, niemand in der Küchen, ausser
die darinnen zu schaffenhaben, darinn verstatten, sondern in der Guete,
die sichdarinn befinden, abschaffe,da sichnun hierinnen einet oder mehr

Vollst. Mecklb. Gesetzsamml. Bd. I. 25
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nicht weisen lassen, sondern wiedersetzenwollte, soll ers Unserm Obristen
und Ober-Märschalck anzeigen, dem soll Beistand und Schutz gehalten
werden.

Wie auch gedachter Küchemeister,nebenst dem Unter-Marschalck
nicht verstatten wolle, daß an heimlichenOrtern, auch in der Küchenund
Keller, ohne die verordnete Tische, sonderliche Tische gehalten werden,
wie auch der Küchemeisterselbst, imgleichen die Köche,nicht Macht haben
sollen, jemandt in die Küche zu führen, noch Gesellschafftundt Mahlzeiten
mit Frembden zu halten, denn Wir Niemandt anders als die verordnete
Köche,undt andere, so darinnen zu thun, darin» wissen wollen, zu sol-
chemEnde die Küche, in undt nach den Mahlzeiten versperrt gehalten
werden soll.

Weiln auch in Unfern Stätten Parchim, Warden, Friedlandt,
Brandenburgk und Malchin, in wehrender Erb-Hnldigungs-Zeit, gebuerliche
Ausrichtung für Uns undt die Unsrigen, nach aldem Gebrauch, vber die
jährliche Ablager thun müssen, und sich zuvor gedachteStätte beschweren,
daß in voriger Zeit die bey sichhabende Köche, undt theils aufwartende
Personen, sichunverstanden, nach ihrem Gefallen alles einzuhawen,zubra-
tcn und zu kochen,auch weg zu geben, undt selbst, anstatt der kalten Kü-
che», ein gantz groß Theil mit sichweggeführct, über das alles sichder
Ochsen-Häute, Hammel- undt Lämmer-Felle, auch Caldaunen des abge-
schlachtetenViehes, Küchen-Veist, undt waS dessenalles mehr ist, ange-
masset undt zu sichgezogen, dahero dann in den gedachten Stetten ein
groß aufgangen.

Deine zu verhueten und vorzukommen,so soll solcheskeinesweges
von de» Unfern zu dieser grossen Theurung gethan, sondern hiemit für
dißmahl ernstlich verbotten feyn, an dessen Stette aber soll ihnen ein
Tranck-Geldt nach Unserm Gefallen von Bürgermeistern und Rath gege-
ben werden, daran sie sich sollen genügen lassen, und ohn ein weiters
nicht vorgreiffen.

Würde man aber sie bey solcherEntwendung betretten, daß Sie
obgedachtesmit sichwegführten undt sich dafür nicht warnen lassen wol-
len, sollen sie, weil es Dieberey gleich, auch mit der darauf gebührender
Straff belegt werden.

Zum 9. Weil Wir auch schuldig undt geneigt, den Armen not-
leidenden dürfftigen Leuten das Allmosenmitzutheilen, als befehlen Wir
demnachden Sahl-Knechte, hierauf gute Acht zu geben, es aufsammeln,
daß es den Armen, die es nothürfftig, in Beyseyn des Unter-Marschalcks,
recht undt gleich ansgetheilet werde.

Zum Zehenden, soll ein jeder nicht mehr Futter sner die Pferde
fassen lassen, dann ihme gebühret, und im Futter-Zettel begriffen ist.
Würde nun einer oder mehr hierüber betretten und Vorgriffenbefuudten,
der, oder dieselbensollen Unsere schwereStraffe zu gewarten haben: So
soll auch der Fntter-Marschalck sein Futter-Register fleißig halten, undt
Nachmittage umb 2 Uhr ordinär« Futter geben, keinem etwas mehr, als
auf seinem Zettel ist, reichen, kömbt einer nicht auf bestimbteZeit, soll
ihme nachmahls kein Futter folget werden, es fey dann Sache, er in
Herren Gefchäfftvorhindert, oder fonsten feines Aussenbleibenseine Vor-
zeichuüßvom. Herrn Ober-Marfchalck bringet; Im Futter fassen soll er
daran seyn, daß alles nach der Ordnung der Zettel gegeben werde, sich
keiner vor dem andern eintrenge, auch keine Tumult vor der Stangen
«erstatten, sondern sie darumb straffen, undt dem Ober-Marfchalckanzei-
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gen. Undt weiln sich gemeinlichin den Marstellen, anch andern Stellen,
der Pernheuter viele aufhalten, die Knechte und Jungen solchean sich
ziehen, undt dardurch von ihrer Arbeit vorhindert werden, seyndt Wier
derselben, weder in den Marstellen noch andern Stellen zu dulden ge-
meynet, derowegen Unser ernstlichBefehlich, daß dieselbe Niemandt auff-
halten, tovire, noch an diesem Unserm ernstl. Vorbott sich vorqreiffe, bey
Vorlust seines Dienstes und Vermeyduug Unserer schweren Straff und
Ungnadt.

Zum 11. soll auch Niemandt, wer der auch seyn mag, ausser er--
heblichenVrsachen, im Fürstlichen, auch andern, oder ihren eigenen Ge-
Mechern, in Küch, Keller, Silber-Kammer, oder ausser der ordentlichen
Tische, gespeisetwerden, sondern sich ein jeder, wohin er zum Essen ver-
ordnet, sich dahin finden soll, undt soll den Köchen,ohne Vorwissen Un-
sers Ober-Marschalcksundt Obristen, Niemandt Speisen zu langen, ernst-
lich verbotten seyn, bey Unser willkührigenStraff.

Beschluß.
Jtzt verlesene Ordnung wollen Wier in einem undt andern Punct,

von allen und jeden fest, steiff und unuerbrüchig gehalten haben, derowe,
gen Vnsern Ober-Marschalckundt andern Befehligshaber, bey ihren Ayd
und Pflichten hierzu nochmahln ermahnen, ihre scharffe getrewe Aufsicht
hierauf zu haben, deme Wir für Unsere Person selbst steiff nachkommen,
gedachten Ober-Marschalckaber undt andere Befehlichshaberfür die Vn-
gehorsamenundt Muthwilligen zu schützenundt zu vertreten wissenwollen,
mit Vorbehalt solcheUnsers Gefallens undt Willens zu mehren und zu
mindern.

Urkundlichhaben Wier diese Ordnung mit Unserm Pittschafft undt
Handschrifftbekrcfftiget. Datum Schwerin, den 10. Junii Anno 1609.

Adolph Friedrich. Johann Albrecht.
Herzogzu Mecklenburg. Herzogzu Mecklenb.

(L. S.) (L. S.)

Küchenordnung. O. Schwerin, Getobe* 1742.

^^on Gottes Gnaden, Christian Lud ewig, Herzog zuMecklenburg:c.
NachdemWir mißfällig wahrgenommen, daß eine Zeit her verschiedene
Unordnungen und Mißbräuche in Unserer Fürstl. Küche unter den Be-
dienten so wohl, als den Subalternen eingerissen; So haben Wir zu
heilsamer und ohnausbleiblicher derselben Abstellung für nöthig erachtet,
nachstehendeso gnädige als ernstlicheInstruction und Verordnung, für
angeregte sämmtlicheUnsere Küchen-Bedienteund Subalternen, entrichten
und ausfertigen zu lassen.

1.

Der Küchenmeistersoll vermöge der ihm gnädigst aufgegebenen
Function, verbunden und gehalten seyn, alle Tage und zwar Abends nach
der Tafel, mit Zuziehung des Mund-Kochs, denKüchenzettelzu verfertigen.

25 *
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2.

Der Küchenschreiberaber soll sothanen Küchenzettelsogleichcopi-
ren, und die Abschrist davon den Mundköchen zn ihrer Achtung und
Nachrichtheraus geben.

3.

Gleich nach dem Empfang solcherCopey, soll der Mundkochnicht
nur das vorgeschriebene,es sey an Rindfleisch,Federvieh, Wildpret, Gar-
tengewächsenu. s. f. herausnehmen, sondern auch eines jeglichen,so wohl
Gewichte als Maasse und Zahl genau nachsehen,und dabey seinen unter-
habenden Burschen befehlen, daß alles sauber und auf das reinlichstege-
putzet, gespicketund verlesen werde, also und dergestalt, daß, wenn er,
der Mundloch, Morgens um 8 Uhr (als welchesseine gebührlicheund
gesetzteStunde ist) zur Küche kommt, er alles auf dem Mundtische in
Bereitschaft finde. Und gleichwie er dabeneben Abends vorher seinen
Burschen ernstlich anzubefehlen hat, daß das Rindfleischjedesmal Mor-
gens um 5 Uhr zum Feuer gebracht, verschäumet und die erste beste
Boullion samt dem Fette nicht vorher davon abgenommen, weniger von
den Küchenleutenverschleppetwerde; so hat er auch Morgens bey seiner
Ankunft in der Küche alle Geschirre aeeurat nachzusuchen,damit er wisse,
ob noch alles da sey und nichts von AbHändenkommen. Wenn aber die
Köche auf der Reise sind, soll ihnen der Küchenmeisterallemahl eine
Specifieation von denjenigen Küchensachen,welche sie mit ausnehmen,
schriftlichertheilen: Nach der Retour aber, sollen jene, die Köche,von
allen Sachen, so entübriget und nicht verbrauchet sind, an den Küchen-
meister ein richtiges Verzeichnis?unter ihrer Hand abliefern, und dafern
hierunter etwas unrichtiges oder unordentliches vorgehen sollte, hat der
Küchenmeistersolches so fort dem Chef, oder der dessen Vices vertrit,
gehörig zu melden.

4.

Soll Morgens pracise um 8 Uhr in Beyseyn des Küchen-Schrei-
bers, dem Mund-Koch sür alle Tische ausgegeben werden, letzterer aber
seine Burschen so gleichan die Arbeit stellen, ihnen zu gehörigerStunde
Butter, Mehl, Eyer, Gewürz :e. selber reichen; hernach aber ohne weit,
läustige zwischeil-GäNgein der Küche bleiben, und fleißig wahrnehmen,
daß zu einer jeden Speise das gehörige zu rechter Zeit gethan werde;
dahingegensoll der Mund-Koch ferner nicht gestatten, daß in seiner un-
erlaubten, und hiedurch gäntzlichabgestelltenAbwesenheit, die Küchen-
Lehr-Bursche alleiue arbeiten; weniger sollen ihnen die Schlüssel zum
Gewürtze und andern Vorraht anvertrauet werden.

5.

Wegen des, zu den Speisen gehörigenWeins, soll der Mund-
Kochvorhero mit dem KüchenmeisterRücksprachehalten, damit derselbe
führo hin den Keller-Zettel zu dem erforderlichen, unter seinen Nahmen
ausgebe, und nicht ein jeder nach Wein zum Keller lauffe. Am Ende
jeglichenMonaths aber sollen angeregte, unter des KüchenmeistersHand
täglich ausgestellteKeller-Zettel von dem Kellermeister, bey Uebergebung
seiner Rechnung produciret, und mit Küchen-Zetteln collationiret werden.
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6.

Für allen Dingen soll ferner der Mund - Koch darauf ernstlich
sehenund halten, daß Niemand, er sey michwer er wolle, bey seinem
Mund-Tischkomme,wegnehme,oder auch daran thun könne.

7.

Sollen dieSemmeln, Brod undBier von demBeckerundBrauer,
nach Proportionder Bedürfniß in denKüchennicht anders, als auf einen
Tage-Zettel, unter gleichmäßiger,des KüchenmeistersHand, abgeliefert
werden. Hiebey aber soll die jedesmaligeNothdurft zu Rathe gezogen
und aller Ueberfiußgäntzlichabgestellt werden, damit nicht, wie bishero
ein jeder, wie er nur selber will, damit schalteund walte.

Diese, des KüchenmeistersTage - Zettel sollen der Beckerund
Brauer gleichfalSordentlichbelegen,damit sie zu Ende jeglichenMonaths
dem Chef, oder demjenigen,welcherin AbwesenheitdessenStelle vertrit,
produciret werden können.

8.
Sollen dieKüchen-Burscheselbem,nicht aber die geringereBediente

mit ihren unreinen Händen die benöthigteSemmel und Brode von dem
Küchenmeisteraus dem Gewölbe abfordern, selber reiben, und alle wege
fein reinlich und sanber damit umgehen: Daneben soll auch der Mund-
Kochbey harter Ahndung, genaue Aufsichthaben, daß nicht die Helste,
hievonuntergeschlagen,verschleppetund weggetragenwerde.

9.

Weiter soll der Mund-Koch so wohl Mittags als Abends wohl
beobachten,daß die Brachen fein sauber, nicht aber so schlechtund oben-
hin gespicket,zn rechterZeit ans Feuer gebracht, auch mit Feuer nicht
forciret werden, als wodurchnur das Holz unrathlichund mit Ueberfiuß
cousumiretwird, dieBrachen aber verbrennenund inwendigrohe bleiben,
wie bei allen Tischendie algemeineKlage ist.

10.

Die Garten-Gewächseund Früchtesollen die Mund-Köchebey der
Lieferungselber in Empfang nehmen, und sie dem Küchenmeister,zur
Verwahrung in dem Gewölbeüberliefern,damit derselbenachgehendsdie
gehörigeEintheilung machen, davon ausgeben, und was nicht gebranchet
wird, unter seinemSchlosseund Aufsichtbehaltenkönne.

11.

Da auch der Küchenmeistervor alles zu repondirenverpflichtetist,
so wollen Wir gnädigst, daß derselbezu allen Schränken und Kasten,
die in der Küchenbefindlichsind, und worin die Köcheund Lehr-Bnrschc
die übergebliebeneVictualien zu verwahren pflegen, einen besondern
Schlüsselmit habe, damit er auf dem aufgehobenenVovraht an Butter,
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Speck, Eyer, Mehl, Salz, Eßiglc. pflichtmäßigmit sehe, und nichts ver-
schleppen lasse. Sollte auch der Küchenmeister»ach Anrichtenszeit
dergleichenVorraht an übergebliebenenVictualien noch in der Küchesin-
den, so soll er berechtigetseyn, den Mund-Koch desfals zur Rede zu
stellen, auch die Bursche, wenn sie dergleichenaus Faulheit und Nach-
läßigkeitnicht gehörigaufheben,nachdrücklichdafür zu bestrafen.

12.

Soll derjenigeKüchen-Bursche,welchervor die Tischekochet,die
Ochsen-Kaldaunen-Köpffe,Füsseund Zungen, ungleichenwilde Schweins-
Kvpffe,Sültzen, Rollateu :c. selber rein ausputzen,scheumen,saltzenund
zudecken,damit sie rein und weiß bleiben und nicht verkochen,als wosür
ihm das, von derogleichenkommendeFett gehöret.

So bald aber alles von dieser Art gehöriggekochetist, sol es
ins Gewölbeabgeliefert, nicht aber in der Back-Stube, wie bisher, zu
eines jeden Belieben erponiret werden; und hat hierauf der Mund-Koch
wohl zu sehen,auch desfals Rede und Antwort zu geben.

13.

Sollen die Küchen-BurscheihreWäsche,so sie die die Wocheüber
unrein gemacht,des Montags an ihre Wäscherinoffenbarabgeben,damit
nicht andere, unter dem Vorwand dar abzuholendenWäsche, was ihnen
zugestecketwird, wegtragenund verschleppenkönnen.

14.

Wollen Wir, daß die geringereKüchen-Bedientesammtund son-
ders, und wie sie auch Nahmen haben mögen, ausgenommender Küchen-
Feuer - Böther und Junge, welcheder Observantzund dem Reglement
nach darum gehören, fernerhin und von nun an, ihr Quartier nicht in
der Küche, sondern in der Stadt haben, damit dem nächtlichenDurch-
suchenund Wegschleppenein nachdrücklicherEinhalt geschehe.

16.

Auchsoll derKüchenmeisterfreie Hand haben, dergleichengeringere
Küchen-Bedientezu ihren Verrichtungengebührend,und wenn es nöthig,
mit der Schärfe anznhalten, und ihren Unordnungen,wenn sie nachläßig
sind, dem schändlichenGesöffnachheugen, oder ohne sein Vorwissenaus-
lausten und sich verschickenlassen, mit NachdruckEinhalt zu thun, zu
solchemEnde sie dem Chef, oder der dessenVices vertrit, anzuzeigen,
welcher die unordentlichen, nachlässigenund ungehorsamen nach der
Rigueur bestraffen,und Sie demBefinden nach, abschaffenwird. Haupt-
sächlichaber soll der Küchenmeisterauch darüber ernstlich halten, daß
keineHunde in der Küchengeduldetwerden, am allerwenigstenaber hat
derselbezuzugeben, daß von den Köchen so wenig als den geringer»
Küchen-Bedientenein Hund gehalten werde.
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16.

Die Küche soll nicht nur Abends nach aufgehobenerTafel und
höchstensnach 10. Uhr verschlossenund wohl verwahret, auch nach solcher
Zeit bey harter Straffe, niemand weder aus- nocheingelassenwerdest,
sondernes soll dieselbe auch des Tages über beständig verschlossenblei-
ben, und niemand, der nicht dahin gehöret, eingelassen,sondern wer et-
was zu fordern hat, vor dem Fenster abgefertigetwerden.

17.

Die Küchen-Manualiaund Rechnungensoll der Küchen-Schreiber
in der ordinairen Küchen-Stuben lassen, daselbstdie Küchen- Zettel ein-
tragen, und keine andere Gemächeroder Stuben dazu wählen, weniger
sichallenthalbendamit herumtragen.

Damit nun solcheUnseregnädigsteInstruction undKüchenordnung
allen und jeden UnsernKüchen-BedientenundSubalternen bekanntwerde,
und niemanddieUnwissenheitsolcherUnserergnädigstenWillensMeynung
vorschützenkönne,so haben Wir gnädigstbefohlen,solchedurchöffentlichen
Druck zu publiciren und jeden, so wohl Bedientenals Subalternen ein
Exemplardavon einhändigenlassen,mit dem ernstlichenund nachdrückliche»
Anfügen,daß alle und jede, welchein Unserer FürstlichenKüchedawieder
muthwilligund wissentlichhandelnwerden, von Stund an, nach gehöriger
ihres VerbrechensUntersuchung,ihrer Dienste entsetzetsein sollen.

Uhrknndlichunter UnsermFürstl. Jnsiegel nnd eigenhändigenUn-
terschrist. Gegeben Schwerin, den . . . October 1742.

Christian Ludewig.
Herzog zu Mecklenburg.

(L. SO

Herzogs Friedrich Wilhelms publicirte Mecklenb.
Rang - Ordnung,

wornach sich die Civil- und Militair- als andere

Bediente zu achten. D. den 25sten Julii 1704.

1.

Geheimer StflttjS-PItAESIDENT.

2.
GENERAL - LIEUTENANT.

NB. In den nachfolgendenClassen gesetztePersonen nehmen ihren
Rang in einer jeden Classe secundiim ordinem Receplionis,
oder nachdemsie ihre Chargen angetreten«
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3.

Geheime-Räthe, Land-Räthe, sowol von denen Herzogthümer«
Mecklenburg,als FürstenthumSchwerin.

4.

Hof-Alarclial, Ober-Hauptmann, Ober - Stallmeister, Hofmeister
bey unser Gemahlin, Cämmerer.

6.

Ober-Jägermeistervon der par Force Jagt, Ober-Schenck,Regie-
rungs-Räthe, Land-Marschällevon den HerzogthümernMecklenburgund
Fürstenthum Schwerin, Vice-PraE-sident des Land- und Hof-Gcrichts,
Direktor Justitiae und Director Cousistorii, wann diese beydenkeine
höherelZdsrZea zugleichdabey bedienen,Obrister.

6.

AeltesterCammer-Juncker,GeheimeCammer-Räthe,Jäger-Meister,
Cbrift-Lieutenant, Rittmeister von der Karde.

7.

Cammer-Räthe,Canzley-Räthe, des Land- und Hof-
Gerichts, Oonsistorial-Räthe, Cammer-Juncker,Ober-Forstmeister,Droste.

8.

Hof-Räthe, Hof-Juncker, IViaiors, Geheimer-Levretarius, Leib-
Medicus, Hauptleute.

9.

Alle andere Räthe, Cammer-Meister,Hauß-Hofmeister,Stall-Mei-
ster von denen Jagt-Pferden.

10.

Biirgermeistereder Stadt Rostock.

11.

Professores superiorum Facultatum, Superintendenten, wann
Sie kein höheres Character haben.

12.

Land-Rentmeister, Archivarii, Cabinet-Secretarius, Legatiors-
Secretarii, Rittmeistere,Capitains, Lieutenant von der Garde, Doeio-
res, Hof-Prediger,Zoll-^oinmissarii.
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13.

Protonotarii beym Land- und Hof-Gericht,Seeretarü, Proke^so-
res Philosophie, Amtmänner, Seniores und Praepositi, Rathsherrn der
Stadt Rostock,Lieutenants, Cammer-Diener.

14.

Advocati, Pastores, so wvl auf dem Lande, als in den Städten,
nachdemsie in Officio gewesen.

15.

Registratores, Cassirer, Küchen-Meister, Licent-Commissarii,
Bürgermeister,Hof-Apotheker,Rector Scholae, Fehnrichs und Cornets,
Pa^en-Hofmeister, Geheimer Cancellist, Auditenr, Cammer-Dienerbey
Unser Gemahlin.

16.
Zollverwalter,Forstmeister,Kellermeister,Intendant von der Jagt,

Bereiter, Protonotarius Consistorii, Müntzmeister,Capellmeister,Hof-
Postmeister, Oon-Reetor, Küchen-Inspector,Cammer-Pourir, Hof-Pou-
rier, Leib-Ohn'urAns,Prinzens Cammer-Diener.

17.

vanveUisteii, Schelff-und Stadt-Vogt, vantor.

18.

Rent-Schreiber, Amt-Schreiber, Küchen-Schreiber,Wachtmeister-
Lieutnaut, Hausvogt, Hof-Weinschenk,Conditor, Raths-Herrn.

19.

Succentor, Trompeter und Paucker, Hof-Alusieanten.

20.
Organist, Hof-Mahler, Hof-Gärtner, Mund-Koch, Hof-Jäger,

Büchfenspanner,Hof-Goldschmiedt,Tapezier, Licent-Einuehmer.

21.
Forst-Verwalter und Förster, Reise-Koch,Ballmcister,k'ouraze-

Meister, Silber-Diener, Mund-Schenck,Rechen-Meister.

22.
Wagen-Meister,Hof-Pferdearztund Reitschmidt,Haus-Koch,Hos-

Becker,Laquaien, Stuben-Knecht.
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23.

Reit-Knecht, Jäger und Schützen,Leib-Gutscher,Feuerbötherin
den Fürstl. Gemächern.

24.

Holz-Vögte,Gutscher.

Ordnen und befehlendarauf allen und jeden Unfern Bedienten,
und übrigen hierin benannten, daß Sie mit dem in diesemReglement
ihnen assignirteu Rang zufrieden seyn, und dieser Unser Verordnung
unterthänigftgeleben,und da entgegenbey willkührlicherI(,iscaiifc{jevStrafe
keines weges thun, noch Uns deßfäls, weder mündlichnoch schriftlichbe-
helligensollen. Massen es dießmahl dabey lediglich sein Verbleiben ha-
den soll. Uhrkündlichunter Unser« Fürstl. Handzeichenund Jnsiegel.
So gegebenauf Unser Vestung Schwerin, den 25. Julii, Anno 1701.

Friedrich Wilhelm.
(L. 8.)

Titulaturen/-") 27. Dctober 1800.

Friedrich Franz v. G. G. H. z. M.

^hrbarn u. s. w. Es ist eine bekannteRegel, daß die Amtseingesesse¬
nen, welcheaus den Collegien„Ehrsamer" erhalten, von den Amtsge-
richten das Prädicat Herr haben sollen. Gegen diese Regel habt ihr
verstoßen, da ihr in einer Aufschristan Oberförsterdas Prädicat Herr
weggelassen. Ihr werdet also angewiesen, nach der gedachtenRegel die
Curialien einzurichtenund es daran nie ermangelnzu lassen. Wornach
u. s. w. Datum u. s. w. Schwerin den 27ten October 1800.

Herzogt. Mecklenburgische Cammer.

lA« die Beamtenhieselbst.)

Friedrich Franz ic. :c.

Wir sind in Folge des 8. 13. 14. UnsererheutigenVerordnung
zur Publication der Ober-Appellations- Gerichts- Ordnung, nach welcher
Unsere Justitz-Cantzleien,Consistorinmund Hof-Marschall-Amtkünftig im
Namen der Collegien verordnen und Recht sprechensolle«, der Ent-
schließunggeworden, ein Gleiches bei gesammtenhöreren Collegien—

mit alleinigerAusnahme Unserer Regierung und Lehncammer,auchdes

*) In einer unterm ZI. May 1756 vom Herzog Friedrich erlassenen Verfügung an

das Hof- und Land-Gericht, „nach welcher in allen Erpeditionen Unser Titular eigent-

lich beobachtet werde," soll eS in Patenten: »Wir Friederich von Gottes Gna--

den u. f. w„" und in geivöhnlichen Verordnungen: «Friederich von Gottes Ena-

den u. s. w." heißen.
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Ober-Appellations-Gerichts— in der Maaße einzuführen,daß vom Istcn
October dieses Jahres an, die AusfertigungsolcherCollegiennur in den
Fällen, da sie UnsererAllerhöchstenVollziehungbedürfen,Namens Unse-
rer, sonst aber allezeitim Namen der Collegienergehen,darnachsich auch
die Titulaturen und Curialien richten werden.

Demzufolge sind vom 1. October dieses Jahres an folgende
Curialien zu beachten:

Aufschrift:
An das GroßherzoglicheHof - Marschall-Amt.
An das GroßherzoglicheCammer-und Forst-Collegium,
An die GroßherzoglicheReluitions-Commission.
An die GroßherzoglicheJustiz-Canzley.
An das GroßherzoglicheConsistorium.

Anrede:
An die Cammer und das Forst-Collegiumfür jetzt:

DurchlauchigsterErb - Großherzog,
zum Cammer-Forst Collegio allerhöchstverordneteHerren

Präsident, Direktor, Geheime-und Räthe.

An die übrigenCollegia:
Zum Großherzogliche»Hof-Marschall-Amte— Reluitions-Commission—

Justiz-Canzley— Consistorium— allerhöchstverordneteHerren.

Im Contexte und der Unterschrift:
Bei der Cammer und dem Forst-Collegiofür jetzt:

Das GroßherzoglicheCammer— Forst-Collegium
Des GroßherzoglichenCammer— Forst-Collegii

unterthänigst- gehorsamster

Bei den übrigen Collegien:
Das GroßherzoglicheHos-Marschall-Amt
Die GroßherzoglicheJustiz-Canzley
Das GroßherzoglicheConsistorium

und:
Des GroßherzoglichenHos- Marschall- Amts
Der GroßherzoglichenJustiz-Canzley
Des Großherzogliche»Consistorii

ehrerbietigstgehorsamster.
Wir befehlen hierdurch gesammtenUnfern Collegien, Gerichten

und Unterthanen,sichnachdiesenVorschriftenauf das genauestezu richten.
Gegeben u. s. w. Schwerin den 1. Julius 1818.

Friederich Franz.
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Friederich Franz :c. :c.

Wann Wir, zur Abkürzungdes Geschästs-Gangesbestimmthabe»,
daß Unser Steuer- und Polizcy- Collegium hinfort zwar gegen die, in
Unserm Namen sprechendenBehörden, so wie gegen gesammteLandes-
Collegien,die gesetzlichvorgeschriebenenCurialien, gegen die nntergevrd-
neten und übrigen Behörden aber, so wie gegen Privat - Personen blos
die Form des Jmpersonal-Styls ohne alleCurialien, mit der Unterschrift:

Großherzogl.Steuer- und Polizey- Collegium
beobachten,die Eingaben an das benannte Collegiumaber, mit Ausschluß
gesammterhöheren CollegienfolgendeCurialien haben sollen:

in der Anrede:

Zum GroßherzoglichenSteuer- und Polizcy.CollegioAllerhöchst
verordnete Herren;

im Context:
Das GroßherzoglicheSteuer- und Polizey-Collegium;

in der Unterschrift:

Des GroßherzoglichenSteuer- und Polizep-Collegii
gehorsamster

so wird solcheUnsereBestimmung hierdurchzur allgemeinenNachachtung
bekanntgemacht. Gegebenu. s. w. Schwerin den 27. Februar 1819,

Friederich Franz.

Marschallat - Amts - Verordnung

wegen einer distinguirten Hof-Uniform der Cavaliers.

D. Schwerin,den 6. Ott. 1766.

emnachSeiner RegierendeHerzogl.Durchl. gnädigstbefohlen,daß die,
in HöchstJhro Hos-DienstenstehendeCavaliers künstig,ausserdenGalla-
Tagen allemahl so, wie bey andern Höfen gebräuchlichist, in einer di-
stinguirten Hof-Uniforme,bey Hofe, auf dem Lande und auf Reisen, zu
erscheinenhaben, mithin es höchstdenenselbenzu gnädigstenGefallen ge-
reichenwird, wenn auch die nicht zum Hofe gehörigen Cavaliers und
überhaupt alle diejenigen, welche ihrem Stande und Range nach, den
Zutritt bey Hofe haben, in sothanerHof-Umformeerscheinenwerden;
Als wird solchesauf speciellenHerzogl.gnädigstenBefehl, von Hof-Mar-
schall-Amtehiedurchöffentlichzu demEnde kund gemacht,damit Niemand,
der nach obiger Vorschrift nicht dazn berechtigetist, in eben derselben
Uniformezn gehen,bey Vermeydung unbeliebigerVerfügung, sichunter-
stehenmöge. Schwerin, den KtcnOctobcr 1766.
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Erläuterung der vorhergehenden Verordnung.
D. Schwerin, den 10. Sept. 1767.

Seiner Hertzvgl. Durchl. die im abgewichenenJahre gnädigst
verordneteHof-Uniforme,welchein blauen Röckenmit gleichenDoubleur
und rothen Bestes bestand, in so weit zu verändern geruhet haben, daß
die Aufschlägeauf den Röcken von rothen Tuch seyn sollen; So wird
solches, und das die solchergestaltdistinguirte Hof-Uniform von keinen
andern, als von würcklichenHof-Cavaliers getragen werde» soll, auf
Verfügung des Hertzogl,Hof-Marschall-Amtsbekanntgemacht.

Schwerin, den lOten September 1767.

Wir Friedrich Franz v. G. G. H. zu M. ic.
Thun kund und geben hiermit öffentlichzu vernehmen,daß Denen

würkiichin den MecklenburgSchwerinschenLanden angesessenenadelichen
Gutsbesitzernes gnädigst gestattet ist, eine in einem scharlachrothen
Kleide mit Chalong von derselbenFarbe gefüttert, goldenenEpauletten,
platten runden vergoldeten Knöpfen, gewöhnlichenTaschen mit Patten,
ohne Knöpfe,mit einem schwarzsamtenen, bald stehendenund halb lie-
genden Kragen, auch schwarzsamtenen runden Aufschlägen,mit zween
kleinenuniformmäßigenKnöpfen au deren Seiten, weissenWesten und
Beinkleidern,bestehendeUniform zu tragen, und damit am Hose, selbst
an Galla-Tagen, zu erscheinen.

Gegebenu. s. w. Schwerin den 31. Januar 1787.

Reglement wegen der Redouten und Bälle en Mafque.
D. Rostock, den 7. Januar 1760.

£>um Ersten. Sind die RosenfarbenenDominos allein den Adelichen,
mithin den HerzoglichenRäthen und Officiers vorbehalten. Doch sollen
derselbenDominos nicht die geringsteDistinctionhaben.

Zum Andern. Können von beyderleyGeschlechtCapuchons eben
der Farbe der Dominos getragen werden. Die Cavaliers aber haben
sichder brodirten Hüte, oder anderer Abzeichengäntzlichzu enthalten.

Zum Dritten. Sollen alle Masquen einander Höstichbegegnen:
Das Herunterreissender Masquen, oder andere Gewalttätigkeit, soll
gäntzlichund aufs schärfstehiemit verbohtenseyn. Wie dann alle Zän-

G. W. von Lützow. A. C. Front.

Friedrich Franz.

H. z. M.
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kereyenüberhaupthiemit bey Vermeidung der Verhaftung und nachdrück-
lichstenStrafe, untersaget seyn sollen.

Zum Vierten. Sollen, währenderZeit, da an den Tafeln ge-
speisetwird, alle RosenfarbeueMasquen sichbeym Eintritt in den Saal
demasquiren,oder sich gefallen lassen, unter die Zuschauerverwiesenzu
werden.

Zum Fünften. Stehet den BürgerlichenbeiderleyGeschlechtsfrey,
grüne Dominos, nebst Rosenfarbenen Coquarden auf den Hüten oder
Capuchons, zu tragen, damit sie von geringer»Leuten unterschiedenseyn.
Letzterekönnen sich nach freyem Willen masquiren; nur daß sie sichder
RosenfarbenenDominos, und unziemlicherMasqen-Kleiderenthalten.

Zum Sechsten. Müssen alle Masquen, die nicht Rosenfarbeue
Dominos anhaben, zu der Thür, die zum BürgerlichenTantz-Platzfüh«
ret, hinein gehen.

Zum Siebenden. Sollen die Jungens, und alle unsaubereMas-
quen, auchdie Betrunkene, gleich zurückgewiesen,und nicht eingelassen
werden; Wie denn auch die Wache alle BetrunkenenachHauß zu wei-
sen, und im Weigerungs-Fall von der Redoute zu bringen, hiemit befeh-
liget seyn soll.

Zum Achten. Soll Niemand die in eins oder anders Zimmer
zum Ankleiden,oder anderer Bequemlichkeithalber, eintretendePersonen
zu beunruhigen,oder die Thür mit Gewalt zu eröfnensichunterstehen.

Zum Neundten. Sollen diejenigen, welchenicht masquiret, auf
der Redoute erscheinen,nach Unterscheiddes Standes, ihre besondere
Stellen außer den Tantz-Plätzeneinnehmen.

Zum Zehenden. Sollen die HertzoglichenLacqnayenso wohl als
andere Livree-Bediente sich dergestalt halten, daß der Raum sür die
Masquen frey bleibe.

Zum Eilften. Sollen die Masqnirten den nicht Masqnirten keine
Exeessebeweisen, so lieb einem jeden ist, die Arretirung zur Stelle zu
vermeiden.

Zum Zwölfsten. Sollen die Gutscher, wenn sie zu Abholung
ihrer Herrschaftkommen,sichvor der Thüre dergestalt stellen, daß der-
jenige, welchergerufen wird, ohngehindertvorfahrenkönne. Wornachein
jeder sichaufs genauestezu richtenhat.

Rostock,den 7ten Januar 1750.

Erläuterungdes vorhergehendenReglements.
D. Schwerin, den 8ten August 1750.

^um Ersten. Soll allen honetten Perfohnen, ohneUnterscheiddesStan-
des, erlaubt seyn, sichnach Gefallen zu masquiren, wenn man sichnur
des scheußlichen,und was der Ehrbarkeit zuwiedern,enthält; auchunter
den Masquen gar keine Distinction, und einem jeden wo er will, zu
tantzen vergönnetseyn.
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Zum Andern. Sollen alle Masquen einander höflichbegegnen;

das berunter Reissen der Masquen oder andere Gewaltthätigkeit soll
gäntzlichund auss schärfsteverbotenseylt; wie denn alle Zänkereyenhie-
mit bey Vermeidiliigder Verhaftung und nachdrücklichsterStraffe, unter-
sagt seyn sollen.

Zum Dritten. Soll keinem, ohne Masque den Tantz-Platz zu
betreten, verstattet seyn; auch auf selbigemsichNiemand selbstdemasqui-
ren; oder von andern dazu gezwungenwerden.

Zum Vierten. Sollen alle Trunkene sogleichzurück gewiesen,
und nicht eingelassenwerden, wie denn die Wachesolchenach Hause zu
weisen,und im Weigerungs-Fall von der Redoute zu bringen, hiemit
befehligetseyn soll.

Zum Fünften. Soll Niemand,die, in eins oder anderes Zimmer
zum Ankleiden,oder anderer Bequemlichkeithalber, eintretendePersonen,
zu beunruhigen,oder die Thür mit Gewalt zu eröfnensichunterstehen.

Zum Sechsten. Sollen diejenige, welchenicht masquiret auf der
Redoute erscheinen,nach Unterschieddes Standes ihre besondereStellen
ausser den Tantz-Plätzen einnehmen: Dergestalt, daß die zuschauende
Frauens-Personen, die eine Seite von den Bänken allein, und die an-
dere Seite ebenfals die Manns-Personen alleine betreten; wie denn
auch die unmafquirten Zuschauer die Billets von dem Hof-Fourier zu
empfangenhaben.

Zum Siebenden. Sotten die HertzvglichenLaquayen so wohl,
als andere Livree-Bedientesich dergestalt halten, daß der Raum für die
Masquen frey bleibe.

Zum Achten. Sollen die Masquirten keine Ercessebeweisen; so
lieb einem jeden ist, die Arretirung auf der Stelle zu vermeiden.

Zum Neunten. So oft dergleichenVeränderungenanzustellen,soll
es etlicheTage in der Stadt vorher kund gemachtwerden. Und sollen

Zum Zehenden,beym Beschlußderselben,die Gutscher,wenn sie
zur Abholung ihrer Herrschaftkommen,mit den Wagens dergestalthal-
ten, daß derjenige, welchergerufen wird, vhngehindertvorfahren könne.
Wornachsichein jeder auf das genauestezu richten hat.

Schwerin, den 8ten August1750.

Trauer. 29. October 1792.

Wir Friedrich Franz v. G. G. H. z. M. :c.

Hilgen, respectivenebst Entbietung Unsers gnädigstenGrnßes, allen Un-
scrn getreuenDienern, Landeseinwohnernund Unterthanenhiemit zu wis-
sen: wie Wir, nachdemman auch in Unsern, wie in mehrerendeutschen
Reichslanden, vorlängst sich davon zu überzeugenangefangenhat, daß
die Achtung und das liebreicheAndenkenfür abgeschiedeneFreunde und
Verwandte, ohne prunkvolleLeichenbestattungund ohne so kostbareals
lästige äußere Bezeichnungendes Schmerzes, anständig und kenntlich
ausgedrücketwerdenkönne,allen unnützenAufwandundZwang in Trauer-
und Beerdiguugsfällen, wodurch nicht sowohl die Verstorbenengeehret.
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als vielmehrden HinterbliebenenLebendenöfters die nöthigerenBedürfnisse
entzogen oder erschweretwerden, nachbereits vor mehrerenJahren ver-
nommenemrathsamenBedenkenund gutachtlichenVorschlägenUnsererge-
treuen Ritter- und Landschaft,durch nachstehendelandesgesetzlicheVer-
ordnung für stets abzuschaffenund zu untersagen gut gesunden haben.
Es soll nämlichzwar,

I.

Einem ieden unbenommenseyn, in Trauer- wie in Freuden-Fällen,
Kleidungen, von welcherFarbe man will und den sonstige»Umständen
angemessenfindet, zu tragen, mithin sowohl farbige als schwarzeKlei-
dungsstückeanzulegen,ohne durchdiese oder iene den erlittenenTodesfall
zu bezeichnen.Wie aber solchemnachder schwarzenKleidungder bisherige
ausschließlicheCharacter eines Trauerzeichensgänzlichbenommen wird>
folglichbeydenGeschlechternallerStände überlassenbleibet, sichder schwar-
zen Farbe in Kleidungen,ohne alle RücksichtaufTrauerfälle zu bedienen;
so wird zur Bezeichnungeiner Trauer der Gebrauch der schwarzenKlei-
dung hiedurch gänzlich außer Uebung gesetzt, hingegendie Trauer bey
allen Vorfällen dergestaltbeschränkt:daß deshalb nie etwas weiter, als
von Mannspersonenein schwarzerFlor um den linkenArm, von Frauent-
Personenaber bloß schwarzesBand, und zwar

»1 wegen verstorbenerEltern und Ehegatten, ein halbes Jahr,
d) wegen verstorbenerKinder, Geschwister,Vater- und Mutter-Brü-

der oder Schwestern, oder deren Ehegatten, auch Schwäger und
Schwiegerinnen,zweyMonate,

c) wegen aller entfernterenVerwandten aber nur auf 14 Tage,
angelegetwerden darf; wobeyiedochdie Zeit der kürzerenDauer will-
kührlichbleibt.

II.

Dem zufolgewerdenWir auch, demWunscheUnsrer getreuenRit-
terschaftgemäß, bey Hoftrauern gnädigstgerne gestatten, daß die Ange-
sessenenvomAdel in der ritterschaftlichenLand-Uniform,nur mit schwar-
zen Unterkleidernund mit einem schwarzenFlor um den Arm, mithin
ohne schwarzeRöcke, an UnsermHofe erscheinen. Nur in etwanigen
Landes-Trauersällen, oder bey Familien-Trauern Unsers Fürstlichen Hau-

ses und Hofes, behält es bey der allgemeinenüblichenAnlegungvollstän-
diger schwarzerKleidung, auch in Ansehungder am Hofe Erscheinenden
von Unsrer Ritter- und Landschaft,annochfernerhin sein Bewenden.

III.

Zu Beerdigungen sollenkeine andre, als einfacheeicheneSärge,
insosernedie, wegenSchonung des Eichenholzes,unterm ZtenOetbr. 1773
erlassenePatent - Verordnung solchesnochgestattet, ohne Ueberzngoder
unnützenBeschlag,bloß mit verzinnetenHandgriffen,einfachenInschriften
und zinnernenWappen versehen,gebrauchtwerden.

IV.

Bey der Einkleidungder Leichenwird aller Gebrauchdes Atlasses
und andrer seidenenZeuge, auchdie sogenannteBahr-Kappe und unnö-
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thige Decke, als eine ganz zweckloseVerschwendung, schlechterdings
und ernstlicheinem ieden von nun an untersagt, hingegenausdrücklich
hiemit anbefohlen: die Tobten mit nichts weiter, als mit weißer ein-
heimischerLeinwand, Boye, oder Flanell, ohne allen hiebeyganz unan-
wendlichenPutz oder Ueberfluß, zu bekleiden; mithin überhaupt in
Beerdigungssällen, mit bloßer Beschränkungauf die Unumgänglicheren
Verwendungen, alles überflüßigeu Aufwands und unzeitigen Gepränges

sichzu enthalten.

V.

Die sonstigengedrucktenTrauerbriefe hat der eingeführteGebrauch
öffentlicherBekanntmachungenin den hiesigenAnzeigenund einheimischen
oder auswärtigen Zeitungen schonlängst entbehrlichgemacht. Der Ge-
brauch der Stammlichter hingegen bleibt annoch, bis auf weitere gesetz--
licheVerfügung, eines ieden Willkührüberlassen.

VI.

Im übrigenhalten Wir Uns zum voraus in Gnaden versichert:
daß Unsre Unterthanenin diesen, auf die VermeidungunnöthigerAus-
gaben, mithin auf anständigeErsparnisse,so wie zugleichzur Beförderung
der Industrie und zu demAbsätzeder eiuläudischenverarbeitetenProducte
abzielendenVorschriftenUnserelandesväterlicheAbsichtvon selbsterkennen
und dieselbezu ihrem eigenenBesten, auch zum guten Beispiel derNach-
ahmungfür andre, zu erreichensichbestrebenwerden.

Inzwischensollenzum Ueberflußalle Obrigkeitenund die gesammte
GeistlichkeitUnsrer Laude, auch die Leichenkleiderinnenund Todtengräber,
wie nicht weniger die Küster in den Städten und auf dem Lande, hie-
durcherinnert und gemessenbefehligetseyn: so viel an ihnen ist, auf
die Beobachtungdes gegenwärtigenLandesgesetzesaufmerksamzu halten,
mithin alle Contravention sorgfältig zu verhüten und abzustellen. A»
dem geschiehstUnser gnädigsterWille und Meynung.

Urkundlichhaben Wir diese Unsre Patent-Verordnung, unter Un-
serm Handzeichenund aufgedrucktemHerzogt.Jnsiegel gewöhnlichermaaßen
zupubliciren,auchden hiesigenAnzeigeneinzurückenbefohlen. Gegebenic«
Schwerin, den LöstenOctober 17S2.

FriedrichFranz
Herzogzu Mecklenburg

(L. S.)

Vollst.Mecklb.Gesetzsamml.Bd«I*
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Regierungs - Sachen.

Huldigungs-Eid, von Ritterschaft und Städten,

den 7* Decbr. Anno 1632. zu Güstrow.

^ch lobe und schwere,daß ich dem Durchlauchtiqen,Hochwürdigenund
HochgebohrnenFürsteu und Herrn, Herrn Hans Albrechten, Hertzogen
zu Mecklenburg,Coadjutorn:c. meinemgnädigstenFürsten und Erb-Herrn,
und nach Sr. Fürstl. Gnaden Abgang,welchenderAllmächtigelange ver-
hüte, künfftigenSr. Fürstl. Gnaden ältestenHerrn Svhne> oder da Der-
selbe alsdann nicht mehr im Lebenseyn würde, den übrigen Sr. Fürstl.
Gnaden Hrn. Hrn. Söhnen und deren männlichenLeibes- Lehns- Erben,
und im Mangel» oder gäntzlichenAbgang deren, Sr. Fürstl. Gnaden
Vielgeliebten Hrn. Bruder: Dem auch DurchlauchtigenHochgebohrnen
Fürsten und Herrn, Herrn Adolph Friedrichen, Hertzogenzu Mcck-
lenburg :c. und nach Sr. Gnaden tödlichenHintritt, den auchGott lange
in Gnaden verhüte, Sr. Fürstl. Gnaden ältesten Sohne, Herrn Chri¬
stian, Hertzogezu Mecklenburg:c. oder da Derselbe alsdann auch nicht
mehr seyn würde, den übrigen Sr. Fürstl. Gnaden Herrn Söhnen, und
deren männlichenLeibes-Lehns-Erben,getreu, hold, gehorsamund gewär-
tig seyu, Sr. Fürstl. GimdenUnheil und Unglimpff,Schaden und Nach»
theil in alle Wege, meines höchstenVermögens, wehren,vorkommen,und
hinfürder Sr. Fürstl. Gnaden und derselbenkünfftigenErben allenthalben,
wie einem aufrichtigen. Frommen, getreuen und geschwornenUnterthan
gegenseinen natürlichenLandes-Fürstenund Erb-Herrn, von Gewohnheit,
Billigkeitund Rechts wegen, ä» thun eignet und gebühret, micherzeigen,
beweisenund verhalten will, als mir Gott Yelffe,durchJesum Christum.

Homagial - Eid.

(y
XJch ...... lobe und schwere,daß ich dem Durchlauchtig»
sten Fürsten und Herrn, Herrn Friederich, Hertzogenzu Mecklenburg,
Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,auch Grafen zu Schwerin,
der Lande Rostockund Stargard Herrn, meinemgnädigstenFürsten und
Herrn, und nach Sr. Hertzogl.Durchl. tödtlichemAbgang,welchender
Allmächtigelange verhüte! Dero Mann - Leibes- Lehns- Erben, wahren
rechtmäßigenregierendenHerzogenzu Mecklenburg,treu, hold, gehorsam,
und gewärtig seyn, Sr. Herzogl.Durchl. Frommen und Bestes wissen.
Arges abkehrenund abwenden, in keinemRath oder Stelle stehen, da
wider Seiner Durchl. Ehre, Leib, oder Gut gerathschlagetwird, auf Er-
fordern Sr. Herzogl.Durchl. mit meinemLeibefolgen, und sonstenins-
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Hemelnalles andere thun will, was einem getreuenLandsassenvon Gottes-
Rechts- und Gewohnheits-wegengegen seinen Landes-Fürstenund Herrn
zu thun, eignet und gebühret, getreulichund ohne Gefährde; So wahr
mir Gott helft durchUnsen, Herrn und Heiland Jesum Christum!

Canzeley-Ordnungbey der Kayserl.Commission,nebst

Taxa. D. Schwerin,den 28. May 1739.

i.

er Secretarius soll 1) die ErtensioneS, welche ihm gebrachtwerden,
dergestaltverfertigen, daß solcheallemalden folgendenTag darauf, des
Morgens gegen 10 Uhr Unfern GeheimtenCommißions-Räthenzur Re-
visiou vorgelegetwerden können.

2) Genaue Aufsichthaben, daß die Originalia von denen Can-
Cellistennicht nur fleißig collationiret, sondern auch mit ihren Beylagen
versehenwerden.

3) OberwehnteOriginalia am Dienstag und Freytag und zwar
des Sommers Vormittags um 9 Uhr, des Winters aber Nachmittags
um 4 Uhr Uns zur Unterschriftvorlegen, und solche nachgehendsdem
Bottmeister, welcher sichan benahmtenTagen auf der Cantzleyeinznfin-
den, alfofort zustellen,und endlich

4) Die Commißionis- Archiv mit dem Registratorein Ordnung
bringen und dazu 2 Tage wöchentlich,als Mittwochen und Sonnabend
destiniren.

II.

Der Registrator soll 1) zu den neuen Sachen, so bald sie von
dem Bottmeister präsentiret, und ihm zugestellet,alle Tage die Acta
suchen,und solchedenenselbencompletbeylegen.

2) Die ausgefertigte Sachen, so bald solcheihm von demPedell
zugestelletworden, zu denen gehörigenActen also fort legen, auf deren
jedes Bund, und zwar auf dem ersten Blade desselben,die Nahmen der
Partheyen, was die Sache betreffe, quo anno solcheanhängiggemacht,
registrirenund numeriren,damit sie hiedurchergäntzetwerden. Und

3) Die Commißionis-Archiv,mit dem Secretario, mit dem for-
dersamstenin gute Ordnung bringen, und solchesin obbenannteuzwee-
nen Tagen hauptsächlichbewerckstelligen.

III.

Der Bottmeistersoll 1) die einkommendeSachen alle Tage prä-
setitirenund solchenoch desselbigenTages dem Registratori geben, damit
selbigerannochdie erforderlicheActa dazu suche,und solchedenen präsen-
tirten neuen Sachen beylegenkönne. Wenn

2) Die Memorialia, welcheGegentheiloder sonstencommuniciret
werden müssen, nicht in Dnplo eingesandt; So hat er solchenicht zu
Präsentiren, sondern vielmehrdem Supplicanten mit der Post aus dessen
Unkosten,zu remittireu.

26»
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3) Die Extensioneswerden Uns ordinairement von demSecre¬
tario am Dienstageund Freytage nm die ob-mentionirteZeit vorgeleget;
Sollten aber in denen andern Tagen Sachen vorkommen,wobeypericu-
liun in mors, so könnenUns solchevon demBottmeister zur Unterschrift
vorgelegetwerden.

4) Die unterschriebeneOriginalien hat der Bottmeistervon dem
Secretario am selbigenTage, da sie unterschrieben,zu empfangen,und
nach der von Uns gnädigst approbirtenSportul-Tabell zu taxiren, auch
bey arbitrarischer Geld-Strase und andern unbeliebigenVerordnungen
dahin zu sehen,daß über erwähnteTabell denen Supplicanten nichtdaS
geringsteabgefordert werde: die erlaubte Gefälle aber auf der Canzelley
in guter Verwahrung zu nehmen, über selbige richtigeRechnungzu süh-
ren und davon einemjeglichenParticipanti dasjenige,was ihm nach Un-
serer Verordnung gebühret,monathlichzu bezahlen.

5) Hat derselbe die taxirte Originalia nochan selbigenTage,
da sie unterschrieben,oder wenigstensdes Morgens frühe, dem Pedellen
zuzustellen,damit solchevon ihm versiegelt,und mit denen darauf nächst
abgehendenPosten ungesäumtabgesandwerden können.

IV.

Die Cancellistensollen 1) die Extensionesleserlichund mit aller
Accuratesseins reine schreiben,solche fleißig mit einander collationiren,
und wenn dubia vorfallen, solcheUusern Geheimten Commißions-Räthen
vortragen, und von ihnen die nöthige Erläuterung gewärtigen.

2) Ist von denenselben,neben denen Extensionen,auchalles
dasjenige zu copiiren,was als Beylagen nachWien, an FürstlicheHöfe,
und die, in hiesigenLanden befindlicheJustitz-Cvllegiagesand wird, die
andere Privat-Sachen aber sind dem Pedell zur Abschriftzu überlaßen,
und wollenWir

3) Daß niemanden, der in der Cantzelleynicht gehöret,daselbst
der Auffenthaltverstattet werde.

4) Sind die abgeschriebeneExtensionesdem Secretario zur Col-
lation vorzulegen, es wäre dann, daß einige Sachen, wobeypericulum
in raora, auszufertigen, welche mit dem Bottmeistercollationirtwerden
können.

V.

Der Pedell soll Ii so bald die unterschriebeneOriginalia von
dem Bottmeister ihm zugestelletwotden, also fort versiegeln,und dahin
sehen,daß sie keinenPosttag über liegen bleiben.

2) Hat derselbe die Concepte dem Registratot ungesäumtzuzu-
stellen,damit er solchead Acta legen und numerirettköline.

3) Kan von demselbenzwar alles dasjenige copiiret werden,
was in Privat-Sachen denen Partheyen zu communiciren;Es wird ihm
aber bey unausbleiblicherAhndunghiedurchinjungiret, was er abgeschrie-
ben, fleißig nachzusehenund mit der Eingabe zu collationiren,auch über
das gewöhnlicheSchreibgeldvon denen Partheyen nichts zu fordern.
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VI.

Der Bothe soll die, von Unfern GeheimtenCommissions-Rärhen
ihm gegebeneErpediendain die dazu verhandeneLade legen, und selbige
dem Secretario zur Expedirnng hinbringen, und sobald die Erpedition
darinn geschehen,solcheauf gleicheArt wieder abholen, und Unfern Ge-
heimten Commissions-Räthenzur Signirung bringen, wie er denn auch
diejenigenAusfertigungen,so ihm gegebenwerden,also fort zu infiniiiren,
und Unsern GeheimtenCommissions-Näthenvon demjenigenwas er wo-
chentlichinsinuiret, eine Specification alle Sonnabend zuzustellen. Wor-
nach sichein jeder zu richtenhat. Schwerin, den 28. May 1739.

Christian Lud ewig.

(L. S.)
NB. Die bey dieser Verordnung angeschloßeneCanzley-Tart, ist eben

dieselbe,welchein der gleich hierauf folgendenVerordnung, vom
tZ.Apr. 1743. sub Sig. © abgedrucktsichbefindet.

Verordnung
wegeneinigerbey der GeheimtenCommißions-Canzley

eingeschlichenerMißbräuche.
D. Schwerin,den 6ten April 1743.

emnachbisanhero vielfältige Klagen vorgekommen,wie bey Unserer
Geheimen Commißions-Cantzeleynicht allein die Subalternen, Unserer,
unter dem 28. May 1739 publicirten Cantzley-Ordnung,und derselben
i» Lue angehängten, von Uns gnädigstapprobirten Sportul-Tabell nicht
nachleben,sondern auch die ihnen erlaubte EmolumentaeigenenGefallen
nach ändern, und ersteigern, nicht weniger zum öftern diejenigendamit
beschweren,welcheWir von derselbenErlegung gäntzlicherimiret wissen
wollen, und darneben sonst allerhand unznläßigeDinge, woraus verschie-
dentlicheUnordnungen entstanden, und Sachen, welchekeinen Verzug
leiden, unverantwortlicherweise aufgehalten worden sind, sürnämlichbey
den Insinuationen der gerichtlichenErpediendorum, Verzögerungder ab-
zncopyrendenEingaben der Partheyen und bey andern Gelegenheiten,zur
Ungebührsichanmassen; und dann Wir diese Exeesse,und besondersdie
willkürlicheunerlaubte Steigerung nicht weiter zu gestattengesiunetseyn;
Als haben Wir zuvorderst den, in Unserer gedachtenCantzley-Ordnung
gemachtenund sub sig. © hiebeygefügten Tart hiemit erneuert und
wollen ernstlich, daß solchenin allen Stücken unterthänigst nachgelebet
werde.

Hiernechstaber, und ZweytenS ist Unser ernstlicherBefehl und
Meinung, daß von denen Sachen, so gratis zu erpediren, denen Jmplo-
rantibus unter keinerlei»Vorwand, bey 5 Rthlr. Strafe, das geringste
abgefordert,oder als Doucenr-Geldfür die Bemühung und promte Aus-
fertigung der anverlangten Expeditionen, denen Partheyen abgeschwatzet
oder abgepreffetwerde.
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Zum Dritten, sind in Zukunft die ausgefertigte Sachen von
dem jedesmaligenBottmeister, mit Zuziehungdes ältestenersten Cantzel-
listen conjunctimzu tariren, und da einer von ihnen beiden durchKrank-
heit oder sonst behindert werden dürste, soll der nächstfolgende,und so
weiter, in deS Jmpediti Stelle treten: Wie denn beydeTaratores, bey
Vermeidung obiger Geld-Strafe, nebst Restitution dessen,was zu viel
genommen worden, ihren Eyden und Pflichten gemäß dahin zu sehen
haben, daß über die Taxe Niemanden etwas abgefordert, auch NB. die
auf den Expeditionen zu setzendeBenennung derselbenspecific« einge¬
richtet werde, damit die Partheyen daraus ersehen können,wofür solche
zu erlegen und solchergestalteinmahldie eineZeit her desfalseingelaufene
Unterschleiffeund Beschwerdengänzlichceßirenmögen.

Es sollen auch zum Vierten, bey selbiger Strafe, von dem
Bottmeister bey den Jntimationibus der Appellatiorte», ad S. Caesa-
ream Majestatem feine Aceidentiengenommen,nochvon denen Canzel-
listen der Partheyen einige Collatious-Gebührabgefordertwerden.

Fünftens, wollen und verordnen Wir gnädigst, daß die Spor-
teln von dem Cantzley-Bothen,als welchersolcheeinfordert,in Verwah-
rung genommenwerden, und keiner demselbenanmuthe, solchevor Ab-
lauf eines Monaths abzuliefern, wie dann auch so dann nichts weiter,
als was baar eingekommenist, von demselbenzur Theilung verlanget
werden, und dasjenige,was für die Erpeditiones, welcheauf den Posten
insinuirt worden,stehengebliebenist, so lange ungetheiltbleiben soll, bis
es von Post-Bedientenan den Cantzley-Bothenbaar abgetragenist.

Betreffend Sechstens, die über die einkommendeSportnln zu
führendeRechnung,so ist die Specificationderselbenvon obbesagtenbey-
den Taxatoribus so einzurichten,daß man daraus so wohl die Nahmen
der Partheyen, als auch in qua causa dieselbenabgefordert, ersehen
könne,auch derselbenInspektion niemanden,der dabey intereßiret ist, zu
versagen,sondernvielmehr dieselbe an einem offenen Orte, entwederin
des Bottmeistersoder der CantzellistenCabinet zu verwahren.

Wann auch Siebtens, bey Uns Beschwerdegeführetwird, daß
die Cantzellistensich anmassen,von denen Muthungs-Gefällen2 Rthlr.
Schreib-Gebührfür sichvorabzunehmen,solchesaber in Betrachtung,daß
Unserer Secretarien Portion wieder alle Billigkeitdadurchgeringert wird,
in keineWege gebühren will; so wird ihnen solcheshiemit gäntzlichun-
tersaget und ernstlichanbefohlen,von diesenSportuln der gemeinenCasse
nichts zu entziehen,aber auch eo nomine über die Gebühr denen implo-
rirenden Partheyen nichts anderweit abzufordern.

Jmgleichenist Achtens Unser ernstlicherWille, daß der Cantzel-
ley-Bothe nachMaßgebung anfangs erwehnterUnsererCantzley-Ordnnng,
einzig und allein alle Erpeditiones insinniren,und derjenige,so ihm hier-
inn Eingriff thut, ein jeglichesmahl ohneNachsehen,mit 5 Rthlr. Strafe
beleget werden soll.

Und wann Wir insonderheit fürö Rennte Uns höchstmißfällig
berichtenlassen, daß der Cvmmißions-Pedellbis anherv zum österu sich
unterstanden haben soll, Unser Fürstliches Cantzellen-Siegelmit nach
Hause zu nehmen, die Erpe-diendadaselbst zu versiegeln, und die Par-
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theyendahin zu bescheiden,auch denenselbendie Verordnungenimmväiatd

zu insinuiren, und solchergestaltzur Ungebühr unerlaubte Douceur-Gelder

zu erpresse»; als wird demselben,mittelst Verweisung solchesseines Un-

fugs, in specie ernstlich und sub pcena cassationis, anbefohlen,von

solcherungeziemendenLicence gäntzlich abzustehen,und alle Erpedienda

ohne Ausnahme, nirgends anders, wie sichgebühret, als auf der Geheim-

teil Commißions-Cantzeleyzu versiegeln.

Fürs Zehnte, und da verschiedentlichgrosseUnordnungen daraus

entstanden, daß die Sachen, so das Publicum concerniren, oder sonst

ex Officio auszufertigen gewesen, von denen Subalternen Unserer Ge-

heimten CommißionS-Cantzleynicht immediate dahin gesand worden, wo-

hin sie eigentlichgehen sollen; sondern statt dessen,zn Erpressung einiger

ihnen nicht erlaubten Sportuln, dieselbensich angemasset, in fraudem

Unserer, anfangs gedachtenCantzley-Ordnung, mittelst einer, von Unfern
Verordnungen genommenen Copey, die Öriginalia eigenes Gefallens,

denen implorirenden Partheyen oder derselben Advocaten zu übermachen,

und solchevon ihnen auslöse» zu lassen; So verordnen Wir hiemirernst-

lich, auch beyarbitrarischer Geld-Strafe, daß solchesgäntzlichunterbleibe»,

und so viel thunlich, die Jnsinuationes von zu anfangs specificirtenSa-

chen durch den Cantzley-Bothen auf denen Posten dahin immediate ab^

gegeben werden sollen, a» welchemOrte in denen Decretis und der Er-

tension die Rubrique ist.

Fürs Eilfte, soll der Cantzley-Pedellbey Copyrung der Beyla-

gen, da solchenicht in Duplo übergeben sind, die SchwerinischeCantzley-
Ordnung zu beobachten, und über deren Inhalt, bey 4 Rthlr. Strafe

nichts zu fordern verbunden seyn, auch die Erpeditiones nicht ungebühr-

licher Weise nach denen von ihm zu nehmenden Copeyen aufhalten, als

worin» er viel mehr mit allem Fleiß und Accuratessezu arbeiten hat.

Ferner, nnd Zwölftens, wird demselben sub poena Cassatio¬

nis, anbefohlen, denen Partheyen eigenmächtigerWeise ex actis Com-

missionis, welcheihm zur Abschriftgegeben worden, nicht das geringste,

wozu er nicht von Unfern Geheimten Commißions-Räthen ausdrücklichen

Befehl hat, zu cvmmuniciren,sondern an selbige dcsfals die Jmploranten

lediglichzu verweisen, immasseu auch von ihm, dem Pedellen, ohne er-

pressenBefehl Unserer Räthe, oder derselben eigenhändigenUnterschrift,

aus der Registratur nichts zu verabfolgen ist.

Schließlich und DreyzeHiltens, verordnen Wir, daß die ein-

kommendeSnpplicata vor deren Präsentation, weder durch den Cantzley-

Pedellen noch Cantzley- Bothen, denen Geheimten Cantzley- Rathen

cingereichet, sondern die Partheyen damit immediate an den Bott-

meister simpliciter verwiesen werden. Wornach sich ein jeder zu achten

und vor Strafe und Ungnade zn hüten hat.

Schwerin, den ßten April 1743.

Christian Ludewig.
Herzog zu Mecklenburg.

(L. S.)
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LiZri. o

Cantzley - Taxt.

Rthlr. ^ ßk.
Arrestatorium — s 30 <
Citatio per Respons. ...... — «16

2da. Citatio — «30
3tia, Citatio —• «45

Coniirmatio 1 > 3
Commissorinm . ......... — « 30 «
Execut. ............ —*• s 30 «
Suspens. Execut —• « 30 «
Immissio —* « 30 «
Suspens. Immissionis — * 30 s
Inhibitio ............ — « 30 *
Suspensio Inhibitor!!........ —• « 30 »
Mandatum — «18«
Promotorial — - 30 -
Protectorium .......... 1 - 3 -
Respons. —« - 6«
Relaxat — « 30 «
Subsidial-Schreiben 1 * 3«
Stecl^Briefe . . ......... 1 - — -
Salv. Couduct. .......... 1 - 3«

Won EntrichtungobgemeldeterSportuln find

1) Die Civil- und Militair-Collegia,
2) Der Enger-Ausschuß,
3) Die erweißlicheArme und Nothleidende, und
4) Was ex officio verhangen wird, erimiret.

Taxa für den Bochen.
Pro Wandsto Inlndlt., Arestatorio und andern Verordnungen , 3 ßl.
Pro Responso ......... .1 A 2 *
Pro Gratiosis . ........... 24 ä 32 -

bis 1 Rthlr.

Verordnung
über den Geschäftsbetriebbei der Güstrowschen

Regierung, vom 2. Iunius 1701»
ls Wir nechsthin vorbenandten Unfern Rähten noch einen Directorem

zuordnen wollen. So haben selbige inzwischendie Verwaltung von Unser
dortigen Regierung, Cammer twobey Wir jedochihnen den Cammer-Rath
und Land-RentmcisterDörcksenadjungiret haben) nnd Jnstitz conjnnctim
zu übernehmen, und in gewisseTage die darum vorkommendeSachen
zu theileu und Sessionen in Collegiis zu halten.

A
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2) Haben selbige vor allen dahin zu sehen, daß so wohl in
Ecclesiasticisals in Politicis, alles in aufrechten Stande erhalten, und
Unsere dabey versirende Jura ohngeschmälertgelassen werden mögen.
Wie nun

3) Dieses insonderheit von der Regierung dependiret, als muß
ihnen in allen Consulationen die meiste Sorge seyn, wie dasjenige, was
»A Superioritatem Territorialem gehöret, exacte und wohl vbserviret
werde, zu dem Ende, da etwas aufkommensollte, worinn sichein Zweifel
eräugete, haben sie davon mit allen Umbständenan Uns cum voto zu
referiren und Unsere gnädigste Resolution darob zu erbitten.

4) In Cammer- Sachen haben sie mit Unsen» Cammer- Rath
und Land-RentmeisterDörcksengetreulichecommunicatioii zu pflegen und

sich dahin zu bearbeiten, daß die Domania wohl administriret, unv auf
ehrliche und zuläßige Weife vergrößert, auch die veräusserte Domania
untersuchet und Mittel, wie solchewieder zur FürstlichenCammer können
gebracht werden, erfunden werden mögen.

6) Die Justitz haben sie durchgehends, und ohne Ansehender
Persohnen zu administriren, und dahin zu sehen, daß die Processe, so viel
möglich gekürzet, und allen und jeden schleunigesRecht ertheilet wer-
den möge.

Die Consistorialia, ausser denen reservirten Fällen, und wobey
sonsten. Unserer Landes-Fürstl. hohen Authorität, und Jnterresse halben,
sich einiges Bedenken finden würde, an Unser Consistorium in Rostock
zu verweisen.

Kj Die, in allen Collegiis fallende übliche Accidentia werden
unter ihnen (jedochdaß an den Cammer-Accidentien der Cammer-Raht
und Land-RentmeisterDörcks mit partieipire) gleich getheilet, und behält
dieser, was bey der Renterey an Accidentienfällt, allein für sich, von
denen Anweisungs-Gebühren aber wollen Wir nechstensdifponiren.

7) Nach Unferm GeheimenRath anhero werden die Lehn-Sachen,
und was dazu gehörig, als Privileg«'«, Begnadigungen und dergleichen
verwiesen, denn durch denselbigen Wir dasjenige, was dabey vorfallen
mögte, wollen administriren lassen.

8) Die Vocationes der Ehrn Prediger und Dispensationes in
Ehe- und Stras-Fälleu, bleibenUns vorbehalten, jedochdaß Uns ihr alle-
mahl in solchenBegebenheiten ewre unterthänigste Relation «um voto,
erstattet und darob Unsere gnädigsteResolution erbittet.

9) Das Ambt Boitzenburg, mit allem Zubehör, item den Elb-
Zoll daselbst, haben Wir in Ansehung des fernen Weges zu Unfern hie-
sigen Canzelleyengelegt; so euch zur Nachrichtdienet.

Uebrigens, was ferner zu Beförderung Unfers Interesse und Ad-
ministrirung guter Policey und der Justitz dienlich und ersprießlichseyn
mögte, solchesalles wird euch bestesFleisses zu beobachten,gnädigst com»
mittiret; und Wir verbleiben euch dabey mit Gnaden gewogen und wollen
euch Fürstlich mainteniren. Uhrkundlichunter Unserm Fürstl. Hand-Zei-
chen und aufgedrucktenJnsiegel, So geschehenauf Unser Residentzund
Vestung Schwerin den 2ten Jnnii Anno 1701.

FriedrichWilhelm,
Herzog zu Mecklenburg.

(L. S.)
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Reglement
wegender bey der Regierungs- Canzleyvorfallenden

Expeditionen.D, Schwerin, den18. Aug.1760.

1.

oll einer von den Canzeley-Räthenam Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freytag, des Morgens um 1V Uhr allezeit auf der Regierung
seyn; Im Fall aber Lehns-Termini angesetzet,oder Protocolla zu führen,
müssen sie beide, nachdemihnen von dem Pedellen davon Nachrichtge*
geben, sichdaselbsteinfinden.

2.

Haben die Canzelley-Räthe die Decreta, welcheder Pedell Haack
ihnen bringet, es wäre dann, daß dabey periculum in. mora sey; in der
Maasse zu ertendiren, daß solche den folgenden Tag gegen 10 Uhr so
viel möglichzur Revision vorgeleget werden können.

3.

Sind die originalistrte Sachen Serenissimo Vormittags gegen
halb 12. in den benannten 4 Tagen von ihnen zur Unterschristzu brin-
gen, wobey sie zu besorgen, daß solche mit allen ihren Beylagen ver-
sehen werden.

4.

Haben sie diese Erpeditiones, wenn sie unterschrieben, mit alle»
Beylagen dem Regierungs-Secretario Mester zu zustellen.

6.

Wird demselben zwar freygelassen, aus der Registratur gegen
einen Schein die benöthigte Sachen zu fordern, sie sind aber auch schul-
dig, solche nach dem Gebrauch also fort dem Registratori wieder zu«
zustellen.

6.

Soll der Bothen-Meister die einkommendeMemorialien alle Tage
präsentiren, und dasjenige, was 1) nicht in duplo übergeben, noch 2)
mit dem Vor- und Zunahmen und mit Special-Rubriquen versehen, noch

3) von einem Advocaten unterschriebenworden, retradiren, oder auf der
Post zurücksenden,wann auch gleich dabey xerieulum in mora ist.

7.

Hat derselbe, so bald die neue Sachen präsentiret, solchenoch
desselbenTages dem Registratori zuzustellen, damit er die nvthige Acta
da suchenkönne.



Regierungssachen.Geschäftsbetrieb.18.Aug.1750. 411

8.

Sollen die RegistratoreS zu den einkommendenMemowallen, so

bald sie von dem Bothen-Meister präfentiret, die Acta suchen,und solche

an demselbenTage denen Rathen zustellen.

S.

Sind die neue Sachen mit denen Extensionen, so bald solchevon

den Cantzelley- Rathen ihnen abgegebenworden, an gehörigen Orten zu

legen, nnd die Acta nicht allein zu numeriren, sondern auch mit ihren

Protocollen zu versehen.

10.

Haben dieselbe die Registratur in völlige gute Ordnung zu brin-

gen, und dazu insbesondere2. Tage in der Wochen, als Mittwochen und

Sonnabend zu widmen.

11.
Sollen sie besorgen, daß die, von Jhro Durchl. unterschriebene

und signirte Sachen, nachdemalles richtig befunden, ohne Nachstandver-
siegelt, und dem Pedellen Haack gegeben werden.

12.

Haben dieselbe dem Pedellen Haack alle Morgen eine Specifica-

tion, woraus zu ersehen, welcheStücke von ihm insinuiret, und auf was

Art solchesgeschehen,abzufordern, und solchewohl aufzuheben.

13.
Sollen die RegistratoreS nach der Canzelley-Tare die Erpeditio-

nes taxiren, und solchebey unbeliebiger Verordnung nicht überschreiten.

14.
Werden die erweißlicheArme und Nothleidende, item, dasjenige,

iyas ex oi'ficio ausgefertiget wird, vou der Canzelley-Tart eximiret.

15.
Sollen die Canzellisten die Crtensiones leserlich und mit aller

Accurattsseins reine schreiben, solche fleißig mit einander collationiren,
nnd zwar dergestalt: daß derjenige Canzellist, welcherdas Mundum ge¬
schrieben,das Concept deln andern, der solchesnicht geschriebenhat, deut¬
lich vorlese, damit auf solche Art die Errata desto eher bemerket werden
können, und wenn dubia vorfallen, desfals bey den Rathen anfragen.

16.

Haben Dieselbe neben den Extensionen, auch alles dasjenige zu
copyren, was als Beylagen nach Wien, Regenspurg und an die Fürstl.
Höfe gefand wird.
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17.

Sollen sie niemanden, der in der Canzelleynicht gehöret, daselbst
den Aufenthalt verstatten.

18.

Sind die originalisirte Sachen, dem Canzelley-Raht, welcher sol-
che unterschreiben lässet> mit allen Beylagen zuzustellen, wiedrigenfals
demselbenerlaubet feyn soll, solche auf ihre Gefahr zurückzu lassen.

19.

Sollen die Canzellisten die Beylagen ohnverzüglichabgeben, da-
mit solche zu gleicher Zeit mit den Original-Extensionen abgeschrieben
werden können.

20.

Hat der Pedell Arreste, in Privat-Sachen alleS dasjenige abzu-
schreiben, was dem Gegentheil zu communiciren.

21.

Muß er dahin sehen, daß die Beylagen mit den Original-Exten¬
sionen zu gleicherZeit fertig werden, damit die Canzellisten solchevor
der Unterschrift beylegen können.

22.

Hat er gegen halb 12 Uhr das Originalisirte in Bereitschaft zu
halten, damit solches Jhro Durchl. zur Unterschrift vorgelegt werden
könne. Nicht weniger sich

23.

Auf 2 & 3 gute geschnitteneFedern zu schicken.

24.

Müssen die Erpeditiones, welche Jhro Durchl. unterschrieben
oder gezeichnet,an selbigemTage von ihm versiegelt werden.

26.

Hat er die versiegelteSachen mit einer kurtzenSpecification dem
Pedellen Haack zuzustellen,damit er solcheinsinuiren könne.

26.

Soll er den Partien über die gewöhnlicheSchreib-Gebühr, bey
vhnausbleiblicherStraffe nichts abfordern; auch

27.

Die Insinuationes dem Pedellen Haack privative überlassen.
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28.

Hat der Pedell Haack des Morgens um 3 Uhr bey den Rathen
anzufragen: ob sie was zu bestellen?

29.
Holet derselbe des Morgens um 10 Uhr die Extensiones von

den Canzelley-Räthen ab, und wenn solche alsdenn nicht fertig, ist er
nicht schuldigdarauf zu warten.

30.

Soll er sichum 10 Uhr auf der Regierung einfinden, und zuge«
gen seyn, wenn die Räthe etwas verlangen.

31.
Muß er um 11 Uhr die neue Memorialien nach Serenissimi

Zimmer bringen, damit solchevon Selbigem gezeichnetwerden.

32.
Soll er des Nachmittags um 3 Uhr auf der Regierung sichwie»

derum einstellen, und daselbst bis 5 Uhr aufhalten.

33.

Soll er die Jnsinuanda von dem Pedellen Arrests abfordern, und
sichvon ihm eine Specification geben lassen, woraus zu ersehen, in was
für Sachen die Rescripta und Mandata abgesasset.

34.

Hat er die Specification dem Regierungs-Secretario Mester alle
Morgen wieder abzuliefern, und in margine zu notiren, auf was Art
die Insinuation von ihm geschehen.

35.
Soll er um 5 Uhr die neue Sachen denen Rathen bringen, und

dagegen die decretirte Stücke denen Canzelley-Räthen zustellen.

36.
Soll er nicht mehrere Stücke zu sich nehmen, als er des Tages

insinuiren kan, noch weniger in seinem Hause die Partheyen bescheiden,
und sie daselbst abfertigen.

37.
Hat er über das, was ihm vermacht, bey harter Ahndung, den

Partheyen nichts abzufordern. Schwerin, den 18. Aug. 1750.
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Verordnung,

welche Expeditiones von Serenissimo beHandzeichnet,

und welchead Mandatum ausgefertigt werden sollen.

Schwerin, den 3isten May 1756.

Jhro Herzog!. Durch!.

unterschreibenHöchsteigenhändig

1. In Landes-Regierungs-Sachen.
a) Alle neue Verordnungen, Patente, Edicte, Constitutiones und

Äeclarationes, die in Kraft neuer Gesetzeund Ordnungen ergehen,
es sey in Geistlichenoder Weltlichen Sachen.

b) Alle Bestallungen,Dimißiones,Suspensionesund Remotiones
der HerzoglichenBedienten ohne Unterscheid.

c) Alle Ordres an die Collegia und gesamteHerzoglicheBefehlhaber,
in Civil- und Militair-Sachen, mithin an die Commendanten der
Vestungen und andere Officianten, die ein neues, ihr Amt ange¬
hendes Gebot oder Verbot> oder sonst eine Landesfürstlicheneue
Regulativ-Weisung enthalten.

- d) Alle Expeditiones in Fürstlichen Hans- und Familien-Sachen»

«) Alle 8ereni«simum angehende Verträge und Vergleiche.

f) Alle Credentiales, Jnstrnctiones und Rappels der auswärtigen
Gesandten, Oksrxe's d'Affaires und die Natificationes über deren
Geschäfte.

g) Alle Privilegia der Ritter- und Landschaft und deren Cöufirma-
tiones.

ki) Alle Handwerks-Aemter, Zünfte und Jnnungs-Privilegia oder
deren Confirmationes.

i) Alle Abolitiones und Aggrationes in Criminal-FAlen.

2. Zn Lehns-Sachen.
a) Alle Lehn-Briefe.

b) AlleAllodial-Briefe.
c) AlleAnwartschaftenauf Lehne.

3. In KirchenSachen.
a) Alle Vocationes und Bestallungender Superintendentenund

Präpositorum.

*) Zur unmittelbaren' Einsendung an Bercnlasimant, sind keine an¬

dere Memorialien erlaubt, als welckie eine Beschwerde über die Fürstlichen Collegia

in sich fassen, und soll von Auswärtigen: daß das Memorial zur Fürstlichen eigen-

händigen Erbrechung bestimmt, auf dem verschlossenen Umschlag bemerkt werden, die

Einheimischen aber sollen solche Sachen selbst bey Serenissimo einreichen.

Es erstreckt sich jedoch das Verbot der unmittelbaren Einschilkung an Jhro Durch-

laucht sich nicht aus bloße Gnaden-Sachen, noch auf geistliche Sachen und sonstige

Angelegenheiten geistlicher Personen.
Herzog Friedrich's Verordn. v. 21. Januar und 21. Februar 1774.
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b) Alle Vocationes, Translocationes und Degradationes der Prediger.

«) Alle Präsentations- Ordinations- und Zntroductions-Befehle für
die Candidaten.

4. In Universitäts-Sachen.
») Alle Bestallungen der Professorum.

d) Alle die Verordnungen, welchedie Verfassung der Academiever«
ändern oder bessern.

5, Ueberhaupt alle, entweder i) aus einer besondern Gnade, oder
2) aus Landes-Fürstlicher Macht-VollkomMenheit,oder 3) aus
eigener HöchsterBewegniß ergehende Erveditiones.

Schwerin, den 31. May 1756.

F r i e d r i ch,

H. z. M.

Designation der Geheimen Raths - Sachen.
D. Schwerin, den 16. Innii

1) Älle, sowohl Unsre Fürstliche Person und Familie als übrige
Angehörige betreffende Sachen, insonderheit

2) Die, Uns und Unser Fürstlich Haus angehendeTestamente,
Vergleiche und Verträge, so Wohlderen Einrichtung als Execution nach.

3) Alle Fürstliche Erbtheilnngs-Angelegenheiten.

4) Die Appanagial- und dahin einschlagendeAngelegenheiten;
so auch

5) Die Fürstlichen Witthums - Sachen.

6) Alle die, in welchenvon neuen Ordnungen und Gesetzenzu
Aender- oder Besserung Unsers Staats- und Landes-Regiments, in geist«
und weltlichenDingen die Rede ist; ferner:

7) Da von Erklär- und Verbesserungder Ritter- und Landschaft-
lichen Privilegien und Gerechtigkeitendie Frage entstehet, mithin

8) Die Landtags-Sachen und dazu gehörigen Beratschlagungen,
ob? wenn? und worüber Landtage auszuschreiben?nicht minder

9) Die Landes-Huldigung, alle damit verknüpfteBerathschlagun-
gen und darunter zu nehmende Maaßreguln.

10) Alle Landes-Grenz-Sachen mit den Benachbarten.

11) Alle Alliancen, Verträge und Conventiones mit den benach-
barten und andern Puissancen, folglich

12) Alles, was zu Pfleg- und Erhaltung der Correspondence
mit selbigen gehöret, und
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13) Endlich alles, was wegen des Ceremoniels der Curialien

und des Canzeley-Styli in Ansehung derselben zu beobachten, zu ändern

und zu bewnrkenvorkommt.

14) Alle Reichstags-Angelegenheiten,und den TeutschenReichs-

Staat, auch der Reichs-Stände und der Alt-Fürstlichen Häuser Gerecht-

same und Vorzüge betreffendeSachen, mithin

15) Alle Crayß-Sachen und was zu selbigengehöret.

16) Alle Legationes der Unsrigen an fremde Höfe, deren In-

structiones, Credentiales, Rappel und andere dahin zu rechnendeErpe-

ditiones.

17) Dasjenige, was Key Ankunft, Aufnahme, Begegnung und

Abfertigung fremder Gesandten an Unserm Hofe zu besorgen und zu

bewürkenist.

18) Alle Unsers FürstlichenHauses Schuld- und Credit-Wesen,

auch die Constitution der Einlösung der Hypothequen betreffendeVor-

kommeuheiten.

19) Die Einrichtung, Vermehr- oder Einziehung Unsern Hos«

Staat.

20) Die Annehmung, Bestallung oder Beurlaubung Unsrer

Bedienten.

21) Die Ernennung der Superintendenten, Prediger und Prä-

sentandorum in Vacanz - Fällen, bey Kirchenund Schulen, auch die Be-

setzungder erledigten ProseßioneNauf Unserer Universität Rostock,und

22) Ueberhaupt alle diejenigen Fälle, Sachen und Begebenhei-

ten, da Unsers Reichs- oder Landes - FürstlichenRespeets, Interesse und

Rechts halber, es sey aus einheimischeroder auswärtiger Veranlassung,

in Regierungs« Cameral, und Lehn- Sachen, neue Beratschlagung, Vor¬

kehr- und Ordnung zu treffen ist. Schwerin, den 16. Juni 1756.

Friedrich,
Herzog zu Mecklenburg.

G. R. B. v.Ditmar. C.F. G. v.Bassevitz. C.v.Both. I. P. Schmidt.
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2) Haben selbige vor allen dahin zu sehen,
Ecclesiasticisals in Politicis, alles in aufrechtenStau
Unsere dabey versirende Jura ohngeschmälertgelassen
Wie nun

3) Dieses insonderheitvon der Regierungdep
ihnen in allen Consulationendie meisteSorge seyn, w
ad Superioritatem Territorialem gehöret, eracte und
werde, zu dem Ende, da etwas aufkommensollte, worin
eräugete, haben sie davon mit allen Umbständenan l
referiren und UnfxregnädigsteResolution darob zu erbt!

4) In Cammer- Sachen haben sie mit Unser
und Land-RentmeisterDörcksengetreulichecominunicatiq
sichdahin zu bearbeiten, daß die Domania wohl admu
ehrliche und zuläßigeWeise vergrößert, auch die ve«
untersuchetund Mittel, wie solchewieder zur Fürstliches
gebrachtwerden, erfundenwerden mögen.

5) Die Justitz haben sie dnrchgeheudS,und
Perfohnen zu admiuistriren,und dahin zu sehen,daß du
möglichgekürzet, und allen und jeden schleunigesRt
den möge.

Die Consistorialia, ausser denen reservirtenFc
sonsten. Unserer Landes-Fürstl. hohenAuthorität, und
sich einiges Bedenkenfinden würde, an Unser Consiß
zu verweisen.

6) Die, in allen Collegiis fallende üblicheZ
unter ihnen (jedochdaß an den Cammer-Accidentieni
und Land-RentmeisterDörcksmit participire) gleichge
dieser, was bey der Renterey an Accidentienfällt, al
denen Anweisungs-Gebührenaber wollenWir nechstens

7) Nach UnsermGeheimenRath anhero werder
und was dazu gehörig, als Privilegia, Begnadigungen
verwiesen, denn durch denselbigenWir dasjenige, wc
mögte, wollenadministrirenlassen.

8) Die Vocatioues der Ehrn Prediger und !
Ehe- und Straf-Fällen, bleibenUns vorbehalten,jedoch
mahl in solchenBegebenheiten ewre unterthänigsteRel
erstattet und darob UnseregnädigsteResolutionerbittet.

9) Das Ambt Boitzenburg, mit allemZubehör
Zoll daselbst,haben Wir in Ansehungdes fernen Wege
sigen Canzelleyengelegt; so euchzur Nachrichtdienet.

Uebrigens, was ferner zu BeförderungUnsers ^
ministrirungguter Policey und der Justitz dienlichun!
mögte, solchesalles wird euchbestesFleisseszu beobachl
mittiret; undWir verbleibeneuchdabey mit Gnavengel
euchFürstlichmainteniren. Uhrkundlichunter Unserm
che»und aufgedrucktenJnsiegel. So geschehenauf it>j
Vestung Schwerin den Lten Junii Anno ±701.

Friedrich Wilhelm,
Herzog zu Mecklenburg,

(L- S.)
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